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VORWORT 

Mil der Ausweitung der Gerlngfügigkeitseinstellungen durch das EG StGB 1974 hat der 

Gesetzgeber einerseits dem dringlichen Entlastungsbedürfnis der Justiz Im Bereich mas-

senhafter Kleinkriminalität nachkommen und andererseits ein Korrektiv für unbillige Aus-

wirkungen der gleichzeitigen Höherstufung früherer Übertretungstatbestände zu Vergehen 

schaffen wollen, Trotz eines weitgehenden Konsenses hinsichtlich der grundsätzlichen 

Regelungsbedürftigkeit ist indes die sich aus der Verbindung dieser Ziele ergebende "pro-

zeßrechtliche Lösung" stets Gegenstand außergewöhnlich engagierter Kritik gewesen. 

Besonders die neugeschaffene Möglichkeit einer Verfahrenseinstellung unter Auflagen 

oder Weisungen nach § 153a StPO begegnet bis heute in der Wissenschaft erheblichen 

Akzeptanzproblemen, In erster Linie wird befürchtet, daß sich die Durchbrechung des 

Legalitätsprinzips praktisch nicht auf den intendierten Bagatellbereich beschränken lasse, 

vielmehr auch eine "Bagatelllsierung" an sich nicht geringfügigen Unrechts in Bereichen, 

für die die neue Regelung angesichts deren besonderer Verfolgungsbedürfllgkeil gerade 

Kapazitäten freistellen sollte, z.B. bei Wirtschaftskriminalität, erfolge. 

Nach dem derzeit vorliegenden statistischen Material und Erkenntnissen aus vertiefenden 

empirischen Untersuchungen (Ahrens 1980, Hertwig 1982) kann immerhin festgestellt 

werden, daß die Geringfügigkeitseinstellungen auch nach 1975 im wesentlichen den 

Berek:h "klassischer" Bagatellkriminalität abdecken, von einem strukturell bedeutsamen 

Fehlgebrauch Im Sinne eines unkontrollierten Einbruchs des Opportunilätsprinztps In die 

deutsche Strafrechtspflege mithin keine Rede sein kann. Während also als Verdienst der 

bisherigen Untersuchungen die Aufhellung genereller Funktionsstrukturen von 

Geringfügigkeitseinstellungen für den Bereich der Gesamtkriminalität angesehen werden 

kann, ist dagegen über die - naturgemäß bei Repräsentativerhebungen des Gesamtfeldes 

in den Hintergrund tretenden - Randbereiche ihre Anwendung bislang wenig bekannt. 

Diese Lücke versucht die vorliegende Arbeit auszufüllen, Indem sie mit der Wirtschafts-

kriminalität einen, wenn nicht Extrembereich für Bagatelleinstellungen zum Gegen-

stand ihrer Untersuchungen macht. Im Anschluß an die erwähnte Literaturkritik soll vor 

allem der neue § 153a StPO auf seine praktische "Randschärfequalität" hin überprüft und 

damit zuglek:h ein Beitrag zur Diskussion um die pragmatischen Grenzen normativer (Ge-

rechtigkeits-) Ansprüche geleistet werden. 

Entsprechend stehen im Vordergrund der rechtstheoretischen Überlegungen auch weniger 

die grundsätzlichen dogmatischen Bedenken, die vor allem gegen die staatsanwallschaft-

liche Einstellung unter Auflagen/Weisungen vorgebracht werden, als vielmehr der im Wege 

der Auslegung zu ermitte_lnde Normgehalt, insbesondere in bezug auf die Einstel-
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lungsvoraussetzungen "geringe Schuld" und "öffentliches Interesse", die in den bisherigen 

wissenschaftlichen Betrachtungen zumeist mit dem Verweis auf die Opportunrtäts-

kompetenz der rechtsanwendenden Instanzen allzu oberflächlich behandelt wurden. 

Die Ergebnisse dieses Untersuchungsschrittes werden sodann den eigenen empirischen 

Erkenntnissen zur staatsanwaltschaftlichen Erledigungspraxis gegenübergestellt, die 

anhand der Aktenunterlagen von nach § 153a Abs. 1 StPO sowie - zum Vergleich - nach 

§ 153 Abs. 1 StPO bzw. durch Strafbefehlsantrag erledigten Ermittlungsverfahren und 

einer schriftlichen Befragung der Praktiker gewonnen wurden. 

Dabei stellt sich heraus, daß zwar im Prinzip Geringfüglgkeitseinstellungen auch in Wirt-

schaftsstrafsachen möglich und sachgerecht sein können, daß sich die diesbezüglichen 

Kriterien aber nur bei den sanktionslosen Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO auch 

strukturell realisieren. Einstellungen unter Auflagen/Weisungen dienen dagegen offenbar 

eher als Strafersatz in ermittlungs- und beweisproblematischen Verfahren; insoweit kann 

eine von den normativen Einstellungsvoraussetzungen weitgehend losgelöste, überwie-

gend verfahrenspragmatische Funktion des§ 153a Abs. 1 StPO bei Wirtschaftskriminalität 

konstatiert werden. 

In Konsequenz der Ergebnisse erhebt sich damit weniger die Frage nach grundsätzlichen 

Alternativen zur Bewältigung der Kleinkriminalität als nach einer Kontrollierbarkeit der 

Umsetzung des geltenden Rechts. Hier sind klare, bundeseinheilliche Richtlinien, eine 

Begründungspflicht sowie die Rechtsmittelfähigkeit der Geringfügigkeitseinstellungen 

vorzuschlagen, um diese in der Praxis Wieder an die normativen Voraussetzungen anzu-

binden. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf die praktischen Probleme bei der Be-

kämpfung von Wirtschaftskriminalität weiterer, insbesondere personalpolitischer Maßnah-

men, die ihrerseits die Voraussetzungen dafür schaffen, daß die gestiegenen materiellen 

Normansprüche nicht durch eine bagatellisierende Verfolgungspraxis entwertet werden. 

Die Untersuchung ist 1981-1984 im Rahmen der wirtschaftsslrafrechtlichen Forschungs-

arbeiten am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Frei-

burg I.Br. als Anschluß- und Vertiefungsuntersuchung zur "Bundesweiten Erfassung von 

Wirtschaftsstrafsachen nach einheitlichen Gesichtspunkten" (BWE) entstanden. Sie wäre 

ohne die Unterstützung von vielen Seilen nicht durchführbar gewesen; allen Beteiligten 
gehört daher mein herzlicher Dank. 

In ganz besonderem Maße bin ich meinem wissenschaftlichen Lehrer, Professor Günther 

Kaiser, zu Dank verpflichtet, der die Konzeption und Realisierung der Arbeit jederzeit mit 

persönlichem Engagement, zahlreichen Ratschlägen und großer Geduld begleitet und 

gefördert hat. Wertvolle Anregungen - gerade im Planungsstadium der Untersuchung -

verdanke ich darüber hinaus vor allem auch Professor Hans-Heinrich Jescheck. 

Dank gebührt dem Bundesjustizministerium, das an der Entwicklung des empirischen 



- VII-

Untersuchungsprogramms beteiligt war und die Durchführung finanziell unterstützt hat, 

den Landesjustizverwaltungen, die die Akteneinsicht ermöglicht haben, sowie nicht zu-

letzt allen beteiligten Staatsanwälten für deren bereitwillige Mitarbeit. 

Bei den Auswertungsarbeiten haben mich Christine Jensen, Georg Ganz und Wolfgang 

Link unterstützt; Gabi Geng hat mit großer Sorgfalt und Geduld die Reinschrift angefertigt. 

Freiburg i.Br. im Oktober 1984 Volker Meinberg 
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1. KAPITEL 

Einführung 

"§ 153a StPO wird künftighin eine Oase des kapitalkräftigen Großkrlminellen sein, 

der sich als das kleine Sünderleln auszugeben vermag ... Die magische Kraft des 

Geldes und die Überlastung der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte wird die vom 

Beschuldigten gewünschte und gebilligte Sachbehandlung erreichen," 1> 

Mit diesem und ähnlich düsteren Orakeln wurde 1975 ein Gesetz gewordenes Reform-

vorhaben in die Praxis entlassen, das wie selten zuvor eine Rechtsnovellierung die 

Gemüter der Experten aus Wissenschaft und Praxis erregt hat und das unwidersprochen 

als - in seiner grundsätzlichen Bedeutung für unser Strafrecht - Jahrhundertereignis 

bezeichnet worden ist2>. Und selbst die "Väter des Gesetzes" müssen sich ihrer Sache 

nicht ganz sicher gewesen sein, wenn sie der Norm die fast beschwörende Mahnung, 

die künftige Art und Weise der Anwendung des § 153a StPO werde für die Glaub-

würdigkeit der Strafrechtspflege insgesamt von erheblicher Bedeutung sein3) mit auf 

den Weg gaben. 

Die Zweifel waren ihrerseits insbesonders vor dem Hintergrund des seinerzeitlgen krl-

minalpolltischen und kriminologischen Diskussionsstandes auch durchaus naheliegend. 

Ausgehend von im einzelnen differenzierenden, dem Sammelbegriff "labeling approach" 

zuzurechnenden Theorieansätzen hatte sich die Kriminalsoziologie mehr und mehr von 

der Untersuchung täterbezogener Kriminalitätsursachen der Erforschung der Strafver-

f olgungslnstanzen selbst zugewandt und deren kriminalisierende bzw. entkrlminall-

sirende Funktion nachgewiesen 4>. Mögen auch die - vom jeweiligen politischen wie 

(rechts-)philosophischen Standort abhängigen - Ausdeutungen und Einschätzungen 

1) Müller, ZRP 1975, S. 55. 

2) Hanack, Gallas-Festschrift 1973, S. 347. 

3) Erster Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform zum EGStGB. BT-
Drucks. 7/1261, S. 28. 

4) Vgl. etwa Blankenburg u.a., Die Staatsanwaltschaft im Prozeß strafrechtlicher 
Sozialkontrolle, 1978; Feest/Blankenburg, Die Definitionsmacht der Polizei, 1972; 
Kerner, Verbrechenswirklichkeit und Strafverfolgung, 1973; Steffen, Analyse 
polizeilicher Ermltllungstätlgkelt aus der Sicht des späteren Strafverfahrens, 1976. 
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dieser Erkenntnisse nicht unerheblich voneinander abgewichen sein, war doch eine 

generelle gesellschaftliche Sensibilisierung für die justizlmmanenten Selekllonsmecha-

nlsmen, vor allem was ihren schichtspeziflschen Charakter anbelangt, die unbestreit-

bare Folge. Es dürfte nicht zufällig sein, daß zugleich auch die bestehenden Mängel in 

einer angemessenen Sozialreaktion auf deviantes Wirtschaftsverhalten In die öffent-

liche- und Fachdiskussion rückten und zu einer umfänglichen gesetzgeberischen Ak-

tivität in Form des Ersten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität führten. 

1974 wurde zudem erstmalig im Auftrag von Bund und Ländern mit der systematischen 

Erhebung auch empirischen Materials speziell zu diesem Bereich begonnen5>. 
Noch ehe - ebenfalls den Erkenntnissen des labellng approach folgenil - neben 

materiellen auch solche Entkriminalisierungsansätze, die ganz bewußt die Selekllons-

kompetenz der Strafverfolgungsorgane in ihre "dlverslons"-Programmatik einbezogen 7> 

allgemeine Beachtung in der wissenschaftlichen Diskussion fanden, mußte eine Lok-

kerung des Legalitätsprlnzlps zugunsten eines erweiterten Juslltlellen Opportunitäts-

splelraums, jedenfalls soweit es den Bereich der Staatsanwaltschaft betraf, und vor 

allem angesichts der nunmehr vorgesehenen Möglichkeit für den Beschuldigten, durch 

Geldzahlungen von einer an sich im öffentlichen Interesse liegenden Strafverfolgung 

freizukommen, in der skizzierten rechtspolltfschen Landschaft fast zwangsläufig als 

Fremdkörper erscheinen. 

Hinzu kamen aber auch aktuell spektakuläre und zum Teil sehr bedenkliche Erfah-

5) Bundesweite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten 
(8 WE), vgl. dazu liebl1 Die Bundesweite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach 
einheitlichen Gesichtspunkten. Ergebnisse und Analysen für die Jahre 197 4-1981 
1984. ' 

6) Ka iser1 Kriminologie, 3. Aufl. 1980, S. 162. 

7) Vgl. z.~. fle!., Krimin~lpolitik, 1973, S. 53; ferner die Textsammlung bei Kury/Ler-
chenmuller (Hrsg.), D1vers1on - Alternativen zu klassischen Sanktionsformen, 1981; 
Walter, ZStW 95 (1983), S. J2 ff.; Herrmann, Z_StW 96 (1984), s. 455 ff.; Blau/Franke, 
ZStW 96 (1984), S. 485 ff. mit ausführlicher Uberslcht über die In- und ausländische 
Literatur zu diesem Bereich. Inwieweit die Einstellung nach § 153a StPO in diese 
Konzeption hineinpaßt, Ist allerdings höchst zweifelhaft, da die Auflagen und Wei-
sungen nicht ohne weiteres als Erscheinungsform oder als Derivat des staatlichen 
Strafanspruchs begriffen werden, vgl. dazu Walter, a.a.O., S. 55 ff. Zur Begrifflichkeit 
der Entkrimlnalisierung im Rahmen des § 153a StPO ausführlich Kausch, Der 
~t.~.alsdnw.~11 - ein Richter vor dem Richter?, 1'180, S. 23 t. 
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8) 
rungen bereits mit der Praxis des alten § 153 StPO : 

9) Mochte der "Contergan-Fall" angesichts seiner Ausnahmequalität, der für die Ge-

schädigten in Aussicht gestellten und dringlichen Wledergutmachungsregelung sowie 

nicht zuletzt der außerordentlich gründlichen und öffentlich gemachten Begründung 

des Gerichts 10> trotz aller Zweifel an seiner Geringfügigkeit noch als hinnehmbar er-

scheinen, waren andererseits mit der "Hamburger Bußgeldaffaire" 11 ) - zeitlich an-

nähernd parallel - Vorgänge öffentlich geworden, die In der Tat die ärgsten Befürch-
12) tungen In Richtung eines "Tuschelverfahrens" zwischen Staatsanwalt und finanz-

kräftigem Beschuldigten bzw, eines "Freikaufverfahrens" für Wlrtschaftskriminelle 1J) 

nährten. So waren 1971 von der Hamburger Staatsanwaltschaft Wirtschaftsstrafver-

fahren mit erheblichen Schäden, in einem Fall in Höhe von DM 1,36 Millionen, nach 

Zahlung von Geldbußen (bis DM 400,000) wegen "Geringfügigkeit" nach § 153 Abs, 1 

StPO a,F, eingestellt worden, wobei die besondere Note zudem darin lag, daß die 

beteiligten Richter und Staatsanwälte zum Tell selbst von den Bußgeldern profitierten, 

indem sie diese an gemeinnützige Organisationen leiteten, in denen sie auf großzügiger 

Honorarbasis tätig waren. Der eingesetzte Untersuchungsausschuß der Hamburger 

Bürgerschaft ermittelte, daß zumindest im Prinzip eine solche Bußgeldpraxis bereits seil 

1946 üblich war und trotz Nr. 82 Ziff. 4 RiSIBV a.F. auch in anderen Bundesländern 

8) Zur historischen Entwicklung der Gerlngfügigkei!Seinstellungen vgl. Meyer-Goldau, 
Der Begriff der "Geringen Schuld" ... , 1972, S, 13 ff. und Wagner, Festschrift 45. 
DJT, 1964, S, 151 ff., 164 ff. 

9) LG Aachen, Beschluß vom 18, 12.1970 - 4 KMs 1/68; das Verfahren gegen die 
Verantwortlichen der Firma G, die das nervenschädigende und bei Neugeborenen 
Mißbildungen hervorrufende Medikament auf den Markl gebracht hatte, wurde 
nach § 153 StPO eingestellt, nachdem die Firma sich ve rpflichlet hatte, insgesamt 
DM 114 Millionen in einen Entschädigungsfond zu zahlen, vgl, auch Bruns, 
Maurach-Festschrift 1972, S. 469 ff. 

10) Vgl. JZ 1971, S, 507 ff. 

11) Vgl, dazu ausführlich Kausch (Fußn. 7), S. 33 ff. und Schmidhäuser, JZ 1973, S, 
529 f., ferner Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Bericht des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Uberprüfung des Verfahrens bei 
der Erhebung und Verteilung von Geldbußen (Drucks. Vll/2144) und Minder-
heitsbericht (Drucks. Vll/2176). 

12) Schmidhäuser, JZ 1973, S. 535. 

13) Schmidhäuser, wie Fußn. 12, 
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14) erfolgte • 

Diese Erkenntnisse führten indes nicht dazu, das Abhängigmachen einer Geringfügig-

keitseinstellung von der vorherigen Erfüllung einer Auflageverpflichtung vollständig zu 

unterbinden, vielmehr wurde lediglich der mittelbaren Selbstbegünstigung· der Ju-

b 15) 1 ''b . d ed stlzangehörlgen ein Riegel vorgescho en • m u rigen wurde as proc ere Im 

Rahmen des neuen § 153a StPO sogar legalisiert, dies freilich unter völlig anderen 

Gesichtspunkten: 

Durch das massenhafte Auftreten von Bagatellkriminalität befanden sich die Strafver-

folgungsorgane am Rande, wenn nicht jenseits ihrer Belastungskapazität, Im materiel-

lem Recht waren zwar mit dem Fortfall der früheren Übertretungen im Rahmen des 

EGStGB eine Reihe von Tatbeständen ersatzlos gestrichen bzw._ in das Ordnungs-

widrigkeitenrecht überführt, andere aber auch zu Vergehen aufgewertet worden. Da 

dem Gesetzgeber eine weitergehende, die Justizorgane spürbar entlastende, materielle 

Entkrlminalisierung Im Gegensatz zu zahlreichen Stimmen im Schrifttum 16) und dem 

z.B. im österre:ichischen Recht gewählten Weg 17) offenbar unter generalpräventiven 

Gesichtspunkten 18) nicht angebracht erschien, blieb somit nur eine prozeßrechtliche 

Lösung der Problematik. Durch "Straffung und Beschleunigung des Verfahrens" sollte 

die erwünschte Entlastung der Strafverfolgungsorgane zugunsten einer Konzentration 

auf die mittlere und schwerere Kriminalität 19) erreicht werden, ohne dort, wo dies 

''.nicht verantwortet werden kann, den Täter ohne Jede Sanktion von einer Bestrafung 

14) Vgl. ~(Fußn. 7), S. 35. 

15) Vgl. Schmidhäuser, JZ 197.'.l, S. 529 f. 

16) Vgl. Baumann, Peters-Festschr~t 1974, S. 3 ff., ders., ZRP 1972, S. 273. Ferner 
Krümpelmann, Die Bagatelldellkte, 1966, S, 240 f.; Rössner, Bagatelldiebstahl 
und Verbrechenskontrolle, 1976, S, 198 ff.; Hirsch, ZStW 92 (1980), S. 247 f; 
ders., Lange-Festschrift 1976, S. 831 ff. 

17) Vgl. § 42 öStGB, dazu Driendl, ZStW 88 (1978), S. 1019, 1046 ff., Nowakowski, 
ZStW 92 (1980), S. 225 ff.,~ Die mangelnde Strafwürdigkeit der Tat, 1975, 

18) Vgl. Kunz, Die Einstellung wegen Geringfügigkeit durch die Staatsanwaltschaft, 
1980, s. 16. 

19) Entwurf EGStGB, ST-Drucks. Vl/3250, S. 283; 7 /550, S. 287 f.; Entwurf 1. StVRG 
ST-Drucks. Vl/3478, S, 43, 7.'.l; ST-Drucks. 7/551, S. 44, 69, 
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freizustellen 20J. Erwünschter Nebeneffekt war dabei eine prozeßuale Ausgleichs-

möglichkeit für solche Fälle, die nur aufgrund des Wegfalls früherer Übertretungspri-

vilegierungen nunmehr materiellrechtllch strafbar, tatsächlich aber nicht strafwürdig 

erschienen 21l. 

Die grundsätzliche Kritik an der Norm ist vielfältig und bereits wiederholt Gegenstand 

gründlicher Aufarbeitungen gewesen 22'; in jüngster Zeit ist sie im Rahmen der Dis-

kussion um den AE Novelle zur Strafprozeßordnung 1980 erneut zu einem zentralen 

Thema geworden 23l. Auf die Argumente im einzelnen wird zum Teil im Verlauf der 

weiteren Darstellung noch einzugehen sein; sie sollen an cieser Stelle nur stichwortartig 

referiert werden: 

Die Durchbrechung des Legalitätsprinzips als tragender Säule des Strafverfahrensrechts 

sei bedenklich 24l, da sie zu einer Kommerzialisierung der Strafrechtspflege25 ) im Sinne 

eines Freikaufverfahrens26) führe und damit den öffentlichen Strafanspruch einer 

vergleichsähnlichen Ebene des "Feilschens" zwischen Strafverfolgungsorgan und 

20) BT-Drucks. 7 /550, S. 298. 

21) BT-Drucks. Vl/3250, S. 236; 7/550, S. 189,247; 7/551, S. 189 f, 247; 

22) Vgl. Naucke, Gutachten D für den 51. DJT, 1976; Ahrens, Die Einstellung in der 
Hauptverhandlung, 1978, S. 18 ff.,~ (Fußn. 7), S. 36 ff. 

23) Alternativ-Entwurf, Novelle zur StPO, Strafverfahren mit nichtöffentlicher Haupt-
verhandlung, bearbeitet von Baumann, Brauneck, Callless, Eser, Kaufmann, Klug, 
Lenckner, Quensel, Rollnski, Roxln, Schüler-Springorum, Schultz, Stree, 1980; 
ferner die Erläuterungen bei Engels/Frist er, ZRP 1981, S. 111 ff.; Meyer-Goßner, 
ZRP 1982, S. 237 ff.; Baumann, NJW 1982, S. 1558 ff.; Schüler-Springorum, NStZ 
1982, S. 305 ff.; Mehle, NStZ 1982, S. 309 ff. 

24) Baumann, ZRP 1972, S. 275; ders., Peters-Festschrift 1974, S. 5 ff.; ders., NJW 
1982, S. 1560; Dencker, JZ 1973, S. 147; Hanack, Gallas-Festschrlft 1973, s. 339 
ff.; Kohlhaas, DAR 1975, S. 14; Arzt, JZ 1976, S. 55; ders., JUS 1974, S. 694; 

(Fußn, 16), S. 218 f.; Rudolphi, ZRP 1976, S. 168; Hirsch, ZStW 92 
(1980), S. 227 ff.; Schmidhäuser, JZ 1973, S. 535 f.; Blankenburg, KrlmJ 1973, S. 
193; (Fußn, 7), S, 85; In: Göpping er/Kaiser (Hrsg.) Kriminologie und 
Strafverfahren, 1976, S, 20; Jung, Straffreiheit für den Kronzeugen?, s. 50 ff. 

25) Roxin, Strafverfahrensrecht, 18. Aufl. 1983, S. 68. 

26) Schmidhäuser, JZ 1973, S. 529 ff.; Kramer, ZRP 1974, S. 66; Arzt, JZ 1976, S. 
55; Schöncke/Schröder/Eser, § 248a Rdnr. 2. 
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Beschuldigtem27', die letztlich nur dem sozial bessergestellten Beschuldigten nutz/
8
', 

preisgebe, Darunter leide nicht nur der Schutz der Geschädigten
29

', sondern nehme 
30) 

vor allem das Ansehen der gesamten Strafrechtspflege Schaden • 

Der Beschuldigte werde andererseits mit der Wahl zwischen einer möglichen Verur-

teilung und der Übernahme von Leistungen einem nach § 136a StPO unzulässigen 

Druck ausgesetzt3 1': von einer Freiwilligkeit könne in diesem Zusammenhang keine 

Rede sein 32'. Soweit kein Geständnis vorliege, sei darifüer hinaus die Unschuldsver-

mutung des Artikel 6 Abs, 2 MRK verletzt33', zumal die Auflagen/Weisungen materiel-

len Strafcharakter besäßen34', was im Falle des§ 153a Abs. 1 StPO auch einen Ver-

stoß gegen den Richtervorbehalt nach Artikel 92 GG
35

) sowie Artikel 101 Abs, 1 Satz 1 

GG
36

' bedeute. 
Schließlich bestehe angesichts der unklaren Gesetzesformulierung und den konturen-

27) Dencker, JZ 1973, S. 149 f,; Naumann, Weber-Festschrift 1974, S, 533 ff,; 
Schmidhäuser, JZ 1973, S, 534 f,; ~(Fußn, 16), S, 219, 

28) Baumann, JZ 1972, S. 2; Hanack, Gallas-Festschrift 1973, S. 349 f; 1974, 
s. 9. 

29) Baumann, ZRP 1972, S, 275; Kaiser, Strategien und Prozesse strafrechtlicher 
Sanktionskontrolle, 1972, S. 84 f; Lange, JR 1976, S, 177 ff.; Hirsch, ZStW 92 
( 1980), s. 222. 

30) Schmidhäuser, JZ 1973, S. 536; Dencker, JZ 1973, S. 147; Denzlinaer, Krimi-
nalistik 1981, S, 510 f; früher bereits in diesem Sinne Rahn, Kriminalpolitische 
Gegenwartsfragen 1959, S, 233; Barisch, ZRP 1969, S, 130; Seebode, JZ 1972, 
S. 393 (§ 170b StGB). 

31) Krümpelmann (Fußn, 16), S, 228; Barisch, ZRP 1969, S. 130; Dencker, JZ 1973, 
S. 149 f; einschränkend Roxin (Fußn, 25), S. 68. Zur "Einwilligung des Unfreien" 
vgl. Amelung, ZStW 95 (1983), S, 1 ff. 

32) ~(Fußn. 7), S. 57, 

33) Dencker, JZ 1973, S, 149 f; vgl. dazu auch die Darstellung bei (Fußn, 22), 
s. 32. 

34) Schmidhäuser, JZ 1973, S, 534 f, Dencker1 JZ 1973, s. 149 f. 

35) (Fußn. 7), S, ~3-219; Hirsch 1 ZStW 92 (1980), S, 231 f; (Fußn, 25), 
s. 67, 

36) Kausch1 wie Fußn, 32. 
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losen 37) bzw. "denkbar unbesllmmtesten"38) Begriffen der "Geringen Schuld" und des 

"Öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung'' die Gefahr ungleicher, wenn nicht 

willkürlicher Rechtsanwendung 39'. Die praktische Verlagerung der Normausfüliung auf 

die Staatsanwaltschaft - bzw. damit auch auf die Richtlinien setzenden 

Landesjusllzverwallungen - sei angesichts der verfassungsrechtlichen Besttmmtheits -

und Gewaltenteilungsgebote 40) bedenklich 41 ). 

Vor allem im Lichte der letztgenannten Kritikansätze stellt steh in Konsequenz für 

unseren Ausgangspunkt die Frage, was denn nun tatsächlich mit dem neuen § 153a 

StPO "legalisiert" worden ist, d.h., wo die von ihm selbst gesetzten, quasi seine im-

manenten Grenzen liegen und wo mithin sein Mißbrauch beginnt, der den Sonder-

ausschuß zur eingangs erwähnten Mahnung an die Praxis veranlaßte. 

Die Erfahrungen mit dem Hamburger Bußgeldskandal scheinen vor allem diejenigen 

Kritiker maßgeblich beeindruckt zu haben, die ihre grundsätzliche Ablehnung aus-

drücklich auch auf eine mögliche Fehlanwendung der Norm im Bereich der Wirt-

schaftskriminalität gründen 42>, Aber auch von im Grundsatz eher positiven bzw. mo-

deraten Literaturstimmen werden vielfach Gertngfügigkeltseinstellungen bei Wirt-

schaftsdelikten für. regelmäßig ausgeschlossen gehalten, wobei zum Teil neben der 

Schadenshöhe auf das dringliche Bedürfnis einer konsequenteren Strafverfolgung in 

diesem Bereich, den der Gesetzgeber durch die Reform des Wirtschaftsstrafrechts 

sowie gerade auch durch die Entlastung der Strafverfolgungsorgane Rechnung tragen 

wollte, verwiesen wird43>. Nur ganz vereinzelt findet sich die Auffassung, mangels 

ausdrücklicher Beschränkung auf Bagatelidelikte sei die Anwendung des § 153a StPO 

37) (Fußn. 22), S. 225. 

38) Schröder, Peters-Festschrift 1974, S. 418 für "öffentliches Interesse", 

39) Hanack, Gallas-Festschrift 1973, S, 34 7. 

40) Artikel 103 Abs, 2 und 20 Abs, 2 GG, vgl. grds, Gössel, GolldA 1980, S. 325 ff,, 
332 ff. und auch bereits Blomeyer, GoltdA 1970, S. 161 ff. 

41) ~(Fußn. 7), S. 157 ff.; ~(Fußn. 25), S. 67. 

42) Schmidhäuser, JZ 1973, S. 529 ff.; Hanack, Gallas-Festschrift 1973, S. 349 f; 
Müller, ZRP 1975, S, 55; ~(Fußn. 7), S. 124 ff,, 158. 

43) Z.B. Meyer-Goßner in: Loewe-Rosenberg, StPO-Kommentar, § 153a, Rdnr. 24; 
Kunz (Fußn. 18), S. 31; in diesem Sinne wohl auch Schoreit in: Kalrsruher Kom-
nierii"ar, 1982, § 153a, Rdnr. 6; Kaiser, Freiburger Un~sblälter 1982, S. 51; 
Schöch, ZStW 92 (1980), S. 182. 
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auch bei Wirtschaftskriminalität unproblematisch, ja sogar naheliegend44>, 

* Fest steht jedenfalls, daß sich die Norm jedoch in der Praxis nicht nur entgegen aller 

wissenschaftlichen Kritik durchqesetzt und zu einem intensiv genutzten Instrument 

der Entkriminalisierung entwick;lt hat45>, sondern auch bei der Erledigung von Wirt-

schaftsstrafverfahren zur Alltagspraxis der Staatsanwaltschaften gehört, Nach den 

Ergebnissen der "Bundesweiten Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nacb einheit-

lichen Gesichtspunkten" (BWE) sind die dortigen Verfahren in den Jahren 1981/82 zu 

5,0 % (N= 326) ganz oder teilweise nach§ 153a Abs. 1 StPO eingestellt worden 46'. 

Rechnet man noch die § 153 Abs, 1 StPO-Erledigungen, die 2,6 % (N= 170) 

ausmachen, hinzu, sind demnach in 7,6 % aller von der BWE erfaßten Wirtschafts-

strafverfahren des genannten Zeitraums Einstellungen "wegen Geringfügigkeit" 

vorgekommen. 

* Fest steht hingegen auch, daß es wohl selten zuvor eine Strafrechtsnorm von ähnlich 

undeutlichem Regelungsgehalt und dementsprechend ähnlich weiter Auslegungs-

kompetenz der Strafverfolgungsorgane gegeben hat. Und als ebenso untypisch muß 

es für den Bereich des Strafrechts angesehen werden, wenn seitens des Normgebers 

selbst die Praxis mehr oder weniger deutlich zum Experimentieren mit diesem 

44) Haas, Juristische Praxis 1981, S. 22 f.; insoweit unklar Tiedemann, ZStW 88 
(1976), S. 259, dem eine "weitgehende Lockerung des Legalitätsprinzips für 
Wirtschaftsstrafsachen relativ ungefährlich und überschaubar" erscheint. In seinen 
weiteren Ausführungen bezieht er sich jedoch lediglich auf eher dem § 154 StPO 
zuordnenbare Konstellationen (Ausscheiden kleinerer Bereiche aus umfangreichen 
Tatvorwürfen). 

45) Rieß, ZRP 1983, S. 93 m.w.N.; die bisher vorliegenden Ergebnisse der amtlichen 
Justizstatistiken, die von Heinz, ZS!W 94 (1982), S. 632 ff. vorgestellt wurden, 
lassen eine erhebliche Steigerung der Anwendungshäufigkeit erkennen, die nach 

(a.a.O., S. 94 ff.) offenbar zu Lasten der Anklagen bzw. Urteilserledigungen 
erfolgt, Der Anteil der Einstellungen nach§ 153a StPO an den Gesamterledigungen 
(ohne UT-Sachen) der Staatsanwaltschaften lag 1981 bereits bei knapp 5 % (Rieß, 
a.a.o., s. 96, Tabelle 4). 

46) Da die BWE eine 'l.~1.<!.IJ.@ll~J!rledigungsstatistik ist, sind beschuldigtenspezifische 
Aussagen, die den oben in Fußn. 4 7 benannten Werten für die allgemeine Kri-
minalität entsprechen, nicht möglich. Vermutlich dürfte der Anteil etwas niedriger 
liegen. 
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immerhin sanktionierenden 
47

) Verfahrensabschluß aufgefordert wird: "·•• Im übrigen 

ist abzuwarten, ob und wie sich die neuen Vorschriften in der Praxis bewähren wer-

den, "48) und damit ein Vertrauensvorschuß eingebracht wird, angesichts dessen 

man sich fragen muß, warum denn überhaupt die Rechtsstaatlichkeit in Verfas-

sungsrang gerückt wurde. Immerhin ist zu berücksichtigen, daß bei aller justiz-

f örmigen Ausrichtung 
49

) die Staatsanwaltschaften und Gerichte nur in einer Rechts-

fiktion als Organe, tatsächlich aber durch ihre psychischen Zwängen und Unzu-

länglichkeiten unterworfenen "Rechtsdiener" handeln SO), 

* Wir müssen aber schließlich ebenso feststellen, daß auch ein normatives "Instrument 

ohne Gebrauchsanweisung"51 ) den Rechtspraktikern nicht eo ipso einen Freibrief auf 

eine selbstbestimmte, gesetzesunabhängige Kriminalpolitik mit "sozialtherapeu-

tisch-innovatorlscher Funktlon"52) vermitteln kann, wenn es auch nur einen Augen-

blick vor den Verfassungsprinzipien der Rechtsstaatlichkeit bzw. der Gewaltenteilung 

Bestand haben will. Vielmehr hat die Justiz wie stets Rechtsanwendung zu betreiben, 

indem sie mittels der dafür entwickelten Methodik den Sinn der Rechtsvorschrift 

ermittelt und diesen sodann rechtsfehlerfrei umsetzt. Die Ausfüllung eventuell 

47) So jedenfalls die ganz h.M.; vgl. z.B. Meyer-Goßner (Fußn. 43), § 153a, Rdnr. 11; 
(Fußn, 7), S. 50 ff; Schmitt, ZStW 89 (1977), S. 640; Schmidhäuser, JZ 

1973, S. 532; t,.Jrsch, ZStW 92 (1980), S. 224; Rieß in: Schreiber (Hrsg.), Straf-
prozeß und Reform, 1979, S. 114. Auch in der amtlichen Begründung des Entwurfs 
wird ausgeführt, § 153a StPO gehe von der Erkenntnis aus, "daß es zahlreiche 
Fälle im Bereich der kleineren Kriminalität gibt, bei denen eine Einstellung nach § 
153 nur deshalb nicht in Betracht kommt, weil es nicht verantwortet werden kann, 
C:en Täter ohne jede .?~D.b:!i.Q!)_von einer Bestrafung freizustellen" (BT- Drucksache 
7/550, S. 298). Dagegen betonen ~(Festschrift für Welzel 1974, S. 938) und 
Hünerfeld (ZStW) 90, 1978, S. 920) die Freiwilligkeit der Auflagen/Weisungen, 
weshalb ein Sanktionscharakter ausscheide. 

48) ST-Drucks. 7/1261, S. 28. 

49) Eckl, JR 1975, S. 99. 

50) Vgl. dazu sehr instruktiv Schmldhäuser, JZ 1973, S. 533; aber auch Jescheck, 
SchwZStr 1975, S. 20 t., der von der Staatsanwaltschaft als justitiell denkender 
und handelnder '2!lb2!:.cJ..EL spricht. 

51) Vgl. (Fußn. 18), S. 18, 

52) So ~(Fußn. 18), S. 21, 32. 
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auftretender Beurteilungs- bzw. Ermessenssplelräume53) mag dabei je nach 

Begriffsdeflnlllon54) als kriminalpolltlsches Handeln aufzufassen sein und auch neuen 

Anschauungen Rechnung tragen, sie hat sich indes stets im ursprünglichen, von der 

Norm selbst vorgegebenen Rahmen zu halten. Ist dieses procedere nicht möglich, etwa 

weil sich der Normgehalt auch durch Auslegung nicht feststellen läßt, ist die Vorschrift 
55) 

gegenstandslos und nicht anwendbar • 

Wie also die undeutliche Fassung des§ 15.3a StPO die Praxis nicht aus Ihrer Pflicht zur 

Rechtsanwendung in diesem Sinne entläßt, kann sich auch der kritische Betrachter 

nicht allein auf empirische Tatsachenfeststellung beschränken. Auch von ihm ist 

zunächst der Normgehalt selbst zu ermitteln, an dem sodann die Praxis zu messen ist. 

Erst in einem dritten Schrill können schließlich die vorgefundenen Rechtstatsachen 

wiederum eine rechtspolltlsche Beurteilung der sie tragenden - bzw. nicht unterbin-

5.3) Ob es im Strafrecht überhaupt ein Tatbestandsermessen gibt, ist allerdings außer-
ordentlich streitig; vgl. dazu Thelen, Das Tatbestandsermessen des Strafrichters, 
1967; Frisch, NJW 1973, S. 1.345 ff.; Engisch, Peters-Festschrift 1974, S. 15 ff. 
Zur Abgrenzung zwischen Tatbestands- und Rechtsfolgeermessen im Rahmen der 
Strafzumessung vgl. Bruns, Strafzumessungsrecht, 2. Aufl. 1974, S. 90. 

54) Vgl. dazu (Fußn. 6), S • .315 ff. und Göpping er, Kriminologie, 4. Aufl. 1980, 
s. 18 i. 

55) Vgl. Walter, ZSIW 95 (198.3), S. 56. Eine andere Frage ist freilich, inwieweit dieses 
an sich selbstverständliche Vorgehen tatsächlich auch beachtet wird. Völlig zu 
Recht weist Kausch (Fußn. 7, S. 105, dort Fußn. 4) darauf hin, daß die "akri-
bischen Arbei~n Krümpelmann (Fußn. 16) und Meyer-Goldau (Fußn. 8) von 
der Praxis kaum zur Kenntnis genommen worden sind. Offenbar wird vielfach 
nicht beachtet, daß auch, soweit man ein strafrechtliches (Tatbestands-)ermessen 
überhaupt bejaht, dieses doch niemals "frei" I.S.v. ungebunden - sprich: will-
kürlich! - sein darf (vgl. z.B. Peters, Strafprozeß, .3. Aufl. 1981, S. 603, 609 f und 
Englsch, Peters-Festschrift 1974, S. 22 f). Die Ermessensausübung hat sich im 
Prinzip an denselben Kriterien zu orientieren, wie sie auch für die Ausfüllung des 
Beurteilungsspielraums Im Falle eines unbestimmten Rechtsbegriffes gelten 
würden, mit dem Unterschied freilich, daß mehr als ein richtiges Ergebnis denkbar 
ist. Als sachgerecht für die Ausfüllung eines wie auch immer benannten Spielraums 
können letztlich nämlich nur Kriterien gelten, die mit dem Normgehalt in 
inhaltlicher Beziehung stehen. So dürfte z.B. die Bejahung geringer Schuld mit der 
Begründung, die Staatsanwaltschaft habe wichtigeres zu tun, rechts- i.S.v. 
~cro.~~~.D.lö fehlerhaft, wenngleich praktisch unangreifbar, sein (vgl. auch BVerwGE 
9, 284 (288), wcnach es im Hinblick auf das praktische Ergebnis gleichgültig ist, 
wie man den unüberprüfbaren Entscheidungsraum bezeichnet, und Kohlhaas, 
GoltdA 1956, S. 242 1, der allerdings Jeden Ermessensspielraum bei der 
Entscheidungsfindung über eine Geringlügigkeitseinstellung ablehnt). 
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denden - Norm bewirken
56>. Entsprechend wollen wir in dieser Abhandlung vorgehen. 

Wir können dabei vor allem auf die gründlichen empirischen Arbeiten von Ahrens57l 

und Hertw1g5
8>, die die Praxis der neugefaßten §§ 153 und 153a StPO im Allgemeinen 

59) 
zum Gegenstand haben aufbauen und uns dem eher peripheren Verwendungsbe-

reich der Normen zuwenden, für den mangels Masse bei einer slichprobenartlgen 

Erhebung des Gesamtfeldes keine strukturell ergiebigen Ergebnisse erzielbar sind. 

Daß gerade das Erscheinungsbild einer Norm in den Randbereichen Ihrer praktischen 

Verwendung besonders aufschlußreich bezüglich der generellen Funktionsmechanismen 

sein kann, mag man sich an Parallelen aus der Technik verdeutlichen, wo ganz 

selbstverständlich die Güte eines jeden Produkts maßgeblich auch nach seiner Lei-

stungstauglichkeit und Normtreue unter extremen (äußeren) Bedingungen bemessen 

wird oder z.B. die Qualität eines Photoobjektlvs nicht zuletzt anhand der Randschärfe 

der damit hergestellten Aufnahmen festzustellen Ist. 

56) Allerdings wird auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung dieses Vorge-
hen zunehmend weniger beachtet und - offenbar auf der Grundlage einer in-
haltsleeren Ermessensannahme - für die Beurteilung der Norm allein auf die mehr 
oder weniger sorgfältig aufgearbeitete Praxis abgestellt; vgl. z.B. (Fußn. 
7), S. 104 ff., insbesondere S. 105, dort Fußn. 4; und~ (Fußn. 18). Soweit 
man dann darüber hinaus die Zielsetzung anschließt, der Praxis aufgrund dessen 
wiederum "Erkenntnisse und Beurteilungsmaßstäbe für kriminalpolitische Entschei-
dungen" zu vermitteln (Hertwig, Die Einstellung des.Strafverfahrens wegen Gering-
fügigkeit, 1982, S. 16 mit Verweis auf ~(Fußn. 18, S, 20 ff.), ist der Kreis ge-
schlossen: Die Praxis definiert sich inclusive ihrer Handlungsleitlinien selbst. Das 
Ergebnis hat (Fußn. 18, S. 28), selbst sehr plastisch beschrieben: 
"Maßgeblich für die Bagatelllsierungsentscheidung ist nicht mehr, ob ein 
Täterverschulden gering ~! (wie immer Inhaltlich dies bestimmt werden mag); 
sofern nur das Bedürfnis nach Verwendung der unaufwendlgen Einstellungs-
entscheidung wegen Geringfügigkeit besteht, kann ein Tatverhalten von den 
Instanzen als geringfügig !:Uls.~Uie.J! werden". Bezeichnend ist ferner, daß die 
Arbeiten von Krümpelmann (Fußn, 16) und Meyer-Goldau (Fußn. 8) auch in der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung nur selten über den "Zitaten-Status" 
hinausgekommen sind und bis heute - trotz Reformgesetzgebung! - keine ihrer 
Gründlichkeit adäquate Beantwortung erfahren haben. 

57) (Fußn. 7). 

58) (Fußn, 56). 

59) Vgl. dazu Im übrigen de Untersuchungen von Blankenburg u,a. (Fußn. 4); 
(Fußn. 16); Wagner, Staatliche Sankllonspraxis beim Ladendiebstahl, 1979; 
(Fußn. 18); Ergebnisübersicht bei Hertwlg (Fußn. 56), S. 5 ff. 
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Nach den Ergebnissen von Ahrens und Hertwig scheinen die Geringfügigkeitseinstel-
lungen insgesamt häufig60), aber regional stark unterschiedlich zu erfolgen, Die prak-
tische Handhabung lasse eine strukturelle Konkreti~ierung der "konturenlosen Ein-
stellungsvoraussetzungen" bislang nicht erkennen61), Zwar seien durchaus gewisse 
deliktsspezifische Schwerpunkte vorhanden62), eindeutige tat- bzw. täterbezogene 
Kriterien indes nicht auszumachen. 
Sachfremde Erwägungen fänden vor allem im Rahmen "informeller Verfahrensabläu-
fe63) Eingang in die gerichtliche Einstellungspraxis. Dabei stünden in erster Linie Be-
weisprobleme im Vordergrund, die die Geringfügigkeitseinstellung als "Notbremse" 
angesichts eines ansonsten vorgezeichneten Freispruchs erscheinen ließen64), 
Schichtspezifische Selektionsfunklionalismen seien zwar nicht völlig von der Hand zu 
weisen, jedoch nicht in dem befürchteten Ausmaß zu beobachten gewesen65), In 
diesem Zusammenhang scheinen die Ergebnisse weniger auf eine "absichtliche 
Privilegierung" als auf eine mittelbare Bevorteilung sozial bessergestellter Beschuldigter 
aufgrund ihrer finanziellen wie intellektuellen Beweglichkeit hinzudeuten66l. 

Muß nach der dargestellten Vorgeschichte und Literaturkritik die Wirtschaftskriminalität 

geradezu als filExtrembereich für die Anwendung des neuen§ 153a StPO angesehen 

werden, so kommt aber auch umgekehrt der Norm eine exponierte Rolle bei der 

strafrechtlichen Bekämpfung wirtschaftsdelinquenten Verhaltens67) zu. Diesbezügliche 

Strategien sind zwar vor allem angesichts des erheblichen volkswirtschaftlichen Scha-

60) Z.B. 13,2 % aller strafrichterlichen Verhandlungen; vgl, ~(Fußn. 7), s. 68. 

61) (Fußn. 56), S. 254. 

62) Nach Hertwig (Fußn. 56, S. 71 ff.) vor allem bei Ladendiebstahl und Straßenver-
kehrsdelikten, nach ~(Fußn. 7, S. 81 ff.) eher Im Bereich der Unterhalts-
pflichtverletzungen und der leichten bzw. mittleren Vermögensdelinquenz ohne 
Ladendiebstahl. 

63) Vgl. Hertwig (Fußn. 56), S. 255; ~(Fußn. 7), s. 109 ff. 

64) ~(Fußn. 7), S. 227; Hertwig (Fußn. 56), s. 255. 

65) Hertwig (Fußn. 56), S. 256. 

66) Hertwig (Fußn. 56), S. 255 f.; ~(Fußn, 7), s. 227 f. 

67) Vgl. dazu grundlegend Kaiser, Kriminologie, Eine Einführung in die Grundlagen, 6. 
Aufl. 1983, S. 270 ff.; Tiedemann, ZStW 88 (1976), s. 231 ff,, 253 ff.; Heinz, 
GoitdA 1977, S. 193 ff., 225 ff. 
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dens68) bereits seit längerem verstärkt in das öffentliche Bewußtsein gerückt, nach 

wie vor aber empirisch nur unzureichend aufgearbeitet
69>. 

Eine umfassende Analyse kann und soll auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht 

erfolgen, da dies vom Ausgangspunkt der Bagatelldelinquenz bzw. der Bagatel-

lisierungspraxis nicht adäquat zu leisten ist. Immerhin belegt aber schon die bloße Tat-

sache von Geringfügigkeitseinstellungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität, daß sich 

auch dort die Frage der praktischen Grenzen normativer Strafansprüche stellt. 

Dies mag zunächst überraschen, wenn man sich die insgesamt eher gegenläufige, d.h. 

auf eine konsequente und effizientere Strafverfolgung wirtschaftsdelinquenten 

Verhaltens ausgerichtete rechtspolitlsche Entwicklung der 70er Jahre vergegenwärllgl. 

Allerdlngs ist zu berücksichtigen, daß sich vor allem In konjunkturell schwierigen Zeilen 

der reale wirtschaftliche Handlungsspielraum dergestalt verengt, daß die Unternehmen 

Im Bemühen um Wettbewerbsfähigkeit nicht selten veranlaßt sein werden, den Rahmen 

des Legalen voll auszuschöpfen und Im Einzelfall auch zu überschreiten 7o>. Der so 

entstehende "Graubereich", In dem ein Großteil alltäglichen Wirtschaftshandelns ange-

68) Über das tatsächliche Schadensaufkommen herrscht nach wie vor Unklarheit, was 
zum Teil in der uneinheitlichen Begrifflichkeit (vgl. z.B. Zirpins-Terstegen, 
Wirtschaftskriminalität, 1963, S. 34 ff.; Tiedemann, Gutachten C für den 49. DJT 
1972; Qm, Wirtschaftskriminalität, 1975, S. 45 ff.; Göpplnger (Fußn. 54), S. 662 f; 
Berckhauer, Wirtschaftskriminalität und Staatsanwaltschaft, 1977, S. 21 ff. mit 
weiterem Nachweis), vor allem aber In der Dunkelfeldproblematik (vgl. 
hauer a.a.O., S. 72 ff.; Heinz GoltdA, 1977, s. 202) begründet Ist. Immerhin 
liefert' seil 1974 die BWE fur ihr'en Erfassungsbereich Anhaltspunkte in Form von 
Mindestwerten (vgl. Lieb!, Fußn. 5). 

69) Vgl. zu den Problemen rechlslalsächlicher Forschung In diesem Bereich aus-
führlich Heinz, GoltdA 1977, S. 200 ff, Aufbauend auf den Erkenntnissen der BWE 
werden am Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht gegenwärtig mehrere materiellrechtliche Detailanalysen durchgeführt, 
vgl, die sämtlich 1984 erscheinenden Dissertallonen von Kießner, Kreditbetrug als 
Wirtschaftsdelikt; Leßner, Betrug als Wirtschaftsdelikt; Scherer, Subventionsbetrug 
als Wirtschaftsdelikt; Schönherr, Vorteilsgewährung und Bestechung als 
Wirtschaftsdelikte; Sickenberger, Wucher als Wirtschaftsdelikt. 

70) Ein zentrales Schlagwort ist in diesem Zusammenhang die sogenannte "Sog- und 
Spiralwirkung" vgl. ST-Drucks. 7/3441, S. 14; Tiedemann (Fußn. 68), C 21 f.; 
ders., KrimGegfr 1978, S, 14 f; QE.e. (Fußn, 68), S. 97 ff.; Schubarth, Schw ZS!r 
1974, s. 389; Göppinger (Fußn. 54), S. 666; Zirpins/Terstegen (Fußn, 68), S, 98 
ff.; Tuchfeld, In: Göppinger Walder (Hrsg,) Wirtschaftskriminalität. Beurteilung der 
Schuldfähigkeit, S, 108 f,; Volk, MschrKrim 1977, S. 271, wonach 
wirtschaftsdellnquentes Verhallen einzelner deren Wettbewerber in Hinblick auf die 
Konkurrenzfähigkeit zü eben solchem Handeln veranlasse (kritisch dazu Kaiser 
(Fußn. 6), S. 480 und Heinz, GoltdA 1977, S. 203 f.) --
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siedelt werden könnte, mag zwar durchaus eine von generalpräventlven Gesichts-

punkten 71) geleitete Krlminallslerungstendenz rechtfertigen, er bedingt aber auch eine 

besonders sorgfältige Prüfung des tatsächlichen Unrechtsgehalts im Einzelfall, ein 

Umstand, dem gerade die "prozeßrechtllche Lösung" des § 153a StPO - nach der 

Entstehungsgeschichte allerdings für einen anderen Bereich 72> - Rechnung trägt, 

Zudem unterliegt auch das Strafrecht insgesamt dem rechtsstaatlichen Gebot einer an 

übergeordneten Zielen orientierten Zweckgebundenheit staatlichen Handelns, wobei 

die Strafzwecke der General- und Spezialprävention nur eine, nämlich kriminal-

polillsche, Rechtfertigung für die Belegung eines Normbrechers mit einer Kriminalstrafe 

darstellen, die durchaus In Widerstreit mit im Ergebnis gegenläufigen öffentlichen 

Interessen 73> vorstellbar Ist, Als verfassungsrechtlich geregeltes Beispiel für einen 

derartigen Zielkonflikt sei die Immunität in Artikel 46 GG genannt, ebenso sind aber 

auch für den Bereich der Wirtschaftsstrafsachen Konstellationen denkbar, in denen das 

Gemelnweseninteresse an einer funktionsfähigen und arbeitsplatzslchernden 

Wirtschaftsordnung, mithin im Einzelfall die Erhaltung eines Unternehmens, höherranglg 

gegenüber dem normativen Strafanspruch sein kann, 

Schließlich ergeben sich in Wirtschaftsstrafverfahren aber auch besondere ermittlungs-

pragmatische Probleme, die einer vollständigen und anklagereifen Aufklärung ent-

gegenstehen können 74>, Schon die objektive Tatseite ist oftmals nur unter erheblichen 

Schwierigkeiten und zum Tell mit unverhältnismäßigem Aufwand zu klären, da das 

Verhalten des Täters nach außen zumeist nicht auf eine Straftat schließen läßt 75>, Erst 

71) Vgl. zur Generalprävention z.B. Br~and, Präventive Kriminalitätsbekämpfung, 
1974, S. 138 ff.; ders., Lernen und erlernen von Kriminalität, 1975, S, 25 ff.; 
Tiedemann (Fußn. 68), C 40 f und unten 2. Kapitel II. C, 

72) Vgl. oben S. 4 f, 

73) Der so skizzierte "öffentliche Zielkonflikt" sollte m,E, unterschieden werdem vom 
Gebot der Verhältnismäßigkeit, das eine Abwägung von öffentlichen und privaten 
Interessen bei staatlichen Eingriffen vorschreibt. Diese Abwägung Ist nämßch 
regelmäßig mit der Aufstellung eines staatlichen Strafanspruchs bereits pauschal 
erfolgt; vgl, für die Wirtschaftskriminalität vor allem Heinz, GoltdA 1977, S. 195, 
197 ff. und unten 2. Kapitel II, C.3. 

74) Vgl, dazu zuletzt Meisenberg in: Belke/Oehmichen (Hrsg,), Wlrtschaftskrtmlnalltät, 
1983, S, 184 ff. und Wassermann, Kriminalistik 1984, S, 21 sowie unten 2, Kapitel 
II, C,3. 

75) Vgl. Redecker, DRIZ 1975, S, 206. 
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nach detaillierter Kenntnis der Hintergründe und häufig erst in der Gesamtschau eines 

sich über Jahre erstreckenden Geschäftsverkehrs kann dessen strafrechtliche Qualität 

beurteilt werden76l. Soweit dann überhaupt noch die erforderlichen Unterlagen 

vorhanden bzw. greifbar sind, stellt sich zudem das organisatorische Problem der 

Bearbeitung des quantitativ wie qualitativ nicht selten unüberschaubaren Materials, so 

daß in Einzelfällen auch für Schwerpunktstaatsanwaltschaften mit Wirtschaftsre-

ferenten 77) selbst die absolute Verjährungsfrist nicht ausreicht, um ein erstinstanzliches 

Urteil zu erreichen 78). 

Angesichts solcher Schwierigkeiten bereits im objektiven Bereich liegen die Beweis-

probleme hinsichtlich der subjektiven Tatseite auf der Hand. Der Nachweis, daß der 

Beschuldigte komplexe Zusammenhänge, die auch bei einer nachträglichen, zielge-

richteten Ermittlungstätigkeit nur schwer aufzuhellen Sind, seinerseits in vorwerfbarer 

Weise durchschaut bzw. sogar final gesteuert habe, ist exakt ohne sein Geständnis 

kaum zu führen79'. Zudem hat sich der Gesetzgeber im 1. Gesetz zur Bekämpfung der 

Wirtschaftskriminalität nur zu einer beschränkten Leichtfertigkeitsinkriminierung 

entschlossen80', weshalb gerade die Wirtschaftsstraftäter, deren Verfehlungen sich 

nicht auf verhältnismäßig leicht aufklärbare Bagatellen oder Formaldelikte beschrän-

ken, bzw. die es verstehen, den Tathergang verkomplizierend darzustellen, gute 

Aussichten haben dürften, zumindest den subjektiven Teil ihrer strafrechtlichen Ver-

antwortlichkeit unwiderleglich in Abrede zu stellen, mit der Folge, daß jedenfalls eine 

andere als informelle Sanktionierung ausscheidet. 

Für unsere Untersuchung stellt sich mithin die Frage, inwieweit die Geringfügigkeils-

einstellungen, und hier speziell der § 153a StPO, geeignet sind, in den skizzierten 

76) Tiedemann, GoltdA 1974, S. 2. 

77) Vgl. zur organisatorischen Neustrukturierung der Wirtschaftsstrafverfolgung für den 
Bereich der Staatsanwaltschaften ausführlich Berckhauer (Fußn. 68), S. 85 ff. 

78) Vgl. Michaelsen, Kriminalistik 1982, S. 498. 

79) Vgl. In diesem Sinne etwa Tledemann, ZStW 88 (1976), S. 254. 

80) Dies offenbar In Hinblick auf die grundsätzliche Vorsatzstrafbarkeit nach § 15 StGB 
(vgl. Schöncke/Schröder/Cramer, Strafgesetzbuch, 21. Aufl. 19e2, § 15, Rdnr, 1); 
wirtschaftsstrafrechtliche Fahrlässlgkeitstatbestände sind z.B.: §§ 401 Abs. 2 
AktG, 84 Abs. 2 GmbHG, 148 Abs. 2 GenG, 35 Abs. 3 BBankG, 54 Abs, 2 K WG, 1 
AJ:>s. 4 WiStrG, 34 Abs. 3 AußenwG, 51 Abs. 2 LebensmG, 45 Abs. 3 f-0ilchG, 264 
Abs. 3, 283 Abs. 4 und 5, 283b Abs, 2 StGB. 
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Grenzbereichen strafrechtlicher Bekämpfung wlrtschaftsdelinquenten Verhaltens "kor-

rigierende", d.h. einerseits entkriminalisierende, andererseits "ersatzsanktlonierende", 

Funktionen zu übernehmen. 

Daß dies schon vom Ausgangspunkt einer systemimmanenten Kritik durchaus fundiert 

bezweifelt wird, ist bereits dargestellt worden. Darüber hinaus gehört aber gerade die 

bagatellisierende Behandlung von Wirtschafts- im Sinne von "upper-classes-" bzw,· 

"white-collar"-Devianz durch die sozialen Kontroillnstanzen In den unmittelbaren 

Begründungszusammenhang und die Kasuistik derjenigen Fundamentalkritiken, die das 

geltende Strafrecht als Klassenrecht bzw. die -auf ihm basierende Judikatur als 

Klassenjustiz qualiflzleren 81 ) und ihr volkstümliches Pendant In der Floskel "Die Kleinen 

hängt man, die Großen läßt man laufen"82) besitzen. 

Wenngleich auch eine solche Kritik primär eher auf sozialökonomischen als auf orga-

nlsationsstrukturellen und indlviduaipsychologischen Bedingungsannahmen basiert, 

schließt sich doch spätestens hier der Kreis und wird die für die Rechtsdiskussion 

ungewöhnlich engagiert und dramatisch geführte Diskussion um die möglichen Konse-

quenzen des neuen § 153a StPO verständlich, In der Tat wäre nicht nur die Glaub-

würdigkeit der gesamten Strafrechtspflege gefährdet, wenn sich herausstellte, daß 

Normsetzende und -anwendende quasi in kollusivem Zusammenwirken systematisch 

ihren eigenen sozialen Bezugskreis "entkriminalisierten". In diesem Zusammenhang 

verdient es auch höchste Beachtung, daß sich die erwähnte Floskel, wonach man die 

Kleinen hängt und die Großen laufen läßt, überhaupt zu einer - stets auf kollektiver 

Erfahrung beruhenden - Voikswelshe1t83) verdichten konnte. 

Der Gegenstand unserer Abhandlung dürfte damit hinreichend deutlich umrissen und 

kriminalpollllsch eingeordnet sein. Es befindet sich im Schnittpunkt zweier bereits per 

se äußerst problematischer Rechtsbereiche und erhält dadurch seine besondere 

Brisanz. Wir wollen versuchen, Licht in diesen "bisher wenig geklärten Bereich"84l zu 

bringen und den Grenzen zwischen legaler Bagatellelnstellung und rechtsmißbräuch-

81) Z.B. Rasenhorn, Recht und Klassen. Zur Klassenjustiz in der Bundesrepublik, 
1974, S, 136 ff.; Wassermann, Gedanken zur Wirtschaftskriminalität, 1973, s. 26 
ff.; Engelhardt, Kritische Justiz 1977, S. 36 ff. 

82) Vgl. dazu Mlchaelsen, Krlmlnalistlk 1982, S. 500. 

83) Vgl, ~(Fußn, 67), S. 273. 

84) Haas, Juristische Praxis 1981, s. 23. 
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licher "Baga tellisierung" nachgehen. 

In Kapitel 2 wird zunächst der normative Rahmen untersucht. Dabei erscheint es 

sinnvoll, die Anwendbarkeit der Geringfügigkeitseinstellungen nach§§ 153, 153a StPO 

insgesamt zu erörtern, da ihre Voraussetzungen im wesentlichen gleich sind bzw. 

denselben Kriterien folgen. 

Wenn auch eine Auslegung in verfassungskonformem Sinne zu geschehen hat, so kann 

doch im Rahmen dieser Abhandlung keine grundsätzliche rechtsdogmatische 

Beurteilung der Vorschriften, insbesondere des § 153a StPO und hier der Kompetenz-

abgrenzungen zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht85>, geleistet werden. Vielmehr 

kann es nur darum gehen, den handlungsleitenden Gehalt der Normen unter der Prä-

misse ihrer prinzipiellen Verfassungsgemäßheit herauszuarbeiten. 

Mit der empirischen Untersuchung, deren Anlage und Ergebnisse in Kapitel 3 dargestellt 
86) 

werden, wollen wir, um einen weiter oben angestellten Vergleich zu benutzen, zur 

Feststellung seiner Randschärfequalität einen Blick durch das "geöffnete Objektiv" des 

§ 153a Abs. 1 StPO werfen. Als Vergleich stehen uns auch hier die Einstellungen nach 

§ 153 Abs. 1 StPO sowie Strafbefehlsfälle zur Verfügung. Dabei wird sich zeigen 

müssen, inwieweit die düsteren Orakel, die die Norm von jeher begleiteten, sich be-

wahrheitet oder aber die Warnungen gefruchtet haben. 

85) Dazu ausführlich ~(Fußn. 7). 

86) Vgl. S. 11. 
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2. KAPITEL 

Geringfügig keitseinstellungen von Wirtschaftsstrafsachen 

Zur Beurteilung der Frage, ob und ggf. inwieweit Geringfügigkeltseinstellungen In 

Wirtschaftsstrafsachen anwendbar sind, müssen wir zunächst den Untersuchungs-

gegenstand festlegen, d.h. unseren Überlegungen einen praktikablen Wirtschafts-

kriminalitätsbegriff zugrunde legen (!.). In einem zweiten Schritt haben wir sodann de 

normativen Voraussetzungen zu untersuchen (II.). 

1. Zur Begrifflichkeit der Wirtschaftsdelikte 

Eine einheitliche Begriffsbestimmung der Wirtschaftskriminalität gibt es bis heule 

nicht. Die vielfältigen Definitionsansätze sind fast unüberschaubar und knüpfen an 

annähernd Jedes denkbare Merkmal des Wirtschaftsverkehrs schlechthin an 1>. Neben 

klassischen, an der Täterperson orientierten "White-Coiiar"-Ansätzen 2) dienen vor 

allem handlungsbezogene Merkmale wie der Mißbrauch des im Wirtschaftsleben 

erforderlichen Vertrauens3) oder eigennützige, auf einen wirtschaftlichen Vorteil 

gerichtete Absichten 4> und zunehmend au~h opferbezogene, vor allem an der 

Sozialschädlichkeit ausgerichtete Gesichtspunkte5) als begriffliche Leitlinien. Ande-

rerseits wird aber auch die Notwendigkeit einer materiellen Ausfüllung des Begriffs 

völlig in Abrede gestellt und ihm lediglich "krimlnaltaklische Bedeutung" 

1) Vgl. die gründliche Übersicht bei Berckhauer, Wirtschaftskriminalität und Staatsan-
waltschaft, 1977, S. 21 ff. 

2) Vgl. Sulherland, While-Collar-Crime, 1. Aufl., 1949; ferner z.B. Hoffmann, in: 
Mommsen, Moderne Wirtschaftsdelikte, 1954, S. 43 ff. (44) und Ochs, Kriminalistik 
1963, s. 402 ff. (403). 

3) Z.B. Zirpins/Terstegen, Wirtschaftskriminalität, 1966, S. 26 ff.; Rimann, Wirt-
schaftskriminalität, 1973, S. 88. 

4) Vgl. Q.ee., Soziologie der Wirtschaftskriminalität, 1975, s. 45 ff.; Zirpins, Kriminalis-
tik 1972, S. 168 ff.; dagegen Schuilz, Allgemeine Aspekte der Wirtschaftskrimi-
nalität, 1970, s. 9 ff. 

5) So z.B. Brauneck, Allgemeine Kriminologie, 1974, S. 120; Heinz, GolldA, 1977, S. 
196 und Tiedemann, ZSIW 88 (1976), S. 236. 
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Indes braucht der grundsätzliche Streit hier nicht entschieden zu werden, da es für 

unsere Fragestellung - vor allem Im Hinblick auf die empirische Untersuchung -

sinnvoller erscheint, sich an der Begrifflichkeit der Praxis zu orientieren, Diesbe-

züglich hat der Gesetzgeber mit dem neuen § 74c GVG im Wege des Verfahrens-

rechts - und In diesem Sinne "krinlnattakttsch" - eine Eingrenzung des Feldes vor-

genommen, die sich in erster Linie am materiellen Recht orientiert, indem bestimmte 

Strafvorschriften per se als Wirtschaftsstraftatbestände definiert werden7>. Allerdings 

steht bei Verstößen gegen die In§ 74c Abs, 1 Nr.6 GVG genannten Tatbestände deren 

Qualität als Wirtschaftskriminalität nicht eo Ipso fest; Betrug, Untreue, Wucher, 

Vorteilsgewährung und Bestechung stnd nach dem Normwortlaut regelmäßig keine 

Wirtschaftsdelikte, sondern nur, soweit die rechtliche Beurteilung ihrer Einzelfallaus-

gestaltung "besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich" macht8>. Indes 

wird man davon ausgehen können, daß die Praxis solche Tatbestandsverwirk-

lichungen ganz regelmäßig als Wirtschaftsstrafsachen ansehen wird, wenn und 

soweit sie sich als wirtschaftliches Handeln durch wirtschaftlich kompetente Per-

sonen darstellen9>. Ist In diesem Sinne der wirtschaftliche Bezug hergestellt, können 

also auch die genannten Tatbestände des § 74c Abs.1 Nr.6 GVG der Wirtschafts-

kriminalität zugerechnet werden, so daß wir unseren folgenden Überlegungen den 

Katalog des§ 74c Abs, 1 GVG insgesamt zugrunde legen wollen 10>. 

6) (Fußn. 4), S. 23; Schubarth, SchwZStr 1974, S. 388; Leferenz, ZStW 88 
(1976), s. 212. 

7) Der Katalog des § 74c GVG geht insoweit über die reine Zuweisungsfunktion zur 
Wirtschaftsstrafkammer hinaus, als den dort genannten Delikten nicht ohne 
weiteres der diesbezüglich erforderliche Schweregehalt innewohnt (vgl. 
knecht/Meyer, Kommentar zur Strafprozeßordnung, 36. Aufl. 1983, § 74c GVG, 
Rdnr. 2, Kaiser, Freiburger Universitätsblätter Nov. 1982, S. 46). 

8) Vgl. Leßner, Betrug als Wirtschaftsdelikt, 1984; Schönherr, Vorteilsgewährung :.-nd 
Bestechung als Wirtschaftsdelikte, 1984; Sickenberger, Wucher als Wirtschafts-
delikt, 1984; die diese Abgrenzungspraxis zum Gegenstand haben. 

9) Im diesem Sinne auch die Ergebnisse bei~ (Fußn. 8). 

10) Im Rahmen der "Bundesweiten Erfassung von Wirtschaftsstraltaten nach einheit-
lichen Gesichtspunkten" (BWE, vgl. oben 1. Kapitel, Fußn, 5) wird der Katalog des 
§ 74c Abs. 1 GVG noch um §§ 130b, 177a HGB, § 283b StGB und§§ 529, 533, 
1438 RVO erweitert. Diese Straftaten liegen daher auch der empirischen Unter-
suchung (3. Kapitel) tugrun de, Für sie ergibt sich hinsichtlich der im Folgenden 
behandelten Einstellungsvoraussetzungen nichts anderes wie für die Delikte des § 
74c Abs. 1 GVG. 
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II. Die normativen Einstellungsvoraussetzungen 

Das Gesetz sieht für Gerlngfügigkeitseinstellungen kumulativ drei Voraussetzungen 

vor: 

Die Tathandlung muß als "Vergehen" zu würdigen sein (A.) 

Die "Schuld" muß "gering" sein (B.) 

Ein "öffentliches Interesse an der Strafverfolgung" darf nicht vorliegen bzw. 

muß durch die Auflagen/Weisungen zu beseitigen sein (C.). 

A. Vergehen 

Der Rechtsbegriff des Vergehens besitzt in § 12 Abs.2 StGB seine Legaldefinilion. 

Danach sind Vergehen solche rechtswidrigen Taten, die Im Mindestmaß mit einer 

geringeren als einjährigen Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht sind. Nach 

Abs.J bleiben Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften des allge-

meinen Teils des Strafgesetzbuchs oder für besonders schwere oder minder schwere 

Fälle vorgesehen sind, für diese Einteilung außer Betracht. 

Da der Regelstrafrahmen aller in § 74c Abs.1 GVG genannten Delikte im Mindestmaß 

unter 1 Jahr Freiheitsstrafe liegt, bestehen insoweit generell keine Bedenken gegen 

Geringfügigkeitseinsteliungen auch In Wirtschaftsstrafsachen. 

B. Geringe Schuld 

Für die zweite Einstellungsvoraussetzung, "geringe Schuld", können wir nicht auf 

eine Legaldeflnitlon zurückgreifen. Der Begriff ist von seinem Wortlaut her vieldeutig, 

und zwar sowohl hinsichtlich des qualitativen Teils "Schuld" wie auch hinsichtlich der 

quantitativen Grenzziehung "gering". Nachdem wir bereits festgestellt haben, daß 

dieser Umstand die Instanzen der Strafverfolgung nicht zu einer autonomen und 

schon gar nicht am "Jeweiligen Geschäftsanfall" orientierten Etikettierung beliebiger 

Straftaten als geringfügig ermächtigen kann 11), haben wir durch Auslegung zu 

ermitteln, Inwieweit der hinter dem Begriff stehende normative Regelungsgehalt auch 

Wirtschaftsstraftaten umfaßt. Dabei wollen wir zunächst der Frage nach dem Inhalt 

des Schuldbegriffs in den §§ 153, 15Ja StPO nachgehen (1.) und sodann das 

11) Siehe oben, S. 9 f., im gegenteiligen Sinne aber ausdrücklich Kunz, Die Einstellung 
wegen Geringfügigkeit durch die Staatsanwaltschaft, 1980, S. 28 f. 
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Geringfügigkeltsmerkmal aufgreifen (2.), 

1. Der Schuldbegriff der Gerlngfügigkeitse!nstellung 

Es mag ein Charakteristikum von Begriffen mit fundamentaler Bedeutung sein, daß 

sie einer unzweideutigen Inhaltsbestimmung nur schwer zugänglich sind. Einerseits 

sollen sie zahlreiche und komplexe Vorüberlegungen und Zusammenhänge "punktuell 

bündeln", andererseits aber auch wieder als Grundlage für eine Vielzahl höchst 

unterschiedlicher Einzelzuordnungen dienen. Schließlich kommen wissenschaftlich-

innovatorische Ansätze zumeist an den Fundamentalbegriffen ihrer Disziplin nicht 

vorbei und hallen so die Diskussion um deren materiellen Gehalt ständig im Fluß. 

In ganz besonderem Maß gilt dies für den Begriff der Schuld, dem zumindest in 

unserem Kulturkreis und in seiner mehrdlszlplinären Verwendung ein .ebenso umfas-

sender wie uneinheitlicher und unscharfer Bedeutungsgehalt zukommt. Es würde den 

Rahmen dieser Untersuchung bei weitem überdehnen, wollte man hier der äußerst 

interessanten Frage nach den gemeinsamen Grundlagen und Ausgestaltungen der 

philosophischen, _ theologischen, psychologischen und rechtlichen Schuld-

auffassungen im einzelnen nachgehen 12>, zumal uns für die konkrete Auslegungs-

aufgabe durch den strafrechtlichen Bedeutungszusammenhang bereits Grenzen des 

möglichen Wortsinnes vorgegeben sind Dl. 

Aber auch im Strafrecht selbst besteht über den Schuldgrundsatz, d.h. das aus dem 

Rechtsstaalprlnzip hergeleitete und damit Verfassungsrang besitzende 14) Erfordernis 

der Schuldvoraussetzung jeder Strafe 15l hinaus keine - insbesonders begrlffllche -

12) Vgl. z.B. Frey (Hrsg.), Schuld, Verantwortung, Strafe, 1964, und Harsch, Das 
Schuldproblem in Theologie und Tiefenpsychologie, 1965; ferner die Hinweise bei 
Achenbach, Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystema-
tIschen Schuldlehre, 1974, S. 1, Fußn. 1. 

13) Vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 4. Aufl. 1979, S.311 ff. 

14) ~E 6,439; 20,331; 23, 132; 25,285 1.; 41, 125; 45, 259 f.; 50, 133. 

15) Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, 3. Aufl. 1978, S. 17; Maurach/Zipf, Straf-
recht Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 1983, S. 92; Schmldhäuser, Strafrecht Allgemeiner 
Teil, 2. Aufl. 1975, S. 108, 366; Stree, Deliklsfolgen und Grundgesetz, 1960, S. 51 
ff. 
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16) 
Klarheit • 

So wird der strafrechtliche Schuldbegriff schon nach seinem Wortsinn unterschiedlich 

verwendet, wenn z.B. In § 263 StPO von der Herbeiführung einer Entscheidung über 

die "Schuldfrage" Im Sinne der Alternative "schuldig" oder "nicht schuldig" die Rede 

Ist, § 29 StGB indes gerade die selbständige Strafbarkeit mehrerer in diesem Sinne 

"Schuldiger" nach ihrer Jeweils eigenen "Schuld" anordnet. 

Könnte man danach einen prozessualen von einem "materiell-rechtlichen Schuldbe-

griff" 17) unterscheiden, ist hinsichtlich des letzteren lediglich unbestritten, daß er 

Insoweit an die konkrete Tal anknüpfe, als der Täter nur für das, was er getan hat, 

und nicht für das, was er ist, bestraft werden dürfe 18>. In welchem Umfang sich 

allerdngs auch persönliche Merkmale und Entwicklungen des Täters in einer so 

verstandenen Einzeltatschuld realisieren können, bzw. ob und inwieweit es In 

Abrenzung einer "Slrafbegrün dungsschuld" von der "Slrafzumessungsschuld" 19) In 

§§ 46 ff. StGB einer eigenständigen Begriffskonstruklion bedarf, wird dagegen sehr 

unterschiedlich beurtei1120>. 

16) Überblick bei Achenbach (Fußn, 12), S. 2 ff. 

17) Ach enbach (Fußn. 12), s. 1 m, w.N. 

18) Vgl. Schönke/Schröder/Lenckner, Strafgesetzbuch, 21. Aufl. 1982, Vorbern, §§ 
13 ff., Rdnr. 105 u.a. mit Verweis auf Baumann, JZ 1962, S. 41; ders., Strafrecht 
Allgemeiner Teil, ,8. Aufl, 1977, S. 173; Jescheck, Leipziger Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 9. Aufl. 1977, vor § 13, Rdnr. 68; Arthur Kaufmann, D'ls 
Schuldprinzip, 2. Aufl. 1976, S. 187 ff.; Stralenwerth, Tatschuld und Strafzu-
messung, 1976. 

19) Vgl. zum Begriff Schönke/Schröder/Lenckner (Fußn. 18), Vorbern.§§ 13 ff., Rdnr. 
112; Achenbach (Fußn. 12), S. 2 ff. sprich! von "Slrafmaßschuld". 

20) Vgl. Schönke/Schröder/Lenckner (Fußn. 18), Vorbern. §§ 13 ff., Rdnr. 105, 107 
ff. - mit Verweis auf Maurach-Ziel (Fußn. 15), S. 492 f. - wonach ein einheitlicher 
strafrechtlicher Schuldbegriff zweierlei Funktion, nämlich die "Slraf-
begründungsschuld" wie die "Strafmaßschuld" erfüllen und darüber hinaus zur 
Erklärung der Schuldidee dienen soll. Die Dreiteilung geht zurück auf Achenbach 
(Fußn. 12, S. 2 ff.), der allerdings insoweit eine funktionale wie inhaltliche Tren-
nung der Begrifflichkeit vornimmt (S, 6 ff,; in diesem Sinne offenbar auch Schön-
ke/Schröder/Stree, Fußn, 18, § 46, Rdnr. 9a, wenn dort zur Unterscheiduii'g'vciri" 
"Strafzumessungsschuld" und "Strafbegründungsschuld" von verschiedenen 
"Aspekt(en) der Schuld" die Rede ist). Teilweise findet sich auch die Differen-
zierung zwischen "Einzeltatschuld" und "Strafzumessungsschuld" als Gegensatz-
paar (vgl. z.B. §12:l, GoltdA 1980, S. 172), wobei dann offenbar mit ersterer nur 
die Strafbegründungsschuld In obigem Sinne gemeint ist (zum Gedanken der§§ 17 
S, 2, 46, Abs. 1, S, 1 und 48 StGB vgl. Jescheck, Fußn. 15, S. 342 f. m.w.N.). 
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Ebenso umstritten Ist, was materiell den Schuldvorwurf begründet und worin das 

Bezugsobjekt des Schuldurteils besteht21 >. 

Indes können diese Fragen für die Auslegung der§§ 153, 153a StPO nur von Bedeu-

tung sein, soweit der dortige Schuldbegriff sie ebenfalls Impliziert. 

Eindeutig dürfte lediglich sein, daß aus der systematischen Stellung der Norm Im Pro-

zeßrecht nicht auf eine Parallelität zum "prozessualen Schuldbegriff" in § 263 StPO 

geschlossen werden kann, da dieser In seiner Alternallvltät keine quantitative Ab-

stufung erlaubt. Andererseits Ist aber auch eine Auslegung nach materiell-rechtlichen 

Gesichtspunkten zweifelhaft, da der Gesetzgeber statt einer Ausweitung tat-

bestan dllcher Entkriminallslerungen gerade einen prozessualen Weg gewählt hat22 '. 

So wurde Insbes.andere von Kohlhaas23) ein gleichermaßen vom prozessualen wie 

materiellen Recht unabhängiger Schuldbegriff (des § 153 StPO a.F.) vertreten, der 

nach "moralischen Gesichtspunkten" auszufüllen sein sollte24>. Letztere Anknüpfung 

Ist zwar - offenbar vor allem aus rein begrifflichen Gründen - auf zahlreiche Kritik 

gestoßen25 >, In ihrer Bezugnahme auf Kriterien des Strafmaßes2 6) weicht sie 

faktisch Jedoch kaum von der heute herrschenden, wenn auch selten inhaltlich 

21) Vgl. den Überblick bei Schönke/Schröder/Lenckner (Fußn. 18), Vorbern.§§ 13 ff., 
Rdnr. 117 ff., wonach heule überwiegend als Anknüpfungspunkt auf ein 
"Dafür-Können" im Sinne eines "Sich-anders-bestimmen-können" (z.B. BGHSt 2, 
200; Baumann (Fußn. 18), S. 377; Arthur Kaufmann (Fußn. 18), S. 128; Wessels, 
Strafrecht Allgemeiner Teil, 13. Aufl. 1983, s. 89), aber auch die 
Prävenlionszwecke der Strafe abgestellt wird (vgl. Jakobs, Schuld und Prävention 
1976; Roxin, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 2. Aufl. 1973, S. 33 ff.; ders., 
Schaffstein-Festschrift 1975, s. 105; Slrena, ZStW 92 (1980), S. 657). 

22) Zwar ist unabhängig von der Stellung im Gesetz die Rechtsnatur der Geringfügig-
keitseinstellungen umstritten (vgl. dazu Naucke, Festschrift für Maurach 1972, S. 
197 ff.), Indes ist diese Frage in unserem Zusammenhang nicht von Belang. 

23) In: laewe-Rosenberg, StPO-Kommentar, 22. Aufl.,§ 153, Rdnr. 3. 

24) Ähnlich Grebe, GolldA 72 (1928), S. 83 ff.; Müller/Sax, Kommentar zur Straf-
prozeßordnung, 6. Aufl. 1966, § 153 StPO, Anm. 5. 

25) Vgl. z.B. Eb, Schmidt, Lehrkommentar, Nachlragsband I zur StPO, 1967, § 153, 
Rdnr, 4; Kohlrausch, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 
24. Aufl. 1936, § 153, Nr. 3; Boxdorfer, NJW 1976, S. 318, Fn. 10; Meyer-Goßner 
(Fußn. 23), § 153, Rdnr. 13, 

26) Vgl. Kohlhaas, GoltdA 1956, S. 243. 
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begründeten, Auffassung, wonach Anknüpfungspunkte des Schuldbegriffes in §§ 
153, 153a StPO die Strafzumessungsgeslchtspunkte vor allem des§ 46 Abs. 2 StGB 
sein sollen27) b28) 

, a • 

Den Gegensatz zu einer so verstandenen "Individualisierenden" Auslegung bildet 
vielmehr die Meinung, die als Bezugspunkt der§§ 153, 153a StPO eine allein an der 

29) 30) Verwirklichung des einzel nen Tatbestands orientierte "Tatschuld" ansteht und
entsprechend auch nur anhand der Rangordnung der Straftatbestände sowie der 
konkreten Verwirklichung der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale eine Quanti
fizierung Im Einzelfall vornehmen wt1131 >

.

Wir können also im wesentlichen zwei Auslegungsrichtungen des Schuldbegriffes In 
§§ 153, 153a StPO feststellen, wobei die eine eine eher individualisierende "Tä
terschuld", die andere eine weitgehend objektivierte "Tatschuld" meint32'. 
Der Unterschied läßt sich für die Zuordnung von Wirtschaftskriminalität wie folgt
verdeutllchen: 
Jedenfalls soweit ein Straftatbestand gleichermaßen als Wirtschafts- wie als "son
stiges" Delikt zu verwirklichen ist33>

, dürfte die Wirtschaftsstraftat Im Rahmen einer 
allein an der Tatschuld orientierten Einstufung aufgrund ihrer objektiven Dimensio
nierung (nicht nur im Schadensbereich) ganz regelmäßig als vergleichsweise hoch
rangig zu beurteilen seln34) ; eine Bagatellelnstellung erschiene danach nur in sel
tenen Ausnahmefällen gerechtfertigt. Demgegenüber würden bei Zugrundelegung der 

27) Kleinknecht/Meyer (Fußn, 7), § 153, Rdnr. 4; Meyer-Goßner (Fußn. 23), § 153, 
Rdnr. 13; Schoreit In: Karlsruher Kommentar, 1982, § 153, Rdnr. 27; � Straf
prozeßrecht, 2, Aufl. 1977, S, 77; Boxdorfer, NJW 1976, S. 3 18; t:!Q:7erfeld, ZStW 
90 (1978), S. 919 f ., der auf die für die Praxis geläufige Quantifizierung der
Strafzumessungsschuld verweist; für das alte Recht ähnlich Meyer-Goldau, Der 
Begriff der "geringen Schuld" In § 153 StPO, 1972, S. 93; Heinitz, Rittler
Festschrilt 1957, S, 332; Cramer, Maurach-Festschrift 1974, S. 495.

28) · Ähnlich Krümpelmann, Die Bagatelldelikte, 1966, S. 2 1 2 f. 

29) Insoweit offenbar wie "Strafbegründungsschuld" gemeint, s.o. Fußn. 20.

30) So vor allem für§ 153 StPO a,F. Krümpelmann (Fußn, 28), S, 213 ff.; ähnlich LG
Köln1 NJW 1962, S. 1024; Peters, Festschrif t  für Eb. Schmidt 1961, S. 505; neu� 
dlngs � GoltdA 1980, S. 172. 

3 1) Vgl. ausführlich Krümpelmann (Fußn. 28), s. 48 ff., 111 ff. 

32) V gl. aber auch Rieß, NStZ 1981, S. 8, der die Antithese von Tatschuld und 
Täterschuld für wenig ergiebig hält.

33) Vgl . die In § 74c Abs. 1 Nr. 6 aufgeführten Straftatbestände sowie diejenigen der 
Abgabenordnung.

34) Zum Veralelchsmaßstab siehe noch unten 2.
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Strafzumessungsschuld auch solche Kriterien zu berücksichtigen sein, die sich 

möglicherweise gerade positiv für den Wirtschaftsstraftäter auswirken könnten. In 

erster Linie sind hier die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie das 

Vorleben des Täters zu nennen, woraus sich bei sozial voll integrierten Personen eine 

grundsätzlich rechtstreue Einstellung des Täters ableiten ließe. Darüber hinaus wird 

es einem finanziell gut gestellten Beschuldigten leichter fallen, nach der Tal deren 

Folgen wiedergutzumachen, zumal, wenn Ihm eine insoweit positive Auswirkung 

avisiert worden ist. Schließlich können auch die Ziele und Beweggründe eines im 

Wirtschaftsleben Verantwortung tragenden Beschuldigten, der seine legalen 

Möglichkeiten im Einzelfall überschreitet, um sich und seinen Betrieb konkurrenzfähig 

zu halten, zumindest ambivalent einzuschätzen sein35>. 

Wir haben bereits gesehen, daß für die Frage, welche der beiden Auffassungen die 

zutreffende Ist, weder der Wortsinn noch die formale Stellung der Norm im Pro-

zeßrecht taugliche Auslegungskriterien darstellen. Es könnten sich aber aus dem 

funktionalen Bedeutungszusammenhang, d.h. der Bedeutung der Geringfügigkeits-

einstellungen im Gesamtsystem des Strafverfahrens, Anhaltspunkte für eine inhalt-

liche Ausfüllung des dortigen Schuldbegriffs ergeben. 

So wäre es denkbar, in der Verfahrenseinstellung wegen Geringfügigkeit einen straf-
.. h 1· h V h 36) zumessungsa n Ic en organg zu se en , wobei die quantitative Einstufung der 

(insoweit Strafzumessungs-) Schuld als "gering" unter der zusätzlichen Voraus-

setzung, daß ein öffentliches Interesse gar nicht vorhanden oder durch Auflagen/ 

Weisungen zu beseitigen ist, eine gesetzlich vorgesehene Reduzierung des Straf-

maßes auf Null
37

) bedingen würde 38>, ähnlich wie dies z.B. auch in § 60 StGB ge-

35) Vgl. LG Aachen, JZ 1971, S. 519 ("Contergan-Beschluß"): "durchaus legilime(s) 
und wirtschaftlich nolwendige(s) Gewinnstreben"; aber auch GolldA 1979, S. 
59 f. Im einzelnen s. die Ausführungen zur "Geringfügigkeit" von Wirtschafts-
strafsachen unten 2. 

36) Vgl. Kaiser, Strategien und Prozesse strafrechtlicher Sozialkontrolle, 1972, S. 78 
ff.; Sessar, ZStW 87 (1975), S. 1035, Anm. 7; Kausch, Der Staatsanwalt - Ein 
Richter vor dem Richter?, 1980, s. 111. 

37) Die Auflagen/Weisungen stellen jedenfalls keine Strafe im eigentlichen Sinne dar; 
zum Strafersatz- bzw. Sanktlonscharakter vgl. Fußn. 40 a.E. 

38) Ob im Falle, daß die gesetzlichen Voraussetzungen der§§ 153, 153a StPO bejaht 
werden, noch ein Rechtsfolgeermessen besteht, wird in der Literatur nicht ein-
heitlich beurteilt (vgl. z.B. Meyer-Goßner, Fußn. 23, § 153a, Rdnr. 49; §..E.:.. 
Schmidt, Fußn. 25, § 153, Rdnr. 13; Wagner, Fest5chrifl für den 45. DJT 1964, S. 
173; Rössner, Bagatelldi·ebstahl und Verbrechenskontrolle, 197 6, S. 95; in: 
Schreiber (Hrsg.), Strafprozeß und Reform, 1979, S. 141, Fußn. 67), ist aber für 
die hier interessierende Frage der Anwendbarkeit auch ohne Bedeutung. 
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regelt ist39>. Stell! man demgegenüber darauf ab, daß die Entscheidung über die 

Einstellung des Verfahrens dem eigentlichen Strafzumessungsakt logisch vorgelagert 

ist, ein Gesichtspunkt, der vor allem für die staatsanwaltschaftllche Erledigung nach 

§§ 153 Abs. 1/ 153a Abs. 1 StPO von Bedeutung lst40>, so lägen auch davon 

unabhängige, mehr am gesetzlichen Tatbestand In seiner strafbegründenden und 

-begrenzenden Funktion orientierte, Entscheidungskriterien nahe. 

Es Ist somit festzustellen, daß sich anhand des funktionalen Bedeutungszusammen-

hangs der Geringfügigkeltselnstellungen keine eindeutige Auslegung des dortigen 

Schuldbegriffs ergibt. 

Wir müssen daher versuchen, durch Abwägung historischer und ob!ek!lv-teleolo-

gischer Kriterien den Sinn und Zweck und damit den Regelungsgehalt der Norm(en) 

zu ergründen 41 >. Den Begründungen zum E EGStGB lassen sich hinsichtlich des 

Schuldbegriffes keine ausdrücklichen Inhaltsbestimmungen entnehmen. Allerdings 

heißt es dort, "Gegenstand einer Änderung der §§ 153, 153a StPO ••• (könne) nur 

sein, bestehende verfahrensrechtliche Hindernisse, die verzichtbar sind, zu besei-

tigen, um damit eine weniger zurückhaltende Anwendung der Vorschriften ... zu 

39) Vgl. zur Frage, inwieweit § 60 StGB als Strafzumessungsregel aufzufassen ist 
Schönke/Schröder/Stree (Fußn. 18), § .60 StGB Anm. 1 und 7 mit Verweis auf 
Maiwald, ZStW 83 (1981), S. 691 und JZ 1974, S. 775. 

40) Vgl. zur Problematik der "staatsanwaltschaftlichen Rechtsprechung" 
(Fußn. 36), S. 50 ff. Kausch stellt allerdings insoweit nur auf§ 153a Abs. 1 StPO 
und die bestrafungsähnliche Sanktlonierungskompetenz der Staatsanwaltschaft 
ab, worin er einen Verstoß gegen Art. 92 GG sieht. Jedenfalls seine Feststellung, 
daß die Staatsanwaltschaften durch die Praxis ihrer Geringfügigkeitseinstellungen 
faktisch den unteren Rahmen der Vergehenstatbestände und damit des Kriminal-
strafrechts festlegten (S. 140 f,) trifft Indes auch auf die sanktionslosen Einstel-
lungen nach § 153 Abs. 1 StPO zu. Im übrigen erscheint ein straf ersetzender 
Sanktlonscharakter der Auflagen/Weisungen zumindest für den Fall, daß darunter 
eine an der Schuld des Täters orientierte Reaktion verstanden wird (so offenbar 
neben Kausch a.a.O. auch Schmitt, ZStW 89 (1977), S, 640; Schmidhäuser, JZ 
1973, S. 532; Hirsch, ZStW 92 (1980), S. 224 dogmatisch äußerst zweifelhaft. 
Nach dem Wortlaut dienen sie nämlich eindeutig der Beseitigung des "öffentlichen 
Interesses", das zumindest auch durch außerhalb des Schuldmaßstabs liegende 
Umstände bedingt sein kann (dazu noch weiter unten C.). Für verschiedene 
quantitative Schuldgrade in§ 153 StPO und§ 153a StPO zuletzt Habe, Festschrift 
für Leferenz 1983, s. 636 ff, Gegen einen straf ähnlichen Sanktionscharakter der 
Auflagen/Weisungen wenden sich ausdrücklich Hünerfeld, ZStW 90 (1978), S. 920 
und Walter, ZStW 95 (1983), S, 55, der in Ihnen kein "Derivat des staatlichen 
Strafanspruchs" sehen will. Vgl. zuletzt auch Herrmann, ZStW 96 (1984), S. 472. 

41) Vgl, ~(Fußn. 13), S. 315 ff. 
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ermögllchen42'; als solche Hindernisse werden sodann allein die bedingungslosen 

wechselseitigen Zusllmmungserfordemisse von Slaalsanwaltschafl und Gericht sowie 

die fehlende Einslellungsmögllchkeil unter Auflagen/Weisungen, mithin also keine 

den Schuldbegriff unmlltelbar betreffenden Eigenarten des alten Rechlszuslandes, 

genannt43'. 

Lieg! danach der Schluß nahe, der Gesetzgeber habe Insoweit auch keine Änderung 

des bis dahin gellenden Rechts bewirken wollen, so erweis! sich auch dies als wenig 

ergiebig, denn schon vor der Reform war die Inhaltliche Ausfüllung des Schuldbegriffs 

bei den Gerlngfüglgkeitseinstellungen im dargestellten Sinne umstritten 44>, 

Vor allem auch kann nicht von einer bis dahin beständigen Rechlsprechungspraxis, 

die im nachhinein stillschweigend legalisiert worden wäre, die Rede sein, Dies ergib! 

sich schon daraus, daß die Geringfügigkeltseinslellungen einer obergerichtlichen und 

rechlsvereinheillichenden Nachprüfung weitgehend entzogen waren und auch noch 

sind45 ', wenngleich Nr. 83 Ziff. 3 RISIBV a.F. 46) sowie einige einzelne veröf-

fentlichte Entscheidungen auf eine eher individualisierende Auslegungspraxis hin-

deuten. Im besonderen ist hier der spektakuläre "Contergan-Beschluß" des LG 

Aachen 47> zu nennen. Ausgehend von der objektiv verwirklichten Talschuld slülzte 

das Gericht seine Einstellungsenlscheidung darin vor allem auf zahlreiche subjektive 

(Strafzumessungs-) Gesichtspunkte, wie persönliche lnleressenkonflikte, wirtschaft-

liche Abhängigkeiten und Vorstrafen der Angeklagten, darüber hinaus auf deren 

Verhalten nach der Tat sowie reine "Rahmenbedingungen" (Lage des Unternehmens, 

mangelhafte Überwachung durch öffentliche und private Kontrollinstanzen, unüber-

42) ST-Drucksache 7/550, S, 297. 

43) ST-Drucksache 7/550, S. 297. 

44) Vgl. oben Fuß. 27 und 30. 

45) Vgl. Wagner (Fußn • .38), S. 174; Kalsbach, Die gerichtliche Nachprüfung von 
Maßnahmen der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren, 1976, S. 75 ff.; Schulh, Die 
Einstellung unter Auflagen im Strafverfahren, 1979, s. 92 ff. 

46) "Würdigung aller Umstände des Falles", auch "Verhalten des Beschuldigten nach 
der Tat". Bemerkenswert ist In diesem Zusammenhang, daß sich Nr. 9.3 RiStBV 
n.F. nunmehr jeglichen Versuchs einer inhaltlichen Bestimmung der "geringen 
Schuld" enthält. 

4 7) Vgl. oben Fußn, 35. 
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sichtliche und unbefriedigende Rechtslage)48 >. Hätte im Rahmen der Ausweitung der 

Geringfügigkeilseinstellungen von dieser zwar vereinzelten, aber sehr beachteten 

Auslegung des Schuldbegriffs abgewichen werden sollen, wäre allerdings eine ent-

sprechen de ausdrückliche Stellungnahme in der Begründung des Entwurfs zumindest 

naheliegend gewesen. 

In ähnlichem Sinne halle Meyer-Goldau schon für das alte Recht das "Schwelgen" 

des Gesetzgebers durch eine akribische Analyse der historischen und vor allem auch 

sprachlichen Entwicklung der Geringfügigkeitseinstellungen "auszufüllen" 

versucht49>. Er kam dabei zu dem Ergebnis einer am "minderschweren Fall" der §§ 

63 E StGB 1962 und 60 AE StGB orientierten, sowohl tat- wie täterbezogene 

Umstände einbeziehenden Auslegung des Schuldbegriffs in§ 153 StPO a.F.50>, was 

in etwa dem Kriterienkatalog des heutigen § 46 Abs. 2 StGB entsprechen dürfte. Zur 

Begründung führte er an, schon seit Beginn der unmittelbaren Entstehungsgeschichte 

des § 153 StPO im Jahre 190551 ) habe im Wege einer Parallele zum Absehen von 

Strafe stets der Bezug zu einem "unbenannten Strafmilderungsgrund" bestanden; 

andererseits sei aber in der Literatur auch die Verbindung zur strafbegrenzenden 

Funktion des Tatbestandes hervorgehoben worden 52>. In diesem Sinne fülle § 153 

StPO a.F •. einen "Grenzbereich zwischen Strafbarkeit und Strafzumessung" aus53). 

Indes muß eine solche, rein historische Inhaltsbestimmung zu kurz greifen, wenn sie 

dabei die erkennbaren mit der Reform der Geringfügigkeltseinstellungen verfolgten 

Zielvorstellungen und deren Ausstrahlungen auf alle Teile des Normgehalls außer 

Acht ließe. Auch bei fehlenden ausdrücklichen Erörterungen kann sich insoweit aus 

48) JZ 1971, S. 518-520. 

49) Meyer-Goldau (Fußn. 27). 

50) Vgl. die Zusammenfassung a,a,O., S. 93 ff. 

51) Vgl. Pro!. 1 der Kommission für die Reform des Strafprozesses, 1905, S. 135 f. 

52) Meyer-Goldau beruft sich insoweit auf Sauer, Allgemeine Prozeßrechlslehre, 
1951, S, 275; Einführung in die Rechtsphilosophie, 2, Auf!, 1961, S. 117 f.; 
Sax in: Beltermann-Nipperdey-Scheuner (Hrsg.), Handbuch der Theorie und 
Praxis der Grundrechte, Bd, III, 2. Halbband, 1959, S. 932; Kleinknecht, JZ 1965, 
S, 113, 161; Krümpelmann (Fußn. 28). 

53) Meyer-Goldau (Fußn. 27), S. 65. 
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dem Zusammenhang mit den in der Norm manifestierten Grundsatzentscheidungen 

durchaus ein Innovatorischer Regelungswille des Gesetzgebers ergeben: 

Erklärtes Reformziel war die Entlastung der Strafverfolgungsorgane und Gerichte 

zugunsten einer Intensiveren Verfolgung der mittleren und schwereren Krtminall-
tät54l. So bot u.a. der Wegfall früherer Prtvlleglerungstatbestände des materiellen 

Strafrechts55) "Anlaß, die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Behandlung 

von Bagatellsachen zu überprüfen ••• (und) Im Bereich der Bagatellkrimlnalität 

verfahrensrechtliche Erleichterungen zu schaffen"56>. 
Unter diesem Gesichtspunkt eines Korrektivs für die Aufwertung f_rüher materiell-

rechtlich niedriger eingestuften (Übertretungs-) Unrechts liegt auf den ersten Blick 

zwar eine am Tatbestand orientierte Auslegung des Schuldbegriffs in §§ 153, 153a 

StPO nahe. Entsprechend wird auch von den Vertretern cieser Ansteht argumentiert, 

die vor allem die strafbarkeitsbegrenzende Zielsetzung der Gertngfügigkeitsein-
57) , stellungen hervorheben • 

Allerdings ist die weitere Begriffsbildung der Entwurfsbegründungen und Stellung-

nahmen des Sonderausschusses diesbezüglich zumindest undeutlich. Als Anwen-

dungsbereich der erweiterten Einstellungsmöglichkeiten werden dort neben "Baga-

tellkrimlnalilät"58l, Bezeichnungen wie "kleinere Strafverfahren"59l, "kleinere Kri-

mlnalität"60) und "Klelnkrtmlnalität61 ) verwandt; ferner findet sich eine Unterschei-

dung zwischen der "Masse der Kielnkrtminalität" 62) und einem "darüber hinaus" -

54) Sonderausschuß des Deutschen Bundestages BT-Drucksache V/4095, S. 47 f.; 
Begrüi dung E EGStGB 1974, ST-Drucksache 7 /550, S. 297 ff. 

55) Art. 19 Nr. 206 EGStGB. 

56) ST-Drucksache 7/550, S. 297. 

57) Krümpelmann (Fußn. 27), S. 215; §1.Qr, GoltdA 1980, S. 173. 

58) S. oben Fußn. 

59) ST-Drucksache //550, s. 298; 7/551, s. 69. 

60) S. vorstehen de Fußn. 

61) ST-Drucksache 7/1261, S. 26. 

62) Für die es keiner wechselseitigen Zustimmung von Staatsanwaltschaft und Gericht 
bedürfen soll und die deltktsspeztflsch auf die Fälle der§§ 248a, 259 Abs. 2, 263 
Abs. 4, 265a Abs, 3, 266 Abs, 3 StGB beschränkt sein soll (vgL ST-Drucksache 
7 /750, s. 298). 
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gehenden Anwendungsbereich, ohne daß dieser näher bestimmt würde. Ähnlich 

unklar ist auch die Differenzierung zwischen "leichteren Delikten" und - offenbar als 

Untergruppe dazu - "Bagatelldellkten"63). Schließlich wird in anderem Zusam-

menhang der Schuldbegriff scheinbar völlig von dem der Klein- bzw. Bagatellkriml-

nalität getrennt, wenn ein "geringer Schuldvorwurf" als Voraussetzung für die Ein-' 

stellung von "kleiner Kriminalität" bezeichnet w1ri
4>. 

Vor allem aber Ist schwer vorstellbar, daß die materiell-rech!Uchen Privilegien weg-

gefallen sein sollen, um sogleich im Rahmen desselben Reformprogramms und funk-

tionell praktisch unverändert, nun aber Im "prozeßrechtllchen Gewand", wieder 

aufzuleben. 

Vielmehr sollte dem Wegfall der Übertretungstatbestände und damit einer klareren 

Grenzziehung zwischen strafbarem und nicht strafbarem Unrecht.über§§ 153, 153a 

StPO eine sachgerechtere i;;~WleD1~m~d.Y09 als dies nach dem alten 

Rechtszustand möglich war, entsprechen 65>. Dafür seien z.B. die unters~hiedlichen 

Schadensauswirkungen beim Opfer sowie "eine rücksichtslose Einstellung beim 

Täter" relevant66>, wenn auch eine (insgesamt?) "strengere Beurteilung der bisher 

unter Prtvilegierungstatbestände fallenden Sachverhalte" nicht beabsichtigt sei67>. Es 

zeigt sich also, daß die gesetzgeberischen Zielvorstellungen Insoweit nicht nur eine 

Verlagerung der strafbarkeitsbegrenzenden Funktion früherer Übertretungs-

tatbestände vom materielleh Ins prozessuale Recht, sondern darüber hinaus auch 

eine größere Einzelfallgerechtigkeit umfaßten. Dabei wird durch die Bezugnahme auf 

täterbezogene Kriterien eine individualisieren de Tendenz deutlich. 

Spricht nach alledem die Parallelität der Reform bei den Geringfügigkeitsetnstellungen 

mit der Abschaffung der Übertretungstatbestände eher für eine Individualisierende 

Auslegung des Schuldbegriffs, muß doch beachtet werden, daß darin nur ~iD Anlaß 

für die Ausweitung der Einstellungsmöglichkeiten gesehen werden kann. So bestand 

die verfahrensökonomische Notwendigkeit einer Entlastung der Justiz als Hauptmotiv 

63) Vgl. ST-Drucksache 7/1261, s. 27. 

64) B T-Drucksache 7 /550, S. 298. 

65) Sonderausschuß des Deutschen Bundestags, ST-Drucksache 7 /1261, S. 17. 

66) ST-Drucksache 7/1261, S. 17, rechte Spalte. 

67) ST-Drucksache 7/1261, S. 17, linke Spalte. 



- 31 -

für die Erweiterung der Geringfüglgkeitseinstellungen auch bereits zuvor und unab-

hängig davon. 

Allerdings bedingt auch diese gesetzgeberische Jnten!Jon nicht eine Eingrenzung der 

Schuldkriterien auf objektive Tatmerkmale, Zwar dürfte ein insgesamt spürbarer 

Entlastungseffekt nur bei einer breiten Anwendung der Geringfüglgkeitselnstellungen 

und damit einer faktischen Entkriminalislerung besonders typischer und objektiver 

Fallkonstellationen erwartet worden sein, gleichwohl Ist, wie wir gesehen haben, 

weder eine Beschränkung auf "massenhafte Kleinkriminalität" vorgesehen gewesen, 

noch pauschal eine Gleichsetzung von Kleinkriminalität und Massenkriminalität 

statthaft 68'. Zudem ist nicht zu verkennen, daß auch und gerade in Justizbereichen 

mit möglicherweise personell (noch) unzureichend ausgestatteten 

Sonderzuständigkeiten (Wlrtschafts-/Umweltkrlminalität) und absolut geringem 

Verfahrensaufkommen Kapazitätsprobleme auftreten und eine Entlastung von Nöten 

wäre69>, auch wenn vom Sonderausschuß Arbeitsüberlastung ausdrücklich als 

sachfremdes Motiv für eine Geringfügigkeltselnstellung angesehen worden ist70>. 
Dem Interesse einer möglichst effektiven Justizentlastung entsprechen jedenfalls 

möglichst weite Einstellungsvoraussetzungen. Zwar können sich bei der Abwägung 

mehrerer - sprich: auch täterbezogener - Kriterien konstruktiv nicht nur mehr 

schuldmindernde sondern auch vermehrt schulderhöhende Gesichtspunkte ergeben, 

als dies bei einem nur an der objektiven Tatschuld orientierten Schuldbegriff der Fall 

wäre; insgesamt jedoch dürfte eine individualisierende Auslegung aufgrund der 

zahlreicheren Anknüpfungspunkte eher weitere Anwendungsfelder der§§ 153, 153a 

StPO eröffnen71 >. 

68) Vgl. dazu Kaiser, ZStW 90 (1978), S, 878 f., der aber auf den Erfahrungswert, daß 
Bagatellkrimlnalität (regelmäßig) zugleich Massenkriminalität sei, hinweist. Darüber 
hinaus wäre eine breite faktische Entkriminalisierung materiellrechtlich als strafbar 
definierten Unrechts über§§ 153, 153a StPO angesichts des Ausnahmecharakters 
der Normen ohnehin nicht denkbar (vgl. dazu noch weiter unten 2.a. und C.2.). 

69) Vgl. dazu zuletzt Wassermann, Kriminalistik 1984, S. 21, 

70) Vgl. ST-Drucksache 7/1261, S, 28, 

71) Möglicherweise ist in diesem Sinne auch eine Parallelziehung der Entwurfsbegrün-
dung zu deuten, wenn dort für den neuen § 153a StPO von einer dem § 59 StGB 
in der Fassung des 2. StrRG "entsprechenden Erledigung" die Rede ist. Die 
Verwarnung mit Strafvorbehalt knüpft ihrerseits nämlich eindeutig an die konkret 
verwirkte Strafe an. 
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Als Zwischenergebnis können wir damit feststellen, daß eine Analyse der mit der 

Erweiterung der Geringfügigkeilseinstellungen verbundenen gesetzgeberischen 

Intentionen auf einen individualisieren den, d.h. an Strafzumessungskriterien orien-

tierten, Schuldbegriff in §§ 153, 153a StPO schließen lassen. Dieses Resultat ent-

spricht nicht nur der in der Literatur herrschenden Auffassung, sondern auch ver-

einzelten, aber beachteten Anknüpfungen der früheren Rechtsprechung, zu denen 

im Falle entgegengesetzter Regelungsabsicht eine ausdrückliche Stellungnahme des 

Gesetzgebers nahegelegen hätte. 

Zu prüfen bleibt jedoch, ob eine derartige Auslegung nicht in Widerspruch zu son-

stigen und höherrangigen Wertentscheidungen des Rechts steht72>. Diesbezüglich 

sind eine unzulässige Durchbrechung des Legalitätsprinzlps sowie ein Verstoß gegen 

Art, 92 GG zu erörtern: 

Die Vertreter eines objektivierten Tatschuldbegriffs leiten ihre Auffassung maßgeblich 

aus dem Ausnahmeregelungscharakter der §§ 153, 153a StPO in bezug auf das 

Leoalitätsprinzip her, Eine Durchbrechung des grundsätzlichen Gebots einer gleich-

mäßigen und vollständigen Verfolgung aller (bekanntgewordenen) Straftaten und 

"gegen jeden Verdächtigen"73> dürfte nur strafbegrenzende, nicht individualisierende 

Funktion haben74>. Insoweit seien die Geringfügigkeitselnstellungen "Ergebnis einer 

kriminalpolitischen Entscheidung zugunsten der Intensiveren Bekämpfung schwerer 

Taten°75), die auch materiell-rechtlich hätten ausgestaltet werden können. 

Zutreffend an dieser Argumentation ist, daß über eine individualisierende Auslegung 

des Schuldbegriffs in der Tat Rechtsfolgeerwägungen, die ansonsten der richterlichen 

Urteilsfindung vorbehalten sind, in die Sachaufklärungsphase, im Falle der 

staatsanwaltschafllichen Einstellung sogar in das Ermittlungsverfahren, vorverlagert 

werden und insoweit auch in den grundsätzlichen Geltungsbereich des Legalitäts-

prinzip/6> hineinreichen, Übersehen wird indes, daß der Legalilätsgrundsatz per se 

·nicht verfassungsrechtlich unabdingbar festgeschrieben Ist, gesetzliche Ausnahmen 

72) Vgl. ~(Fußn. 13), S. 325 ff. 

73) Zuletzt BVerfG, NStZ 1982, S, 430. 

74) Krümpelmann (Fußn, 27), S. 214 f.; §.!2i'.., GoltdA 1980, S, 172, 

75) §.!2l'., wie Fußn. 74, 

76) Vgl, Kleinknecht/Meyer (Fußn, 7), § 152 StPO, Rdnr, 2, 
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zu §§ 152 Abs, 2, 170 Abs. 1 StPO mithin zulässig sind, soweit sie damit nicht 

andere, möglicherweise hinter dem Legalitätsprinzip stehende Verfassungswerte 

verletzten, In diesem Sinne ist vor allem das aus Art. 3, 19 und 20 GG herzuleitende 

Gebot gleichmäßiger Rechtsanwendung zu beachten, Es Ist allerdings nicht ersicht-

lich, daß es Insoweit bei einer individualisierenden Auslegung des Schuldbegriffs 

gro_~i:.~!!! Probleme geben müßte, zumal dies auch für die richterUche Strafzumes-
77) sungspraxls nicht ernsthaft behauptet wird , 

Zumindest teilweise in Zusammenhang mit dem Legalitätsprinzip dürfte auch der 

Rlchtervorbehall des Art. 92 GG zu sehen sein, der angesichts der Auflagenerlei-

lungskompetenz der Staatsanwaltschaft verschiedentlich gegen § 153a Abs, 1 StPO 

vorgebracht worden ist78'. Gegen eine Strafzumessungsgesichtspunkten folgende 
Einstellungspraxis Insgesamt könnte er allerdngs nur dann sprechen, wenn man auch 

darin - sehr viel grundsätzlicher - bereits "Rechtsprechungstätlgkelt"79) sähe, Als 

Ansatzpunkt kommt Insoweit wiederum in Betracht, daß "Entscheidungsfelder", die 

ansonsten der rechtsprechenden Gewalt vorbehalten blieben, auf die 
Staatsanwaltschaft vorverlagert werden, die Staatsanwaltschaft also quasi den 

unteren Rahmen des Kriminalstrafrechts festlegt80 >. Jedoch wäre dies auch bei einer 

anderen als Strafzumessungsgesichtspunkten folgenden, z.B. objektivierten 

Auslegung des SchuldbegrlUs der Fall. Es handelt sich also erneut um die grund-

sätzliche Problematik der Kompetenzzuweisung zwischen Staatsanwaltschaften und 

Strafgerichten, die im Rahmen dieser Abhandlung nicht zu entscheiden lst81 ). 

Dagegen kann die bloße Heranziehung von ansonsten in anderem Zusammenhang 

stehenden Entscheidungskriterien für sich keine funktionale Bedeutung haben, d.h. 

77) Eine andere Frage Ist allerdings, Inwieweit die Praxis der Geringfüglgkeitsein-
stellungen dem auch tatsächlich gerecht wird. Indes ist dies zunächst keine 
normative, sondern eine rechtstatsächliche Problematik die allerdings auch -
reflektiv - Auswirkungen auf die rechtspolitlsche Normbeurteilung haben kann; 
vgl, Insoweit zur Grundkonzeption der Untersuchung oben 1, Kapitel. 

78) Vgl, Kausch (Fußn, 36), S. 43 ff.; Schmitt, ZStW 89 (1977), S. 640; Hirsch, ZStW 
92 (1980), s. 231. 

79) Vgl. zum Begriff Maunz-Dürlng-Herzog, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 92, 
Rdnr, 20 ff.; ~(Fußn • .36), S. 70 ff. 

80) Vgl. Kausch (Fußn, 36), S. 140 und oben Fußn. 40, Dagegen Gössel, Festschrift 
für Dunnebier, S, 1.37 ff, 

81) S, oben 1, Kapitel a,E. 
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staatsanwaltschaftliche Entscheidungstätigkeit wird nicht bereits dadurch Rechtspre-

chung, daß sie deren Leitlinien übernimmt. 

Unser Zwischenergebnis kann somit als bestätigt gelten: 

Der Schuldbegriff der Geringfügigkeitseinstellungen knüpft nicht nur an objektive, tat-

spezifische, sondern auch an täterbezogene Kriterien an. Bezugspunkt für die Quan-

tifizierung ist in diesem Sinne die Strafzumessungsschuld, wie sie insbesondere in § 46 

Abs. 2 StGB spezifiziert ist. 

Klarzustellen bleibt aber schließlich, daß damit nicht etwa' die Transformation sämtlicher 

Strafzumessungskriterien in den Schuldbegriff der §§ 153, 153a StPO erfolgt, diese viel-

mehr nur insoweit Berücksichtigung finden können, als sie an die konkrete Tat als Grund-

lage jeder Schuldbeurteilung anknüpfen. An dieser Voraussetzung dürfte es zumindest 

regelmäßig bei den Präventionszwecken fehlen82l, die indes für das "öffentliche Interes-

se" von maßgeblicher Bedeutung sini3l. 

82) Nach ganz überwiegender und zutreffender Ansicht in Rechtsprechung und 
Literatur (vgl. z.B. Schöncke/Schröder/Stree, Vorbern. §§ 38 ff., Rdnr. 6 ff., 13, § 
46, Rdnr. 5; BGH St 20, 264 ff. (266 f.) m.w.N. können Präventionsgesichtspunkte 
bei der Strafzumessung nur Im von der Schuld vorgegebenen Strafrahmen 
berücksichtigt werden, was eine inhaltliche Differenzierung voraussetzt (a.A. z.B. 
Jakobs, Schuld und Prävention, 1976, der Schuld und Prävention für untrennbar 
hält). Die geläufige Verwendung des Begriffs "Strafzumessungsgtni!.9" für die 
Summe aller Strafmaßkriterien ist daher zumindest irreführend und die 
Normfassung der§§ 153, 153a StPO jedenfalls insoweit erfreulich deutlich, Indem 
ausdrücklich zwischen "Schuld" und "öffentlichem Interesse" unterschieden wird. 

83) Dazu unten C. 
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2. "Geringfügigkeit" bei Wlrtschaftskrlmlnalität 

In Konsequenz des vorstehend_en Ergebnisses Ist zunächst festzuhalten, daß Wirt-

schaftsstraftaten Jedenfalls nicht eo Ipso für eine Einstellung wegen Geringfügigkeit 

ausscheiden. Durch die Anknüpfung des Schuldbegriffs in§§ 153, 153a StPO an die 

Regeln der Strafzumessung ist eine generelle Einengung des Anwendungsbereichs 

dieser Vorschriften über die Beschränkung auf Vergehenstatbestände hinaus - z.B. 

auf die typischen Fallkonstellallonen massenhafter Kleinkriminalität - nicht möglich. 

Vielmehr sind grundsätzlich glelchranglg84) objektive wie subjektive Gesichtspunkte, 

die die Schuld des Täters beeinflussen können, Im Einzelfall gegeneinander 

abzuwägen. 

Ebenso Ist durch die Anknüpfung an die Strafzumessungsregeln der Weg für die kon-

krete Schuldquanlifizlerung gewiesen. Zwar können weder die Einstellung unter 

Auflagen/Weisungen noch diejenige nach § 15.3 StPO selbst Strafzumessung Im 

eigentlichen Sinne sein, da Ja gerade keine Strafe verhängt wird, doch grenzen sie 

faktisch den Bereich des "zu bestrafenden" Unrechts nach unten ab85 >. In Ihrer 

Negativfeststellung, daß bei fehlendem bzw. durch Auflagen zu beseitigendem 

"öffentlichen Interesse" kein strafwürdlges Verschulden vorfiegt, sind also auch den 

Geringfügigkeltseinstellungen zumindest Elemente realer Strafzumessung Immanent. 

Indes ist mit der Einbindung der Entscheidung über eine Geringfügigkeitseinstellung in 

die allgemeine Schuidquantlfizierung der Strafzumessung nur eine konstruktive 

Leitlinie gewonnen. Über die gesetzlichen Strafrahmen sowie die für die Strafzu-

messung 1. d.R. relevanten Gesichtspunkte hinaus sind normative Handlungsanwei-

sungen für die Einzelfallzuordnung nicht vorhanden. Allein aus einer bestimmte:-: 

Kombination von strafzumessungsrelevanten Gesichtspunkten läßt sich aber keine 

dieser Kombinationen adäquate Strafe herleiten86>. Der Strafrahmen gibt zwar grobe 

Anhaltspunkte einer "realen Strafenschlchtung"87), eine "gleichsam unsichtbare 

84) Vgl. KG DRZ 1948, S. 181 und BGH VRS 31, S. 429; Schönke/Schröder/Stree 
(Fußri:°18), § 46 StGB, Rdnr. 58. --

85) Vgl. oben Fußn. 40. 

86) Albrecht in: Kerner/Kury/Sessar (Hrsg.), Deutsche Forschungen zur Kriminali-
tätsentstehung und Kriminalitätskontrolle, 2. Teilband, 1983, S. 1311. 

87) Bruns1 Strafzumessungsrecht, 2. Aufl. 1974, S. 83. 



- 36 -

kontinuierliche Schwereskala aller möglichen Fälle"88) kann er Jedoch allenfalls in 

der abstrakten Vorstellung normieren. Entsprechend ist der einzelne Strafausspruch 

trotz grundsätzlicher Revislbilltät letztlich auch nur auf Verstöße gegen die 

allgemeinen Prinzipien, z.B. der Mlndest- und Höchststrafe89 ) sowie die aner-

kannten Krlterlen 90> der Strafzumessung hin rechtlich überprülbar91 >. 

Für die Bestimmung "geringer Schuld" Im· Rahmen einer Gerlnglügigkeitseinstellung 

gilt Im Prinzip nichts anderes. Allerdings bedarf es insoweit keiner konkreten Straf-

maßfestsetzung92>, sondern lediglich der Zuordnung zu einem unteren Bereich 

denkbarer Schuldquantität, Auch stellt sich die Problematik der rechtlichen Über-

prüfbarkeit, da weitgehend gesetzlich geregelt, anders93l. Die "Abwägung im Ein-

zelfall" Jedoch entspricht Inhaltlich vollständig richterlicher Strafzumessungställgkeit 

und begegnet damit den gleichen Schwierigkeiten. 

a. Bezugspunkt der Geringfügigkeit 

Im Anschluß an Nr. 83 Ziff. 3 RiStBV a.F. wird die Schuld heule allgemein dann als 

"gering" angesehen, wenn sie im "Vergleich mit Vergehen gleicher Art nicht 

unerheblich unter dem Durchschnitt liegt"94) und damit ein empirischer Mittelwert 

zum Maßstab erhoben, der seinerseits der qualitativen wie quantitativen Bestimmung 

bedarf. 

88) ~(Fußn. 87). 

89) Vgl. z.B. OLG Stulloart, MDR 1961, S. 343 mit Besprechung bei~ (Fußn, 87), 
S. 8 2 f.; OLG Frankfurt. NJW 1980, S. 654. 

90) §.Q!:i GolldA 1979, S, 60; §.§.!:!.bei Seibert, MOR 1959, S. 259; §.§.t:!.NStZ 1981, S. 
389. 

91) Vgl. im einzelnen Schönke/Schröder/Stree (Fußn. 18), § 46 StGB, Rdnr. 65 f. 
m.w.N. und ~(Fußn. 87), S, 645 ff. 

92) Vgl. aber Boxdorfer, NJW 1976, S, 319, der als Voraussetzung für§ 153a StPO 
eine fiktive Strafe in Höhe von 10-20 Tagessätzen ansieht. 

93) Insoweit kommt m.E. der Unterscheidung zwischen Beurteilungs- und Ermessens-
spielraum keine praktische Relevanz zu; vgl. aber 1, Kapitel, Fußn, 55. 

94) Kleinknecht/Meyer (Fußn. 7), § 153, Rdnr. 4; Meyer-Goßner (Fußn. 23), § 153, 
Rdnr. 13; Schorelt (Fußn. 27), § 153, Rdnr. 32; sämtlich unter Bezug auf Eckl, JR 
1975, S. 100. A,A. früher ~in: Rilller-Festschrlft 1957, S. 332, wonach auch 
ein Vergleich zum "Schuldgehalt der kriminellen Vergehen Im allgemeinen" 
herzustellen ist; ferner Eb. (Fußn. 25), § 153, Rdnr. 4, der auf den Grad 
der unsozialen Einstellung des Täters abstellen will. 
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Unklar Ist bereits der äußere Bezug des Vergleichs: 

Wollte man "Verfehlungen gleicher Art" allein auf den Jeweiligen Straftatbestand 

beziehen, hätte dies die eigentümliche Konsequenz, daß Verstöße gegen spezielle 

wlrtschaftsstrafrechtliche Vorschriften nur mit anderen Wirtschaftsstraftaten ver-

glichen würden, während Wirtschaftsstrafsachen, die z.B. unter § 263 StGB sub-

sumiert werden, an allgemeinen (Klein-) Betrügereien zu messen wären. Eine derart 

unterschiedliche Behandlung kann Indes nicht gewollt sein. Sinnvollerweise müssen 

daher als "Verfehlungen gleicher Art" nicht nur solche, die denselben Straftatbestand 

erfüllen, sondern - zumindest als Korrekliv - auch ähnliche Lebenssachverhalte 
· 95) 

angesehen werden , Wirtschaftsstrafsachen also stets auch nach Ihrem Stellenwert 

Innerhalb des Gesamtaufkommens wlrtschaftsdelinquenlen Verhaltens beurteilt 

werden. 

Darüber hinaus Ist vor allem der begriffliche Bezugspunkt des "Durchschnitts" 

zweifelhaft. Im allgemeinen Strafzumessungsrecht wird zur Strafquantifizierung 

teilweise auf einen "gedankllchen Durchschnittsfall ... , dessen Strafwürdigkeit etwa 

In die Mitte des Strafrahmens verlegt werden muß"%) abgestellt. Ist diesbezüglich 

bereits fraglich, ob und wie eine derartige "Fixierung eines Nullpunktes der 

Slrafzumessung"97> allein aufgrund einer abstrakt-gedanklichen Leistung überhaupt 

möglich. lst98), erscheint Jedenfalls seine Verwendung als Bezug für die "geringe 

Schuld" der Bagatellelnstellungen nicht angängig. Dies ergibt sich nicht nur aus dem 

mangelnden empirischen Bezug, sondern vor allem daraus, daß die "MIiie des 

Strafrahmens" auch bei den Vergehenstatbeständen regelmäßig in einer Höhe 

anzusiedeln Ist, die zu dem denkbaren Bagatellbereich, In dem von einer (Kriminal-) 

Strafe v ölllg abgesehen werden könnte, nicht mehr In eine vernünftige Relation zu 

setzen Ist. 

Knüpft man dagegen an die tatsächlichen Schuld- und Strafbemessungen früherer 

bzw. paralleler Fälle zur Ermittlung des "Durchschnitts" an, Ist zu berücksichtigen, 

daß sich die Fülle der Strafaussprüche Im unieren Bereich der gesetzlichen Rahmen 

95) So verstanden nähert sich der Bezug der Gerlngfüglgkeilsbestlmmung faktisch 
dem Ansatz von~ Cs. vorstehende Fußn.), ohne daß allerdings eine Gesamt-
bewertung sämlllcher "Vergehensschuld" beabsichtigt oder erforderlich wäre. 

96) ~(Fußn, 87), s. 85 m.w.N. 

97) ~(Fußn, 87), S, 86. 

98) Vgl, Albrecht (Fußn. 86), S, 1312; ferner 6!e.!, Die Strafmaßrevision, 1969, s. 78. 
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b ewegt99>. Bei einer rein rechnerischen Durchschnittsbestimmung könnte sich daher 

einerseits die Folge ergeben, daß weniger hohe Strafen den Durchschnitt über das 

Niveau der meisten Fälle anheben und sich der Regelfall bereits im Bagatellbereich 

befindet. Mag dies auch der aktuellen Erledigungspraxis in bestimmten Bereichen der 

Verkehrs- und allgemeinen Steuerkriminalität entsprechen, erscheint es doch 

grundsätzlich bedenklich, den Großteil des materiell-rechtlich als strafbar definierten 

Unrechts auf diesem Wege faktisch zu entkrimlnalisleren und somit die 

grundsätzlichen Wertentscheidungen des Gesetzgebers zu unterlaufen lOO)• 

Andererseits ist aber auch die gegenteilige Konsequenz denkbar. Fehlen nämlich 

extrem hohe Schuldzuweisungen, könnte der rechnerische Durchschnitt schon so 

niedrig liegen, daß eine erhebliche quantitative Abweichung nach unten, die dann 

den Bagatellbereich kennzeichnen würde, gar nicht mehr denkbar wäre. Ebenso 

dürfte sich die Situation vielfach darstellen, wenn man statt auf den rechneriSchen 

Durchschnitt auf den Median der Fälle oder den "Regelfall" als den statistisch 

häufigsten lOl) abstellte. Auch diese Folge, daß gerade bei Delikten, die schon ganz 

regelmäßig nur geringen Schuldgehalt aufweisen, Bagatelleinstellungen mangels 

erforderlicher Durchschnittsabweichung nicht mehr in Betracht kämen, wie dies in 

einzelnen Bundesländern zeitweise für den Ladendiebstahl tatsächlich per Richtlinien 

festgelegt war 102>, kann indes nicht sinnvoll sein, da sie der ver-

fahrensökonomischen Intention des Gesetzgebers zuwiderliefe und außerdem eine 

falsche Gewichtung der Geringfügigkeltseinstellungen Im Gesamtsystem der Ver-

gehensstrafbarkelt bedeutete. 

Ein "Durchschnitt" als Bezugspunkt für die Gerfngfügigkeitszuordnung kann somit 

weder rein gedanklich-abstrakt noch allein auf rechnerischem Wege ermittelt wer-
den. Erst eine Verknüpfung beider Komponenten wird der Problematik gerecht. Dabei 

Ist davon auszugehen, daß einerseits "geringe Schuld" begrifflich Quantifizierung 

bzw. Quan!ifizierbarkell bedeutet, daß aber andererseits die Rechtsfolge 

99) §Qfj_NJW 1976, 5. 2355. 

100) S. aber noch weiter unten. 

101) Vgl. ~(Fußn. 87), S. 85 und §Qfj_NJW 1976, S. 2355. 

102) Vgl. (Fußn. 36), s. 149 m.w.N. Insoweit dürfte konstruktiv allerdings an 
das "öffentliche Interesse" angeknüpft worden sein. 
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"Einstellung" gegenüber der Alternative (Kriminal-) Strafe einen qualitativen Unter-

schied ausmacht. Dem Bereich "geringe Schuld" entspricht eben nicht nur das Äqui-

valent "geringe Strafe", sondern auch die Möglichkeit der Straffreiheit als fundamen-

tales aliud. Vor allem diese Alternallvität muß daher bei der Entscheidung über eine 

Geringfügigkeitseins!ellung - anders als bei der Strafzumessung Im eigentlichen Sinne 

- Im Mittelpunkt stehen und entsprechend "geringe", d.h. möglicherweise nicht 

strafwürdlge Schuld abgegrenzt werden. Indem sich de Einzelfallabwägung in diesem 

Sinne also stets an Ihrer dichotom formulierten Fragestellung zu orientieren hat, gehl 

sie aber über das rein quantitative Element hinaus. 

In Konsequenz dieser Überlegungen bedarf es weniger eines wie auch Immer zu 

bestimmenden Durchschnittswerts als Fixpunkt einer gleichmäßigen Schuld im Sinne 

von Strafquantifizierung. Vielmehr muß In Abgrenzung zum Bagatellbereich lediglich 

der Jeweilige Regelfall absolut slrafwürdigen Schuldgehalts ermittelt werden. Insoweit 

sind gleichermaßen die Berücksichtigung empirischer Erfahrungen wie normative 

Wertungen erforderlich. Zumeist wird der Regelfall als statistisch häufigster auch dem 

Regelfall absoluter Strafwürdigkeit entsprechen 103>, und zwar unabhängig von der 

dafür regelmäßig ausgeworfenen Strafhöhe. Geringfügig sind dann solche 

Schuldgehalte, die quantitativ soweit darunter liegen, daß sie eine qualitativ andere 

Regelung, nämlich Straffreistellung erlauben. Dabei kann dese Distanz zum Regelfall 

unterschiedlich sein, Je nachdem, in welchem Bereich des Strafrahmens er sich 

befindet 104>. 
Sollte sich andererseits ergeben, daß bereits der (statistische) Normalfall im Bereich 

nur bedingter Strafwürdigkeit angesiedelt Ist, d.h. ein Regelfall absoluter Strafwürdig-

keit In vergleichbaren Fällen überhaupt nicht vorkommt, muß geprüft werden, ob 

eine solche praktische Handhabung mit dem in den Strafnormen konkretisierten 

Wertentscheidungen des Gesetzgebers zu vereinbaren ist. Dies könnte z.B. der Fall 

sein, wenn ein Straftatbestand ursprünglich gewichtigere Delinquenzformen Im Auge 

halte, als schließlich überwiegend darunter subsumiert werden oder sich die 

Rechtsauffassungen hinsichtlich der Schwereeinschälzung bestimmter Delikte 

10.3) In diesem Sinne offenbar auch die herrschende Meinung, denn ansonsten wäre 
eine "nicht unerhebliche Abweichung vom Durchschnittsfall" als Voraussetzung 
der Bagatelleinslellungen nicht sinnvoll, vgl. oben. 

104) Ähnlich Kunst, ÖJZ 1972, S. 5.37, der darauf hinweist, daß dem Ermessen in den 
unteren Bereichen (der .Strafzumessung) engere Grenzen gesetzt sind als bei der 
Beurteilung erschwerender Umslän de. 
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allgemein verschoben haben 105>. Nur dann scheint es gerechtfertigt, den größten 

Teil der Jeweiligen Tatbestandsverwirklichungen hinsichtlich ihrer Strafwürdigkeit zur 

Disposition zu stellen; im übrigen wäre dagegen - und insoweit abweichend von der 

tatsächlichen Praxis -· nochmals eine qualitative Abstufung erforderlich, um die 

konkrete Schuld als "gering" ansehen zu können. 

Zur Frage, ob für § 153a StPO ein höheres Maß an Schuld angängig ist als für die 

sanktionslose Einstellung nach § 153 StPO 
106>, wird überwiegend auf die Identität 

der Schuldbegriffe in den beiden Einstellungsvorschriften verwiesen 107). Diese 

Auffassung erscheint auch zutreffend, da die Auflagen/Weisungen in § 153a StPO 

nicht an die Schuld, sondern ausdrücklich an das erhöhte "öffentliche Interesse" 

anknüpfen 108>. Die Argumentation von Hobe 109>, der im "öffentlichen Interesse" 

wiederum den Aspekt einer schuldangemessenen Reaktion berücksichtigen will, wird 

insoweit der begrifflichen Differenzierung des Gesetzes nicht gerecht. 

b, Kriterien der Schuldguantifizlerung im Einzelfall 

In diesem Sinne sollen nunmehr anhand des Katalogs in § 46 Abs. 2 StGB die we-

sentlichen Strafzumessungsgesichtspunkle in Hinblick auf ihre mögliche Bedeutung 

für den Schuldmaßstab in Wirtschaftsstrafsachen untersucht werden, Freilich kann 

die Darstellung nur typische Bemessungsleitlinien aufzeigen; zum einen sind die 

denkbaren Kriterien nicht abschließend festgelegt 110>, zum anderen ist ihre Ge-

wichtung nicht abstrakt und für die Fülle aller Einzelfälle möglich 111>. 

105) Insoweit ist allerdings fraglich, ob die ursprüngliche Wertung des (historischen) 
·Gesetzgebers ohne weiteres von der Praxis "korrigiert" werden darf oder ob es 
nicht zunächst bereits legislativer Reforminl!lliven bedarf. 

106) So Hobe, Leferenz-Festschrifl 1983, S, 637. 

107) Meyer-Goßner (Fußn. 23), § 153a Rdnr, 17; Schoreit (Fußn, 27), § 153a, Rdnr, 
16; Eck!, JR 1975, S, 100. 

108) S, auch oben Fußn, 40. 

109) wieFußn, 106. 

110) ~bei Dallinger, MDR 1971, S. 721, 

111) Schönke/Schröder/Stree (Fußn. 18), § 46 StGB, Rdnr. 10 und 58. 
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§ 46 Abs. 2 StGB nennt als objektive, tatbezogene Strafzumessungskriterien 

der Ausführung und die verschuldeten Auswirkungen der Tat". 

Wie bereits ausgeführt, werden sich diesbezüglich größer dimensionierte Wirtschafts-

delikte gegenüber allgemeinen Strafsachen eher als schwergewichtig darstellen. So 

sind vor allem die absoluten Schadenssummen nicht selten beträchtlich, wenn auch 

nicht immer als im strafrechtlichen Sinne kausal bzw. vorsätzlich verursacht 

nachweisbar 112>. Darüber hinaus ist nach herrschender Meinung 113) das Ausmaß 

von Gefährdungen fremder Rechtsgüter, wie sie im Rahmen "unsauberer" Geschäfts-

praktiken und besonders bei verzögerllchen Konkursanmeldungen regelmäßig ein-

treten, im Schuldmaß zu berücksichtigen. Aber auch de Tatdauer bzw. der Tatum-

fang bei Dauer- bzw. Fortsetzungsdelikten werden in diesem Vergleich nicht selten 

gegen geringe Schuld von Wirtschaftsstraftätern sprechen. 

Im Internum der Wirtschaftsdelinquenz sind dagegen durchaus zahlreiche Differen-

zierungsmöglichkeiten denkbar. So mag beispielsweise ein absolut beachtlicher 

Schaden von DM 10.000 im Rahmen eines MIiiionengeschäfts sowohl für den Täter 

wie das Opfer als vernachlässigungswürdlg 114) und mögen bestimmte Fristüber-

schreitungen bei Steuer- und Sozlalverslcherungsanmeldungen als branchenüblich 

erscheinen. Ein stra-fbarer Vertrauensbruch im Geschäftsverkehr wird sich Je nach der 

Rolle des Opfers beim Zustandekommen des Kontrakts unterschiedlich darstellen, 

wofür möglicherweise dem Grad des über das zivilrechtliche Rehabilitationsinteresse 

hinausgehenden Strafbedürfnisses des Geschädigten im nachhinein indizielle 

Bedeutung zukommen könnte 115>. Schließlich kann Insbesondere bei öffentlichen 

Opfern von Bedeutung sein, inwieweit ein unklarer Regelungsbestand oder eine 

mangelhafte Kontrolltätlgkeit die Tat begünstigt haben 116>. 
Ob im Einzelfall eher dem internen oder dem Vergleich mit der allgemeinen Krimi-

nalität entscheidende Bedeutung zukommt, kann hier nicht entschieden werden. 

Unter Glelchheltsgeslchtspunkten wäre es jedenfalls nicht angängig, wenn Wirt-

112) Dazu ausführlich unten 3. Kapitel II. B. 2. b. 

113) Vgl. BGH VRS 14, S. 258; Schönke/Schröder/Stree (Fußn. 18), § 46 StGB, Rdnr. 
19. --

114) Vgl. zum "relativen Schadensbegriff" unten 3. Kaoitel II. B. 2. b. 

115) Vgl. dazu ausführlich unten 3. Kapitel II. B. 3. 

116) Vgl. Schönke/Schröder/Stree (Fußn. 18), § 46 StGB, Rdnr. 24; StA Frankfurt, 
Natur+ Recht 1982, S. 117. 
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schaftsdezernenten der Staatsanwaltschaft bzw, Richter einer Wirtschaftsstrafkammer 

allein ersteren, Angehörige sonstiger Justizorgane dagegen nur den zweiten Weg wählten. 

Von den subjektiven Kriterien der Strafzumessung nennt § 46 Abs, 2 StGB als "erste unter 

gleichen" 117) die "Beweggründe und Ziele des Täters". 

Hier werden sich wie stets eigennützige Motive, als da sind Egoismus 118) und Habgier, 

grundsätzlich negativ auswirken, Auch Streben nach beruflichem Erfolg und geschäft-

lichem Gewinn, selbst wenn dies indirekt den Kunden zugute kommt, ist vom BGH je-

denfalls nicht als strafmildernd angesehen worden 119>. In diesem Zusammenhang dürfte 

insbesondere von Bedeutung sein, ob der Täter offensiv, d.h. in Bereicherungsabsicht und 

zur Vermehrung seines Vermögens oder eher defensiv, also zur Abwendung von Schäden 

vorgegangen ist 120>. "Handeln aus Not oder einer sonstigen Zwangslage" 121) wird 

gerade in zahlreichen Fallkonstellationen von Konkursdelikten 122) vorliegen und im 

Vergleich mit z.B. betrügerischen Bankrotten eine qualitativ andere Sachbehandlung 

rechtfertigen können, 

Über die "Gesinnung" des Täters und den "bei der Tat aufgewendeten Willen" fließen 

Quantitäten der verbrecherischen Energie 123) und des Unrechtsbewußtseins 124', aber 

auch der Tatvorbereitung und Planung 125) in das Schuldmaß ein, Eine klare Abgrenzung 

zu den "Beweggründen und Zielen" erscheint kaum möglich, aber in diesem Zu-

sammenhang auch nicht notwendig, 

117) Vgl. Schönke/Schröder/Stree (Fußn, 18), § 46 StGB, Rdnr, 10. 

118) §.filiNJW 1966, S. 788. 

119) §.fili GoltdA 1979, S, 59 1. 

120) Vgl. BQ DR 1941, S, 2179 für die Untreue eines Testamentsvollstreckers und OLG 
München JFG Erg. 17, S. 150 (Untreue zur Erhaltung der vom Vater ererbten Firma), 

121) Schönke/Schröder/Stree (Fußn, 18), § 46 StGB, Rdnr. 13. 

122) Vgl. dazu unten 3, Kapitel II. B. 2. a, aa. und 3. b, cc. 

123) BGH bei Holtz, MDR 1977, S. 982. 

124) §.filiSt 11, S, 266, 

125) §.filibei Dallinger, MDR 1974, S, 544, 
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Von entscheidender Bedeutung könnte bei Wirtschaftsdelikten sein, ob die Tat auf 

eine grundsätzlich sozlalfeindllche Einstellung des Täters hindeutet, was z.B. bei 

einer rücksichtslosen Geschäftspraxis zu Lasten der Partner oder der Allgemeinheit 

der Fall sein dürfte, oder ob durch Fehlverhalten im Rahmen an sich wirtschaftlich 

vernünftigen Handelns im Einzelfall der Bereich des Legalen überschritten wurde. 

Insoweit ergibt sich wiederum eine Parallelität, und zwar zum "Maß der Pflicht-

widrigkeit", das sich vor allem auf die fahrlässigen Straftatbegehungen bezieht 126>. 
Darüber hinaus wird auch in diesem Zusammenhang bedeutsam sein, ob der Täter 

möglicherweise aufgrund einer unklaren Gesetzes- oder Rechtsprechungslage bzw. 

mehrdeutigen oder inkonsequenten Verhaltens öffentlicher Kontrollinstanzen die 

Grenzen der konkreten Strafbarkeit falsch einschätzte, ohne daß ihm ein unvermeid-

barer Verbotsirrtum zugute käme 127>. In größeren, arbeitsteilig strukturierten Be-

trieben Ist ferner der Jeweilige Grad der tatsächlichen Verantwortlichkeit für bestimm-

te Vorgänge sorgfältig zu prüfen, Im Falle der Untreue die Entfernung von den for-

mellen, aber auch von den realen Handlungsrichtlinien. Schließlich werden unter dem 

Gesichtspunkt der Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens auch gesellschaftliche 

Zielkonflikte, denen- sich der Täler bewußt oder unbewußt ausgesetzt sieht, das Maß 

der konkreten Pflichtwidrigkeit beeinflussen. In desem Zusammenhang ist zu 

berücksichtigen, daß mit der Aufstellung strafbewehrter Ordnungsvorschriften für 

bestimmte Regelungsbereiche zumeist noch keine Gewichtung im Verhältnis zu 

anderen öffentlichen Aufgaben- und Interessenfeldern erfolgt. Mangels genereller 

Regelbarkeil kann die Lösung derartiger normsyslemimmanenter Wertungskonflikte, 

bspw. zwischen konkursordnungsrechllichen Vorschr~ten zum Schutz der Gläubiger 

und dem ebenfalls hochrangigen Ziel einer möglichst geringen Arbeitsplatzeinbuße, 

nur der Entscheidung Im Einzelfall vorbehalten sein 128>. 

Auch das Vorleben des Täters sowie seine oersönlichen und wirtschaftlichen Ver-

hältnisse können Rückschlüsse auf das konkrete, in der Straftat realisierte Schuld-

126) Schönke/Schröder/Stree (Fußn. 18), § 46 StGB, Rdnr. 17. 

127) SIA Frankfurt, Natur+ Recht 1982, S, 117, 

128) Zu den Zielkonflikten l.~.d. "öffentlichen Interesses" s, unten C. 
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maß zulassen 129>. So werden insbesondere (einschlägige) Vorstrafen, möglicher-

weise aber auch frühere Geringfüglgkeitselnstellungen ähnlicher Delikte, negative 

Rückschlüsse auf die Einslchtsfähigkeil und (rechlsfeindliche) Gesinnung des Täters 

zugelassen, die sodann einer Verfahrenseinstellung entgegenstehen können 1JO) 

ohne daß allerdings umgekehrt das Fehlen solcher Vorbelastungen notwendig geringe 

Schuld indizierte. 

Geordnete persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse dürfte111 zwar regelmäßig auf 

soziale Angepaßtheit des Wirtschaftsstraftäters hindeuten und dadurch die Tat als 

untypische Abweichung von ansonsten normgemäßem Verhalten erscheinen lassen, 

daraus ergibt sich Jedoch nicht zwingend auch eine positive, Im Sinne von 

schuldmlndernde Beurteilung. Erschwerend könnte man nämlich auch berücksich-

tigen, daß keine (soziale) Notlage die Tat begünstigte, d.h. der Täler auch auf 

legalem Wege seinen Bedürfnissen hätte nachgehen können. Ferner muß beachtet 

werden, daß einer gehobenen Sozialstellung vielfach erhöhte Verpflichtungen - auch 

und gerade zu normgemäßem Verhalten - entsprechen. Dies muß angesichts der 

fundamentalen Bedeutung eines geordneten Wirtschaftslebens im Rahmen der 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsprozesse vor allem für solche Personen gellen, 

die In verantwortungsvollen Unternehmenspositionen für zahlreiche Arbeitsplätze 

Sorge zu tragen oder z.B. öffentliche Subventionen zu verwalten haben. 

Andererseits ist aber auch nicht zu verkennen, daß zahlreiche Wirtschaftsstraftaten 

keinesfalls vor dem Hintergrund günstiger sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen, 

sondern aus einer möglicherweise unverschuldeten und Jahrelangen Bedrängnis 

heraus erfolgen. Vor allem angesichts der veränderten gesamtwirtschaftlichen 

Bedingungen erscheint daher heule eine differenzierte Betrachtung des "Tälertyps 

Wlrtschaftskrimineller" erforderlich, als dies vielleicht noch zu Beginn der 

"White-Collar-Crime"-Diskusslon angängig war 131 >. 

129) Inwieweit sich diese Strafmaßkategorie des § 46 Abs. 2 StGB neben dem Schuld-
maßstab als "Grundlage für die Zumessung der Strafe" im Sinne des Abs. 1 S. 1 
auch auf die Wirkungsprognose des Abs. 1 S. 2 bezieht und ob diese Dif-
ferenzierung eine andere als nur schuldbezogene Strafe erlaubt (vgl. etwa 
Schaffslein, Gallas-Festschrlft 1973, S. 99 ff.; ~NJW 1979, S. 1835), kann 
hier dahinstehen, da jedenfalls für die Bestimmung "geringer Schuld" im Sinne der 
§§ 153, 153a StPO nur solche Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt werden 
können, die mit der Tat In schuldrelevantem Zusammenhang stehen. 

130) Schönke/Schröder/Stree (Fußn. 18), § 46 StGB, Rdnr. 30 m.w.N. 

131) Vgl. Sutherland (Fußn. 2); zu dieser Frage s. auch unten 3. Kapitel II. B. 3. 
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Schließlich nennt § 46 Abs. 2 als Strafmaßkriterium das "Verhalten (des Täters) nach 

der Tat, besonders sein Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen", wobei dies 

auf das Schuldmaß wiederum nur Insoweit durchschlagen kann, als Rückschlüsse auf 

die Tat selbst zulässig sind. Als geringfügig dürften danach in erster Linie 

Konstellationen mit fahrlässigen oder Jedenfalls nicht beabsichtigten Schadensver-

ursachungen und zügigem Ausgleich noch vor Einleitung des Strafverfahrens in 

Betracht kommen. Negativ könnten sich dagegen Schadensmanifestationen, soweit 

sie über dem Beschuldigten zustehen de Verteidigungshandlungen hinausgehen 132l, 

und auf Uneinsichtigkeit hindeutendes Verhalten, z.B. eine erneute nicht legale 

wlrtschaftllche Betätigung, auswirken. 

Es ,zeigt sich nach alledem, daß auch In Wirtschaftsstrafsachen zahlreiche Gesichts-

punkte für eine verminderte Schuld des Täters sprechen können. Ob im Einzelfall 

"geringe Schuld" i.S.d. §§ 153, 153a StPO, also nur bedingte Strafwürdigkeit, an-

genommen werden kann, wird danach maßgeblich von der in der Tat zum Ausdruck 

kommenden Einstellung des Täters in Hinblick auf die Regeln eines geordneten 

Wirtschaftsverkehrs abhängen. Diesbezüglich bietet sich eine grobe Zweiteilung von 

Wirtschaftsstraftaten an: Während auf der einen Seite "offensive" Bereiche-

rungshandlungen in Form rücksichtsloser und eigennütziger Geschäftspraktiken 

stehen, betrifft die zweite Kategorie eher solche Fälle, In denen der Täter, möglich-

erweise begünstigt durch eine unklare Rechtslage bzw. inkonsequentes Verhalten 

öffentlicher Kontrollinstanzen oder aus einer wirtschaftlichen Zwangslage heraus, im 

Einzelfall die Grenzen des Legalen überschreitet. Letzteres kann vor allem bei 

bestimmten Fallkonstellallonen von Insolvenzkriminalität, reinen Unterlassungs- oder 

Fahrlässlgkeilsstraftaten gegeben sein, wiewohl allerdings auch Insoweit stets das 

9C.ldrl_Qlij..!?;[lgi~ materJellrechtliche Unwerturteil zu beachten bleibt. 

132) Vgl. dazu Schönke/Schröder/Stree (Fußn. 18), § 46 StGB, Rdnr. 40 II. m.w.N. 
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C. Öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 

1. Der Begriff des "öffentlichen Interesses" 

Ebenso wie der Begriff der "geringen Schuld" ist auch das "öffentliche Interesse an 

der Strafverfolgung" nicht aus sich selbst heraus definierbar, sondern bedarf der 

inhaltlichen Ausfüllung, und ebenso wie bei der "geringen Schuld" ist es auch hier 

materiell ohne Bedeutung, ob de konkrete Ausfüllung im Rahmen eines Be-
. 133) . 134) 135) urte1lungs- oder Ermessensspielraums erfolgt Anders als bei der Aus-

legung des Schuldbegriffs in den §§ 153, 153a StPO hat indes - soweit ersichtlich -

die Formel des "öffentlichen Interesses" bislang zu keinen grundsätzlichen dogma-

tischen Auseinandersetzungen geführt. 

Dies bedeutet nun allerdings nicht, daß der Begriff allenthalben und in jeder Hinsicht 

eine einhellige Auslegung erführe, seine eher pragmatische Ausrichtung gibt jedoch 

offenbar weniger Veranlassung zu einer vertieften Analyse der rechtstheoretischen 

Hintergründe als dies angesichts des strafrechtsdogmatlschen Kernbegriffs "Schuld" 

naheliegend und geboten ist. So findet sich in der Literatur zumeist auch nur eine 

mehr oder minder geordnete und ausführliche Kasuistik, anhand derer beispielhaft die 

Kriterien und Grenzen des öffentlichen Strafverfolgungsinteresses dargelegt 

werden 
136

'. 

Dabei ist das Hauptergebnis des bis heute einzigen gründlicheren Auslegungsver-

suchs zum strafrechtlichen Begriff des "öffentlichen Interesses" - von Homann aus 
137) 

dem Jahre 1971 - wonach zentraler Ansatzpunkt die Strafzwecke der Spezial-

133) So z.B. Boxdorfer, NJW 1976, S. 318; Warda, Dogmatische Grundlagen des 
richterlichen Ermessens im Strafrecht, 1962, S. 96; Kalsbach (Fußn. 45), S. 65 f.; 
Homann, Der Begriff des öffentlichen Interesses ... 1971, S. 138; Meyer- Goßner 
(Fußn. 23), § 153, Rdnr. 38, § 153a, Rdnr. 49. 

134) So z.B. Krümpelmann (Fußn. 27), S. 212 ff.; §l2.1, GoltdA 1980, S. 172; 
(Fußn. 36), S. 115; (Fußn. 11), S. 33 ff.; Eb. Schmidt (Fußn. 25), § 153, Nr. 
13. 

135) Vgl. oben 1. Kapitel, Fußn. 55. 

136) Vgl. z.B. Meyer-Goßner (Fußn. 23), § 153, Rdnr. 18 ff.; Schoreit (Fußn. 27), § 
153, Rdnr. 33 ff.; Kleinknecht-Meyer (Fußn. 7), § 153, Rdnr. 7 f.; auch Hobe, 
Festschrift für Leferenz 1983, S. 636 ff. 

137) (Fußn. 133), S. 38 ff. 
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.. 1.38) . . . . . 1.39) und Generalpraven!lon seien, 1m Pnnz1p unbestritten und auch zutreffend. 

Geht man aber davon aus, daß die Anwendung des Strafrechts als fundamentaler 

Eingriff In die Freiheitsrechte nur als an übergeordneten öffentlichen Zielen orien-

tiertes zweckgerichtetes Handeln vorstellbar ist und demgemäß in Befolgung des 

Legalitätsprinzlps gleichmäßig und lückenlos zu geschehen hat, kann eine Durch-

brechung dieses Grundsatzes, wie sie die Geringfügigkeitseinstellungen darstellen, 

auch ihrerseits nur mit entsprechenden übergeordneten Gesichtspunkten begründet 

werden. 

Dies sind naturgemäß in erster Linie die Strafzwecke selbst, denn wenn eine Be-

strafung danach - und insoweit als Ausnahme zu den generellen Regelungen des 

materiellen Rechts - nicht geboten erscheint, entfällt Ihre Rechtfertigung ohne-
hin 140). 

Darüber hinaus können aber im Falle, daß spezial- oder generalpräven!lve Gesichts-

punkte an sich eine strafrechtliche Verfolgung der Tat nahelegten, andere, in kon-

krete mit den Strafzwecken kollidierende öffentliche Interessen einem Strafausspruch 

entgegenstehen. Neben den allgemeinen Prinzipien jeden staatlichen Ein-

griffshandelns, den Grundsätzen der Gleichheit und Verhältnismäßigkeit 141 >, kommen 

diesbezüglich vor allem die Auswirkungen der Strafverfolgung auf sonstige Bereiche 

1.38) Zur Entwicklung und dogmatischen Begründung der Strafzwecke, auf die hier 
nicht näher eingegangen werden kann, vgl.~ (Fußn. 87), S. 19.3 ff.; 
ke/Sct°'röder/Stree (Fußn. 18), Vorbern. §§ .38 ff., Rdnr. 1 ff.; ferner Homann 
(Fußn. 1.33), S. 41 ff. Entgegen der heute ganz h.M. lehnen ~(JZ 1964, S • 
.3.37 ff.) und ~(Fußn. 1.33), S. 16.3 ff.) die Generalprävention als Strafzweck 
wegen Verstoßes gegen die Menschenwürde ab. Keinen Strafzweck 1m 
eigentlichen Sinne stellt die "Vergeltung" dar; sie findet ihren Niederschlag 
allerdings In dem Prinzip der schuldangemessenen Sühne, das jeder Strafzu-
messung zugrunde liegt (vgl. dazu ausführlich Bruns, Fußn. 87, S. 199 ff. und 
Homann, Fußn. 1.33, S. 48 ff. m.w.N.). 

139) Meyer-Goßner (Fußn. 23), § 15.3, Rdnr. 19; Schoreit (Fußn. 27), § 15.3, Rdnr • .35; 
Kleinknecht-Meyer (Fußn. 7), § 15.3, Rdnr. 7; Boxdorfer, NJW 1976, S • .319; 
Hanack, Gallas-Festschrift 1973, S • .355 ff.; ~(Fußn. 27), S. 79; GoltdA 
1980, s. 174; ~Festschrift für Leferenz 198.3, S. 640; vgl. auch LG Aachen, 
JZ 1971, S. 520 f. (Contergan-Beschluß). Roxin (Strafverfahrensrecht, 18. Aufl. 
1983, S. 68) spricht allerdings von einer "Leerto";""mel". 

140) Vgl. dazu auch !212.Y., GoltdA 1980, S. 174, der daraus - m.E. ebenfalls zutreffend 
- Jedes Auswahlermessen der Justizorgane für den Fall festgestellter "geringer 
Schuld" und fehlendem bzw. zu beseitigenden "öffentlichen Interesses" herleitet • .. 

141) Vgl, LG Aachen, JZ 1971, S. 521; ~(F~ßn, 27), S. 79. 
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öffentlicher Fürsorgepflicht in Betracht 142>. In derartigen Fällen öffentlicher Pflich-

ten- und Interessenkollisionen kann nur eine Abwägung der widerstreitenden Ge-

sichtspunkte zu einer (sach-) gerechten Lösung führen 143>. 

Auf diese Grundsätze läßt sich letztlich auch weitgehend die Literatur-Kasuistik zum 

"öffentlichen Interesse" zurückführen. So werden "krimlnalpolitischen und 
.. 144) z ""ß kriminologischen Uberlegungen" Je nach ihrer konkreten lelrichtung regelma lg 

spezial- oder generalprävenlive Gesichtspunkte zugrunde liegen, wie auch die 

"Verteidigung der Rechtsordnung" 145) nicht von den Strafzwecken losgelöst 

vorstellbar ist. Vorstrafen des Täters oder frühere Einstellungen 146) sind, soweit sie 

nicht ohnehin bereits im Schuldmaß berücksichtigt werden 147>, vor allem für die 

Zukunftsprognose, d.h. Im spezlalpräventlven Sinne von Bedeutung, und (un-

verschuldete) außerordentliche Tatfolgen 148) dürften in erster Linie deshalb ein über 

das Vergeltungsinteresse des Opfers 149) hinausgehendes ".§lfl!.n1li.<;.tl.e!i Interesse" 

begründen können, weil ihre Wiederholung der Allgemeinheit unerträglich 

erscheint 150>. 
Andererseits werden präventive Gesichtspunkte möglicherweise an Bedeutung 

verlieren, wenn zwischen der Tat und ihrer Entdeckung bereits längere Zeil ver-

142) ~(Fußn. 133), S. 93 ff. 

143) Vgl. (Fußn, 27), § 153, Rdnr. 43 und Eser, Festschrift für Maurach 1972, 
S. 259,269 unter Bezugnahme auf den "Contergan-Beschluß". 

144) Boxdorfer, NJW 1976, S, 320. 

145) Boxdorfer, NJW 1976, S. 319. 

146) Meyer-Goßner (Fußn. 23), § 153, Rdnr. 20; Eck!, JR 1975, S. 100. 

147) Vgl. oben B. 2. 

148) Schoreit (Fußn. 27), § 153, Rdnr. 41; Kleinknecht-Meyer (Fußn. 7), § 153, Rdnr. 
7. 

149) Das Vergeltungsinteresse des Opfers kann als solches kein "öffentliches Interes-
se" i.S.d. §§ 153, 153a StPO begründen, da ihm bereits mit dem generellen 
Strafverfolgungsgebot, von dem die Geringfügigkeitseinstellungen ja gerade eine 
Ausnahme bilden, genüge getan ist (vgl. dazu die überzeugenden Ausführungen 
von Homann, Fußn. 133, S. 74 ff.; a,A. aber Boxdorfer, NJW 1976, S. 320). 

150) Schoreit (Fußn. 27), § 153, Rdnr. 41. 
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gangen ist 151>, ohne daß sich ähnliche Vorfälle wiederholt hätten, Gleiches kann für 

eine lange Dauer des Ermittlungsverfahrens 152>, soweit diese nicht vom Beschul-
. . 153) . d1gten selbst In verwertbarer Weise verursacht wurde , aber auch Im Falle einer 

. 154) zufriedenstellenden außerstrafrechtl1chen Regelung gelten, 

Als Beispiele für öffentliche Interessen, die mit den Strafzw ecken kollidieren können, 

nennt Homann zutreffend die typischen Fallgestaltungen des§ 170b StGB 155>, sowie 

gewissermaßen parallel dazu den Contergan-Fall mit dem erheblichen Rehabilita-

tionsbedarf der Geschädigten, der deren privates Genugtuungsinteresse bei weitem 

überstieg 156>. Ebenso zutreffend ist andererseits, daß nicht allein fiskalische und 

verfahrensökonomische Gesichtspunkte das "öffentliche Interesse" entfallen lassen 

können 157>. Das Strafrec.htssystem wäre ad absurdum geführt und das Legalitäts-

prinzip vollständig ausgehöhlt, wenn reine Praktikabilitätserwägungen die normativen 

Ansprüche überlagerten, Wir haben bereits gesehen, daß nur den Strafzwecken 

zumindest gleichrangige Gesichtspunkte - sozusagen wertsystemimmanent - eine 

Durchbrechung des Legalitätsprlnzips rechtfertigen können, Fiskalische oder ver-

fahrensökonomische Erwägungen allein erreichen eine solche Qualität nicht; der 

Staat und seine Einrichtungen haben die Mittel und Instrumente zur Durchführung 

Ihres verfassungsgemäßen Auftrags bereitzustellen und nicht umgekehrt aus Ka-

pazitätsgründen diesen Auftrag zu unterlaufen. Nur in diesem lichte kann auch die 

verfahrensökonomische Intention der §§ 153, 153a StPO 158) verstanden werden. 

Schließlich ist Homann auch zuzustimmen, daß ein "öffentliches Interesse" allein zur 

151) Kleinknecht-Meyer (Fußn, 7), § 153, Rdnr. 7, 

152) Vgl, St 24, S, 239 ff. (242); GoltdA 1977, S. 275 f,; ausdrücklich auch !:& 
Aachen, JZ 1971, S. 520; Meyer-Goßner (Fußn, 23), § 153, Rdnr, 23, 

153) Bruns (Festschrift für Maurach 1972, S. 469) stellt Insoweit auf den Verhält-
nismäßigkeitsgrun dsatz ab. 

154) Z.B. Schadensausgleich; Kleinknecht/Meyer (Fußn, 7, § 153, Rdnr. 8) nennen 
darüber hinaus disziplinarrechtliche Ahndung. 

155) (Fußn, 133), S, 94 ff,; die Durchführung des Strafverfahrens könnte den zu 
schützenden Unterhaltsanspruch noch zusätzlich gefährden. 

156) Homann (Fußn, 133), S. 96 ff. 

157) Homann (Fußn, 133), 5~ 99, 

158) Vgl. dazu oben B, 1, 
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Klärung von Rechtsfragen - unter Gleichheitsgesichtspunkten - überhaupt nicht 159) 

und wegen der Stellung des Verletzten im öffentlichen Leben 
160

) nur Insoweit bejaht 

werden kann, als steh der deliktische Angriff gegen den Betroffenen richtet, weil er 

Inhaber eines öffentlichen Amtes lst161) oder sonst general- oder spezlalpräventlve 

Grün de dafür sprechen. 

2. Die Bemessung des "öffentlichen Interesses" im Einzelfall 

Für die Einzelfallentscheidung im Rahmen der Geringfüglgkeltseinstellungen folgt aus 

alledem, daß das "öffentliche Interesse" kein exakt qu,antifizlerbarer Begriff sein 

kann. Die Beurteilung der Frage, ob In einem von seinem Schuldgehalt nur bedingt 

strafwürdigen Fall tatsächlich auf eine Bestrafung verzichtet werden kann, geschieht 

nicht etwa anhand einer abstrakt-gedanklichen oder empirischen Ordinalskalierung 

des "öffentlichen Interesses" sonstiger Fälle, sondern durch Abwägung qualitativer 

Größen. 

Von entscheidender Bedeutung sind dabei vor allem die Strafzwecke der Spezial-

und Generalprävention. Indem die Bestimmung dessen, was danach in welchem 

Maße der strafrechtlichen Verfolgung und Ahndung bedarf, einerseits unterschied-

lichen krimlnalpolitlschen Entwicklungslinien begegnet, andererseits aber die ma-

teriellrechtlichen Wertungen und Grenzziehungen zu beachten hat, sind sie nicht nur 

der eigentliche "Aufhänger" der justltlellen Opportunitätskompetenz, sondern stellen 

auch ein relativ griffiges Kriterium zu dessen Begrenzung dar. 

In besonderem Maße gilt dies für die Einstellung nach § 153 StPO. Durch die Dlcho-

tomlsierung der Fragestellung auf die Alternallvität "öffentliches Interesse" - ja/ 

nein?" erfaßt die Norm solche Fälle, in denen - ausnahmsweise - weder spezial-

noch generalpräventive Gründe für die Bestrafung des Täters sprechen bzw. In 

denen die Strafzwecke vollständig durch andere, zumindest gleichrangige öffentliche 

Interessen überlagert sind. Kausch 
162

) ist zuzugeben, daß die Absolutheit dieser 

159) Vgl. auch Kleinknecht-Meyer (Fußn. 7), § 153, Rdnr. 7; fJtl (Fußn. 27), s. 79; 
a.A. aber offenbar Meyer-Goßner (Fußn. 23), § 153, Rdnr. 22; Kohlhaas, GoltdA 
1956, S. 249; Fr. Chr. Schröder, Festschrift für Peters, 1974, s. 417. 

160) Bejahend lli(Fußn. 27), S. 79. 

161) ~(Fußn. 133), s. 104 f., 110. 

162) (Fußn. 36), S. 111. 
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Grenzziehung ihre Handhabung erleichtern kann, indem darüber, was als absolut 

straf unwürdig anzusehen ist, eher als bei den Einstellungen und Auflagen/Weisungen 

ein allgemeiner Konsens herzustellen sein mag. 

Im Prinzip kann aber auch die Einstellung nach § 153a StPO keinen anderen Kri-

terien folgen. Sie setzt zwar zunächst voraus, daß sich aufgrund der Ermittlungen ein 

öffentliches Interesse an der Strafverfolgung ergeben hat, aus präventiven Gründen 

also an sich eine strafrechtliche Ahndung der Tat angezeigt und auch keine 

vollständige Überlagerung durch andere öffentliche Interessen gegeben ist. Sodann 

wird aber weiter vorausgesetzt, daß sich dieses Strafverfolgungsinteresse auch durch 

andere Maßnahmen als eine formelle Bestrafung, nämlich durch die Ertüllung von 

Auflagen bzw. Weisungen, beseitigen lasse, die Strafzwecke also nicht unbedingt 
· 163) auch eine Strafnotwendigkeit bedeuten • 

Es stellt sich damit die Frage nach den Grenzen, in denen dem "öffentlichen Interes-

se" auch durch informelle Reaktionen Genüge getan werden kann, Das Gesetz selbst 

enthält sich hierzu einer ausdrücklichen Stellungnahme; es spricht insoweit nicht 

etwa von ''.M!Ll'Jru!.!12 öffentlichen Interesse", sondern verweist stattdessen allein auf 

die Eignung der Auflagen/Weisungen, womit diese zumindest teilweise zu ihrer 

eigenen Voraussetzung gemacht werden 164'. 

Jedenfalls wäre es unzutreffend, aus dem Fehlen einer Auflagen-Obergrenze 165) 

auf eine praktisch unbegrenzte Kompensierbarkeit zu schließen 166>. Einer solchen 

163) Ohne daß im Rahmen der vorliegenden Untersuchung die Haltbarkeit dieser 
gesetzlichen Unterstellung abschließend geprüft werden kann, liegt hierin die 
eigentliche Neuerung der Reform der Geringfügigkeitseinstellungen im Sinne einer 
Durchbrechung des Legalitätsprinzlps. Zwar mag dieselbe "Einsicht" auch bereits 
der Praxis des allen § 153 StPO zugrunde gelegen haben, in seiner Be-
schränkung auf Fälle fehlenden "öffentlichen Interesses" umschrieb er jedoch 
ausdrücklich nicht mehr als den Rahmen, der staatlichem Handeln im Bereich der 
Strafjustiz generell gesetzt Ist (vgl. §l2.:L, GoltdA 1980, S, 174). Indem dagegen § 
153a StPO das Strafverfolgungsinteresse für kompensierbar erklärt, erscheint 
auch die "geringe Schuld" in einem anderen Licht, denn erst so wird deren 
"bedingte Strafwürdigkeit" (s.o.B.) praktisch substantiiert. 

164) Vgl. dazu auch (Fußn. 36), S. 111. 

165) Ein Extrembeispiel stellt Insoweit ein Einstellungsbeschluß der StA Frankfurt 
(Natur + Recht 1982, S. 114 ff.) dar, in dem eine "Geldbuße" in Höhe von DM 
750.000 auferlegt wurde, 

166) Vgl. ~(Fußn. 36), S. 112; Welgend, KrimJ 1984, S. 8 ff. 
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Obergrenze bedarf es nämlich schon deshalb nicht, weil entsprechend den allge-

meinen Strafzumessungsregeln der Rahmen der "Schuldvorgabe" ohnehin nicht 

überschritten werden darf, Zwar erfolgt über§ 153a StPO - trotz gewisser Paral-

lelen 167) - keine Strafzumessung im eigentlichen Sinne, wenn Jedoch spezial- bzw, 

generalprävenllve Gesichtspunkte schon nicht zu einer über die Tatschuld 

hinausgehenden .S~~.tr..af1.mg führen können 168>, muß dies auch für die Kompensation 

der Strafzwecke über Auflagen/Weisungen gelten 
169>. 

Eine uneingeschränkte Kompensierbarkeil des "öffentlichen Interesses" über§ 153a 

StPO scheitert aber vor allem an dem in der Durchbrechung des Legalitätsprlnzips 

begründeten Ausnahmecharakter der Regelung selbst. Denn der Grundsatz, daß 

Verletzungen strafbewehrter Ordnungsvorschrflten ein Verfolgungsinteresse mit dem 

Ziel gleichmäßiger Realisierung des angedrohten Strafübels zur Folge haben, Ist, wie 

wir gesehen haben, auch durch § 153a StPO nicht aufgehoben, sondern eben nur 

relativiert 170>. 
Aus demselben Grunde scheitert aber auch eile Festlegung eines "unteren Bereiches" 

des "öffentlichen Interesses", etwa für bestimmte Deliklsgruppen oder Fallgestal-

tungen bzw. das Feld der "geringen Schuld" Insgesamt, als dergestalt relativiert, wie 

dies möglicherweise bei einer rein quantitativen Lesart des Begriffs naheliegend 

wäre. Es wäre damit nämlich zugleich ein absoluter Bereich nur bedingter Strafbar-

keit konstruiert, die materiell-rechtlichen Wertungen insoweit unterlaufen und lelzt-

liö der staatliche Strafanspruch generell zur Disposition gestellt. 

Vielmehr kann auch die Grenzziehung des § 153a StPO nur aus der Einzelfallab-

wägung selbst erfolgen. Sprechen danach zwar gewichtige Gründe gegen eine 

Strafverfolgung, ohne daß andererseits die Gesichtspunkte der Spezial- oder Ge-

167) S.o. B. 2; ferner bei ~(Fußn. 36), S. 111 und Weiaendj KrimJ 1984, S. 8 
ff. 

168) Z.B. §.Q!:!.. St 7, 33; 20, 264. Dazu ausführlich Schönke/Schröder/Stree (Fußn, 
18), Vorbern, §§ 38 ff., Rdnr, 6 ff., 13; § 46, Rdnr, 5, 

169) In diesem Sinne offenbar auch Weigend, KrimJ 1984, S. 25 ff., der allerdings eine 
Obergrenze der Auflagen befürwortet und diese slrafenlsprechend nach 
Tagessätzen bemessen will. Darüber hinaus soll das Gericht im Falle einer mög-
lichen späteren Verurteilung im Strafmaß an das Auflagenangebot der Staats-
anwaltschaft gebunden sein. 

170) Insoweit besieht auch keine Veranlassung für die Verwendung des Begriffs 
"Opportunitäts12!:JD~!P" (vgl. zuletzt Moos, ZStW 95 (1983), S. 161; im hier ver-
tretenen Sinne Schoreit, Fußn. 27, § 153, Rdnr. 2), 



- 53 -

neralpräventlon restlos entfielen bzw. überlagert wären, ergibt sich also als Ergebnis 

der Abwägung nurmehr ein geringer "Überhang" auf der Strafverfolgungsseite, bietet 

sich diesbezüglich quasi als "Kompromißformel" zwischen dem starren Ent-

weder-Oder strafrechtlicher Reaktionen die Kompensationsmöglichkeit im Wege 

informeller Sanktionen an. Dagegen bedarf es eines solchen Kompromisses nicht in 

Fällen, in denen sich keine relevanten Gesichtspunkte gegen das mit der Norm-

verletzung indizierte Strafverfolgungsinteresse ergeben bzw. die Interessenabwägung 

Insoweit zu klaren Präferenzen führt. Der Grundsatz einer gleichen und gerechten 

Rechtsanwendung bedingt dann - je nach dem - die Durchführung oder die 

sanktionslose Einstellung des Strafverfahrens. 

3. Das "öffentliche Interesse" bei Wirtschaftsstrafsachen 

In Konsequenz für die Beurteilung von Wirtschaftsstraftaten ergibt sich damit zu-

nächst, daß auch hinsichtlich des "öffentlichen Interesses" - ebenso wie bei der 

"geringen Schuld" - keine generalisierende Bewertung in Betracht kommt. Vielmehr 

sind, wie wir sehen werden, gerade in solchen Fällen zahlreiche Interessenkonflikte 

und Wertungswidersprüche denkbar: 

Dies beginnt schon bei den Strafzwecken selbst. Zwar hat der Gesetzgeber mit 

seinen Reformbemühungen 171) deutlich zum Ausdruck gebracht, daß er auf das 

Mittel des Strafrechts und damit dessen Präventivkraft zur Bekämpfung der Wirt-

schaftskriminalität setzt 172>, diesbezüglich handelt es sich jedoch zunächst nur um 

eine Wirkungsannahme, die ihrer exakten empirischen Bestätigung noch bedarf 
173

) 

und keinesfalls allgemein geteilt wird 174>. 

171) Zum 2. WiKG vgl. Möhrenschlager in: Belke/Oehmichen (Hrsg.), Wirtschafts-
kriminalität, 1983, S. 315 ff, 

172) Vgl. dazu §.QI:!. GoltdA 1979, S. 59 f, 

173) Die Ergebnisse der "Bundesweiten Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach 
einheitlichen Gesichtspunkten" (BWE, vgl. Liebl 1 Die Bundesweite Erfassung von 
Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten. Ergebnisse und 
Analysen für die Jahre 1974 - 1981, 1984) geben Jedenfalls bislang allenfalls zu 
sehr verhaltenem Optimismus Anlaß. 

174) Vgl. z.B. Mergen 1 Kriminologie, 1, Aufl. 1967, S. 243 f.; Zirplns In: Aktuelle 
Kriminologie, 1969, S.' 181 ff.: zuletzt Wassermann, Kriminalistik 1984, S. 41; 
kritisch Tiedemann, Gutachten zum 49. DJT 1972 in: Verhandlungen 1, C 40 ff. 
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Für eine präventive Wirkung des Strafrechts auf potentielle Wirtschaftsstraftäter mag 

sprechen, daß es sich zum großen Tell um Personen handelt, die ihre Entschei-

dungen vor der Ausführung kalkulieren und (hohe) Risiken nach Möglichkeit zu 

vermeiden suchen 175>. Andererseits erscheint es aber gerade zweifelhaft, ob dieses 

Rlsikobewußtsein im Rahmen der bestehenden gesellschaftlichen Vorgaben durch 

strafrechtliche lnkriminierung erreichbar ist. Der Makel der Straftat ist nämlich so weil 

von der ansonsten insgesamt positiven Beurteilung wirtschaftlichen Handelns -

Inklusive unternehmerischen Risikos - entfernt, daß er möglicherweise weder vom 

Wirtschaftsstraftäter selbst noch von der Gesellschaft überhaupt realisiert wird 176'. 

Darüber hinaus wäre mit dem Rislkobewußlsein noch nicht das im präventiven Sinne 

erwünschte, normkonforme Verhalten erreicht. Gerade der nüchtern kalkulierende 

Tätertypus dürfte auch strafrechtliche Risiken als vergleichsweise berechenbar in 

Kauf nehmen und im Falle von Wirtschaftsstraftaten sogar deren Realisierung 

kosten-nutzen-analytisch antizipieren. Das, was das Strafrecht, das mit seinen ge-

nerellen Grenzziehungen des allgemeinen Teils und des Prozeßrechls primär auf 

andere Fallkonstellationen und Tätertypen zugeschnitten ist, aber an spürbaren 

Drohungen bereithält, kann aus der Sicht eines berechnenden Geschäftsmannes 

durchaus von den wirtschaftlichen Vorteilen der Tat, die keineswegs stets rückab-

wickelbar sind, aufgewogen sein 177>. 
Welche Präventionswirkung man auch immer dem normativen Programm selbst zu-

messen will, der eigentliche Abschreckungseffekt wird jedenfalls von der Effizienz 

seines Vollzugs und damit dem tqJJiä~blic.lJ.m Sanktlonsrisiko ausgehen 178>. Ergeben 

sich diesbezüglich Defizite, kann sich das Vorhandensein der materiellen Straftire-

hung sogar negativ auswirken; als Leerformel bezeichnet sie dann explizit die Gren-

175) Tledemann (Fußn. 174), C. 40 f. m.w.N.; dazu zuletzt auch Kube, Prävention 
von Wirtschaftskriminalität, 1984, S. 5 ff. 

176) Mergen (Fußn. 174), S. 244. 

177) Vgl. dazu (Fußn. 175), S. 11 f. m.w.N. und auch LG Aachen, JZ 1971, s. 
520 a.E. 

178) Vgl. Kube (Fußn. 175), S. 26 und Tiedemann (Fußn. 174), C 41 mit Verweis auf 
Gerhard!, ZRP 1971, S. 165 und Slrümpel 1 Steuermoral und Steuerwiderstand der 
deutschen Selbständigen, 1966, 5. 89. Zur Entwicklung und zum Stand der 
Generalpräventionsforschung ausführlich Otto, Generalprävention und externe 
Verhaltenskontrolle, 1982 und zuletzt Schöch :n: Deutsche Vereinigung für 
Jugen dgencht und Jugen dger1chtsh1lfen ~rsg.), Jugendgerichtsverfahren 
und Krimlnalpräventlon, 1984, S. 273 ff. m.w.N, 
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zen der praktischen Strafverfolgung - der inkriminierte Sachverhalt wird zur "Straftat 

zweiter Klasse", zum "Papier-" oder "Kavaliersdelikt". 

(General-) präventive Gesichtspunkte sprechen also vor allem deshalb für eine 

konsequente Verfolgung von Wirtschaftskriminalität, weil ihre Nichtverfolgung noch 

zu einem Abbau des ohnehin problematischen öffentlichen Unwerturteils führen 

könnte. Gerade Geringfügigkeitseinstellungen erscheinen in diesem lichte grund-

sätzlich bedenklich, denn mit ihnen wird den Taten ausdrücklich Bagat ellcharakter 

attestiert. Erfolgt die Einstellung unter Auflagen, formularmäßlg und nach bestimmten, 

z.B. schadensorienllerten Bemessungskriterien, wie dies offenbar z. T. der Praxis in 

Steuerstrafverfahren entspricht 179>, wird das "Sanktions"-Risiko für die Täter zudem 

zu einer fixen Berechnungsgröße und naheliegenderweise in ihre wirtschaftliche 

Kalkulation einbezogen werden 180>. 

Andererseits bringt eine spürbare Erhöhung des tatsächlichen strafrechtlichen Risikos 

auch die Gefahr unerwünschter Nebeneffekte mit sich. So können wirtschaftlich 

handelnde Personen nicht nur von der Begehung von Straftaten, sondern zugleich 

von einer unternehmerischen Initiative Insgesamt abgeschreckt werden 181 >. Dies gilt 

Insbesondere für solche Konstellationen, in denen das inkriminierte Verhalten keinen 

gesonderten Tatentschluß voraussetzt, also nicht rein isoliert zu betrachten ist, 

sondern quasi "bei Gelegenheit", z.B. in Gestalt von Fahrlässigkeits- oder 

Gefährdungsdelikten vorkommt. Auch bestimmte Unterlassungsstraftatbestände, vor 

allem im Bereich der Insolvenzkriminalität, mögen im Falle einer rigorosen Kontroll-

und Strafpraxis für den einzelnen Unternehmer subjektiv nicht mehr akzeptable 

Sorgfalts- und Handlungspflichten bedeuten, die ihn als Ergebnis seiner 

Risikoabwägung von einem im übrigen wirtschaftlich vernünftigen und gesellschaft-

lich wünschenswerten Geschäftsvorhaben abhalten. Es ist Jedenfalls nicht zu ver-

kennen, daß in diesem Sinne die gesetzgeberischen Initiativen einer Ausweitung der 

Strafbarkeit über die reine Vorsatz- und Bereicherungskrimlnalität hinaus auch zu 

179) Vgl. Müller/Wabnitz, Wirtschaftskriminalität, 1982, s. 140 ff. 

180) Vgl. Wassermann, Kriminalistik 1984, S. 41. 

181) Völlig unverständlich ist in diesem Zusammenhang die Auffassung des Sun des-
finanzhofs (Gr S 2-3/82), nach der betrieblich veranlaßte Geldbußen als steu er-
abzugsfähige Betriebsausgaben anzuerkennen sln d. 
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einer Steigerung des unternehmerischen Risikos schlechthin geführt haben, die nicht 

allein unter dem Aspekt einer möglichen Präventivwirkung in Richtung eines 

geordneten und ehrlichen Geschäftsverkehrs gesehen werden kann. 

Betrafen unsere bisherigen Überlegungen eher den (general-) präventiven Nutzen 

der Wirtschaftsstrafverfolgung Insgesamt, ergeben sich darüber hinaus aber auch 

zahlreiche Gesichtspunkte, die Im Einzelfall zu einer entscheidenden Relativierung 

der Strafzwecke im Bereich der Wirtschaftskriminalität führen können. 

So sind spezialprävenllv wirksame "Besserungseffekte", soweit nach Tat- und 

Täterstruktur überhaupt erforderlich 182>, nicht selten bereits anderweit bewirkt bzw. 

bewirkbar. Zu denken ist hierbei zunächst an spürbare Selbstschädgungen des 

Täters, z.B. durch persönliche Haftung in Konkursfällen, aber auch durch sonstige 

Schadensersatzpflichten und geschäftlichen Imageverlust. Ebenso kann unter 

Umständen ein lang andauerndes Ermittlungsverfahren, zumal, wenn es starke 

öffentliche Beachtung gefunden hat, schon seinerseits ausreichend abschreckende 

Wirkung entfaltet haben, so daß es einer weiteren Strafverfolgung möglicherweise 

nicht mehr bedarf - eine Aspekt, der offenbar im "Contergan-Verfahren" maßgeb-

liche Bedeutung erlangte 163>. 

Interessenkonflikte zwischen den Strafzwecken und anderen öffentlichen Belangen 

können sich auch im Einzelfall vor allem In Hinblick auf die wirtschaftlichen (Neben-) 

folgen der Strafverfolgung bzw. -verurteilung ergeben. Wenngleich nach deutschem 

Strafrecht unmittelbar nur die verantwortlich handelnden natürlichen Personen 

belangt werden können 184>, haben die tatsächlichen Konsequenzen nicht selten die 

dahinterstehenden Unternehmen mit allen daran Beteiligten zu tragen. 

182) Die Wiederholungsgefahr Ist besonders bei den "Gelegenheitstaten" (s.o.) zumeist 
nur gering, insoweit aber auch nur in beschränktem Maße zu vermeiden. Spe-
zialprävention im klassischen Sinne von "Resozialisierung" entbehrt bei Wirt-
schaftsstraftaten überwiegend ohnehin ihrer programmatischen Grundlage. 

183) Vgl, LG Aachen, JZ 1971, S. 521. Diesbezüglich ist allerdings sorgfältig zu 
beachten, ob die Verfahrensdauer nicht bewußt von Beschuldlgtenseite ver-
längert wurde, um damit eine für sie günstigere Prozeß- sprich: Beweissituation 
zu erlangen; dazu noch unten 3. Kapitel, II, B. 5. a. aa. und Kaiser/Meinberg. 
"Tuschelverfahren" und "Millionärsschutzparagraph"? in: NStZ 1984, S. 

184) Vgl. ab er§ 30 0 WiG, 
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Dies gilt keineswegs nur für Ausfälle von mit Freiheitsstrafe belegten Geschäftsleitern 

oder den Fall der Begleichung einer Geldstrafe aus dem Firmenvermögen, sei es 

unmittelbar oder über den Umweg der Kündigung von Geschäftsanteilen, Ebenso 

kann sich ein Image- und Vertrauensverlust auf die wirtschaftliche Entwicklung des 

Unternehmens negativ auswirken und möglicherweise neben den (Ersatz-) 

Ansprüchen der Gläubiger und Opfer auch dessen Fortführung insgesamt gefährden, 

Mögen in früheren - konjunkturell günstigeren - Zeiten derartige Folgewirkungen als 

"Selbstheilungseffekte" des Marktes sogar erwünscht gewesen sein, derzeit kann 

von einer problemlosen Umverteilung freiwerdender Kapazitäten, d,h. in erster Linie: 

Arbeitskräfte, nicht mehr ohne weiteres ausgegangen werden. Besonders 

arbeltsmarktpolltlsche Gesichtspunkte können daher vielfach gegen eine Verfolgung 

von Wirtschaftskriminalität sprechen und das "öffentliche Interesse" daran erheblich 

relativieren 185), zumal staatliche Auffangmaßnahmen in diesem Bereich nur 

beschränkt möglich sind, 

Darin besteht auch der entscheidende Unterschied zu den rein verfahrenspragma-

tlschen Belangen der Strafverfolgung, Wir haben bereits festgestellt, daß insoweit 

grundsätzlich eine Kompensation des "öffentlichen Interesses" nicht In Betracht 

kommen kann, da ansonsten das Legalltätsprlnzlp als Handlungsprämisse praktisch 

f h b .. 186) au ge o en ware • Die Entlastung der Strafverfolgungsinstanzen als Programm-

ziel muß also an andere Voraussetzungen gebunden sein als an sich selbst. 

Wirtschaftsstrafsachen wären ansonsten auch geradezu prädestiniert für Einstel-

lungen aus Gründen der Verfahrensökonomie. Aufgrund der häufig komplizierten 

Fallkonstellationen und Beweisprobleme sind sie besonders ermittlungsintenslv, ohne 

daß sich schließlich auch stets efn erheblicher Tatvorwurf - anklage- bzw, 

verurtellungsrelf - ergäbe 187>, Gerade Wirtschaftsstrafverfahren belasten die Justiz 

also in erheblichem Maße; daran hat auch die Schaffung von Sonderzuständigkeiten 

185) Zu beachten Ist allerdings, inwieweit negative Folgewirkungen tatsächlich zu 
besorgen oder lediglich vom Beschuldigten vorgeschoben sind. Die Prämissen der 
Interessenabwägung entfallen selbstverständlich dort, wo sich die Kontroll-
Instanzen In einer erpressungsähnllchen Situation befinden; in derartigen Fällen 
ist vor allem aus Grün den der Spezialprävention eine konsequente Straf-
verfolgung unerläßlich. 

186) S.o. 1. 

187) S.o. 1. Kapitel. 
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nichts geändert 188). 

Zeigt dieses Beispiel einerseits die prinzlpielle Richtigkeit der hier vertretenen Auf-

fassung, so stellt sich andererseits aber die Frage, ob die Ermittlungsprobleme der 

Wirtschaftsstrafverfolgung nicht auch eine über die rein pragmatische Seite hinaus-

gehende Bedeutung erlangen können. Führen nämllch konsequent durchgeführte 

Verfahren trotz aller Bemühungen der Strafverfolgungsorgane schlleßllch Immer 

wieder mangels hinreichenden Beweises zur Einstellung nach § 170 Abs, 2 StPO 

bzw. zum Freispruch oder tritt gar VerfolgungsverJährung ein, so Ist dieses Ergebnis 

möglicherweise noch ungünstiger im präventiven Sinne als es Einstellungen nach § 

153a StPO, insbesondere wenn sie unter erheblichen Auflagen erfolgten, wären, Es 

könnte sich dann bei potentiellen Tätern der Eindruck festsetzen, Wirtschafts-

kriminalität sei - jedenfalls bei einer geschickten Verteidigungsstrategie - ohnehin 

nicht verfolgbar, und in der Öffentlichkeit bestünde zudem die Gefahr, daß die 

Strafrechtspflege der Lächerlichkeit preisgegeben wäre. Dagegen bliebe bei einer 

Einstellung unter Auflagen der potenllelle Verfahrensausgang offen und der Täter 

jeden! alls nicht sanklionsfrei. 

Böten sich also eigentlich Gerlngfügigkeltseinstellungen nach § 153a StPO gerade In 

problematlsche_n Verfahren und unter präventiven Gesichtspunkten an, wäre eine 

solche Praxis doch systemwidrig und nicht vertretbar, Strafzwecküberlegungen sind 

nämlich nur dort am Platze, wo eine Straftat wirklich vorliegt. Die Unschulds-

vermutung gilt aber auch und gerade in solchen Fällen, in denen die Durchführung 

des Verfahrens bis zur Verurteilung zweifelhaft oder gar aussichtslos Ist, sei dies 

insgesamt oder nur hinsichtlich eines Teils des Ermittlungsgegenstandes. Eine Ersatz-

sanktionierung über § 153a StPO würde hier praktisch auf eine Verdachtsstrafe 

hinauslaufen. Eine derartige "Relativierung" des Strafverfolgungsinteresses zuun-

gunsten des Täters ist nicht möglich 189>. 

Resümierend können wir also feststellen, daß das "öffentliche Interesse an der 

188) Vgl. z.B. Michaelsen, Kriminalistik 1982, S. 498 ff. 

189) Zu Recht wird daher auch überwiegend vertreten, daß eine Einstellung nach § 
153a StPO die "Durchermitllung" des Sachverhalts erfordert (vgl, z.B. Meyer-

(Fußn. 23), § 153a, Rdnr. 16; Hanack, Festschrift für Gallas 1973, S. 
349; Hirsch, ZSIW 90 (1980), S. 225 Fußn. 28; a.A. Hünerfeld1 ZSIW 88 (1978), 
S. 920. Für § 153 StPO stellt sich die Frage anders, da der Bllschuldgte hier 
jedenfalls real nicht belastet wird. 
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Strafverfolgung" auch bei Wlrtschaflskriminalität vielfach relativiert vorstellbar ist. So 

handelt es sich dabei um einen Berelch, in dem der Täler nicht selten über Selbst-

schädigungen, Ersatzpflichten und besonders geschäflllchen Imageverlust letztlich 

selbst zum Opfer seiner Tat wird. Zudem lassen sich de Folgen eines Strafverfahrens 

im komplizierten und sensiblen Geflecht wirtschaftlicher Zusammenhänge nur schwer 

auf die eigentlich verantwortlichen Personen beschränken. Da aber der Staat im 

Rahmen eines marktwirtschaftlichen Gesamtkonzepts diesbezüglich relativ wenig 

direkte Korrekturmöglichkeiten besitzt, muß ihm besonders an der Vermeidung 

bestandsschädlgender bzw. -gefährdender Eingriffe gelegen sein. Diese 

Gesichtspunkte werden um so mehr an Bedeutung gewinnen, je niedriger man den 

präventiven Stellenwert des Wirtschaftsstrafrechts und der Wirtschaftsstrafverfolgung 

Insgesamt einschätzt. Insoweit ist einerseits zu bedenken, daß die Kriminalisierung 

eines Personenkreises, der von seinem Sozialstatus zumeist eher den normsetzenden 

als den "normierten" Schichten zugehörig ist, bzw. von Teilbereichen gesellschaftlich 

Insgesamt positiv beurteilten (wirtschaftlichen) Tuns, noch sehr viel problematischer 

realisierbar und In praktische Handlungsleitlinien umsetzbar sein wird, als dies schon 

bei "klassischer" Delinquenz der Fall ist. Repressive und besonders strafrechtliche 

Sozialkontrolle wird sich innerhalb einer an marktwirtschaftlichen Prinzipien 

orientierten Wirtschaftsordnung Jedenfalls stets als Fremdkörper darstellen und damit 

zwangsläufig Akzeptanzproblemen begegnen. Hinzu kommt, daß eine konsequente 

und effiziente Verfolgung von Wirtschaftskriminalität, wie sie im generalpräventiven 

Sinne wünschenswert wäre, erheblichen praktischen Problemen begegnet, da das 

vorhandene organisatorische und normative Instrumentarium nur sehr beschränkt 

darauf zugeschnitten Ist. 

Andererseits Ist die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen im Gesamtbereich wirt-

schaftsdevianten Verhaltens unbestreitbar. Vor allem unter diesem Gesichts;:•mkt 

erscheint es auch durchaus zweifelhaft, ob _fi_eJi.[1.9..!Qgi.9.l<~.Ll_seinstellungen hier das 

geeignete Mittel zur "Lösung" öffentlicher lnteressenskonflikte sein sollten. Jedenfalls 

sind sie, wie wir gesehen haben, nach gellendem Recht und unter der Prämisse 

"geringer Schuld" keinesfalls ausgeschlossen, sondern mangels genereller Wertent-

scheidungen vom Gesetzgeber gerade als "Aufhänger" einer Einzelfallabwägung 

vorgesehen. Dabei mag der Stellenwert des Strafrechts und seiner Präventivkraft 

sich Je nach Fallkonstellation sehr unterschiedlich beurteilen und einen völligen 

Sankllonsverzicht bzw. eine informelle Sanktionierung über Auflagen/Weisungen als 

- auch In präventivem Sinne! - adäquate Reaktion erscheinen lassen, Wesentlich ist 

nur, daß die Entscheidung auch tatsächlich als Ergebnis einer derartigen 

sachgerechten Interessenabwägung erfolgt. Dies ist aber nicht der Fall, wenn der 

Einstellung rein verfahrenspragmallsche Gesichtspunkte zugrunde liegen bzw. über § 
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153a StPO eine "Ersatzsanktionierung" für ansonsten nicht beweisbare Tatvorwürfe 

erfolgt. 

III. Ergebnis 

Geringfügigkeitseinstellungen sind grundsätzlich auch in Wirtschaftsstrafsachen, wie 

diese im Katalog des§ 74c Abs. 1 GVG aufgelistet sind, anwendbar. 

Wirtschaftsstraftaten sind sämtlich Vergehen. 

Der Schuldbegriff in §§ 153, 153a StPO beinhaltet nicht nur objektive, tatbezogene, 

sondern auch täterbezogene Kriterien; er knüpft an die Strafzumessungsschuld (§ 46 

Abs. 2 StGB) an. 

Die Schuld ist danach "gering", wenn sie unter Berücksichtigung empirischer Er-

fahrungen und normativer Wertungen quantitativ so weil unter dem Regelfall ab-

soluter Strafwürdigkeit vergleichbarer Fälle liegt, daß sich daraus qualitativ eine 

andere als bestrafende Reaktion rechtfertigt. Dies kann bei Wirtschaftskriminalität 

trotz absolut erheblicher Tatfolgen der Fall sein, soweit ein Vergleich mit anderen 

Wirtschaftssachen eine solche Einstufung erlaubt. Darüber hinaus wird sich schuld-

mindernd auswirken, wenn der Täter weniger zur Vermehrung seines eigenen Ver-

mögens als d efenslv, d.h. zur Abwehr möglicher Schäden für das Unternehmen, 

möglicherweise sogar aus einer Not- oder sonstigen Zwangslage heraus, gehandelt 

hat. Entsprechend sind Fälle rücksichts- und verantwortungsloser Geschäftsprakti-

ken, die auf eine sozialfeindliche Gesinnung des Täters schließen lassen, von solchen 

Konstellationen abzugrenzen, in denen im Einzelfall der legale Rahmen an sich 

wirtschaftlich vernünftigen Handelns üb erschrillen wurde. Besen dere Bedeutung 

kann ferner in Wirtschaftsstrafsachen erlangen, daß der Täter unter Umständen durch 

eine unklare Rechtslage oder inkonsequentes Verhalten öffentlicher Kontrollinstanzen 

nicht hinreichend von der Tatbegehung abgehalten bzw. sogar dazu veranlaßt 

wurde. Schließlich ist zu berücksichtigen, ob der Täler freiwillig Bemühungen zur 

Regulierung des von ihm verursachten Schadens unternommen oder ihn stattdessen 

in vorwerfbarer Weise noch manifestiert hat. 

Bei der Prüfung des "öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung" ist eine Einzel-

fallabwägung zwischen den Strafzwecken der Spezial- und Generalprävention sowie 

damit möglicherweise kollidierenden Gesichtspunkten, die gegen die Durchführung 

des Verfahrens sprechen, vorzunehmen. 

§ 153 StPO erfaßt danach solche Fälle, in denen die Strafzwecke vollständig ent-

fallen bzw. überlagert sind, über§ 153a StPO werden geringe "Überhänge" auf der 
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Strafverfolgungsseile durch Auflagen/Weisungen kompensiert. Zu beachten ist aber, 

daß eine derartige Relativierung der Strafzwecke als Ausnahme zu den ma-

teriell-rechtlichen Wertentscheidungen und zum Legalitätsprinzip nur durch zumin-

dest gleichrangige öffentliche Belange in Betracht kommt. 

Dies ist Jedenfalls nicht der Fall, wenn rein verfahrensökonomische Gesichtspunkte 

oder gar Beweisprobleme für eine Einstellung sprechen. Dagegen können besonders 

unerwünschte wirtschaftliche Nebenfolgen, namentlich die Existenzgefährdung von 

Betrieben und damit von Arbeitsplätzen, aber auch Anspruchsausfälle von 

Gläubigern, Im Einzelfall der Durchführung eines Strafverfahrens entgegenstehen, 

sowie erhebliche Selbstschädlgungen des Täters oder besonders belastende unver-

schuldete Verfahrensbedingungen das Strafbedürfnis vermindern. Dies gilt um so 

mehr, als trotz allen Bedarfs nach (general-) präventiven Maßnahmen für den Be-

reich der Wlrtschaftsdevianz an einer entsprechenden Wirksamkeit des Strafrechts 

und seiner prakllschen Umsetzungsmöglichkeiten nicht unerhebliche Zweifel be-

stehen. 
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3. KAPITEL 

Der eigene empirische Beitrag 

1. Untersuchungsziele und methodische Konzeption 

Die vorliegende Untersuchung soll im Anschluß an die jüngeren grundlegenden Ar-

beiten über die Verfahrenseinstellungen wegen Geringfügigkeit 1) empirisches Material 

zur Anwendung des § 153a StPO in einem Extremfeld, der Wirtschaftskriminalität, 

liefern. Zur Beurteilung der Frage, ob sich die neue Einstellungsmögllchkell in der 

Praxis bewährt hat und welche Funktion ihr im Gesamterledigungskonzept der Straf-

verfolgung zukommt, sind vor allem auch rechtstatsächliche Informationen über die 

Randbereiche ihrer Verwendung, die naturgemäß bei Repräsentatlverhebungen des 

Gesamtfeldes mangels Masse nicht zu erlangen sind, erforderlich. Dabei steht ange-

sichts des begrenzten Untersuchungsgegenstandes weniger die statistische Proble-

matik der Generalisierbarkelt vorgefundener Ergebnisse als vielmehr eine sorgfältige 

Bestandsaufnahme der Einzelfälle, anhand derer sodann eine rechtspolitische 

Einordnung und Würdigung erfolgen kann, im Vordergrund. 

Die Untersuchung will ferner den ermittelten Rechtstatsachen ein Meinungsbild der 

Normanwendenden selbst gegenüberstellen, um damit den Grad des diesbezüglichen 

Problembewußtseins festzustellen. Für die rechtspolitlsche Beurteilung der vorge-

fundenen Strukturen ist es von nicht unerheblicher Bedeutung, ob diese mit der Ein-

schätzung der Strafverfolgungsorgane übereinstimmen, also bewußt bzw. zielgerichtet 

oder eher als nicht wahrgenommener "Nebeneffekt" entstehen. Zudem sollten 

denkbare Verbesserungsvorschläge auf der Grundlage von Strukturanalysen die Mei-

nungen und Bedürfnisse der Praxis berücksichtigen, um auch eine spätere Umsetzung 

zu gewährleisten. Aus forschungsökonomischen, aber auch aus Gründen des prak-

tischen Zugangs - es existiert keine gesonderte Statistik für gerichtliche Erledigungen 

von Wirtschaftsstrafverfahren - erscheint eine Ergänzung des Untersuchungsgegen-

standes auf staatsanwaltschaftllche Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO geboten. 

1) Ahrens, Die Einstellung in der Hauptverhandlung, 1978; Kausch, Der Staatsanwalt _ 
ein Richter vor dem Richter? 1980; Kunz, Die Einstellung wegen Geringfügigkeit 
durch die Staatsanwaltschaft, 1980; Hertwlg, Die Einstellung des Strafverfahrens 
wegen Geringfügigkeit, 1982. 
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Ausgehend von den Vermutungen und Befürchtungen der wissenschaftlichen Kritik soll 

untersucht werden, welchen praktischen Kriterien die Geringfügigkeltselnstellungen 

unter Auflagen/Weisungen in Wirtschaftsstrafsachen folgen, Insbesondere, ob und wie 

sich deren normative Voraussetzungen "geringe Schuld" und "öffentliches Interesse" in 

der Praxis r~llsleren bzw. an ihnen vorbei auch an sich nicht geringfügige Straftaten 

"bagatellisiert" werden. Insoweit ist aufgrund der Erfahrungen aus den bereits 

genannten Voruntersuchungen, dem dringlichen Justizbedürfnis nach einer effektiven 

Entlastung und den erheblichen Ermittlungsproblemen bei Wirtschaftskriminalität 

allerdings weniger mit einer unmittelbar schlchtspeziflschen Selektionswirkung als 

vielmehr mit einer über die Einstellungsvoraussetzungen hinausgehenden, weitgehend 

an rein verfahrenspragmailschen Gesichtspunkten orientierten Verwendungspraxis des 

§ 153a StPO zu rechnen. 

In Konsequenz der vorgenannten Untersuchungsziele wurde das Projekt methodisch als 

Aktenanalyse auf der Grundlage der "Bundesweiten Erfassung von Wirtschaftsstraftaten 

nach einheitlichen Gesichtspunkten" (BWE), ergänzt durch eine Staatsanwälte-

befragung, angelegt. Die Analyse von Verfahrensakten bietet sich für empirische 

Forschung im Justizbereich deshalb besonders an, weil die Aktenunterlagen typischer-

weise auch die Grundlage der justlzlellen Sachentscheidung bllden2>. Andererseits ist 

der Forscher, will er anhand des rekapitulierten Sachstandes die Entscheidung und ihre 

Hintergrüide nachvollziehen, auf die schriftlich fixierten bzw. flxierbaren Informationen 

beschränkt; er hat damit zwar vermutlich l.d.R. die wesentlichen Sachinformationen 

des Einzelfalls, höchstwahrscheinlich jedoch nicht die generell entscheidungsleitenden 

Gesichtspunkte erfaßt3>. Auch aus diesem Grunde bietet sich daher die Ergänzung der 

Aktenanalyse durch eine Befragung der Entscheidungsträger selbst an, wobei allerdir,;s 

zu beachten Ist, daß die so gewonnenen Informationen z.T. stark subjektiv eingefärbt 

sein können. Soweit die Befragten quasi "In eigener Sache aussagen", dürfte - bewußt 

oder unbewußt - eine Tendenz zu (norm-) erwartungsgemäßem Antwortverhalten zu 

be rücksichtlge n sein. 

Die aufgezeigten Schwächen der verwendeten Methoden sollten durch ihre vorge-

nommene Kombination sowie die Bildung von Kontrollgruppen weitgehend ausgeglichen 

werden, 

2) Im Strafprozeß gilt dies z_umindest auch für das hier zu untersuchende Vorverfahren. 

J) Vgl. zu dieser Problematik ausführlich Kunz (Fußn, 1), S. 48 ff. 
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Die methodische Durchführung Im einzelnen wird Im folgenden unter II, A. bzw. III, 

A. dargestellt. 

II. Aktenanalyse 

A. Methodik 

1. Untersuchungsgrundlage BWE 

Die "Bundesweite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Gesichts-

punkten" (BWE) ist gegenwärtig die einzige umfangreichere Statistik von Wirtschafts-

strafverfahrenserledigungen durch die Staatsanwaltschaften im Bundesgebiet 4); gleich-

wohl erfaßt auch sie aus doppeltem Grund nur einen mehr oder weniger großen Teilbe-

reich registrierter Wirtschaftskriminalität, Zum einen Ist bereits der vorgegebene Er-

hebungsrahmen auf die Deliktsgruppen des § 74c Abs. 1 Nr, 1 - 3, 5 und 6 GVG, 

§§ 130b, 177a HGB, 529, 533, 1428 RVO und § 283b StGB sowie durch eine sehr pro-

blematisches) Schadensuntergrenze von DM 1,000 und das - für Einstellungen begriff-

lich obsolete - Erfordernis, daß die Verfahren im Falle der Anklage zumindest zum 

Schöffengericht gelangen bzw, gelangt wären, beschränkt, darüber hinaus ist aber 

auch eine vollständige Meldetätigkeit der bearbeitenden Staatsanwälte zweifelhaft6'. 

Es kann daher nicht damit gerechnet werden, daß die BWE insgesamt und damit auch 

hinsichtlich der "Kleinkriminalität" in diesem Bereich vollständigen oder auch nur reprä-

sentativen Charakter in bezug auf die gesamte Wirtschaftskriminalität und deren straf-

rechtlicher Verfolgung hat 7>, 
Vor allem der Bereich der evident unbedeutenden Kleinstvergehen im Grenzbereich der 

Strafbarkeit ohne oder mit nur sehr geringen Schäden dürfte nicht bzw, nur un-

4) Vgl. dazu ausführlich Lieb!, Die bundesweite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten 
nach einheitlichen Gesichtspunkten 1984. 

5) Vgl. unten B. 2. b, 

6) Vgl, dazu (Fußn, 4); in diese Richtung gingen auch wiederholt die Erfahrungen 
des Verfassers aus Gesprächen mit Wirtschaftsstaatsanwälten anläßlich verschie-
dener Arbeitstagungen, 

7) Hinzu kommt, daß auch mangels eines allgemein anerkannten Wirtschaftskrimi-
nalitätsbegriffs eine exakte Erfassung anhand feststehender Kriterien nicht möglich 
ist, vgl, dazu B, 2. a, aa. 
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vollständig erfaßt sein, Verläßliche Angaben sind nur über die Binnenstruktur der zur 

BWE gemeldeten Fälle möglich, die nach alledem In erster Linie dem schwereren Teil 

erfolgter Wirtschaftskriminalität zuzurechnen sein werden 8>. 

Die Untersuchung greift insoweit die Thematik der Geringfügigkeitseinstellungen ent-

sprechend der obigen Fragestellung zugespitzt auf, als sie In erster Linie die Baga-

!elllsierung, also die Zuordnung von nicht per se völlig unbedeutenden Verfehlungen 

zur Baga!ellkrimlnalilä! und die hier zugrunde liegenden Strukturen zum Gegenstand 

hat. Eine derartige Einschränkung schein! indes nicht nur aus den genannten Gründen 

notwendig und vertretbar, sondern Im Interesse einer problemorientierten und rand-

scharfen Fragestellung auch sachgerecht; man wird sie sich bei der späteren Würdi-

gung der Ergebnisse allerdings stets vergegenwärtigen müssen. 

2. Entstehung und Zusammensetzung der Unlersuchungsaryppen 

Zur besseren Einordnung der für § 153a Abs. 1 StPO-Erledigungen vorgefundenen 

Strukturen wurden 3 Untersuchungsgruppen gebildet. Neben den unter Auflagen/Wei-

sungen eingestellten Fällen wurden auch Verfahren mit benachbarten Reaktionsarten, 

nämlich Einstellungen nach § 153 Abs, 1 StPO, also Geringfügigkeitseinstellungen ohne 

Auflagen oder Weisungen, sowie Strafbefehlsanträgen ausgewertet. 

Dabei waren vor allem folgende Überlegungen maßgebend: 

Anhand der nach § 153 Abs. 1 StPO eingestellten Fälle sollte untersucht werden, 

ob es sich tatsächlich in beiden Kategorien um Bagatellfälle handelt, oder ob § 

153a Abs. 1 StPO In erster Linie einen "Strafersatz" für aus anderen Gründen zu 

privilegierende Beschuldigte darstellt. 

Anhand der Strafbefehlsfälle sollte die praktische Abgrenzung der Bagatelleinstel-

lungen zur formellen Bestrafung untersucht werden. Der Strafbefehl wird allgemein 

als die niedrigste Strafsanktion angesehen. Dem Täler bleibt damit zwar ein u,U. 

unangenehmes, da öffentlichkei!swlrksames Hauptverfahren erspart, im übrigen 

treffen ihn jedoch die vollen Folgen einer strafgerlchtlichen Verurteilung. Es war 

daher zu vermuten, daß es sich dabei um solche Fälle handelt, In denen der 

8) Vgl. dazu auch Berckhauer, Wir!schaflskrlmlnali!ä! und Staatsanwaltschaft, 1977, S. 
120 ff., 122. 
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Staatsanwaltschaft eine Privilegierung des Beschuldigten nicht mehr angebracht er-
scheint, und zu überprüfen, ob sich insoweit angesichts der im Einzelfall möglicher-

weise fundamental unterschiedlichen Folgen für die Beschuldigten eine randscharfe 

Abgrenzung zu den Einstellungsfällen feststellen läßt, 

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Untersuchungsgruppen wurde eine bundesweite 

Totalerhebung für einen zeitlichen Teilbereich der BWE vorgesehen, Leider mußte 

Berlin bereits im Planungsstadium aus der Untersuchung ausgeschieden werden, da die 

dortige Staalsanwallschaft sich zu einer Mitarbeit in Form von Aktenübersendungen 

aufgrund von Arbeilsüberlaslung nicht in der Lage sah, 

Bei der Wahl des Untersuchungszeitraums war vor allem drei Erfordernissen Rechnung 

zu !ragen: 

Hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes war zu berücksichtigen, daß der § 
153a StPO in seiner heutigen Fassung erst seit 1975 Gültigkeit besitzt. Da zu ver-
muten war, daß in der Anfangsphase Strukturunterschiede in der Anwendungs-
praxis auch auf "Anlaufschwierigkeiten", d.h. Verhaltensunsicherheilen der 
anwendenden Instanzen, beruhen würden, war der Untersuchungszeitraum nach 
Möglichkeit so zu wählen, daß er eine Phase bereits eingetretener Stabilisierung 
erfaßte, Für einen möglichst naheliegenden Untersuchungszeitraum sprach auch 
die wünschenswerte Aktualität der späteren Ergebnisse, 

Methodisch war auf eine ausreichend große Grundgesamtheit zu achten, die auch 
in den einzelnen Untersuchungs(-unter-)gruppen hinreichende Fallzahlen gewähr-
leistete, Unter diesem Gesichtspunkt war bei der Festlegung des 
Untersuchungszeitraums zu berücksichtigen, daß erfahrungsgemäß ein gewisser 
Teil der Akten aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Auswertung zur Verfügung 
gestellt werden kann, der bei sehr jungen Verfahren höher ist, da z.T. die 
Vollstreckung noch nicht vollständig durchgeführt bzw. nur gegen einen Teil der 
Beschuldigten das Verfahren bereits abgeschlossen ist. Da zudem die BWE nicht 
zwischen Einstellungen nach § 153 und § 153a StPO differenziert und die 
Verteilung der beiden Reaktionen innerhalb der Gesamtkategorie"§§ 153 ff, StPO" 
vor der Untersuchung nicht vorhersehbar war, mußte beachtet werden, daß im 
Falle einer anderen als gleichmäßigen (1:1) Verteilung auch die geringer vertretene 
Gruppe noch die angestrebte Mindestfallzahl erreichte, 

Schließlich war unter (arbeits-) ökonomischen Gesichtspunkten eine Begrenzung 
des Untersuchungszeitraums und damit der zugrunde liegenden Verfahren geboten, 

Unter Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte wurde der Untersuchungszeit-

raum auf die Jahre 1979/80 festgelegt. Es ist zu vermuten, daß fünf Jahre nach 

Einführung des neuen § 153a StPO in seiner Anwendungspraxis eine weitgehende 

Stabilisierung eingetreten ist, 

Im Interesse größtmöglicher Aktualität wurde in Kauf genommen, daß der Ausfall durch 

(noch) nicht zu besc:haffendes Aktenmaterial möglicherweise etwas höher Üegt als bei 

der Zugrundelegung eines weiter zurückliegenden Zeitraums, Dieser Effekt dürfte 
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jedoch kaum Ins Gewicht fallen, da versucht wurde, ihm durch eine flexible Akten-

anforderung zu begegnen. 

So wurden im Zeitpunkt der ersten Anforderung im Oktober 1981 nicht greifbare Akten 
später erneut und z. T. wiederholt angefordert. Durch cie gute Zusammenarbeit mit fast 
allen Staatsanwaltschaften gelang es auf diesem Wege auch kurzfristig und noch bis 
Juni 1982 zunächst nicht erhältliche Akten in die Untersuchung einzubeziehen. Von 
den übrigen, 1 1/2 Jahre nach Meldung zur BWE nicht einsehbaren Akten muß 
angenommen werden, daß längerfristige Hindernisse der Übersendung entgegenstan-
den, die auch bei einem um ggf. 1 Jahr verschobenen Untersuchungszeitraum in fast 
derselben Höhe aufgetreten wären. 

Aufgrund des Ausfalls der. Berliner Verfahren, der sich vor allem bei den Strafbefehlen 

auswirkte, wurde der Untersuchungszeitraum für diese Gruppe um das erste Halbjahr 

1981 erweitert. 

Dieses Vergehen erscheint im Interesse einer aussagekräftigen Vergleichsgruppe ver-

tretbar, zumal Ansatzpunkte für eine Verzerrung durch gegenüber den Vorjahren 

verändertes Anwendungsverhalten der Staatsanwaltschaften nicht ersichtlich sind. 

Von den angeforderten 380 der Einstellungsgruppen gingen bis zum Abschluß der 

Auswertungsarbeiten Ende Juni 1982 297 Akten (=78,2%) ein. Die Übersendung der 

staatsanwaltschaftllchen Handakten konnte leider nur in Einzelfällen erreicht werden. 

39 Akten erwiesen sich als in Hinblick auf die Einstellungsgruppen unzutreffend, wobei 

es sich überwiegend um gerichtliche Einstellungen gemäß §§ 153 Abs. 2, 153a Abs. 2 

StPO, in den übrigen Fällen um Einstellungen außerhalb des Untersuchungszeitraums 

sowie in vier Fällen um Strafbefehlsfälle handelte. 258 Verfahren konnten inhaltlich 

ausgewertet werden. 

In der Vergleichsgruppe der Strafbefehlsanträge wurden von den angeforderten 185 

Akten 146 (= 78,9%) übersandt. Zwei Verfahren erwiesen sich als unzutreffend. Im 

übrigen waren alle Akten verwertbar, so daß einschließlich der vier als durch Ein-

stellung abgeschlossen gemeldeten 148 Verfahren der Auswertung zugrunde gelegt 

werden konnten. 

Die Gründe für den Ausfall an angeforderten Akten in Höhe von insgesamt 21,6% 

lassen slch z.T. den staatsanwaltschaftlichen Schreiben entnehmen. Danach ergibt sich 

folgendes BIid: 
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GrCnde für den Akienaustall 

§§ 153 "· Stralbef. Insgesamt 

N " N " N " 
§ 30 AO 21 25,3 14 35,9 35 28,7 

Verfahren nicht 21 25,3 10 25,6 31 25,4 
abgeschlossen 

als Beiakten 5 6,0 2,6 6 4,9 
versandt 

nicht aufllndbar 2 2,4 2 1,6 

Abgabe an andere 1,2 2 5,1 J 2,5 
Slaatsanwallschaft 

sonstiges 7 8,4 5 12,8 12 9,8 
(nicht enlbehrflch) 

nicht reslstellbar 26 31,3 7 17,9 33 27,0 

83 100,0 39 100,0 122 100,0 

Besonders bedauerlich ist es, daß vier Staatsanwaltschaften auf Ihrem Standpunkt 

beharrten, § 30 Abgabenordnung stehe einer wissenschaftlichen Auswertung von 

Steuers!rafverfahrensakten entgegen, Der einseitige Ausfall von 35 Steuerstrafsachen 

(= 6,2% der angeforderten Akten) kann zu einer leichten Verzerrung der für solche 

Verfahren typischen Variablen geführt haben; an den entsprechenden Punkten der 

Ergebnisdarstellung wird darauf eingegangen werden. 

Der Anteil der "nicht abgeschlossenen Verfahren" wird vermutlich noch um einige Fälle 
der Kategorien "sonstiges" und "nicht feststellbar" zu erhöhen sein, um den 
tatsächlichen Umfang dieses Ausfallgrundes richtig einzuschätzen, Eine nennenswerte 
Verzerrung wird nicht erwartet, da die Kategorie "Verfahren nicht abgeschlossen" per 
se nicht als Indiz für umfangreichere oder problematischere Fälle gewertet werden 
kann. 
In der Strafbefehlsgruppe handelt es sich nach den Mittellungen der Staatsanwaltschaf-
ten u-nd den Eindrücken aus den erst nachträglich erhaltenen Akten vor allem um 
Vollstreckungen, die eine Versendung verhinderte. Aber auch die Fälle, die nach Ein-
spruch des Beschuldigten gegen den Strafbefehl in ein gerichtliches Hauptverfahren 
übergegangen sind, weisen keine gegenüber den übrigen Fällen abweichende Struktur 
auf. 
In den Einstellungsfällen war zunächst eine andere Einschätzung naheliegend, Da die 
Verfahren spätestens Ende 1980 zur BWE gemeldet worden sind, ist zu vermuten, daß 
im Falle der Auflagenerfüllung i,S.d. § 153a StPO dies bis Mille 1982 geschehen ist, so 
daß eine "Vollstreckung" (im untechnlschen Sinne) nicht mehr als Ausfallgrund in 
Betracht kommt. 
Dauer! das Verfahren aber aus anderem Grunde noch an, wäre dies In Hinblick auf eine 
Einstellung nur durch Wiederaufnahme oder für den Fall der Nichterfüllung von 
Auflagen/Weisungen denkbar. Nach den Erfahrungen mit anderen, zunächst nicht 
entbehrlich, später nachgesandten Akten ergab sich jedoch, daß es sich überwiegend 
um Verfahren handelte, in denen nur gegen einen Beschuldigten eine Einstellung er-
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folgte, im übrigen aber weiterermltlelt wurde bzw. Anklage erfolgte9l. 
Es wird sich bei den Ausfällen wegen noch nicht abgeschlossenen Verfahrens in den 
Einstellungsgruppen also vorwiegend um Fälle mit mehr als einem Beschuldigten han-
deln. Dies wird an entsprechender Stelle zu berücksichtigen sein. 

Aus den insgesamt verwertbaren 406 Verfahren ergaben sich 193 Fälle von Einstel-

lungen nach § 153a Abs. 1 StPO, 155 Fälle von Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO 

sowie 184 Fälle, in denen gegen den ße!,chuldlgten ein Strafbefehl beantragt wurde. 

Zwei Fälle von Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO ergaben sich dabei als 

Teilerledigungen der Strafbefehlsverfahren, ohne daß dies in der BWE ausgewiesen 

worden war; umgekehrt wurden In 7 Fällen neben den gemeldeten Einstellungen Straf-

befehlsanträge In den Akten vorgefunden und in die Untersuchung einbezogen. Insge-

samt kamen 17 Verfahren vor, in denen mehrere unterschiedliche Reaktionen der Un-

tersuchungsgruppen erfolgt waren. Im einzelnen stellte sich die Verteilung dieser Ver-

fahren wie folgt dar: 

Fallkomblnaltonen Innerhalb der Untersuchung 

(Einheit: Verfahrensakten) 

§ 153a Abs, 1 u, § 153 Abs. 1 
§ 153a Abs. 1 u. Slrafbefehlsanlrag 

§ 153 Abs. 1 u. Slrafbefehlsanlrag 
§ 153a Abs. 1 u. § 15J Abs, 1 u. Slrafbef. 

7 

6 

3 

Da hier Jeweils am konkreten Einzelfall eine Abgrenzung vorgenommen wurde, sind 

diese Verfahren für die Kriterien, nach denen zwischen formeller Sanktionierung und 

Strafverzicht differenziert wird, vermutlich von besonderer Aussagekraft. Sie finden 

sich In der anliegenden Falldokumentation 10> unter Nr. 134-150. Auch in den übrigen 

Verfahren sind z.T. weitere unterschiedliche Reaktionen erfolgt. Es waren dies jedoch 

entweder solche außerhalb der Untersuchungsgruppen 11 ) oder sie fielen nicht in den 

9) Daß diese Verfahren gleichwohl bereits zum Zeitpunkt der Teilerledigung zur BWE 
gemeldet wurden, mag den Rückschluß zulassen, daß es in solchen Fällen zu 
Doppelzählungen bezüglich der Verfahren in der BWE kommt; dies kann in diesem 
Zusammenhang jedoch dahinstehen. 

10) Siehe Anhang 1. 

11) Vor allem§ 170 Abs. 2 StPO und Anklage; vgl. auch de Ausführungen zur Teil-/ 
Totaleinstellung, unten B. 1. b. 
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Untersuchungszeitraum 12'. In c1en entsprechenc'en Dokumentationen sind sie jedoch 

gleichwohl erwähnt. 

3. Gana der Untersuchung 

Die Aktenanalyse wurde in drei Schritten durchgeführt. In die erste Phase fiel die Ent-

wicklung und Testung des Erhebungsinstruments (a.), die zweite Phase umfaßte die 

Datenerhebung (b.), die dritte schließlich die Aufbereitung und Auswertung der erho-

benen Daten (c.). 

a. Nach Aufarbeitung der Literatur und Rechtsprechung zum Untersuchungsgegenstand 

und dessen Umfeld wurde anhand der ·dort aufgeworfenen Problemstellungen in den 

Monaten September/Oktober 1981 ein voll standardisiertes Erhebungsinstrument 

entwickelt. Der 257 Variablen umfassende Katalog 13) gliedert sich in folgende Ab-

schnitte: 

- Allgemeine Angaben zum Verfahren (gegen alle Beschuldigten), 

- Angaben zur Person des Beschuldigten, 

- Angaben zum wirtschaftlichen Umfeld des Beschuldigten, 

- Angaben zur Tat, zum Opfer und zur Einleitung des Verfahrens, 

- Angaben zum Ermittlungsverfahren insgesamt 

- Angaben zur Ermittlung vor Abgabe an die Staatsanwaltschaft, 

- Angaben zur staatsanwaltschaftlichen Ermittlungstätigkeit, 

- Angaben zur staatsanwaltschaftlichen Entscheidung und zum weiteren Verfah-

ren bis zur endgültigen Einstellung, 

- Angaben zum gerichtlichen Verfahren, 

Gleichzeitig wurden die Untersuchungsgruppen festgelegt und mit der Aktenanforde-

rung begonnen. 

Das Instrument wurde im Oktober 1981 einem Pretest anhand der ersten 25 eingegan-

genen Verfahrensakten mit insgesamt 35 Beschuldigten unterzogen und in der Folge 

unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnis ergänzt und verbessert. 

12) Bei§ 153a StPO wurde auf den Zeitpunkt der vorläufigen Einstellung abgehoben. 

13) S. Anhang 2. 
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b. In den Monaten Januar bis Juli 1982 erfolgte anhand des überarbeiteten Erhe-

bungsinstruments die beschuldigtenspezifische Auswertung der 406 Verfahrensakten. 

Aufgrund der Fülle des Materials war es erforderlich, zusätzlrch zur eigenen Tätigkeit 

des Verfassers zwei fachlich qualifizierte Hilfskräfte zur Auswertung heranzuziehen. 

Dies wiederum bedingte eine sorgfältige Festlegung der Variablengehalte und einen in-

tensiven Austausch zwischen den Auswertenden, um Varianzen in der Codierung auf-

grund unterschiedlicher subjektiver Wertung zu vermeiden. Zu diesem Zwecke fanden 

regelmäßige Besprechungen sowie in einzelnen Fällen Doppelauswertungen statt. Die 

Ergebnisse der Kontrollen wurden in einer Ausfüllanweisung fixiert sowie der Codeplan 

ggf. ergänzt bzw. oerichtigt. Zusätzlich wurden sämtliche Erhebungsbögen nach Ab-

schluß der Auswertungsarbeiten vom Verfasser auf ihre sich aus den Ausfüllanwei-

sungen ergebende logische Konsistenz hin überprüft. Aufgrund der Kontrollmaßnahmen 

kann daher davon ausgegangen werden, daß Fehler aufgrund uneinheitlicher Auswer-

tungsarbeit praktisch auszuschließen sind. 

Neben der quantitativen Auswertung der Verfahrensakten anhand des standardisierten 

Erhebungsinstruments erfolgte die Dokumentation der dafür vom Informationsgehalt her 

geeigneten Verfahren, 

c. Nach.Abschluß der Datenerhebung wurden die Kodierungen der Erhebungsbögen auf 

Lochkarten übertragen und über Magnetband in die EDV-Anlage eingegeben, Zur 

möglichst weitgehenden Ausschaltung (abloch-) technisch bedingter Fehler wurde der 

Rohdatensatz vollständig durch Vergleich eines Ausdrucks mit den Erheburgsbögen 

kontrolliert und aufgefundene Abweichungen beseitigt. 

Von September 1982 bis Juli 1983 erfolgte die Datenauswertung, die weitgehend mit 

dem "Statistical Package for the Social Sciences" (SPSS) 14) durchgeführt wurde, 

14) Vgl. u.a., SPSS - Handbuch, Version 8, 1980. 
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B. Ergebnisse 

1. Deskription der staatsanwaltschaftlichen 

Erledigungspraxis 

a. Einstellungshäufigkeit nach § 153a Abs. 1 StPO 

Wie bereits erörtert, weist die BWE lediglich eine Gesamtkategorie "§§ 153 ff. StPO" 

auf; Differenzierungen nach den §§ 153-153e lassen sich ihr nicht entnehmen, der 

Umstand, daß die BWE eine staatsanwaltschaftliche Erledigungsstatlslik darstellt, 

bedingt jedoch eine Beschränkung auf die Anwendung der Norm durch die Anklage-

behörden, bei§§ 153, 153a StPO somit auf deren Absatz 115>. 
Um einen Anhaltspunkt für die Anwendungshäufigkeit des§ 153a Abs. 1 StPO in den 

von der B WE erfaßten Fällen zu erhalten, mußte somit die Binnenstruktur der 

Gesamtkategorie"§§ 153 ff. StPO" untersucht werden. Dies ist für die Jahre 1979/ 80 

wie geschildert geschehen. 

Die§§ 153b bis 153e StPO kamen in den eingegangenen Akten überhaupt nicht vor, 

es ist also zu vermuten, daß sie auch im übrigen mengenmäßig zu vernachlässigen 

sind. In den 258 verwertbaren Verfahren erfolgten 193 Einstellungen nach § 153a Abs. 

1 StPO und 155 Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO, was einer prozentualen 

Verteilung von 55,5 (§153a) zu 44,5 (§ 153) entspricht. Da zu vermuten ist, daß die 

nicht übersandten Akten dieselbe Verteilung aufweisen, könnte man durch Hochrech-

nung auf die 502 ausweislich der BWE für das Bundesgebiet (ohne Berlin) erfolgten 

Einstellungen nach"§§ 153 ff." eine Zahl von etwa 280 tatsächlich erfolgten§ 153a 

Abs. 1 StPO-Einstellungen in den Jahren 1979/80 vermuten, was einem Anteil an allen 

BWE-Erledigungen in Höhe von ca. 2,4% entspräche. 

15) Gleichwohl wiesen die angeforderten Akten in emrgen Fällen gerichtliche Ent-
scheidungen nach §§ 153 Abs. 2, 153a Abs. 2 StPO auf, in denen also das Er-
mittlungsverfahren durch Anklage abgeschlossen war. Hierbei handelte es sich 
offenbar um Fehlausfüllungen der BWE. 
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Allerdings muß hierbei wiederum berü~kslchtlgl werden, daß ein gewisser Tell von 
fehlerhaften Ausfüllungen In der BWE16J das BIid etwas verfälschen. Auch dürften sich 
die Werte für 1979/80 nicht ohne weiteres für die übrigen Jahre seil Einführung des 
neuen § 15.3a StPO verallgemeinern lassen. Wie bereits bei der Begründung des 
gewählten Untersuchungszeltraumes ausgeführt, Ist nach Einführung einer neuen Norm 
In der Regel zunächst mit einer Verhaltensunsicherheit der Praxis zu rechnen, der erst 
langsam eine S!abllislerung In der Anwendung folgt. 

Immerhin kann aber festgestellt werden, daß die Verfahrenseinstellung unter Auflagen/ 

Weisungen durch c:De Staatsanwaltschaft auch Im Bereich der von der BWE erfaßten 

Wirtschaftskriminalität keine völlig unbedeutende Rolle spielt, wenn sie insoweit auch 

seltener als in Verfahren der allgemeinen Krlmlnalllät zur Anwendung kommt 17'. 

Im Internum der Gerlngfügigkeitselnstellungen hat sie gegenüber der sanktionslosen 

Einstellung vier bis fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der Norm bereits die größere 

praktische Bedeutung, wobei hier keine sicheren Aussagen darüber zu treffen sind, zu 

Lasten welcher anderen Reaktionsarten diese Entwlcklung ausgeschlagen ist 18>. Die 
Verteilung der Elnstellungsfälle auf die Bundesländer ergibt sich aus der Tabelle .3 (auf 

der folgenden Seile). Dabei ist Im letzten Wertebereich, der aufgrund der zuvor 

festgestellten Relation zwischen den Einstellungsarten und einer Hochrechnung auf die 

BWE-Zahlen errechnete Anteil des § 15.3 Abs. 1 StPO an allen Abschlußent-

scheidungen der BWE angegeben. 

Es ist augenfälllg, daß von einer bundeseinhellllchen Anwendungspraxis des § 153a 

Abs. 1 StPO weder im Internen Verhältnis zur sanktlonslosen Einstellung noch hin-

sichtlich der Gesamterledigungspraxis die Rede sein kann. 

Selbst unter Außerachtlassung der Bundesländer mit nur sehr geringen Fallzahlen ergibt 

sich eine noch erhebliche Varianzbreite zwischen 42% (Rheinland-Pfalz) und 71% 

(Niedersachsen) Antell an den Gerlngfügigkellselnstellungen. 

Die Werte des hochgerechneten BWE-Antells zeigen zunächst, daß in den drei klein-

sten Bundesländern Bremen, Hamburg und Saarland § 15.3a Abs. 1 StPO - wie die 

Gerlngfüglgkellselnstellungen schlechthin - bei Wirtschaftskriminalität praktisch 

16) Bel den im Rahmen dieser Untersuchung eingegangenen Verfahrensakten betrug 
der Anlell fehlerhafter Ausfüllungen immerhin rund 10%. 

17) Vgl. Rieß, ZRP 198.3, S. 96, der für den Untersuchungszeitraum einen Anteil von 
.3,8% § 15.3a Abs. 1 StPO - Einstellungen ermittelte. 

18) Vgl. dazu B.Jtl_ (Fußn. 17). 
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Tabelle 3: Elnsle!lungshäuflgkell nach§§ 15Ja Abs, 1/ 15) Abs, ] SIPO 
In den Bundesländern (ohne BerUn) 

§ 153• 1 J 153 1 hochgerechneter 

N 'i(, N 'i(, Anteil § 153a I StPO 

an GesamterL 

Baden-Württemberg 23 59,0 16 _,,o J,8'1(, 

Bayem - 57, 1 J -2,9 1,6'1(, 

Bremen 1 50,0 1 50,0 0,J'I(, 

Hamburg 2 2B,6 5 71,- 1,1% 

Hessen 55 59, 1 3B 40,9 J,2'1(, 

Niedersachsen 34 70,B 1- 29,2 2,71' 

Nordrhein-Westfalen 56 48,7 59 51,3 ' 2,21' 

Rheinland-Pfalz 10 41,7 1- 58,3 1,41' 

Saarland 0,01' 

Schleswlg-Holsleln B 61,5 5 38,4 4,21' 

' Bundesgebiet 193 55,5 155 44,S 2,41' 

keine Rolle zu spielen scheint. Vor allem für das Saarland 19) ist dies um so bemerkens-

werter, als Hertwig - im Untersuchungszeitraum Anfang 1978 - dort für die allgemeine 

Kriminalität den bundesweit zweithöchsten Anteil von § 153a Abs, 1 StPO-Entschei-

dungen festgestellt hat20>. Gleiches gHI für Bayern, das bei Hertwig mit 9% an der 

Spitze liegt, im Bereich der BWE-Wirtschaftskrlmlnalität allerdings kaum Einstellungen 

unter Auflagen zu verzeichnen hat. 

Dagegen sind deren Anteile in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein 

recht beachtlich, wobei sich für Schleswig-Holstein die erstaunliche Situation ergibt, 

daß dort nach Hertwig Geringfügigkeitseinstellungen im allgemeinen die seltene Aus-

nahme sinci2 1'. 

Es bleibt mithin zu konstatieren, daß die bundesweiten Anteilswerte des§ 153a Abs. 1 

StPO auch für die Wirtschaftskriminalität nur rechnerische Mittel einer in den Ländern 

19) Dort wurden für den gesamten Untersuchungszeitraum keine Bagatelleinstellungen 
zur BWE gemeldet, vgl, dazu auch bk!2L(Fußn. 4), 

20) (Fußn, 1), S, 51. Vgl. auch Rieß, Festschrift für Sarstedt, S, 283. 

21) Je 1,5% § 153 Abs, 1 - und§ 153a Abs. 1 StPO - Einstellungen; (Fußn, 1), Tab. 
10. 
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sehr unterschiedlichen Anwendungshäufigkeit darstellen22 >. Wenn in der vorliegenden 

Untersuchung gleichwohl nur im Ausnahmefall eine bundesländerspezifische Auswer-

tung erfolgt, so Ist dies vor allem durch die zum Teil zu niedrige Fallzahl in den Unter-

gruppen, aber auch durch forschungsökonomlsche Gesichtspunkte bedingt. 

b. Teil-/Totaleinstellungen 

Die Abgrenzung zwischen Teil- und Totaleinstellungen war in der Untersuchung von 

Bedeutung, um Aufschluß darüber zu erlangen, ob über§ 153a Abs. 1 StPO komplexe 

Gesamtzusammenhänge bagatellisiert oder nur unbedeutende Teilbereiche aus dem 

Verfahren ausgeschieden werden. Dabei muß zwischen Teileinstellungen bezogen auf 

den einzelnen Beschuldigten (aa.) und auf das Gesamtverfahren (bb.) unterschieden 

werden. 

Der Vorwurf ein.es "Tuschelverfahrens" bzw. einer Freikaufmöglichkeit für finanziell 
Bessergestellte2JJ erhält selbstve_rstä~dlic_h eine andere Qu~lität, je nachdem,_ ob~~) 
Beschuldigte In der Praxis lediglich ahnhch dem amerikanischen plea bargainIng 
durch Zugeständnisse den späteren Anklageumfang begrenzen oder den gesamten 
Tatkomplex strafrechtlich erledigen kann. Bezogen auf das Gesamtverfahren ist von 
Interesse, in welchem sonstigen Erledigungszusammenhang die Einstellung (gegen 
einzelne Beschuldigte) nach § 153a Abs. 1 StPO steht. 

aa. Es sollen zunächst die Teileinstellungen bezogen auf einzelne Beschuldigte un-

tersucht werden, wobei es sich anbietet, zum Vergleich die entsprechenden Werte 

auch der sanktionslosen Einstellungen aufzuführen. Als Teileinstellung wurden dabei 

solche Erledigungen nach§ 153a Abs. 1 und§ 153 Abs. 1 StPO definiert, bei denen 

auch andere Abschlußentscheidungen mit Ausnahme von Einstellungen nach § 170 

Abs. 2 StPO ergingen. Letztere wurden ausgeschieden, da sich in diesen Fällen d.::r 

Tatverdacht nicht (hinreichend) bestätigt hat und der diesbezügliche Tatkomplex somit 

nicht mehr zur (Entscheidungs-) Disposition der Anklagebehörde stehen kann. 

22) Dieses Umstandes ist sich die Praxis offenbar auch bewußt, vgl. die Ergebnisse der 
Staatsanwältebefragung, unten III. B. 1. e, 

23) Vgl, Schmidhäuser, JZ 1973, S. 52911.; Arzt, JZ 1976, S. 55. 

24) Vgl. Weigend, Anklagepflicht und Ermessen, 1978, S. 135 f. und Schumann, Der 
Handel mit Gerechtigkeit. Funktionsprobleme der Strafjustiz und ihre Lösungen -
Am Beispiel des amerikanischen plea bargaining, 1977. 
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Es ist allerdings zu beachten, daß jedenfalls bei den § 153 Abs. 1 StPO-Entscheidun-
gen eine anklagereife Verdichtung des Tatverdachts nicht zu den Einstellungsvoraus-
setzungen gehört, insoweit also eine negative Definition der Grundmenge für die Unter-
scheidung von Teil- und Totaleinstellung - mit anderen Worten: den Opportunitätssplel-
raum der Anklagebehörde - gewählt wurde, nämlich dejenlgen Tatbereiche, für die die 
Täterschaft des Beschuldigten nach Abschluß der Ermittlungen nicht im Sinne des§ 
170 Abs. 2 StPO ausscheidet. 

Auf dieser Grundlage ergibt sich für die nach § 153 Abs. 1, 153a Abs. 1 StPO einge-

stellten Fälle die in Tabelle 4 wiedergegebene Verteilung zwischen Teil- und Totalein-

stellungen: 

Tabelle 4: Tell-/Tofa!etns!ellungen, bezogen auf Beschulclgte 

§ 15Ja Abs, 1 StPO 

§ 1 SJ Abs. 1 StPO 
• 1 
1 
1 . : 

Tolal~nstelloog 

191 

152 

Telfelnstellungen 

mit Anklage mit S!rafbef. mit sonst. 

Einstellung 

Teileinstellungen nach §§ 153 Abs. 1, 153a Abs. 1 StPO sind also lediglich eine aus-

gesprochene Seltenheit (Fälle 141, 143). Soweit nach den Ermittlungen das Verfahren 

nicht nach § 170 Abs. 2 StPO einzustellen war, wurde es für die Bagatellisierungs-

entscheidung in aller Regel einheitlich behandelt. Diese Praxis entspricht vor allem der 

Entlastungsfunktion für die Strafverfolgungsbehörden, die den§§ 153, 153a StPO vom 

Gesetzgeber zugedacht war, denn jedenfalls für den Fall, daß das Verfahren gegen 

einen Beschuldigten nach Teileinstellung über § 153a Abs. 1 StPO im übrigen doch 

noch gerichtlich fortgeführt würde, wäre in der Regel nur wenig Aufwand eingespart, 

dafür aber ein zusätzliches Auflagenüberwachungsverfahren erforderlich. Der Be-

schuldigte kommt also für den Fall der Anwendung des§ 153a Abs. 1 StPO praktisch 

immer in vollem Umfang von der ihn im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens treffenden 

Strafdrohung frei; es wird daher um so sorgfältiger auf ein rechtsstaatlichen Anfor-

derungen genügendes procedere beim Zustandekommen derartiger Bagatellisierungs-

einstellungen zu achten sein. 

Zur ergänzenden Verdeutlichung des Ausmaßes von Einstellungen nach § 170 Abs. 2 
StPO neben solchen nach § 153a Abs. 1 StPO dient Tab. S. Vergleichshalber sind 
wiederum die Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO und hier auch die Strafbefehlsfälle 
mitaufgeführt: 
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TabeUe 5: Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO 

• Anzahl Slraltatbestände § 170 Abs. 2 Fälle • ' l 0 1 2 J 4 5 Insgesamt . 
! 

§ 15Ja Abs. 1 StPO l 151 <· 78%) 17 7 5 7 6 193 l 
l 

§ 153 Abs. 1 StPO • 110 <- 71%) 17 11 6 6 5 155 . 
l 

Strarbefehlsa.nträge l 138 C• 75%) 21 8 8 4 5 184 l 

' 

Es zeigt sich, daß In nur gut jedem 5. Fall neben einer Einstellung nach § 153a Abs. 1 
StPO (andere) Straftatbestände gemäß § 170 Abs. 2 StPO ausgeschieden wurden. 
Dabei ist noch zu beachten, daß manche Staatsanwaltschaften bei bestimmten Sach-
verhalten. (vor allem Konkursen) routine- und formularmäßig sehr umfangreiche Er-
mittlungen unter allen denkbaren strafrechtlichen Aspekten aufnehmen, die dann 
größtenteils später nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt werden, während die meisten 
Staatsanwaltschaften ihre Ermittlungstätigkeit von vornherein auf solche Straftatbe-
stände beschränken, für deren Vorliegen konkrete Anhaltspunkte gegeben sind. 

Auch wenn die Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO begrifflich in dieser Untersu-
chung keinen Einfluß auf die Unterscheidung von Teil- und Totaleinstellungen haben, 
verstärkt ihr geringes Vorkommen doch zusätzlich den bereits gewonnenen Eindruck 
einheitlicher Regelung der Bagatellisierungsfälle. 

bb. Im folgenden soll dieses Ergebnis, das für die Erledigungsstruktur innerhalb eines 

Falles (= Ermittlungen je Beschuldigten) gewonnen wurde, anhand einer Analyse der 

Erledlgungsstruktur innerhalb eines Verfahrens(= Ermittlungen gegen alle Beschuldigten 

je Verfahren) überprüft werden. Zu diesem Zweck erfolgte eine Auswertung der Daten 

getrennt nach Verfahren, In denen Einstellungen nach § 153a Abs. 1, solche nach § 

153 Abs. 1 StPO sowie Strafbefehlsanträge vorkamen. Verfahren, die Fälle mehrerer 

Untersuchungsgruppen beinhalteten25 l, sind in den entsprechenden Kategorien mehr-

fach berücksichtigt. Außer Acht blieben insgesamt 11 Verfahren, deren Erledigungs-

struktur sich nicht aus den Akten ergab. 

In Tabelle 6 (auf der folgenden Seite) wird zunächst die Verteilung der Verfahren auf 

solche mit konsistenter Erledigungsstruktur (also nur einer Reaktionsart) und solche mit 

mehreren verschiedenen Abschlußentscheidungen dargestellt: 

25) Vgl. dazu oben Tab. 2. 
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Tabelle 6: Tell-/Tolalelnsfellungen, bezogen auf Verfahren 

Konslstenle/lnkonslslente Erledlgunqsslryklur 

konsistente Erledlgungs-
lnsg esamt Struktur 

N % 

Verf. m. § 15Ja I StPO . 146 9J 6J,7 " . 
Verf. m. § 15J I SIPO n 114 81 71, 1 . 

' Verf. m. Slra(bet.-Antr. : 152 111 7J,O . 
412 285 69,2 

Inkonsistente Erledlgungs-
struktur 

N % 

SJ J6,J 
JJ 28,9 
41 f1,0 

127 J0,8 

Es fällt auf, daß insgesamt über zwei Drittel der Verfahren einheitlich abgeschlossen 

wurden, die Konsistenz bei der § 153a Abs. 1 StPO-Gruppe jedoch deutlich niedriger 

als in den Vergleichsgruppen ist. Es ist daher von Interesse, wie sich die Erledigungs-

struktur innerhalb der inkonsistenten Verfahren darstellt. Die entsprechende Verteilung 

der ergangenen Entscheidungen ergibt sich aus Tabelle 7: 

Tabelle 7: Te!lelnslelh..r1gen, bezogen auf Verfahren 

Art und Anzahl sonstiger Er!edlgungen 

• : Anzahl darin: Davon: Erledlgungen durch 

: der Anzahl 
n n der § 15Ja 1 § 15J 1 • 1 
" Verf. Besch. N " N " " II 

Verfahren mit § 15Ja 1~ 
StPO II 5) 167 67 40, 1 1J 7,8 n 

n n 
Verfahren mil § 15J 1 . . 
SIPO . JJ 117 10 8,5 57 48,7 • • u 
Verfahren mll Straf- . . 
befehlsantr. n 41 126 9 7, 1 51 40,5 . 

! 

Strafbef. Anklage sonstiges 

N " N " N % 

11 6,6 18 10,8 58 J4,7 

5 4,J 2J 19,7 22 18,8 

4 J,2 4 3,2 53 42, 1 
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Es zeigt sich, daß die Reaktionen der drei Untersuchungsgruppen nur selten zusam-

mentreffen26l. Wird ein Verfahren ganz oder teilweise dergestalt eingestuft, daß sich 

Insoweit eine Erledigung nach einer der untersuchten Reaktionsarten anbietet, ist es 

also nach den hier dargestellten Ergebnissen die seltene Ausnahme, daß es hinsichtlich 

verschiedener Beschuldigter unterschiedlich abgeschlossen wird. Deutliche 

Unterschiede ergeben sich jedoch für neben den untersuchten Reaktionsarten erfolgte 

Anklagen und "sonstige" Abschlußentscheidungen. Neben Strafbefehlen kommen 

Anklagen praktisch nicht vor, was mit dem entfallenden Beschleunigungseffekt des 

Strafbefehls für den Fall, daß Im übrigen das Verfahren ohnehin weitergeführt wird, 

erklärt werden könnte, Die demgegenüber relativ häufigen Anklagefälle neben § 153 

Abs. 1 StPO lassen vermuten, daß die sanktlonslose Bagatellelnstellung eher zum 

Ausscheiden "kleiner Fische" aus dem Verfahren benutzt wird (Fälle 106, 108, 135, 

136, 137, 148). § 153a Abs, 1 StPO würde demnach eine Mittelstellung einnehmen, 

was seiner zwittrigen Funktion als Verfahrensbeschleunigungsinstrument und Ausgleich 

unbilliger Härten des materiellen Rechts auch vollauf entspräche. Das gegenüber den § 

153 Abs. 1 StPO-Fällen verhältnismäßig seltene Zusammentreffen der § 153a Abs. 1 

StPO-Einstellungen mit Anklagen könnte so gedeutet werden, daß die Auflagen in 

diesen · Fällen als "Strafersatz" dienen, Die "sonstigen" Erledigungen sind ganz 

überwiegend solche nach § 170 Abs, 2 StPO. Insoweit fällt ins Auge, daß diese 

wiederum neben Einstellungen nach § 153 Abs, 1 StPO verhältnismäßig selten 

vorkommen. Mögllcherwlese ist dieser Umstand bereits als Kehrseite der genannten 

Funktion des § 153 Abs. 1 StPO im Zusammenhang mit den Anklagefällen hinreichend 

erklärt. Eine andere Interpretation besteht jedoch darin, daß die Grenze zwischen § 

153 StPO und § 170 Abs, 2 StPO ntcht exakt zu ziehen ist bzw. nicht gezogen wird, 

so daß gegebenenfalls häufiger eine Geamterledlgung des Verfahrens nach einer der 

beiden Normen erfolgt. So gesehen erscheint interessant, daß demgegenüber die § 

153a Abs. 1 StPO-Einstellungen wesentlich häufiger mit § 170 Abs. 2 StPO 

zusammentreffen und diesbezüglich dem Vergleichswert für die Strafbefehlsanträge 

näherliegen. 

Ein möglicher Verzerrfaktor der vorstehenden Tabelle liegt darin, daß dort die 
der neben den Reaktionen der Untersuchungsgruppen erfolgten anderen Abschluß-
entschetdungen zugrundegelegt ist, und somit einige Verfahren mit mehreren gleich-
artigen solchen Entscheidungen stärkeren Niederschlag finden. Dies kann insbesondere 

26) Der Anteil der Jeweils anderen Gruppe macht in keiner Kategorie 15% aus. 
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von Bedeutung sein, wenn, wie hier, die absoluten Zahlen zum Tell nicht sehr hoch 
sind. Zur Überprüfung eventueller Verzerrungen werden daher In Tabelle 8 die reinen 
Kombinationshäufigkeiten - ohne Berücksichtigung der Anzahl im Einzelverfahren -
dargestellt. Da die absoluten Zahlen In diesem Fall noch kleiner als in der vorherge-
henden Übersicht werden, kann die Tabelle nur zur ergänzenden lnterpretatlon bzw. 
Relativierung verwendet werden. 

Tabelle 8: Tellelnstelh.11gen, bezpgen auf Verfahc,p 

Komblnal'9nen mlJ son5tlgen Erlgdlgungep 

Anzahl der darin: Kombinationen mit 

Verfahren § 153a 1 § 153 1 
N " N " 

Verfahren mit§ 15Ja 1 53 - - 7 13,2 
StPO 

Verfahren mit§ 153 1 33 7 21,2 - -
StPO 

Verlahren mit Strafbe- 41 7 17, 1 5 12,2 
fehlsantr. 

Slralbef. Anklage sonstiges 
N " N " N " 
7 13,2 14 26,4 25 47,2 

4 12, 1 14 42,4 B 2ra,2 

- - 3 7,3 26 63,4 

1 

Ein erheblicher struktureller Unterschied zur vorstehenden Tabelle ergibt sich nicht, so 
daß von einer relevanten Verzerrung der dortigen Ergebnisse nicht auszugehen ist. Die 
Tabelle 8 verdeutlicht sogar noch die erörterten Werteunterschiede für die Kombination 
der Untersuchungsgruppen-Reaktionen mit Anklagen und "sonstigen" Erledigungen (§ 
170 Abs. 2 StPO). 

cc. Zusammerifassend kann festgestellt werden: 

In den untersuchten Verfahren war eine hohe Erledigungskonsistenz im Sinne ein-

heitlicher Abschlußreaktlonen zu beobachten. In Bezug auf die Ermittlungen gegen 

einzelne Beschuldigte kamen - abgesehen von nach § 170 Abs. 2 StPO ausgeschie-

denen Komplexen - Teileinstellungen gern. §§ 153, 153a StPO so gut wie nicht vor. 

Aber auch bezogen auf die Erledlgungsstruktur innerhalb der Verfahren waren Kom-

b!natlonen mehrerer unterschiedlicher Reaktionen die deutliche Ausnahme, wobei dies 

in den Verfahren mit Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO bei einem Anteil von gut 

einem Drittel noch am häufigsten der Fall war. § 153a Abs. 1 StPO-Erledigungen trafen 

ebenso wie die Strafbefehlsfälle am häufigsten mit Einstellungen nach § 170 Abs. 2 

StPO zusammen, während die sanklionslosen Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO 

relativ oft neben Anklagen vorkamen. 

c. Art der Auflagen oder Weisungen 

Durch die Auflagen bzw. Weisungen unterscheidet sich die Gerlngfüglgkeltseinstellung 

nach § 153a Abs. 1 StPO In der Rechtsfolge von der sank!lonslosen nach § 153 
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Abs. 1 StPO. Das Gesetz weist ihnen eine jedenfalls vom Wortlaut her klare Funktion 

zu, die Beseitigung des noch bestehenden öffentlichen Interesses an der 

Strafverfolgung. Nach Erfüllung der Auflagen/Weisungen wären die so erledigten 

Straftaten mithin gleichzusetzen mit denjenigen Fällen, die nach § 153 Abs. 1 StPO 

eingestellt wurden. So gesehen stellen die Auflagen/Weisungen quasi das Äquivalent 

der zunächst über die Grenzen einer möglichen § 153 Abs. 1 StPO-Einstellung 

hinausgehenden Umstände einer Straftat dar27>. 
Nach den Erkenntnissen der Voruntersuchungen zu § 153a StPO ist dessen an sich 

variantenrelcher "Kompensationskatalog" in der Praxis wiederum auf die klassische 

(Straf-) Sankllonsform der Geldleistung beschränkt. Insbesondere von der Möglichkeit 

gemeinnützige Leistungen (Nr. 3) aufzuerlegen, wird offenbar praktisch kein Gebrauch 

gemacht28', was auf eine Unsicherheit der Strafverfolgungsinstanzen im Umgang mit 

dem ungewohnten Instrumentarium zurückzuführen sein könnte, aber auch auf ein 

mangelhaftes Bewußtsein der Verschledenartigkelt von Strafe und Auflage hindeutet. 

Auch die Ergebnisse der hiesigen Untersuchung zeigten kein anderes Bild, wie sich aus 

Tabelle 9 ergibt, in der die Verteilung der Einstellunasfälle auf den Auflagen/Wei-

sungs-Katalog des § i 53a Abs. 1 StPO wiedergegeben ist: 

Tabelle 9: Art der Auflagen/Weisungen nach§ 15Ja StPO 

§ 15Ja Abs. 1, S. 1, Nr. 1 
§ 15Ja Abs. 1, S. 1, Nr. 2 

§ 15Ja Abs. 1, S. 1, Nr. 1 u. 2 

27) S. oben 2. Kapitel II. c. 

N 

9 

180 

193 

28) Vgl, ~(Fußn, 1), S, 90; Hertwig (Fußn, 1), S. 128 ff. 

·4, 7 

93,J 

2, 1 

100,0 
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Der ganz überwiegende Teil der § 153a Abs. 1 StPO-Einstellungen erfolgte also nach 

Nr, 2 gegen Geldauflage, während die Auferlegung einer Schadenswiedergutmachung 

nach Nr, 1, die z.T. sogar für regelmäßig notwendig gehalten wird29>, nur In wenigen 

Ausnahmefällen vorkam (Fälle 1-8), Von der Möglichkeit, sonstige gemeinnützige Lel-
30) . d stungen aufzuerlegen (Nr. 3) wurde ebenso wenig Gebrauch gemacht wie von· er 

bereits durch die hier in Rede stehenden Deliktsgruppen ausscheidenden Nr, 4. 

In 6 Fällen wurde dagegen zusätzlich die Erfüllung noch weiterer, im Katalog des § 
153a A.bs, 1 StPO nicht genannter Auflagen zur Voraussetzung einer endgültigen Ein-

stellung nach § 153a Abs, 1 StPO gemacht. In einem Fall hatte der Beschuldigte auf 

eine Rückforderung beschlagnahmter Gegenstände zu verzichten 31); im zweiten Fall 

mußte der Beschuldigte neben der Zahlung eines Bußgeldes für eine geschäftliche 

Verfehlung eine private Steuerhinterziehung, die nicht Gegenstand der Ermittlungen 

gewesen war, jedoch aus Anlaß derselben zu Tage getreten war, ausgleichen, Die 

übrigen 4 Fälle stellen "Indirekte" Schadenswiedergutmachungen dar; dreimal wurde der 

Abschluß eines Vergleiches bzw. einer Tilgungsvereinbarung angeordnet, im letzten Fall 

dem Beschuldigten aufgegeben, sein Lohnbuch zur Berechnung des tatsächlich 

eingetretenen (Steuer-) Schadens zur Verfügung zu stellen, 

Es sei hier nur am Rande erwähnt, daß das Gesetz den § 153a StPO-Katalog abschlie-
ßend formuliert32i und weitere Auflagen als Voraussetzung einer endgültigen Einstellung 
mithin rechtswidrig wären, Es muß jedoch berücksichtigt werden, daß es faktisch keinen 
bedeutsamen Unterschied macht, ob zusätzlich Voraussetzungen - formell - im 
vorläufigen Einstellungsbeschluß fixiert oder bereits zuvor - informell - dem Be-
schuldigten mitgeteilt werden. Letzteres könnte man möglicherweise unter dem Ge-
sichtspunkt für zulässig halten, daß grundsätzlich auch das Verhalten nach der Tat für 
den Schuldmaßstab relevant ist33), 

Schadenswiedergutmachungen nach § 153a Abs. 1 Nr. 1 StPO wurden über Beträge 
zwischen DM 41.- und DM 15,000 bei Schadenssummen zwischen DM 41.- und DM 

29) Kleinknecht/Meyer, Strafprozeßordnung, 40, Auflage, 1983, § 153a, Rdnr, 15. 

30) Vgl, aber Fall 138, Besch, C: § 153a Abs, 2 1, V.m. Abs. 1 Nr. 3 StPO. 

31) Solche zusätzlichen Forderungen waren in einigen weiteren Fällen informell bereits 
zur Voraussetzung der vorläufigen Einstellung gemacht worden. 

32) Vgl. Roxin. Strafverfahrensrecht, 18. Auflage 1983, S, 67; Meyer-Goßner in: 
Loewe-Rosenberg, 23. Auflage, § 153, Rdnr. 25; OLG Stuttgart, NJW 1980, S. 
1009; ST-Drucksache 7/551, S. 69. 

33) Val. oben 2. Kaoitel II. B. 2. b. 
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15,000 bei Schadenssummen zwischen DM 41 und DM 260.000 auferlegt. In einem 
Fall war die Wiedergutmachungssumme nicht beziffert und auch aus dem Aktenzusam-
menhang nicht ersichtlich. 

Tabelle 10 zeigt die Verteilung der nach § 153a Abs. 1 Nr. 2 StPO eingestellten Fälle 

auf die der Überslchllichkelt wegen gebildeten Auflagenhöhe-Kategorien. Zum Ver-

gleich werden die in den Strafbefehlsanträgen ausgeworfenen Geldstrafen gegenüber-

gestellt. Die Prozentuierung erfolgt kumulativ. 

Tabelle 10: Höhe der Geldbuße nach§ 15Ja Abs, 1, S. ] 1 Nr. 2 S!PO/ 
Höhe der beantragten Geldstrafe 

bis DM 250,-
DM 251 - 500 
DM 501 - 1.000 
DM 1,001 - 1,500 
DM 1.501 - 2.0_00 
DM 2.001 • 2.soo 
D_M 2,501 - 5,000 

DM 5.001 - 10.000 
DM 10.001 - 20.000 
DM 20,001 - ~0.000 

DM J0.001 - 40.000 

DM 40.001 - 50.000 

DM 50.001 -100.000 

darfber 

nicht feststellbar 

§ 15Ja I S. 1, Nr. 2 
(N• 1B4) 

N ,E.cum. 

1B 9,B 
2J 22,J 

31 39, 1 

20 50,0 

B 54,J 

5 57, 1 

J5 76, 1 

21 B7,5 
10 92,9 

95,7 

96,2 
J 97,B 

2 9B,9 
2 100,0 

Slrafbetehl 

(N= 164) 

N %,cum. 

J 1,7 
3,9 

15 12,2 

2B 27,B 

12 .34,4 

19 45,0 

45 70,0 

25 BJ,9 
15 92,2 

95,6 

96,7 

97,B 

J 99,4 

1 100,0 

4 

Der Vergleich mit den Strafbefehlsfällen bietet sich an, da zu vermuten ist, daß bei der 
Bemessung der Geldstrafe ähnliche Kriterien wie bei derjenigen der Auflagen angelegt 
werden. Es ist allerdings zu beachten, daß Geldstrafen nicht als Gesamtbetrag, sondern 
über Tagessätze festgesetzt werden, was bei den§ 153a StPO-Auflagen nicht der Fall 
lst34), Andererseits sind auch bei der Auflagenbemessung die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Beschuldigten zu berücksichtigen35l, Meyer-Goßner empfiehlt im 
Großkommentar von Löwe-Rosenberg zur StPO daher auch ausdrücklich, sich "bei der 
Festsetzung der Höhe des Geldbetrages ••• daran zu orientieren, welche Geldstrafe im 

34) Vgl. dazu dle Anregungen bei Weigend, KrimJ 1984, S. 8 f!. 

35) Vgl. Eckl, JR 1975, S, 99. 
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Fall eines Strafbefehlantrages beantragt werden würde"36 ). 

50% aller Auflagen liegen Im Bereich bis DM 1.500, was angesichts der vermuteten 
.. b 37) 

Dimensionierung der Wirtschaftsstrafsachen auf den ersten Blick u erraschen mag 

Allerdings kamen auch Bußgelder zwischen DM 2.500 und DM 10.000 häufiger vor, 

während der Bereich zwischen DM 1.500 und DM 2.500 schwächer besetzt ist. 

Auffällig ist, daß bei den Strafbefehlsanträgen die sehr niedrigen Beträge vergleichs-

weise seltener vorkommen; der (rechnerische) Median liegt bei den Strafbefehlsanträgen 

bei etwa DM 3.000.- und damit doppelt so hoch wie bei den Auflagen. 

Sanktlonsbeträge über DM 20.000 sind bei Auflagen und Strafbefehlsanträgen glei-

chermaßen die Ausnahme (Fälle 12, 19, 20, 28, 44, 46, 56, 59, 63, 69, 150). Die 

Höchstbeträge liegen bei den Auflagen bei DM 200.000, für die Strafbefehle bei DM 

630.000. 

Eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Schadens- und Sanktlonshöhe findet sich 

der Übersichtlichkeit halber im nächsten Abschnitt (2. b. ee.). 

Als Leistungsempfänger der Bußgelder nach § 153a Abs. 1 Nr. 2 StPO sind die Staats-

kasse und gemeinnützige Organisationen vorgesehen. In Tabelle 11 (s. nächste Seite) 

ist die Verteilung nach Betragsgruppen dargestellt. 

Die Auflagen erfolgten praktisch je zur Hälfte zugunsten der Staatskasse und gemein-

nütziger Organisationen. 

Das Ergebnis weicht insoweit zwar auf den ersten Blick von der von Hertwlg für die 

allgemeine Kriminalität gefundenen Verteilung38l ab, bestätigt aber dessen Detailana-

lyse, daß bei aufwendigeren Verfahren mit höheren Geldbußen gemeinnützige Orga-

nisationen häufiger bedacht werden. 

36) (Fußn. 32), § 153a, Rdnr. 33. 

37) Natürlich liegt auch diese Summe ganz erheblich über den in der allgemeinen 
Kriminalität üblichen Auflagenhöhen. So liegt der Median bei Hertwlg (Fußn. 1, S. 
130) unter DM 100,-. 

38) (Fußn. 1), S. 132, Tab. 33: 2/3 an die Staatskasse. 



Ta.belle n: Leistungsempfänger der Geld,ußen nach 

§ 153• Abs. 11 5, 11 Nr, 2 SIPO 

Il Staalskasse Staalsk. und 

' II gemelnnütz. II 

' II Organisation II 
! 
' bis DM 250 ' ' 10 -
' DM 251 - 500 . ' 12 -. 

DM 501 - 1.000 ' 18 ' -
II 

DM 1.001 - 1.500 . 9 -II 

' DM 1.501 - 2.000 ' 2 -. . 
DM 2.001 - 2.500 1 2 -' n 
DM 2.501 - 5.000 : 15 -

' DM 5.001 - 10.000 " 11 1 n . 
DM 10.001 - 20.000 " 5 -" u 

2 DM 20.001 - J0.000 ' 1 • . 
DM J0.001 - 40.000 1 1 -' DM 40.001 - 50.000 ' . " 

1 1 

DM 50.001 - 100.000 " ' -' 
1 

n 
dariber n 1 -' " 
Insgesamt " 88 5 ' " u 

1' - Anteil " 49,2 2,8 . 
l 

gemelnnüt- nlehl 

zlge Oganlsatton feststellbar 

8 -
11 -
12 1 

10 1 

6 -
J -

20 -
7 2 

4 1 

2 -
- -
1 -
1 -
1 -

86 5 

48,0 

Ein solcher Trend ist auch in Tabelle 12 zu erkennen, wonach die gemeinnützigen 

Einrichtungen betragsmäßig günstiger als die Staatskasse dastehen: 

Tabelle 12: Vertellung der Geldbußen - Gesamtsummen 

Staatskasse 

Gemeinnützige Organisationen 

nicht feststellbar 

DM 661.820,-- (46,J1') 

DM 767,550,-- (53, 7%) 

DM 40.500,--

Eine bundesländerspezlflsche Auswertung ergibt hinsichtlich der Leistungsempfänger 

nicht unerhebliche Unterschiede, In den vier Ländern mit den höchsten Fallzahlen stellt 

sich das Verhältnis zwischen Staatskasse und gemeinnützigen Organisationen wie folgt 
dar, 
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Tabelle p: letstungsempfänger nach Bundesländern 

Slaalskasse 

N "" 
" Baden-Württemberg n 33,0 " 

Hessen 1 19 36,5 ' . 
Niedersachsen ' 15 48,4 n 
Nordrh.-Weslfalen : 33 60,0 

2 

Slaalskasse und gemelnnülztge 

gemelnnülztge 

Organtsatlon 

N "" 
5,6 

1,9 

9,7 

Organisation 

N "" 
11 61, 1 

32 61,5 

13. 41,9 

22 40,0 

nicht feststell-

bar 

Tabelle 14: Summenvertellu,g der Gelct>ußen nach Bundesländern 

Slaafskasse 

Gesamtsumme "" 
Baden-Württemberg ' DM 8,250 22,3 ' 
Hessen : DM 69,270 35,9 . n 
Niedersachsen n DM 341,650 82,2 ' n 
Nordrh.-Weslfalen . DM 210.350 29,9 ' ! 

Gemelnn. Org. 

Gesamtsumme 

DM 28. 700 
DM 123,950 

DM 74. 100 

DM 494,300 

"" 
77,7 
6lf, 1 

17,S 

70, 1 

nicht 

feststel!Jar 

DM 20,500 
DM 20,000 

in Baden-Württemberg und Hessen erfolgten die Bußgeldzuweisungen sowohl hinsicht-

lich der gundsätzlichen Entscheidung wie hinsichtlich der Summen ganz überwiegend 

zugunsten gemeinnütziger Organisationen. In Nordrhein-Westfalen besteht diese Ten-

denz dagegen nur der Auflagenhöhe nach; 70% der auferlegten Bußgelder erfolgten 

dort in nur 40% der Fälle zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen. 

In Niedersachsen ist das Bild entgegengesetzt. Zwar überwiegen auch dort im Grund-

satz die Bußen zugunsten der Staatskasse, dies jedoch nicht annähernd in dem Maße 

wie der Summe nach. 

Die Auflagen zugunsten gemeinnütziger Organisationen verteilen sich auf eine Vielzahl 

unterschiedlicher Einrichtungen und Institutionen, bei denen eine sinnvolle Klas-

sifizierung zum großen Tell unmöglich Ist. Auch bei den folgenden, häufigsten Gruppen, 

wären Überschneidungen denkbar, jedoch wurde die speziellere der allgemeineren 

Kategorie vorgezogen, so daß keine Mehrfachnennungen vorkommen. 

55 der Insgesamt 91 Auflagen zugunsten gemeinnütziger Organisationen verteilen sich 

wie folgt (Tab. 15): 
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Tabelle 15: Leistungsempfänger - gemelMützlge Organisationen 

Klnderhtlfs-/Klnderpflegeetnrlchlungen 15 
Gelangenen-/Resoztallsterungsorganlsatlonen 11 

Unfallhll1sorgantsallonen 10 

Deutsches Rotes Kreuz 8 

Klrehllche Einrichtungen 7 

Behlndertenetnrlehtungen 4 

55 

Alle übrigen Leistungsempfänger ließen sich auch durch Kategorienblldung nicht zu 

größeren Gruppen zusammenfassen. 

Bel einigen Staatsanwaltschaften bestehen für die § 153a StPO-Einstellungen Form-
blätter, bei denen bereits eine gemeinnützige Organisation als Leistungsempfänger 
vorgesehen Ist. Die Kategorien "Gefangenen-/Resozlalisierungsorganlsatlon en" und 
"Unfallhllfeorganlsallonen" sind bis auf Jeweils zwei Ausnahmen durch derartige "Formu-
larzuweisungen" ausgefüllt worden. Lediglich in einem Fall war abweichend von dem 
vorgesehenen Leistungsempfänger durch handschriftliche Änderung des Formulartextes 
eine andere Einrichtung bedacht worden. 

Nach § 153a Abs. 1 Satz 2 StPO hat die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten eine 

von höchstens _6 Monate·n zur Erfüllung der Auflaoen nach Nr. 1-3 zu setzen. Aus 

Tabelle 16 ist zu ersehen, ob und wie dies in den der Untersuchung zugrundeliegenden 

Fällen geschehen ist. Die Darstellung bezieht sich nur auf die im Einstellungsbeschluß 

festgelegte Frist, spätere Verlängerungen bleiben hier zunächst unberücksichtigt. 

Tabelle 16: Letstungsfrtst lt. Elnstellungsbesc:hluß 

N 

keine Frist 27 

bis 1 Monat 51 
2 Monate 17 

3 Monale 39 

4 Monate 

5 Monate 5 

6 Monate 41 
darüber 

nicht feststellbar 

193 

14,4 

27, 1 

9,0 
10,7 

2, 1 
2, 7 

21,8 

2, 1 
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In immerhin 16,5% der Fälle wurde danach formell der Normgehalt des§ 153a Abs, 1 

Satz 2 StPO nicht beachtet, indem entweder von einer Fristsetzung ganz abgesehen 

oder dieselbe zu lang bemessen wurde, Allerdings sind unter den 27 Fällen ohne Frist-

setzung einige solche, in denen vorläufige und endgültige Einstellung zusammenfielen, 

da der Beschuldigte bereits vor dem Einstellungsbeschluß die vorgesehene Geldbuße 

bezahlt hatte. Im übrigen bildeten sich Schwerpunkte bei einer kurzen ( 1 Monat), einer 

mittleren (3 Monate) und einer längeren (6 Monate), ein Zusammenhang zwischen Frist 

und Bußgeldhöhe konnte nicht beobachtet werden, 

In 1 O Fällen wurde die ursprüngliche Frist nachträglich verlängert, davon in 5 Fällen um 

1-3 Monate (Fälle 20, 37, 73), wie in § 153a Abs. 1 Satz 3 StPO vorgesehen. In den 

anderen 5 Fällen erfolgte eine Verlängerung um mehr als 3 Monate (Fälle 38, 44), In 

einem Fall auf schließlich 17 Monate. 

In 39 Fällen (= 20,2%) wurde dem Beschuldigten Ratenzahlung gewährt, in der Regel in 

2-6 Monatsbeträgen, in 7 Fällen ohne ausdrückliche Festlegung der Zahlungsweise. 

d. Zustimmungsverfahren 

Den Zustlmmungserfordernissen des § 153a Abs. 1 Satz 1 StPO kommt eine nicht 

unerhebliche dogmatische Bedeutung zu, da einerseits durch die zumindest formale 

Beteiligung des Gerichts eine Abgrenzung zum überholten lnquisltionsprozeß ermöglicht 

wird, andererseits die Auflagen/Weisungen als vom Beschuldigten freiwillig übernom-

mene Leistungen darstellbar werden 39', beides Gesichtspunkte für die umstrittene 

Vereinbarkeit der staatsanwaltschaftlichen Verfahrenserledigung nach § 153a Abs. 1 

StPO mit dem Richtervorbehalt des Art. 92 Grundgesetz40>. 
Unabhängig von der dogmatischen Beurteilung stellt sich aber die Frage nach der tat-

sächlichen Einflußnahme (-möglichkeitl von Gericht und Beschuldigtem Im Rahmen des 

Zustimr:nungsverfahrens. Der normativ konstruierte allseitige Konsens dürfte in der 

Praxis nicht selten pragmatisch stark verkürzt zustandekommen. Fehl! es mög-

licherweise dem Beschuldigten angesichts des (scheinbar) anklagereifen Sachstandes 

und des dadurch bedingten Risikos einer Verurteilung in der Hauptverhandlung ohnehin 

39) Z.B. Hünerfeld, ZStW 90 (1978), S. 920; Dreher, Festschrift für Welzel 1974, S. 
938. 

40) Dazu ausführlich (Fußn. 1), S. 34 ff.; ferner Schmitt, ZStW 89 ( 1977), S. 
640 f. und Hirsch, ZStW 92 (1980), S. 231 f. 
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an einem realen Entscheldungsspielraum41 l, so ist auch das Gericht Im Rahmen der 

eher "beiläufigen Beteiligung"42) am Verfahren zu einer entscheidungstragenden Sach-

prüfung vermutlich kaum In der Lage. 

Es ergibt sich aus der Anlage der Untersuchung, daß sie die genannten Vermutungen 

nicht vollständig überprüfen kann, da ihr mit Ausnahme der Strafbefehlsfälle nur solche 

Verfahren zugrundeliegen, In denen schließlich tatsächlich eine Geringfügigkeitsein-

stellung erfolgte, die Zustimmungen also zumindest Im Grundsatz erfolgten. Bezeich-

nend Ist aber, daß das gesamte Zustlmmungsverfahren in den § 153a Abs. 1 StPO-

Fällen - von der ersten Erwähnung der Einstellungsmöglichkeit bis zur vorläufigen 

Einstellung - mit durchschnittlich etwa 2 Monaten Dauer nur etwa 10% der Gesamt-

ermittlungszeit In Anspruch nahm 43l, von einer insoweit adäquaten Prüfungsphase vor 

der Zustimmung also im Regelfall nicht auszugehen ist. 

Bel 193 Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO kamen 7 Fälle vor, in denen sich auf-

grund unvollständigen Aktenmaterials keine Angaben zur Zustimmung des Gei'ichts 

ergaben. 

In einem Fall entfiel _die Zustimmung bereits deshalb, weil das Gericht selbst die An-

regung zur Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO gegeben hatte. Lediglich in drei Fällen 

hielt die· Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Zustimmung offenbar für entbehrlich, da 

sie nicht darum nachsuchte. 

Von den somit 182 Anfragen bei Gericht wurden 170 (= 93,4%) ohne jede weitere 

Anregung zustimmend beschieden. In den 12 übrigen Fällen erfolgte die Zustimmung mit 

der Anregung einer anderen Auflagengestaltung, die dann auch erfolgte. 

Angaben zur Zustimmung des Beschludigten fehlten in 9 Fällen; in 22 Fällen wurde auf 

eine förmliche Anfrage verzichtet, da seitens des Beschuldigten bereits ein hinreichend 

konkreter Vorschlag vorlag. In den übrigen 162 Fällen mit Anfragen beim Beschuldigten 

erfolgte 126mal (= 77,8%) eine Zustimmung ohne weitere Anregung, dies in 20 Fällen 

konkludent durch Zahlung. 

In 36 Fällen regte der Beschuldigte eine Änderung der Auflagengestaltung, zumeist eine 

41) Vgl. Krümpelmann, Die Bagatelldelikte, 1966, S. 228; ~(Fußn. 1), S. 56. 

42) (Fußn. 1), S. 68. 

43) Dazu noch ausführlich unten 5. a. aa. 
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niedrigere Buße, an, die in 30 Fällen auch ganz oder teilweise erfolgte. In einem Fall 

wurde seitens des Beschuldigten die Zustimmung nicht erteilt, ohne daß dies für die 

(vorläufige) Einstellung hinderlich gewesen wäre (Fall 4). 

In der überwiegenden Zahl der Fälle wurde die Zustimmung des Beschuldigten schrift-
lich durch Formblatt eingeholt, in dem in der Regel knapp der normative Tatvorwurf als 
Subsumtionsergebnls sowie die Ankündigung, für den Fall der Nichtzustimmung Anklage 
zu erheben, enthalten war. In 40 Fällen war die Anfrage bereits mit der vorläufigen 
Einstellung gekoppelt, so daß die Zustimmung durch Zahlung zum Ausdruck gebracht 
werden sollte. 
In 29 Fällen wurde dem Beschuldigten dagegen eine positive Beantwortung des staats-
anwaltschaftllchen Vorschlages durch ausführliche "zustlmmungsmolivlerende Erläute-
rungen" nahegebracht, wobei dies in 11 Fällen unter eindeutig drohender Ausnutzung 
der Drucksituation des Beschuldigten geschah. Zumeist wurde dem Beschuldigten In 
diesen Fällen neben der Anklageerhebung auch eine empfindliche Bestrafung in Aus-
sicht gestellt. 
In der Regel erfolgte die Zustimmungsanfrage beim Beschuldigten vor derjenigen beim 
Gericht (N= 107), offenbar aus arbeitsökonomlschen Gründen, da von Beschuldigten-
seile eher Einwendungen zu erwarten waren. 

Weitere Zustimmungserfordernisse bestehen dagegen nicht; Anfragen kamen jedoch in 
der Praxis entsprechend Nr. 93 R!StBV beim Anzeigeerstalter und bei beteiligten 
Behörden vor. 

Behörden (zumeist Finanzämter) wurden in 54 von 101 Fällen(= 53,5%) mit entsprech-
ender Beteiligung, erstaunlicherweise aber nur In 5 der 18 Fälle(= 27,8%), in denen sie 
auch Anzeige erstattet hatten, vor der vorläufigen Einstellung gehört. Private Anzeiger 
wurden In 5 von 71 Fällen(= 7,0%) gehört. 

Es zeigt sich nach alledem, daß In denjenigen Fällen, in denen schließlich tatsächlich 

eine Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO erfolgte, sich das Zustimmungsverfahren in 

aller Regel insoweit als reine Formsache darstellte, als jedenfalls das Gericht nicht in 

nennenswertem Umfang auf die Auflagengestaltung Einfluß zu nehmen versuchte. Dies 

entspricht zwar einerseits durchaus der verfahrensökonomischen Komponente der 

gesetzgeberischen Intention, daß nämlich durch den neu geschaffenen § 153a StPO in 

erster Linie die Gerichte entlastet werden sollten, verstärkt jedoch andererseits die 

Zweifel an einer faktisch wirksamen, gegebenenfalls korrigierenden Einflußnahme des 

Gerichts auf den staatsanwaltschaftlichen Selektions- und Sankllonsprozeß. 

Auch die Beschuldigten akzeptierten ganz überwiegend den staatsanwaltschaftlichen 

V13rschlag, erreichten Jedoch Im Falle einer entsprechenden Anregung in der Regel 

zumindest teilweise eine für sie günstigere Regelung. Ein langwieriges wechselseitiges 

Verhan dein (Im Sinne von "Feilschen") um die Einstellungsbedingungen, das dem An-

sehen der Rechtspflege und der Würde eines Strafverfahrens abträglich sein könnte, 

und das von den Kritikern des neuen § 153a Abs. 1 StPO gerade Im Falle 
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Intelligenter und flnanzpotenter Täter besorgt wlri4>, konnte in der vorliegenden Un-

tersuchung nicht beobachtet werden. 

Keine quantitativen Angaben können allerdings über diejenigen Fälle gemacht werden, 

In denen eine Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO an einer versagten Zustimmung des 

Gerichts bzw. des Beschuldigten scheiterten. In der Untersuchung kamen lediglich zwei 

Fälle verweigerter Zustimmung seitens des Beschuldigten vor, In einem Fall erfolgte 

Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO (Fall 145), im anderen wurde ein Strafbefehl 

beantragt (Fall 116). 

Von vergleichsweise sehr viel geringerer Bedeutung ist das Zustimmunosverfahren i!!2_ 
Falle des § 153 Abs. 1 StPO, da die sankllonslose Geringlugigkeitseinste!lung den 
Beschuldigten praktisch nicht beschwert. 

In 9 Fällen ließen sich Angaben über die Zustimmung des Gerichts aus den (unvollstän-
digen) Akten nicht entnehmen. In 6 Fällen stellte die Staatsanwaltschaft ohne gericht-
liche Zustimmung ein, In den restlichen 140 Fällen erfolgte die beantragte Zustimmung 
durch das Gericht. 

Der Beschuldigte wurde in nur 7 Fällen (= 4,5%) um Zustimmung gefragt, die Anzeige-
erstalter In 15 (von 62 Fällen= 24,2%) und beteiligte Behörden in 14 Fällen (von 50= 
28,0%) gehört. 

e. Auflagenüberwachungsverfahren 

Ähnlich wie hinsichtlich des Zustimmungsverfahrens ergibt sich auch für das Auflagen-

überwachungsverfahren eine nur beschränkte Aussagekraft der Untersuchung, da ihre § 

153a StPO-Fälle mit der Meldung zur BWE In der Regel endgültig eingestellt, die 
Auflagen also erfüllt worden sind. 

lediglich zwei Verfahren (Fälle 25, 138) kamen in der Untersuchung vor, in denen drei 

Beschuldigte ihren Auflagen nicht nachkamen, so daß Anklage erhoben wurde. Gegen 

alle wurde das Verfahren schließlich erneut nach § 153a (Abs. 2) StPO eingestellt, 

wobei In zwei Fällen die Buße herauf-, In einem herabgesetzt wurde. 

In einem Verfahren (Fall 37) erfüllte der Beschuldigte seine Auflage nur teilweise, er-

reichte aber trotzdem die endgültige Einstellung unter nachträglicher Herabsetzung der 

Buße auf den gezahlten Betrag. 

In weiteren 17 Fällen (Fälle 3, 4, 62) mußten die Beschuldigten zum Teil mehrfach 

angemahnt werden, bis sie Ihrer Auflage nachkamen. 

44) Vor allem Schmidhäuseri JZ 1973, S. 529 ff. 



- 92 -

In diesem Zusammenhang dürfte von Interesse sein, wie sich in der Vergleichsgruppe 
das weitere Verfahre, im Anschluß an die Strafbefehlsanträge entwickelte: 
In zwei Fällen wurde der Erlaß der beantragten Strafbefehle vom Gericht abgelehnt (Fall 
118), in 140 Fällen wurde der erlassene Strafbefehl rechtswirksam, In 42 Fällen vom 
Beschuldigten Einspruch eingelegt. 
In 4 Fällen wurde auf den Einspruch das Verfahre, ohne ·Hauptverhandlung eingestellt, 
davon In 3 Fällen nach § 153a Abs. 2 StPO. in den 39 übrigen Verfahren kam es zur 
Hauptverhandlung, in der 12 Beschuldigte verurteilt und 4 Beschuldigte freigesprochen 
wurden. Gegen 4 Beschuldigte wurde das Verfahren nach § 153 Abs. 2 StPO und gegen 
18 Beschuldigte(= 46,2%) nach§ 153a Abs. 2 StPO eingestellt (Fälle 113,119,130, 
141)45 ). . · 
Es erscheint bemerkenswert, daß somit Jeder zweite Fall, in dem der Beschuldigte 
Einspruch gegen den Strafbefehl einlegte, nach § 153a Abs. 2 StPO erledigt wurde, die 
Fälle also offenbar insoweit noch Entscheidungsspielraum offen ließen. 

f. Einstellungsgründe 

Für die Geringfügigkeitseinstellungen nach §§ 153, 153a StPO besteht keine normative 

Begründungspfllcht46l, weshalb den Verfahrensakten zum Teil auch nur spärliche 

Informationen über die tatsächlich entscheldungsleltenden Umstände zu entnehmen 

sind
47l. Ausdrückliche Nennungen von Einstellungsgründen ergaben sich In erster Linie 

aus den Zustlmmungsanfragen an das Gericht (N= 61) und entscheidungsvorbereitenden 

Aktennotizen (N= 52), in der Regel offenbar zur Vorlage beim Abteilungslelter48 '. Dem 

Beschuldigten ging dagegen nur in seltenen Ausnahmefällen eine inhaltliche, d.h. über 

die Benennung der normativen Voraussetzungen hinausgehende Begründung zu (N= 

23). Opfer bzw. Anzeigeerstatter wurden inhaltlich nur beschieden, soweit es sich um 

Behörden handelte 49l_ 

Besonders beachtlich erscheint, daß nur in einigen wenigen Ausnahmefällen überhaupt 

45) Hinsichtlich eines Beschuldigten war der Ausgang des Verfahrens nicht feststellbar. 

46) Zu den Mitteilungsregelungen nach Nr. 89 Abs. 2 und Abs. 3 RiStBV vgL Hertwig 
(Fußn. 1), S. 110. 

47) S. dazu die konzeptionellen Überlegungen oben 1. 

48) Insoweit waren weitergehende Erkenntnisse aus einer Einsicht der Handakten, die 
jedoch nicht genehmigt wurde, erhofft worden; s. dazu oben A. 2. 

49) Nach den Eindrücken der Staatsanwältebefragung (s. dazu unten III. B. 4. d,) und 
als Ergebnis zahlreicher persönlicher Gespräche des Verfassers mit Staatsanwälten 
scheint es in erster Linie die Arbeitsbelastung zu sein, die die Bearbeiter von einer 
inhaltlichen Begründung ihrer Bagatelleinstellungen abhält und sie auch zu einer 
kritischen Haltung einer diesbezüglichen normativen Erweiterung veranlaßt, Nr. 89 
Abs. 3 RiStBV scheint jedenfalls kaum Beachtung zu finden, 
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eine Differenzierung nach den Einstellungsvoraussetzungen "geringe Schuld" und "öf-

fentliches Interesse" erfolgte. Ganz überwiegend wurden stattdessen im Anschluß an 

eine formularmäßlge Floskel wie: "Die Schuld Ist gering und ein öffentliches Interesse an 

der Strafverfolgung besteht nicht" bzw. " ••• erscheint durch Zahlung von DM ••• an ... 

zu beseitigen" pauschale Erörterungen angeschlossen. 

Wenngleich auch ein vollständiges Bild der tatsächlichen Einstellungsgründe mithin den 

ausdrücklichen Nennungen nicht zu entnehmen sein kann, dürfte deren Struktur doch -

vor allem für einen Vergleich der eigenen Merkmalsanalysen - von Interesse sein, 

Tabelle 17 (nächste Seite) zeigt die genannten Gründe, z. T. in sinnvoll recodlerter 

Form. Mehrfachnennungen kommen vor. Nicht als Begründung wurde es angest::1:1\;!n, 

wenn lediglich auf "geringe Schuld" oder mangelndes "öffentliches Interesse arr der 

Strafverfolgung verwiesen wurde, 

Sowohl bei den Erledigungen nach § 15.3a Abs. 1 StPO wie bei den sanktionslosen 

Einstellungen stehen neben dem geringen Schaden vor allem die unsicheren Prozeß-

aussichten wegen Beweisnot im Mittelpunkt der Entscheidungsgründe, 

Mehr als Jede sechst_e Einstellung unter Auflagen erfolgte somit u.a. ausdrücklich des-

halb, weil der Staatsanwaltschaft die anklagereife Sachaufklärung (zu) problematisch 

erschien, was angesichts der nach h.M. erforderlichen "Durchermittlung"50) zwar 

bedenklich erscheint, andererseits aber auch der Einschätzung etwa der Hälfte der 

befragten Staatsanwälte entsprlcht51 >. 

Unklar ist, inwieweit es sich hierbei um eine Besonderheit der Einstellungen in Wirt-
schaftsstrafsachen handelt. In der Untersuchung von Hertwig spielten Beweisprobleme 
als Einstellungsgrund mit einem Anteil von 0,8% (N= 2) innerhalb der § 153a Abs. 1 
StPO-Gruppe faktisch keine Rolle52l; dort war allerdings auch der Anteil von Fällen 
ohne jede Begründung erheblich höher (77, 7%) als in der vorliegenden Studie •. Ahrens, 
der die Handakten der Staatsanwaltschaften auswerten konnte, kam dagegen auf einen 
Anteil von 15, 1% für Beweisprobleme als Einstellungsgrund bei § 15.3a Abs, 2 StPo5.3), 

50) S, dazu und zur Problematik von Einstellungen aus rein verfahrenspragmatischen 
Gründen oben 2, Kapitel II, C, .3, (Fußn, 189). 

51) Vgl. unten III. B • .3. d. 

52) (Fußn, 1), S, 11.3, Tab. 29, 

53) (Fußn, 1), S. 1.30, Tab • .3.3. Interessant Ist In diesem Zusammenhang, daß 
bei der Handaktenauswertung nur auf 5,2% Fälle ohne jede Begründung kam. 
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Tabelle 17: Ausdrückllche Nennungen von Elnslellunqsgründen (Mehrfachnennungen) 

§ 153a CN• 193) § 153 (N• 155) 

N 'I(, N 'I(, 

Geringer Schaden 33 17,1 30 19,4 

Unsichere Prozeßausslchten 
wegen Beweisnot JJ 17„ 1 35 22,6 

- da.von: obJ. Tatseile 23 11,9 1J 8,4 

- davon: subJ. Tatseile 24 12,4 27 17,4 

Scha denswted erg_Jlmachung/ 
außerslrafrechtl. Regelung 20 10,4 1J 8,4 

Geringe obJ. Tatlnlensllät 
(Versuch, Teilnahme usw.) 20 10,4 J2 20,6 

Persönllche Umstände 
(außerhalb des Tatzusammenh.) 18 9,3 13 8,4 

Verfahrensdauer 17 8,8 10 6,5 

Abgrenzung zu Intensiver 
Talbelelllgten 15 7,8 22 14,2 

Selbslschädlgung des Besch. 14 7,3 17 11,0 

Eigene Aufklärungställgkelt 
des Beschuldgten 1J 6,7 7 4,5 

Verständnis für die Handlungsweise des 
Beschuldlglen (Wirtschaft!. oder soz. 
Zwangslage) 13 6,7 10 6,5 

Guler persönlicher Eindruck 11 5,7 1,3 

Annahme eines Einzelfalls 10 5,2 21 13,5 

Unsichere Gesetzes- oder 
Rechlsprechungslage 10 5,2 0,6 

Besch. lsl noch unbestraft 9 4,7 10 6,5 

Kein pers. Vorteil des Besch. aus 
der Tat 8 4, 1 7 4,5 

Kein bzw. nachgelassenes Slraflnleresse 
des Opfers 2,6 2,6 

Mitverschulden des Opfers oder 
öffenlllcher Kontrollorgane 3 1,6 7 4,5 

Sonstige, 14 7,3 10 6,5 

Keine Gn.X'lde 56 29,0 JO 19,4 
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Im übrigen ergeben sich deutliche Schwerpunkte nur für die ,Einstellungen nach § 153 

Abs. 1 StPO, bei denen sehr häufig auf den Tatcharakter im Sinne geringer objektiver 

Tatintensität und Abgrenzung zu intensiver Tatbeteiligten 54 ) wie auch auf eine Selbst-

schädigung des Beschuldigten abgestellt wurde. Die Annahme eines Einzelfalls erfolgte 

überwiegend rein formularmäßig (z.B. Fall 94). 

Im Vergleich dazu sind bei den § 153a Abs. 1 StPO-Entscheidungen solche Gründe 

überrepräsentiert, die auf Momente der Tat abstellen, seien es Schadenswieder-

gutmachungen (Fälle 1, 6, 13, 20, 23, 28, 30, 71) oder prozessuale Situationen, wie die 

Verfahrensdauer (Fälle 8, 13, 14, 21, 24, 37, 51), eigene Aufklärungstätigkeiten 

(Geständntsbereitschaftl des Beschuldigten (Fälle 20, 28, 55, 71), unsichere Gesetzes-

oder Rechtsprechungslagen (Fälle 10, 74) oder auch der gute persönliche Eindruck des 

Beschuldigten (Fälle 1, 20, 142)55 >. 

Bemerkenswert ist schließlich, daß sich bei § 153 Abs. 1 StPO-Entscheidungen den 

Akten häufiger inhaltliche Begründungen entnehmen ließen als in Verfahren mit Ein-

stellungen unter Auflagen 56>, was die Vermutung nahelegt, daß die Hintergründe bei 

Letzterer problematischer darzulegen sind. Die nachfolgende Merkmalsanalyse wird 

versuchen, diese Hir:,tergründe aufzuhellen. 

54) Vgl. auch die Überlegungen zum Ausscheiden "kleiner Fische" über§ 153 StPO 
bereits oben b. bb. 

55) Vgl. dazu unten die Ergebnisse der Staatsanwällebefragung (III. B. 2. a.), in der 
von den Wirtschaftsstaatsanwälten besonders die Schadenswiedergutmachungen 
bzw. außerstrafrechllichen Regelungen als Kriterium für "geringe Schuld" genannt 
wurden. 

56) Dasselbe ergibt sich für die Untersuchungen von Hertwig und (wie Fußn. 
52 und 53). 
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2. Tatbezogene Merkmale 

Gegenstand des Strafverfahrens sind In erster Linie Tal und Täler. Die Strafverfolgungs-

organe haben dabei zunächst ein bestimmtes menschliches Verhalten zu beurteilen und 

festzustellen, ob es nach dem Gesetz unter Strafandrohung verboten, mithin eine 

(Straf-) Tal ist. Ein objektiver Straftatbestand ist die Voraussetzung jeder weiteren 

Verfolgungstätigkeit, er ist vor allem der Maßstab, an dem sich de Prüfung der sub-

jektiven Voraussetzungen der Strafbarkeit wie auch der Strafwürdigkeit zu orientieren 

haben. 

Die Tal In diesem Sinne sieht somit im Zentrum der Ermitllungslällgkeil und soll daher 

auch den Anfang der Merkmalsanalysen zur Bagalellislerungspraxis in dieser Untersu-

chung bilden. Im weiteren Verlauf der Ergebnisdarstellungen wird dann wiederholt auf 

die Tatmerkmale rekurriert werden. 

Neben der normativen Deliklsslruklur sind für das Tatbild natürlich auch läler- und 

opferbezogene Merkmale von Bedeutung. Diese werden jedoch aus systematischen 

Gründen In gesonderten Abschnitten behandelt; lediglich der Schaden_als - im Rahmen 

der Vermögensdelikte - Taterfolg und damit erfahrungsgemäß besonders relevantes 
Kriterium für die Einstufung einer Tat wird aus Gründen der Übersichtlichkeit im zweiten 

Teil dieses Abschnittes dargestellt. 

a. Die normative Tatseite 

aa. Deliktsslruktur 

Die Problematik der normativen Eingrenzung von Wirtschaftskriminalität ist durch den 

§ 74c Abs. 1 GVG keineswegs beseitigt worden. Die (rein verfahrensrechtliche) Vor-

schrift enthebt jedenfalls die Ermittlungsbehörden nicht der Einzelfallzuordnung, auch 

und vor allem im Rahmen der Internen Zuständigkeiten (Wlrts,;:haftsdezernat, Schwer-

punktabteilung). Dabei mögen neben den Kriterien des § 74c GVG auch ermlttlungs-

pragmatische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen, die in jedem Fall ohne eine ge-

naue Kenntnis der lokalen Behördenstruktur nur schwer zu erkennen sein dürften57>. 

57) Vgl. dazu die Untersuchungen am Max-Planck-Institut für Strafrecht zu § 74c 
GVG: Lessner, Betrug als Wirtschaftsdelikt, 1984; Schönherr, Beskchung und 
Vorteilsgewährung als Wirtschaftsdelikte, 1984; Sickenberger, Wucher als Wirt-
schaftsdelikt, 1984. 
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Da die B WE als Erledlgungsstalislik der Wirtschaftsstaatsanwaltschaften erst nach die-

sem Zuordnungsprozeß ansetzt, kann die vorliegende Untersuchung auch nur auf die-

sen Ergebnisssen aufbauen58>, 

Ist somit also auch ein vollständiges BIid der Deliktsstruktur im tatsächlichen "Gerlng-

fügigkeitsbereich" der Wirtschaftskriminalität nicht zu erwarten, können die Ergebnisse 

für die Analyse der Seleklionspraxis der Staatsanwaltschaften durch Zuordnung zu 

diesem Bereich gleichwohl von erheblicher Bedeutung sein. Ergibt sich nämlich eine 

delikts- bzw. deUktsgruppenspeziflsch unterschiedliche Erledlgungsstruktur, so könnte 

dies ·auf eine schweremäßige Abstufung der Wirtschaftsstraftaten In der Strafverfol-

gungspraxis hindeuten. Gleichzeitig könnten gemeinsame typische Merkmale häufig 

wegen Geringfügigkeit eingestellter Delikte zur rechtstatsächlichen Ausfüllung der 

Begriffe "geringe Schuld" und "öffentliches Interesse an der Strafverfolgung" beitragen. 

Es ergibt sich daraus, daß unter den normativen Tatvorwurf Im Sinne dieser Unter-

suchung nur diejenigen Straftatbestände fallen können, deren Verwirklichung durch den 

Beschuldigten von der Anklagebehörde (noch) zum Zeitpunkt der Abschlußent-

scheidung (im Falle -des-Strafbefehlsantrags und der Einstellung nach § 15Ja Abs. 1 

StPO) angenommen bzw. (im Falle der Erledigung nach § 153 Abs, 1 StPO) nicht 

ausgeschlossen waren. Bei Strafbefehlsanträgen ergab sich der Tatvorwurf unprob-

lematisch aus dem Text des Antrags, ebenso in der überwiegenden Zahl der Einstel-

lungsfälle aus der Zustimmungsanfrage bei Gericht, In den übrigen Fällen mußte aus 

dem Aktenzusammenha~g der Tatvorwurf ermittelt werden, Dies war dann unproble-

matisch, wenn In vorbereitenden Aktennotizen "Ermittlungsresumees" gezogen worden 

und formelle Teileinstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO erfolgt waren, In einigen we-

nigen Verfahren - dies vor allem bei Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO - waren die 

Ermittlungen jedoch ganz oder z. T. pauschal und ohne tatbestandllche Konkretisierung 

durchgeführt und abgeschlossen worden. In diesem Fall mußte durch eigene 

nachvollziehende Subsumtion der normative Tatvorwurf ermittelt werden, was sich 

ebenfalls ganz überwiegend als unproblematisch erwies, Lediglich in 4 § 153 Abs. 1 

StPO-Fällen war überhaupt nicht festzustellen, welcher Straftatvorwurf dem Beschul-

digten gemacht wurde, 

58) Zudem muß auch ein r,ichtvollständlges Meldeverhalten berücksicht19t werden; 
vgl. dazu oben A, 1, · 
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Eine Besonderheit ergab sich Insoweit für die Strafbefehlsfälle, da dort im Hinblick auf 
die beantragte Strafe auch Einstellungen nach§§ 154, 154a StPO vorkamen, der Tat-
vorwurf des Antrags in diesen Fällen also nicht vollständig dem tatsächlich ermittelten 
Tatbild entspricht. Zwar erfolgt dJe Bestrafung nach dem Gesetz nur hinsichtlich des im 
Strafbefehl aufgeführten Teils, doch dürfte auch der eingestellte Teil nicht selten einen 
indirekten Einfluß auf die Beurteilung der Gesamtumstände und damit das Strafmaß 
haben. Denkbar ist auch, daß im Einzelfall die Sachentscheidung über Bestrafung bzw. 
(Straf-) Sanklionsverzicht mit von dem nach §§ 154, 154a StPO eingestellten Teil 
beeinflußt wird, so daß er hier nicht völlig unberücksichtigt bleiben kann. In der 
folgenden Darstellung werden daher auch dJe nach §§ 154, 154a StPO eingestellten 
Fälle kenntlich gemacht. 

In Tabelle 18 ist zunächst die Häufigkeitsverteilung der den Abschlußverlügungen 

zugrunde liegenden Straftatbestände nach dem Katalog des § 74c Abs. 1 GVG aufge-

führt. Grundgesamtheit bzw. Bezugsgröße für die Prozentangaben sind die Fälle (= 

Beschuldigte) je Untersuchungsgruppe, so daß insoweit Mehrlachnennungen vorkom-

men. Ebenso wird die Verteilung der nicht in § 74c Abs, 1 GVG erwähnten Tatbestände 

dargestellt, und zwar zunächst solche des StGB, danach diejenigen aus den straf-

rechtlichen Nebengesetzen. Bei der Strafbefehlsgruppe sind in Klammern die nach §§ 

154, 154a StPO eingestellten Tatteile ohne Prozentuierung vermerkt. 

Es ist ·augenfällig, daß der Katalog des§ 74c Abs. 1 GVG bei weitem nicht alle in den 

untersuchten Verfahren aufgetretenen Delikte bzw. Deliktsgruppen umfaßt. Keinesfalls 

auch handelt es sich bei den "sonstigen Tatbeständen" allein um Begleitstraftaten, was 

insbesondere für die Verletzung der Buchführungspflicht(§ 283b StGB) und die§§ 529, 

533, 1428 RVO gilt. 

In diesem Zusammenhang sei noch einmal daran erinnert, daß die BWE per definitionem 
nur die Delikte des § 74c Abs. 1 Nr. 1-3, 5 und 6 GVG, § 283b StGB, §§ 130b, 177a 
HGB und §§ 529, 533, 1428 RVO erfaßt. Diese Eingrenzung wird allerdngs offenbar 
nicht Immer beachtet, so daß auch andere Delikte, z.B. 5 Fälle des Wein- und 
Lebensmlttelstralrechts (§ 74c Abs. 1 Nr. 4 GVG) vorkamen. Nur zum Teil, vor allem bei 
den "sonstigen" Tatbeständen des StGB, handelte es sich dabei um neben den 
Katalogstraltaten mitverwlrklichte Begleitdelikte; die Verfahren wurden jedoch auch im 
übrigen vollen Umfangs berücksichtigt. Bei einer deliktsgruppenspezillschen Analyse 
dürften sie zahlenmäßig ohnehin kaum ins Gewicht lallen. Immerhin zeigt sich, daß der 
Katalog des§ 74c Abs. 1 GVG auch In seiner Erweiterung der BWE-Dellnition jedenfalls 
für den hier zugrunde liegen den Untersuchungsbereich von den Strafverfolgungsbehör-
den offenbar nicht für abschließend erachtet wird und auch durchaus zahlreiche und 
verschiedenste sonstige Dellktstypen der Wirtschaftskriminalität zugeordnet werden. 
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Tabelle 18: Detlklsart (Mehrfachnennungen) 

§ 15Ja 1 (N• 19J) § 15J 1 (N• 155) Strafbef. 184) 
N " N " N " 

§ 74c I Nr. 1 UWG 7 J,6 5 J,2 4 2,2 
GmbHG J1 16, 1 24 15,5 21 11,'4 (4) 

§ 74c I Nr. J Steuer- u. 

Zollrecht 56 29,0 29 18,7 79 42,9 (2) 

§74c1Nr.4 WetnG 1 0,5 - - - -
Lebensmllte!G J 1,6 - - 1 0,5 

§ 74c I Nr. 5 Subventlonsbetr. 12 6,2 6 J,9 5 2,7 
Kreditbetrug - - - - 1 0,5 
Bankrott J2 16,6 15 9,7 22 12,0 (6) 

Gläublgeroegünst. 7 J,6 4 2,6 5 2,7 -
§74c1Nr.6 Betrug 45 23,3 J2 20,6 37 20, 1 (6) 

Untreue 10 5,2 5 J,2 9 4,9 (4) 

Vorlellsgewährung 1 0,5 - - - -
Bestechung 1 0,5 - - - -

Sonstige, StGB Aus~gedellkle 2 1,0 - - 4 2,2 (1) 

Beleldlgung en - - 1 0,6 - -
Nötigung - - 1 0,6 - -
Olebst./Unterschl. 9 4,7 2 1,J 3 1,6 ( 1) 

Hehlerei J 1,6 1 0,6 - -
Urkundsd<!flkle 8 4, 1 1 0,6 2J 12,5 
VerL d. Buchführung 27 14,0 26 16,8 14 7,6 (1) 

Pfandkehr - - 2 1,J - -
Parteiverrat - - - - 1 0,5 

sonstige Ne- Arbellnehm.überlG - - 2 1,3 - -
bengesetze ArznelmlHelG " 2 1,0 1 0,6 - -

Ausf4nderG - - - - 1 0,5 

HGB J 1,6 6 J,9 2 1,1 
RabattG - - 1 0,6 - -
RVO 22 ,,,,. 29 18,7 2J 12,5 (J) 

WaffenG 1 0,5 2 1,3 - -
WarenzelchenG - - - - 1 0,5 

C 

Gesamtnennungen 28J 195 256 
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Die ausgewiesene Gesamtzahl der Delikte ergibt keinen relevanten Unterschied zwi-

schen den Untersuchungsgruppen, wenn man sie zu der jeweiligen Grundgesamtheit In 

Beziehung setzt. In der§ 153a Abs. 1 StPO-Gruppe wurden je Fall durchschnittlich 1,5 

Straftatbestände angenommen, ebenso bei den Strafbefehlsanträgen, soweit man die 

§§ 154, 154a StPO-Einstellungen mitberücksichtigt 59'. In der § 153 Abs. 1 StPO-

Gruppe ist zu beachten, daß in 4 Fällen der Tatvorwurf nicht feststellbar war. Läßt man 

diese außer Betracht, ergibt sich eine durchschnittliche Deliktszahl von 1,3 pro Fall. In 

3 § 153 Abs. 1 StPO-Fällen war kein Deliktstatbestand vMwirklicht ( 1 Verfahren, Fall 

100). 

Für eine weitergehende, inhaltliche Analyse der Deliktsstruktur bietet sich an, von der 

Klassifizierung des § 74c GVG unabhängige Gruppen zu bilden. Dabei ist neben dem 

sachlichen Zusammenhang auf eine hinreichende Besetzung der Deliktsgruppen zu 

achten. Läßt man demgemäß solche Tatbestände außer Betracht, die auch bei 

sinnvoller Zusammenfassung bei keiner Untersuchungsgruppe in mehr als 5% der Fälle 

vorkamen, so ist folgende Klassifizierung naheliegend: 

- Steuerdelikte, §§ 370, 372, 373, 405 AO, 

- Konkursdelikte, §§ 239-243 KO a.F., 283-283d StGB, 84 GmbHG, 130b, 

177a HGB, 

- Betrugsstraftaten, §§ 263, 264, 265b StGB, 

- RVO-Delikte, §§ 529, 533, 1428 RVO, 

- Urkundsdelikte, §§ 267-274, 348 StGB, 

- Untreuestraftaten, § 266 StGB. 

Die Verteilung dieser Dellktskategorlen in den Untersuchungsgruppen zeigt die Tabelle 

19. Zwischen den Dellktsgruppen sind Überschneidungen möglich, d.h., Fälle, die 

mehreren Gruppen zuzuordnen sind, sind mehrfach aufgeführt. Bei den Strafbe-

fehlsanträgen ist wiederum ergänzend die Zahl derjenigen Fälle vermerkt, die nur 

wegoo einer entsprechenden Teileinstellung nach §§ 154, 154a StPO nicht der je-

weiligen Deliktsgruppe zugeordnet werden kann. 
Lediglich insgesamt 35 Fälle (=6,6%) sind keiner der Deliktsgruppen zuzuordnen, so 

daß mit den gebildeten Kategorien praktisch das gesamte Untersuchungsfeld erfaßt 

wird. Auch die Einstellungen nach §§ 154, 154a StPO spielen mengenmäßig keine 
Rolle. 

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 

59) Ohne diese: 1,4 Delikte. 



- 101 -

Tabelle 19: Oellktsgruppen (Mehrfachnennungen) 

§ 153a 1 (N, 193) § 153 1 (N• 155) Slralbefehl (Naa 184) 

N " N " N " (§§ 154f) 

' 
St euerdellkte 56 29,0 29 18,7 78 42,4 

Konkursdelikte 69 35,8 57 J6,8 45 22,3 (2) 

Betrugsstraftaten 56 29,0 38 24,5 43 23,4 (3) 

RVO- Delikte 22 11,4 29 18,7 23 12,5 (3) 

Urkundsdellkle 8 4, 1 0,6 23 12,5 

Untreue 10 5,2 3,2 9 4,9 (4) 

aaa. Steuerdelikte 

Die Steuerdelikte sind mit Abstand am häufigsten in der Strafbefehlsgruppe zu fin-

den und bilden dort auch intern den deutlichen Schwerpunkt. Überhaupt ist hinsichtlich 

der Deliktsarten die Kombination Steuerdelikte/Strafbefehl die häufigste in der ge-

samten Untersuchung. Rechnet man noch die 14 Verfahren, bei denen eine Aktenein-

sicht unter Berufung auf § 30 AO verwehrt worden war60>, hinzu, war in annähernd 

der Hälfte aller Fälle,- bei denen die Ermittlungen durch die Beantragung eines Straf-

befehls abgeschlossen wurden, ein steuerstrafrechtlicher Vorwurf enthalten. Der Straf-

befehl scheint hier also ebenso die typische strafrechtliche Reaktion bei Steuerdelin-

quenz zu sein, wie umgekehrt Steuerdelikte die typischen Wirtschaftsstraftaten in 

durch Strafbefehlsantrag erledigten Ermittlungsverfahren sind. 

Diesbezügliche Verzerrungen durch Kombinationen mit anderen Deliktsgruppen sind 
nicht zu vermuten. Von den insgesamt 163 Fällen mit Steuerdelikten sind 131 Fälle (= 
80,4%) "reine" Steuersachen, d.h., weisen keine Kombinationen mit sonstigen 
Straftaten auf. Die übrigen 32 Fälle verteilen sich ohne disproportionalen Schwerpunkt 
auf die 3 Untersuchungsgruppen. 
Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, daß die Untersuchung nur die straf-
rechtlichen und dort wieder nur einen Teil der möglichen Reaktionen erfaßt. So kann 
hier keine vergleichbare Aussage über nach § 170 Abs. 2 StPO oder durch Anklage 
erledigte Strafverfahren gemacht werden, ebenso wie der Bereich der ohne Kennt-
nisnahme der Staatsanwaltschaft direkt durch die Steuerbehörden erledigten Verfahren 
unberücksichtigt bleiben muß61). 

60) Vgl. oben Tab. 1. 

61) s; dazu noch weiter im folgenden. 
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Demgegenüber sind bei den Bagatellelnstellungen die Steuerdelikte vergleichsweise un-

terrepräsentiert, obwohl Immerhin 14% der befragten Wirtschaftsstaatsanwälte Steuer-

delikte für eine Einstellung nach § 153a StPO für besonders geeignet hiellen62>. Die 

sanktionslosen Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO hatten In nicht einmal Jedem fünf-

ten Fall einen solchen Vorwurf zum Gegenstand, wobei sich de 29 Fälle auf nur 15 Ver-

fahren verteilen. 

Tab eile 20 weist zunächst die Art und Häufigkeit der Steuerverstöße aus. Dabei sln d 

Mehrfachnennungen für Fälle vorgesehen, In denen mehrere Arten von Hinterziehungen 

vorkamen. 

Tabelle 20: Art des Steuerverstoßes (Mehrfachnennungen) 

§ 15Ja 1 (N=56) § 15J I (N=29) 51rafbef. 

N " N " N " 
' Umsatzsteuer 23 41, 1 9 J1,0 45 57,7 

Elnkommenssleuer 15 26,8 3 10,J 31 J9,7 
Lohnsleuer 15 26,8 8 27,6 14 17,9 

Gewerbesleuer 3 5,4 , J,4 19 24,4 

Mlneralölsleuer 5 8,9 5 17,2 7 9,0 
Zoll 6 10,7 2 6,9 5 6,4 
Vermögenssteuer 3 5,4 , J,4 4 5,1 
Erbschaftssteuer 2 J,6 - - - -
Grunderwerbssteuer - - - - , 1,J 
Kfz - Sleuer - - - - 2 2,6 

l 
Steuerarl n.r. i J 1 2 • 

= 
0 Nennungen pro Fall i 1,4 1,0 1,7 . 

1, 

Zunächst Ist augenfällig, daß in der Strafbefehlsgruppe mehr Nennungen verschie-

denartiger Verstöße pro Fall vorkommen als In den Einstellungsgruppen (Strafbefehl: 1, 7; 

§ 153a Abs. 1 StPO: 1,4; § 153 Abs, 1 StPO: 1,0), was für eine schwerere Fall-

gestaltung sprechen könnte. Allerdings Ist zu beachten, daß die Ermittlungsergebnisse, 

wenn eine Geringfügigkeitseinstellung erfolgte, bei weitem nicht so differenziert nie-

62) S. unten IIL 8. 2. a. 
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dergelegt wurden wie im Text der Strafbefehlsanträge, so daß insoweit eine Verzer-

rungsmögllchkelt besteht. 

Der Schwerpunkt liegt zwar erwartungsgemäß in allen 3 Gruppen bei den Umsatz-

steuerhinterziehungen, die zumeist durch unvollständige Voranmeldungen begangen 

wurden, doch sticht der besonders hohe Anteil in der Strafbefehlsgruppe nochmals 

deutlich hervor. 

Dte zahlreichen Gewerbesteuerhinterziehungen bei den Strafbefehlsanträgen sind im 

Zusammenhang mit den Einkommenssteuerverkürzungen zu sehen, mit denen sie 

sämtlich in Idealkonkurrenz begangen sind. Die in den Einstellungsgruppen relativ stark 

vertretenen Lohnsteuerhinterzlehungen betrafen zumeist Fälle von Schwarzarbeit, In 

denen seitens des Unternehmens die ordnungsgemäße Anmeldung der Beschäftigten 

zur Versteuerung unterblieb (Fälle 19, 108), oder Insolvenzsachverhalte (Fall 142). Die 

übrigen Htnterziehungsarten sind mengenmäßig zu vernachlässigen (Mineralölsteuer: 

Fälle 144, 149, insgesamt nur 5 Verfahren; Zoll: Fälle 2, 56, 93; Vermögenssteuer: Fälle 

46, 109; Erbschaftssteuer: Fälle 1 S, 26). 

Eine einleuchtende Erklärung für die relative Häufigkeit der Strafbefehlsanträge in den 

SteuerdeÜktsfällen der Untersuchung läßt sich Indes nicht aus der Struktur der Hinter-

ziehungen ableiten. 

Diesbezüglich bietet sich zunächst vielmehr die Vermutung an, daß es generalprä-

venlive Gesichtspunkte sind, die einem Sanktionsverzicht In Steuerstrafsachen ent-

gegenstehen63>. Da praktisch Jeder geschäftsfähige Bürger steuerpflichtig ist, sind 

Straftaten in diesem Bereich zumindest potentiell typische "Jedermannsdelikte" und 

das Rechtsgut mithin besonders schutzbedürftlg. Allerdings spricht dasselbe Argument 

der "Jedermannsdelikte" auch gegen eine extensive Strafpraxis, da damit die Gefahr 

einer Kriminalisierung breiter Bevölkerungsschichten einhergeht, ein Gesichtspunkt, der 

beispielsweise im Bereich der Verkehrsdelinquenz zu einer vermehrten Anwendung der 

Geringfügigkeltselnstellungen geführt haben dürfte 64'. 

63) Vgl. zum Strafzweck der Generalprävention i.R.d. Geringfügigkeilseinstellungen 
oben 2. Kapitel II. C. 

64) Erstaunlich Ist, daß sich - soweit ersichtlich - dlesbezüglich bisher kaum Kritik 
an der häufigen Anwendung des § 153a StPO geregt hat. 
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Fraglich ist allerdings, ob solche krlminalpolltlschen Aspekte der allgemeinen Steuer-

kriminalität überhaupt auf de'h Bereich der Wirtschaftskriminalität durchschlagen bzw. 

Im Rahmen der BWE nachvollziehbar sind. Bel den häufig sehr schadensJntensfven65 ) 

Wirtschaftssteuerhlnterziehungen dürfte seitens der Finanzbehörden nicht selten das 

fiskalische Interesse an einer effektiven Nachversteuerung (sog. "Mehrerlös" der Steu-

erfahndung) gegenüber dem Strafbedürfnis deutlich überwiegen. Im Interesse eines 

guten Betriebsprüfungsklimas wird daher bisweilen durchaus ein informeller Verzicht auf 

die Einleitung eines Strafverfahrens In Betracht kommen, zumal bei einer (recht-

zeitigen) Belehrung über den aufgetauchten Tatverdacht (§ 397 Abs. 3 AO) mit einer 

konstruktiven Mitarbeit des Verdächtigten kaum mehr z~ rechnen ist 66>. 
Aber nicht nur unter diesem Gesichtspunkt dürfte vor allem ein großer Teil "potenlieller 

Geringfüglgkeitsfälle" bereits im Vorfeld eines Strafverfahrens (Alternative:§§ 398, 399 

Abs, 1 AO) durch die Finanzbehörden erledigt werden, Die Besonderheit der insoweit -

wie auch hinsichtlich der Strafbefehlsanträge - "doppelten Ermittlungszuständigkeit" In 

Steuerstrafsachen bedingt eine im Rahmen der BWE als staatsanwaltschaftlicher 

Erledlgungsstatistik nur sehr partielle Erfassung jedenfalls des Bagatellbereichs dieser 

Deliktsart. Aussagen sind allenfalls über den - vermutlich kleineren - Tell der an die 

Staatsanwaltschaft abgegebenen Verfahren und deren Erledigung möglich. 

Jedoch dürfte auch diesbezüglich den vorermitlelnden Finanzbehörden ein nicht 

unerheblicher Einfluß auf den Ausgang der Verfahren zukommen. Die Staatsanwalt-

schaft ist nämlich nicht nur an den ermittelten Sachstand, sondern darüber hinaus in 

gewissem Maße auch an die von den Finanzbehörden zumeist vorgenommene 

Würdigung desselben gebunden, soll nicht die Gefahr einer Ungleichbehandlung paral-

leler Fälle durch die verschiedenen Träger der Sozialkontrolle entstehen67>. Soweit 

nicht ohnehin auch ein ausdrücklicher Entscheidungsvorschlag der Behörde vorliegt, 

läßt dabei allein die Tatsache der Abgabe an die Staatsanwaltschaft die Vermutung zu, 

daß das Verfahren jedenfalls nicht als reine Bagatelle angesehen, vielmehr eine straf-

65) Vgl, dazu noch unten Tab, 32. 

66) In diesem Sinne äußerten sich In persönlichen Gesprächen mit dem Verfasser 
wiederholt in der Steuerlahn dung tätige Personen. 

67) Vgl. zu den fachlichen Voraussetzungen einer (gleichmäßigen) Verfolgung von 
Steuerstraftaten Borgmann in: Belke/Oehmichen (Hrsg.), Wirtschaftskriminalität 
1983, s. 147 ff. 
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rechtlich relevante Reaktion (im Sinne von Sanktion) erwartet wird. 

Dieser Zusammenhang bestätigt sich auch nach den Ergebnissen der Untersuchung, 

wenn man - unter Beschränkung auf Steuerfälle ohne Kombinationen mit anderen 

Delikten, In denen also die Finanzbehörden grundsätzlich das Verfahren auch selb-

ständig zum Abschluß hätten bringen können - die Art des Abschlußes mit der Tat-

sache finanzbehördlcher Vorermittlungen 68) In Verbindung setzt. Dabei zeigt sich 

nämlich, daß von den 108 Fällen mit solchen Vorermittlungen 62 (= 57%) durch Straf-

befehlsantrag und 35 (= 32%) nach § 153a Abs. 1 StPO, Insgesamt also 89% sank-

tionierend erledigt wurden, wohingegen die 23 Fälle ohne flnanzbehördliche Ermitt-

lungen überwiegend (57%, N= 13) nach§ 153 Abs. 1 StPO eingestellt wurden. 

Aufschlußreich ist ferner, daß die genannten 62 Strafbefehlsanträge zu 73% (N= 45) 

auf entsprechende Strafanregung der Behörde erfolgten, während es bei allen Ein-

stellungsfällen an solchen Anregungen fehlte. In 27 Strafbefehlsfällen leitete die Staats-

anwaltschaft sogar lediglich einen bereits vorformullerten Antrag der Finanzbehörde an 

das Gericht weiter. 

Man kann also feststellen, daß Jedenfalls der hohe Anteil von Strafbefehlen bei den 

Steuerdelikten der Untersuchung weniger von der Staatsanwaltschaft als von den 

vorermltfelnden Steuerbehörden veranlaßt ist. Mangels Vergleichsmaterials kann über 

deren Gründe dafür nur spekuliert werden. Möglicherweise haben sich dort aber an-

gesichts der Spezialisierung und der Fülle des angefallenen Materials vergleichsweise 

festere Reaktionsstrukturen als bei den Staatsanwaltschaften herausgebildet, wobei 

Insbesondere die Praxis der Bußgeldverfahren dergestalt Einfluß auf die Art des Ab-

schlußes und ggf. das Strafmaß in den Steuerstrafsachen hat, daß zum in des! ein 

völliger Sanklionsverzlcht unter Gleichbehandlungsaspekten weniger häufig in Betracht 

kommt (vgl. Fall 60). 

Die Einstellungsbegründungen der Staatsanwaltschaften sind bei den Steuerdelikten, je 

nachdem ob mit oder ohne Auflagen verfahren wurde, stark unterschiedlich. Bei den 

Einstellungen nach§ 153 Abs. 1 StPO waren überhaupt nur In 18 Fällen(= 62%) inhalt-

liche Gründe den Akten zu entnehmen, wobei In jeweils 6 Fällen auf eine soziale 

Zwangslage der Beschuldigten und eigene Aufklärungstätigkeit abgestellt wurde (Fall 

144). 

68) Vgl. zu den vorstaatsanwaltschaftlichen Ermittlungen unten 5. b. cc. 
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Dagegen waren die§ 15.3a Abs. 1 StPO-Einstellungen zu 88% (N= 49) zumindest intern 

inhaltlich begründet. In immerhin 18 Fällen(= .32%) wurde dabei auf unsichere Prozeß-

aussichten wegen Beweisnot entweder In objektiver oder subjektiver Hinsicht abgestellt 

(Fälle 11, 19, 61, 69, 138). In 12 Fällen(= 21%) wurde der Schaden für (relall~) gering 

erachtet (Fälle 56, Schaden: DM 221.000!, 138, 149) und In 9 Fällen (= 16%) eine 
Selbstschädigung des Beschuldigten für schuldmlndemd angesehen (Fall 61). 

Besonders die Beweisprobleme stehen damit offenbar im Vordergrund der Einstellungen 

unter Auflagen bei Steuerdelikten und unterscheiden_ diese von den Strafbefehlsan-

trägen. Ta !sächlich ergibt auch die eigene (nachvollziehende) Bewertung des Auf-

klärungsstandes69>, daß 2/.3 dieser Fälle Aufklärungslücken im objektiven bzw. be-

sonders im subjektiven Bereich aufwiesen, während dies bei den Strafbefehlsfällen nur 

in etwa 40% zu beobachten war. Es dürfte sich daraus z.T. auch· erklären, daß die 

vorermittelnden Finanzbehörden in den schließlich nach § 15.3a Abs. 1 StPO ein-

gestellten Fällen zuvor keine Strafanregungen machten. 

bbb. Konkursdelikte 

Nicht ganz so deutlich wie bei der Kombination Steuerdelikte/Strafbefehlsantrag ist für 

die Konkursdelikte ein Häufigkeitszusammenhang mit der Geringfügigkeitseinstel-

lung ohne Auflagen nach § 15.3 Abs. 1 StPO festzustellen. § 15.3 Abs. 1 StPO stellt 

ebenso die häufigste Reaktion auf Konkursdelikte In der Untersuchung dar, wie die 

Konkursdelikte weitaus am häufigsten innerhalb der § 15.3 Abs. 1 StPO-Gruppe ver-

treten sind. Insgesamt ist die Kombination Konkursdelikte/§ 15.3 Abs. 1 StPO die 

zweithäuligste hinsichtlich der Deliktsarten in der gesamten Untersuchung. 

Von den Insgesamt 171 Fällen mit Konkursdelikten wiesen 122 (= 71,.3%) keine Kombi-

nationen mit anderen Deliktsgruppen auf. In 27 Fällen trafen Konkursdelikte mit RVO-

Vergehen zusammen. 

Völlig Im Gegensatz zu den Steuerdelikten wurden die Konkursfälle jedoch last aus-

schließlich allein von der Staatsanwaltschaft bearbeitet. Nur In insgesamt 5 Fällen 

(= .3%) landen vorstaatsanwaltschaltllche Ermittlungen (der Polizei) statt. Die der 

69) Vgl. dazu ausführlich unten 5. c. 
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Untersuchung zugrunde liegenden Verfahren entstanden vielmehr zumeist (59o/o, N= 96) 

durch Routineabgaben des Konkursgerichts nach Eröffnung eines Konkursverfahrens 

bzw. nach Ablehnung der Eröffnung mangelns einer die Kosten des Verfahrens 

deckenden Masse direkt bei der S!aatsanwaltschafl. 

Eine Detailanalyse der Konkursdeliktsfälle In Hinblick auf die verwirklichten Straftalbe-

sttnde ergibt das in Tabelle 21 wiedergegebene Bild. Dabei kommen Mehrfachnen-

nungen vor. Die Prozentuierungen beziehen sich auf die Jeweiligen Grundgesamtheilen 

nur der Konkursdelikte. 

Tabelle 21: Art der Konkursdellkte (Mehrfachnennungen) 

§ 153a 1 (Na 69) § 153 1 (N• 57) Slrafb. (Na 45) 

N " N " N " 
§ 84 Abs. 1 GmbHG 29 42,0 22 38,6 20 44,4 

Abs. 2 GmbHG 1,8 2,2 
§§ 130b, 177a HGB 4,3 6 10,5 2 4,4 
§ 239 Abs. 1 Nr. 1 KO a.F. 1,4 

Nr. 2 KO a.F. 2,9 

Nr. J KO a.F. 1,4 
§ 240 Abs. 1 Nr. 2 KO a.F. 3 4,3 2 3,5 

Nr. 3 KO a.F. 3 4,3 3 5,J 2 4,4 
Nr. 4 KO a.F. 5,8 1,8 4,4 

§ 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB 8,7 5,3 2,2 

Nr. 2 StGB 2,2 
Nr. 3b StGB 2 2,9 2,2 
Nr. 5 StGB 10 14,5 10 22,2 
Nr. 6 StGB 2,2 

Nr. 7 StGB 13 18,8 9 15,8 13 28,9 

Abs. 5 StGB 2 2,9 1 1,8 
§ 283b Abs. 1 StGB 25 36,2 25 4J,9 14 31, 1 

Abs. 2 SIGB 2 2,9 1,8 
S 283c Abs. 1 StGB 7 10,1 7,0 5 11,1 

: 
if 

0 Nennungen pro Fall 1,6 1,4 1,6 

Die Aussagekraft der Ergebnisse Ist jedoch stark durch die In der Tabelle nicht transpa-

rent werdenden Kombinationen sowohl zwischen den dortigen Tatbeständen selbst wie 

auch mit solchen anderer Deliktsgruppen beeinträchtigt. Immerhin zeig! sich, daß -

ebenso wie bei den 3teuerdeliklen - bei den sanktionslosen Einstellungen die geringste 

Zahl unterschiedlicher Tatbestandsverwirklichungen pro Fall festzustellen isl. Die 

Schwerpunkte liegen dort eindeutig bei den Formaldeliklen der unterlassenen 

Buchführung bzw. - Bilanzierung sowie der unterlassenen Konkursanmeldung, 
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was allerdings nach den Resultaten der Tabelle 21 auch für die anderen Untersuchun-

gsgruppen gilt. 

Ein schärfer konturiertes Bild ergibt sich, wenn man unter Ausscheidung von Doppel-

zählungen nach Fällen, in denen lediglich ein (formaler) Unterlassungsverstoß gegen 

(Konkurs-) Ordnungsregeln in obigem Sinne vorliegt, und solchen mit aktiven Vermö-

gensverschiebungen differenziert. In Tabelle 22 werden unter "aktive Bankrollhandlun-

gen" Straftaten nach §§ 239 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4, 240 Abs. 1 Nr. 1, 2 und Ja KO 

a.F., 283 Abs. 1 Nr. 1-4 und 6, Abs. 2 und 283c StGB, unter "Unterlassungsverstöße" 

solche nach §§ 84 Abs. 1 und 2 GmbHG, 130b, 177a HGB, 239 Abs. 1 Nr. J, 240 Abs. 

1 Nr. 3 und 4 KO a.F., 283 Abs. 1 Nr. 5 und 7, Abs. 2 und 283b Abs. 1 und 2 StGB 

verstanden. 

Tabelle 22: Konkursdelikte - Slrulc:luranalyse 

akllve Bankrotthandlungen 

nur Unterlass\l'lgsverstöße 
des Konkursstrafrechls 

Unterlass1.11gsverslöße 
und sonst. Straftaten 

§ 153 a 1 (N~ 69) 

N 1' 

19 27,5 

36 52,2 

14 20,3 

§ 153 1 {Na 57) 

N 1' 

7 12,3 

37 64,9 

1J 22,8 

Slrafbel. {N245) 

N 1' 

7 15,6 

17 37,B 

21 46,7 

Sanktionslose Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO erfolgten also In fast 2/3 der Fälle 

bei reinen Unterlassungsverstößen. Es handelte steh dabei zumeist um Verfahren, 

in denen die Staatsanwaltschaft zunächst - oft formularmäßlg - sehr viel breitere 

Ermittlungen angestellt, diese aber schließlich größtenteils formell (§ 170 Abs. 2 StPO) 

oder informell mangels hinreichenden Tatverdachts wieder eingestellt hatte. Der ge-

ringe nachweisbare "Überhang" an Formaldelikten In der Schlußphase der Firma hatte 

dann offenbar für sich keinen sanktionswerten Unrechtsgehalt mehr, so daß nach § 

153 Abs. 1 StPO verfahren werden konnte. 

Bei der Bearbeitung der Verfahrensakten entstand der Eindruck, daß es sich dabei um 

Fälle handelte, in denen eine Individualschuld des Täters überhaupt nur im streng 

normativen Sinne bestand, rechtstatsächlich - im wirtschaftlichen Sinne - jedoch eine 

wertneutrale Handlung vorlag, die für sich genommen auch kaum zur Einleitung eines 

Strafverfahrens geführt hätte. 

So zeigen die häufig sehr komplizierten und umfangreichen Ermittlungstätigkeiten der 
Staatsanwaltschaft deutlich, daß die Festlegung des Zeitpunktes der Überschuldung 
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bzw. Zahlungsunfähigkeit selbst ex post bei sorgfältig geordneten Geschäftsunterlagen 
mit erheblichen Schwierigkeiten und Fehlerquellen behaftet und vor allem eine rand-
scharfe Abgrenzung zwischen überbrückbaren Liquiditätsengpässen und irreversibler 
Zahlungsunfähigkeit oftmals unmöglich ist. Um so mehr mag es Im Einzelfall nachvoll-
ziehbar sein, wenn Unternehmer Im Bemühen um die Erhaltung ihres Betriebes und In 
der Hoffnung einer Besserung der eigenen bzw. der Finanzlage der Schuldner - aller-
dings über die normativen Grenzen hinaus - mit den objektiv gebotenen Schrillen zu-
warten, einen Vergleichs- bzw. Konkursantrag hinauszögern oder eine Bilanzerstellung 
angesichts zahlreicher unklarer Außenstände Monat um Monat verschieben70). 

Dagegen waren sanktlonslose Einstellungen in Fällen mit "aktiven Bankrotthandlungen" 

eher die Ausnahme. Anscheinend wird der tätigen Vermögensverschiebung, die zumeist 

auch eine konkretere Beeinträchtigung der Gläubigerinteressen bedeutet, ein höherer 

Unwertgehalt zugemessen, so daß Jedenfalls eine Auflage zur Befriedigung des öffent-

lichen Interesses an der Strafverfolgung erforderlich erscheint. 

Strafbefehle sind indes auch in diesen Fällen eine Seltenheit. Ihr Schwerpunkt liegt 

vielmehr In der dritten Kategorie der Kombinationen mit anderen Deliklsgruppen (vor 

allem RVO-Deliklen), sie scheinen in Konkursstrafsachen selbst eher eine atypische 

Reaktion zu sein. Es ist zu vermuten, daß sich Insoweit die komplizierten Sachverhalts-

konstellatlonen niederschlagen - nur selten sind Konkursfälle so eindeutig aufgeklärt 

bzw. aufklärbar, daß" sie sich für ein schriftliches Bestrafungsverfahren eignen. Nach 

den eigenen Ermittlungen 71 ) waren nur knapp 40% der Konkursdelikte vollständig 

aufgeklärt, und selbst die Strafbefehlsfälle wiesen zu etwa 45% noch diesbezügliche 

Lücken im objektiven oder subjektiven Tatbestandsbereich auf. 

Entsprechend Ist es auch nicht überraschend, daß als häufigste Einstellungsgründe bei 

§ 153a Abs. 1 StPO-Einstellungen von den Staatsanwaltschaften die lange Verfahrens-

dauer (14%, N= 10, Fälle 14, 21, 37, 51)72) und unsichere Prozeßausslchten wegen 

Beweisnot In objektiver oder subjektiver Hinsicht ( 13%, N= 13, Fälle 12, 51, 138) ge-

nannt wurden. Beweisprobleme dürften aber in noch wesentlich mehr Fällen der tat-

sächliche Einstellungsgrund gewesen sein, wenn man berücksichtigt, daß in 28 Kon-

kursdellktsfällen mit § 153a Abs. 1 StPO-Einstellungen (= 41 %!) überhaupt kein Grund 

70) Vgl. insoweit die Ausführungen oben 2. Kapitel II. B. 2. b. 

71) Vgl. dazu unten 5. c. 

72) Durchschnittliche Ermittlungsdauer In Konkurssachen bei § 153a Abs, 1 
StPO-Einstellungen: 39 Monate; s. unten 5. a. aa. 
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ausc!rückllch in der Akte vermerkt war. 

Nach den bisherigen Ergebnissen ebenso erwartungsgemäß überwiegen bei den sank-

tlonslosen Einstellungen als Gründe dagegen Hinweise auf die geringe objektive Tat-

Intensität und die Vermutung, daß es sich bei der Tat um einen Einzelfall gehandelt 

habe (je 12 Nennungen= 21%). 

ccc. Betrugsstraftaten 

Die Betrugsstraftaten kommen zwar Insgesamt am häufigsten In der § 153a Abs. 1 

StPO-Gruppe vor, Intern bilden sie dort Jedoch keinen so eindeutigen Schwerpunkt wie 

die zuvor besprochenen Deliktsgruppen. Von den 137 Fällen mit Betrugsvorwürfen ist 

mit nur 58% (N= 79) ein erheblich geringerer Teil als bei den Steuer- und Konkurs-

delikten nicht kombiniert mit anderen Deliktsgruppen. Beschränkt man sich auf diesen 

Teil "reiner" Betrugsfälle, so liegt dessen relativer Schwerpunkt in der Gruppe der 

sanktionslosen Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO (18, 1%, N= 28; § 153a Abs. 1 

StPO: 16, 1%, N= 31; Strafbefehl: 10,9%, N= 20). 

Eine Typologie der Betrugsstraftaten ist angesichts der Vielfalt der Fallgestaltungen nur 

sehr oberflächlich möglich. In der Tabelle 23 wurden neben den gesetzlich definierten 

Subventions-, Kredit- und Versicherungsbeirügen noch dle Kategorien "Eingehungsbe-

trug", "Warenkreditbetrug" und "Abrechnungsbetrug" gebildet, deren Inhaltliche Aus-

füllung nachstehend erläutert wird. Die Zuordnung erfolgte in den ersten 3 Kategorien 

materiellrechllich und nicht nach der erfolgten staa tsan wallschafllic hen 

Subsumtion. Die Prozentuierungen beziehen sich auf die jeweilige Gesamtheit der 

Deliklsgruppe in den einzelnen Untersuchungsgruppen, wobei die fehlenden Angaben 

außer Betracht bleiben. Mehrfachnennungen kommen nicht vor. 

Tabelle 23: Betrugsarten 

1 § 15Ja I CN• 56) § 153 1 CN• J8) Slrafb. (N=4J) 
N l(, N l(, N l(, 

Subventionsbetrug 19 JS,8 9 24,J 6 15,0 

Kredttbetrug 2,5 
Versicher111gsbelrug ) 7,5 
Elngehun gsbetrug 1) 24,5 17 45,9 2 5,0 
Warenkreditbetrug 12 22,6 10,8 7 17,5 

Ab rech nun gsb et rug 5 9,4 ) 8, 1 19 47,5 
sonsllges 5 9,4 10,8 2 5,0 

nicht feststellbar J • 
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Bemerkenswert ist zunächst im Vergleich mit der Tabelle 18, daß dort 10 Subven-

tionsbetrugsfälle weniger ausgewiesen sind und der Versicherungsbetrug überhaupt 

nicht vorkommt, diese Fälle von den Staatsanwaltschaften also unter § 263 StGB 

subsumiert und erledigt worden waren. 

Die Subventionsbeirüge der Einstellungsgruppen betrafen zum größten Teil unberech-

tigte Beantragungen von Investitionszulagen nach dem Muster der Fälle 5, 71 und 87 

der Dokumentation, die seinerzeit aufgrund entsprechender abgestimmter Empfeh-

lungen von Fahrzeugverkäufern zahlreich vorkamen, und um deren einheitliche Er-

ledigung man bei den Staatsanwaltschaften wegen der Parallelität der Fälle bemüht 

war. 

Unter "Eingehungsbetrug" werden hier solche Fallgestaltungen zusammengefaßt, in 

denen die Beschuldigten ihren Kunden vertraglich oder vertragsähnlich Leistungen in 

Aussicht stellten, die sie von vornherein (s.o) nicht erbringen wollten oder konnten, 

soweit es sich dabei nicht allein um die finanzielle Gegenleistung für Warenlieferungen 

der Kunden handelte (dann: "Warenkreditbetrug"). Zumeist wurde den Geschädigten 

dabei eine bestimmte gewinnversprechende Verwendung ihrer Gelder (Fälle 64, 67) 

oder ein Rechtserwerb (Fälle 54, 72) vorgetäuscht. 

Bei den "Abrechnun_gsbetrügen" erfolgte die Täuschung dagegen im Rahmen der Ab-

wicklung ordnungsgemäß zustandegekommener Rechtsverhältnisse, indem ent-

weder zu viel Leistungen berechnet (Fall 134) oder abgabepflicl1tige Vorgänge ver-

schwiegen (Fall 61) wurden. 

Erstaunlicherweise ergibt sich nach den Ergebnissen der Untersuchung ein eklatanter 

Unterschied zwischen Eingehungs- und Abrechnungsbeirügen, was die Abgrenzung 

formelle Bestrafung/Strafsanklionsverzicht angeht: Praktisch alle Eingehungsbetrüge 

wurden eingestellt, während die Abrechnungsbeirüge in aller Regel mit einem Strafbe-

fehl belegt wurden. Als Erklärung bietet sich wiederum an, daß sich jedenfalls die sub-

jektive Tatseite eines Eingehungsbetruges, also die betrügerische Absicht schon bei 

Geschäftsabschluß, schwerer als bei einer falschen Abrechnung nachweisen läßt. Tat-

sächlich sind die eingestellten Fälle der Betrugsstraftaten insgesamt nur zu 18% voll-

ständig aufgeklärt, während der diesbezügliche Anteil der Strafbefehlsfälle immerhin bei 
77% liegt73l •. 

Die Warenkreditbetrüge, in denen Lieferanten(-vor-)leislungen in Kenntnis der eigenen 

Zahlungsunfähigkeit angenommen wurden, sind praktisch ein Unterfall der Konkursde-

likte und auch zu über 60% (N= 14) mit diesen kombiniert (Fälle 83, 139). Die tatsäch-

73) S. zur Einstufung des Aufklärungsstan des in dieser Untersuchung unten 5, c. 
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liehe Anzahl von Warenkreditbetrügereien dürfte noch erheblich höher als in Tabelle 23 

ausgewiesen sein; der in fast allen Konkursfällen geprüfte Vorwurf Ist jedoch - ebenso 

wie beim Eingehungsbetrug, dessen Unterfall er im Grunde ist - nur schwer 

nachweisbar. 

Bei den von den Staatsanwaltschaften ausdrücklich genannten Einstellungsgründen In 

Betrugsstrafsachen überwiegen entsprechend auch die unsicheren Prozeßausslchten 

wegen Beweisnot, die in insgesamt 28 Fällen (= 29%; § 153a: N= 13 § 153: N= 15; 

Fälle 12, 47, 54, 61, 98) angeführt wurden. Die sankllonslosen Einstellungen nach § 

153 Abs. 1 StPO wurden davon sogar in 9 Fällen (= 24%!) mit dem (vermuteten) 

vollständigen Fehlen der subjektiven Tatseile begründet. 

Darüber hinaus wurde in 15 § 153a Abs. 1 StPO-Fällen (= 27%) der vergleichsweise 

geringe Schaden (Fälle 18, 42, 47, 65, 138) und 11 § 153 Abs. 1 StPO-Fällen (= 29%) 

eine Selbstschädigung des Beschuldigten (Fall 98) als Einstellungsgrund angesehen. 

ddd. Die RVO-Delikte bestehen zumeist in verzögerter und schließlich unterbliebener 

Abführung von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung kurz vor dem endgül-

tigen Zusammenbruch der Firmen. Sie sind in der Untersuchung zu knapp 40% (N= 29) 

mit Konkursdelikten kombiniert, wobei allerdings noch ein Großteil der "reinen" 

RVO-Delikle (N= 34) in Fällen, In denen sich Konkurssiraftaten nicht nachweisen 

ließen, insoweit als "Auffangtatbestand" diente (Fälle 8, 23, 77, 85, 96, 102, 103). Eine 

darüber hinausgehende, eigenständige Bedeutung kommt den RVO-Delikten der 

Untersuchung praktisch nicht zu. 

Urkundsdellkte waren nur als Begleitstraftaten zu den Betrügereien (Fälle 134, 150) 

bzw. den Steuerdelikten (Fälle 122, 125) von Bedeutung. Die verhältnismäßig hohe 

Fallzahl von 23 bei den Strafbefehlsanträgen Ist darüber hinaus auch deshalb ohne 

strukturelle Relevanz, weil sie aus lediglich 6 Verfahren resultiert. 

Schließlich sind auch die Untreuedelikle wegen Ihrer geringen Fallzahl für eine weiter-

gehende Analyse wenig geeignet, zumal ihre Verteilung auf die Untersuchungsgruppen 

dazu keine Veranlassung gibt (Fälle 3, 12, 20, 25, 39, 44, 48, 50, 104, 106). 

bb. Talbeaehungsformen 

Mehr noch als die Deliklsstruktur waren als Maßstab für das individuelle Verschulden 

und damit als im Sinne der §§ 153, 153a StPO elnstellungsrelevante Faktoren die 

Stufen der Tatbegehung - Versuch/Vollendung, Teilnahme/Täterschaft - zu erwarten. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen jedoch in erster Linie, daß die jeweils "nied-

rlgere" Begehungsstufe praktisch ohne mengenmäßige Bedeutung Ist. 
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aaa. Versuch/Vollendung 

Tabelle 24 gibt die Verteilung hinsichtlich Versuch/Vollendung in den Untersuchungs-

gruppen wieder. Bezugsmengen sind in diesem Fall die Dellktsnennungen (vgl. Tabelle 

18). 

"Beides" bezeichnet Delikte, die vom Beschuldigten (in verschiedenen Tathandlungen) 

in der einen wie der anderen Form begangen wurden. 

Tabelle 24: Versuch/Vollendung 

§ 15Ja 1 (N. 28J) § 15) 1 (N• 195) Slratb. (N.256) 

N 1' N 1' N 1' 

Versuch 15 5,J 2.6 0,4 

Vollendung 261 92,6 186 95,9 250 91,7 

beides 6 2, 1 1,5 2,0 

nicht feststellbar 

Nur insgesamt knapp _5% der Dellktsbegehungen blieben danach zumindest teilweise im 

Versuchsstadium. Die Abweichungen zwischen den Untersuchungsgruppen sind auf die 

Gesamtheit der Fälle gerechnet ohne Bedeutung. 

bbb. Teilnahme/Täterschaft 

Tabelle 25 differenziert analog der Vortabelle danach, ob der Beschuldigte nur als Teil-

nehmer oder als Täter handelte. "Beides" bezeichnet wiederum Delikte, die vom Be-

schuldigten sowohl in der einen wie der anderen Form verwirklicht wurden. Da ein "ge-

ringer Tatbeitrag" in immerhin 11% (N: 17) der § 15.3 Abs. 1 StPO-Fälle als 

Einstellungsgrund genannt worden war, überrascht das auch dort geringe Vorkommen 

der lediglich teilnehmenden Begehungen: 

Tabelle 25: Tellnahme/Tälerschaft 

§ 15Ja 1 (Na 28)) $ 15) 1 (Nz 195) Slrafb. (N• 256) 

N 1' N 1' N 11, 

• 
Teilnahme 2) 8,J 15 8,9 7 2,7 

Täterschaft 250 89,9 152 90,5 2)7 92,9 

beides 1,8 0,6 11 4,J 

nicht feststellbar 27 
; 
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Allerdings ist zu beachten, daß bei den sanktionslosen Einstellungen der Anteil der 

Fälle, in denen sich den Akten keine Angaben über die Tatbegehungsform entnehmen 

ließen, erstaunlich hoch ist. Offenbar waren in diesen Fällen nur sehr pauschale Er-

mittlungen angestellt und die Rolle der Beschuldigten für nicht sehr erheblich ange-

sehen worden (Fälle 80, 81, 88, 108, 148). Immerhin Ist auch ohnedies ein Übergewicht 

der reinen Teilnahmefälle in den Einstellungsgruppen feststellbar, was jedoch auf die 

Gesamtheit der Fälle kaum Ins Gewicht fällt. 

CCC, Einzelfälle 

Hinsichtlich der Zahl der Einzelfälle war nach im Sinne des § 53 StGB realkonkurrieren-

den Taten und Fällen in Fortsetzungszusammenhang zu differenzieren, 

Tabelle 26 gibt die Verteilung der realkonkurrierenden Taten wieder. Ausgenommen 

wurden 3 § 153 Abs. 1 StPO-Fälle, in denen sich keinerlei strafrechtlicher Tatverdacht 

ergeben hatte ( 1 Verfahren, Fall 100). Ergänzend ist die durchschnittliche Tatzahl an-

gegeben. 

Tabelle 26: Anzahl der reelkonkurrterenden Taten 

! § 15Ja 1 (N• 19J) § 15J I CN• 155) Slrafb. (N. 184) 

: N % N % N % 

' 
1 Fall . 109 68,6 87 67,4 115 62,5 ' . 
2 Fälle . J4 21,4 Jl 24,0 41 22,J 1 . 
J Falle ' 7 4,4 J 2,J 15 8,2 . 

' 4 - 6Fälle ' 2 1,J 6 4,7 6 J,J ' ' 7 - 10 Fälle 1 4 2,5 1 0,8 6 J,J . 
1 

dartber 1 J 1,9 1 0,8 1 0,5 . 
! 

kein Talvorwurf 1 - J -' ' nicht festsletlbar . J4 2J -1 
! 

0 Tatzahl i 1,9 1,7 1,8 . 
1 

Die prozentuale Verteilung der inhaltlich bestimmbaren Fälle ergibt kaum Abweichungen 

zwischen den Untersuchungsgruppen. Rund 2/3 der Abschlußverfügungen betrafen nur 

eLne Tat im Rechtssinne. Fälle mit mehr als 3 realkonkurierenden Taten waren die 

seltene Ausnahme, In den Einstellungsgruppen war jedoch häufig aufgrund des 

niedrigen Ermittlungsstandes eine exakte Festlegung der Tatzahl nicht möglich, ein 

Problem, das bei den eindeutig formulierten Strafbefehlsanträgen nicht vorkommen 

konnte. Insoweit ist durchaus eine Verzerrung des Ergebnisses möglich, denn es ist 

naheliegend, daß die nicht sicher feststellbare Tatzahl in diesen Verfahren über dem 

Durchschnitt liegt. 



- 115 -

Tabelle 27 weist aus, daß ein großer Tell der einheitlichen Taten im Sinne des § 53 

StGB mehrere Einzelfälle in Fortsetzungszusammenhang erfaßt. 

Tabelle 27: Fortselzungszusammenhanq 

§ 153a 1 193) § 153 1 155) 51rafb. (Ns 184) 

N " N " N " 
gegeben 68 42,5 40 30,5 100 54,3 
nicht gegeben 92 57,5 91 69,5 84 45,7 

kein Tatvorwurf 3 
nicht lestslellbar JJ 21 

Wenngleich auch hier entsprechend der Vortabelle die Zahl der fehlenden Angaben 

In den Einstellungsgruppen sehr hoch ist, wird doch recht deutlich, daß fortgesetzte 

Deliklsbegehungen offenbar ein höheres Sanktionsrisiko bedingten. Die Anzahl der in 

Fortsetzungszusammenhang stehenden Einzeltaten war In nur so wenigen Fällen exakt 

zu ermitteln, daß von einer Darstellung abgesehen werden kann. 

b. Die reale Tatseile - Schadens:·1öhe 

Die geringe Schadenshöhe dürfte neben dem Negativmerkmal des Fehlens erschweren-

der Umstände als im Prinzip unumstrittenstes Kriterium für die Geringfügigkeit einer 

Straftat anzusehen sein 74 >_ In den staatsanwaltschaftlichen Richtlinien finden sich 

insoweit zahlreiche und sehr unterschiedliche Regelungsgehalte, zumeist in Form von 

Obergrenzen und vor allem in bezug auf den Ladendiebslahl75l, die selten Ge-

ringfügigkeitseinstellungen bei Schäden über DM 100 zulassen. 

74) Vgl. Kaiser, ZStW 90 (1978), S. 881 mit Verweis auf Nr. 83 RiSIBV a.F. und~ 
St 6, 41; s, aber auch Bruns, JR 1980, S. 337; ders. NSIZ 1980, S. 60; ferner 
BGH NJW 1980, S. 2821 zur Frage des Fehlens bestimmter strafmlldender bzw. 
~schärfender Faktoren im Rahmen der Strafzumessung. 
lgnee hält dagegen§ 153a StPO (in Wirtschaftsstrafsachen) "Insbesondere dann 
(für anwendbar), wenn es sich um sehr hohe Schäden handelt" 
(Diskussionsbeitrag auf der Tagung des Arbeitskreises für Wirtschaft und 
Verwaltung an der Universität Bamberg e.V. am 26./27.2. 1982 über aktuelle 
Fragen der Wirtschaftskriminalität; veröffentlicht in: Belke/Oehmlchen (Hrsg.), 
Wirtschaftskriminalität 1983, S. 206). 

75) Vgl. ~(Fußn. 1), S. 193 ff. (199 1.); ~(Fußn. 1), S. 70. 
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Die rechtstatsächlichen Erkenntnisse der früheren Untersuchungen zeigen Jedoch 

nachhaltig, daß in der Praxis diese bestehenden Obergrenzen jedenfalls nicht durch-

gängig beachtet werden 76), der Rahmen der Bagatelldelinquenz also weiter bzw. _zum 

Teil anders gesteckt wird. Hinsichtlich der realen Maßgeblichkeit der Schadenshöhe für 

die Sanktionswahrschein/ichkeit kommen die Untersuchungen allerdings zu 

unterschiedlichen Ergebnissen 77>. 
Jedenfalls sollten der Bagatellbegriff und der geringe Schaden nicht vorschnell gleich-

gesetzt werden 78), da, wie wir gesehen haben, zahlreiche, insbesondere auch täter-

bezogene Kriterien das Schuldmaß beeinflussen können 79> .• Es dürfte daher in diesem 

Zusammenhang auch unzutreffend sein, starre Schadensobergrenzen für den Schuld-

maßstab aufzustellen oder gar den Begriff des§ 248a StGB inhaltlich auf die Gering-

fügigkeitseinste//ungen zu übertragen80>. Die Praxis scheint sich vielmehr an delikts-

bzw. fa//gruppenspeziflschen Erfahrungswerten zu orientieren und anhand des insoweit 

üblichen Schadensaufkommens ihren Entscheidungen einen "relativen Schadensbegriff" 
81) 

zugrun dezu/egen • 

Für die vorliegende Untersuchung konnte demgemäß, wie auch nach den vorliegenden 

Erkenntnissen von Berckhauer82) von einem erheblich über dem Niveau der klassichen 

Vermögenskriminalität liegenden Schadensaufkommen auch bei wegen Geringfügigkeit 

eingestellten Verfahren gerechnet werden. Es stellte sich entsprechend die Frage, 

welche Schäden im Bereich der Wirtschaftskriminalität noch einen Verzicht auf formelle 

76) Blankenburg u.a., die Staatsanwaltschaft im Prozeß strafrechtlicher 
Sozialkontrolle, 1978, S. 111; Ahrens (Fußn. 1), S. 147 ff.; ~(Fußn. 1), S. 70 
f.; Hertwig (Fußn. 1), S. 165 ff-. --

77) Hinsichtlich des Ermittlungsverfahrens bejahend: Hertwig (Fußn. 1), S. 173; 
entgegengesetzt (Fußn. 1), S. 149; differenzierend (Fußn. 1), S. 
72, letzterer aber ohne Vergleichsdaten zu den Einstellungsfällen. 

78) So offenbar Hertwig (Fußn. 1), S. 173. 

79) S. oben 2. Kapitel 1/. B. 

80) So anscheinend (Fußn. 1), S. 200 mit weiterem Nachweis und 
(Fußn. 1), S. 70. 

81) Vgl. dazu Kausch (Fußn. 1), S. 125 mit Verweis auf Blankenburg u.a. (Fußn. 76), 
S. 148 ff. und nach Albrecht, ZStW 89 ( 1977), S. 1095, Zum 
Vergleichsmaßstab auch oben 2. Kapitel II. B. 2. a. 

82) (Fußn. 8), S. 119. 



- 117 -

(Straf-) Sanktionen rechtfertigen bzw, per se noch nicht der Annahme geringer Schuld 

und eines anders als durch Strafsanktionen zu beseitigenden öffentlichen Interesses 

entgegenstehen. 

aa. Ein allgemein anerkannter Schadensbegriff konnte der Untersuchung nicht zugrun-

de gelegt werden. Bei der Festlegung einer arbeitsfähigen Begriffsdefinition war fol-

gendes zu berücksichtigen: 

Über die Höhe des durch Wirtschaftsstrafsachen verursachten Schadens bestehen 
zahlreiche mehr oder minder substantiierte Schätzungen und Mutmaßungen83) und in 
der öffentlichen (Medien-) Diskussion ist es In der Regel eben die Schadenshöhe, an 
der die Problematik wirtschaftsdelinquenten Verhaltens festgemacht wird. Die 
Differenzen bei den dabei genannten Summen verdeutlichen aber auch den Mangel an 
einheitlichen und verläßlichen Kriterien für die Schadensbestimmung. Je nach 
Zugrundelegung eines engeren oder weiteren Wirtschaftskriminalitätsbegriffs werden 
auch Anzahl und Höhe der dadurch erfaßten Schäden schwanken und je nach De-
finition des Schadensbegriffs den Wirtschaftsdelikten größere oder geringere Negativ-
folgen zugemessen werden. Die Vermutung liegt nahe, daß es nicht selten (interessen-) 
politische Motive sind, die den je nach Standort eher beruhigenden oder aufrüttelnden 
Meldungen über das Ausmaß wirtschaftsstrafrechtlicher Schäden zugrunde liegen. 

Es ist ferner zu berücksichtigen, daß schätz- im Sinne von bezifferbar ohnehin allen-
falls der materielle Schaden einer Wirtschaftsstraftat sein kann. Opp hat in seiner 
"Soziologie der Wirtschaftskrimlnalität"84) dargelegt, daß die immateriellen Folgen 
solcher Taten schwerwiegender sein können als ein tatsächlich eingetretener materiel-
ler Verlust, soweit das Vertrauen großer Teile der Gesellschaft in die Integrität und 
normative Funktionalität der Wirtschaftsordnung in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Derartige Entwicklungen könnten unter Unständen im Wege von Repräsentativumfragen 
bei den entsprechenden Kreisen nachvollzogen werden, eine Zuordnung im Sinne von 
kausaler Rückführung auf einzelne konkrete Normbrüche dürfte jedoch nur in extrem 
gelagerten Einzelfällen denkbar sein. 

Auch durch die BWE-Zählkarten, In denen die Höhe des materiellen Schadens kate-
gorisiert Ist, ist das Problem der Schadensfeststellung bzw. -schätzung nicht voll-
stän dlg gelöst, sondern zum Teil nur vorverlagert auf die ausfüllenden Staatsanwälte. 
Allerdings tritt insoweit eine Konkretisierung ein, als die BWE auf einen festen Straf-
tatenkatalog beschränkt ist85) und als Strafverfahrensstatistik eine juristische Sicht-
weise Impliziert. Die strafrechtliche Dogmatik der kausalen Schadenszurechnung stößt 
Jedoch bei vielen Wirtschaftsdelikten auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten,da häufig 

83) Überblick bei Berckhauer (Fußn, 8), S, 74 ff.; ferner Zybon, 
Wirtschaftskriminalität als gesamtwirtschaftliches Problem, 1972, S. 30 ff. und 
Heinz, GoltdA 1977, S, 200 f., der besonders die diesbezügliche Problematik der 
Polizeilichen Kriminalstatistik erörtert. 

84) 1975, s. 27 ff., s. 32. 

85) Dazu eben 2. a. aa. 
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nicht festzustellen ist, welchen Einfluß gerade die strafbare Handlung auf einen komplizierten 
wirtschaftlichen Verlaufszusammenhang gehabt hat. Vor allem bei den Insolvenzdelikten ist 
zumindest eine konkrete Vermögensgefährdung der Verwirklichung eines Straftatbestandes 
vorgelagert, deren Steigerung durch das Delikt selbst in der Regel nur schwer nachweisbar 
sein wird. Überhaupt • erscheint die Anwendung des weilen wirtschaftlichen 
Vermögensbegriffes unter diesem Gesichtspunkt der typischerweise erhöhten (latenten) 
Vermögensgefährdung in bestimmten wirtschaftlichen Betätigungsfeldern nicht unproble-
matisch, was im Rahmen dieser Darstellung jedoch nicht abschließend beurteilt werden kann. 

Es muß ferner beachtet werden, daß konstitutives Element der Strafbarkeit einer Handlung nur 
Irgendein kausal zurechenbarer Erfolgseintritt ist, die Schadenst)_q__h_~ demgegenüber jedoch in 
der Regel allenfalls Indiz für die Schwere der Schuld sein kann. Sie muß also auch nicht exakt 
festgestellt werden, wenn einerseits die Strafbarkeit an, sich aufgrund überhaupt eines 
tatbestandlichen Erfolges feststeht, andererseits die Schuld bereits durch andere Umstände 
hinreichend quantifiziert ist. Zweifellos würde es auch verfahrensökonomischen Grundsätzen 
widersprechen, erheblichen Ermittlungsaufwand zur Feststellung einer letztlich irrelevanten 
genauen Schadenssumme zu betreiben, soweit das Ausmaß der Tat jedenfalls dergestalt 
überschaubar geworden ist, daß die zu treffende Reaktion feststeht. Dies gilt Insbesondere für 
die Einstellungsfälle nach§§ 153, 153a StPO, die gerade der Entlastung der Strafverfolgungs-
behörden dienen sollen. 
In der ganz überwiegenden Zahl der Einstellungsfälle dieser Untersuchung ergab sich daher 
aus den Akten auch kein ausdrücklicher Vermerk zur Schadenshöhe. "Geringer Schaden" 
wurde zwar in insgesamt 63 Fällen(= 18, 1%) als Einstellungsgrund vermerkt (Fälle 8, 18, 42, 
47, 56, 65, 85, 106), auch dann aber zumeist ohne exakte Bezifferung. Die Schadenshöhe 
mußte folglich anhand der Aktenunterlagen selbständig ermittelt werden. 

Zur Vermeidung spekulativer Ausuferungen und Ermittlungen verläßlicher (Minima!-) Angaben 

über die strafrechtlich relevanten Schadenssummen wurde unter Berücksichtigung der vor-

genannten Probleme der Untersuchung ein sehr enger Schadensbegriff zugrunde gelegt. 

"Schäden" im Sinne dieser Untersuchung sind danach nur die tatsächlich eingetretenen, 

strafbewehrten, d.h. kausal auf die Deliktsverwlrklichung rückführbaren, materiellen Folgen 
einer Straftat. 

Es wird nicht verkannt, daß auch die nicht explizit strafbewehrten bzw. als solche festge-

stellten Schäden den Gesamtcharakter einer Tat und damit möglicherweise auch das Ent-

scheidungsverhalten der Strafverfolgungsinstanzen beeinflussen können; derartige Randbe-

dingungen sollten jedoch im Interesse begrifflicher Klarheit im Einzelfall soweit möglich ge-

sondert erfaßt und nicht mit dem strafrechtlichen Schaden vermengt werden. Nach dem hier 

gewählten Schadensbegriff haben Taten, die Im Versuchsstadium geblieben sind, ebensowenig 

Schäden verursacht wie reine Formaldelikte, z.B. Verletzung der Buchführungs-/ 

BIianzierungspfiicht und im Regelfall verspätete Konkursanmeldung (§§ 84 GmbHG, 130b, 

177a HGB) soweit pflichtgemäßes Handeln nicht sicher eine (höhere) Quote für die Gläubiger 
bedingt hätte. 

Der genannte enge Schadensbegriff dieser Untersuchung bedingt somit ferner die Erfassung 

lediglich eines sicher feststellbaren Minimums und soll damit eine verläßliche Größe in die 

rechtspolitische Diskussion einbringen. Zur Korrektur offensichtlicher Verzerrungen wurde für 
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solche Fälle, in denen nach den genannten Kriterien ein Schaden nicht sicher bezifferbar war 

oder ein über den festgestellten Betrag hinausgehender Schaden in nicht bezifferbarer Höhe 

vorlag, eine Schadensschätzung vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, daß eine (generelle) 

Erweiterung des Schadensbegriffes auf Kosten der Konturensicherhelt wenig ergiebig gewesen 

wäre: In nur 111 der insgesamt 5.32 Fälle lagen die genannten Voraussetzungen für eine 

Schadensschätzung vor, in davon wiederum nur .36 Fällen war eine bezifferbare Schätzung 

nach dem Aktenmaterial möglich. 

bb, Es ergibt sich für den festgestellten Gesamtschaden pro Beschuldigten das in Tabelle 28 

wiedergegebene Bild: 

Tabelle 28: Festgestelller Gesamtschaden 

§ 153a 1 193) § 1531 (N• 155) Slralbel. 184) 
N %cum. N %cum. N ')E.cum. 

ketn Schaden 59 38,6 54 41,2 38 22,5 
bis DM 1,000,- 13 47, 1 26 61, 1 12 29,6 
TDM 2 - 17 58,2 26 80,9 29 46,7 
TDM 6 - 10 5 &1,4 8 87,0 13 54,'I 
TDM. 11 - 20 10 68,0 5 90,8 19 65,7 
TOM 21 - 30 5 71,2 5 94,7 17 75,7 
TOM 31 - 40 8 76,5 3 96,9 9 81,1 
TOM 41 - 50 78,4 - 96,9 83,4 
TDM 51 - 100 8 83,7 97,7 88,2 
TOM 101 - 500 15 93,5 2 99,2 18 98,8 

TDM 501 -1000 5 96,1 - 99,2 98,8 
dariber 100,0 1 100,0 100,0 

nicht feststellbar 40 24 15 

Bei den Geringfügigkeitselnstellungen ohne Auflagen/Weisungen nach § 15.3 Abs. 1 StPO be-
finden sich 80% im Bereich bis DM 5.000. Schäden über DM 40,000 kommen nur noch in vier 

Einzelfällen vor (Fälle 104, 106). In den beiden anderen Untersuchungsgruppen ergibt sich da-

gegen eine wesentlich breitere Verteilung der Fälle auf die Schadensklassen, wobei die Straf-

befehlsgruppe ein deutliches Übergewicht Im mittleren Bereich zwischen DM 6.000 und DM 

30.000 aufweist, während sich dle § 15.3a Abs. 1 StPO-Fälle oberhalb DM 5.000 fast gleich-

mäßig verteilen. Ein knappes Vi~rtel der so eingestellten Fälle wies Schäden von über DM 

40.000 und Immer noch 16% solche von über DM 100.000 auf. Offenbar bietet die Möglichkeit 
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der Auflagenerteilung in entsprechender Höhe 86) ähnlich der Bemessung der Geldstrafe ausrei-

chend Variationsbreite zur Reaktion auf Straftaten mit unterschiedlich hohen Schadensfolgen. 

Allerdings Ist auch unter Zugrundelegung des "relativen Schadensbegriffes" beachtlich und 

problematisch, wenn nicht selten Verfahren nach § 153a StPO erledigt werden, deren Schäden 

um mehr als das Tausendfache über demjenigen liegen was z.B. in Ladendiebstahlsfällen als 

Obergrenze für eine Bagatelleinstellung angesehen wird (Fälle 20, 44, 56, 69)87). 

Zur Ergänzung wird mit Tabelle 29 die Schadenssumme pro Beschuldigten unter Berücksich-

tigung der (korrigierenden) Schätzungen dargestellt: 

Tabelle 62: Fesl!i(estellter G~mtschaden {ln~:11 Schätzungenl 

n 1 § 15Ja 1 (N• 19J) § 153 1 (N= 155) Stralbet, (N. 184) 
n 
' N %cum. N %cum. N %cum. n 

kein Schaden 59 35,5 54 39,4 )8 21,5 
bis DM 1.000,- 13 43,4 26 58,4 12 28,2 
TOM 2- 16 5),0 26 77,4 26 42,9 
TOM 6 - 10 57,8 8),9 14 50,8 
TOM 11- 20 11 64,S 6 88,J 20 62, 1 
TOM 21 - JO 5 67,5 92,0 18 72,J 
TOM )1 - 40 7 71,7 J 94,2 76,8 
TOM 41 - 50 74, 1 94,2 79,7 
TOM 51 - 100 9 79,5 2 95,6 14 87,6 

TOM 101 - 500 20 91,6 98,S 19 98,J 
TDM501- 1000 7 95,8 99,J 98,J 
darlher 100,0 100,0 100,0 

nicht feststellbar 27 18 7 

Erwartungsgemäß ändert sich strukturell durch die Einbeziehung der Schätzungen nichts we-

sentlich gegenüber der Vortabelle. Es sind nunmehr jedoch insgesamt 27 Fälle mehr klassi-

fizierbar, die überwiegend die höheren Schadensgruppen anreichern. In der Strafbefehlsgruppe 

liegt der exakt nicht feststellbare, geschätzte Schaden bei durchschnittlich DM 65. 750, in der 

86) Dazu unten ee. 

87) Vgl. zur Problematik verschiedener "Wertmaßstäbe" zur Schuldquantifizierung oben 2. 
Kapitel II. B. 2. a. und b. 
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Gruppe der Einstellmgen nach§ 153 Abs. 1 StPO bei DM 292.000 und bei den Einstellun-

gen gemäß § 153a Abs. 1 StPO gar bei DM 852.000! Auch wenn es sich bei diesen Wer-

• ten lediglich um Schätzungen handelt, weisen sie doch die Richtung, wie die Kategorie 

"nicht feststellbar" bei der Schadenshöhe auch insgesamt zu bewerten sein wird. Zumeist 

handelt es sich dabei nämlich um solche Fälle, die aufgrund ihrer Komplexität auch im 

Schadensbereich einen genauen Überblick nicht zulassen. Daß es sich dabei in der Regel 

nicht um unbedeutende Schadenssummen handeln wird, ergibt sich daraus von selbst. Der 

gleichwohl in beiden Tabellen 28 und 29 verhältnismäßig hohe Anteil von Fällen ohne Je-

den feststellbaren Schaden dürfte deliktsabhängig zu erklären sein 88'. 

cc. Die durchschnittlichen Schadenssummen für die drei Untersuchungsgruppen ergeben 

sich aus Tabelle 30. Im ersten Wertebereich befinden sich de der Tabelle 28 entsprechen-

den Durchschnittsangaben, im zweiten diejenigen unter Einbeziehung der Schätzungen 

(Tabelle 29). 

Tabelle JO: Durchschnittliche Schadenssummen 

§ 15Ja Abs. 1 StPO 

§ 153 Abs. 1 StPO 

Strafbefehlsantrag 

Gesamtschaden 

TOM 118 (N. 15)) 

TOM 22 (N= 131) 

TOM 50 (N• 169) 

Schaden 1ncL Schätzungen 

TOM 178 166) 

TOM J2 (N. 137) 

TOM eo (N. 177) 

Die auf den ersten Blick überrasch end hoch anmuten den Durchschnittswerte werden 

jedoch stark beeinflußt durch wenige Spitzenwerte, was sich bereits nach den vorstehen-

den Tabellen vermuten ließ. Läßt man zur Korrektur von Verzerrungen des Gesamtbildes 

die jeweils fünf höchsten Schadenssummen außer Betracht, ergeben sich de in Tabelle 31 

(s. folgende Seite) dargestellten Durchschnitte. 

Als weiterer Verzerrfaktor kommt die Mehrfachzählung von Schäden in Verfahren mit 
mehreren Beschuldigten in Betracht. Wird ein Schaden mehreren Personen, z.B. Mittätern, 
gleichermaßen zugerechnet, wird er für jeden Beschuldigten in voller Höhe in der 
Untersuchung berücksichtigt, auch wenn er tatsächlich nur einmal eingetreten ist. Da 

88) Dazu weiter unten dd. 



Tabelle 31: Durchschnlttllche Schadenssummen 

(ohne die fünf Spitzenwerte) 

- 122 -

Gesamtschaden 

§ 15]a Abs. 1 SIPO 

§ 15] Abs. 1 SIPO 

Slratbefehlsantrag 

TOM 

TDM 
TOM 

60 (N. 148) 

4 (N. 126) 

26 (N. 164) 

Schaden lnd. Schälzungen 

TOM 

TDM 

TOM 

94 (N• 1611 

6 (Na 1)2) 

J1 (Na 172) 

Grundmenge dieser Untersuchung (im Gegensatz zur BWE) aber nicht Verfahren, sondern 
Einzelfälle (= Beschuldigte) sind, wäre eine andere Erfassung auch nicht sachgerecht, 
denn rechtlich ergeht gegen Jeden Beschuldigten eine selbständige Abschlußverfügung 
aufgrund dessen Individuellen Tatbeitrags89). 
Gleichwohl wird nicht verkannt, daß es häufig gerade die Aufteilung der Tatbeiträge auf 
mehrere Täter sein kann, die die Schuld für den Einzelnen gering(er) erscheinen lassen 
mag, auch wenn jedem tatbestandltch der Schaden in voller Höhe zuzurechnen ist. 

Unabhängig von solchen quantitativen Verzerrungen dürfte jedoch die augenfällige Dif-

ferenz der Schadensdurchschnitte in den verschiedenen Untersuchungsgruppen zu be-

urteilen sein. Erwartungsgemäß und wie bereits aus den Tabellen 28 und 29 zu vermuten, 

übersteigt der den nach § 153a Abs. 1 StPO erledigten Ermittlungsverfahren zu-

grundeliegende Schaden denjenigen der § 153 Abs. 1 StPO-Fälle um ein Vielfaches90>. 
Überraschend ist jedoch, daß er auch um zwei- bis dreimal höher als derjenige der Straf-

befehlsfälle liegt, obwohl diesen vergleichsweise weniger Verfahren ohne jeden Schadens-

eintritt zugrunde liegen und natürlich auch bei einer (formellen Straf-) Sanktion eine 

Berücksichtigung der Schadenshöhe - über die Höhe der Geldstrafe - erfolgen kann. Als 

Erklärungsmodell bietet sich an, daß auf die Menge der Fälle Verfahren mit hohen 

Schadenssummen nicht die für einen Strafbefehlsantrag erforderliche klare Sach- und 

Rechtslage erreichen, worauf auch bereits die Analysen zu den Fällen mit unklaren Scha-

denshöhen hindeuteten. 

Tatsächlich erreichen Strafbefehlsfälle einen vergleichsweise hohen Aufklärungsstand91 l, 

89) Würde z.B. einem Mittäter nur die Hälfte, dem anderen aber der Gesamtschaden 
zugerechnet, müßte ebenfalls eine 1 1/2fache Zählung der tatsächlichen Scha-
denssumme der Statistik erfolgen. 

90) Ähnlich die Ergebnisse bei (Fußn. 1), S. 72. 

91) Vgl. dazu unten 5. c. 
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und zwar dies auch und gerade in den hohen Schadensklassen. Während dort Fälle mit 
Schäden über DM 100.000-, zu 60% (N= 12) als vollständig aufgeklärt eingestuft wurden, 
war dies in der Gruppe der Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO nur zu 12% (N= 3) 
gegeben. 

dd. In den Tabellen 32, 33 und 34 (s. nächste Seite) werden ergänzend die Schadenshö-

hen deliktsspeziflsch dargestellt. Angesichts der Fallzahlen und der Kombinationen mit an-

deren Deliktsgruppen erfolgt eine Beschränkung auf die Steuer-, Konkurs- und Betrugs-

straftaten, 

Vergleicht man die Schadensverteilung der Steuerdelikte mit derjenigen für die Gesamt-

untersuchung, ist das fast vollständige Fehlen der Steuerfälle ohne jeden Schaden und die 

verhältnismäßig starke Konzentration in den hohen Schadensklassen auffällig. Von den 

Insgesamt 48 Fällen der Untersuchung mit Schäden über DM 100,000 beinhalten allein 33 

(= 86,8%), davon 25 ohne Kombination mit anderen Delikten, steuerstrafrechtliche 

Vorwürfe. Daß Jedoch auch diese hohe Schadensintensität der Steuerdelikte in der 

Untersuchung nicht als Erklärung für das vermehrte Vorkommen von Strafbefehlsanträgen 

dienen kann, zeigt andererseits die strukturelle Ähnlichkeit der Strafbefehlsgruppe mit der 

§ 153a Abs, 1 StPO-Gruppe, die schon in den Tabellen 28 und 29 für die Gesamtuntersu-

chung beobachtet wciraen war. Bei den Steuerdelikten hatten sogar fast 40% der nach § 

153a Abs. 1 StPO eingestellten Fälle Schäden über DM 100.000 zum Gegenstand. 

Der Vergleich mit der Schadensklassenverteilung für die Gesamtuntersuchung (Tabelle 28) 

zeigt ferner, daß die dortigen Fälle ohne Jeden Schaden im definierten Sinne überwiegend 

(60%) solche mit Konkursstraftaten sind. Fälle mit höheren Schäden sind in dieser De-

liktsgruppe Insgesamt die Ausnahme und kommen nur in den§ 153a StPO- und Strafbe-

fehlsgruppen vor. Besonderes Gewicht kommt in diesem Zusammenhang auch den 20 § 

153a StPO-Fällen mit nicht feststellbarer Schadenshöhe zu, die entsprechend den obigen 

Ausführungen und der Tabelle 29 eher höhere als geringere Schäden beinh~lten werden. 

Ferner muß berücksichtigt werden, daß die realen Konkursschäden in aller Regel erheblich 

höher liegen als die schließlich als strafbewehrt ermittelten. 

Auch bei den Betrugsstraftaten fällt in erster Linie der verhältnismäßig geringe Schaden 

bei den Einstellungen nach § 15.3 Abs, 1 StPO ins Auge, während sich bei den Einstel-

lungen nach Erfüllung von Auflagen sowie den Strafbefehlsanträgen die Schäden breiter 

streuen. Allerdings wird das Bild da durch etwas verzerrt, daß von den 20 Fällen mit 

Schäden über DM 50.000 nur fünf reine Betrugsstrafsachen sind. 

ee. Zur Uberprüfung eines Zusammenhanas zwischen Schadens- und Sanktionshöhe 
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Tabelle 32: Steuerdelikte - Höhe des reslgeslelllen Gesamlschadens 

§ 153a 1 (N• 56) § 153 1 (N• 241 Slralbel. (N• 78) 

N %,cum. N %cum. N %cum. 

kein Schaden 4 8,7 2 2,6 

bis DM 1.000,- 19,6 8 36,4 7 1.1,8 
TOM 2 - 5 30,4 8 72,7 9 23,7 

TOM 6- 10 30,4 72, 7 7 .)2,9 

TOM 11- 20 5 41,3 72,7 10 46, 1 

TOM 21 - 30 41,3 3 86,4 10 59,2 

TOM 31 - 40 6 54,3 90,9 6 67i 1 
TOM 41 - 50 3 60,9 90,9 3 71, 1 

TOM 51 - 100 60,9 95,5 8 81,6 

TOM 101 - 500 12 87,0 100,0 12 97,4 

TOM 501 - 1000 5 97,8 97,4 

darüber 100,0 2 100,0 . 
nlthl feslstellbar 10 2 

Tabelle JJ: Konkursdellkle - Höhe des festgeslelllen Gesamtschadens 

' g § 153a 1 (N• 69) § 153 1 (N• 57) Slralbet. (N• 45) . . N %,cum. N %,cum. N %cum • 

kein Schaden 33 67,3 34 68,0 24 54,5 
bis DM 1.000 69,4 76,0 56,8 
TOM 2 - 77,6 5 86,0 9 77,3 
TOM 6 - 10 2 81,7 3 92,0 81,8 
TOM 11 - 20 81,7 96,0 88,6 
TOM 21 - 30 3 87,8 100,0 88,6 

TOM 31- 40 87,8 2 93,2 
TOM 41 - 50 87,8 93,2 
TOM 51 - 100 3 93,9 93,2 

TOM 101 - 500 3 100,0 3 100,0 
TOM 501 - 1000 
darüber 

nicht feslslellbar 20 7 

Tabelle 34: Betrugsdelikte - Höhe des feslgesletllen Gesamtschadens 

§ 153a I (N• 56) § 153 1 (N• 38) Slralbel. (N• 43) 
N %cum. N %cum. N %cum. 

kein Schaden 11 23,4 7 22,6 9,4 

bis DM 1.000,- 7 38,3 6 41,9 2 15,6 
TOM 2 - 7 53,2 64,S 9 4),8 

TOM 6 - 10 2 57,4 8 90,3 2 50,0 
TOM 11 - 20 59,6 90,3 62,5 
TOM 21 - 30 2 63,8 93,5 75,0 
TOM 31 - 40 3 70,2 100,0 78,1 
TOM 41 - 50 70,2 81,3 
TOM 51 - 100 78,7 81,3 

TOM 101 - 500 7 93,6 5 96,9 
TOM 501 -1000 93,6 96,9 
darüber 3 100,0 100,0 

nicht feststellbar 9 7 11 
• 
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werden in den Tabellen 35 und 36 (s. nächste Seite) Auflagen- bzw. Strafbefehlshöhe mit 

der Höhe des festgestellten Gesamtschadens (Tabelle 28) in Beziehung gesetzt. Die 

Angaben in den Wertebereichen bezeichnen die Anzahl der vorgekommenen Fälle; im 

letzten Wertebereich ist der durchschnittliche Schaden der Fälle in den jeweiligen Sank-

tionskategorien angegeben. 

Bereits optisch Ist der erwartete Zusammenhang zwischen Schadens- und Sanktionshöhe 

feststellbar. Es zeigt sich aber auch eine verhältnismäßig große Streubreite in der 

Verteilung: Eindeutige Schwerpunkte bestimmter Sanktionshöhen bei bestimmten Schäden 

sind nicht zu beobachten, ebenso kein kontinuierlicher Anstieg der Durchschnitts-

schadenssummen bei steigender Auflagen-/Geldstrafenhöhe. Es läßt sich nach den vor-

liegenden Daten also nicht bestätigen, daß über die Geldauflagen bzw. -strafen ein ge-

wisser regel~äßiger Prozentsatz des unberechtigten Gewinns "abgeschöpft" wird91 a), 

dies Jedenfalls, soweit man den unberechtigten Gewinn als verursachten Schaden im 

hier zugrunde liegenden Sinne versieht. 

Es wird ferner auch deutlich, daß die Fälle ohne Schäden (in diesem Sinne) eine Sonder-

stellung einnehmen. Da sie nicht nach § 153 Abs. 1 StPO sanktionslos eingestellt worden 

sind, müssen insoweit andere als Schadensgesichtspunkte ausschlaggebend gewesen 

sein. Alle.rdings kommen in diesen Fällen Auflagen über DM 10.000 nicht mehr vor und fast 

3/4 überschreiten nicht DM 1.500. 

ff. Schadenswiedergutmachungen kamen - bezogen auf die Fälle mit strafrechtlich rele-

vanten Schäden - in 26% der Einstellungen nach § 153a Abs, 1 StPO (N= 35), 16% der 

Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO (N= 16) und 28% der Strafbefehlsfälle (N= 41) vor. 

Die Verteilung läßt nicht darauf schließen, daß sie sich auf die Art der Abschluß-

entscheidung strukturell - d.h. einstellungsförderlich - auswirkten. Dem entspricht zwar 

der Eindruck aufgrund der ausdrücklichen Einstellungsbegründungen der Staatsanwalt-

schaften92l, wohingegen das Kriterium "Schadenswiedergutmachung/ außerstrafrechtliche 

Regelung" überraschenderweise von den Wirtschaftsstaatsanwälten in der Befragung am 

häufigsten als Kriterium für "geringe Schuld" genannt wurde93l. 

91a) Vgl.§ 17 Abs, 4 OWiG 

92) Dazu oben 1. f. 

93) S. dort III. B. 2. a. 
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Tabelle 35: Hohe der Geldbuße nach§ 153a Abs. 1, 5. J, Nr1 2 StPO 

In Beziehung zur Schadenshöhe 

"' g 0 0 0 0 0 0 :l: "' .., "' g 0 0 0 "' g ,_ 
C 0 t .s 
" 0 1 1 1 1 C " .. 3 "' "' ;; 0 

" "' .., "' g " ::;; "' li .1! • "' " C 0 .c 
:E u 

w ::;; ::;; ::;; ::;; ::;; :l: ::;; ::;; ::;; '2 "' ;; 9 0 0 0 0 0 0 0 0 u 
.X :i5 " "' 

bis DM 250 9 5 2 2 2 
DM 251- 500 10 1 2 2 J 12 
DM 501 - 1.000 14 2 2 2 2 6 23 
DM 1.001 - 1.500 10 5 5 
DM 1.501 - 2.000 

DM 2.001 - 2.500 2 2 
DM 2.501 - 5.000 6 2 J 2 5 49 
DM 5.001 - 10,000 J 2 1 2 10 298 
DM 10.001 - 20.000 J J 1 599 
DM 20.001 - J0.000 2 884 
DM 30.001 - 40.000 820 
DM 40.001 - 50.000 2 324 
DM 50.001 - 100.000 156 

darüber 1288 . 
59 11 15 4 10 J 8 J 7 14 5 5 40 

Tabelle 36: Höhe der beantragten Geldstrafe 

In Beziehung zur Schadenshöhe . 
n ::;; 

"' g 0 g '.;! 0 0 0 
0 

N g 0 0 
,_ 

"' g .s C 0 

·~ " 0 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' ! " • 3 N "' - - ;;; - - - -" - N " "' g . V li .1! "' ::;; .c -5 
C 0 ::;; ::;; ::;; ::;; ::;; .::;; ::;; ::;; ::;; ., "' w 0 0 0 0 g g 0 0 0 ; 

:i5 ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ " c s 
bis DM 250 1 2 1 
DM 251 - 500 2 1 1 3 
DM 501 - 1.000 5 4 5 1 3 
DM 1.001 - 1.500 4 1 9 J 5 2 1 1 2 10 
DM 1.501 - 2.000 4 1 2 1 4 6 
DM 2-.001 - 2.500 6 1 4 3 2 1 1 1 11 
DM 2.501 - 5.000 11 4 4 4 6 5 3 3 5 34 
DM 5.001 - 10.000 J 1 4 3 2 4 2 2 1 2 1 32 
DM 10.001 - 20.000 2 1 2 4 4 1 1 211 
DM 20.001 - 30.000 2 1 3 104 
DM 30.001 - 40.000 1 1 399 
DM 40.001 - 50.000 2 226 
DM 50.001 - 100.000. 2 1 460 
darCber 1 156 . 
nicht leslslellbar 4 . 

38 12 29 13 19 17 9 4 8 18 2 15 
' 
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c. Zusammenfassung 

Hinsichtlich der Deliktsstruktur der untersuchten Fälle ergeben sich aufgrund der 

Vielfalt der verwirklichten Tatbestände und deren Kombinationen aussagekräftige 

Ergebnisse auch bei einer Gruppenbildung nur für Steuer-, Konkurs- und Betrugs-

delikte. 

Dabei war - Im Gegensatz zu den Fällen der Vergleichsgruppen - eine eindeutig 

deliktsspezilische Anwendungspraxis des § 153a Abs. 1 StPO nicht festzustellen. 

Vielmehr deuteten Detailanalysen zur Tatbestandsverwirklichung eher auf ein insoweit 

am Grad der Aufklärbarkeit (Beweisprobleme) orientiertes Entscheidungsverhalten hin. 

Deutliche Schwerpunkte ergaben steh hingegen für die Kombinationen Steuerdelikte/ 

Strafbefehl sowie Konkursstraftaten/§ 153 Abs. 1 StPO. Allerdings wurden sanktions-

los überwiegend nur reine Unterlassungs (-formal-) verstöße erledigt; die hohe Sank-

tionswahrscheinlichkeit der Steuerdelikte dürfte weniger auf der wertenden Einordnung 

der Staatsanwälte als auf einem starken Einfluß der vorermitlelnden Finanzbehörden 

beruhen. 

Die Bezifferung eines Schadens ist nur unter Zugrundelegung eines präzise und eng 

definierten (Mindest-) Schadens möglich, wobei auch die so gewonnenen Daten noch 

einer quantitativen Relativierung bedürfen. Selbst unter diesen Einschränkungen 

ergeben steh jedoch eindeutige Varianzen zwischen den Untersuchungsgruppen, 

wobei insbesondere das hohe Schadensniveau der nach § 153a Abs. 1 StPO einge-

stellten Fälle bemerkenswert Ist. Nur strukturell bestehen insoweit noch Ähnlichkeiten 

zur Strafbefehlsgruppe, die - wie auch das Schadens-Sanktions-Verhältnis - auf eine 

Strafersatzfunktion der Auflagen hindeuten; durchschnittlich ist der Schaden in der § 

153a Abs, 1 StPO-Gruppe dagegen sogar um das 2-3fache höher als bei den 

Strafbefehlsanträgen. Im Hinblick auf den Gerlngfügigkeitsmaßstab erscheint es 

bedeutsam, daß sanktionslose Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO ganz über-

wiegend nur in Fällen mit vergleichsweise sehr niedrigen Schäden erfolgten. 

Ein relevanter Einfluß von Schadenswiedergutmachungen auf die Sanktionswahr-

scheinllchkeit kann nach den Ergebnissen der Aktenanalyse nicht festgestellt werden. 
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3. Täterbezogene Merkmale 

Soweit Wirtschaftskriminalität in ihren verschiedenen Begriffsdefinitionen überhaupt als 

eigenständige Straftatengruppe verstanden wird, gilt breiter Raum und engagiertes 

Interesse in der wissenschaftlichen Diskussion der Beschäftigung mit der Tätertypo-

logie dieser Delikte. Der oberflächlich recht augenfällige Kontrast zur klassischen 

Kriminalität, von Zirpins/Terstegen94) mit dem Begriffspaar Oberwelt- und Unter-

weltkrimina/ität95l charakterisiert, veranlaßt aus kriminologischer Sicht zwar die 

Aufarbeitung der Thematik sozial angepaßter Straftäter, wobei es indes fraglich bleibt, 

ob es über das genannte Merkmal der sozialen lntegrlertheit - sprich: des Normalen -

hinaus tatsächlich typische Eigenarten des Wirtschaftstraftäters gibt, 

Der unbestreitbare Umstand, daß Wirtschaftsstraftaten, ihre Begehungsformen und ihre 

Täter in besonderem Maße von der jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Situation ge-

prägt werden, spricht sicherlich dafür, daß sich konstante Strukturen in der gegenwär-

tig nicht nur ökonomisch schnellebigen Zeit kaum mehr entwickeln, Wirtschaftsstrafta-

ten vielmehr "special opportunity crimes"96l, die Täter entsprechend "special opportu-

nity criminals" sind, So mag das Modell von Zirpins/Terstegen, die die Täter der sog. 

"Oberweltkriminalität" 1963 in drei Schichten, die führende Oberschicht, die leitende 

Mittelschicht und die geführte Unterschicht einteilten, wobei sie nur letzterer das Motiv 

des Daseinskampfes zugestanden und bei ersteren durchweg Sicherheits-, Genuß-

und Machtstreben vermuteten, seinerzeit durchaus rea/Hätsbezogen gewesen sein. In 

der heutigen, wirtschaftlich gegenläufigen Zeit, wird es sich zumindest verschoben 

haben, gleich wie von einem breiten "Graubereich" im Vorfeld kriminellen Unrechts, in 

dem die Oberschicht sozia/schäd//che Vorhaben "weitgehend /egalisiert097l realisieren 

konnte, heute kaum mehr die Rede sein dürfte98 l. 

94) Wirtschaftskriminalität 1963, S, 65 ff. 

95) Vgl, auch ~in: Freiburger Universitätsblätter, November 1982, S. 27, 

96) Horoszowski, Economic Special - Opportunity Conduct and Crime, 1980, zitiert 
nach: Tiedemann in: Freiburger Universitätsblätter, November 1982, S. 13, 

97) Zirpens/Terstegen (Fußn. 94), S, 90. 

98) Vgl. dazu auch bereits die Überlegungen oben 2, Kapitel II. B. 2. b, und C, 3. 
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Abgesehen von derartigen zeit- bzw. konjunkturbedingten Inkonsistenzen besteht 

indes auch die Gel ahr, daß Typologisierungsversuche sich - dem Bedürfnis nach 

greifbaren Kategorien folgend - zu sehr an spektakulären Einzelfällen orientieren oder 

in der Zuschreibung von Eigenschaften wie "gut situiert", "raffiniert", "Intelligent" und 

"egozentrIsch" 99l letztlich eben doch nicht über die Beschreibung eines - mög-

licherweise recht ehrgeizigen - "Normalbürgers" hinausgehen. Besonders bedenklich 

erscheint jedoch unter diesem Gesichtspunkt der Versuch einer begrifflichen Festlegung 

des Gesamtphänomens Wirtschaftsdelinquenz anhand einer (zu) vordergründigen 

Tätertypologie, wie es z.B. der terminus "white-collar-crime" 100> nahelegt. 

Empirische Ansätze zu einer Typologie von Wirtschaftsstraftätern sind demzufolge auch 

eher spärlich 101 >. Vor allem bezüglich einer tätermerkmalsspeziflschen Selektion in 

wlrtschaftsstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist man auf Einzelfallbeobachtungen 

bzw. Vermutungen angewleseri, 

Mit der vorliegenden Untersuchung kann schon angesichts der soeziellen Fragestellung 

und der daran orientierten Untersuchungsgrundlage diese Lücke nicht geschlossen 

werden. Eine Täterfypologle Im eigentlichen Sinne wäre aber auch bei einer breiter 

angelegter, Grundgesamtheit im Rahmen einer Aktenanalyse nur schwerlich möglich, da 

sozialblographische Angaben zum Beschuldigten im Ermittlungsverfahren nur in 

beschränktem Rahmen erhoben werden und auch dort nur lückenhaft feststellbar sind. 

Der Vorteil des dergestalt beschränkten Datenmaterials liegt andererseits jedoch darin, 

daß es diejenigen Informationen beinhaltet, die auch der Entschetdungsinstanz, hier der 

Staatsanwaltschaft, als Hintergrund ihrer Verfügung bereitstanden, und die somit für die 

Entscheidungsfindung von Bedeutung gewesen ~sein können, Neben den inhaltlich 

99) Vgl. z.B. Mergen, Tat und Täter 1971, S. 49 f.; ders., Die Persönlichkeit des 
Verbrechers im weißen Kragen, In: Probleme im Gespräch, Band 4, 1972. 

100) Vgl. dazu Sutherland, White - Color - Crime, 1, Aufl. 1949. 

101) Einzelne ältere Arbeiten aus den USA befassen sich aus psychologischer 
Sicht mit der Persönlichkeitsstruktur von Tätern bestimmter Delikte mit wirt-
schaftlichem Einschlag; vgl. z.B. Clinard1 The Black Marke!, 195 2, S. 310; 
Cressey, Olher Peoples Money, 1953; Ubersichl bei Schneider, in: Sleverts-
Schneider, Handwörterbuch der Kriminologie, 2. Auflage 1975, S, 661 1. 
In der Polizeilichen Kriminalslallsllk für die Bundesrepublik Deutschland 
werden gegenwärtig nur Angaben zur Geschlechts- und Altersstruktur sowie 
zur Wohnsitzverteilung und Nationalität der Beschuldigten erhoben. 
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vorliegenden Angaben ist es möglicherweise gerade der mehr oder minder hohe lnfor-

mationsstan d überhaupt, die Nichterhebung von erhebbaren Daten, die Aufschluß über 

den Einfluß täterbezogener Merkmale auf die Art der Verfahrensbeendigung hat. 

In diesem Sinne werden nachfolgend zwei Gruppen im weiteren Sinne täterbezogener 

Daten gebildet, zum einen solche allgemeiner Art (a1), zum anderen solche zur beruf-

lichen bzw. wirtschaftlichen Position einschließlich Ausbildung und Betrieb (b.). 

a. Die "klassischen" personenbezogenen Daten ergeben kaum Varianz zwischen den 

Untersuchungsgruppen. 

Sie entsprechen auch im wesentlichen den aus den polizeilichen Kriminalstatisllken für 

Wirtschaftsstraftäter bekannten Verteilungen 102>. 
Einen Überblick gibt Tabelle 37. Die dortigen Prozentuierungen beziehen sich nur auf 

die Fälle mit inhaltlichen Angaben. Fehlende Werte sind ergänzend in Klammern 

angegeben. 

Der "durchschnittliche Beschuldigte" der Untersuchung über alle drei Gruppen ist 

männlich, deutsch, verheiratet und nicht vorbestraft. Er hat 1, 7 Kin der und einen 

festen Wohnsitz. Sein Alter beträgt zur Tatzeit 39, zum Zeitpunkt der staatsanwalt-

lichen Abschlußverfügung 43 Jahre. Besonderheiten ergeben sich lediglich bei zwei 

Merkmalen: Zum einen sind die weiblichen Beschuldigten in der Gruppe der sanktlons-

losen Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO deutlich überrepräsentiert, was mit einer 

geschlechtsspezifischen Selektion der sozialen Kontrollinstanzen erklärt werden könn-

te 103>, zum anderen sind in derselben Gruppe die Vorbestraften mit einem Anteil von 

ca. einem Drittel relativ am häufigsten vertreten. Letzteres überrascht insoweit, als ein 

völliger Sanktlonsverzicht eher bei nlchtvorbelasteten Beschuldigten zu erwarten ge-

wesen wäre. Allerdings werden die Ergebnisse zur Vorstrafenbelastung stark durch die 

hohe Zahl von fehlenden Angaben relativiert, die vor allem darauf zurückzuführen ist, 

daß die Staatsanwaltschaft in den der Untersuchung zugrundeliegenden Fällen er-

staunlich selten einen Bundeszentralregister-Auszug anforderte, wie sich aus Tabelle 

38 ergibt. 

102) Vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik - Bundesrepublik Deutschland, 1979, S. 31 
ff.; 1980, s. 31 ff. 

103) Vgl. dazu Kaiser, Kriminologie - Lehrbuch, 4. Aufl. 1979, S. 154 ff. 
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Tabelle J7: Täterbezogene Merkmale (allgemetn) 

Merkmal KlasslHzlerung § 153a 1 (N• 193) § 153 1 (N• 155) Slralbef. (N• 184) 
N 

' 
% N % N % 

Geschlecht minnllch 172 89, 1 121 78,1 165 89,7 
weiblich 

e 
21 10,1 34 21,1 19 10,3 

ff 
Nationalität deutsch 188 97,4 147 95,5 176 95,7 

nicht-deutsch 5 2,6 7 4,5 8 4,3 
( 1) 

" • Fester Ja 186 99,5 143 100,0 183 100,0 
Wohnsitz nein 1 0,5 0 o,o 0 o,o 

( 6) ( 12) ( 1) 

Famillen- ledig 17 10,6 12 10,0 16 9,2 
stand verhetratet 124 77,0 96 80,0 138 79,3 

geschieden 15 9,3 4 3,3 17 9,8 
verwttwet 2 1,2 7 5,8 2 1,1 
getrennt lebend 3 1,9 1 0,8 1 0,6 

( 32) ( 35) ( 10) 

Anzahl der keine 33 25,6 24 25,5 36 23,2 
Kinder 1 - 2 63 48,8 48 51, 1 76 49,0 

3-4 30 23,3 19 20,2 36 23,2 
5-6 3 2,3 3 3,2 7 4,5 

( 64) ( 61) ( 29) 

" 
Vorstrafen Ja 12 19,0 13 32,5 28 29,5 

nein 51 81,0 27 67,5 67 70,5 
(130) (115) ( 89) 

Alter bei der unter 18 Jahren 0 o,o 0 0,0 0 o,o 
ersten Tal 18 - 21 5 2,9 5 4, 1 0 0,0 

22 - 30 27 15,8 33 26,8 33 17,9 
Jf- 40 67 39,2 34 27,6 78 42,4 
41 - 50 52 30,4 22 17,9 47 25,5 
51 - 60 12 7,0 20 16,3 22 12,0 
61 - 70 8 4,7 9 7,3 3 1,6 
über 70 1 0 o,o 0 o,o 1 0,5 

( 22) ( 32) 

Alter bel un ler 18 Jahren " 0 o,o 0 0,0 0 0,0 ' Abschlußenl- 18 - 21 " 2 1,1 2 1,6 0 0,0 
scheldung 22 - 30 

!! 
18 9,9 27 20,9 14 7,6 

31 - 40 54 29,8 39 30,2 67 36,4 
41 - 50 " 58 32,0 25 19,4 58 31,5 
51 - 60 :: 36 19,9 21 16,3 36 19,6 
61 - 70 " 11 6, 1 11 8,5 7 3,8 /l über 70 " 2 1,1 4 3, 1 2 1,1 

" ( 12) ( 26) 1 

Tabelle 38: Bundeszenlralreglsteraus~ 

§ 153a 1 (N• 193) 153 1 (N= 155) Slrafbef. (N,., 184) 

N % N % N 

angefordert 69 35,8 39 i5,2 97 52,7 
ntct'it angefordert 124 64,2 116 74,8 87 47,3 
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Während im Vorfeld eines Strafbefehlsantrags, mit dem ja ein Strafzumessungsvorschlag 

zu erfolgen hat, noch in immerhin mehr als der Hälfte der Fälle die registrierte 

Vorstrafenbelastung erfragt wurde, kam dies bei den Einstellungen nur noch bei einem 

Viertel (§ 153 Abs. 1 StPO) bzw. einem guten Drittel (§ 153a Abs. 1 StPO) vor. Im 

Regelfall scheint also die Frage der Vorbelastung für die Geringfüglgkeitseinstellung 

ohne Bedeutung zu sein, und zwar auch in den Fällen, in denen neben der grund-

sätzlichen Entscheidung des "Ob" auch eine Bemessung von Auflagen/Weisungen zu 

erfolgen hat. Dem entspricht, daß in nur 19 Fällen von Einstellungen nach § 153 Abs. 1 

bzw. § 153a Abs. 1 StPO (= 5,5%) die fehlende Vorstrafenbelastung ausdrücklich als 
· 104) Einstellungsgrund genannt wurde • 

b. Die zweite Gruppe täterbezogener Merkmale enthält Daten zur beruflichen bzw. zur 

wirtschaftlichen Position einschließlich Ausbildung und Betrieb, erfaßt also -den Be-

schuldigten in seinen wirtschaftlichen Bezügen. Arbeitshypothetisch konnte dement-

sprechend vermutet werden, daß die dortigen Werte - da In der Regel "näher" an der 

Wirtschaftsstraftat gemessen - eher aufschlußreiche Ergebnisse ergäben als die der 

allgemeinen Merkmale (a.). 

Tatsächlich ergeben sich insoweit erheblich größere Unterschiede. 

Im folgenden wird nochmals differenziert nach Daten zur sozialen Herkunft und Aus-

bildung (aa.), zur beruflichen Stellung (bb.) und zum Unternehmen, in dem der Be-

schuldigte im Rahmen der Straftat tätig war (cc.). 

aa. Die Ergebnisse zur sozialen Herkunft und Ausbildung sind in Tabelle 39 wieder-

gegeben. Die Prozentuierung und die Kennzeichnung der fehlenden Werte erfolgt 

entsprechend der Tabelle 37. 

Es fällt zunächst der sehr hohe Anteil fehlender Werte ins Auge. Sämtliche Vertei-

lungen, vor allem diejenigen der Merkmale "sozialer Herkunft" und "Schulbildung" 

werden dadurch stark relativiert und praktisch nur insoweit interpretierbar, als das 

104) Daß Notizen über die Anforderungen oder die Registerblätter selbst lediglich in 
den Handakten verwahrt gewesen sein sollen, erscheint sehr unwahrscheinlich. 
Die geringe Bedeutung der Vorstrafenbelastung überrascht umso mehr, als d•es 
auch im Widerspruch zu Nr. 16 Abs. 1 S. 2 RiStBV steht. 
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Tabelle J9: Sozlale Herkunft und AusbllOJng des Beschuldtglen 

Merkmal Klassifizierung ' § 153a 1 193) § 153 1 (N~ 155) Slrafbef. (N= 1B4) . 
N " N " N " 

' Soziale Herkunft Arbeiterfamilie 1 3,3 8 30,8 3 8,3 

Ang estelllen/ 
Beamlenfamllle 8 26,7 4 15,4 5 13,9 

"kleinere" Selb-
sländlgenfamSle 10 33,3 6 2J,1 19 52,8 

"größere" Selb-
sländlgenfamllle 11 36,7 8 30,8 9 25,0 

(163) (129) ( 148) 

Schulblldung Hauptschule 20 32,3 ) 9,4 27 55, 1 
(höchster Stand) weiterführende Sch./ 

mittlere Reife 12 19,4 9 28, 1 6 12,2 

Abitur 30 48,4 20 62,5 16 32,7 
(131) (123) (135) 

Berufsausbtldung nichts 3 2,4 9 9,5 9 7,3 
(höchster Stand) 

Lehre 8S 67,S 60 63,2 87 70,2 

akademische 30 23,8 20 21, 1 14 11,J 

:;onsllge 8 6,3 ' 6,3 14 11,J 

(67) (60) (60) 

Edernler Beruf nichts 1 0,7 7 7,0 7 5,4 

(höchster Stand) manual 46 31,7 29 29,0 59 45,4 

nonmanual 90 62, 1 59 59,0 51 39,2 

beides 8 5,5 5 5,0 13 10,0 
(48) (55) (54) 

Vorfeld des eigentlichen Berufslebens nur selten von Interesse für die Ermittlungs-

behörden zu sein scheint. Es kommt hinzu, daß die Ergebnisse zur Schulbildung 

einseitig zugunsten der Kategorie "Abitur" verzerrt sein dürften, da sich diese in 

vielen Fällen ohne ausdrückliche Angabe durch Rückschluß aufgrund einer entspre-

chend qualifizierten Berufsausbildung ermitteln ließ, was bei niederrangigeren Ab-

schlüssen nicht möglich war. Immerhin ist aber auch so die erheblich gegenläufige 

Verteilung der Einstellungs-, vor allem der§ 15.3 Abs. 1 StPO-Fälle, im Vergleich zu 

den Strafbefehlsfällen bemerkenswert, die bei aller Vorsicht auf ein niedrigeres 

BIidungsniveau der strafsanklionierten Beschuldigten hinweist. Diese Tendenz wird 

bestätigt durch die Ergebnisse zur Berufsausbildung, So ist der Anteil der Akademiker 

unter den Beschuldigten in der Strafbefehlsgruppe nur etwa halb so groß wie in den 

Ein sie llungsf ällen. 

Bei einer Differenzierung des erlernten Berufes nach den Grobkategorien "manual" 

und "nonmanual" ist festzustellen, daß letztere den deutlichen Schwerpunkt in den § 
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153a- bzw. § 153 StPO-Gruppen bildet, während Strafbefehle überwiegend gegen 

manual ausgebildete Beschuldigte beantragt wurden. 

Es muß jedoch nochmals unterstrichen werden, daß diese Tendenz aufgrund der 

zahlreichen Fälle ohne inhaltliche Angaben nicht geeignet ist, grundsätzliche Ver-

mutungen über schichtspezifische Selektionsprozesse zu stützen, vielmehr eher auf 

eine insgesamt geringere Bedeutung solcher Merkmale, die nicht direkt die berufliche 

Stellung des Beschuldigten betreffen, hindeuten. Interessant ist dabei, daß die Zahl 

der fehlenden Werte in allen Gruppen mit zunehmender Nähe zur Berufssituation 

geringer wird, sich der Informationsstand also insoweit "verdichtet". 

bb. Die Ergebnisse der Untersuchung zur beruflichen Stellung der Beschuldigten sind in 

Tabelle 40 wiedergegeben. Die "berufliche Stellung" wurde dabei als Schwerpunkt der 

Erwerbstätigkeit nach Aktenlage definiert. Die Fälle ohne inhaltliche Angaben sind in 

Klammern angegeben. 

Es wurde zwischen der Stellung zur Zeit der ersten (vorgeworfenen) Tat und zur Zeit 
der Abschlußverfügung differenziert, um eventuelle Bewegungen (Stellungswechsel) 
nachvollziehen zu können. Dabei wurden in einer Kategorie (3) diejenigen beruflichen 
Positionen zusammengefaßt, in denen die Beschuldigten nach außen verantwortlich 
eine Handels- bzw. Aktiengesellschaft betrieben. Als solche wurden auch 
Geschäftsführer angesehen, soweit sich aus dem Aktenzusammenhang ergab, daß sie 
verantwortlich hinter der Gesellschaft standen (in der Regel bei GmbH), nicht jedoch 
Mitgesellschafter, die keine Geschäftsführungskompetenz besaßen. 

Es zeigt sich, daß zum Tatzeitpunkt die ganz überwiegende Zahl der Beschuldigten 

eine nach außen verantwortliche Firmenposition innehatte. Rechnet man die so ge-

meinsam definierbaren Kategorien 3 und 4 zusammen, ergib! sich ein fast gleicher 

Anteil um 70% pro Untersuchungsgruppe, betrachtet man sie hingegen getrennt, sind 

gerade dort bereits auf den ersten Blick die größten Unterschiede festzustellen. Wäh-

rend nämlich in den Einstellungsgruppen ganz deutlich der Schwerpunkt bei der 

Kategorie 3, also Beschuldigten, die ihrer Tätigkeit einen gesellschaftsrechtlichen 

Rahmen gegeben hatten, liegt, sind in der Strafbefehlsgruppe auch die Inhaber von 

Einzelhandelsfirmen vergleichsweise stark vertreten. 

Geht man nun nach den hiesigen Ergebnissen davon aus, daß es sich bei einer nach 

außen verantwortlichen Firmenposition um die jedenfalls Im Rahmen dieser Unter-

suchung typische berufliche Stellung des Wirtschaftsstraftäters handelt und setzt man 

ferner voraus, daß das Betreiben einer Einzelhandelsfirma die dabei in der Regel 
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Tabelle 40: Berufliche Slellung des Beschuldlqlen 

Merkmal Klasslflzlen.ng 15Ja 1 (N= 19)) § 15) 1 (N• 155) Slrafbef. (N. 11 
N "' N "' N "' . 

Slelfung z. ZI. 1. Arbelter/Angestelller/Beam-

der 1. Tal ter mll untergeordnetem 
Aufgab enberelch 20 10.1 19 12,8 25 1J,7 

2. leitender Angestellter/ 
Beamter des höheren 
Dienstes 12 6,4 5 J,4 6 J,J 

). Geschärtslührender Ange-
stellter u. -Mitgesellschafter, 
Allelngesellschafler einer 
Handelsgesellschaft/Vor-
slandsmllglted einer Aktien-
gesellschafl 107 57,2 74 49,7 72 J9,6 

4. Inhaber einer Elnzelhandels-
llnna 27 14,4 28 18,8 60 J3,0 

5. Freiberuflich Tätiger 14 7,5 13 8,7 12 6,6 

6. Sonstiges 6 J,2 9 6,0 7 J,8 

7. Erwerbs los 1 0,5 1 0,7 0 o,o 
( 6) ( 6) ( 2) 

Slelfung z. ZI. 1. Arbeiter/ Angestellter/Beam-

der Abschluß- ter mll untergeord'letem 

verfügung Aufgabenbereich 33 23, 1 16 18,8 25 17,2 

2. leitender Angeslelller/Beam-
ter des höheren Dienstes 1J 9,1 4 4,7 7 4,8 

3. Geschäftsführender Ange-
slellter u. -Mltgesellschafler, 
Allelngesel\schaller einer 
Handel~g e-sellschalt/Vor-
standsmllglled einer Aktien-
gesellschaft 37 25,9 17 20,0 26 17,9 

4. Inhaber einer Einzelhandels-
flrma 16 11,2 11 12,9 45 31,0 

s. Frelberufllch Tätiger 19 13,3 8 9,4 16 11,0 

6. Sonstiges 12 8,4 10 11,8 13 9,0 

7. Erwerbslos 13 9,1 19 22,4 13 9,0 
(50) (70) (39) 

Slelh.J1gswechsel Ja n 98 54, 1 98 71,0 90 52,0 . 
nelp . 8) 45,9 40 29,0 83 48,0 . 

' ! (12) (17) (11) 
1 

" 

einfachere, haftungsrechtlich klarere, weil überschaubarere und damtt für den Betrei-

ber gefährlichere Vorgehensweise gegenüber einer gesellschaftsrechtlichen Struktur 

darstellt, dürfte das zahlenmäßi~.e Verhältnis zwischen diesen beiden Varianten inner-

halb der Untersuchungsgruppen von Interesse sein. 

Danach ergibt sich, daß bei den nach § 153a Abs. 1 StPO erledigten Fällen viermal so-
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viele Beschuldigte Im Rahmen einer gesellschaftsrechlßchen Struktur tätig wurden, als 

eine Einzelhandelsfirma betrieben, In den sankllonslos eingestellten Fällen betrug das 

Verhältnis demgegenüber nur 2,6 zu 1, In den Strafbefehlsfällen sogar nur 2, 1 zu 1, 

Noch deutlicher, als es die Prozenluler1.11gen der Tabelle 40 ausdrücken, waren es also 

vor allem die zum Tatzeltpunkt verantwortlichen Betreiber von Handels- (bzw. Ak-

tien-) Gesellschaften, deren Verfahren durch Einstellung unter Auflagen/Weisungen 

erledigt wurden, wohingegen die zivilrechtlich weniger gesicherten Einzelhandelsunter-

nehmer auch strafrechtlich ein höheres Risiko liefen. 

Ein anderes Bild ergibt sich auch nicht, wenn man die Insgesamt 65 Fälle außer Be-
tracht läßt, In denen kein Zusammenhang zwischen der beruflichen Stellung und der 
vorgeworfenen Straftat bestand. Bel einer dergestalt eingeschränkten Grundmenge 
decken die Kategorien 3 und 4 gemeinsam sogar knapp 78% der Fälle ab. Das Ver-
hältnis zwischen ihnen beträgt 4,5 (§ 153a Abs, 1 StPO), 2,9 (§ 153 Abs, 1 StPO) und 
1,3 (Strafbefehl) ZU 1. 

Die übrigen Berufsklassen spielten zum Tatzeitpunkt nur etne untergeordnete Rolle und 

weisen kaum Varianzen zwischen den Untersuchungsgruppen auf. 

Ein völlig anderes Bild ergibt sich hingegen für die beruf6che Stellung des Beschul-

digten zur Zeil der Abschlußverfügung. Wie bereits der letzte Wertebereich der Tabelle 

40 ausweis!, fand in allen drei Gruppen bei über der Hälfte, bei den Einstellungen nach 

§ 153 Abs, 1 StPO sogar bei über 70% der Beschuldigten zwischen Straftat und 

Abschlußverfügung ein Wechsel der beruflichen Stellung statt. Die Ergebnisse zeigen 

nun weiter, daß diese Wechselbewegung auch zu erheblichen Verschiebungen 

zwischen den Berufskategorien führte. Eine nach außen verantwortliche Firmenposition 

(Kategorie 3 und 4), die zum Tatzeitpunkt noch von etwa 70% der Beschulddiglen 

ausgefüllt wurde, war zur Zell der Abschlußverfügung nur noch bei ca. 40% zu 

beobachten, wobei der Anteil bei den Einstellungsfällen noch deutlich darunter liegt. 

Der Rückgang ist vor allem bei den im Rahmen einer Handels- bzw. einer Aktien-

gesellschaft tätigen evident, in der Kategorie der Einzelhandelsfirmenlnhaber dagegen 

eher schwach ausgeprägt und führt zu einer durchgängigen Anteilsanhebung aller 

übriger Kategorien. Besonders hervorzuheben ist die Steigerung bei "erwerbslos" von 

praktisch O auf durchschnittlich 12% mit dem Spitzenanteil von 22,4% in der§ 153 Abs. 

1 StPO-Gruppe, 

Bel einer Detailanalyse üb er die Untersuchungsgruppen hinweg ist festzustellen, daß 
der Anteil der Stellungswechsel der Kategorie 3 mit 77 ,5% bei weitem am höchsten 
liegt (Kategorie 1: 53, 1%, Kategorie 2: 56,5%, Kategorie 4: 47,8%, Kategorie 5: 25,6%, 
Kategorie 6: 37,5%), mit anderen Worten: nur 57 der zur Tatzeit 253 im Rahmen einer 
Handels- bzw. Aktiengesellschaft geschäftsführend Tätigen halten auch zur Zeil der 
Abschlußverfügung noch dieselbe berufliche Position. 29 von ihnen waren dagegen in 



- 1.37 -

der Zwischenzeit erwerbslos geworden, d.h. knapp zwei Drittel der bei Abschluß des 
Ermittlungsverfahrens Erwerbslosen waren zuvor in einer beruflichen Stellung der Kate-
gorie .3. 

Zur Interpretation der Wechselbewegungen Im Hinblick auf das Entscheidungsverhalten 

der Staatsanwaltschaft muß zunächst wiederum berücksichtigt werden, daß in insge-

samt 159 Fällen (., .30%) keine Informationen zur beruflichen Stellung zum Zeitpunkt 
der Abschlußverfügung vorliegen, obwohl solche für die Staatsanwaltschaft in der Re-

gel sicherlich erhältlich gewesen wären. Vor allem für die sanktionslose Einstellung 

nach§ 15.3 Abs. 1 StPO (45% fehlende Angaben) scheint dem Merkmal also keine er-
hebliche Relevanz zuzukommen. Darüber hinaus ist zu beachten, daß die "offizielle" 

Stellung der Beschuldigten zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht mehr immer ihrer 

tatsächlichen Funktion entspricht und so der Versuch unternommen wird, sich über eine 

nach außen dargestellte Mittellosigkeit bzw. Unpfändbarkeit der Durchsetzung eventu-

eller Schadensersatzansprüche zu entziehen 105>. Diesbezügliche Verzerrungen wären 

vor allem in den Kategorien der Arbeitnehmer mit untergeordnetem Aufgabenbereich 

und der Erwerbslosen zu erwarten. Im übrigen ergeben sich zwischen den Untersu-

chungsgruppen aber _auch keine erheblich anderen Varianzstrukturen, als dies schon 

bei der Stellung zur Tatzeit der Fall war; in erster Linie fällt der erheblich höhere Anteil 

von Einzelunternehmern in der Strafbefehlsgruppe ins Auge, während in den Einstel-

lungsgruppen die in Gesellschaftsform Handelnden stärker vertreten sind. Rückschlüsse 

auf die Person des in der jeweiligen Rechtsform Tätigen und damit eine eventuelle per-

sönllchkeitsspezifische Seiektionspraxis der Staatsanwaltschaft lassen sich allein daraus 

aber nicht sicher herleiten; ebenso könnte es die einfache Struktur eines Einzelunter-

nehmens sein, die eine einfachere und klarere Aufklärung und damit eine häufigere 

Anwendung des - eindeutige Sach- und Rechtslage voraussetzenden - Strafbefehls 

bedingen 106>. 

Der Umstand des Stellungswechsels an sich könnte hypothetisch als einstellungsför-

aerlich angesehen werden, soweit man ihn mit dem Schwerpunkt auf dem Verlust der 

alten Stellung als außerstrafrechtliche (Ersatz-) Sanktion ansieht 107>. Dafür spricht, 

105) Anhaltspunkte aarur ergaoen steh z.B. in den dokumentierten Fällen 120 und 
1.39. 

106) Vgl. dazu auch im folgenden cc. 

107) S. oben 2. Kapitel II. C • .3. 
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daß zwar der Anteil der Stellungswechsel in der Strafbefehlsgruppe annähernd denje-

nigen der Einstellungen unter Auflagen/Weisungen erreicht, er aber in der Gruppe der 

völlig sankllonslosen Einstellungen deutlich höher liegt. 

Unter dem Gesichtspunkt eines Ersatzsanklionlerungseffektes dürfte die Ursache des 
Stellungsverlustes von Bedeutung sein. Es wurde daher in der Aktenanalyse erhoben, 
ob er mit der vorgeworfenen Straftat in einem kausalen Zusammenhang steht, d.h., ob 
sich der Verlust der Stellung als Folge der Straftat, etwa in Form einer Kündigung oder 
Versetzung durch den Arbeitgeber, darstellt. 

Erwartungsgemäß ließ sich eine derartige Beziehung nur In wenigen Ausnahmefällen 
nachweisen, während in der Regel Straftat und Stellungsverlust eher als zwei Folgen 
derselben Ursache - Niedergang des Betriebes - anzusehen waren. Dies gilt vor allem 
für die Gruppe der Fälle mit Konkursdelikten, bei denen mehr als 90% der Beschul-
digten auch ihre Stellung verloren. Dem entspricht, daß umgekehrt der Anteil der 
Konkursdeliktsfälle, der insgesamt gut .30% ausmacht108), bei den Stetlungsverk.Jsten 
über 50% beträgt. 

Daß vor allem die schlechte Firmensituation als Ursache für die StellungsverLJste an-
zusehen ist, wird noch deutlicher, wenn man die Angaben zum Unternehmen 109) 
entsprechend hinzuzieht 110), Während in insgesamt ca. 50% aller Fälle gegen das 
Unternehmen ein Konkursverfahren eröffnet wurde, betrug dieser Anteil speziell bei 
den Fällen mit Stellungsverlust des Beschuldigten Immerhin 75%. 

Sind demnach die Stellungsverluste in erster Linie in Zusammenhang mit dem kon-

kursreifen Niedergang des Betriebes zu sehen, wird eine mögliche Ersatzsanktion in 

obigem Sinne, die die Strafverfolgungsbehörden u.U. zu einem Verzicht auf jeden 

weiteren (sanktionierenden) Eingriff und somit zu einer Einstellung nach § 15.3 Abs. 1 

StPO veranlassen könnte, auch eher in dieser hinter dem Stellungsverlust stehenden 

Ursache zu sehen sein. Dem entspricht, daß die Geringfügigkeitseinstellung ohne 

Auflagen/Weisungen auch die häufigste Reaktion In allen Fällen mit Konkursdelikten 

darstellt 111>. 

Es ist zu vermuten, daß den Beschuldigten in solchen Fällen mit bzw. aus den be-

108) Vgl. oben 2. a. aa. 

109) Vgl. unten cc. 

110) Da dort nur solche Unternehmen berücksichtigt wurden, die im 
Zusammenhang mit der vorgeworfenen Straftat stehen, kann der Vergleich 
nur diejenigen Fälle beinhalten, in denen ein solcher Zusammenhang besieht. 

111) S. oben 2. a. aa. 
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trieblichen Schwierigkeiten auch nicht unerhebliche persönliche Nachteile entstanden 

sind. 

cc. Die Angaben zum Unternehmen, in dem der Beschuldigte tätig war, betreffen zwar 

kein täterbezogenes Merkmal im eigentlichen Sinne, sie erhellen jedoch das direkte 

Umfeld seiner wirtschaftlichen Betätigung und damit einen Teil der "Beschuldigten-

sphäre", der im Wirtschaftsstrafverfahren von Bedeutung sein kann. Jedenfalls bei der 

hier zugrunde gelegten Grobeinteilung in täter-, tat-, opfer- und verfahrensbezogene 

Merkmale müssen die Unternehmensdaten eindeutig den täterbezogenen zugerechnet 

werden. 

In Tabelle 41 finden sich Ergebnisse bezüglich der Merkmale "Rechtsform", "Wirt-

schaftsklasse", "Betriebsgröße", "Unternehmensverflechtung" und "Konkursverfahren". 

Es wurden nur Angaben zu Unternehmen berücksichtigt, die mit den vorgeworfenen 

Straftaten in Zusammenhang standen. 

Kein Zusammenhang bestand in insgesamt 101 Fällen(= 19,0%) 112) zu den Unterneh-
men, in denen die Beschuldigten in erster Linie ihrer Erwerbstätigkeit nachgingen (vgl 
Tabelle 40). Soweit in diesen Fällen ein Zusammenhang zu anderen vom Beschuldigten 
(mit-) geführten Unternehmen bestand, sind diese bei "Rechtsform", mangels ent-
sprechender Erhebung aber nicht bei den übrigen Merkmalen berücksichtigt. 79 Fälle 
ohne jeden Zusammenhang mit Wirtschaftsunternehmen betrafen zumeist private Steu-
erhinterziehungen (49 Fälle = 62,0%). 

Die Ergebnisse bezüglich des Merkmals "Rechtsform des Unternehmens", die hier auf 

die wesentlichen Nennungen recodlert wurden, spiegeln vor allem die bereits im 

Vorabschnitt festgestellte Tendenz eines höheren Strafrisikos für Betreiber von auch 

zivilrechtlich haftungslntensiveren Einzelunternehmen wider. Ihr Anteil in der 

Strafbefehlsgruppe Ist gegenüber den Geringfü_gigkeitseinstellungen, die in erster Linie 

bei der zivilhaftungsrechtlich günstigeren Konstruktion der GmbH vorkommen, mehr als 

doppelt so hoch. Nimmt man die GmbH und die GmbH & Co. KG. als diejenigen 

Rechtsformen, in denen die persönliche Haftung in der Regel stark eingeschränkt ist, 

zusammen, so fallen über zwei Drittel der sanktionslosen Einstellungen in diese 

Kategorie, bei den § 153a Abs. 1 StPO-Einstellungen sind es noch etwas mehr als die 

112) § 153a Abs. 1 StPO: 40 Fälle = 20, 7%; § 153 Abs. 1 StPO: 28 Fälle = 18, 1 %; 
Strafbefehl: 33 Fälle= 17,9%. 
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Tabelle 41: Angaben zum Unternehmen, mll dem der Beschuldlgte tätig war 

Merkmal Klasslffzlerung § 15Ja 1 § 15J 1 Strafbefehl 

N "' N "' N "' . 
Rechtsform KG 22 1J,5 11 8,4 7 4, 7 

GmbH 62 J8,0 64 48,9 49 J2,9 

GmbH & Co. KG 22 1J,5 24 18,J 16 10,7 

Einzelfirma J2 19,6 J0 22,9 63 42,J 

Sonsllges 25 15,) 2 1,5 14 9,4 
( 4) ( 1) ( 5) 

' . 
Wlrlschafts- Bauwlrtschalt 46 28,2 J8 29,0 44 29, 1 

klasse Produzierendes Gewerbe 25 15,J J6 27,5 29 19,2 

Handel und. Lagerung 49 J0, 1 J6 27,5 59 )9, 1 

Geld-/Kredltwesen 7 4,J 6 4,6 1 0,7 

sonstige Dienstleistungen J6 22, 1 15 11,5 18 11,9 
( 4) ( 1) ( J) 

Betriebsgröße 1 - 5 Beschäfllgte 40 42,6 28 JJ,J 51 50,5 

6 - 20 J2 JLJ,O 28 JJ,J J0 29,7 

21 - 100 12 12,8 15 17,9 1J 12,9 

101 - 500 5 5,J 9 10,7 5 5,0 

über 500 5 5,J 4 4,8 2 2,0 
(59) (4J) (50) 

Verflechtung In kleine Unternehmensgruppe 26 19,1 20 16,7 21 14,2 

mlttlere Unlemehmensgruppe 4 2,9 0 o,o 10 6,8 

Großkonzern n 4 2,9 1 0,8 0 0,0 
' ' • 82,5 117 79, 1 nichts . 102 75,0 99 . 
' ( 17) ( 7) ( J) • • II 

Konkursverfahren Ja II 82 54,J 72 59,5 57 J9,0 n 
II n 
n 

nein II 

' 
69 45,7 49 40,5 89 61,0 

' ( 2) ( 6) ( 5) . 
II 
II 

Hälfte, in der Strafbefehlsgruppe schließlich nur noch 44%. Ob diese jedenfalls auf dem 

Papier bestehende Parallelität von straf- und zlvilrechtlichem Haftungsrisiko auch tat-

sächlich Ausdruck von - entsprechend abgestuft - individueller Schuld und öffentlich-
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em Interesse ist, kann anhand der hier vorliegenden Ergebnisse nicht beurteilt werden. 

Zweifel sind insoweit sicherlich angebracht, zumal bei komplizierteren gesellschafts-

rechtlichen Konstruktionen nicht selten auch der konkrete Tatnachweis schwieriger zu 

führen sein wird, was trotz des§ 170 Abs. 2 StPO eine vermehrte Anwendung der Ge-

ringfügigkeitselnslellungen bei den Strafverfolgungslnstanzen auslösen könnte 113>. 

Eine gewisse wechselseitige Abhängigkeit von straf- und zivilrechtlichem Verfahrens-

gang bzw. -ausgang mag andererseits aber auch durch Gesichtspunkte der Rechts-

einheitlichkeit bedingt sein. Es Ist unbestreitbar, daß eine exzessive Auslegung der 

Strafnormen über das "Tor" der§§ 823 ff. BGB praktisch zivilrechtliche Auswirkungen 

haben kann, auch wenn insoweit keine direkte Bindung der Gerichte besieht. Umge-

kehrt bzw. als Kehrseite dessen hat möglicherweise eine eingeschränkte Zivilrechts-

haftung eine zurückhaltendere - hier im Sinne von bagatellisierende - Strafpraxis zur 

Folge, wobei sich die normative Wertung des Zivilrechts insoweit im Schuldmaßstab 

oder als Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffes "öffentliches Interesse an der 

Strafverfolgung" niederschlagen müßte. 

Unter der Kategorie "Sonstiges" wurden diejenigen Rechtsformen zusammengefaßt, die 
In weniger als je 4% pro Untersuchungsgruppe vorkamen. Der vergleichsweise hohe 
Anteil In der§ 15Ja Abs. 1 StPO-Gruppe entspricht der dort insgesamt recht breiten 
Streuung und setzt sich überwiegend aus privatrechtlichen Vereinen, Aktien-
gesellschaften und OHGs zusammen. 

Eindeutige Schwerpunkte ergaben sich bei den Wirtschaftsklassen für die Kategorien 

"Bauwirtschaft" und "Handel und Lagerung", auf die insgesamt über 60% aller Fälle 

entfallen. Die drittgrößte Einzelkategorie ist bereits das "Geld- und Kreditwesen" mit 

insgesamt 3, 1%. Die übrigen Klassen wurden in der Tabelle 41 unter die Sammel-

begriffe "produzierendes Gewerbe" und "sonstige Dienstleistungen" zusammengefaßt. 

Die relativen Schwerpunkte, die sich hier in den Einstellungsgruppen bilden, sind 

daher über die Tatsache der insoweit breiteren Streuung hinaus kaum inhaltlich 

interpretierbar. 

Bei einer Detailanalyse zeigt sich lediglich, daß der höhere Anteil des produzierenden 

Gewerbes in der § 153 Abs. 1 StPO-Gruppe erwartungsgemäß wiederum im 

Zusammenhang mit einer verstärkten Konkursneigung steht, was auf eine größere 

Konjunkturabhängigkeit in diesem Bereich zurückzuführen sein dürfte. 

113) Dazu unten 5. c. 
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Erstaunlicherweise ergibt sich Gleiches nicht auch für die Bauwirtschaft, die In den 

70er Jahren als besonders konkursträchtlg galt. Der Anteil der Bauunternehmen an den 

Firmen, die einen Konkurs erlitten, liegt mit 36% nicht sehr viel höher als derjenige an 

der Gesamtzahl der Firmen (29%); dem entspricht, daß diese Wirtschaftsklasse auch 

nicht In der Gruppe der sankllonslosen Einstellung überrepräsentiert Ist 114>. Der In allen 

Untersuchungsgruppen praktisch gleiche Anteil der Bauunternehmen weicht auch nicht 

relevant von demjenigen der Gesamt-BWE ab. So betrug er dort für das Jahr 1979 

(ohne Immobilienvermittlung und ohne Berücksichtigung der fehlenden Angaben) 

30% 115>. Der Anteil der Fälle im Bereich der Bauwirtschaft an der als geringfügig 

eingestuften Wirtschaftskriminalität geht somit trotz seiner Höhe nicht über den 

Gesamtdurchschnitt hinaus, eine branchenspezlflsehe Bagatellisierung Ist Insoweit nicht 

ersichtlich. 

Demgegenüber ergibt sich für den zweiten Schwerpunkt, die Kategorie "Handel und 
Lagerung", zwar ein relatives Übergewicht In der Strafbefehlsgruppe, es muß Jedoch 
beachtet werden, daß diese "Wirtschaftsklasse" ebenso wie die Sammelkategorien 
"produzierendes Gewerbe" und "sonstige Dienstleistungen" kein einheitliches Bild 
darstellt und somit ebenfalls kaum interpretierbar ist. Der Gesamtbereich des Waren-
handels einschließlich -lagerung und -transport ist so vielfältig und ineinander ver-
flochten, daß eine konkretere Zuordnung nur in Ausnahmefällen möglich ist. Als Bei-
spiel mag die gängige Handelsregister-Eintragung über den Geschäftsgegenstand 
"Handel mit Waren aller Art" dienen, die in der Praxis eine Art Auffangtatbestand für 
einen nicht konkret f,;stgelegten Tätigkeitsbereich darstellt. Oftmals sind darüber 
hinaus die Grenzen zur Warenherstellung und zu reinen Dienstleistungen fließend, so 
daß auch einem insoweit "branchenspezifischen" Untersuchungsergebnis kein 
inhaltlicher Aussagewert zukommen kann. 

Insgesamt erweist sich also das Merkmal "Wirtschaftsklasse" als wenig ergiebig, da es 

mit Ausnahme des Bauwesens entweder überhaupt nur sehr grob kategorlslerbar oder 

zu breit gestreut ist. Es ist daher auch nicht zu vermuten, daß ihm für die Straf-

verfolgungsinstanzen entscheldungsleitende Funktion zukommt. 

Die Erhebungen zur Größe des Unternehmens, die mangels anderer aus den Akten zu 

ermittelnder Kriterien 116) über die Zahl der Beschäftigten eingeordnet wurde, ergaben, 

daß die kleineren Betriebe relativ am häufigsten in der Strafbefehlsgruppe, die größeren 

114) Vgl. zum Verhältnis Konkurs (-Delikte) / Reaktionsart sogleich im folgenden. 

115) Vgl. Lieb!, Kriminalist 1981, S. 372 ff. 076), Tab. 7a. 

116) Z.B. Umsatz; die Beschäftlgtenanzahl konnte in den meisten Fällen zumindest 
geschätzt werden, der Anteil fehlender Werte von 34% erscheint noch ver-
tretbar. 
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Betriebe in der Gruppe der sanktlonslosen Einstellungen vorkamen. Erwartungsgemäß 

besteht insoweit ein Zusammenhang zur Rechtsform des Unternehmens: Während die 

ebenfalls in der Strafbefehlsgruppe überrepräsentierten Einzelfirmen nur zu einem Drit-

tel mehr als 5 Beschäftigte haben, sind es bei den - vor allem in der Gruppe der Ein-

stellungen nach § 153 Abs, 1 StPO vorkommenden - GmbHs immerhin knapp 2/J, Die 

Einzelfirmen sind also in der Regel Kleinbetriebe, die GmbHs jedenfalls erheblich häufi-

ger größerer Art, so daß sich aus dieser Kombination vermutlich bereits die Ab-

weichungen zwischen den Untersuchungsgruppen hinsichtlich der Betriebsgröße 

erklären. 

Auch unabhängig von der Rechtsform dürfte aber auch die Größe des Unternehmens 

und damit in der Regel des Organisationsapparates die Aufklärungsmöglichkeiten eines 

Falles beeinträchtigen, d.h., in einem größeren Betrieb werden sich aufgrund 

arbeitsteiligen Vorgehens und u.U. unklarer Kompetenzverteilungen die strafrechtlichen 

Verantwortlichkeiten möglicherweise schwieriger - strafbefehlshinreichend ! - klären 

lassen als in einem kleinen Familienbetrieb. Es stellt sich dann jedoch wiederum die 

Frage der "Aüsweichmöglichkeit" einer Bagateillsierung über die §§ 153 Abs, 1, 153a 

Abs. 1 StPO anstelle ~iner Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO. 

Ebenso wie die wirklichen Großunternehmen sind auch Verflechtunaen in Unterneh-
mensgruppen bzw. Konzernen, die möglicherweise das uber die aeschäftigtenzahl 
gewonnene BIid der Betriebsgröße relativieren könnten, die Ausnahme. Zumeist han-
delte es sich um Fälle, in denen der Firmeninhaber einen Teilbereich seiner Geschäfte 
organisatorisch verselbständigt hatte und ein Zweitunternehmen betrieb. 

Das Merkmal "Konkursverfahren" soll in der in Tabelle 41 vorgenommenen Ja/nein-

Kategorisierung Aufschluß über die Verteilung von wirtschaftlich gesunden bzw. maro-

den Unternehmen geben, wobei noch nicht nach dem Konkurszeitpunkt differenziert 

wird. Natürlich kann das Nichtvorliegen eines Konkursverfahrens keinesfalls als siche-

res Kriterium für wirtschaftliche Solidität begriffen werden, umgekehrt stellen die in 

Konkurs gegangenen Firmen jedoch den festen Mindestbestand wirtschaftlich ge-

scheiterter Unternehmungen dar. 

Es zeigt sich, daß insgesamt über 50% der Unternehmen, die im Zusammenhang mit 

den Wirtschaftsstraftaten dieser Untersuchung standen, wirtschaftlich so schwach 

waren bzw. wurden, daß das Konkursverfahren über ihr bzw. über das Vermögen ihrer 

Betreiber eröffnet werden mußte, Daß diese erstaunlich hohe Zahl nicht allein mit 

einem entsprechend häufigen Vorkommen von Konkursdelikten zu erklären ist, ergibt 

sich daraus, daß deren Gesamtanteil in der Untersuchung nur etwas mehr als 30% 
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ausmacht 117>. Allerdings erwies sich in zahlreichen Fällen erst Im laufe des Ermitt-

lungsverfahrens der ursprüngliche Verdacht einer Konkursstraftat als unbegründet bzw. 

nicht hinlänglich zu erhärten. In immerhin 70 Fällen (13%) wurden die Ermittlungen we-

gen Konkursstraftaten nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Nicht ohne Bedeutung für 

die zahlreichen Konkursfälle in der Untersuchung dürfte der Umstand sein, daß etwa 

ein Viertel aller Verfahren durch Abgabe des Konkursgerichtes an die Staatsanwalt-

schaften in Gang gesetzt wurde, die Strafverfolgungsinstanzen also erst aus Anlaß 

eines Firmenzusammenbruchs auf mögliche Straftaten in diesem Zusammenhang bzw. 

im Vorfeld dessen aufmerksam wurden. 

Auch unter Berücksichtigung eines solchen in der Verfahrensentstehung liegenden 

Seleklionseffektes wird jedoch deutlich, daß ein Großteil der Straftaten dieser Unter-

suchung aus einer wirtschaftlich derart bedrängten Situation heraus erfolgte, daß das 

Unternehmen nicht mehr zu halten war. 

Bedenkt man, daß darüber hinaus zahlreiche Betriebe in ähnlichen Situationen noch 

knapp vor dem Konkurs gerettet werden konnten oder erst nach Abschluß des Er-

mittlungsverfahrens zusammenbrachen, dürfte der Anteil der in Zusammenhang mit 

wirtschaftlichen Existenznöten stehenden und vermutlich entsprechend motivierten 

Delikten tatsächlich noch erheblich höher sein. 

Ob es sich hierbei um ein allgemeines, konjunkturell bedingtes Phänomen, somit ein 

aktuelles Charakteristikum von Wirtschaftskriminalität überhaupt, oder aber um ein 

Spezifikum der Untersuchungsgrundlage handelt, läßt sich eindeutig nicht aus dem 

vorliegenden Datenmaterial beurteilen; für die zweite Alternative im Sinne einer Häu-

fung von Konkurssachen im Bereich der als Bagalelldelinquenz eingeordneten Norm-

brüche spricht jedoch recht augenfällig die Verteilung auf die Untersuchungsgruppen. 

Während nämlich bei den Geringfügigkeitseinstellungen weil über die Hälfte der Fälle 

Konkurssachen betrafen, war dies In der Rubrik der Strafbefehlsanträge bei nur J9% 

der Fall. Da weiterhin der Spitzenanteil mit annähernd 60% in der Gruppe der sank-

lionslosen Einstellungen erreicht wird, liegt, wie bereits bei den Merkmalen "Stellungs-

wechsel" und "Wirtschaftsklasse" mit ihren dargestellten Bezügen zum Konkurs aus-

geführt wurde, der Schluß nahe, daß die Situation des Unternehmenszusammenbruchs 

von der Staatsanwaltschaft als schuld- bzw. das öffentliche Interesse mindernd ange-

117) Vgl. oben 2. a. aa. 
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sehen und deren Folgen unter Umständen eine Strafersatzfunktion beigemessen wird. 

Bei einer Differenzierung nach dem Zeitpunkt des Konkurses, d.h. Konkurseröffnuna -
der Zeitpunkt der Konkursreife ließ sich zumeist nicht sicher feststellen - ergibt s1cn ein 
deutlicher Schwerpunkt im-Zeitraum zwischen der Straftat und dem Beginn des 
Ermittlungsverfahrens (86%), der sich aus der Deliktsstruktur (unterlassene Konkurs-
anmeldung) und der Verfahrensentstehung (Abgabe vam Konkursgerichtl erklären dürf-
te. In cie Zeit des Ermittlungsverfahrens selbst fielen 13% der Konkursfälle, 2 Fälle be-
trafen Straftaten Im Rahmen der Konkursabwicklung (Konkurs also vor der Straftat). 
Besonderheiten zwischen den Untersuchungsgruppen bestehen nicht. 

c. Zusammenfassend kann zu den täter- bzw. beschuldigtenbezogenen Merkmalen 

festgeste II! werden: 

Die "klassischen" personenbezogenen Merkmale ergeben praktisch weder Ab-

weichungen zwischen den Untersuchungsgruppen noch Unterschiede im 

Gesamtvergleich mit den aus den polizeilichen Kriminalstatistiken bekannten 

Verteilungen. Überraschenderweise dürfte auch die Vorstrafenbelastung für die Frage 

der Bagatelleinstellung ohne nennenswerte Relevanz sein, da nur im Ausnahmefall 

überhaupt eine entsprechende Anfrage beim Bundeszentralregister erfolgt. 

Deutlich konturierte Ergebnisse linden sich demgegenüber im Bereich der beruflichen 

und wirtschaftlichen Situation des Beschuldigten zur Tatzeit, wobei hinsichtlich des 

beruflichen Werdegangs mit der zeitlichen Aktualität der Merkmale auch deren Bedeu-

tung für das Entscheidungsverhalten der Staatsanwaltschaft zuzunehmen scheint. Her-

vorzuheben ist ein offenbar höheres strafrechtliches Risiko für Betreiber von tatsäch-

lich (Betriebsgröße) wie rechtlich (Rechtsform) einfacher strukturierter Unternehmen. 

Ais einstellungsförderlich scheint sich vor allem ein zum Konkurs führender wirtschaft-

licher Niedergang des Betriebes und die damit verbundenen Folgen (Stellungsverlust) 

auszuwirken. Das besonders häufige Vorkommen dieser Merkmale in der Gruppe der 

sanktlonslosen Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO deutet darauf hin, daß ihnen 

insoweit eine Straf- bzw. Sanktionsersatzfunklion zukommen könnte. 
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4. Ooferbezogene Merkmale 

Während Tal und Täter nach dem Gesetz sozusagen unmittelbarer Gegenstand des 

Strafverfahrens sind, nimmt das Opfer dort im Regelfall nur eine Randstellung ein. 

Sieht man einmal von der - quantitativ als Selektionsfaktor allerdings sehr bec;eut~ 

samen 118) - Verfahrenseinleitung. durch Strafanzeige und den Ausnahmefällen der 

Privat- und Nebenklage ab, beschränkt sich in der Folge seine gesetzliche Funktion 

auf diejenige eines Beweismittels, regelmäßig in Form des Zeugen. Unabhängig von 

der Frage nach der rechlsethlschen Vertretbarkelt .dieser Regelung 119) greift aber 

unbestreitbar der von bestimmten Opferkonstellationen ausgehende indirekte und 

faktische Einfluß auf den Lauf der Strafverfolgung erheblich weiter. So mögen etwa 

ein eventuelles Mitverschulden des Opfers oder spezielle Täter-/Opfer-Beziehungen 

Einfluß auf die Beurteilung der Tat und der Schuld des Täters durch die Träger der 

formellen Sozialkontrolle haben 120'. Aber auch ohne solche - mittelbaren - Bezüge 

zur Tat können sich allein in der Person des Opfers und seinem Auftreten im Zu-

sammenhang mit der Strafverfolgung begründete Umstände entscheidungserheblich 

auf diesen Prozeß auswirken. Derartige Faktoren, die in der kriminologischen For-
. 121) schung zuletzt unter dem Zentralbegriff "Beschwerdemacht" zusammengefaßt 

und pointiert wurden, haben sich dort überwiegend auch hinsichtlich der Entscheidung 

über die Anklageerhebung bzw. den Verzicht auf eine (formelle) Sanktionierung im 

Wege der Geringfügigkeitseinstellung als relevant erwiesen 122). 

Dabei muß zunächst beachtet werden, daß zwar nach § 172 Abs. 2, S. 3 StPO im 
Falle einer Einstellung gemäß §§ 153 Abs. 1, 153a Abs. 1 S. 1 und 6 StPO dem (an-
zeigenden) Geschädigten kein förmliches Beschwerderecht über das Klageerzwing-
ungsverfahren zusieht, daß aber auch bei den Geringfügigkeitseinstellungen - neben 
der Beteiligung von Behörden nach Nr. 93 RiStBV jedenfalls die 

118) Vgl. etwa Steffen, Analyse polizeilicher Ermittlungstätigkeit aus der Sicht des 
späteren Strafverfahrens, 1976, S. 125 f. 

119) Vgl. dazu grundlegend z.B. Schneider (Fußn. 102), S. 589 ff. 

120) S. oben 2. Kapitel II. B. 2. b. 

121) Vgl. Blankenbura u.a. (Fußn. 76), S. 121 ff.; Ahrens (Fußn. 1), S. 216 ff.; 
~(Fußn. 1), S. 65; Hertwig (Fußn. 1), S. 233_f_f_--

122) Vgl. Blankenburg u.a. (Fußn. 76); ~(Fußn. 1); ~(Fußn. 1). 
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grundsätzliche Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde besteht, Inwieweit tat-
sächlich von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wlrd 123), wäre in diesem Zusam-
menhang von sekundärer Bedeutung, soweit die Entscheidungsträger sie nur internali-
siert haben. 

Allerdings Ist der Begriff "Beschwerdemacht" insoweit nicht unproblematisch, Es 
erscheint nämlich fraglich, ob es tatsächlich eine mögliche Beschwerde im Sinne einer 
Durchsetzungskompetenz ist, die Staatsanwälte dazu veranlassen, Fälle mit sozial 
angesehenen, juristisch versierten oder vertretenen Opfern weniger h.!iufig 
einzustellen. Zwar sollte mit der Verneinung bzw. Minderqualifizierung des öffentlichen 
Interesses an sich keine Aussage über das Rehabilitationsinteresse des Opfers im 
Einzelfall - jedenfalls soweit es ein privates ist - getroffen werden 124), und schon gar 
nicht aus der Einstufung der Tatschuld als gering ein Rückschluß auf dessen soziale 
Kompetenz zu ziehen sein; jedoch wäre es immerhin denkbar, daß die wertende 
Wahrnehmung des Entscheidungsträgers bei der Ausfüllung der genannten 
Rechtsbegriffe auch insoweit beeinflußt ist, daß also z.B. eine Tat mit bedeutendem 
Opfer als schwerwiegender und das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung im 
Falle einer fachkundigen Darlegung des privaten Rehabilitationsinteresses als höher 
angesehen wird, 

Auch ist die mit dem Begriff "Beschwerdemacht" Implizierte Konfliktsituation keines-
falls stets bei einer Verfahrenseinstellung wegen Geringfügigkeit gegeben. Neben den 
Fällen, in denen das Opfer bereits von vornherein kein strafrechtliches Vergel-
tungsbedürfnis hatte, sind solche denkbar, in denen es später wegfällt oder das In-
teresse des Opfers a~ einer außerstrafrechtlichen Regelung überwiegt 125), 

In Wlrtsthaftsstrafsachen ergeben sich bereits vom Ausgangspunkt viktimologische 

Besonderheiten. 

Zunächst ergibt sich notwendig aus der Deliktsstruktur, daß die Allgemeinheit in 

stärkerem Maße als bei der sogenannten klassischen Kriminalität auf der Opferseite zu 

finden ist, Dabei fallen neben den Steuerstrafsachen die nicht an einen konkreten 

Schadensfall gebundenen Formaldelikte des Konkursstrafrechts (§§ 283b StGB, 84 

GmbHG) Ins Gewicht. In Fällen mit nur allgemeinschädlgendem Charakter kann jedoch 

von einer Opferkonstellation, die den Entscheidungsprozeß als "Außenfaktor" 

beeinflußt, kaum die Rede sein, da i, d.R. niemand außer den (Strafverfolgungs-) 

Behörden selbst ein Strafbedürfnis formulieren wird. 

123) Berckhauer (DRiZ 1976, S. 232) berichtet von formularmäßlgen Dienstauf-
sichtsbeschwerden, mit denen Firmenverbände erfolgreich Einfluß auf die 
Einstellungspraxis bei Ladendiebstählen genommen haben. 

124) S, oben 2. Kapitel II. C._ 1. 

125) Vgl, z.B. den Contergan-Fall, LG Aachen, JZ 1971, S. 507 ff, (521). 
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Aber auch soweit auf der Opferselle nicht lediglich die Allgemeinheit zu finden Ist, 

werden de Geschädigten vorwiegend Unternehmen sein, bei denen das wirtschaftliche 

(Rehabilitations-) Interesse i. d.R. ein Strafbedürfnis überwiegt 126'. Es folgt aus der 

Natur der Sache, daß der Straftat zumeist ein geschäftlicher Kontakt zwischen Täter 

und Opfer vorausgeht, von dem sich beide Selten Vorteile versprechen. Nicht selten 

werden es dabei mehr situative Zufälligkeiten als gezielt eingesetzte "kriminelle" 

Energie sein, die zu Straftaten Im Sinne eines Überschreitens der legalen Grenzen 

führen und den Beteiligten die Rollen des Täters und des Opfers zuweisen. Das Opfer 

wird primär bestrebt sein, den erwünschten Vorteil, wenn noch Irgend möglich, zu 

realisieren, wobei die Drohung mit strafrechtlichen Schritten u.U. erheblich wirksamer 

als deren Realisierung sein kann. Im Falle von Insolvenzdelikten besteht sogar die 

Gefahr, daß die Einschaltung der Strafverfolgungsinstanzen den endgültigen Un-

ternehmenszusammenbruch und den sicheren Ausfall erheblicher - nicht nur der 

strafrechtlich relevanten - Außenstände zur Folge hat 127'. Nicht selten werden solche 

- konkursrechlfich längst bankrotten - Firmen sogar von selten der Opfer (auch 

Finanzbehörden und öffentliche Einrichtungen) über Jahre gestützt und vor 

Strafverfolgung bewahrt, um sich die Chance einer Verringerung des bereits einge-

tretenen Schadens zu erhalten (Fälle 139, 146). 

Auf der anderen Seile aber werden die Strafverfolgungsbehörden in zahlreichen Fällen 

recht eindeutig nur zur Unterstützung eines zlvllprozessualen Vorgehens eingeschaltet. 

Mit ihrer Ermittlungspflicht und den über die Möglichkeiten des Zivilklägers weil 

hinausgehenden Sicherungsmaßnahmekompetenzen (Beschlagnahmen!) sind sie eine 

willkommene Entlastung für den Beweispflichtigen, aber auch das Gericht, so daß 

bisweilen sogar der Zivilprozeß bis zum Abschluß der strafrechtlichen Ermittlungen 

ausgesetzt wird (vgl. z.B. Fall 73) 128>. 
Während aber solchen Fällen immerhin zumeist ein Sachverhalt zugrunde liegt, der 

möglicherweise auch als Offizialdelikt verfolgbar ist, die Ermittlungsbehörden also "zu 

126) Vgl. dazu Meisenberg In: Belke/Oehmichen (Hrsg.), Wirtschaftskriminalität 
1983, S. 190 f. und auch die Verteidigereinlassung im Fall 95. 

127) Vgl. oben 2. Kapitel II. C. 3. 

128) Zum Teil wird die genannte Hilfsfunktion der Staatsanwaltschaft von Rechts-
anwälten auch im Schrifttum kaurri verdeckt proklamiert; vgl. z.B. Walter in: 
Flechsig (Hrsg.), Rechtspolitische Uberlegungen zum UrheberslrafreciiT,7982, 
s. 57 ff. 
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Recht" tätig werden und ein Opfer auch tatsächlich vorhanden ist, ist dies in einer 

ähnlichen Konstellation nicht mehr gegeben, wenn nämlich Strafanzeigen rein "auf 

Verdacht", d.h. zur Ausforschung möglicher Ansprüche gegen den Angezeigten durch 

die Verfolgungsbehörden erstattet werden. Ein solches Vergehen, das zweifellos einen 

Mißbrauch der Ermittlungsorgane darstellt, ist praktisch risikolos; der Vorwurf aus § 164 

StGB wird kaum zu beweisen sein. 

Ein weiteres Charakteristikum von Wirtschaftsstrafsachen besteht darin, daß den 

Ermittlungsbehörden die wirklich Geschädigten oftmals nicht bekannt werden, da sich 

diese ihrer Opfereigenschaft selbst nicht bewußt sind. Das nach außen (branchen-) 

übliche Geschäftsgebaren läßt bei den Geschädigten den Verdacht eines strafbaren 

Hintergrundes ihres "Forderungsausfalls" nicht entstehen, und auch wenn ein solcher 

Verdacht auf anderem Wege bei den Strafverfolgungsbehörden entsteht, lassen sich 

Tat und Täter häufig nicht rekonstruieren, da es typischerweise an einer hinreichenden 

buchmäßigen Dokumentation der Vorgänge fehlt. Im Ergebnis bleibt dann z.B. bei 

komplexen Warenkreditbetrügereien mit zahlreichen PriVatgeschädlgten und hohen 

Gesamtschäden u.U. _ lediglich der Vorwurf einer nicht vollständigen Buchführung 

beweisbar bestehen, der sich als quasi "kriminalisierter Ordnungsverstoß" für eine 

Einstellung nach § 15.3 Abs. 1 StPO eignet 129>. 

Anders als bei Verfahren der "klassischen Kriminalität" ist also die viktimologische 

Situation in Wirtschaftsstrafsachen häufig nur partiell durchschaubar. Während dort 

i.d.R. ausgehend von einer feststehenden Opfersituation die Ermittlung des Täters im 

Vordergrund steht, Ist das Wirtschaftsstrafverfahren demgegenüber von der Auf-

klärungsarbeit hinsichtlich des wahren Tatumfangs, also auch erst der Erstellung der 

tatsächlichen Opferphänomenologie, geprägt. Ausgangspunkt ist dabei oftmals nur 

eine "Spitze des Eisberges", Hauptschwierigkeit die für die Ermittlungspragmatik 

erforderliche Schätzung des "Unterbaus", 

Je nach dem Verlauf der diesbezüglichen Sachaufklärung werden dann mehr oder 

weniger Opfer unterschiedlicher Art "zu Tage treten", was unter ermit!lungspraqma-

tischen Aspekten auch für Geringtügigkeitseinstellung von Bedeutung sein könnte. 

Entsprechend relativiert wird die sich nach den Akten der Abschlußverfügung schließ-

129) S. dazu die Ausführungen zur Deliktsstruktur, oben 2. a. aa. bbb. 
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lieh zugrunde liegende Opferkonslellatlon zu beurteilen sein. Sie wird zwar in Hinblick 

auf den tatsächlichen Lebenssachvemalt vielfach unvollständig sein, kann aber 

dennoch oder gerade wegen dieser Einschränkung aufschlußreich für viklimogene 

Strukturen des Bagatellisierungsprozesses sein. 

In der nachfolgenden Darstellung der Untersuchungsergebnisse wird neben einer 

mehrschichtigen Analyse der Art des Opfers (a.) auch auf die juristische Kompetenz 

und das Beschwerdeverhalten der Privatopfer (b.) sowie ein eventuelles Mil verschul-

den der Opfer (c.) eingegangen. 

a. Art des Opfers 

Tabelle 42 zeig! zunächst die Aufteilung der Opfer nach öffentlichen (auch i.S.v. kol-

lektiven) und privaten in den Untersuchungsgruppen, Dabei kommen Mehrfachnen-

nungen vor. Die Prozenluierungen beziehen sich auf die jeweiligen Grundgesamtheiten: 

Tabelle 42: Ar! der Opfer - öffenlllch/prlVat (Mehrtachnennunqen} 

öffenlllche Opfer 

private Opler 

keine Opfer 

nicht feststellbar 

. . . . . 
ll 

§ 153a 1 (N, 193) 

N ll, 

167 86,5 

62 32, 1 

§ 153 1 (N, 155) 

N ll, 

114 76,5 

47 31,5 

5trafbef. (N, 180) 

N ll, 

148 80,q 

58 31,5 

In 3 Fällen fehlte es an jedem Opfer, da die Verfahren nach § 153 Abs. 1 StPO ein-

gestellt wurden, obwohl sich ein strafrechtlicher Tatverdacht nicht ergeben hatte ( 1 

Verfahren, Fall 100). In 3 weiteren Fällen war nicht feststellbar, welcher strafrechtliche 

Tatvorwurf den Beschuldigten traf (Fälle 81, 142). 

Es überwiegen in allen Gruppen ganz eindeutig die öffentlichen Opfer (Allgemeinheit 

und öffentlich-rechtliche Einrichtungen). Private Opfer waren demgegenüber einheit-

lich in nicht einmal 1/3 der Fälle zu beobachten bzw. von denen der Abschlußent-

scheidung (noch) zugrunde liegenden Taten betroffen, wobei die Erklärung vor allem 

darin zu sehen sein dürfte, daß der privatschädlgende Hintergrund der Sachverhalte 

häufig nicht zutage tritt. Allerdings überrascht gleichwohl der Umfang öffentlicher 

Opfer vor allem in der§ 153a Abs. 1 StPO-Gruppe, in der nur 26 Fälle keinen der-

gestalt öffenllichkeitschädlgenden Charakter hatten. Von daher auf eine besondere 

Einstellungsförderlichkeit von Konstellationen mit öffentlichen Opfern zu schließen, 

wäre jedoch vermutlich verfehlt, wenn man den ebenfalls hohen Anteil in der Straf-
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befehlsgruppe und den vergleichsweise niedrigen In der Gruppe der sanktlonslosen 

Einstellungen berücksichtigt 130'. Vielmehr scheint sich hier eher lediglich ein allge-

meiner Trend i.S. höherer Gemeinschädllchkelt von Wirtschaftsstrafsachen zu reali-

sieren. 

Daß i,d,R, das öffentliche Opfer anonym, also betroffen vor allem die Allgemeinheit 

war, ergibt sich aus Tabelle 43, In der wiederum Mehrfachnennungen möglich sind. 

Tabelle 4): Art der öffentlichen Opfer {Mehrfachnennungen) 

§ 153a 1 (N. 193) 
N ',(, 

Allgemelnhett . 146 75,6 . : 
Jur. Pers. d. öff. R., . . 
Behörden . 36 18,7 . 

2 

§ 153 1 (N• 155) 

N % 

97 62,6 

34 21,9 

Slralbel. (N• 1841 

N ',(, 

135 73,4 

29 15,8 

Die Verteilung entspricht dem nach der Deliktsstruktur Erwarteten. Die Allgemeinheit Ist 

in erster Linie von ?teuerstraftaten und formalen Konkursdelikten betroffen, den 

Schwerp\.lnkt bei den öffentlich-rechtlich organisierten Einrichtungen bilden die Sozial-

verslcherüngsträger im Rahmen von Vergehen nach §§ 529, 1428 RVO, woraus sich 

auch Ihr vermehrtes Vorkommen In der§ 153 Abs. 1 StPO-Gruppe erklärt. 

Überhaupt erfolgten § 153 Abs. 1 StPO-Einstellungen im Vergleich zu den anderen 

beiden - sanktionierenden - Reaktionsarten etwas häufiger in Fällen mit individuali-

sierbaren (öffentlichen oder privaten) Opfern wie sich aus Tabelle 44 ergibt: 

Tabelie 44: Art des Opfers - anonym/!ndtvldualtslerbar 

nur Allgemetnheil 

lndlvlduallsterbar 

beides 

kein Opfer/n. t. 

§ 153a 1 (N• 1931 
N ',(, 

106 54,9 

47 24,4 

40 20, 7 

§ 153 I (N~ 155) 

N ',(, 

71 47,7 

52 34,9 

26 17,4 

Slralbel. (N. 184) 

N ',(, 

104 56,5 
49 26,6 

31 16,8 

130) Letzterer Vergleich ergibt auch ein vollstän dlg gegenteiliges Ergebnis gegen-
über den Erkenntnissen von Hertwig (Fußn. 1, S. 240, Tab. 102), der für die 
allgemeine Kriminalität einen hohen Anteil öffentlicher Opfer bei§ 153 Abs. 1 
StPO-Einstellungen (51,2%) und einen niedrigen bei § 153a Abs. 1 
StPO-Einstellungen (20, 7%) ermittelte. 
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Das Ergebnis überrascht, wenn man unter "Beschwerdemacht"-Gesichtspunkten 

vermutete, daß im Falle anonymer Opfer die Sanktionswahrscheinlichkeit niedriger 

liegt als bei einer möglichen Konfliktsituation Opfer/Strafverfolgungsorgan. Tatsächlich 

Jedoch scheint In Wirtschaftsstrafsachen diesem Kriterium Insoweit keine Bedeutung 

zuzukommen oder es jedenfalls durch ein erhöhtes öffentliches Interesse In Fällen mit 

allgemeinheitsschädigendem Charakter ausgeglichen zu werden. 

Die Art der Prlvatofper ergibt sich aus Tabelle 45 131). Es sind wiederum Mehrfach-

nennungen vorgesehen. Die Prozentulerungen beziehen sich auf die jeweilige Grund-

gesamtheit der Untersuchungsgruppen. 

Tabelle 45: Art der privaten Opfer (Mehrfachnennungen) 

größere Pers.. -Handelsges./ 
größ. Jur. Pers. d. prJv. Rechts 

klelnere PE!rs. -Handelsges./ 
kl. Jur. Pers. d. prlv. Rechts 

Elnzelhandelsuntemehmen 

nalürlfche Personen 1 
!! 

§ 153a 1 (N• 193) 

N % 

30 15,5 

18 9,3 

21 10,9 

24 12,4 

§ 153 1 (N• 155) 
N % 

20 12,9 

2,6 

9 5,8 

29 18,7 

5tralbel, (N• 184) 

N % 

38 20,7 

10 5,4 

11 6,0 

21 11,4 

Sieht man - gemessen am Grad der ökonomischen Organisation - die größeren Gesell-

schaften als die Privatopfer mit der potentiell höchsten, die natürlichen Personen als 

diejenigen mit der niedrigsten "Beschwerdemacht" an 132), so ließe sich diesbezüglich 

nach den Verhältniszahlen in der Tat eine Abstufung der Sanktionswahrscheinlichkeit 

feststellen. Erstere sind bei den Strafbefehlen, letztere bei den sanktionslosen Einstel-

lungen am häufigsten vertreten. Die übrigen - insoweit "mittleren" - Klassifizierungen 

haben ihr (relatives) Schwergewicht bei den informellen Sanktionen nach § 153a Abs. 1 

StPO. 

131) Es erfolgte hinsichtlich der Klassifizierung eine gewisse Orientierung an 
derjenigen bei ~(Fußn. 1), S. 217. 

132) Vgl. Ahrens (Fußn. 1), S. 217. 
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Das Ergebnis bestätigt sich auch im wesentlichen und wird zum Teil sogar noch deut-

licher, wenn man zur Vermeidung eines möglichen Verzerrungseffektes durch Mehr-

fachnennungen nur diejenigen Fälle berücksichtigt, in denen jeweils nur eine be-

stimmte Art privater Opfer (und kein öffentliches Opfer) vorkommt (Tabelle 46): 

Tabelle 46: Art der privaten Opfer (Mehrfachnennungen) 

größere Pers. -Handelsges./ 
größ. 1ur. Pers. d. pr1v. Rechts 

kleinere Pers. -Handelsges./ 
kl. Jur. Pers. d. prtv. Rechts 

Elnz elhan delsun te mehm en 

nalürßche Personen 

§ 153a 1 (N• 193) 

N % 

3, 1 

2, 1 

1,6 

3, 1 

§ 153 I (N= 155) 

N % 

5,2 

1,3 

1,3 

16 10,3 

Slrafbef. (N• 184) 

N % 

20 10,9 

2,2 

Allerdings sind die absoluten Zahlen nurmehr sehr gering, so daß der Aufstellung ein 

über die Kontrollfunktion hinsichtlich der Tabelle 45 hinausgehender Aussagewert nicht 

zukommen kann. 

Kann nach den Ergebnissen somit für den Bereich der privaten Opfer ein gewisser 

Zusammenhang der Sanktionswahrscheinlichkeit mit der ökonomischen Organisations-

struktur des Opfers festgestellt werden, bleibt es entsprechend obigen Ausführung-
133) 

en gleichwohl fraglich, ob dieser Umstand tatsächlich mit dem Einfluß der "Be-

schwerdemacht" des Opfers treffend erklärt ist, zumal auch eine entsprechende 

Wertigkeit der Kategorien durchaus zweifelhaft ist. Meines Erachtens sollte jedenfalls 

allein anhand der vorgenommenen Strukturklassifizierung von einer entsprechenden 
. 134) 

Ableitung abgesehen werden • 

Eine Analyse der Wirtschaftsklassen der privaten Opfer ergibt strukturell das gleiche 
135) . Bild wie es für die Unternehmen der Beschuldigten gefunden wurde • Es zeigt sich, 

133) Vgl. vor a. 

134). Anders aber ~!!.~)Fußn. 1), s. 217. 

135) Vgl. oben 3. b. cc. 
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daß Täter und Privatopfer überwiegend 136) in derselben Branche tätig waren, was 

den Erwartungen entspricht, da Wirtschaftsstraftaten im privaten Bereich zumeist im 

Rahmen geschäftlicher Verbindungen erfolgen, Von einer ausführlichen Darstellung 

kann daher abgesehen werden, 

b, Juristische Kompetenz und Beschwerdeverhalten der Privatopfer 

Mehr als die ökonomische Opferstruktur, der in allgemeinen Strafsachen der Sozial-

status des Opfers entsprechen dürfte 137>, wird die juristische Kompetenz des Opfers 

mit einer potentiellen Konfliktsituation I.S. von "Beschwerdemacht" in Zusammenhang 

zu bringen sein. Verfügt ein Opfer aufgrund eigener Ausbildung oder entsprechender 

organisatorischer Vorgaben über juristische Kenntnisse, wird es möglicherweise eher 

die Sachentscheidung der Strafverfolgungsbehörden in Zweifel zu ziehen bereit sein, 

Hat es sich im Verfahren sogar juristisch vertreten lassen, hat es selbst das Verfahren 

in Gang gesetzt oder sich bereits negativ über den Ermittlungsgang geäußert, spricht 

dies besonders für eine potentielle Beschwerdesituation auch hinsichtlich des 

Verfahrensabschlußes, 

Allerdngs ermittelte Ahrens, daß zwar bei juristisch versierten Opfern die Chance auf 
eine Einstellung in der Hauptverhandlung nach §§ 153 Abs. 2, 153a Abs, 2 StPO 
deutlich niedriger als im übrigen sind138), sich überraschenderweise die juristische 
Vertretung aber nicht entsprechend auswirkte, 
Hertwig, der ebenfalls In seiner Untersuchung die Frage der juristischen Kompetenz 
des Opfers überprüfte~ kam sogar in beiderlei Hinsicht nicht zur Bestätigung der 
genannten Annahmen 1„9), 
Es ist zu vermuten, daß Insoweit dellktsspezlflsche Besonderheiten vorlagen, zumal 
auch nicht zwischen öffentlichen und privaten Opfern differenziert wurde, 

Tabelle 47 gibt die Ergebnisse der eigenen Untersuchung hinsichtlich der juristischen 

Versiertheit der Opfer wieder. Dabei, wie im folgenden, wurde eine Beschränkung auf 

private Geschädigte vorgenommen, um eine Verzerrung durch die per se juristisch 

136) Über alle Untersuchungsgruppen zu 71% (N= 61), § 153a Abs. 1 StPO: 61% 
(N= 25), § 153 Ab~. 1 StPO: 65% (N= 11), Strafbefehl: 89% (N= 25). 

137) Vgl. z.B. Hertwig (Fußn. 1), S, 244. 

138) (Fußn, 1), S. 219, Tab. 100. 

139) (Fußn. 1), S, 241 ff., Tab. 103, 104. 
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besetzten Behörden zu vermeiden. Da genaue Erkenntnisse diesbezüglich zumeist 
nicht aus den Akten zu gewinnen sind, beruhen die Angaben überwiegend auf ei-

genen Einschätzungen. Der vergleichsweise hohe Anteil fehlender Werte erklärt sich 

aus der Fragebogenlogik, da die Privatopfer in diesen Fällen von öffentlichen Ein-

richtungen als Opfer, die per se als juristisch kompetent gelten müssen, "überlagert" 

wurden. 

Tabelle 47: Jurtstlsche Versterthelt der Privatopfer 

höchslwahrscheinllch Ja 
höchstwahrscheinlich netn 

nicht feststellbar 

§ 153a 1 62) 

N % 

21 42,9 

28 57, 1 

1J 

§ 153 1 (N. 47) 
N % 

12 29,3 
29 70,7 

6 

Slralbef, 58) 

N % 

38 79,2 
10 20,8 

10 

Ganz eindeutig ist danach ein Zusammenhang zwischen Sanktionswahrscheinlichkelt 

und juristischer Versiertheit der Privatopfer zu erkennen. Fast 80% der Strafbefehlsan-

träge erfolgten im Falle entsprechend qualifizierter Privatopfer, während eine sank-

tionslose Einstellung bei solcher Konstellation die seltene Ausnahme ist. Die Ergebnisse 

spiegeln insoweit die Struktur der Tabellen 45 und 46 wider, was auch einleuchtet: 

größere Unternehmen sind i,d,R, organisatorisch juristisch besetzt, natürliche Personen 

nur im Ausnahmefall entsprechend ausgebildet, 

Eine Bereitschaft, die eigenen Interessen im Strafverfahren gegen den Schä dger aktiv 

wahrzunehmen, wird in der juristischen Vertretung des Opfers deutlich. In der Tabelle 

48 sind wiederum nur die Privatopfer berücksichtigt, da öffentlich-rechtliche 

Einrichtungen sich zumeist selbst (juristisch kompetent) vertreten. 

Tabelle 48: Jurtslische Vertretung der Privatopfer 

Jurtstlsche Vertretung 

keine Juristische Vertretung 

nicht feststellbar 

§ 153a 1 (No 193) 

N % 

26 

23 

13 

SJ, 1 

46,9 

§ 153 1 (N= 155) 

N % 

11 25,6 

32 74,4 

Slralbel. (N• 184) 

N % 

22 ft4,9 

27 55, 1 

9 
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Anders als in der Vortabelle ist hier in der § 153a Abs. 1 StPO-Gruppe der höchste 

Anteil juristischer Kompetenz zu beobachten. Vermutlich dürfte sich der insoweit ver-

gleichsweise niedrige Anteil in der Strafbefehlsgruppe daraus erklären, daß dort die 

Opfer über ausreichend juristische Kapazität verfügen, um die Angelegenheit selbst, 

etwa über ihre hauseigene Rechtsabteilung abzuwickeln. Es scheint sich also bei den 

sanktionierenden Reaktionen Strafbefehl und Einstellung unter Auflagen/Weisungen 

die juristische Kompetenz unterschiedlich (eigene Kapazität/Hinzuziehung eines 

Rechtsbeistandes) auszuprägen, während sie in den Fällen der sanktionslosen Einstel-

lungen deutlich seltener überhaupt vorhanden ist. Dieser Eindruck wird bestätigt, wenn 

man aus den Vortabellen quasi die "Synthese" bildet, d.h. die juristische Kompetenz 

für die einzelnen Untersuchungsgruppen unabhängig von ihrer Ausgestaltung überprüft 

(Tabelle 49): 

Tabelle 49: Juristische Kompetenz der Privatopfer 

Jur. vertreten oder verstert 

nicht jur. vertreten/verstert 

nicht feststellbar " ' !! 

§ 153a 1 (No 62) 

N 1', 

36 75,0 

12 25,0 

14 

§ 153 1 (No 47) Slralbef. 58) 

N 1', N % 

20 47,6 41 87,2 
22 52,4 12,8 

11 

Zwar erweisen sich nunmehr doch immerhin knapp die Hälfte der Opfer in der§ 153 

Abs. 1 StPO-Gruppe als in diesem Sinne juristisch kompetent (vertreten), jedoch liegt 

der Anteil ganz erheblich unter demjenigen der Gruppen mit sanktionierenden Reak-

tionen. Dagegen kamen nicht entsprechend qualifizierte Opfer bei den Strafbefehls-

anträgen nur in einigen wenigen Fällen und auch bei den Einstellungen unter Auflagen 

in lediglich 25% der inhaltlich bestimmbaren Fälle vor. 

Um einschätzen zu können, ob hier tatsächlich die juristische Kompetenz der Opfer 

die Sanktionswahrscheinlichkeit beeinflußt, ist es aufschlußreich, sie mit den Scha-

densverteilungen in Beziehung zu setzen. Es wäre nämlich auch denkbar, daß im Falle 

einer hohen Schädigung das Opfer ein größeres Strafverfolgungsinteresse hat und sich 

daher juristisch vertreten läßt. Da derartige Fälle aber ohnehin vermutlich auch von 

der Staatsanwaltschaft als schwerwiegender und sanktionsbedürt!lger eingestuft 
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werden 
140>, könnte der höhere Anteil juristisch vertretener Opfer bei den sanktionie-

renden Reaktionen ohne selbständige Bedeutung sein. 

In Tabelle 50 sind die durchschnittlichen Schadenssummen für die der Tabelle 49 ent-

sprechenden Kategorien aufgeführt. Die Fälle mit fehlenden Angaben sind nicht be-

rücksichtigt: 

Tabelle 50: Juristische Kompetenz der Prlvatopfer/durchschnltlnche 

Schadenshöhe (In TOM! 

Jur. vertreten oder versiert 

nlchl Jur. vertreten/versiert 

1 
: § 15Ja StPO 
! 
; • . . 
1 
! 

161 (N• 27) 

2 (N• 7) 

§ 15J SIPO 

1)9 (N= 15) 

J (N= 18) 

Strafbefehl 

25 (N. J2) 

51 (No 4) 

Es zeigt sich, daß die Strafbefehle bei den juristisch kompetenten Privatopfern trotz 

einer vergleichsweise geringen Schädigung erfolgten, und zwar dies sowohl hinsicht-

lich der Binnenstruktur der Strafbefehlsfälle wie auch hinsichtlich der Einstellungs-

gruppen, in denen ~ie juristische Kompetenz der Opfer mit einem sehr hohen Scha-

densaufkommen in Zusammenhang steht. Obwohl die absoluten Zahlen zum Teil nur 

sehr gering sind und auch berücksichtigt werden muß, daß sich die Schadenssummen 

nicht nur auf Privatopfer beziehen müssen, bestätigt sich doch im Trend der Eindruck 

aus den bisherigen Analysen, daß Jedenfalls hinsichtlich der Abgrenzung formelle 

Bestrafung/Strafsanktionsverzicht die juristische Kompetenz bzw. die "Be-

schwerdemacht" des privaten Opfers offenbar eine wesentliche Rolle spielt, 

Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang der hohe Durchschnittsschaden bei den trotz 
juristischer Versiertheit oder Vetretung des Opfers nach § 153 Abs, 1 StPO einge-
stellten Fällen. Wie bereits aufgeführt, leuchtet zwar der Zusammenhang zwischen 
Schadenshöhe und juristischer Vertretung ohne weiteres ein, wenn jedoch gleichwohl 
keine sanktionierende Maßnahme erreicht wurde, müssen diese Fälle offenbar anderen 
Gesetzmäßigkeiten folgen141l, 

Hinsichtlich des tatsächlichen Beschwerdeverhaltens des Privatopfers muß zwischen 

der Verfahrenseinleitung und späteren Interventionen differenziert werden. Tabelle 51 

140) Vgl. dazu die Ausfüh.rungen zur Schadenshöhe, oben 2.b. 

141) Z.B. Selbstschädigungen des Täters durch Konkurs usw,, vgl. oben 3,b, 
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gibt das Anzeigeverhalten in den Untersuchungsgruppen wieder, Dabei wurde ein 

"Anzeigefall" angenommen, wenn mindestens ein Privatopfer Strafanzeige erstattet 

hatte. 

Tabelle 51: Anzeigen der Prtvalopfer 

§ 15Ja 1 (Na 62) § 15) 1 (Na 47) Slrafbef. 58) 
N 1' N " N " 

Anzeige (n) JJ 58,9 22 47,8 )) 58,9 
keine Anzeige (n) 2) 4 ,. 1 24 52,2 23 41, 1 

i . 
nicht feststellbar 6 2 

Während bei den sanktionslosen Einstellungen nach§ 153 Abs. 1 StPO die Anzeige-

häufigkeit der potentiellen "Beschwerdemacht" Im Sinne von juristischer Kompetenz 

(vgl, Tabelle 49) entspricht, bleibt das Insoweit tatsächliche Beschwerdeverhalten in 

den anderen Gruppen demgegenüber deutlich zurück. 

Allerdings gehen den sanktionierenden Abschlußentscheldungen immer noch mehr 

Anzeigen von Privatopferen voraus als den sanktlonslosen. 

Spätere (informelle) Interventionen seitens der Opfer kamen nur In fünf § 153a Abs. 1 

StPO-Fällen und einem Strafbefehlsfall vor, In zwei Fällen wurde erfolglos die Sach-

entscheidung (Geringfügigkeltselnstellung) gerügt, im übrigen die lange Ermittlungs-

dauer bemängelt. Förmliche (Dienstaufslchts-) Beschwerden kamen nicht vor. 

c, Mitverschulden der Opfer 

Wie eingangs bereits erwähnt, Ist es ein häufiges Charakteristikum von Wirtschafts-

strafsachen, daß sich de Taten aus einem bereits mehr oder weniger langandauernden 

Geschäftsverkehr zwischen Täter und Opfer quasi situativ entwickeln; wobei es 

möglicherweise reine Zufälligkeiten sind, wer dabei die eine oder andere Rolle ein-

nimmt 142'. Entsprechend problematisch ist es in solchen Fällen, den "Anteil" des 

Opfers am Zustandekommen des Taterfolges i.S. eines Mitverschuldens festzustellen 

142) S. oben vor a, 
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und es überrascht daher auch nicht, daß in nur 11 Fällen eine derartige Opferbetei-

ligung von der Staatsanwaltschaft ausdrücklich als Einstellungsgrund genannt wur-

de 143>. Wenn in der Untersuchung gleichwohl erhoben wurde, ob das Opfer ein Mit-

verschulden traf, erfolgte dies im Bewußtsein sowohl der nur äußerst schwierigen Aus-

füllbarkeil des Begriffes und der diesbezüglichen Unzulänglichkeit des Aklenmaterlals 

wie auch des subjektiven Wertungsspielraums. Die ursprünglich vorgesehenen Kate-

gorien "Überwachungsverschulden", "Leichtgläubigkeit" und "Provokation" erwiesen 

sich zudem sehr bald nur als inhaltliche "Gesamtleitlinie"; eine Differenzierung war 

meistenteils schwerlich möglich. Da die Ergebnisse mithin keine quantltaltve Aussage-

kraft besitzen können, wird auf eine tabellarische Darstellung verzichtet. 

Deutliche Anhaltspunkte für ein Mitverschulden der Opfer ergaben sich in 17 § 153a 

Abs. 1 StPO-Fällen(= 9%), 16 § 153 Abs. 1 StPO-Fällen(= 10%) und 29 Strafbefehls-

fällen(= 16%), wobei letztere in nur 16 Verfahren vorkamen. 

Typische Situationen waren dabei die Leichtgläubigkeit von natürlichen Personen 

(Fälle 64, 89, 92, 145), das zu lange "Stillhalten" von Privatunternehmen als Gläubiger 

(Fälle 139, 146) und die die Tal quasi herausfordernde Nachlässlgkeil in der 

Überwachung des Täters sowohl durch private wie durch öffentliche Einrichtungen 

(Fälle 50, 65, 106). 

d. Zusammenfassung 

Entsprechend der Deliklsstruklur und den viklimologischen Besonderheiten von Wirt-

schaftsstrafsachen überwiegen in allen J Untersuchungsgruppen die öffentlichen Opfer 

deutlich die privaten. Öffentliche Opfer sind dabei in aller Regel die Allgemeinheit 

(Steuer- und formale Konkursdelikte), im übrigen zumeist die Sozialversicherungs-

träger (RVO-Delikte). 

Anhaltspunkte für eine insoweit opferabhängige Entscheidungspraxis der Staatsan-

waltschaft ergeben sich nicht; soweit es aufgrund der Anonymität der Allgemeinheit 

als Opfer an einer potentiellen Konlliklsltation mit den Entscheidungsinstanzen fehlt, 

wird diese möglicherweise als einstellungsförderlich zu vermutende Konstellation in 

Wirtschaftsstrafsachen eventuell durch ein erhöhtes "öffentliches Interesse" ausge-

glichen. 

143) S. oben 1. 1. 
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Bei allen begrifflichen Vorbehalten scheint dagegen die "Beschwerdemacht" im Be-

reich der privaten Opfer einen erheblichen Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit sank-

tionierender Maßnahmen zu besitzen. Deutet schon die Struktur der ökonomischen 

Organisation auf <!inen solchen Zusammenhang hin, wird dieser Eindruck durch eine 

Analyse der "Juristischen Kompetenz" (juristische Vertretung oder eigene juristische 

Versiertheit) der Privatopfer eindeutig bestätigt. Eine formelle Bestrafung erfolgt prak-

tisch nur bei entsprechend qualifizierten Opfern, aber auch die Auflagenerteilung nach 

§ 153a Abs. 1 StPO scheint ganz überwiegend damit zusammenzuhängen. Für die 

Strafbefehlsanträge zeigt eine Querschaltung mit den Schadenssummen zudem, daß 

die Juristische Kompetenz nicht durch eine entsprechend höhere tatsächliche Beein-

trächtigung der Opfer "überlagert" wird. 

Daß die insoweit bedeutsame "Beschwerdemacht" der Privatopfer in erster Linie eine 

potentielle ist, zeigt schließlich das tatsächliche "Beschwerdeverhalten". Für die 

Häufigkeit der Strafanzeigen ergibt sich zwischen den Untersuchungsgruppen bei 

weitem keine vergleichbare Varianz; Beschwerden im eigentlichen Sinne, d.h. die 

Ermittlungstätigkeit betreffend, sind quantitativ zu vernachlässigen. 

Ein Mitverschulden der Opfer konnte im Rahmen der Untersuchung jedenfalls nicht als 

entscheidungserhebliches Kriterium festgestellt werden, was jedoch weniger auf eine 

insoweit unbedeutende tatsächliche Täter-/Opferbeziehung als auf deren problema-

tische Erfassung und Beurteilung zurückzuführen sein dürfte. 
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5, Verfahrensbezogene Merkmale 

a. Allgemeine quantitative Merkmale des Verfahrens 

aa, Verfahrensdauer 

Vorrangiger Zweck des neugeschaffenen§ 153a StPO war nach der Intention des Ge-

setzgebers - neben dem prozeßualen Ausgleich für die materielle Höherstufung der 

früheren Übertretungstatbestände zu Vergehen - eine Vereinfachung und Beschleuni-

gung des Strafverfahrens 144>. Aufgrund des aus dem Legalitätsprinzip und dem Gleich-

heitsgrundsatz fließenden Gebots gleichmäßiger Strafverfolgung sowie - gewisser-

maßen als dessen Kehrseite - der unabhängig vom konkreten Schuldvorwurf Jedem 

Beschuldigten zustehen den aufwendigen rechtsstaatlichen Verfahrensgarantien drohten 

Staatsanwaltschaften und Gerichte in der wachsenden Flut massenhafter Verfahren mit 

Bagatellvorwürfen zu ersticken, Dem augenfälligen Mißverhältnis zwischen ~er 

Kapazitätsbeanspruchung der Strafverfolgungsinstanzen durch Bagatellkriminalität 

einerseits und mittlere bzw, schwere Kriminalität andererseits sollte durch eine Aus-

weitung der bis dahin aut den Rahmen des § 153 StPO beschränkten Geringlügig-

keitseinstellungen begegnet werden, 

Allerdings war schon die generelle Tauglichkeit des über den § 153a StPO gewählten 
Weges - unabhängig von seiner dogmatischen Vertretbarkeit - durchaus zweifelhaft. 
Anders als bei der den Beschuldigten nicht belastenden Einstellung nach § 153 des 
StPO 145) muß na.mlich der Sachverhalt Im Falle einer Einstellung unter Auflagen/Wei-
sungen nach § 153a StPO "durchermittelt" werden, d,h. die Staatsanwaltschaft bzw. 
das Gericht muß von der objektiven und subjektiven Tatbestandserfüllung durch den 
Beschuldigten überzeugt sein 146), Ein "Durchermltteln" in cfesem Sinne bedeutet aber, 
daß die Staatsanwaltschaft statt einer Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO auch 
Anklage erheben, das Gericht statt nach§ 153a Abs. 2 StPO zu verfahren auch eine 
Verurteilung aussprechen könnte, Jedenfalls bei der Jeweiligen Instanz ein Zeitgewinn 
im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung also nicht eintreten kann 147), Im Gegenteil 

144) Vgl. oben 1. Kapitel und 2, Kapitel II. B. 1. 

145) ".,,wenn de Schuld des Täters als gering anzusehen :t'.,äJ~-.. ": vgl. dazu z.B. 
Kleinknecht/Meyer (Fußn, 29), § 153, Rdnr. 3, 

146) Vgl. oben 2, Kapitel II. C. 3. Fußn. 189. 

147) Vgl. zur Problematik des Verhältnisses zwischen§ 153a Abs. 1 und§ 170 Abs. 
2 StPO und einem da durch bedingten justizökonomischen Nutzen: Rieß 1 ZRP 
1983, s. 95. 
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schließt sich an die Entscheidungsfindung des Staatsanwalts/Richters das Zustlm-
mungsverfahren und nach der vorläufigen Einstellung ein unter Umständen langwieriges 
Auflagenüberwachungsverfahren an, bis die Akte endgültig abgeschlossen werden 
kann 148). Unterstellt, daß In der Praxis die strengen Anforderungen an den Aufklä-
rungsstand eingehalten werden, wäre also ein Beschleunigungseffekt nur hinsichtlich 
des folgenden Verfahrensschrittes möglich. 

Tatsächlich spricht daher auch gerade die verfahrensökonomische Intention, die mit 
dem neuen § 15Ja StPO verknüpft ist, gegen einen entsprechend hohen Ermittlungs-
stand der so erledigten Fälle, zumal eine rechtliche Nachprüfung im Einzelfall mangels 
Begründungspflicht und Rechtsmittelfähigkeit der Entscheidungen fehlt 149). Empirisch 
läßt sich der Aufklärungsstand eines Falles anhand des Aktenmatertals zwar proble-
matisch Im Wege einer nachvollziehenden Wertung ermitteln 150), wobei allerdings die 
Frage, ob durch eine Einstellung nach § 15Ja StPO trotz unzureichenden Aufklä-
rungsstandes tatsächlich ein Zeitgewinn eingetreten ist, der Staatsanwalt/Richter also 
ansonsten weiterermlttelt hätte, In Jedem Fall offenbleiben muß, da der potentielle 
Verlauf nicht nachvollziehbar ist. 

Kann die Frage nach dem Beschleunigungseffekt selbst auch nicht exakt empirisch 

überprüft werden, so weist doch die unproblematisch meßbare Verfahrensdauer die 

Richtung. Hertwig 151) hat für die allgemeine Kriminalität eine um 64 % längere Verfah-

rensdauer der § 15Ja Abs. 1 StPO-Fälle gegenüber der Kontrollgruppe, bestehend aus 

Verfahren, die nach einer Hauptverhandlung durch Urteil abgeschlossen wurden, 

ermittelt 
152>, wobei er als Ursache vor allem das Zustimmungs- und Auflagenüberwa-

15.3) . . chungsverfahren vermutet • Es Ist Jedoch ebenso denkbar, daß 1n der Gruppe der § 

15Ja StPO-Einstellungen solche Fälle überrepräsentiert waren, die sich, aus welchen 

Gründen auch immer, als besonders ermlttlungslntensiv erwiesen. Da eine hohe 

Ermittlungsintensität aber nicht gerade als regelmäßiges Merkmal geringfügiger Fälle zu 

vermuten ist, wäre es ferner denkbar, daß sich die verfahrensökonomische 

Komponente des neuen § 15Ja StPO in der Praxis über den de lege intendierten 

Bagatellberelch verselbständigt hat, die Norm also quasi als ultima ratio der Verfahrens-

148) Vgl. dazu Meyer-Goßner (Fußn, .32), § 15Ja Rdnr. 112. 

149) In clesem Sinne auch de Ergebnisse der Staatsanwältebefragung, s. unten III. B. 
J. d. 

150) s. unten c. 

151) (Fußn. 1), S. 142 ff., 144. 

152) § 15Ja: 18 Wochen, Kontrollgruppe: 11 Wochen. 

15.3) (Fußn. 1), S. 144. 
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1 d .. . b ·t h b 154) ökonomie gehandhabt wird. n es ware, wie wrr erer s gesehen a en , eine 

derartige Verwendung des§ 15.3a StPO nicht angängig. Zwar kann im Einzelfall durch-

aus eine lange Verfahrensdauer das "öffentliche Interesse" im spezlalpräventlven Sinne 

relativieren 155>, soweit sie vom Beschuldigten nicht in vorwerfbarer Weise selbst 

verursacht wurde; eine Bagatellisierung aus rein verfahrenspragmalischen Ge-

sichtspunkten würde jedoch den staatlichen Strafanspruch und das Legalitätsprinzip als 

Handlungsleitlinie vollständig unterlaufen. 

Da vor allem Wirtschaftsstrafsachen als besonders ermitllungsproblemalisch gelten, soll 

im folgenden eine detailliertere Analyse der Verfahrensdauer und ihrer Ursachen 

vorgenommen werden. 

Tabelle 52 gibt einen Überblick über die Dauer des Ermittlungsverfahrens in den ein-

zelnen Untersuchungsgruppen. Dabei wird zwischen dem Ermittlungsverfahren insge-

samt, sowie aufgeschlüsselt den staatsanwaltschaftlichen und vorstaatsanwaltschaft-

lichen Ermittlungen differenziert. 

"Vorstaatsanwaltschaftliche Ermittlungen" wurden nur dann angenommen, wenn und 
soweit die Polizei, Sleuerfahndung usw. selbständig, also nicht im Auftrag der Staats-
anwaltschaft, ermittelten 156), Als Abschlußentscheidung im Sinne der Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens wurde bei den § 153a StPO-Fällen die itc.däytig_~- Einstellung 
angesehen 157), um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den anderen Unter-
suchungsgruppen zu gewährleisten. Die Prozentuierung erfolgt kumula liv und bezieht 
sich nur auf die Fälle, in denen die Verfahrensdauer feststellbar war. Ergänzend sind 
die Durchschnittswerte angegeben. 

Erwartungsgemäß liegen die Werte ganz erheblich über denjenigen, die Hertwig für die 

allgemeine Kriminalität ermittelt hat, was der Dimension von Wirtschaftsstrafsachen ge-

nerell entspricht. 

154) Vgl. oben 2. Kapitel II. C. 1. und .3. 

155) Vgl. LG Aachen, JZ 1971, S. 515, §.Sili_St 24, 2.39; GoltdA 1977, S. 275. 

156) S. dazu ausführlich unten b,, cc. 

157) Anders Hertwig (Fußn. 1), S. 142 - 144, der auf die endgültige Einstellung 
abstellt. 



Tabelre 52: Oau~r_ des Ermllllungsvcrfahrcns gegen den Besch,Jldlglcn (In Monaten) 

Ermlttlungsverfahren Insgesamt :: staatsanw. Ermll llungsverfahren l: vorslaalsanw. Ermittlungsverfahren 
II II 

§ 153a 1 § 153 1 Stralbef. II § 153a 1 § 153 1 Strafbel. II § 153a 1 § 153 1 Strafbef. II II 
II II 

(N= 193) (N= 155) (N= 184) II (N= 193) (N= 155) (N= 184) II (N= 71) (N= 31) (N= 88) II II 
II II 

N %cum. N %cum. N %cum.:: N %cum. N %cum. N %cum.!! N %cum. N %cum. N %cum. 
II II 

ii II u 
1 - 3 Monate 13 7,3 21 14,4 28 16,3 :: .39 21,4 30 20,3 77 43,5 II 20 33,3 16 61,5 18 24,0 II II 

II II II 
4 - 6 Monale II 19 18,0 17 26,0 33 35,5 :: 25 35,2 19 33, 1 22 55,9 II 9 48,3 1 65,3 23 54,7 II II 

II II " 7 - 12 Monale " 30 34,9 33 48,6 27 51,2 :: 27 50,0 32 54,2 20 67,2 II 15 73,3 1 69, 1 12 70,7 "' II II _., 
II II " 13 - 18 Monate II 19 45,6 23 64,4 18 61,7 :: 12 56,6 18 66,9 9 72,3 II 7 85,0 5 88,3 6 78,7 1 
II II 
II " u 

19 - 24 Monate " 21 57,4 11 71,9 15 70,4 :: 17 65,9 11 74,3 11 78,5 II 1 86,7 - 88,3 6 86, 7 II II 

" 22 " • 25 - 36 Monate II 17 67,0 14 81,5 83,2 :: 14 73,6 12 82,4 15 87,0 II 2 90,0 2 96,0 7 96,0 u II 

37 - 48 Monale II 40 89,5 91,8 18 93,7 :: 31 90,7 91,9 15 95,5 
II 

96,7-II 15 14 II 4 1 100,0 1 97,3 
II II " 49 - 60 Monate II 4 91,7 6 95,9 10 99,5 II 3 92,3 8 100,0 " II II 6 95,9 II 1 98,3 - 2 100,0 
II " II 
II II " 61 - 96 Monate II 14 99,4 6 100,0 1 100,0 II 13 99,5 6 100,0 - II 1 100,0 
II II II 

darüber II 1 100,0 II 1 100,0 
II 

II - - II - II 
II II • II 
II II II 

nicht feslslellbar II 15 9 12 :: 11 7 7 
II 

11 II II 5 13 
II II II 
II II II 

12) II 26 Mon. 19 Mon. 18 Mon. !! 21 Mon. II 18 Mon. 13 Mon. u 
!! 12 Mon. 9 Mon. 11 Mon. 
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Es zeigt sich aber auch bereits aus den Durchschnittswerten eine deutlich längere Ge-

samtermittlungsdauer der nach § 153a Abs. 1 StPO eingestellten Verfahren gegenüber 

denjenigen der Vergleichsgruppen. Nur ein gutes Drittel wurde innerhalb des ersten 

Jahres nach Verfahrensbeginn unter Auflagen eingestellt, fast ebensoviele Fälle dauer-

ten Immerhin mehr als drei Jahre, 15 Fälle sogar über fünf Jahre. 

Die Verteilung innerhalb der Vergleichsgruppen ist hinsichtlich der Gesamtermittlungs-

dauer im wesentlichen gleich strukturiert. Etwa die Hälfte der Verfahren dauerte nicht 

länger als 12 Monate, was auf eine entscheidungsförderliche Ermittlungssituation hin-

deutet und auch nicht überrascht, da einerseits der Strafbefehl eine rechtlich wie tat-

sächlich klare Fallgestaltung voraussetzt, andererseits § 153 Abs. 1 StPO nicht not-

wendig einen anklagereifen Ermittlungsstand voraussetzt. 

Die Parallelstruktur der Vergleichsgruppen besteht jedoch lediglich hinsichtlich des Er-
mittlungsverfahrens insgesamt. Betrachtet man die Werte differenziert nach den Er-
mittlungsstufen, finden sich Insoweit deutliche Unterschiede, als der Schwerpunkt nur 
bei den sanktionslosen Einstellungen ganz eindeutig auf den staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen liegt. Vorstaatsanwaltschaftliche Ermittlungen fanden dort überhaupt nur in 
20 % der Fälle statt und dauerten überwiegend nicht länger als drei Monate. Dagegen 
gingen fast der Hälfte aller Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl 
beantragte, selbständige Ermittlungen durch Polizei (N= 10), Steuer- (N= 58) oder 
Zollfahndung (N= 1-6) voraus, die im Durchschnitt annähernd solange wie die 
staatsanwaltschaftlichen Aufklärungstätigkeiten dauerten 158), 

Auch bei den Erledigungen nach§ 153a Abs. 1 StPO liegt das Schwergewicht klar auf 
den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, wenn auch nicht so deutlich wie bei den 
sanktionslosen Einstellungen. In 37 % der Fälle fanden vorstaatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen statt, die mit durchschnittlich 12 Monaten nur etwas länger dauerten als 
diejenigen der Strafbefehlsgruppe. 

Zur Relativierung der Ermittlungsdauer In den§ 153a Abs. 1 StPO-Fällen ist es ange-

sichts der genannten Besonderheiten der Vergleichsgruppen von Interesse, sie In einem 

über den Untersuchungsrahmen hinausgehenden Kontext zu betrachten. Zieht man de 

Daten der BWE zum Vergleich heran, so ergibt diese für den Zeitraum 1979/80 - be-

zogen auf alle Verfahren - eine um etwa ein halbes Jahr niedrigere durchschnittliche 

Ermittlungsdauer von 20 Monaten. Beschränkt man den Vergleich auf solche Verfahren, 

in denen Anklage erhoben wurde, also die schwersten und auf jeden Fall "anklagereif" 

aufgeklärten Fälle, erhöht sich der Durchschnitt auf 22 Monate, liegt jedoch immer 

158) S. unten b. cc. 
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noch deutlich unter dem hier für die § 153a Abs, 1 StPO-Gruppe ermittelten. 

Einern Vergleich der Daten steht nicht im Wege, daß die BWE eine Verfahrensstatistik 
Ist, also nicht jeden Beschuldigten einzeln zählt, wie dies In der vorliegenden Untersu-
chung geschieht, Da ein Verfahren erst mit dem Abschluß der Ermittlungen insgesamt 
zur BWE gemeldet wird, zählt als Verfahrensdauer im Falle mehrerer Beschuldigter die 
längste, d.h. bezogen auf die Beschuldigten würde sie jedenfalls nicht zu niedrig aus-
fallen können. Umgekehrt tritt in der vorliegenden Untersuchung auch keine Erhöhung 
des Durchschnitts durch Mehrfachzählungen desselben Verfahrens bei mehreren Be-
schuldigten ein. Auch wenn man in diesen Fällen nur einen Beschuldigten berücksich-
tigt, also das Gesamtverfahren - wie in der BWE - nur einmal zählt, bleibt es bei einer 
Gesamtermittlungsdauer von durchschnittlich 26 Monaten. 
Im übrigen sind die Berechnungsgrundlagen Identisch, da de BWE 1979/80 die Grund-
gesamtheit der § 153a Abs. 1 StPO-Fälle dieser Untersuchung darstellt. Daß die nicht 
erhältlichen Akten gerade Verfahren mit relevant kürzerer Ermittlungsdauer betrafen, Ist 
nicht zu vermuten 159). 

Kann man somit feststellen, daß die Ermittlungen in den nach § 153a Abs. 1 StPO 

erledigten Fällen nicht nur deutlich länger als der Durchschnitt aller Verfahren dauerten, 

sondern sogar mehr Zelt als die Anklagefälle in Anspruch nahmen und ergibt sich 

daraus ferner, daß sich diese Dauer auch nicht schlicht dadurch erklärt, daß § 153a 

Abs. 1 StPO-Fälle möglicherweise überwiegend potentielle Anklagefälle sind 160>, 
stellt sich die Frage nach der Ursache dieses Umstandes. 

Entsprechend der Vermutung von Hertwlg 161) vvar als möglicher Hintergrund einer 
längeren Ermittlungsdauer der Einstellungen unter Auflagen/Weisungen vor der Un-
tersuchung das Zustimmungsverfahren in Betracht gezogen worden. Vor allem in 
Wirtschaftsstrafsachen ist es aufgrund der Intellektuellen, sozialen und finanziellen 
Potenz des Beschuldigten nicht auszuschließen, daß sich das Zus!immungsverfahren 
im Verhältnis zwischen Ihm bzw. seinem Verteidiger und der Staatsanwaltschaft zu 
einem langwierigen Verhandlungsprozeß ausweitet, der mit der eigentlichen Ermitt-
lungstätigkeit in keinem tatsächlichen Zusammenhang mehr steht. Es muß zudem 
berücksichtigt werden, daß der Staatsanwalt, wenn er mit der Einholung der Zustim-
mungen beginnt, In der Regel seinen Entscheidungsfindungsprozeß und somit seine 

159) Vgl. oben A. 2. 

160) Vgl. zur "Wechselbewegung" der Verfahrensabschlüsse seit 1977: Rieß, ZRP 
1983, s. 96. 

161) (Fußn. 1), s. 144. 
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Ermittlungställgkeit tatsächllch abgeschlossen hat, auch wenn noch keine diesbe-
zügliche Verfügung ergangen 1st. 
Allerdings Ist die Fixierung dieses Zeitpunktes anhand der Aktenunterlagen nicht un-
problematisch, da die Übergänge von formlosen Erörterungen - vor allem Anfragen 
seitens des Beschuldigten - Im Laufe des Verfahrens zur Zustlmmungsanfrage häufig 
fließend sind. Um einen verlässlichen (Höchst-)Wert ermitteln zu können, wurde daher 
auf den Zeitpunkt der ersten Erwähnung einer Einstellungsmöglichkeit nach § 153a 
Abs. 1 StPO - gleich von welcher Seite - abgestellt, auch wenn dieser - vor allem 
soweit es sich um einen Vorschlag der Beschu\dlgtenselte handelt - nicht selten weit 
vor dem tatsächlichen Abschluß der Ermittlungen liegen wird. 
Die entsprechenden Werte ergeben sich aus Tabelle 53. Die Prozentuierung erfolgt 
wiederum kumulativ. 

Tabelle 53: Dauer 1, Einstellungserwähnung 

- vorL Elnslelllfla j 15Ja Abs. 1 StPQ 

N %cum. 

bis 1 Monat 100 S5,6 
2 Monate 30 72,2 
3 Monate 16 81, 1 

4 - 6 Monate 17 90,6 

7 - 12 Monate 6 93,9 
13 - 18 Monate 7 97,B 
darüber 100,0 

nicht feststellbar 13 

Gesamt-N 193 

0 3 Mon. 

Es zeigt sich, daß in der großen Mehrzahl der Fälle nicht mehr als zwei Monate zwi-

schen der ersten Einstellungserwähnung und der vorläufigen Einstellung vergingen. 
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Fälle mit Dauern von mehr als sechs Monaten sind die seltene Ausnahme. Bedenkt 

man, daß zumindest das Gericht in dieser Zeit auch de gesamte Sach- und Rechtslage 

zu prüfen hat, erscheint die durchschnittliche Dauer von drei Monaten (= 12% der 

Gesamtermittlungsdauer) geradezu bedenklich gering - jedenfalls kann nach den 

Ergebnissen auf die Menge der Fälle von ausgedehnten Verhandlungen zwischen 

Staatsanwalt und Beschuldlglen/Verteidger keine Rede sein, und ebensowenig erklärt 

sich daraus die lange Verfahrensdauer der§ 1S3a Abs. 1 StPO-Fälle. 

Keinen relevanten Einfluß auf die Gesamtermittlungszeit hatte auch die Phase, in der 
das Verfahren zwar bereits eingeleitet, jedoch ein konkret Beschuldigter noch nicht 
ermittelt war CUT-Sachen). Im Durchschnitt aller Fälle dauerte diese "UT-Phase" nur 
0,6 Monate, bei den§ 153a StPO-Fällen 1, 1 Monate. 

Zur weiteren Hinlergrundsaufhellung wurden für einige Merkmale, von denen ange-

nommen wurde, daß sie die Verfahrensdauer beeinflussen, bivariale Zusammenhänge 

überprüft. Dabei wurde zunächst für die jeweils verschiedenen Klassen die durch-

schnittliche Ermittlungsdauer über alle Untersuchungsgruppen ermittelt. Um festzu-

stellen, ob sich die so gefundenen Zusammenhänge auch für die§ 153a Abs. 1 StPO-

Fälle bestätigen, wurden die dortigen Werte nochmals gesondert ausgewiesen. Es 

wurden nur solche Merkmale berücksichtigt, bei denen mindestens 75% der Fälle in die 

Durchschnittsberechnung einflossen. 

Die wesentlichen Ergebnisse finden steh in Tabelle 54. 

Es zeigt sich zunächst eine hinsichtlich der Deliktstruktur deutlich unterschiedliche 

Ermilttu,gsdauer. Erwartungsgemäß nehmen vor allem Fälle mit Konkurs- und als 

typische Begleitstraftaten RVO-Delikte überdurchschnittlich viel Zeil in Anspruch. 

Zumeist bedarf es in diesen Verfahren einer Rekonstruktion der wirtschaftlichen Ge-

samtentwicklung eines Betriebes rückwirkend über mehrere Jahre, im Rahmen derer 

auch Stellungnahmen von dritter Seite (Konkursverwalter, Gläubiger) erforderlich sind. 

Häufig erweisen sich solche Fälle auch nach mehrjährigen Ermittlungen als nicht 

vollständig aufgeklärt bzw. aufklärbar, so daß hinsichtlich eines Teiles des Ermittlungs-

gegenstandes eine Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO erfolgt oder jedenfalls erfolgen 

müßte. 

Demgegenüber betreffen Steuer- und Betrugsdelikte (sowie als deren Begleittatbestand 

Urkundsdelikte) häufig enger eingrenzbare Lebenssachverhalte und sind entsprechend 

zügiger zu ermitteln. 

Nicht so deutlich wird der Unterschied zwischen Konkurs- und Steuerdelikten Innerhalb 
der § 153a Abs. 1 StPO-Gruppe. Offenbar bestehen insoweit Besonderheiten 
außerhalb der Deliktsslruklur, zumal die regelmäßige Reaktion auf Steuerstraftaten 
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Tabelle 54: Merkmalsana!ysen zur Dauer des Ermittlungsverfahrens 

Durchschn·ttrche 
" 

1 1 
Merkmal Klassifizierung • Dauer der Ermittlungen in Monaten 

II 
II Insgesamt (N=532) § 153a 1 (N=193) II 
!! 
II 

Deliktsstruktur Konkursdelikte " 26 (N: 164) 29 (N= 64) n 
II 

Untreue II 27 (N: 20) 39 (N= 6) II 
II 

RVO - Delikte u 26 (N= 71) 39 (N= 20) II 
II 

Steuerdelikle II 21 (N= 174) 28 (N= 53) u 
" Belrugsdelikle II 20 (N: 126) 24 (N= 52) u 
II 

Urkundsdelikle II 12 (N: 31) 20 (N= 8) " u 
II 

Anzahl der Slraflal- 1 Tatbestand " 19 (N= 340) 23 (N= 121) • II 
bestände 2 Tatbestände n 24 (N: 114) 30(N= 40) u 

II 
3 Tatbestände u. mehr II 31 (N= 35) 33 (N= 17) II 

II 

II 
Schadenshöhe bis DM 1.000,-- II 19 (N= 194) 19 (N= 68) II 

n 
TDM 2 - 10 II 18 (N: 90) 23 (N= 19) 

II 

TDM 11 - 50 
II 

20 (N= 81) II 24 (N= 25) 
II 

darüber II 31 (N: 58) 36 (N= 30) II 
II 
II 

Opferstruktur nur Allgemeinheit 
II 

19 (N= 263) II 22 (N= 101) 
II 
II 

20 (N= 135) 41) nur nat. u. jur. Personen II 30 (N= 
II 

beides 
II 

29 (N= 91) 33 (N= 36) II 
II 
II 

Vorstaatsanw. stattgefunden 
II 
II 
II 

21 (N= 166) 26 (N= 62) 

Ermittlungen nicht stattgefunden 
II 

22 (N= 329) 26 (N= 116) II 
II 
II 

Anwalt!. Vertretung ii 
ja II 

II 
25 (N= 218) 29(N= 92) 

im Verfahren nein II 
II 
II 

18 (N= 273) 22 (N= 83) 
II 

Staatsanwalts eh. nur Abschl. -Verfügung ii 15 (N= 102) 20 (N= 30) II 
II 

Ermlttlungsumtang geringe Erm. -Handlungen II 16 (N= 118) 16 (N= 51) II 
II 

umfangr. Ermittlungen II 26 (N= 272) 33(N= 97) II 
II 
II 

Ergebnis der Einlas- Vollgeslän dnls II 16 (N= 111) 21 (N= 30) II 
II 

sungen des Beschul- Teilgeständnis II 20 (N= 59) 21 (N= 32) II 
II 

dlgten kein Geständnis II 25 (N= 203) 28 (N= 82) II 
II 

Aussag eve rwe1gerung II 26 (N= J5) 33 (N= 12) II 
II 

Obj. Aufklärungs- vollständig II 20 (N= J27) 24 (N= 106) II 
II 

stand teilweise/gar nicht II 24 (N= 126) 29(N= 62) II 

n 
Sub). Aufklärungs- vollständig II 20 (N= 172) 22 (N= 52) II 

n 
stand teilweise II 22 (N= 183) 27 (N= 76) u 

II 
gar nicht II 22 (N= 98) 27(N= 40) II 

II 
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auch nicht die Geringlügigkeitselnstellung sondern der Strafbefehlsantrag ist 162l. 

Relevant für die Verfahrensdauer scheinen auch de tatbezogenen Merkmale "Anzahl 

der Straftatbestände" und "Schadenshöhe" zu sein, wobei es auf der Hand liegt, daß 

mehrere Delikte auch vielschichtigere und damit in der Regel umfangreichere 

Ermittlungen bedingen. Nicht so selbstverständlich ist dieser Zusammenhang dagegen 

bei der Höhe des Schadens; er ergibt sich dort deutlich auch nur bei einer dichotomen 

Klassifizierung nach Schäden über/unter DM 50.000. Es ist zu vermuten, daß Verfahren 

mit hohen Schäden nicht nur per se komplizierter sind, sondern In Ihnen auch aufgrund 

ihrer Bedeutung intensiver ermittelt wird. Hinsichtlich der Opferstruktur ist das 

Verfahren erwartungsgemäß von geringster Dauer, wenn lediglich de - anonyme -

Allgemeinheit betroffen ist. Jedenfalls In der § 153a StPO-Gruppe dauert es bei den 

lndlvlduallslerbaren Opfern bereits länger und am längsten, wenn beide Kategorien 

betroffen sind. 

Die Analyse der verfahrensbezogenen Daten weist eine gewisse Parallelität ~wischen 

Verfahrensdauer und (staatsanwaltschaftlichem) Ermittlungsumfang aus, jedenfalls 

dauerten die ermittlungsintensiven Fälle auch deutlich am längsten. Verfahren mit 

längerer als 18 monatlger Ermittlungsdauer hatten zu 75% (N= 159) umfangreiche 

staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zum Gegenstand. Daß andererseits auch solche 

Verfahren, in denen die Staatsanwaltschaft neben der Abschlußvertügung keinerlei 

Ermittlungshandlungen vorgenommen hat, in der§ 153a StPO-Gruppe immerhin durch-

schnittlich 20 Monate dauerten, dürfte sich in der Menge der Fälle mit. entsprechend 

langen vorstaatsanwaltschaftlichen Ermittlungen erklären; für sich genommen hat 

jedoch dle Tatsache eines vorstaatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens über-

raschenderweise keinen Einfluß auf die gesamte Verfahrensdauer. 

Offenbar liegen den langen - und umfangreichen - Ermittlungen in der Regel auch 

komplizierte Verfahrenskonstellationen zugrunde, wie die restlichen In der Tabelle 54 

wiedergegebenen Merkmale Indizieren. Die nicht vollständig aufgeklärten Fälle sind 

dies trotz einer gegenüber den übrigen erheblich längeren Ermittlungsdauer. Von den 

mehr als drei Jahre dauernden Verfahren sind 65% (N= 69) Im subjektiven Tatbestand 

nicht vollständig aufgeklärt, immerhin 35% (N= 37) weisen auch hinsichtlich des ob-

162) S. oben 2. 
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Jektlven Tatbestandes noch Aufklärungslücken auf 16.:l). 
Dem entsprechen die Werte hinsichtlich der Einlassungen des Beschuldigten zum 

Tatvorwurf. In 72% (N= 71) der Verfahren war In mehr als dreijährigen Ermittlungen vom 

Beschuldigten auch ein teilweises Eingeständnis seiner Strafbarkeit nicht zu erreichen. 

Augenfällig ist die Steigerung der durchschnittlichen Verfahrensdauer mit abnehmender 

Bereitschaft des Beschuldigten sich Inhaltlich (und geständig) zu äußern 164>. 
Die darin zum Ausdruck kommende Verteidigungsbereitschaft findet ihren Niederschlag 

schließlich auch In der Beiziehung eines Verteidigers. Es zeigt sich, daß Verfahren mit 

anwaltllcher Vertretung (In Steuersachen auch Steuerberater) durchschnlltlich sieben 

Monate länger dauerten als solche, In denen der Beschuldigte seine Interessen allein 

wahrnahm 165). 

In diesem Zusammenhang Ist es bemerkenswert, daß die Einschaltung eines Anwalts in 
der Regel in einem verhältnismäßig späten Verfahrensstadium, nämüch nach durch-
schnittlich 11 Monaten und damit bereits in der zweiten Verfahrenshälfte, erfolgte. Bel 
den über drei Jahren dauernden Ermittlungen wurde entsprechend auch erst nach 22 
Monaten ein Anwalt eingeschaltet. Es ist daher möglich, daß die längere Dauer dieser 
Verfahren bereits zur Zeit der Anwaltseinschaltung "angelegt" war, also weniger die 
anwaltliche Tätigkeit zur Verlängerung beigetragen hat als vielmehr umgekehrt bei lang 
dauernden und damit problematlscheren Ermittlungen ein Verteidiger hinzugezogen 
wurde. 

Kein Zusammenhang mit der Ermittlungsdauer ergab sich u.a. für die Zahl der Be-
schuldigten Im Verfahren sowie die rein personenbezogenen Merkmale. Rechnerische 
Zusammenhänge im übrigen, vor allem hinsichtlich der Unternehmensvariablen 
(Rechtsform, Konkursverfahren), waren eindeutig auf die dargestellten Merkmale 
rückführbar (Deliktsstruktur). 

Nach alledem kann festgestellt werden, daß sich hinsichtlich der Dauer des Ermitt-

lungsverfahrens (Erklärungs-) Zusammenhänge in Richtung auf tat-, opfer- und ver-

fahrensbezogene Merkmale ergeben, die eine gewisse Kompliziertheit Im Sinne höherer 

Ermittlungskomplexität der länger dauernden Verfahren Indizieren. Die Struktur für die 

Gesamtfallzahl entspricht im wesentlichen de~enlgen nur für die Untersuchungsgruppe 

der nach § 153a Abs. 1 StPO eingestellten Fälle, wobei allerdings zu beachten ist, daß 

163) S. unten c. 

164) S. unten b. dd. ccc. 

165) S. unten b. dd. aaa. 
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dort das Gesamtniveau der Verfahrensdauer über alle Merkmalsklassen - also nicht nur 

In den komplizierten Konstellationen - höher liegt. Es ist daher z~ •"rmuten, daß die 

längere Zeit der § 15.3a Abs. 1 StPO-Fälle zum Teil durch eine ermittlungslntensivere 

Verfahrenssituation zu erklären ist, und daß sie sich darüber hinaus auch per se als 

selbständlger Verfahrensfaktor einstellungsförderllch auswirkt. 

In Konsequenz für die Eingangsfragestellung deuten die Ergebnisse damit in der Tal 

darauf hin, daß sich entsprechend der aufgeworfenen Vermutung die verfahrensöko-

nomische Komponente des§ 15.3a StPO Jedenfalls in den.hier untersuchten Wlrschafts-

strafsachen teilweise verselbständigt hat. 

Dem entspricht, daß die Verfahrensdauer in Immerhin 17 Fällen (= 8,8%) mit Erledi-

gungen nach § 15.3a Abs. 1 StPO von den bearbeitenden Staatsanwälten ausdrücklich 

als Einstellungsgrund genannt wurde 166) und dort einen Durchschnittswert von 50 Mo-

naten halte (vgl. Fälle 8, 1.3, 14, 21, 24, 37, 51). In zumindest weiteren neun Fällen, in 

denen ein Grund nicht genannt war, die aber mehr als 40 Monate dauerten (Durch-

schnitt: 53 Monate, vgl, z.B. Fälle 48 und 61), liegt die Vermutung äußerst nahe, daß 

die Dauer den eigentlichen Anlaß für die Einstellung darstellte. Aber auch im übrigen 

dürften nicht selten rein verfahrensökonomische Gesichtspunkte im Sinne einer Verfah-

rensabkürzung von ausschlaggebender Bedeutung gewesen sein, da selbst unter 

Nichtberücksichtigung der genannten 26 Fälle noch eine durchschnittliche Dauer der § 

153a Abs. 1 StPO-Fälle von 22 Monaten verbleibt. 

bb. Aktenumfang 

Der Aktenumfang wurde als äußeres Komplexitätsmerkmal gemessen, dürfte in der 

Regel aber auch mit dem materiellen wie verfahrensbezogenen Gewicht des Vorgangs 

im Zusammenhang stehen. Es liegt auf der Hand, daß sich in Verfahren mit umfang-

reichen Tathandlungen und aufwendigen Ermittlungen mehr Aktenmaterial ansammelt 

als in problemlosen Bagatellfällen. Andererseits wird sich bei sehr umfangreich gewor-

denem Aktenstoff - ähnlich wie bei lang andauernden Verfahren - verstärkt die ver-

fahrensökonomlsche Frage einer pragmatischen Erledigung stellen. 

Der Aktenumfang wurde anhand der - zumeist durchnummerierten - Blattzahl vom 

Verfahrensbeginn bis zur Abschlußentscheidung der Staatsanwaltschaft (vorläufige 

166) S. unten dd. ccc. 
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Einstellung bei § 153a StPO, endgültige Einstellung bei § 153 StPO, Zeitpunkt des 

Strafbefehlsantrags) gemessen. Meßungenauigkeiten können dadurch entstehen, daß 

Blätter zum Teil vor- und rückseitig beschrieben werden; es kann jedoch vermutet 

werden, daß diese In den Untersuchungsgruppen gleichmäßig vorkommen. 

Größere, auch gruppenspezifische Verzerrungen dürften dagegen durch die Verfah-

ren mit mehreren Beschuldigten zu besorgen sein. Da nicht differenziert werden kann, 

welcher Teil des Aktenmaterials dem Jewelllgen Beschuldigten zuzuordnen Ist, kann nur 

Jeweils der Gesamtstoff zugrunde gelegt werden. Zur Vermeidung von Doppelzählungen 

lnn.erhalb der Untersuchungsgruppen bietet es sich daher an, dort solche Verfahren 

nur einmal zu erfassen, das Material also ausnahmsweise nicht beschuldigten-, 
. 167) sondern verfahrensspezlfIsch auszuwerten • 

Nicht In allen Fällen lagen die Akten vollständig vor; Insbesondere fehlten bisweilen 
Anlageordner, die aus technischen Gründen nicht zur Einsichtnahme übersandt werden 
konnten. Soweit sich deren Umfang aus den sonstigen Unterlagen ergab, wurde Ihre 
Blattzahl mitgezählt, Im Regelfall der Aktenumfang in diesen Verfahren aber als "nicht 
feststellbar" eingeordnet. Tatsächlich dürften sie eher den oberen Kategorien zuzu-
rechnen sein. 

Die Ergebnisse zum-Aktenumfang finden sich in Tabelle ss. Die Prozentuierung bezieht 

sich wiederum nur auf die Verfahren mit meßbaren Werten und erfolgt kumulativ. Er-

gänzend sind die Durchschnittswerte angegeben: 

Tabelle 55: Aktenumfang der Verfahren 

§ 153a 1 (N• 150) § 1531 (N• 117) Slralbel. (Na 156) 
N %cum. N %cum. N %cum. 

" 1 - 25 Blatt 15 10,6 28 24,8 34 23,J 
26 - 50 18 23,2 15 JS, 1 25 40,4 
51 - 100 26 41,S 22 57,5 22 55,5 

101 - 150 20 55,6 13 69,9 18 67,8 
151 - 250 22 71, 1 13 eo,s 19 eo,e 
251 - 500 26 89,4 13 92,0 19 93,8 
501 - 1000 10 96,5 9 100,0 8 99,3 
darUJer 5 100,0 - 1 100,0 

nicht leslslellbar 8 4 10 

0Blaftzahl 230 163 167 

167) So auch bereits oben bei Teil-/Totalelnstellungen, 1. b. 
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Die d urchschnittliche B lattzahl zeigt, daß die Ermittlungsakten der nach § 153a Abs. 1 
StPO eingestellten Verfahren erheblich (etwa 40%) umfangreicher als diejenigen der 
praktisch gleich strukturierten Vergleichsgruppen sind. Das Ergebnis entspricht damit in 
etwa der Relation bei der Verfahrensdauer. 

Der Median der Verfahren mit Einstellungen unter Auflagen liegt bei 129 Blatt, der § 
153 Abs. 1 StPO-Verfahren bei 73 und der Strafbefehlsanträge bei 68 Blatt; die 

Tendenz der Durchschnittswerte wird somit bestätigt, "Ausreißer" haben diesbezüglich 
offenbar keinen relevanten Einfluß. 

Als in der vorstehenden Tabelle noch nicht berücksichtigter Verzerrfaktor kommt in 
Betracht, daß in manchen Verfahren neben den hier untersuchten Abschlußent
scheidungen auch Anklagen erfolgten. Es ist durchaus nah eliegend, daß der dies
bezügliche Ermittlungsstoff einen Großteil der Akte ausmacht, hier jedoch nicht ge
trennt erfaßt werden kann. 
Solche Kombinationen kamen vor allem bei Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO 
(Ausscheiden "kleiner Fische"168l), aber auch bei§ 153a Abs. 1 StPO vor. Läßt man 
daher zur Kontrolle der obigen Ergebnisse die Verfahren m lt Anklagekombinationen 
außer Betracht, so ergibt sich bei gleichbleibendem Wert der Strafbefehlsverfahren (N= 
138) ein durchschnittlicher Aktenumfang von 191 Blatt bei den § 153a Abs. 1 StPO
(N= 125) und von 127 Blatt bei den § 153 Abs. 1 StPO-Verfahren (N= 99). Immerhin 
erweisen sich auch danach die nach § 153a Abs. 1 StPO erledigten Verfahren als 
deutlich am umfangreichsten. 
Sanktlonslose Einstellungen erfolgten dagegen eher in Verfahren mit äußerlich ge
ringerem Umfang, was den Schluß nahelegt, daß auch ihr qualitativer (Ermittlungs-) 
Gehalt von geringerer Bedeutung ist. 

cc. Anzahl der Beschuldigten 

Die Frage, welche Funktion den Bagatellisierungsentscheldungen innerhalb der Ge

samtstruktur eines gegen mehrere Beschuldigte gerichteten Ermittlungsverfahrens 

zukommt, ist bereits oben unter 1.b. erörtert worden. Darüber hinaus kann die Anzahl 

der Beschuldigten eigenständige Bedeutung auch als Faktor für die Komplexität des 

Verfahrens haben. 

In Tabelle 56 wird die Verteilung der Beschuldigtenzahlen in den Verfahren dargestellt. 
Ergänzend sind die Durchschnittswerte pro Verfahren angegeben. 

168) Vgl. oben 1. b. 
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Tabelle 56: Anzahl der Beschuldlglen Im Verfahren 

! § 153a 1 (N• 150) § 153 1 (N• 117) Stralbel. (N. 156) 
N " N " N " 

1 Beschuldlgler 70 lf7,.J 70 59,8 103 66,0 

2 Beschuldgle 42 28,4 24 20,5 25 16,0 

J Beschuldgte 20 13,5 9 7,7 ,, 7, 1 
4 Beschuldgte 4 2,7 4 3,4 5 3,2 
5 Beschuldgte 7 4,7 J 2,6 4 2,. 
6 - 10 Beschuldlgle 4 2, 7 4 3,4 4 2,6 
11 - 20 Beschuldlgte - - J 2,6 1 0,6 
daruber 1 0,7 - - 3 1,9 

" nicht feststellbar 2 - -
' . 

0 Beschuldlgl e 2,2 2, 1 2,2 
' 

Bereits ein erster Blick auf die Durchschnittswerte zeigt, daß insgesamt praktisch kein 

Unterschied hinsichtlich der Beschuldigtenzahl pro Verfahren zwischen den Untersu-

chungsgruppen besteht. Mit durchschnittlich etwas mehr als zwei Beschuldigten wei-

chen die Verfahren pUCh nicht von dem für die Gesamt-BWE 1979/80 festgestellten 

Mittelwert ab, selbst wenn man berücksichtigt, daß in den Verfahren, die nicht über-

sandt werden konnten, mehrere Beschuldigte vorkommen könnten 169>. 
Strukturell weisen die drei Untersuchungsgruppen jedoch Im Bereich zwischen ein und 

drei Beschuldigten Ungleichheiten auf. Während bei den Einstellungen nach § 153a 

Abs. 1 StPO annähernd soviele Verfahren mit zwei und drei Beschuldigten wie solche 

mit nur einem Beschuldigten vorkamen, liegt das Schwergewicht in den Vergleichs-

gruppen ganz eindeutig auf letzteren, was auf eine Insoweit einfachere Verfahrens-

struktur schließen läßt. 

b. Verfahrensentstehung und Verfahrensgang 

aa. Verfahrensentstehung 

Die Art der Verfahrensentstehung Im Sinne von Kenntniserk'lngung durch das Ermitt-

lungsorgan zeigt Tabelle 57: 

169) Vgl. dazu oben A. 2. 
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Tabelle 57: Verfahrensentstehung 

§ 153a 1 (Na 193) § 153 1 (Na 155) Slralbef. (Na 184) 

N " N " N " 

Slrafanzelge 56 30,9 44 29, 1 48 28,7 

(sonstiger) Hinweis von prlval 12 6,6 11 7,3 11 6,6 

Selbslslelh.119 des Besch. 0,6 

Eingang von Gericht 50 27,6 47 31,1 35 21,0 

Eingang von Behöraen 6 3,3 6 4,0 12 7,2 

Routineüberprüfung 36 19,9 8 5,3 42 25, 1 

Ermltllungen i1 anderer Sache 16 8,8 22 14,6 17 10,2 

Abtrennung des Verfahrens 2 1,1 7 4,6 

Auswerlungen von Presse- 2 1,1 
meldungen 

Auswertung sonst. lnf.-Ouellen 2 1,3 0,6 

Sonst. eigene Kenntnisnahme 0,6 4 2,6 

nicht feststellbar 12 17 

Die Verteilung erklärt sich Im wesentlichen aus der Deliktsstruktur der Fälle, Die Rou

tineüberprüfung betrafen zu 83 % Steuerstrafsachen (Schwerpunkt: Strafbefehl) und 

die Eingänge vom (Konkurs-)Gerlcht zu 73 % Konkurssachen (Schwerpunkt: § 153 

Abs. 1 StPO). Die In allen drei Gruppen sehr häufigen Strafanzeigen führten zu Immer

hin 42 % in Verfahren mit Betrugsvorwürfen zur Aufnahme strafrechtlicher Ermtttlungen 

(geringes Überwiegen§ 153a Abs, 1 StPO). 

Deliktsunabhängig fällt ein relativer Schwerpunkt mit fast 20 % in der § 153 Abs. 1 

StPO-Gruppe auf, wenn man die Kategorien "Ermittlungen In anderer Sache" und 

"Abtrennung des Verfahrens" zusammenfaßt, Derartige "Nebenprodukte" scheinen 

offenbar bevorzugt sanklionslos eingestellt zu werden. Vermutlich spielen auch hier vor 

allem verfahrensökonomische Gesichtspunkte die entscheidende Rolle: Tiefergehende 

Ermittlungen In Randbereichen könnten den Fortgang der Hauptsache negativ beein

flussen, 

Keine weitergehenden Erkenntnisse ergeben sich auch aus der Verteilung der "kennt

nisgebenden Personen", die in Tabelle 58 wiedergegeben 1st: 

Tabelle SB: Kennlnfsgebende Person 

§ 153a I (Na 193) § 1!;3 1 (No 155) Strarbef. (Na 184) 

N " N " N " 

Privatpersonen 57 31,8 44 30,8 54 32,9 

Behörden 68 38,0 48 33,6 74 45, 1 

Gerlchle 53 29,6 47 .32,9 35 21,J 

Sozialverstcherungsträger 0,6 0,7 0,6 

hleressenverbände 2, 1 

nicht feststellbar 14 12 20 
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Der geringe Anteil von Verfahrensinitiierungen durch die Sozialversicherungsträger 

erklärt sich daraus, daß die RVO-Vergehen regelmäßig mit Konkursdelikten zusammen-

trafen. Gleichwohl ist beachtlich, daß die Träger der Sozialversicherung nur In derart 

seltenen Ausnahmefällen von sich aus ein Strafverfahren einleiteten. 

bb. Anzahl der Strafanzeigen 

Auch unabhängig von der Opfereigenschaft der Anzeigeerstalter 170> bzw. der Ver-
171) 

fahrenseinleilung durch die Anzeigeerstattung kann der Zahl der Strafanzeigen 

selbständige Bedeutung als verfahrensbezogenes Merkmal zukommen (Tabelle 59): 

Tabelle 59: Anzahl der Slratanzelaen 

§ 153a 1 (Na 193) § 153 1 (N, 155) Slralbef. {N• 18lf) 

N 1' N " N " 
keine Strafanzeigen 107 58,2 92 ,0,1 11& 64,8 

1 Strafanzeige ,2 33,7 45 29,4 48 26,8 

2 Slrafanzelgen 3,3 10 &,5 9 5,0 
J - 5 Slrafanzelgen 2,2 3,3 1,7 
darlber 2,7 0,7 1,7 

nicht feststellbar 9 
ü 

Erhebliche Abweichungen zwischen den Untersuchungsgruppen ergeben sich nicht; 

durchgängig waren Fälle mit Anzeigen die Minderheit, wobei sie bei den Einstellungen 

nach § 15.3a Abs. 1 StPO noch am häufigsten vorkamen. Fälle mit mehr als einer 

Anzeige waren In allen Gruppen die seltene Ausnahme. 

Das Ergebnis ist allerdings insoweit stark durch die Opferstruktur bestimmt, als in der 
überwiegenden Zahl der Untersuchungsfälle ein indlvidualislerbares Opfer nicht vor-
handen war172), Zwar können auch in solchen Fällen Strafanzeigen durch andere 
Personen erfolgen, doch dürfte dies die Ausnahme sein. 

170) S. oben 4. b. 

171) S. oben aa. 

172) Vgl. oben 4. a. 
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Läßt man die Fälle, In denen ein lndlvldualisierba res Opfer nicht vorhanden war, außer 
Betracht, so ergibt sich im übrigen durchgehend eine hohe Anzeigehäufigkeit: § 153a 
Abs. 1 StPO: 6.3% (N= 5.3), § 15.3 Abs. 1 StPO: 58% (N= 47), Strafbefehl: 62% (N= 47). 

cc. Vorstaatsanwaltschaftliche/staatsanwaltschaftliche Ermtttlungen 

Als "vorstaatsanwallschaftllche Ermittlungen" wurden Verfahrensstadien, in denen 
Polizei, Steuer- oder Zollbehörden, aber auch sonstige Behörden im Ordnungswidrlg

keitenverfahren selbständige Ermittlungen - also nicht Im Auftrag der Staatsanwalt

schaft - durchführten, bezeichnet. Zumeist war In diesen Fällen das Verfahren durch 

Strafanzeige oder Routineüberprüfung direkt bei diesen Behörden entstanden, ehe sie 

es später an die Staatsanwaltschaft abgaben. 

Die selbstän dlge Beteiligung mehrerer Strafverfolgungsorgane könnte als Komplexi
tätsfaktor des Verfahrens anzusehen sein, soweit dadurch auch ein erhöhter Ermitt

lungsaufwand bedingt ist. Dies ist jedoch keineswegs selbstverständlich; ebenso Ist 
denkbar, daß sich die Tätigkeit schwerpunktmäßig alternierend auf d ie vorstaatsan
waltschaftlichen oder staatsanwaltschaftllchen Ermittlungen verlagert, worauf schon 

die Ergebnisse zur Verfahrensdauer hindeuteten 173'. In Tabelle 60 wird die Vertei

lung der vorstaatsanwaltschaftlichen Ermittlungen auf deren verschiedene Träger und 

die Untersuchungsgruppen dargestellt: 

Tabelle 60: Vorslaatsanwaitschaftllche Ermitttu,gen 

§ 153• 1 (N• 193) § 153 1 (N• 155) Slralbel, (N• 184) 

N % N % N % 

Insgesamt vorgekommen 67 35,4 30 19,S 85 lf7,0 

davon: - PollZel 16 8,5 17 11,0 10 5,5 

- Zolllahndung 11 5,8 7 4,5 16 8,8 

- Steuerfahndung 39 20,, 5 3,2 58 32,0 

- sonstige Behc1rde o,s 0,6 0,6 

nicht vorgekommen 122 64,6 124 80,S 96 53,0 

nicht feststellbar 

173) Vgl. oben aa.; so kann sich z.B. ein von den Steuerbehörden gut vorermitteltes 
Verfahren für die die Abschlußentscheldung treffende Staatsanwaltschaft als 
völlig problemloser Fall darstellen. 
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Nach dem Ergebnisbild scheint die Sanktionswahrscheinlichkeit mit der Tatsache vor-

staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen anzusteigen. Fast die Hälfte der durch Straf-

befehlsantrag beendeten Verfahren, aber nur ein knappes Fünftel der nach§ 153 Abs. 

1 StPO sanktionslos eingestellten Fälle wiesen eine entsprechende selbständige 

Beteiligung anderer Strafverfolgungsorgane als der Staatsanwaltschaft auf; der Wert für 

die§ 153a Abs. 1 StPO-Gruppe liegt etwa in der Mitte. 

Nur zum Teil dürfte diese Verteilung deliktsspezlfisch zu erklären sein. Zwar sind bei 
den Strafbefehlsfällen die Steuerdelikte, die in aller Regel durch die Steuer- oder 
Zollfahndung aufgedeckt werden 174), überrepräsentiert, jedoch findet sich auch im 
Internum der Steuerdeliktsfälle eine der Tabelle 60 entsprechende Verteilung: Von den 
78 Strafbefehlsfällen wiesen 65 (= 83%) vorstaatsanwaltschaftliche Ermittlungen auf, 
von 56 Einstellungen nach § 153a StPO waren es 45 (= 80%) von 29 Einstellungen 
nach§ 153 Abs. 1 StPO dagegen nur 12 (= 41%). 

Möglicherweise wirkt sich insoweit der bereits erfolgte Ermittlungsaufwand als einstel-

lungshinderlich aus, zumal, wenn die Staatsanwaltschaft diesbezüglich Konflikte mit 

den vorermitlelnden Behörden zu besorgen hat. Näherliegend ist es jedoch, daß sich 

die durch Vorermittlungen aufbereiteten Fälle für die Staatsanwaltschaft als vom tat-

sächlichen problemJoser darstellen und eher ein schriftliches Bestrafungsverfahren 

rechtfertigen als ein beweisproblematisches Verfahren 175l. 

Tabelle 61 zeigt den qualitativen Umfang der vorstaatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. 

Dabei wurde differenziert zwischen Fällen, die ohne inhaltiche Aufklärungstätigkeit an 

die Staatsanwaltschaft abgegeben wurden, solchen mit "geringer Ermittlungstätlgkeit", 

d.h. knapper Sachverhaltsklärung i.d.R. durch einmalige Vernehmung des 

Tatverdächtigen, sowie "umfangreichen Sachverhaltsermittlungen", im Rahmen derer 

zumeist mehrfache (auch Zeugen-) Vernehmungen stattfanden. 

Tabelle 61: Vorstaalsanwallschafll!cher Ermtttlungsumfang 

nur Absch\ußvertügung " " " geringe Erm. -Tätigkeit . 
" 

umfangr. Sachverhallserm. 
1 

nicht feststellbar 

§ 153a 1 (N, 67) 

N % 

15 22,4 

16 23,9 

36 53,7 

174) Vgl. dazu oben 2. a. aa. aaa. 

175) Vgl. dazu noch unten c. 

§ 153 1 (N: 30) 

N % 

17,2 

15 51,7 

J1,0 

Slrafbef. (N= 85) 

N % 

5,3 
34 44, 7 

38 50,0 
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Fälle mit nur rein formalen Vorermittlungen sind in der Strafbefehlsgruppe die seltene 

Ausnahme, was für die obige Vermutung einer regelmäßig gründlicheren Aufbereitung 

dieser Verfahren spricht. Während umfangreiche Sachverhaltsermitllungen in diesem 

Sinne erwartungsgemäß in der Gruppe der sanktionslosen Einstellungen 

unterrepräsentiert sind, ist der insoweit hohe Anteil bei den Einstellungen nach § 153a 

Abs. 1 StPO hervorzuheben. Immer noch unter der genannten Prämisse würde dieser 

Umstand bedeuten, daß In solchen Verfahren trotz intensiver Vorermittlungen nicht die 

für einen Strafbefehlsantrag erforderliche Klarheit erreichbar war. 

Der Umfang der staatsanwaltschaftllchen Ermittlungen ergibt sich aus Tabelle 62: 

Tabelle 62: SlaatsanwaltschafUjcher Erm!Jllungsumfang 

nur Abschlußverfügung i 
geringe Erm. -Tällgkelt 

= 
umfangr. Sachverhaltserm. n 

: 

nicht feststellbar 
!! 

§ 153a 1 (N. 193) 

N 'II 

32 16,6 

57 29,5 

104 53,9 

§ 153 1 (N• 155) 

N 'II 

24 15,7 

46 30, 1 

a3 54,2 

Strafbel. (N= 18.!f) 

N 'II 

S7 Jl,8 

22 12,3 

100 55,9 

Wesentliche Abweichungen zwischen den Untersuchungsgruppen ergeben sich nur 

insoweit, als in der Strafbefehlsgruppe erheblich mehr Fälle ohne Eigenermittlungen der 

Staatsanwaltschaft erledigt wurden. Dieser Umstand ist durch das dort vermehrte 

Vorkommen von Steuerstrafverfahren zu erklären, die zumeist von den vorermitlelnden 

Finanzbehörden abschlußreif aufbereitet wurden. Dies gilt insbesondere, soweit ein 

Strafbefehlsantrag angeregt wurde, der nicht selten sogar vorformullert zur 
176) 

Staatsanwaltschaft gelangte • 

Im übrigen waren in allen drei Untersuchungsgruppen bei etwas mehr als der Hälfte der 

Fälle umfangreiche Sachverhaltsermittlungen durch die Staatsanwaltschaft zu beob

achten. 

176) 27 Fälle; vgl. dazu oben 2. a. aa. aaa. 
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Aus Tabelle 63 wird deutlich, daß der Umfang der staatanwaltschaltllchen Ermlttlungen 

wesentlich von der Intensität der Vorermittlungen abhängt. Eine gründliche Eigen-

ermittlung unterbleibt in der Regel bei bereits entsprechend aufbereiteten Verfahren: 

Tabelle 6.3: Vorslaatsanwallschaf11./staalsanwallschafll. Ermittlungen 

vorslaatsanw. Ermltllunnsumfan,.. 

keine nur geringe umfangr. nicht 

(enlf,) Abgabe ErmlllL ErmfttL festslb. 

slaatsanw. nur Abschlußvert. " 10 44 4B , 
Erm.-Um- geringe Ermttllungen ! B3 8 11 22 
fang umfangr. Ermllllungen ' 246 14 10 13 

IJ 

nicht feststellbar ' J ' ! 

Umfangreiche Sachverhaltsermiltlungen durch die Staatsanwaltschaft landen praktisch 

nur in Fällen ohne Vorermittlungen statt, was deren Bedeutung für das Verfahren 

unterstreicht. 

In immerhin 12 Fällen, davon 9 Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO (Fall 74), er-

folgten überhaupt keine inhaltlichen Ermittlungen. 

dd. Verfahrensbeteiligung des Beschuldigten 

Über die Merkmale zur Person und zum wirtschaftlichen Umfeld des Beschuldigten ist 

bereits früher berichtet worden 177). An dieser Stelle soll nun die Rolle des Be-

schuldigten Im Ermittlungsverfahren Gegenstand der Untersuchung sein. Es ergibt sich 

aus der Natur der Sache, daß das Verhalten des Beschuldigten als zentraler Figur des 

Verfahrens erheblichen Einfluß auf dessen Fortgang und damit möglicherweise auch 

Ausgang haben kann. 

Es werden im folgenden die Untersuchungsergebnisse zur Verteidigerbetelligung (aaa.), 

zu den inhaltllchen Einlassungen (bbb., ccc.) sowie den Einstellungsanregungen des 

Beschuldigten (ddd.) dargestellt. 

177) S. oben 3. 
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aaa. Verteidlgerbeteillgung 

Die Häufigkeit der Einschaltung eines Verteidigers durch den Beschuldigten ergibt sich 
aus Tabelle 64, Als "Verteidiger" galten dabei Rechtsbeistände, die zur Verteidigung In 

Strafsachen zugelassen sind, in Steuerstr afsachen also auch Steuerberater, soweit sie 
In dieser Eigenschaft auftraten. 

Tabelle 6lf: VerteldtgerbetetAgung 

Verteldlgerbetelllgung g 
keine Verteldlgerbetelllgung 1 

! 

nicht feststellbar 1 

§ 153a 1 (N• 193) 

N % 

100 

90 

52,6 

47,4 

§ 153 1 (N. 155) 

N % 

59 

95 

38,3 

61,7 

Slrafbef. (N::11 184) 

N % 

71 

108 

39,1 

60,J 

In der Gru�e der Einstellungen unter Auflagen waren danach häufiger Verteidiger 
eingeschaltet als in den Vergleichsgru�en, deren Parallelstruktur darauf hindeutet, caß 

dem materiellen Tatgehalt 178) Insoweit kaum eine Erklärungsfunktion zukommt. 
Vielmehr Ist zu vermuten, daß das relative Übergewicht der§ 153a Abs. 1 StPO-Grup

pe vor allem die verfahrensökonomlsche Funktion dieser Einstellungsar! wlederspiegelt. 
Es wurde bereits d er Zusammenhang zwischen Verteidigerbeteiligung und Ver

fahrensdauer da rgestellt 179', aber auch Im übrigen dürfte sich die juristische Vertretung 
des Beschuldigten auf das Verfahren eher komplizierend auswirken, da sie in der Regel 

eine fachlich subtilere Verteidigungsstrategie bedingt. Da die Erledigung im schriftlichen 

Strafbefehlswege eine klare Sach- und Rechtslage voraussetzt, wird sie schon aus 

diesem Grunde In Verfahren mit Verteidigerbeteiligung seltener in Betracht kommen. 

Darüber hinaus aber muß die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen vermutlich häufiger 

mit Einsprüchen rechnen, als bei nicht juristisch vertretenen Beschuldigten, d enn zwar 

vermeidet das Strafbefehlsverfahren die möglicherweise unangenehme öffentliche 

Hauptverhandlung, stellt für den Beschuldigten jedoch eine formelle Bestrafung mit 

allen bekannten Konsequenzen und für den Verteidiger Insoweit unter Umständen das 

178) Vgl. oben 2. 

179) Vgl. oben aa. 
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Scheitern seiner Bemühungen dar. 

Schließlich dürfte sich die häufigere Verteldlgerbeteillgung In der § 153a Abs. 1 StPO-

Gruppe auch daraus erklären, daß nicht juristisch beratene Beschuldigte seltener von 

sich aus eine Einstellung unter Auflagen anregen, unter Umständen, da sie diese 

Möglichkeit der Verfahrensbeendigung nicht kennen 180>. Darüber, ob ohne Verteidiger 

die § 153a Abs. 1 StPO-Fälle angeklagt worden wären oder andererseits sogar eine 

sanktlonslose Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO In Betracht gekommen wäre, kann 

hier nur spekuliert werden. Denkbar Ist jedoch durchaus, daß eine offensive Vertei-

digungsstrategie einen Bagatellfall entgegen dem eigentlichen Interesse des Beschul-

digten in der Wahrnehmung der Strafverfolgungsinstanzen aufwertet. In diesem Zu-

sammenhang sei nur am Rande auf die Diskussion über die psychologische Wirkung von 

"Unterwerfungsgesten" des Beschuldigten hingewiesen 181>. 

bbb. Art der Einlassungen 

Als Möglichkeiten der Stellungnahme des Beschuldigten zu den Tatvorwürfen sind 

schriftliche und mündliche Äußerungen. denkbar. Letztere können in formellen Ver-

nehmungen oder in i_nformellen Gesprächen zwischen Ermittlungsorgan und Beschul-

digtem erfolgen. Die Art der Einlassung kann für den Charakter der Ermittlungen 

symptomatisch sein. 

In Tabelle 65 (s. folgende Seite) sind unabhängig von ihrem Inhaltlichen Gehalt die 

Häufigkeiten der genannten Einlassungsarten in der Untersuchung wiedergegeben. 

Dabei kommen Mehrfachnennungen vor. 

Es dürfte als charakteristisch für Wlrtschaftsstrafermitllungsverfahren schlechthin 

anzusehen sein, daß nicht selten neben der "klassischen" Form der Beschuldlgten-

stellungnahme, der Vernehmung, auch eher dem zivilrechtlichen Streit nahestehende 

Einlassungsarten vorkommen. Es fällt aber gleichwohl der hohe Anteil informeller 

Gespräche vor allem bei den Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO Ins Auge. Es 

handelte sich dabei zumeist um in relatlv späten Ermittlungsstadien stattfindende 

"Abklärungsgespräche" zwischen Staatsanwaltschaft und - in der Regel juristisch ver-

180) Von 52 § 153a StPO-Anregungen kamen 41 (= 79%) von anwallllch vertretenen 
Beschuldigten; vgl. dazu auch noch unten ddd. 

181) Vgl. dazu z.B. ~(Fußn. 1), S. 82 und noch unten ccc. 
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Tabelle 65: Arl der Beschulcflalenelnlasssungen (Mehrfachnennungen} 

§ 15Ja 1 (N• 19J) § 1SJ 1 (N, 155) Slrafbef. (Na 18ti) 

N 1' N N 1' 

schrlftl. Stellu,gsnahme 79 40,9 56 J6, 1 55 29,9 

Vernehm1.X1gen 119 61,7 84 54,2 117 6J,6 

Informelle Gespräche 67 J4,7 14 9,0 J6 19,6 

keine Einlassungen 14 7,J JB 24,S 25 13,6 

182) 
tretenem - Beschuldigten , In denen nicht selten bereits die spätere Abschluß-

entscheidung vorbereitet wurde, Es ist zu vermuten, daß die Gespräche In solchen 

Fällen u.a. auch In Hinblick darauf überhaupt nur angeregt wurden, 

Auf den ersten Blick scheinen die Ergebnisse damit die Befürchtungen der Kritiker des 

neuen § 153a StPO In Richtung auf ein "Tuschelverfahren" oder einen "Handel mit 

Gerechtigkeit" zu untermauern. Sie bestätigen jedenfalls eine gewisse äußerliche Par

allelität der§ 153a Abs, 1 StPO-Verfahren mit zivilrechtlichen Vergleichsschlüssen. An

dererseits war ein längeres "Feilschen" über die Einstellungsbedingungen in den unter

suchten Verfahren nach den Aktenunterlagen nicht festzustellen 183>, 
wobei allerdings 

Insoweit die schriftliche Niederlegung möglicherweise nicht vollständig sein wird 
184>. 

Immerhin wurden bisweilen stattfindende "echte Verhandlungen" zwischen Staatsan

waltschaft und Beschuldigten über die Einstellungsbedingungen auch In der Staats

anwältebefragung von 84,4% der Wirtschaftsstaatsanwälte eingeräumt 185>
, 

Der vergleichsweise geringe Anteil von nur 14 Fällen ohne Irgendeine Äußerung des 

Beschuldigten In der§ 153a Abs. 1 StPO-Gruppe dürfte sich daraus erklären, daß zu

mindest Im Rahmen des Zustlmmungsverfahrens regelmäßig auch über die reine Zu

stlmmungserklärung hinausgehende Einlassungen erfolgen. Immerhin sln d unter diesem 

182) Häufig wird in Aktenvermerken die dem gängigen Protokollrep ertoire d es Zivil
prozesses entlehnte Formulierung "Erörterung der Sach- und Rechtslage" 
verwendet, 

183) Vgl. oben 1. d, 

184) Zumeist fanden sich in den Akten zu den "informellen Gesprächen" nur kurze 
Notizen in Form von Gesprächsprotokollen. 

185) Vgl. unten III, B. 3, c. 



- 185 -

Gesichtspunkt auch die 14 Fälle beachtlich, wenn man bedenkt, daß hier ohne eine 

stellungnehmende Beteiligung der Beschuldigten ein nicht sanktlonsloser Verfahrens-

abschluß herbeigeführt wurde. 

Gleiches gilt natürlich erst recht in den Strafbefehlsverfahren. Möglicherweise lag In 

diesen Fällen auch ohne eine Beschuldlgtenelnvemahme bereits eine hinreichend klare 

Sach- und Rechtslage vor, was allerdings bereits aus grundsätzlichen Erwägungen sehr 

fraglich erscheint. Denkbar Ist auch ein beabsichtigter "Überraschungseffekt" Im 

Interesse einer schnelleren Verfahrenserledigung. 

Aufschlußreich sind dagegen die zahlreichen Fälle ohne Beschuldlgtenelnlassungen bei 

den sanktlonslosen Einstellungen. Offenbar stellten sich die Fälle hier der Staats-

anwaltschaft nicht selten bereits von vornherein als Bagatellen dar, so daß auf eine 

weitere Aufklärungställgkeit verzichtet wurde. Dem entspricht die häufige Nennung 

geringer objektiver Tatintensität als Einstellungsgrund bei § 153 Abs. 1 StPO 186>. 

ccc. Ergebnis der Einlassungen 

Wesentlicher als die Art der Einlassungen dürfte deren Ergebnis In Bezug auf den 

Tatvorwurf sein. Räumt der Beschuldigte diesen selbst ein, kann das Verfahren in der 

Regel als aufgeklärt gelten. Von Interesse Ist ferner, ob und wie sich ein solches 

Geständnis auf den Verfahrensausgang auswirkt. Als "Unterwerfungsgeste" könnte es 

sich einerseits positiv für den Beschuldigten niederschlagen 187), andererseits erscheint 

es fraglich, ob derartige Unterwerfungen nicht ein soziales Gefälle zwischen 

Staatsanwalt und Beschuldigtem voraussetzen, wie es für Wirtschaftsstrafsachen we-

niger typisch ist. Immerhin erleichtert ein Geständnis der Staatsanwaltschaft jedenfalls 

prognostisch den weiteren Verfahrensgang, so daß zumindest unter verfahrens-

ökonomlschen Gesichtspunkten eine Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO nicht "er-

forderlich" erscheint. Die schnellste Erledigung wäre vielmehr - da mit einem Einspruch 

kaum zu rechnen sein dürfte - der Strafbefehl. 

Schließlich könnte man sich auch auf den Standpunkt stellen, daß ein Geständnis als 

Bekenntnis der eigenen Schuld überhaupt als Voraussetzung einer Einstellung nach § 

153a Abs. 1 StPO anzusehen Ist, da die einvernehmliche Regelung zwischen Strafver-

186) Vgl. oben 1. f. 

187) Vgl. Kunz (Fußn, 1), S. 82, dessen Ergebnisse jedoch aufgrund fehlenden Ver-
gleich es wenig aussagekräftig sind. 
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folgungsinteressen und Beschuldigtem die nicht nur hypothetische Feststellung geringer 

Schuld einschließt (vgl. dazu Fall 11). 

Tabelle 66 zeigt die Ergebnisse für die hiesige Untersuchung. Es wurde dabei auf das 
End- bzw. Gesamtergebnis aller Einlassungen - bezogen auf den noch der Abschlu ß'

verfügung zugrunde liegenden Tatvorwurf - abgestellt: 

Tabelle 66: Ergebnis der Beschuldglenelnlassungen 

Vollgeständnis 
Teilgestänti'lls 

Elnlauung ohne Geständnis 

. 
' 

II 

keine Einlassung zum Tatvorwurf ff 
keine Einlassung : 

nicht feststellbar 

§ 153a 1 (N• 193) 

N % 

34 

36 

B5 

12 

14 

18,8 

19,9 

47,0 

6,6 

7,7 

§ 153 1 (N. 155) 

N % 

16 10,6 

2,6 

B3 55,0 

10 6,6 

3B 25,2 

Sirafbef. (Na 184) 

N % 

69 40,4 

23 lJ,5 

41 24,0 

1J 7,6 

25 14,6 

1J 

Zwischen den Untersuchungsgruppen ergeben sich eklatante Unterschiede. Bei fast 

54% der Straibefehlsfälle, in denen sich das Einfassungsergebnis zweifelsfrei feststellen 

ließ, lag zumindest ein Teilgeständnis vor, während dies bei den Einstellungen nach § 

153a Abs, 1 StPO nur in 39%, bei denjenigen nach § 153 Abs. 1 StPO sogar nur in 13% 

der Fälle gegeben war. Entsprechend ist der Anteil der Einlassungen ohne Geständnis 

bei den sanktlonslosen Einstellungen am höchsten und bei den Strafbefehlen deutlich 

am niedr igsten. 

Es kann hier somit - vorsichtig interpretiert - jedenfalls nicht von einer positiven Aus
wirkung der Geständnisbereitschaft des Beschuldigten gesprochen werden, Vielmehr 

deuten die Ergebnisse recht eindeutig auf eine Neigung der Strafverfolgungsbehörden 
hin, die durch ein Geständnis geschaffene klare Sach- und Rechtslage zu einer zü

gigen Erledigung des Verfahrens im Strafbefehlswege zu nutzen, während im gegen

teiligen Falle - vermutlich aufgrund der erhöhten Einspruchswahrscheinlichkeit - eher 

eine Einstellung erfolgt. 

Auch kooperatives Verhalten zahlte sich offenbar für die Beschuldigten nicht aus: 

57% der Fälle (N= 36), in denen der Beschuldigte sich in der Vernehmung "sehr ko

o perativ" verhielt, wurden durch Strafbefehl abgeschlossen, 35% (N= 22) nach § 153a 
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Abs. 1 und 8 % (N= 5) nach § 153 Abs. 1 StPO erledigt. 

Weitergehende Schlüsse sind allerdings kaum möglich, da offenbleiben muß, wie inso-

weit die Anklagefälle einzuordnen sind. 

Eine deliktsspezifische Auswertung über alle Untersuchungsgruppen ergibt ein deut-
liches Schwergewicht der Teil- oder Totalgeständnisse bei den Fällen mit Steuerde-
likten (49 %, N= 73) während sie bei den Konkursdelikten (26 %, N= 42) am seltensten 
vorkamen (Betrug: 37 %, N= 50). Die Verteilung ist angesichts der typischen Kombi-
nationen Steuerdelikte/Strafbefehl und Konkursdelikte/§ 153 Abs. 1 StPO 188) ein-
leuchtend; vermutlich besteht bei Steuerstraftaten angesichts des zumeist klaren 
objektiven Tatbildes auch ein sehr viel geringerer Spielraum für den Beschuldigten, 
seine strafrechtliche Verantwortlichkeit zu leugnen als dies bei den häufig recht kom-
plizierten Konkurssachverhalten der Fall ist. 

Geständnisse wurden zu 66 % (N= 119), Vollgeständnisse sogar zu 70 % (N= 83) von Im 
Ermittlungsverfahren juristisch nicht vertretenen Beschuldigten abgelegt. Da immerhin 
54 % der Beschuldigten einen Verteidiger besaßen 189), rieten diese offenbar ganz 
überwiegend von einem Schuldeingeständnis ab. 

Die Kategorie "keine Einlassung zum Tatvorwurf", die allein praktisch keine Varianz 
zwischen den Untersuchungsgruppen aufweist, betrifft überwiegend Fälle von Aus-
sageverweigerungen im Rahmen von Vernehmungen. 

ddd. Einstellungsanregungen 

Anregun·gen von Geringfüglgkeitseinstellungen nach §§ 153 Abs. 1, 153a Abs. 1 StPO 

durch die Beschuldigten waren in der Untersuchung die Ausnahme. Sie kamen in 39 § 

153a Abs. 1 - (=20 %), 12 § 153 Abs. 1 StPO - (= 8 o/o) und 16 Strafbefehlsfällen(= 9 

%) vor, wobei die Beschuldigten zu 81 % (N= 54) juristisch vertreten waren. Im 

Regelfall richteten sich Einstellungsanregungen dagegen auf solche nach§ 170 Abs. 2 

StPO. 

In 31 § 153a Abs. 1 - (= 16 %) und 9 § 153 Abs. 1 StPO-Fällen (= 6 %) waren die 

Anregungen vermutlich insoweit ursächlich für die späteren Einstellungen, als sie die 

entsprechende Erledigungsform erstmals ins Gespräch brachten. Ganz überwiegend 

ging dagegen die Initiative zur Verfahrenseinstellung von der Staatsanwaltschaft aus (§ 

153a Abs. 1: 72 %, N= 138; § 153 Abs. 1: 94 %, N= 145). 

188) S. oben 2. a. aa. 

189) Vgl. oben Tab. 64. 
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ee. Verfahrensbeteiligung des Opfers 

Der mögliche aktive Einfluß des Opfers auf den Verfahrens (-aus-) gang ist bereits 

unter dem Begriff der "Beschwerdemacht" ausführlich abgehandelt worden 190>. Nach-

stehend soll daher nur noch auf die Opferbeteiligung am Verfahren In Form der Zeu-

genelnvernahme eingegangen werden. Der Unterschied zum potentiellen oder tat-

sächlichen Beschwerdeverhalten liegt dabei darin, daß es hier das Ermittlungsorgan 

und nicht das Opfer selbst ist, das seine Beteiligung initiiert. 

In Tabelle 67 erfolgt keine Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Opfern, 

ausgenommen sind allerclngs diejenigen Fälle, in denen geschädigt nur die (anonyme) 

Allgemeinheit Ist. 

Tabelle 67: Gesch,idlgtenv rnehmungeo 

VOfgekommen 

nicht vorgekommen 

' nlchl feststellbar 

§ 153a 1 (N• 87) 

N l(, 

31 

47 
39, 7 

60,J 

§ 153 1 CN• 78) 

N l(, 

28 

48 

36,8 
6),2 

Strafbef. (Na 80) 

N l(, 

41 
36 

53,2 

46,8 

Das Ergebnis bestätigt insoweit die Erkenntnisse der früheren viktimologischen Analy-

sen unter 4,, als auch hinsichtlich der zeugenschafllichen Vernehmungen der mögliche 

Opfereinfluß bei den formellen Sanktionierungen am größten ist. Bel den Einstellungen 

unter Auflagen kamen Geschädlgtenvernehmungen dagegen nur in knapp 40 o/o der 

Fälle und damit nur wenig häufiger als bei den Einstellungen nach§ 153 Abs. 1 StPO 

vor. Diesbezüglich entspricht die tatsächliche, von den Ermittlungsorganen initiierte 

Verfahrensbeteiligung somit nicht der hohen (potentiellen) Beschwerdemacht der 

(Privat-) Opfer. Möglicherweise deutet dieser Umstand auf eine generell weniger 

sorgfältige Sachaufklärung in den Einstellungsgruppen hin 191>, was jedenfalls hin-

sichtlich der Erledigungen nach § 15Ja Abs. 1 StPO die Resultate zum Ermittlungs-

umfang relativieren würde. 

190) Vgl. oben 4. 

191) Vgl. dazu die Ergebnisse unten c; 
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ff. Sonstige Erkenntnis- und Sicherungsmaßnahmen 

Sachverständigengutachten wurden durch de Staatsanwaltschaft In lediglich 13 § 153a 

Abs. 1-, 5 § 153 Abs. 1 StPO- und 8 Strafbefehlsfällen eingeholt. Es handelte sich 

dabei zu 85% (N= 22) um Wlrtschaftssachverständlgengutachten. In jeweils einem Fall 

pro Untersuchungsgruppe wurde ein psychologisches bzw. psychiatrisches Gutachten 

erstellt. 

Aufgrund der nur geringen absoluten Zahlen dürfte dem relativen Übergewicht der 

Sachverständigengutachten bei den Einstellungen unter Auflagen kein g estelg erter 

Aussagegehalt zukommen. 

Hausdurchsuchungen in den Wohn- und Geschäftsräumen des Beschuldigten erfolgten 

in 56 § 153a Abs. 1 - (= 29%), 25 § 153 Abs. 1 StPO - (= 16%) und 51 Straf-

befehlsfällen (= 28%), wobei zumeist Geschäftsunterlagen beschlagnahmt wurden. Sie 

kamen vor allem bei Konkursdelikten (N= 60, entspricht 40% aller Fälle mit kon-

kursstrafrechtlichen Vorwürfen) vor. 

Der geringere Anteil in der Gruppe der sanktlonslosen Einstellungen könnte auf eine 

insoweit geringere Ermittlungs- und Aufklärungsintensität hindeuten 192>. 

Vorläufige Festnahmen (9 Fälle) und Verhaftungen (5 Fälle) hatten in der Untersuchung 

keine quantitative Bedeutung. 

c. Aufklärungsstand und Beweismittelausschöpfung zur Zeil der Abschlußverfügung 

Während es für die Anwendung des § 153 StPO ausreicht, daß für den Fall der straf-

rechtlichen Verantwortlichkeit des Beschuldigten dessen Schuld Jedenfalls gering :t-' .. ii.r.~, 
setzt § 153a StPO nach herrschender Meinung im Schrifttum voraus, daß der Fall 

"durchermi!telt" ist 193>, d.h., die Ermittlungen müssen abgeschlossen sein und zur 

Feststellung einer - wenn auch geringen - Schuld geführt haben. 

Sehr uneinheitlich wird dagegen de Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Schuld 

192) Vgl. oben aa., bb. und unten c. 

193) Vgl. z.B. Meyer-Goßner (Fußn. 32), § 15Ja, Rdnr. 16; Hanack, Festschrift für 
Gallas 1973, S. 349. 
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feststehen muß, beurteilt. Während Weigend194) sehr allgemein einen "positiven Ab-
schluß der Untersuchung" für erforderlich hält, muß nach Hanack 195) die Staatsan-
waltschaft vom objektiven und subjektiven Tatbestand "überzeugt" sein. Rieß 196) dif-
ferenziert nach der Jeweiligen Verfahrensstufe und leitet daraus für die Einstellung bei 
der Staatsanwaltschaft das Erfordernis "hinreichenden Tatverdachts" ab. Richtiger-
weise dürfte an die Anklagevoraussetzungen nach § 170 Abs. 1 StPO anzuknüpfen 
sein, da dies der gesetzlichen Weichenstellung nach Abschluß der Ermittfungen ent-
spricht und die §§ 153 ff. StPO insoweit als Ausnahmen zu § 170 Abs. 1 StPO zu 
verstehen sind197). "Genügender Anlaß zur Erhebung der öffentlichen Klage" - bzw. 
hinreichender Tatverdacht, § 203 StPO - wird dabei angenommen, wenn nach dem 
gesamten Akteninhalt bei vorläufiger Tatbewertung198) die Verurteilung mit Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten ist 199), eine Prognoseentscheidung, die der Staatsanwalt-
schaft einen nicht unerheblichen Beurteilungssplelraum200) einräumt. 

Daß die nach § 153a Abs. 1 StPO eingestellten Fälle mehrheitlich tatsächlich in diesem 
Sinne anklagereif durchermittelt sind, erscheint jedoch fraglich, dies vor allem im lichte 
der verfahrensökonomischen Intention des neuen § 153a StPo201). Die Vermutung, 
daß es auch und gerade beweisproblematlsche Fälle sind, die eben keine aus-
sichtsreiche Anklage ermöglichen und deshalb quasi als "Notbremse" nach § 153a Abs. 
1 StPO erledigt werden, wurde durch die bisherigen Ergebnisse zu den verfahrensbe-
zogenen Merkmalen, wonach die unter Auflagen eingestellten Fälle eine gegenüber 
den Vergleichsgruppen deutlich höhere Ermittlungsintensität aufwiesen, gestützt202). 
Sie findet ihre Bestätigung aber auch in der häufigen Nennung der Beweisnot als Ein-
stellungsgrund203) sowie den Ergebnissen der Staatsanwällebefragung204). 

Angesichts des prognostischen Beurteilungsspielraums, für den es keinen einheitlichen 

194) (Fußn. 24), S. 42. 

195) (Fußn. 193), S. 349. 

196) In: Schreiber (Hrsg.), Strafprozeß und Reform, 1979, S. 123. 

197) Vgl. dazu Kleinknecht-Meyer (Fußn. 29), § 170, Rdnr. 1 und 6. 

198) §.§:!_ St 23, 304, 306. 

199) Kleinknecht-Meyer (Fußn. 29), § 170, Rdnr. 1. 

200) BGH JZ 1970, S. 729, 730. 

201) Vgl. dazu oben aa. 

202) Vgl. vor allem die Ergebnisse zur Verfahrensdauer sowie zum Akten- und Er-
mittlungsumfang. 

203) S. oben 1. f. 

204) Vgl. dort 111. B. 3. d. 
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Maßstab gibt, Ist eine nachvollziehende Bewertung der Verurtellungswahrscheinlichkeit 

und damit eine unmittelbare empirische Erhebung der Durchermlttlung nicht möglich, Im 

Prinzip muß dies auch für den Aufklärungsstand per se, also unabhängig von seiner 

Gewichtung Im Hinblick auf § 170 StPO gelten, da auch diesbezüglich keine exakte 

Operationalisierung erfolgen kann. Andererseits entfällt hier die prognostische 

Komponente, so daß es bei einer sorg! ältlgen Krlterlenfestlegung vertretbar erschien, 

eine Experteneinordnung der Fälle durchzuführen. Dabei kam es weniger auf eine 

unbestreitbar zutreffende Einordnung Im Einzelfall als auf einen durchgängigen Be-

wertungsmaßstab zur Ermittlung von Unterschieden zwischen den 

Untersuchungsgruppen an, 

Die Einordnung geschah nach folgenden Kriterien: 

Objektiv (vollständig) aufgeklärt 

Objek_tlv nicht (vollständig) aufgeklärt 

Subjektiv (vollständig) aufgeklärt 

Subjektiv nicht (vollständig) aufgeklärt 

Tathandlung, Taterfolg, Kausalität 
und Täterschaft des Beschuldigten 
ergeben sich widerspruchslos aus 
den Beweisergebnissen. Der Be-
schuldigte räumt den Sachverhalt ein 
bzw. bestreitet ihn auf Befragen 
nicht. Rechtfertlgungsgründe sind 
nicht ersichtlich. 

Die Beweisergebnisse sind mehrdeu-
tig oder widersprüchlich in Hinblick 
auf die objektiven Tatbestandsvor-
aussetzungen. Der Beschuldigte 
bestreitet sie bzw. wird nicht gehört. 
Es bestehen Anhaltspunkte für 
Rechtfertlgungsgründe. 

Der Vorsatz wird vom Beschuldigten 
eingeräumt bzw. im Rahmen seiner 
Einlassungen nicht bestritten. An-
haltspunkte für Schuldausschlie-
ßungsgründe sind nicht ersichtlich. 

Der Beschuldigte bestreitet seinen 
Vorsatz, behauptet möglicherweise 
beachtliche Irrtümer oder wird nicht 
gehört. Es bestehen Anhaltspunkte 
für Schuldausschließungsgründe. 

Da sich die Kategorien streng an der strafrechtsdogmatlschen Begründungslogik orien-
tieren, konnte ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß ein fachlicher Konsens 
hinsichtlich Ihrer prlnzlplellen Meßtaugllchkeit besteht. Problematischer erschien da-
gegen die Meßgenauigkeit im Sinne einer einheitlichen Kategorisierung der Sachver-
halte durch verschiedene Experten (lnter-Rater-Reliabilität)204al. In der Testphase der 

·204a) Vgl. z.B. Asendorf/Wallbott, Zeltschrift für Sozialpsychologie 197,2,-5. 243 ff.; 
Werner, Zeltschrift lur experimentelle und angewandte Psychologie- 1976, s. 
489 ff. 
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Untersuchung wurden daher 20 Verfahrensakten von allen drei an den Auswer-
tungsarbeiten beteiligten Fachkräften parallel durchgeführt und u.a. auch der Auf-
klärungsstand geratet. Insoweit ergab sich zu 90% eine volle Übereinstimmung, was im 
Hinblick auf die Verwendung der Skala bzw. der Kategorlenbildung als hinreichend zu 
erachten war. 

Tabelle 68 gibt die auf dieser Grundlage gewonnenen Ergebnisse der Untersuchung, 
bezogen auf den Gesamtfall, d.h., den gesamten der Abschlußverfügung (noch) zu-

grunde liegenden Tatvorwurf, wieder. Als "nicht feststellbar" wurde dabei der Auf-

klärungsstand In solchen Fällen gewertet, in denen offenbar das vorliegende Akten-

material nicht vollstän dlg war: 

Tabelle §8; Autk'lrwasstand zur zeu der Abscbtußverfuaunq 

§ 153a 1 (N• 193) § 153 1 (N• 155) Slrafbel. (N. 184) 
N 1' N 1' N "' 

obj. u. subj. vollsllndlg aufge-
kllirt 58 n,, 31 21,2 92 60,9 

obj. voll11Andlg, subJ. lücken-
halt 59 J2,lt 68 46,6 39 25,8 

subj. vollstind1g, ob!. IOcken-
hafl 0,7 

obJ. u, subJ. lückenhafl 65 J5,7 46 31,5 20 1J,2 • 
Aufkllrungsst•nd nicht resl-
slellbu 11 33 

kein Tatvorwurf 

' 

Während die Strafbefehlsfälle erwartungsgemäß ganz überwiegend objektiv und sub-

jektiv vollständig aufgeklärt waren, konnte dies bei den Einstellungen nach§ 153a Abs. 

1 StPO In nicht einmal 1/3 der Fälle festgestellt werden. Die Aufklärungslücken 

bestanden vor allem im subjektiven Bereich, bei knapp 36% war aber auch die ob-

jektive Tatseile nicht vollständig aufgeklärt. Die Struktur der § 153a StPO-Gruppe 

entspricht damit eher derjenigen der sanktionslosen Einstellungen, für die nur eine 

potentielle Schuldfeststellung erforderlich ist, als den Ergebnissen der Strafbefehls-

gruppe. Zwar Ist zu berücksichtigen, daß Strafbefehlsanträge eine besonders klare 

Fallgestaltung voraussetzen und auch keine Vergleichswerte von durch Anklage er-

ledigten Verfahren zur Verfügung stehen, gleichwohl spricht das Resultat ganz ein-

deutig gegen eine mehrheitlich anklagereife Durchermlttlung der nach § 153a Abs. 1 

StPO eingestellten Fälle. 
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Kein strukturell an der es BIid ergibt sich, wenn man den Aufklärungsstand statt auf die 
Gesamtfälle auf die Einzeldelikte bezieht. Während die Verteilung In den Einstel-
lungsgruppen mit derjenigen der Tabelle 68 praktisch Identisch Ist, liegt der Anteil der 
objektiv wie subjektiv vollstän dlg aufgeklärten Delikte bei den Strafbefehlsanträgen 
sogar bei 69%. Von einer tabellarischen Darstellung kann hier abgesehen wetden. 

Für die Frage der Durchermltllung Ist ferner von Bedeutung, ob In den nicht vollständig 

aufgeklärten Fällen de Beweismöglichkeiten durch de Ermittlungsorgane ausgeschöpft, 

die Ermittlungen also tatsächlich abgeschlossen - im Gegensatz zu: abgebrochen -

wurden. Auch die Erhebung der Beweismittelausschöpfung mußte im Wege der 

Experteneinordnung erfolgen, da der Begriff nicht vollständig operationalisierbar Ist. Es 

wurde dabei darauf abgestellt, ob hinsichtlich der nur lückenhaft aufgeklärten Tatseiten 

alle zur Verfügung stehenden Beweismittel genutzt wurden, wobei eine Orientierung an 

dem (ansonsten In den analysierten Verfahren) üblichen Ermittlungsaufwand erfolgte. 

Die Einschätzung der Beweistauglichkeit im Einzelfall mußte allerdings dem wertenden 

Eigenurteil der Auswerter überlassen bleiben. Im Pretest konnte Insoweit eine 

Rater-Übereinstimmung von 8.3% erzielt werden. 

Grundmenge in Tabelle 69 sind die ausweislich der Tabelle 68 lückenhaft aufgeklärten 

Fälle: 

Tabelle 69: Bewelsmtttetausschöpfung bei AufklAryngslücken 

§ 153a 1 (Na 124) § 1531 (Na 115) Slralbel. (Na 59) 
N % N % N % 

Bew eismlttel ausg eschöptt i 58 49,2 52 45,2 1 
1 

42 71,2 
BewetsmlHel nicht ausgeschöpft 1 60 50,8 63 54,8 1 : 16 28,8 

nicht festslell>ar i 6 1 : 

Wie in der Vortabajle zeigt sich eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen den beiden 

Einstellungsgruppen, während die Beweismittelausschöpfung In der Strafbefehlsgruppe 

nochmals erheblich höher liegt. In der Synthese der Tabellen 68 und 69 ergibt sich, daß 

die 16 Strafbefehlsfälle, in denen trotz Aufklärungslücken die Beweismittel nicht 
205) 

ausgeschöpft wurden, nur knapp 11% der prozentuierbaren Grundmenge aus-

machen. Dagegen beträgt der entsprechende Anteil bei den Erledigungen nach § 15.3a 

Abs. StPO .3.3%, bei den sanktlonslosen Einstellungen 4.3%. Zumindest die 4.3 § 153a 

Abs. StPO-Fälle, die objektive und subjektive Aufklärungslücken aufwiesen und bei 

denen darüberhinaus keine Beweismittelausschöpfung vorlag (= 24%!), dürften nicht 

"durchermlttelt" sein. 

205) Also ohne die Fälle, deren Aufklärungsstand nicht feststellbar war. 
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d. Summenvariable "Verfahrenskomplexität" 

Die vorstehenden verfahrensbezogenen Merkmalsanalysen haben sowohl in quanti-

tativer (Verfahrensdauer, Aktenumfang) wie qualitativer Hinsicht (Ermittlungsumfang, 

Verteldlgerbeteillgung) deutliche Schwergewichte ermlttlungslntensiver bzw. -proble-

matischer Fallkonstellationen bei den Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO ergeben. 

Die Ergebnisse deuten damit darauf hin, daß die Praxis diese Eriedlgungsform in Wlrt-

schaftsstrafermlttlungsverfahren zu einem nicht mehr auf die Bagatellkriminaiität 

beschränkten selbständigen Instrument der Verfahrensökonomie entwickelt hat. 

Indes Ist allein aufgrund der blvarlaten Zusammenhänge der Rückschluß auf einen 

solchen möglicherweise hinter den Einzelvariablen stehenden Gesamtfaktor - wir 

wollen Ihn hier "Verfahrenskomplexität" nennen - nicht unproblematisch. Es Ist nämlich 

keinesfalls sicher, daß die entsprechenden Schwerpunkte bei den einzelnen Merk-

malen von denselben Fällen, die dann in der Addition als besonders komplex anzu-

sehen wären, gebildet werden, auch wenn gewisse Überschneidungen schon rein 

rechnerslch vorliegen müssen. Andererseits ist die "Verfahrenskomplexität" angesichts 

ihrer Vielschichtigkeit nicht ohne weiteres meßbar, so daß man zur Absicherung der 

obigen Vermutungen aufgrund der Merkmalsanalysen eine Berechnungsmethode 

einsetzen muß, die die Einzelvarlablen umfaßt. 

Da das zur Überprüfung derartiger Gesamtzusammenhänge entwickelte statistische 

Rechenverfahren der Faktorenanalyse im Rahmen dieser Untersuchung an dem unter-

schiedlichen Datenniveau (nominal-, ordnal- und intervallskalierte Variablen) schei-

tert206>, - gleiches gilt im übrigen auch für die multiple Regressionsanalyse 207> -

wurde eine Summenlndex-Konstrukllon entwickelt. Der Grundgedanke ist dabei, 

anhand der Einzelmerkmalsausprägungen einen Summenwert zu bilden, der die Kom-

plexität des Verfahrens ausdrückt. Durch Vergleich der Indexstrukturen und der Durch-

schnittswerte in den Untersuchungsgruppen kann dann festgestellt werden, ob tat-

sächlich die unter Auflagen eingestellten Verfahren eine besonders hohe Verfahrens-

komplexität aufweisen. 

206) Vgl. Gaenslen-Schubö, Einfache und komplexe statistische Analyse, 2. Aufl. 
1973, S. 200 ff., 278 f ., vor allem hinsichtlich der Problematik dichotomer 
Skalierung. 

207) Gaenslen-Schubö (Fußn. 206), S. 45 ff., 143 ff. 
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aa. Die Einzelvariablen 

Als Variablen, die die Verfahrenskomplexität beeinflussen können, wurden den Be-

rechnungen 16 Merkmale zugrunde gelegt: 

- Verfahrensdauer 
- Aktenumfang 
- Zahl der Beschuldigten 
- Zahl der Strafanzeigen 
- Vorstaatsanwaltschaftlicher Ermittlungsumfang 
- Staatsanwaltschaftllcher Ermittlungsumfang 
- Verteidigerbeteillgung 
- Zahl der Beschuldigtenvernehmungen 
- Schriftliche Stellungnahmen des Beschuldigten 
- informelle Gespräche 
- Ergebnis der Beschuldlgteneinlassungen 
- Geschädigtenvernehmungen 
- Sachverständigengutachten 
- Hausdurchsuchungen 
- Objektiver Aufklärungsstand 
- Subjektiver Aufklärungsstand 

Die Auswahl orientierte sich an Geslct,tspunkten der Strafverfahrenslogik und Erfah-
rungswerten der juristischen Alltagspraxis. Selbstverständlich ist der Zusammenhang 
bei den rein quantitativen Verfahrensmerkmalen sowie dem (qualitativen) Ermittlungs-
umfang. Darüber hinaus entspricht es gängiger Erkenntnis{ daß vor allem Art, Umfang 
und Ergebnis der Beschuldigteneinlassungen von maßgeblichem Einfluß auf den Fort-
gang des Verfahrens sind und besondere Ermittlungsmaßnahmen i.d.R. auf eine eher 
problematische Verfahrens- i.S.v. Beweissituation hindeuten. Eine Sonderstellung 
nahm der "Aufklärungsstand zur Zeit der Abschlußentscheidung" ein, der aufgrund 
einer Experteneinordnun9 in objektiv und subjektiv vollständig bzw. lückenhaft zu-
stande gekommen war2CJ8l. Quasi als "Ermittlungsresümee" kann er selbst nicht mehr 
verursachend zur Verfahrenskomplexität beitragen, sondern spiegelt diese vielmehr 
ausschnittsweise wider. Gletchwohl erschien es sinnvoll, das Merkmal in den Index 
aufzunehmen, da es geeignet ist, den ansonsten nicht erfaßbaren Sachaufklä-
rungsgang zu berücksichtigen. Getrennt nach objektiver und subjektiver Tatseite 
wurden demnach vollständig aufgeklärte Fälle für weniger komplex angesehen als 
solche mit lückenhaftem Aufklärungsstand. 

Die Hauptproblematik der Indexbildung bestand darin, für die sehr unterschiedlichen 

Ausprägungen dieser Einzelvarlablen eine gemeinsame Skalierung zu entwickeln, die 

ihren jeweiligen Bedeutungsgehalt im Hinblick auf die Verfahrenskomplexität 

wiedergibt. Dafür wurden die Merkmale zunächst so klassifiziert, daß in ihrer Aus-

prägungsabfolge eine diesbezüglich qualitative Stufung gegeben war. 

208) S. oben 5. c. 
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Für die intervallskalierten Variablen 209) war dies insoweit unproblematisch, als der 
jewells niedrigste Wert auch der geringsten Komplexität entsprach usw. Hinsichtlich 
der nominalskallerten Variablen war zwischen solchen mit rein dichotomen Ja/Nein-
Ausprägungen, mit denen also lediglich das Vorllegen oder Nichtvorliegen bestimmter 
Verfahrensumstände gemessen wurde210), und solchen mit inhaltlich differenzierten 
Ausprägungen211) zu unterscheiden. Bel ersteren konnte per se auch nur eine di-
chotome Klassifizierung der Komplexität in dem Sinne erfolgen, daß das Vor/legen des 
Merkmals als Komplexitätsfaktor gewertet wurde; bei letzteren geschah die Ein-
ordnung nach dem vermuteten Einfluß auf den Verfahrens (-fort-) gang. 

In einem zweiten Schritt mußten die nach wie -vor unterschiedlichen Wertebereiche 

vereinheitlicht werden. Alle Variablen wurden dafür auf ein 0/1-lntervall transformiert, 

wobei die niedrigste - bzw. die geringste Komplexität repräsentierende - Ausprägung 

=0, die höchste = 1 gesetzt sowie die dazwischen liegenden Klassifizierungen ent-

sprechend zugeorchet wurden. 

So erhielten z.B. die Ausprägungen des "vorstaatsanwaltschaftflchen Ermittlungs-
umfangs" folgende Werte: keiner = 0, nur Abschlußverfügung = 0,JJ, geringe Er-
miltil.rigen = 0,67, umfangreiche Ermittlungen= 1; bei den Ja/Nein-Variablen wurde 
Nein= 0 und Ja= 1 gesetzt. 
Die lntervallskaflerten Variablen wurden zuvor entsprechend den Darstellungen der 
Elnzelmerkmalsanlaysen recodiert, um Verzerrungen durch extreme "Ausreißer" aus-
zuschalten. 
Selm objektiven und subjektiven Aufklärungsstand wurde der rechnerische Durch-
schnittswert der Einzeldelikte zugrunde gelegt212), 

bb. Die Indexbildung 

Der Komplexitätsindex der Fälle wurde durch Addition der Einzelvariablenwerte und 

anschließende Dlvidlerung durch die Anzahl der Werte ermittelt. Dabei blieben Variab-

len mit fehlenden Werten außer Betracht. 

Eine unterschiedliche Gewichtung der Einzelmerkmale entsprechend ihrem möglicher-

weise unterschledlichen Einfluß auf die Komplexität wurde nicht vorgenommen, da 

20-9) Verfahrensdauer, Aktenumfang, Zahl der Beschuldigten, Zahl der Strafanzei-
gen, Zahl der Beschuldigtenvernehmungen. 

210) Verteidlgerbeteiligung, schriftliche Stellungnahmen des Beschuldigten, informelle 
Gespräche zwischen Beschuldigten und den Ermittlungsorganen, Geschä dgten-
vernehmungen, Sachverständigen gutachten, Hausdurchsuchungen. 

211) Vorstaatsanwaltschaftlicher/staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsumfang, Ergeb-
nis der Beschuldigteneinlassungen. 

212) Beispiel: In einem Fall sind zwei Delikte objektiv vollständig, ein Delikt objektiv 
lückenhaft aufgeklärt, danach beträgt der Indexwert für den objektiven 
Aufklärungsstand des Falles: 2x0 + 1x 1 = o, JJ 

J 
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. d. b .. 1· h K ·t · · htl· h · d213) keine Ies ezug Ic en ri erien erste Ic sin • 

In Tabelle 70 ist zunächst die Verteilung der Indexwerte in den Untersuchungsgruppen 

wiedergegeben. Berücksichtigt wurden nur solche Fälle, deren Index aus mindestens 

11 Variablen gebildet wurde, d,h, In denen nicht mehr als 5 "mlsslng values" vor-

kamen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Indexwerte recodlert; die Prozen-

tuierung erfolgt kumulativ. Ergänzend sind die Durchschnittswerte der Untersuchungs-

gruppen angegeben. 

Tabelle 70: Summentndex "Verfahrenskomplexltät'" 

§ 153a I (N• 188) § 153 1 (Na 154) Slrafbef. (N- 176) 
N %cum. N "cum. N %cum. 

ndex bis o, 10 4 2, 1 13 8,4 JJ 18,8 

O, 11 bis 0,20 27 16,5 32 29,2 37 39,8 
0,21 bis 0,30 48 42,0 42 56,5 42 63,6 
0,31 bis 0,40 50 68,6 36 79,9 29 so, 1 
0,41 bis 0,50 36 87,8 24 95,S 24 93,8 
0,51 bis 0,60 16 %,3 5 98, 7 98,3 
0,61 bis O, 70 5 98,9 99,fl 100,0 

0,71 bls'0,80 2 100,0 100,0 . 
<211-ldex 0,34 0,29 0,27 

Ganz deutlich sind Schwerpunkte der sehr komplexen Verfahren (Index über 0,50) in 

der§ 153a Abs. 1 StPO-Gruppe und de~enlgen mit einem geringen Komplexitätsgrad 

vor allem in der Strafbefehlsgruppe festzustellen. Unter den 15 Fällen mit den 

höchsten Komplexitätsindices befinden sich 10 Erledigungen nach § 153a Abs. 1 

StPO, während keiner der 15 Fälle mit den niedrigsten Werten unter Auflagen ein-
gestellt wurde. 

Der Fall mit dem absolut niedrigsten Komplexitätsindex von 0,00 (nicht dokumentiert) 

betraf ebenso eine Erledigung nach § 153 Abs. 1 StPO wie de~enige mit dem höch-

sten Index (0, 72; Fall 73, Beschuldigter A), wobei letzterer allerdings zunächst für eine 

213) Dazu noch ausführlich unten dd. 
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214) Einstellung nach§ 153a Abs. 1 StPO vorgesehen war • 

Überhaupt sind die größten Varianzen zwischen den Untersuchungsgruppen vor allem 

bei den sehr niedrigen Indices zu finden. Die klare Abstufung der kumulierten Prozent-

werte bei der Indexklasse bis 0,2 Ist im Verhältnis zwischen Strafbefehl und § 153 Abs. 

1 StPO allerdings bereits beim Index bis 0,4 wieder ausgeglichen, im Bereich darüber 

unterscheiden sich diese Untersuchungsgruppen nur noch von der Gesamtheit der § 

153a StPO-Fälle. 

Eine weitergehende lnterpretalion Ist allein aufgrund der Indexstruktur nicht möglich. 

Ebenso ist es problematisch, die Varianzen zwischen den durchschnittlichen Index-

werten ohne statistische Hilfsmittel zutreffend einzuordnen. Es wurden daher ver-

tiefende Analysen angestellt, deren Ergebnisse in den folgenden Abschnitten dar-

gestellt sind: 

cc, Varianzanalyse 

Da sich die Untersuchung in bezug auf die BWE als Totalerhebung für einen zeitlichen 

Teilbereich darstellt 215>, sind Signilikanzberechnungen zur Ermittlung einer 

Zufallswahrscheinlichkeit mangels einer übergeordneten Grundgesamtheit an sich 

gegenstandslos und daher bislang auch nicht durchgeführt worden, 

Der "Nachteil" einer fehlenden grilligen Gewichtigungsmöglichkeit von Varianzen (der 

grundsätzlich durchaus den Vorteil einer weniger oberflächlichen Interpretation des 

tatsächlichen Datenmaterials beinhalten kann!) kommt dabei besonders zum Tragen, 

wenn augenfällige Unterschiede zur Belegung einer bestimmten Vermutung nicht 

vorhanden sind. So stellt sich hier die Frage, wie die durchschnittlichen Indexwerte der 

Untersuchungsgruppen zu beurteilen sind, die in einem Varianzbereich von 0,07 

Punkten (= 7 % des maximalen Index) streuen, Zwar sind bereits deutliche 

Strukturunterschiede herausgestellt worden, die aus obigen Gründen statistisch nicht 

auf Zufälligkeiten zurückzuführen sind, doch überraschen gleichwohl die rein optisch 

geringen Unterschiede in den Durchschnittswerten. Zur unterstützenden 

214) Weitere Beispiele für Fälle aus den Extrembereichen: Fall 118 (Index 0,01), Fall 
83 (0,04), Fall 93 (0,06), Fälle 6 und 75 (je 0,07); Fall 47 (0,61), Fall 116 (0,62), 
Fall 27 (0,63), Fall 39 (0,65), 

215) S. oben A. 2. 
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Verdeutlichung dieser Gruppenabweichungen und ihres Gewichts wurden daher und 

insoweit unter experimenteller Zugrundlegung einer (imaginären) Grundgesamtheit, für 

die unsere Fallgesamtheit eine repräsentative Stichprobe darstellte, ausnahmsweise 

doch Signifikanzberechnungen Im Wege der Varianzanalyse durchgeführt, 

Mil der Varianzanalyse können zwar keine Kausalzusammenhänge nachgewiesen 
werden, jedoch wird überprüft, Inwieweit tatsächlich auftretende Klassenvarianzen 
einer mehr als zwelklasslgen (abhängigen) Variablen In Hinblick auf eine oder mehrere 
unabhängige Variablen (statt auf dem vermuteten Wirkungszusammenhang) auf Zufall 
beruhen. Beträgt diese Zufallswahrscheinlichkeit weniger als 5%, spricht man von 
einem signifikanten Unterschied, d,h, die Varianz Ist nicht mehr durch bloßen Zufall zu 
erklären, eine Kausalilätsvermutung mithin jedenfalls insoweit nicht widerlegt, 
Mathematisch stellt die Varianzanalyse die Mittelwertabweichungen i1J.r::t~Wj1lb_ einer 
Gruppe (z.B. § 153a Abs, 1 StPO) den Abweichungen 11/j§.S,l:l~IJ. den Gruppen (z.B. § 
153a Abs. 1 versus § 153 Abs, 1 StPO) gegenüber, so daß eine hohe Varianz zwi-
schen den Gruppen dann als weniger relevant anzusehen Ist, wenn auch Innerhalb der 
Gruppen starke Varianzen vorkommen216l, Die Varianzanalyse wurde in der Unter-
suchung mit dem ONEWA Y-Programm im SPSS-Paket durchgeführt217), 

Ausgehend von der Annahme, daß die Art der Abschlußentscheldung (abhängige 

Variable) vom Grad der-Verfahrenskomplexität im hier konstruierten Sinne (unabhän-

gige Variable) mitbestimmt wird, ergaben sich diesbezüglich auf dem 5 %-Niveau 

signifikante Unterschiede zwischen der § 153a Abs, 1 StPO-Gruppe einerseits und 

beiden Vergleichsgruppen andererseits218 >. 
Die gegenüber den sanklionslosen Einstellungen wie den Strafbefehlsfällen höhere 
Verfahrenskomplexität der Einstellungen unter Auflagen wäre somit auch dann nicht 

durch bloßen Zufall zu erklären, wenn unsere Untersuchungsgruppen lediglich re-

präsentative Stichproben einer übergeordneten Grundgesamtheit darstellten. Anderes 

216) Vgl. dazu Miltenecker, Planung und statistische Auswertung von Experimenten, 
9, Aufl. 1979, S. 74 ff, 

2 17) Vgl. u.a. (Fußn, 14), S. 190 ff, 

218) Der Übersichtlichkeit halber sei hier nur am Rande vermerkt, daß die erforder-
liche Normalverteilung der Gruppen Im Hinblick auf den Komplexitätsindex 
anhand des KOLMO-GOROV-SMJRNOV-Tests (Beutel u.a., Fußn, 14, S. 181) 
überprüft und bestätigt wurde. Die Überprüfung derH7imogenität der Gruppen-
varianzen erfolgte Im ONEWAY-Programm mit den COCHRAN- sowie BART-
LETT-BOX-Testverfahren (vgl. Clauss-Ebner, Grundlagen der Stalisllk für 
Psyc·hologen, Pädagogen und Soziologen, 1975, S. 314 ff.). Die Vermutung 
uneinheitlicher Homogenität wurde dabei widerlegt, das Signiflkanzniveau lag 
über 15% (COCHRAN) bzw. 23% (BARTLETT-BOX). 
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gilt dagegen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den beiden Vergleichsgruppen; da 

die Unterschiede hier nicht signifikant sind, wäre insoweit die Zufallshypothese nicht 

widerlegt. 

Es zeigt sich also, daß den absolut nicht sehr bedeutsam scheinenden Varianzen der 

durchschnittlichen Komplexitätslndlces durchaus ein gewichtiger Erklärungsgehalt 

zukommen kann, jedenfalls soweit es die hier vor allem interessierende relative Ein-

ordnung der§ 153a Abs. 1 StPO-Fälle angeht. -

Die Eindrücke der Elnzelmerkmalsanalysen, wonach der Einstellung unter Auflagen im 

Ermittlungsverfahren vor allem die Funktion der Bewältigung von Verfahrenskom-

plexität zukommt, werden durch die Ergebnisse der diesbezüglichen Summenvaria-

blenberechnungen verstärkt. Allerdings kann statistisch nicht ausgeschlossen werden, 

daß die Resultate durch nicht berücksichtigte "StörvarJablen" - de Binnenstruktur der 

Summenvariablen wird sogleich unter dd. untersucht - beeinflußt sind, wenngleich des 

angesichts der recht umfänglichen Summenvariablenkonstruktion nicht sehr 

wahrscheinlich Ist. 

dd. Zur Binnenstruktur der Summenvariablen 

Wie oben bereits ausgeführt, könnte eine a priori unterschiedliche Gewichtung der 

Elnzelvariablen entsprechend ihrem mutmaßlichen Einfluß auf die Komplexität mangels 

geeigneter Kriterien nicht begründet werden. Die Komplexität eines Verfahrens ist 

eben keine feststehende bzw. anhand einer allgemeingültigen Begrifflichkeit meßbare 

Größe, sondern stellt im hier verwendeten Sinne eine summarische Hilfskonstruktion 

dar, anhand derer ein varlantenreiches und im Einzelfall möglicherweise sehr 

unterschiedliches Zusammenwirken von Einzelmerkmalen zu erfassen versucht werden 

soll. Weder kann die vorgenommene gleichmäßige Gewichtung als für den Einzelfall 

sicher zutreffend noch die Zugrundelegung der in der Untersuchung erfaßten Variablen 

als notwendig erschöpfend bezeichnet werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, 

daß bei allen Unzulänglichkeiten der so vorgenommenen Einordnung der Index auf die 

Gesamtheit der Fälle geeignet ist, Verfahrenskomplexität zu messen. Auf Grundlage 

dessen kann auch eine (nachträgliche) Analyse des Einflusses der Einzelvariablen auf 

die Verfahrenskomplexität - sprich: den so zustande gekommenen Komplexitätsindex 

- in Betracht kommen, indem man nämlich jedes Merkmal einzeln mit der 

Summenvariablen korreliert. 
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Mil der Korrelallonsana~se werden Wechselbeziehungen zwischen zwei quantitativen 
Merkmalen gemessen2 9). Im Fall vollständiger linearer Abhängigkeit erreicht der 
Koeffizient die Extremwerte 1 bzw. -1. 
Korrelationen liefern zwar grundsätzlich keine Informationen über etwaige Kausal-
zusammenhänge zwischen den Merkmalen220), im Falle der Summenvariablenkon-
struktlon Ist diese Kausalwirkung Jedoch bereits vorgegeben, da die Einzelvariablen-
werte voll in den Index eingehen. Je höher die Korrelation ausfällt, desto mehr ent-
spricht die Abfolge der jeweiligen Merkmalsausprägungen der Komplexitätsannahme 
und umso stärker wirkt sich damit das Merkmal auf die Summenvariable aus. Weist 
dagegen ein Merkmal In allen Ausprägungen denselben Indexwert aus, Ist es hinsicht-
lich des Summenwertes neutral, d.h., das Vorliegen bzw. Nlchtvorllegen bestimmter 
Ausprägungen hat keine Auswirkungen auf den angenommenen Komplexitätsmaßstab. 

Zwar sind die Einzelmerkmale an sich zum größten Tell nicht quantitativ meßbar, Im 
Hinblick auf die Indexberechnung besteht für die entsprechend der Komplexitäts-
annahme in das 0/1-lntervall eingestuften Ausprägungen Jedoch (ein konstruiertes) 
Ordlnalskalennlveau. Es konnten damit sog. nonparametrische Korrelationsanalysen 
durchgeführt werden221), wobei nochmals betont werden muß, daß die Ergebnisse 
Erklärungskraft nur hinsichtlich der hier vorgenommenen Indexberechnungen und Ihrer 
Zusammenhänge besitzen. 

n Tabelle 71 sind zunächst die Korrelationskoelflzlenten für die Gesamtheit der Fälle, 

sodann für die einzelnen Untersuchungsgruppen aufgeführt. Ausgegangen wurde wie 

in der Vortabelle von der Indexberechnung bei maximal 5 fehlenden Werten. 

Es zeigt sich, daß auf die Gesamtzahl der Fälle vor allem der Aktenumfang und die 

Verteidigerbeteiligung, aber auch die Verfahrensdauer hoch mit der Summenvariablen 

korreliert, d.h., diese Variablen spiegeln in der vorgegebenen Abfolge ihrer Ausprä-

gungen am meisten die hier verwendete Komplexitätsannahme wider und wirken sich 

entsprechend am meisten differenzierend aus. 

Der ebenfalls recht hohe Koeffizient beim staatsanwaltschaltlichen Ermittlungsumfang 

wird etwas relativiert durch die sogar leicht negative Korrelation beim vorstaatsan-

waltschaftllchen Er1]1it!lungsumfang. Es wurde bereits bei der Einzelmerkmalsanalyse 

festgestellt, daß umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft praktisch nu_r In 

Fällen ohne Vorermittlungen stattfanden, wie umgekehrt eher dann auf eine eigene 

219) Mlttenecker (Fußn. 216), S. 100 ff. 

220) Vgl. Atteslander, Methoden der empirischen Sozialforschung, 4. Aufl. 1975, S. 
228 1. 

221) NONPAR CORR im SPSS-Paket nach Spearman, vgl. Beutel u.a., (Fußn. 14), S. 
175 m.w.N. --
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Tabelle 71: Elnzelmerkmale u,d Summentnde~ 

Korrelatlon mit Summenlndex für: 

gesamt § 15Ja 1 § 15J 1 Slrafbef. 

Verfahrensdauer ,54 ,55 .49 ,54 

Aktenumfang .67 .55 ,67 .77 

Zahl der Beschuldtglen .J6 ,24 .J4 ,45 

Zahl der Slrafanzelgen ,J9 .JB .JB ,42 

vorstaalsanw. ErmUIL -Umfang -. 12 -.09 -, lJ -, lJ 

staatsanw. ErmUtL -Umfang ,5J .55 ,58 .52 

Verteldlgerbetetllgung ,63 ,58 .60 ,67 

Zahl der Besch. -Vernehm111gen .08 -.06 ,13 .2) 

Schrift. Slefü1:ngnahmen des Besch. .51 ,42 .54 .55 

hformelle Gespriche SIA/Besch. .J9 .J7 ,Jl .42 

Ergebnis der Besch. -Einlassungen .4J ,J9 ,J6 .47 

Geschi d gt envernehmung en .J7 .J7 .41 .42 

Sachve rstän d gengutachten .26 .26 ,28 ,24 

Hausdurchsuchungen .43 .J9 .37 .53 

obJ. Aufklärungssland .Ja ,51 .22 .J6 

subJ. Aufklärungsstand .Jl .40 .25 ,26 

aufwendige Sachverhaltsermlltlung durch de Staatsanwaltschaft verzichtet wurde, 

wenn schon entsprechende Vorarbeiten geleistet waren 222 >. 
Ein vergleichsweise nur geringer Zusammenhang mit der Summenvariablen ergab sich 

dagegen für die Zahl der Beschuldlgtenvernehmungen und auch die Sachver-

ständigengutachten, wobei letztere Variable allerdings bei dichotomer Klassifzierung 

nur eine sehr geringe Besetzung der Ja/Nein-Kategorie aufwies. 

Die Rangfolge der Korrelationswerte für die Gesamtheit der Fälle findet sich im we-

sentlichen In den Untersuchungsgruppen wieder, auch wenn einzelne Abweichungen 

bemerkenswert erscheinen. 

So fällt besonders der gegenüber den Einstellungsgruppen nochmals sehr viel stärkere 
Zusammenhang zwischen der Summenvariablen und dem rein quantitativ - formalen 
Merkmal des Aktenumfangs bei den Strafbefehlsfällen auf. Die - vor allem niedrige -
Blattzahl der Akten läßt hier bereits sehr treffsicher auf die - regelmäßig ebenfalls 
niedrige - Verfahrenskomplexität im übrigen schließen, was auch tatsächlich eher 
einleuchtet als die umgekehrte Annahme bei blattstarken Akten. 
Deutlich höher als In den Einstellungsgruppen ist die Korrelation bei den Strafbefehls-

222) Vgl. oben 5. b. cc., Tab. 63. 
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Tabelle 72: Komolextlätsmdex für cle Elnzelmerkmate 

Merkmal Klasslftzlerung Insgesamt § 15Ja I St PO § 15J I StPO Strafbefehl 

Verfahra"lsdauer 1 - J Monate 0, 18 (N= 62) 0,20 (N. 1J) 0,18 (Ne 21) O, 17 {N. 28) 
4-6 0,20 ( 69) 0,26 ( 19) 0,22 ( 17) 0, 16 ( JJ) 
7 - 12 0,28 ( 90) 0,28 ( JO) 0,27 ( 3J) O,JO ( 271 
13 - 24 O,J2 ( 106) O,JJ ( 40) O,J2 ( J4) O,JO ( J2) 
25 - J6 O,J8 ( 51) 0,44 ( 16) O,J4 ( 14) O,J6 ( 21) 
J7 - 48 O,J8 ( 72) 0,42 ( 39) O,Jl ( 15) O,J7 ( 18) 
49 - 60 O,J8 ( 20) 0,44 ( 4) 0,40 ( 6) O,J5 ( 10) 
darüber 0,46 ( 22) 0,45 ( 15) 0,51 ( 6) O,J5 ( 1) 

Aktenumfang 1 - 25 Blatt O, 14 (Na 76) O, 19 (N::i 14) 0, 15 (Na JO) 0,11 (N• J2) 
26 - 50 0,22 ( 61) 0,25 ( 19) 0,26 ( 17) o, 16 ( 25) 
51 - 100 0,26 ( 89) 0,29 ( J2) 0,25 ( JO) 0,25 ( 27) 
101 - 150 0,33 ( 85) O,J5 C J2) O,JJ C 20) O,J2 C 33) 
151 - 250 O,J6 ( 69) O,J7 ( 28) . O,J4 ( 17) 0,36 ( 24) 
251 - 500 0,41 ( 82) 0,40 ( 41) 0,41 ( 20) 0,43 ( 21) 
501 - 1000 0,45 ( 34) 0,49 ( 10) 0,41 ( 16) 0,45 ( 8) 
darüber 0,46 ( 7) 0,48 ( 6) - ( -) O,J7 ( 1) 

Zahl der 8eschuld1gten 1 BescnUldlgter 0,24 (N= 2J5) O,JO (Na 68) 0,2J (No 70) 0,21 (N• 97) 
2 O,J5 ( 119) O,J5 C 61) O,J5 ( J1) O,J2 ( 27) 
J O,J6 ( 62) 0,39 ( 28) 0,31 ( 17) O,J5 C 171 
4 O,J4 C 20) 0,29 C 7) O,J1 ( 8) 0,46 ( 5) 
5 O,J4 ( 29) O,J6 ( 15) 0,33 8) O,JJ ( 6) 
darüber O,J5 ( 51) 0,42 C 7) O,J4 ( 20) O,J4 ( 24) 

Zahl der Strafanzeigen keine Strafanzeige 0,26 CN• 310) 0,30 (N= 108) 0,25 (N. 92) 0,22 (Na 110) 
1 0,34 ( 155) O,J7 C 62) O,J2 ( 45) O,J1 C 48) 
2 0,41 ( 25) 0,42 ( 6) O,J9 ( 10) 0,42 ( 9) 
J-5 0,48 ( 12) 0,54 ( 4) 0,45 ( 5) 0,45 ( 3) 
darüber 0,55 ( 9) 0,62 ( 5) O,JB C 1) 0,50 ( 3) 

Vorstaatsanw. Erm1tt- keiner O,J2 (N= 340) O,J5 (N, 120) O,JO (N= 124) O,JO CN• 96) 
lungsumfang nur Abschl.-Verf. O,J5 C 24) O,J8 ( 15) O,J5 C 5) 0,22 ( 4) 

geringe Ermlttl. 0,20 ( 65) 0,25 ( 16) 0,21 ( 15) o, 18 ( 34) 
umfangr. Ermittl. 0,31 ( 82) 0,33 ( 36) 0,29 ( 9) 0,29 ( 37) 

staatsanw. Erm1tt!.um- nur Abschl.-Verf. O, 19 (Na 108) 0,26 (N) 31) O, 17 (N::i 24) 0, 16 (N• 53) 
fang geringe Ermittl. 0,24 ( 125) 0,26 ( 57) 0,23 C 46) 0,24 ( 22l 

umlangr. ErmittL 0,37 ( 282) 0,41 ( 100) 0,36 ( 82) O,J3 C 100) 

Ve rte1dlg erbe Je1d1 gu ng nein 0,22 (N= 288) 0,26 (Na 89) 0,23 (Na 95) 0, 19 (Na 104) 
ja 0,40 ( 227) 0,42 C 97) O,J8 C 59) 0,39 ( 71) 

Zahl der 3eschuldig- keine Vernehmung 0,29 (Na 183) O,J5 (Na 67) 0,27 (No 70) 0,24 (N• 46) 
lenvernehmungen 1 O,JO ( 272) O,J3 C 95) 0,30 ( 79) 0,26 ( 98) 

2 O,J2 ( 42) 0,31 ( 18) 0,33 ( 4) O,J2 ( 20) 
3 O,J9 ( 12) 0,36 ( 4) 0,37 C 1) 0,41 ( 7) 
darüber 0,43 ( 3) 0,39 ( 2) - ( -) 0,49 ( 1) 

::ichrifll. Slellungnan- nem 0,25 (N= J26) 0,29 (1,. 108) 0,24 (Na 98) 0,21 ( 120) 
men des Besch. Ja O,J9 ( 189) 0,40 ( 78) O,J8 ( 56) 0,39 ( 55) 

lnlor.melle Gespra- nem 0,27 (N• 402) O,JO (1-.. 122) 0,27 (N: 140) 0,24 (Nm 140) 
ehe 1• 0,41 ( 115) 0,41 ( 65) 0,43 ( 14) 0,39 C 36) 
Ergebnis der Be- Votlgeständnts 0,22 (No 119) 0,28 (N-=: 32) 0, 14 (No 16) 0,21 (Na 68) 
schuldlgtenein- Teilgeständnis 0,30 ( 63) 0,28 C 36) O,J5 C 4) 0,33 C 23) 
lassungen Auss. ohne G~st. O,JS (N= 208) 0,40 ( 84) 0,35 ( 8J) 0,38 C 41) 

keine Aussage O,J5 ( 35) 0,38 ( 14) 0,32 C 10) 0,33 C 14) 
Geschadlgtenver- ne,n 0,27 (Na 411) O,Jl (N. 152) 0,26 {Ne 125) 0,23 (Na 134) 
nehmungen Ja 0,41 ( 100) 0,46 ( 31) 0,41 C 28) O,J8 C 41) 
Sacnverslan eigen- nem 0,29 (N= 491) O.,)J (Na 174) 0,28 (N. 149) 0,26 (Na 168) 
gutachten 1a 0,49 ( 27) 0,51 ( 14) 0,53 C 5) 0,45 ( 8) 
Hausdurch- nein o,26 (Na J86) 0,30 (No 132) 0,27 129) 0,22 (Na 125) 
Suchungen Ja 0,41 ( 132) 0,43 ( 56) 0,40 ( 25) 0,39 ( 51) 
ObJe1<l1ver vollstandg 0,27 CN• J44) 0,29 (No 114) 0,26 (N. 99) 0,27 (N• 131) 
Aulkläru, gsstand lückenhaft 0,40 ( 131) 0,42 ( 65) O,J4 ( 47) 0,44 ( 19) 
Sub1e1<1tver vollständig 0,25 (N=- 179) 0,26 (No 55) 0,21 (No 32) 0,26 (No 92) 
Aulklärtr1gsstand lückenhaft O,J4 ( 296) O,J7 ( 124) 0,31 C 114) 0,34 ( 58) 
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fällen auch hinsichtlich der Merkmale "Zahl der Beschuldigten" und "Hausdurchsu-
chungen", während bei den Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO Insoweit der 
objektive und subjektive Aufklärungsstand aus dem Rahmen fallen. 

Zur Hintergrun dsaufhellung der sehr abstrakten Korrelatlonskoefflzlentenberechnung 
Ist in Tabelle 72 der Summenindex für jede einzelne Merkmalsausprägung ausge-
wiesen. Hoch korrelierende Merkmale zeichnen sich durch einen in der Abfolge stetig 
steigenden Indexwert und eine hohe Varianz aus. Zu beachten ist dabei, daß 
"Ausreißer" zum Tell durch niedrige Fallzahlen bedingt sein h.Önnen und ihnen Insoweit 
nur "optische" Bedeutung zukommt. 

Die Im wesentllchen gleiche Korrelationsstruktur der Untersuchungsgruppen (Tabelle 

71) bedingt, daß zwar die Höhe des Gesamtkomplexitätsindexes, nicht aber die Grup-
223) 

penvarlanz maßgeblich von den am höchsten korrelierenden Einzelvariablen 

gesteuert wird. 

Tabelle 73 zeigt die Entwicklung der Indexwerte, wenn man schrittweise die für die 

Gesamtfallzahl am höchsten korrelierenden Einzelvariabien aus der Berechnung aus-

schließt: 

Tabelle 73: Komplexllätstndex bei abgewandelter Summenvarlablen 

§ 153a I SIPO § 153 1 SIPO Slrafbef. 

ursprll'lgl. Summenvarlabla 
0,29 (N• 154) 0,27 (N• 176) (16 Elnzelmerkm., max. 5 m.v.) 0,34 (N• 188) 

ohne Aktenumfang 
(15 Elnzehnerkm., max. 5 m.v.) 0,33 ( 188) 0,28 ( 154) 0,26 ( 176) 

zusälzl. ohne Verteldlgerbetelßgung 
(14 Elnzelmerkm., max. 4 m.v.) 0,32 ( 188) 0,27 ( 154) 0,25 ( 176) 

zusälzl. ohne Verfahrensdauer 
(13 Elnzetmerkm., max. 4 m.v.) 0,31 ( 188) 0,27 ( 154) 0,24 ( 177) 

zusätzl. ohne (vor-) staatsanw. 
Ermltlllllgsumfang 
(11 Elnzelmerkm., max. l m.v.) 0,27 ( 188) 0,24 ( 154) 0,20 ( 175) 

zusälzl. ohne schrtfll. Slellungnahmen 
(10 Elnzelmerkm., max. 3 m.v.) 0,26 ( 188) 0,23 ( 154) o, 18 ( 176) 

In allen dargestellen Varianten bleibt der oben im Rahmen der Varianzanalyse fest-

gestellte signifikante Unterschied zwischen den Einstellungen nach § 153a Abs. 1 

223) Tab. 70, 



- 205 -

StPO und den Vergleichsgruppen bestehen. 

Der spezifisch hohe Komplexllälsgrad der § 153a Abs. 1 StPO-Fälle läßt sich also 

nicht durch besonders komplexllätslyplsche Merkmale erklären, sondern ergib! sich 

auch und gerade aus der Summierung der möglichen komplexltätsblldenden Variablen, 

was als Bestätigung für die Taugllchkell der Summenvariablenkonstrukllon und der auf 

Ihrer Grundlage angestellten Berechnungen angesehen werden kann. 

e. Zusammenfassung 

Die Analyse der verfahrensbezogenen Merkmale ergibt eine gegenüber den Ver-

gleichsgruppen deutliche Sonderstellung der nach § 153a Abs. 1 StPO erledigten Fälle. 

Während Strafbefehlsanträgen ebenso wte Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO 

regelmäßig ein wenig aufwendiges Ermittlungsverfahren vorausgeht, das auf eine klare 

.Sach- und Rechtslage bzw. eine unbedeutende Fallgestaltung hindeutet, sind die 

unter A1Jflagen elngestelllen Fälle häufig durch ermittlungsaufwendlge bzw. 

-komplizierte Verfahrenskonstellationen gekennzeichnet. 

So dauerten die Ermittlungen - unter Außerachtlassung des Auflagenüberwachungs-

verfahren_s und ohne erheblichen Einfluß des Zusllmmungsverfahrens - bei den § 153a 

Abs. 1 StPO-Fällen mit durchschnittlich über 2 Jahren nicht nur erheblich länger als In 

den Vergleichsgruppen, sondern auch länger als diejenigen der im gleichen Zellraum 

durch Anklage erledigten Verfahren, so daß von einer der gesetzgeberischen Intention 

entsprechenden raschen Verfahrenserledigung nur unter Voraussetzungen die Rede 

sein kann, die erhebliche Zweifel am Geringfügigkeilscharakler der Fälle aufkommen 

läßt. 

Der rein zeitlichen Dimension der Verfahren entspricht zwar durchaus auch eine -

gemessen an den Vergleichsgruppen - Intensivere Ermltllungslällgkeil der Straf-

verfolgungsorgane,, die zu einem stattlichen Aktenumfang, Jedoch keinesfalls zu einem 

adäquaten Ermllllungsergebnis, d.h. Sachaufklärungsstand, führte. Die nach § 153a 

Abs. 1 StPO erledigten Fälle weisen diesbezüglich sehr viel mehr strukturelle 

Ähnlichkeiten mit den durch sanktlonslose Einstellung erledigten, für die eine hypo-

thetische Schuldfeststellung ausreicht, als mit den Strafbefehlsfällen auf. Ursache 

hierfür ist nach den Ergebnissen möglicherweise die offensivere Verteidigungsstrategie 

der Beschuldigten, die sich In häufigerer Verteldlgerbeteillgung und - gegenüber den 

Strafbefehlsfällen - erheblich niedrigerer Gesländnlsbereitschafl ausdrückte. 

Andererseits wurden die verfügbaren Bewelsmillel in nicht einmal 50 % der § 153a 

Abs. 1 StPO-Fälle mit Aufklär~ngslücken von den Ermittlungsbehörden ausgeschöpft, 

was deutlich gegen eine mehrheitliche "Durchermitllung" dieser Verfahren spricht. 

Vielmehr scheint der Einstellung unter Auflagen hier eine "Notbremse-" 1.5.v. 
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ulllma ratio-Funktion für Fälle, die anders nicht mehr mit einem vertretbaren Aufwand 

zu erledigen wären, zuzukommen. Immerhin waren es nur In seltenen Ausnahmefällen 

die Beschuldlgten, von denen die Elnstellungsanregung ausging; In aller Regel erfolgte 

der Vorschlag von seilen der Ermittlungsbehörden selbst. 

Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man als Hilfskonstrukllon zur Messung der Ver-

fahrenskomplexität die verschiedenen Merkmale, die zu einer Komplizierung der Er-

mittlungssituation führen können, in einer Summenvarlablen zusammenfaßt. 

Es zeigt sich, daß zwar einige Merkmale (Verfahrensdauer, Aktenumfang, Verteidiger-

beistand) in Hinblick auf die Summenvarlable besonders stark differenzieren und damit 

den so gemessenen Komplexitätsindex mehr als andere Einzelvariablen beeinflussen, 

Jedoch ist davon unbeeinflußt ein gegenüber den Vergleichsgruppen deutlich höherer 

Komplexitätsgrad der § 15.3a Abs. 1 StPO-Fälle, der - im (fiktiven) Fall einer 

Stichprobengesamtheit - einer statistischen Zufallsüberprüfung standhält. 
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III. Staatsanwältebefragung 

A. Methodik 

Mit der Befragung der Staatsanwälte war eine mehrschichtige Zielsetzung verbunden. 

Zum einen sollten Problemstellungen der praktischen Handhabung von Geringfüglg-

keitseinstellungen, die allein mit dem Mittel der Aktenanalyse nicht (zufriedenstellend) 

nachvollzogen werden können, aufgegriffen und der fachkundigen Beurteilung der 

Rechtsanwendenden unterzogen werden. Vor allem aber ging es darum, die Einschät-

zung der Praxis in bezug auf die der Untersuchung zugrunde liegenden Fragestellun-

gen zu ergründen, und zwar dies sowohl hinsichtlich der pragmatischen wie auch der 

dogmatischen Seiten des Ermittlungsverfahrens. 

Um gegebenenfalls diesbezügliche Besonderheiten in der wirtschaftsstrafrechtlichen 

Praxis aufzufinden, sollten sowohl Wirtschaftsdezernenten wie in allgemeinen Buch-

stabenabteilungen mit Vermögensdelikten befaßte Staatsanwälte befragt werden und 

die Ergebnisse nach ~öglichkeit getrennt ausgewertet und gegenübergestellt werden. 

Ferner sollte die Befragung repräsentativen Charakter für das Bundesgebiet besitzen. 

Zur Erlangung entsprechender Stichprobengrundlagen wurden mangels anderer 

geeigneter Quellen von allen Staatsanwaltschaften des Bundesgebiets die Namen der 

dort mit Wirtschafts- bzw. Vermögensstraftaten befaßten Dezernenten (ohne 

Jugendstaatsanwälte) erbeten. Von den so ermittelten 1.801 Staatsanwälten waren 

386 Wirtschafts-, 1.411 Buchstabendezernenten. Die daraus gezogenen re-

präsentativen Zufallsstichproben umfaßten 302 allgemeine und 193 Wirtschaftsstaats-

anwälte, denen nach Eingang der Genehmigungen seitens der Justizministerien Anfang 

1982 die Befragungsunterlagen zugeleitet wurden. 

Von den innerhalb des Erhebungszeitraums bis Ende September 1982 zurückgesandten 

Fragebögen erwiesen sich 260 als verwertbar, d.h. sie waren ganz oder teilweise 

inhaltlich ausgefüllt. Die Befragung erzielte mithin einen verwertbaren Rücklauf von 

53%, der sich allerdings sehr ungleichgewichtig verteilt, da 161 ausgefüllte Bögen von 

Wirtschafts-, aber nur 97 von Buchstabendezernenten kamen. Zwei Befragte ließen 

sich nicht entsprechend einordnen, da sie als Abteilungsleiter (inzwischen) mit 

übergeordneten Aufgaben befaßt waren. Während also die "Wirtschaftsstichprobe" zu 

über 80% ausgeschöpft werden konnte, war dies bei den allgemeinen Staatsanwälten 

zu nicht einmal 1/3 der Fatl. Der Grund dürfte darin liegen, daß die vorliegende 
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Untersuchung, aber auch die Parallelstudien zu § 74c GVG224>, mit denen die Befra-

gung gemeinsam durchgeführt wurde, sowie die B WE selbst bereits als wJd.li~!:!sll.li: 

strafrechtliches Forschungsprojekt der Praxis zur Kenntnis gekommen war und viele 

allgemeine Staatsanwälte sich daher von vornherein für eine Mitarbeit nicht kompetent 

erachteten. Obwohl im ersten Anschreiben sowie anläßlich einer späteren Mahnaktion 

auf die Vergleichsgruppennotwendigkeit hingewiesen wurde, kamen zahlreiche unaus-

gefüllle Bögen von Buchstabendezernenten zurück, die sich nicht zu einer Mitarbeit 

entschließen konnten. 

Immerhin kommt den Ergebnissen der Wirtschaftsstaatsanwältebefragung, auf die es in 

erster Linie ankommt, angesichts der insoweit hohen Ausschöpfung ein beachtlicher 

Aussagegehalt zu. Die 97 Fälle der Vergleichsgruppe dürften - unabhängig von der 

Frage ihrer Repräsentativität für die Grundgesamtheit - wo nötig jedenfalls zur 

relativierenden Einordnung ausreichen. 

Entsprechend obigen Befragungszielen wurden neben rein informatorischen Fragen zur 

eigenen Handhabung des § 153a SIPO225) bzw. zu Erfahrungen betreffend die 

II . E. t II . 226) F · · a gemeine ins e ungspraxIs auch solche ragen formuliert, In denen die 

Staatsanwälte mit in der rechtswissenschaftlichen Diskussion aufgeworfenen Problem-

stellungen konfrontiert wurden 227>. Schließlich sollten die Befragten zu einigen aus-

gewählten Punkten, hinsichtlich derer zentrale Ergebnisse der Aktenanalyse vermutet 

wurden, prognostische Stellungnahmen abgeben 228 >. 

Die Hauptschwierigkeit lag dabei darin, die zum Teil sehr komplexen und diffizilen 

Problemstellungen auf kurze und kategorisiert beantwortbare Fragen zu reduzieren, 

224) (Fußn. 57); Sickenberaer (Fußn. 57); Schönherr (Fußn. 57), Kießner, 
Kreditbetrug als Wirtschaftsdelikt, 1984; Scherer, Subventionsbetrug als Wirt-
schaftsdelikt, 1984. 

225) S. im folgenden 1. a., b., d., 2. a. 

226) 1. c., 2. b., 3. a., b., c. aa., d. aa. 

227) 3. c. bb., cc., 4. a. - d. 

228) 1. e., 3. c. dd., d. bb., cc. 
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um den Zeitaufwand der Befragten in Grenzen zu halten, ohne gleichzeitig die Mög-

lichkeit zu differenzierterer Stellungnahme zu verschließen, Es wurde schließlich eine 

Kombination aus offenen und standardisierten Fragestellungen gewählt, deren Abfolge 

einem schematischen Antwortverhalten entgegenwirken sollte. 

Bei den standardisierten Fragen zu Einschätzungen, Meinungen und Prognosen wurde 
größtenteils eine rigide Reduzierung des denkbaren Antwortenspektrums auf Ja/Nein-
Kategorien vorgenommen, was bisweilen bei den Befragten auf offenbaren Unmut 
stieß und In Einzelfällen auch Antwortverweigerungen zur Folge hatte. Obwohl der-
artige Reaktionen einkalkuliert werden mußten und selbstverständlich nicht verkannt 
wird, daß sich ein Großteil der Realität Im "Grauberelch" zwischen den extremen 
Alternativen bewegt, wurde bei den entsprechenden Punkten dieser Mittelbereich 
bewußt zugunsten einer polarisierten Fragestellung ausgeblendet, um auf diesem Wege 
Trends In die eine oder andere Richtung aufzuzeigen, Bel der Interpretation der so 
gewonnenen Daten wird dieser Umstand allerdings zu berücksichtigen sein, Immerhin, 
zeigt die insgesamt geringe Anzahl von fehlenden Angaben, daß die Befragten sich 
schließlich überwiegend für eine Alternative entscheiden konnten, die Polarisierung 
also nicht "lee~z;'j• Nennenswerte Antwortausfälle ergaben sich lediglich bei zwei 
Fragestellungen , deren prognostische Intention offenbar allein aus der 
Formulierung "Glauben Sie ••• " bzw. "Meinen Sie ••• " nicht für alle Befragte deutlich 
wurde. 

Nach der Vercodung der Fragebögen, der Dateneingabe in die Rechenanlage sowie 

der Fehlerkorrektur wurden im ersten Quartal 1983 die Auswertungsarbeiten durch-

geführt. Diese erfolgten neben der bereits erwähnten Unterteilung nach Aufgaben-

gebieten zum Teil auch altersspezlflsch sowie getrennt nach Bundesländern. Auf 

Signifikanzberechnungen wurde angesichts der zweifelhaften Repräsentativität der 

Verglelchsgru ~e "allgemeine Staatsanwälte" verzichtet. 

Im folgenden werden die Ergebnisse nach Themenbereichen, und zwar zunächst 

diejenigen der Fragen zur allgemeinen Anwendungspraxis des§ 153a StPO (1.) sowie 

zum Schuldmaßstab (2.), danach der Fragen zur Einstellungspragmatik (3.) und -dog-

matlk (4.) dargestellt. 

229) 1. e und 3. d. cc. 
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B. Ergebnisse 

1. Fragen zur allgemeinen Anwendungspraxis des§ 153a StPO 

a. Tabellle 74 liegt die Frage "Welchen Stellenwert hat § 153a StPO in Ihrer Erledl-

gungspraxis?" zugrunde. Die Prozentuleru,gen beziehen sich nur auf die tatsäch-

lichen Nennungen (ohne "keine Angaben"). 

Tabelle 74: Anwendungshäufigkeit des ff 15Ja StPO 

WI.- SIA (Na 161) allg. SIA (N= 97) 
N 1' N 1' 

sehr häufig (In mehr als 10" 
aller Fälle 20 12,5 5,J 

häullg (6 - 101') 44 27,5 2J 24,2 

durchschnlllllch (2 - 51') 67 41,9 5J 55,8 

seilen (unter 21') 29 18, 1 14 14,7 

nie 

keine Angabe 

Die Bildung und Bewertung der Antwortklassen mußte anhand der bis dahin spärlichen 
und zum Teil widersprüchlichen Erkenntnisse über die Anwendungshäufigkeit der 
Bagatelleinstellungen230) erfolgen. Neueres und lundierteres Material liegt inzwischen 
auf der Grundlage der staatsanwaltschaftlichen Zählkartenstatlstik vor231 >. Die 
geringe Zahl von Antwortausfällen sowie die Häufigkeit der Nennungen im "durch-
schnittlichen" Bereich zeigen aber, daß die Skala offenbar zur Einordnung der eigenen 
Praxis geeignet und in etwa zutreffend kategorisiert ist. 

Auffallend Ist, daß die Wirtschaftsdezernenten danach häufiger nach § 153a StPO 

verfahren als die allgemeinen Staatsanwälte. Immerhin 40% der Wirtschaftsstaats-

anwälte schätzten, daß sie In mehr als 5% aller Fälle das Verfahren gegen Auflagen/ 

Weisungen einstellen. Das Ergebnis deutet damit auf eine häufigere Anwendung des § 

153a Abs. 1 StPO in Wirtschaftsstrafsachen hin, als dies nach den Ergebnissen der 

230) Vgl. (Fußn. 1), S. 115 ff.; Rieß (Fußn. 196), S. 120 1., 148 I.; Blanken-
~u.a. (Fußn. 76), s. 315. 

2.31) Heinz, ZStW 94 (1982), S. 692 ff.; Rleß, ZRP 1983, S. 96. 
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232) Aktenanalyse errechnet wurde • Die Ursache könnte in einer insoweit selektiven 
233) Erfassung der BWE bestehen • 

b. Auf die Frage "Wenden Sie § 153a StPO bei Wirtschaftsstrafsachen - soweit Sie 

damit befaßt sind - häufiger, seltener oder gleich häill[g_ als in anderen Strafsachen 

an?" ergab sich das Antwortbild der Tabelle 75. 

Tabelle 75: Re!altve Anwendungshäufigkeit In Wlr1schaflssachen 

WI.- SIA (N• 161) allg. SIA (N• 97) 

N 'II, N 'II, 

häufiger 26 17,9 1 2,2 

gleich häufig 82 56,6 JJ 73,3 

seltener 37 25,5 11 24,4 

ketne Einordnung 16 52 

Es ist zun_ächst zu beachten, daß von den Buchstabendezernenten nur der kleinere 

Teil überhaupt mit Wirtschaftsstrafsachen befaßt ist, wie sich u.a. daraus ergibt, daß 

52 Befragte keine Einordnung vornehmen konnten. Unter den 97 Buchstaben-

dezernenten waren insgesamt nur 10, die mehr als 10% ihrer bearbeiteten Fälle als 

Wirtschaftsstrafsachen bezeichneten. 

Es wäre insoweit denkbar, daß Buchstabendezernenten, soweit sie ausnahmsweise mit 

Wirtschaftskriminalität befaßt waren, diese schwerer bewerten als Wirtschafts-

dezernenten, die durch die tägliche Erfahrung mit der Materie eine differenziertere 

Sicht bezüglich der Abstufung des Schuldgehalts bei derartigen Delikten entwickelt 

haben 234 l. Jedenfalls fällt ins Auge, daß Wirtschaftsdezernenten nach ihrer eigenen 

Einschätzung nicht nur relativ öfter von§ 153a StPO Gebrauch machen als ihre nicht 

spezialisierten Kollegen (Tabelle 74), sondern sogar zu knapp 18% häufiger Wirt-

schaftsstrafsachen als Allgemeindelikte entsprechend erledigen, während dies in der 

232) S. oben ll. B. 1. a. 

233) s. dazu oben A. 1. 

234) S. unten 3. d. cc. 
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Vergleichsgruppe nur In einem einzigen Fall angegeben wurde. 

c. Die Staatsanwälte wurden ferner zur Entwicklung der Anwendungshäufigkeit des 

neuen § 153a StPO seil seiner Einführung im Jahre 1975 befragt. Dabei ergaben sich 

die in Tabelle 76 wiedergegebenen Werte. 

Tabelle 76: Errtwlcklung In der Anwendungshäufigkeit des § 15.Ja StPO 

seit 1975 zu beobachten? 

zunehmende Tendenz 

abnehmende Tendenz 

keine Entwicklung 

keine Angabe 

WI.- SIA (Na 161) 

N " 
110 71,0 

1,J 
43 27,7 

allg. SIA (N2 97) 

N " 
54 62,B 

6 7,0 
26 J0,2 

11 

In beiden Gruppen wurde ganz überwiegend eine zunehmende Tendenz festgestellt, 

was bei einer neuen Vorschrift angesichts anfänglicher Anwendungsunsicherheiten 

nicht überrascht, Die wenigen Ausnahmefälle, In denen eine rückläufige Tendenz 

beobachtet wurde, könnten dahingehend gedeutet werden, daß sich manchenorts 

eine anfängliche Euphorie nachträglich abgebaut hat. 

d. Von nicht unerheblicher Bedeutung für die Rechtsanwendungspraxis sind Richtlinien 

zur Regelung einer entsprechend ihrem Geltungsbereich einheitlichen Vorgehensweise 

der Justizorgane. Statistische Regelmäßigkeiten oder regionale Abweichungen 

erklären sich demgemäß oftmals schlicht aus solchen Anordnungen bzw. 

Empfehlungen. Zur Gewinnung eines Überblicks, aber auch zur Testung des Bekannt-

heitsgrades unter den Staatsanwälten selbst, wurde gefragt, ob es neben den - hin-

länglich bekannten - RiStBV noch andere landesministerielle oder behördeninterne 

Richtlinien zur Anwendung des§ 153a StPO gibt235>, 
Die Ergebnisse zeigt Tabelle 77, wobei in diesem Fall eine Differenzierung nach Bun-

desländern erfolgte: 

235) Überblick bei ~{Fußn, 1), S. 193 ff. 
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Tabelle 77: Rlchtllnlen zur Anwendung des § J5Ja SIPQ 

C 
,l 0 
i: .c J: 

u ' ,j 
C l?' ' i E J C € ' .c ! 0 

-d 0 E E " "E .!! >, ;; .c 
,:i; .!! 0 u cn cn a, J: J: z z "' 

!an desmlnlsterletle 2 2 5 8 4 

b ehördenlnterne 16 24 8 2 8 2 31 3 6 7 
beides 3 2 2 

nein/nichts 12 7 9 - 19 1 14 9 
keine Angabe 7 2 

39 40 8 7 28 16 63 8 4 21 23 

Die zum Teil erheblich widersprüchlichen Angaben weisen immerhin aus, daß sich 149 

Befragte (= 57,3%) im Bereich der Einstellung nach § 153a StPO an Richtlinien (außer 

RiSIBV) gebunden fühlen, Im übrigen kann lediglich festgestellt werden, daß offenbar 

auch unter den Rechtsanwendenden keine vollständige Klarheit über den internen 

Regelungsbestand herrscht. 

e. Mit der Perzepllonsfrage "Meinen Sie, daß der§ 153a Abs, J StPO im Bundesgebiet 
einheitlich angewendet wird?" wurde sodann eine Problematik angerissen, die in der 

Literatur zum § 153a StPO breiten Raum einnlmmt 236), daß nämlich aufgrund 

mangelnder Bestimmbarkeit der unbestimmten Rechtsbegriffe "geringe Schuld" und 

"öffentliches Interesse", resultierend bereits aus der Begrifflichkeit selbst, vor allem 

aber auch der praktisch ausgeschlossenen obergerlchllichen Nachprüfbarkelt von 

Geringfügigkeitseinstellungen, sich eine im Geltungsbereich der Norm einheitliche 

Anwendungspraxis, die unter Gleichheits- und Bestlmmtheitsgesichtspunklen 

unbedingt erforderlich wäre, nicht erreichen lasse, Statt rechlsanwendungsverein-

heillichender obergerichtlicher Entscheidungen könnten zudem die regionalen bzw, 

lokalen Richllinien 237l, soweit sie nicht aufeinander abgestimmt sind, der materiellen 

Entscheidungsvielfalt noch Vorschub leisten (Tabelle 78): 

236) U.a. ~(Fußn, 1), S, ·115 ff,, 167 ff.; B..l,tl(Fußn, 196), S. 120 f., 148 f. 

237) Vgl. oben d, 
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Tabelle 7§: Bundeswelt etnhellllche Anwendung des f JSJa SIPO? 

Wt.- SIA (N• 161) allg. SIA (Na 97) 

N 'I(, N 'I(, 

Ja 19 n,s 12 0,8 

nein 122 86,5 75 86,2 

keine Antwort 20 10 

Es zeigt sich, daß die Befragten ganz eindeutig nicht mit einer einheitlichen Anwen-

dungspraxis des·§ 153a StPO rechnen, wobei auch zwischen den Untersuchungs-

gruppen in diesem Punkt keine abweichenden Ergebnisse auftreten. Selbst wenn man 

die diesbezüglich verhältnismäßig zahlreichen Antwortenausfälle, bei denen sich die 

Befragten offenbar keine überregionale Prognose zutrauten, und die daher in der 

Ja/Nein-Kategorisierung und -Prozentuierung nicht berücksichtigt sind, mit 

einbezöge, würde die Zahl derjenigen, die keine uneinheitliche Einstellungspraxis ver-

muten, nicht 25% erreichen. 

Die Prognose der Befragten kann nach den Ergebnissen der Aktenanalyse jedenfalls 

für den Bereich der Wirtschaftskriminalität als voll zutreffend bezeichnet werden 238>. 
Der schon an sich sehr unbefriedigende Zustand einer ungleichen Rechtsanwendung 

erhält natürlich dadurch noch eine besondere Note, daß er offenbar im vollen Bewußt-

sein der Praxis geschieht. 

2. Fragen zum Schuldmaßstab 

a. Mit der der Tabelle 79 zugrunde liegenden Frage wurden den Staatsanwälten sechs 

Fallmerkmale vorgelegt, die in der Literatur häufig als mögliche Kriterien für "geringe 

behandelt werden, Es sollten diejenigen Merkmale genannt werden, die in der 

eigenen Praxis der Befragten eine entsprechende Bedeutung haben. Dabei waren 

Mehrfachnennungen möglich. 

Es zeigt sich, daß das tatsächliche Ausmaß des (Fremd-) Schadens offenbar das 

Hauptkriterium für die Bemessung der Schuld darstellt, wobei besonders bemerkens-

238) Vgl. oben II. B. 1. a. 
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Tabelle 79: Kriterien fUr "Geringe Schuld" (Mehrfachnennungen) 

WL- StA (N. 161) allg, SIA (N• 97) 
N " N " 

Schadenshöhe 124 77,0 83 85,6 

Schadenswiedergutmachung/ 
außerslrafrechtllche Regelung 146 90,7 82 84,5 

Selbstschäclgung des 
Beschuldlglen 87 54,0 63 64,9 

Mitverschulden 
des Opfers 108 67, 1 78 80,4 

Überwachungsverschulden 
von Kontrolltnstanzen 85 52,8 42 43,3 

Vorbestrafungen des 
Beschuldlgten 107 66,5 75 77,3 

wert ist, daß bei den Wirtschaftsdezernenten das diesbezügliche Verhaften nach der 

Tal (Wiedergutmachung) mit Abstand am häufigsten genannt wird, obwohl dies nach 

den Ergebnissen der Aktenanalyse keineswegs zu erwarten war. Bei den 348 

Geringfügigkeilseinstellungsfällen waren Wiedergutmachungshandlungen (während des 

Ermittlungsverfahrens) nur in 51 Fällen aktenkundig239\ 26mal wurden sie als 

Einstellungsgrund ausdrücklich erwähnt2 40>. 
Daß die Schadenshöhe für sich von über 3/4 der befragten Wirtschaftsstaatsanwälte 

als Kriterium für das Schuldmaß angesehen wird, mag auf den ersten Blick ebenfalls 

überraschen, wenn man die strukturellen Ähnlichkeiten, die sich im Rahmen der 

Aktenanalyse zwischen den Geringfügigkeilseinstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO 

und den Fällen, in denen mit dem Strafbefehl eine Kriminalstrafe beantragt wurde, 
241) 

gerade in den hohen _Schadensklassen ergaben , bedenkt. Indes wäre es ein 

Trugschluß, sich allein an denjenigen Fällen zu orientieren, die möglicherweise trotz. 
hohen Schadens als Bagatelle behandelt wurden, zumal die große Menge der Ein-

stellungsfälle, vor allem die nach § 153 Abs, 1 StPO erledigten, sich in den (verhält-

nismäßig) niedrigen Schadensklassen befanden. Allerdings zeigt das Ergebnis ange-

sichts der absoluten Schadenshöhen, daß die Wirtschaftsstaatsanwälte für den Gering-

lügigkeitsmaßstab offenbar einen relativen Schadensbegnff zugrunde legen. 

239) Vgl. 11. B. 2, b. ff. 

240) Vgl. II. B, 1, f. 

241) Vgl. 11. B. 2. b, bb. 
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Ein überraschendes Ergebnis Ist ferner, daß die Vorstrafenbelastung des Beschuldigten 

mit 66,5 % zwar von den Wirtschaftsdezernenten seltener als von den allgemeinen 

Staatsanwälten als Kriterium für geringe Schuld genannt wurde, dies jedoch immer 

noch In krassem Widerspruch zu den Erfahrungen aus der Aktenanalyse steht, wonach 

nur in 19 Fällen (= 5,5 %) das Fehlen einer Vorstrafe als Einstellungsgrund genannt und 

vor allem In 108 Fällen (= 31,0 %) überhaupt ein Strafregisterauszug angefordert 

wurde. 

Die aufgezeigten Divergenzen zwischen Befragungsergebnis und tatsächlicher Ein-

stellungspraxis nach der Aktenanalyse sind möglicherweise durch eine Tendenz zu 

erwartungsgemäßem Antwortverhalten zu erklären, wie sie auch weiter unten bei 

altersspeziflschen Analysen beobachtet wurde. 

b. Auf die (offene) Frage "Gibt es nach Ihrer Erfahrung Deliktsgruppen oder Täter-

gruppen1 die sich besonders für eine Einstellung nach§ 153a StPO eignen?" ergaben 

sich die In Tabellen 80 und 81 dargestellten Ergebnisse. 

Tabelle B0: Für Einstellung nach !i 15Ja StPO besondefJ 

geeignete Dejlkt5gruppen (Mehrfachns:;nnungen) 

Sleuerdellkte 

Forl'Tlllldellkle 

RVO - Delikte 

Betrug 

Subvenllonsbetrug 

UWG - Delikte 

AusländerG - Verstöße 

LebensmlltelG - Verstöße 

GmbHG - Verstöße 
Wucher 

FernmeldeG - Verstöße 

WaffenG - Verstöße 

B TM-G • Verstöße 

Umwellschulzdellkte 

Truppenschmuggel 

Ladendebstahl/Dlebstahl 
geringwertiger Sachen 

Beförderungserschletchung 

VerL der Unterhallspfllcht 

Straßenverkehrtdellkte 

Körperverletzung 

Nötigung 

Brandstiftung 

keine Angaben 

WI.- StA (N= 161) 
N o/, 

22 

1J 

10 

112 

1J,7 
8, 1 

6,2 

1,2 

1,9 

1,9 

0,6 

1,2 
0,6 

0,6 

1,2 

J, 1 

0,6 

2,5 
0,6 

69,6 

allg. SIA (N• 97) 

N ll 

11 11,J 

1,0 

0,6 
4, 1 

1,0 

1,0 

JO J0,9 

1,0 

15 15,5 

15 15,5 
8,2 

1,0 

1,0 

42 43,J 
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Fast 70 % der Wirtschaftsdezernenten konnten keine besonders geeigneten Delikts-
. 242) gruppen nennen, was entsprechend den Ergebnissen der Aktenanalysen ganz 

eindeutig gegen eine insoweit bewußt deliklsspezifische Anwendungspraxis des § 

153a StPO spricht, zumal Sich auch im übrigen keine bedeutsamen Schwerpunkte 

ergaben. Mil 13,7% wurden die Steuerdelikte noch am häufigsten genannt. 

Bei den allgemeinen Staatsanwälten ergab sich demgegenüber ein deutlicher Schwer-

punkt bei den leichten Diebstahlsfällen, insbesondere dem Ladendiebstahl, die über 

30% der Befragten als besonders geeignet für eine Erledigung nach § 153a StPO 

ansahen. Dieses Ergebnis kann angesichts der Entstehungsgeschichte der Norm eben-

sowenig überraschen wie die relativ häufigen Nennungen der Straßenverkehrsdelikte 

und der Unterhattspflichtverletzungen. 

Tabelle 81: Für Elnstellung nach i ~5Ja SIPO besonders 

geel9!:!ele Tätergru0::!en ~Mehrfachnennungenl 

WL- SIA (N• 161) allg. SIA 97) 

N "' N "' 
Ers1läler 14 8,7 24 24,7 

"abhängige" Täter/Täter mit 
untergeordneter Verantwortung 7 4,3 

Strohmänn er/-lrauen 6 3,7 
Konlllklläter (wlrtschaltl. 
Bedrängnis) 3,7 1,0 
unerfahrene Täler 2,5 1,0 

g esländge, einsichtige Täter 3, 1 

Verhand ungs-/Ha rtunlählg e 0,6 
vermögende Täler 0,6 
Schuldunfählge 0,6 
Täter nach Berufsaufgabe 0,6 
Heranwachsende 3 3, 1 

Täter mit ''Beziehungen" 1,0 

Täler aus niedrigen Schichten 1,0 

ältere Personen 2, 1 

keine Angaben 129 80, 1 66 68,0 

Auch eine spezifische Tätertypologie im Bereich der Verfahrenseinstellungen unter 

Auflagen oder Weisungen ist den befragten Wirtschaftsstaatsanwälten zumindest nicht 

bewußt. Hinsichtlich dieses Teils der Frage verzichteten sie sogar zu 80% auf 

242) Vgl. dort 11. B. 2. a. 
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Irgendeine Nennung; die erfolgten Angaben sind jedenfalls ohne mengenmäßige Be-

deutung. Erstaunlich ist, daß auch nur knapp 9% der Wirtschaftsdezernenten die 

Ersttäter anführten, obwohl immerhin 66,5% von ihnen die Vorstrafen (-freiheiO als 

Maßstab für g~ringe Schuld bezeichnet hatten243>. Bei den Buchstabendezernenten 

war dagegen mit knapp 25% durchaus ein gewisser Schwerpunkt bei den Ersttätern 

festzustellen, die übrigen Nennungen können vernachlässigt werden. Es ist allerdings 

zu beachten, daß auch dort mit 68% die ganz überwiegende Zahl der Befragten keine 

Angaben machte. 

3. Fragen zur Einstellungspragmatik 

a. Der Tabelle 82 liegt die Frage "Von wem geht nach Ihrer Erfahrung die Anregung 

der Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO aus?" zugrunde. Es waren Mehr-

fachnennungen zulässig, wobei davon ausgegangen wurde, daß nur die typischen 

Initiatoren angegeben werden. Die Abstufung der Ergebnisse zeigt, daß dies auch von 

den Befragten so verstanden wurde. 

Tabelle 82: lnltfator der Elnslellung nach§ 15Ja Abs 1 SIPO (Mehrfachnennungen) 

WI.- SIA (N~ 161) allg. SIA (N• 97) 
N ,r. N ,r. 

Slaatsanwallschalt 122 75,8 81 83,5 
Beschuld!gler 42 26, 1 16 16,5 
Verteidiger 128 79,5 57 58,8 
Gericht 97 60,2 51 52,6 
b etelllgle Behörden 22 13,7 5,2 

Während sich bei den allgemeinen Dezernenten ein ganz eindeutiges Schwergewicht 

bei der Anregung durch die Staatsanwaltschaft selbst ergibt, ist dies in der Gruppe der 

Wirtschaftsdezernenten nicht der Fall. Dort überwiegt sogar leicht die Anregung durch 

den Verteidiger, und auch der Anteil der Befragten, der den Beschuldigten selbst als 

lnlllator angibt, ist um etwa 10% höher als in der Vergleichsgruppe. Nach den 

Ergebnissen der Aktenanalyse kann diese praktisch gleichrangige lnitiativfunktion von 

Staatsanwaltschaft und Beschuldigten bzw. Verteidiger nicht bestätigt werden. 

243) Tab. 79; vermutlich wirkt sich insoweit auch die offen gestaltete Fragestellung 
aus; viele Befragte dürften hier u.U. aus Bequemlichkeit auf eine inhaltliche 
Antwort verzichtet haben. 
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Erstrrallge Einstellungsanregungen von Beschuldigtenseite waren dort die seltene 

Ausnahme244>. 

Es ergeben sich jedoch Zweifel daran, daß die Fragestellung von den Staatsanwälten 
zutreffend allein auf§ 15.3a ~StPO bezogen wurde, dies aufgrund des hohen 
Anteils der Nennungen des Gerichts als einstellungsanregende Instanz, denn im Nor-
malfall erhält das Gericht erst durch die Zustlmmungsanfrage überhaupt Kenntnis von 
einem nach § 15.3a Abs, 1 StPO zu erledigenden Fall. Beziehen sich die Angaben 
jedoch zum Teil auch auf § 15.3a Abs, 2 StPO, so kann nicht mit Sicherheit von einer 
Gültigkeit der vorgefundenen Strukturen allein für die Einstellung vor Anklageerhebung 
ausgegangen werden, da sich die Rollenverteilung in einer Hauptverhandlung erheb-
lich anders darstellen kann als im Ermittlungsverfahren. Dies gilt insbesondere für die 
Verteidigung •. 

b. Die anwaltliche Vertretung speziell im Ermittlungsverfahren und ihr Einfluß auf die 

Abschlußentscheidung der Staatsanwaltschaft war zudem Gegenstand einer Frage, 

deren Beantwortung durch die Befragten sich aus Tabelle 8.3 ergibt. Die Frage lautete: 

"Spiel! nach Ihrer Beobachtung die Frage der anwaltlichen Vertretung im Er-

mittlungsverfahren eine Rolle bei der Entscheidungsfindung über die zu treffende 

Reaktion?". 

Tabelle BJ: Entscheldungsrelevanz anwaltJlcher Vertretung 

zu beobachten? 

Ja 
nem 

keine Angabe 

WI.- SIA (No 161) 

N % 

65 40,6 

95 59,4 

allg. SIA (N~ 971 

N % 

25 26,6 

69 7J,4 

Bei den Wirtschaftsdezernenten räumten mit gut 40% erheblich mehr Befragte einen 

entscheidungsrelevanten Einfluß eines Verteidigers ein als in der Vergleichsgruppe. Der 

Eindruck stärkerer anwaltlicher Einflußnahme bei Wirtschaftsstrafsachen könnte zwar 

bereits dadurch erklärt sein, daß dort überhaupt häufiger Verteidiger eingeschaltet 

werden als in allgemeinen Strafsachen. Demgegenüber zeigen die Ergebnisse der 

Aktenanalyse aber auch, daß in Wirtschaftssachen die anwaltliche Vertretung ein 

244) S. oben 11. B. 5. b, bb. ddd. 
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wesentlicher Faktor der Verfahrenskomplexität und letztere wiederum von Bedeutung 

für die Frage der (verfahrensökonomischen) Erledigung ist. Einstellungen nach § 153a 

Abs. 1 StPO erfolgten deutlich häufiger als andere Abschlußentscheidungen in 

Verfahren mit Verteidigerbeleiligung2 45 >. 
Auch in persönlichen Gesprächen des Verfassers mit Richtern und Staatsanwälten über 

die Problematik der Untersuchung wurden immer wieder die vielfältigen Möglichkeil_en 

der Verteidigung, gerade in Wirtschaftsstrafsachen das Verfahren zu komplizieren, 

hervorgehoben. Ein Vorsitzender Richter einer Wirtschaftsstrafkammer berichtete, daß 

es großer persönlicher Erfahrung sowie Geschickes in der Termingestaltung bedürfe, 

um den "vViderstandswillen" vor allem "jüngerer profilierungsbedürfliger Verteidiger zu 

brechen". 

c. Mil dem folgenden Fragenkomplex sollten die Staatsanwälte mit der Problematik der 

Verhandlungen im Vorfeld einer § 153a Abs. 1 StPO-Entscheidung konfrontiert 

werden. Die eher verfahrenspragmalischen Argumente gegen die neue Einstellungs-

m öglichkeil knüpfen vor allem an diese Situation an, wenn eine zumindest jederzeit 

mögliche, zivilprozeßualen Vergleichsverhandlungen ähnliche Ebene zwischen Straf-

verfolgungsorgan und Beschuldigtem als dem Ansehen der Strafrechtspflege insgesamt 

abträglich erachtet wirci2 46>, wenn von einem "Handel mit Gerechtigkeit" oder einem 

"Tuschelverfahren", in dem vor allem intelligente, sprachgewandte und begüterte 

Beschuldigte im Vorteil sind, die Rede ist247>, und wenn der einzelne Staatsanwalt 

angesichts aller damit verbundener Probleme für schlicht persönlich überfordert 

erachtet wirJ 48>. Speziell zu diesem zentralen Problem der Untersuchungsthematik 

war von der Staatsanwältebefragung ein zusätzlicher, über die Ergebnisse der Akten-

analyse hinausgehender, Erkenntnisgewinn erwartet worden, da es möglich erschien, 

daß die schriftlichen Unterlagen insoweit keine vollständige Dokumentation des Ver-

fahrensablaufs darstellen. Tatsächlich fanden sich dort zu den überhau pi notierten 
. 249) "informellen Gesprächen" zumeist auch nur kurze Ergebnisprotokolle , aus denen 

245) S. oben II. B. 5. b. dd. aaa. 

246) Dencker, JZ 1973, S. 147. 

247) Schmidhäuser, JZ 1973, S. 534 f. 

2 48) Schmidhäuser, JZ 1973, S. 533. 

249) Vgl. oben 11. B. 5. b. dd, bbb. 



- 221 -

sich keine Hinweise auf ein längeres Feilschen zwischen Staatsanwaltschaft und Be-

schuldigten bzw. seinem Verteidiger ergaben. 

aa. Mit der Frage, ob es im Vorfeld einer Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO "biswei-

len echte Verhandlungen zwischen Staatsanwaltschaft und Beschuldigtem/Verteidiger 

über die Bedingungen der Verfahrenseinstellung" gebe, sollte zunächst festgestellt 

werden, inwieweit die Problematik überhaupt von den Befragten im Umfeld ihrer ei-

genen Praxis gesehen wird. Dabei ergab sich das in Tabelle 84 wiedergegebene Ant-

wortbild: 

Tabe!le 84: Verhandlungsebene über Bedingungen der Verfahrens-

einstellung? 

Ja 
nein 

keine Angabe_ 

WL- SIA (N• 161) 

N % 

1J5 84,4 

25 15,6 

allg. SIA (Na 97) 

N 1(, 

67 69,8 

29 J0,2 

Danach wird eine solche Verhandlungsebene jedenfalls in Einzelfällen ganz über-

wiegend eingeräumt, und zwar wiederum erheblich häufiger von den Wirtschafts-

dezernenten. Daß damit nicht eine im gleichen Umfang positive Einstellung dazu 

einhergeht, ergibt sich sogleich aus den nachfolgenden Tabellen, wurde jedoch viel-

fach auch bereits bei der hier dargestellten Fragestellung durch handschri!lliche 

Zusätze wie z.B. "leider" oder "bei mir nicht" zum Ausdruck gebracht. 

bb. Die wertende Einschätzung der Befragten wurde mit der Frage "Halten Sie eine 

Verhandlungsebene' zwischen Staatsanwalt und Beschuldigtem/Verteidiger vor einer 

§ ~53a-Entscheidung für begrüßenswert?" ermittelt (Tabelle 85): 

Tabelle 85: Einschätzung einer Verhandlungsebene zwischen 

StA und Beschuldtgtem/Verteldtger 

begrüßenswert 

nicht begrüßenswert 

keine Angabe 

WI.- SIA 161) 

N % 

79 

68 

14 

53,7 
46,J 

allg. SIA (N• 97) 

N 1(, 

JB 40,9 
55 59, 1 
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Die Wirtschaftsstaatsanwälte begrüßten danach, Jedenfalls soweit sie eine inhaltliche 

Angabe machten, mehrheitlich eine Verhandlungsebehe zwischen Staatsanwalt und 

Beschuldigten/Verteidiger vor einer § 153a StPO-Entscheidung und teilten somit 

offenbar nicht die genannten Bedenken. Allerdngs muß auch berücksichtigt werden, 

daß die Fragestellung an sich nicht notwendig nur die negativen Aspekte Im 

Blickwinkel hat und es letztlich stets eine Frage von Verhandlungsinhalt und -form im 

Einzelfall sein wird, ob zwischen den Beteiligten eine Ebene des "Feilschens" entsteht. 

Immerhin wird eine Verhandlungsebene aber von de_n Buchstabendezernenten zu 

knapp 60% überhaupt abgelehnt. Möglicherweise greift das klassische Über-/Unter-

ordnungsverhältnis des Strafrechts hier noch wesentlich spürbarer Platz als in Wirt-

schaftsstrafsachen, wo es ohnehin bereits aufgrund der häufig sozial wie intellektuell 

den Angehörigen der Strafverfolgungsorgane zumindest gleichrangigen Beschuldigten 

schwieriger durchzusetzen sein wirJ50>. 

Differenziert man die vorstehenden Ergebnisse nach Altersklassen der Befragten, 
wobei die mittlere Klasse auf das Alter zwischen 36 und 45 Jahren festgelegt wurde, 
ergibt sich das in Tabelle 85a wiedergegebene Bild: 

Tabelle BSa: Einschätzung einer Verhandlungsebene zwischen SIA und Beschyldlgfgm/Ver-

teldlger {dtff nach Altersklassen de[ Befragten) 

WI.- Staatsanwälte allg. Staatsanwälte 

bis J5 J. J6 - 45 J. über 45 J. bis J5 J. J6 - 45 J. 
50) (Na 64) (N= J6) (N• J5) (No J5) 

N " N " N " N " N " 
begrOOenswert 28 59,6 Jl 52,5 15 50,0 16 47, 1 15 45,5 

nicht begrüßenswert 19 40,4 28 47.s 15 50,0 18 52,9 18 54,S 
1 

keine Angabe i J 5 6 1 2 
! 

über ttS J. 

(N= 22) 

N " 
6 28,6 

15 71,4 

1 

Sowohl bei den Wirtschaftsdezernenten wie bei den allgemeinen Staatsanwälten nimmt 
die positive Einstellung zu einer Verhandlungsebene Im Vorfeld einer § 153a 
StPO-Einstellung mit zunehmendem Alter ab, was dafür sprechen könnte, daß die 
Erfahrungen der Staatsanwälte in diesem Bereich nicht gerade positiv ausfielen. 
Allerdings befinden sich derartige Deutungsversuch e bereits im rein spekulativen 
Bereich. 

250) Dazu näher sogleich bei Tabellen 
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cc. Mil der der Tabelle 86 zugrunde liegenden Frage, ob bei Verhandlungen über die 

Bedingungen einer Verfahrenseinstellung nach § 153a StPO "der intelligente und 

finanzpotente Beschuldigte im Vorteil" sei, sollte im Anschluß an die Vorfrage die 

Gefahr einer schichtspezifischen Selektion im Rahmen von Einstellungen nach § 153a 

StPO und der vorhergehenden Verhandlungen angesprochen werden. 

Es ist bereits bei den Ergebnissen der Aktenanalyse dargestellt worden, daß sich 
jedenfalls im Felde dieser Untersuchung der praktische Anwendungsbereich des § 
153a Abs. 1 StPO auf die Zahlung von Geldbußen beschränkt, wohingegen von der 
Möglichkeit der Erteilung von Weisungen nach § 153a Abs. 1 Nr. 3 StPO kein 
Gebrauch gemacht wird, obwohl sich dies auch In Wirtschaftsstrafsachen bei Be-
schuldigten, die aufgrund persönlichen Konkurses bzw. persönlicher Haftung praktisch 
vermögenslos geworden sind, anbieten k önnte251). Gleiches ist auch für die allge-
meine Kriminalität in der Untersuchung von Hertwig252) festgestellt worden, woraus 
sich in der Tat der Schluß ziehen ließe, daß, wer kein Geld hat, keine praktische 
Möglichkeit besitzt, bei an sich öffentlichem Interesse von der Strafverfolgung los-
zukommen, obwohl seine Schuld nur gering Ist. 
Andererseits kann nach den eigenen täterbezogenen Merkmalsanalysen253) kaum von 
einer unmittelbaren schichtspeziflschen Selektionspraxis i.d.S., daß sich der 
Sozialstatus des Beschuldigten per se einstellungsförderlich auswirkt, die Rede sein. 
Vielmehr waren es neben Faktoren des wirtschaftlichen Umfeldes in erster Linie Kom-
ponenten einer offensiven Verteidigungsstrategie, die einen Beschuldigteneinfluß auf 
die Abschlußentscheidung erkennen ließen254). 
Mit der Kopplung der Merkmale "finanzpotenl" und "intelligent" in einer Frage sollte 
das rechtspolitische Problem der schichtspezifischen Selektion besonders akzentuiert 
werden, wie dies in den kritischen Literaturstimmen zumeist ebenfalls geschieht255). 
Natürlich kann bei solcher Kopplung keine merkmalsspezifische Aussage mehr getrof-
fen oder ermittelt werden, dies ist aber auch nicht beabsichtigt, da es allein auf die 
übergeordnete Problematik ankommt (Tabelle 86 folgt auf der nächsten Seite). 

Es zeigt sich, daß sich die Befragten insgesamt einer Gefahr einseitiger Selektion 

durchaus bewußt sind. Vor allem bei den Wirtschaftsstaatsanwälten ergab sich ein 

deutliches Übergewicht derjenigen, die einen Vorteil für intelligente und finanzpotente 

Beschuldigte einräumten, während bei den allgemeinen Staatsanwälten praktisch ein 

Gleichgewicht der Antworten vorlag. Es zeigte sich ferner, daß bei dieser Frage die 

251) Vgl. oben II. B. 1. c. 

252) (Fußn. 1), S. 128. 

253) 11. B. 3. b. 

254) Vgl. Kaiser/Meinbergp NStZ 1984, S. 343 ff. 

255) Z.B. Schmidhäuser, JZ 1973, S. 529 ff.; Arzt, JZ 1976, S, 55, 
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Tabelle 86: Einschätzung der Position eines lnlelllgenten und 

flnanzpolenlen Beschuldglen bei Verhandlungen 

Im Vortell 

nlchl Im Vorteil 

keine Angabe 

WI.- SIA (Na 161) 

N 1' 

91 58,7 
64 41,J 

allg. SIA (N• 97) 

N 1' 

47 49,5 

48 50,5 

Reduzierung der Antwortmöglichkeiten auf Ja/Nein-Kategorien nicht unproblematisch 

war, da zahlreiche Fragebögen hier zusätzliche Anmerkungen enthielten, die ausge-

sprochen gegensätzlichen Inhalts warro. So wurde einerseits deutlich der Entrüstung 

über die einer solchen Fragestellung innewohnende Vorannahme Ausdruck verliehen, 

andererseits wiederum die Frage für überflüssig gehalten, da ihre positive Beantwor-

tung außerhalb des Zweifelhaften liege. 

Ein interessantes Bild ergibt die Auswertung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der 
Altersstruktur der Befragten. 

Tabelle 86a: Elnschälzung der PosHlon eines lnlelllgenten und flnanzpolenten Beschyldlqlen 

bei Verhandungen (dff. nach Altersklassen der Befragten) 

: .-

! 
bis 35 J. )6 - 45 J. über 45 J. bis 35 J. J6 - 45 J. 

(N• ~O) (No 64) (No 36) (Ns JS) (Na JS) 

N "' N "' N "' N "' N "' 

W1 Sfaalsanwälte allg Staatsanwälte 

Im Vorfell i 2& 54,2 JS 57,4 22 62,9 20 57, 1 17 50,0 
nlc

0

hl Im Vorlell 22 45,8 26 42,6 1) J7, 1 15 42,9 17 so,o 

keine Angabe . 2 J 1 - 1 . . 

über 45 J. 

(Na 22) 

N "' 
7 JJ,J 

14 66,7 

1 

Währrod nämlich bei den Wirtschaftsstaatsanwälten die Einschätzung der Position 
eines intelligenten und finanzpotenten Beschuldigten im Rahmen von § 153a StPO-
Verhandlungen als vorteilhaft mit zunehmendem Alter leicht ansteigt, nimmt sie bei den 
allgemeinen Staatsanwälten recht abrupt ab, Ein zwingendes Erklän.11gsmodell bietet 
sich nicht an; möglich wäre aber, daß, soweit man höheres Alter mit größerer 
Erfahrung gleichsetzt, in Wirtschaftsstrafsachen die Fragestellung eher die Realität 
trifft als in allgemeinen Strafsachen. 

Mit der Fragestellung " Glauben Sie, daß sich eine dem Status des Staatsanwaltes 
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in etwa entsprechende soziale Stellung des Beschuldigten einstellungsförderlich im 

Sinne des § 15Ja StPO auswirkt?" sollte nochmals eine - prognostische - Einschät-

zung des schichtspezifischen Selektionseffektes von Bagatelleinstellungen erfragt 

werden. Die Formulierung greift die Problematik insoweit zugespitzt auf, als sie weni-

ger abstrahierend als die Vorfrage an die eigene Rolle des Befragten anknüpft. Von 

Interesse war dabei besonders, ob sich diesbezüglich im Antwortverhalten eine Än-

derung ergibt. 

Tabelle 87: Elnsletlunqs!örder11chketl sozialer Gielchstuflgkell 

zwischen SIA und Beschulclglem? 

Ja 
nein 

keine Antwort 

WL- SIA (Na 161) 

N % 

31 19,6 

127 80,4 

allg. SIA (Na 97) 

N % 

21 22,8 
71 77,2 

Tatsächl_ich beantwortete nur insgesamt ein gutes Fünftel der Staatsanwälte die Frage 

positiv, während bei der Vorfrage noch mehrheitlich eine vorteilhafte Position des 

Intelligenten und finanzpotenten Beschuldigten eingeräumt wurde. Zwar sind letztere 

Eigenschaften nicht notwendige Komponenten, aber doch Indikatoren für einen geho-

benen Sozialstatus, der in etwa auch vergleichbar mit dem eines Staatsanwaltes ist. Es 

ist daher zu vermuten, daß die durch die ausdrückliche Nennung des eigenen Be-

rufsstandes zugespitzte Fragestellung Abwehrreaktionen ausgelöst und eine negative 

Beantwortung gefördert hat. Diese Vermutung wurde auch von einigen Befragten im 

nachhinein bei persönlich.en Gesprächen des Verfassers anläßlich einer Richter- und 

Staatsanwältetagung bestätigt. Allerdngs wurde auf der gleichen Veranstaltung auch 

die Ansicht vertreten, ein gehobener Sozialstatus des Beschuldigten sei ganz im Ge-

gensatz zur Fragestellung eher einer unnachgiebigeren Strafverfolgung förderlich. 

Tabelle 87a weist die Ergebnisse unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Be-
fragten aus (s. nächste Seite). 

Im Gegensatz zur Gruppe der Wirtschaftsdezernenten ergibt sich bei den allgemeinen 
Staatsanwälten eine auffallend altersspezifische Antwortstruktur. Während immerhin 
1/J der jüngeren Staatsanwälte die Frage positiv beantwortete, wurde diese Einschät-
zung nur noch von einem einzigen Kollegen über 45 Jahren geteilt. 
Es muß aber auch hier offen bleiben, ob das zweifellos (norm-) erwartungsgemäßere 
Antwortverhalten der älteren Staatsanwälte aufgrund ihrer größeren Erfahrung auch 
ein realltätsbezogeneres ist. 
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Tabelle 87a: Elnstell1J1gsförderlchkell sozlaler Glelchslurlgkett zwtschen StA und Beschyk11glem? 

(cHf. nach Altersklassen der Befragten) 

wt.- Staatsanwälte allg. Staatsanwälte 

35 J. 36 - 45 J. über 45 J. bis 35 J. 36 - 45 J. 
(N• 50) (N• 64) (N• 36) (N• 35) (N• 35) 

N % N % N % N % N % . 
Ja 11 22,4 10 16,1 7 19,4 11 33,3 8 23,5 

nein 38 11,6 52 83,9 29 80,6 22 66,7 26 76,5 
= . 

keine Angabe 1 2 - 2 1 
= 

über '45 J. 

(N~ 22) 

N % 

1 4,8 

20 95,2 

1 

d. Die Staatsanwälte wurden ferner zur verfahrensökonomischen Komponente der 

Einstellungen nach § 153a StPO als - nach den Ergebnissen der Aktenanalyse jeden-

falls für den Bereich der Wlrtschaftskrlmlnaliläl - zentralem ermitllungspragmalischem 

Gesichtspunkt befragt. Dabei wurde direkt die Kernproblematik der "Durchermitllung", 

d,h., des Spannungsverhältnisses zwischen dogmatischen Anforderungen an den 

Aufklär111gsstand einerseits und dem praktischen Bedürfnis nach einer pragmatischen, 

aber nicht sanklionslosen Erledlgungsform andererseits, angesprochen, Wie bei der 

vorstehenden Thematik wurde eine Kombination aus Fragen betreffend die eigene 

Erfahrung (aa.) und solchen zur prognostischen Einschätzung der Gesamtsituation 

(bb., cc.) gewählt. 

aa. Die Fragestellung "Bel den Vorarbeiten zu der Untersuchung ist aufgefallen, daß es 

häufig komplexe Fälle sind, die nach § 153a StPO eingestellt werden. Handel! es sich 

hierbei nach Ihrer Erfahrung um Verfahren, deren Durchführung bis zur Anklagereife 

aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen schwierig wäre?" war insoweit nicht 

unproblemallsch, als dadurch die Befragten mtl der Antwortalternalive (auch eigenen) 

normwidrigen Verhaltens konfrontiert wurden und ähnlich wie in der vorhergehenden 

Frage mit einer Abwehrreaktion, die sich in einer Tendenz zu normerwar-

tungsgemäßem Antwortverhalten niederschlagen könnte, gerechnet werden mußte. 

Um so beachtlicher ist daher das In Tabelle 88 wiedergegebene Antwortbild (s. 
nächste Seile), 

Immerhin räumten danach insgesamt über die Hälfte der Befragten ein, zumindest die 

Erfahrung gemacht zu haben, daß § 153a Abs. 1 StPO in obigem Sinne als "Not-



- 227 -

bremse"256) benutzt wird. Auch wenn sich bezüglich der mehrheitlichen Verteilung in 

den beiden Gruppen unterschiedliche Ergebnisse zeigten, so ist die Differenz von 4,8% 

doch verhältnismäßig gering, so daß von einem fast einheitlichen Bild gesprochen 

werden kann, 

Tabelle 88: Durchführung bis zur Anklageretre aus rechtllchen oder 

latsächllchen Gründen schwierig? 

ja 

nein 

keine Angabe 

WI.- SIA (N• 161) 

N " 

84 
74 

53,2 
46,8 

allg. SIA (N. 97) 

N " 

45 

48 

Erheblich größere Abweichungen ergeben sich bei einer altersspezifischen Auswer-
tung. 

Tabelle 88a: Ourchfühn..r,g bis zur Anklagereife aus rechtllchen oder talsächflchep 

Grüiden schwierig? (dtrf. nach Altersklassen der 8efr3gfen) 

WI.- Staatsanwälte allg. Slaalsanwälte 
bis 35 J. 36 - 45 J. über 45 J. bis 35 J. 36 - 45 J. über 45 J. 

IN• 50) (N• 64) (N• 36) (N. 35) (N• 35) (N• 22) 
N " N " N " N " N " N " . 

Ja 30 61,2 37 58,7 13 37,1 18 52,9 19 57,6 6 28,6 
nein 19 38,8 26 41,3 22 62,9 16 47, 1 14 42,4 15 71,4 

keine Angabe 1 , , 1 2 1 
' 

In beiden Gruppen sind es dort erstaunlicherweise ganz überwiegend die jüngeren 

256) Handschriftlicher Zusatz eines Staatsanwalts. 
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Befragten, die aus ihrer (naturgemäß kurzen) Erfahrung heraus das Nichterreichen der 
Anklagereife in § 153a StPO-Fällen bestätigten, während Ihre über 45jährlgen 
Kollegen sich deutlich mehrheitlich entgegengesetzt äußerten. Eine Erklärung könnte 
darin liegen, daß die jüngeren Befragten möglicherweise eher dazu neigten, Einzelfälle 
überzubewerten und insoweit überkritisch reagierten; umgekehrt ist aber ebenso 
denkbar, daß die älteren Staatsanwälte ihren Tätigkeitsbereich (norm-) erwartungs-
gemäßer erleben bzw. darstellen als dies tatsächlich der Fall ist. 

Unabhängig davon zeigt sich aber jedenfalls, daß die Beobachtungen der Aktenana-

lyse, die in Richtung auf eine Verselbständigung der verfahrensökonomischen Funktion 

des § 153a StPO gehen, von eln.em nicht unbeachtllchen Teil der befragten Praktiker 

bestätigt werden. In persönlichen Gesprächen des Verfassers mit Staatsanwälten über 

die Untersuchung und speziell über die hier in Rede stehende Problematik ergab sich 

Gleiches; eine allzu starke Orientierung am Wortlaut des Gesetzes (§ 153a StPO) 

verkenne die Probleme der Praxis, die auf eine pragmatisch zu handhabende Norm 

angewiesen sei: "Die alten Schinken müssen doch Irgendwie vom Tisch!" 

bb. Auf die Frage "Glauben Sie, daß die § 153a StPO-Fälle überwiegend 'durch er-

mittelt' sind?" sollten die Staatsanwälte eine quantitative Einschätzung der Gesamt-

situation abgeben. Dabei ergab sich, daß fast die Hälfte der Befragten nicht von einer 

mehrheitlich in diesem Sinne normgemäßen Rechtsanwendungspraxis überzeugt ist: 

Tabelle 89: § 153a StPO-Fälle überwiegend durchermtttelt? 

Ja 
nein 

keine Antwort 

WI.- StA 161l 

N 1' 

90 57,0 
68 43,0 

allg. StA 97) 

N 1' 

51 54,8 

42 45,2 

Das Ergebnis überrascht um so mehr, wenn man auch hier eine gewisse Tendenz zu 

normerwartungsgemäßen Antwortverhalten unterstellt. Andererseits ist aber auch 

keineswegs sicher, daß sich die Befragten des Erfordernisses der Durchermittlung 

überhaupt bewußt sind, zumal es in der Literatur nicht unbestritten ist
257

'. Immerhin 

257) Z.B. Hünerfeld, ZStW 90 (1978), S, 920. 
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gehl aber die Einschätzung eines beachtlichen Teils der Praxis in Richtung auf einen 

nach ganz herrschender Meinung nicht rechtmäßigen Zustand und wird darin auch 

durch die hier vorgelegten empirischen Materialien bestätigt, ein Umstand, der außer-

ordentlich bedenklich erscheint. 

Tabelle 89a: § 15Ja StPO-Fälle überwtegend durchermlttelt? 

(dff. nach Altersklassen der Befragten) 

WI.- Staatsanwälte 

bis 35 J. 36-45 J. über 45 J. 
(N• 50) (N• 64) (N= 36) 

N % N % N % 

Ja 29 58,0 32 51,6 22 62,9 

nein 21 42,0 30 48,Lt 13 37, 1 

. 
keine Anga-

ben - 2 1 

' 

allg. StaatsanwäHe 
bis 35 J. 36-45 J. über 45 J 
(N. 35) (N. 35) (N. 22) 

N % N % N % 

15 42,9 18 56,3 18 81,1 
20 57, 1 14 43,7 4 18,2 

- 3 -

Die altersspezifische Auswertung der Antworten ergibt das bereits aus den Vorfragen 
bekannte Strukturmuster normerwartungsgemäßerer Aussagen der älteren Befragten, 
wobei dies extrem deutlich bei den allgemeinen Staatsanwälten zu beobachten ist, bei 
denen die. Ergebnisse der jüngeren und älteren Altersgruppen um fast 40% voneinander 
abweichen! 

cc. Die der Tabelle 90 (auf der folgenden Seite) zugrunde liegende Frage "Glauben 

Sie, daß sich die nach § 153a Abs. 1 StPO eingestellten Fälle bei Wirtschaftsstraf-

sachen überwiegend als solche minderer Schwere und Schadenshöhe darstellen?" 

umreißt im Anschluß an die Vorfragen praktisch die grundsätzliche Fragestellung des 
258) gesamten Vorhabens der Untersuchung • 

Zwar überwiegt in beiden Gruppen die Vermutung, die Anwendung des § 153a Abs. 1 

StPO bleibe auch in Wirtschaftsstrafsachen auf Fälle minderer Schwere und Schadens-

höhe beschränkt, doch ergibt Sich ein nicht unerheblicher gradueller Unterschied be-

züglich dieser Prognose, der eine verhältnismäßig kritischere Haltung der allgemeinen 

Staatsanwälte gegenüber der Praxis ihrer Wirtschaftsdezernats-Kollegen erkennen 

läßt, als das bei letzteren selbst der Fall ist. Diese Wertungsdiskrepanz könnte darauf 

258) Die Prozentuierung bezieht sich trotz des nicht unerheblichen Antwortenausfalls 
bei den allgemeinen Staatsanwälten nur auf die erfolgten Beantwortungen, da 
eine inhaltliche Ausdeutung der übrigen Fälle - auch als "unentschieden" - nicht 
möglich ist. 
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hindeuten, daß sich In den verschiedenen Sachgebieten staatsanwaltschafllicher 

Tätigkeit unterschiedliche Maßstäbe der Schwereeinschätzung herausgebildet haben, 

die nicht mehr über die Grenzen hinaus nachvollzogen werden. 

Die altersspeziflsche Auswertung der Ergebnisse zeigt in beiden Gruppen eine Ab-
nahme der (selbst-) kritischen Prognose zu diesem Punkt mit zunehmendem Lebens-
alter. Insoweit kann auf die entsprechenden Ausführungen weiter oben verwiesen 
werden. 

Tabelle 90: § 15Ja StPO-Fälle bei WlrlschartskrJmlnalll.!f 
überwiegend minderer Schwere und Schadenshöhe? 

WI.- SIA (No 161) 

N " 

Ja 112 70,9 
nein 46 29, 1 

keine Antwort 

allg. SIA (Na 97) 

N " 

18 

57,0 

43,0 

Tabelle 90a: § 15Ja SIPO-F.ille überwiegend minderer Schwere und Schadenshöhe? 

(drf. nach Altersklassen ci!r Befragten) 

WL- Sfaalsanwille allg. Sfaatsanwä/1e 

bis 35 J. 36-45 J. über 45 J. bis 35 J. 36-45 J. 
(No 50) (No 64) (Na 36) (No 35) (Na 35) 

N " N " N " N " N " 
Ja 31 63,3 47 75,8 28 77,8 16 53,3 14 48,J 

nein 18 36,7 15 24,2 8 22,2 14 46,7 15 51,7 

keine An-

gabe 1 2 - 5 6 
: 

über 45 J. 

(No 22) 

N " 
14 82,4 

J 17,6 

5 
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4, Fragen zur Einstellungsdooma lik 

Die befragten Staatsanwälte wurden schließlich mit einigen ausgewählten Themen-

bereichen der rechtswissenschaftlichen Diskussion im Zusammenhang mit den Gering-

füglgkeitseinstellungen nach § 153a Abs, 1 StPO konfrontiert, hinsichtlich derer eine 

Stellungnahme der Praxis besonders interessant erschien, Wie schon bei den Vorfragen 

sollten durch die Gegenüberstellung der Antworten von Wirtschafts- und Buch-

stabendezernenten Besonderheiten aus dem Blickwinkel wirtschaftsstrafrechtlicher 

Ermittlungssituationen deutlich werden, 

a, Die Frage der rechtsdogmatischen Einordnung der Auflagen/Weisungen spielt in der 

rechtswissenschaftlichen Diskussion zu § 153a StPO, speziell in Hinblick auf seine 

Anwendung vor Anklageerhebung, aus mehreren Gründen eine entscheidende Rolle. 

Um seiner Funktion der Verfahrensbeschleunigung und Entlastung der Strafverfol-
gungsorgane gerecht werden zu können, ist das Einstellungsverfahren gegenüber dem 
oft schwerfälligen strafprozeßualen Hauptverfahren stark vereinfacht. So ist die 
richterliche Mitwirkung auf die (zumeist rein formelle) Zustimmung beschränkt und sind 
Rechtsmittel Im wesentlichen ausgeschlossen, Die somit praktisch allein bei der 
Staatsanwaltschaft verbleibende Auflagen/Weisungs-Kompetenz könnte vertas-
sungsrechilich unter dem Gesichtspunkt des Richtervorbehalts nach Artikel 92 GG 
problematisch sein, wenn darin eine Strafe bzw. strafähnliche Reaktion zu sehen 
wäre259), 
Stell! man andererseits eher auf die rechlskonstruktive Freiwilligkeit der Leistungen 
des Beschuldigten im Rahmen eines Quasi-Vergleichs ab260), so wäre die Durch-
brechung des Legalilälsprinzips - der Staatsanwalt muß nach herrschender Meinung 
hinreichend von der Täterschaft des Beschuldigten überzeugt sein - unter Gleich-
heitsgesichtspunkten bedenklich261), 

Den befragten Staatsanwälten wurden fünf Kategorien zur Einordnung der Verfahrens-

erledigung nach § 153a StPO vorgelegt, die von "Strafe" bis "Privilegierung" reichen, 

Um eventuell ambivalente Einschätzungen berücksichtigen zu können, wurden Mehr-

fachnennungen zugelassen: 

259) So vor allem (Fußn. 1), S, 43 ff.; Schmitt, ZStW 89 (1977), S. 640 ff.; 
Hirsch, ZS!W 92 (1980), S, 231 f, 

260) (Fußn, 39), S. 938; Hünerfeld, ZS!W 90 (1978), S. 920, Blau/Franke, 
ZS!W 96 (1984), S, 498; ä_hnlich Herrmann, ZSIW 96 (1984), S. 472. 

261) Schmidhäuser, JZ 1973, S. 535, 
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Tabelle 91: Einschätzung der Verfahrenser\edlgung nach§ 15.Ja StPO 

(Mehrfachnennunqe n) 

Wl.- SIA (N• 161) allg. SIA (N• 97) 

N " N " 
Strafe 1,2 J,1 

Sanktion mtt Strafcharakter 91 56,5 44 45,4 

Sanktion ohne Slratcharakter 65 40,4 44 45,4 

neutrale Reaktion ohne Straf- oder 
Sankllonscharakler 11 6,8 10 10,J 

Prlvlleglerung 31 19,J 25 25,8 

Der Sanktionscharakter der Auflagen/Weisungen wird danach von fast allen Befragten 

eingeräumt, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß von den 56 Angaben bei "Prlvi-

legierung" 46 mit Nennungen bei "Sanktion mit/ohne Strafcharakter" zusammentrafen. 

Erstaunlich ist, daß insgesamt über 50% der Befragten auch einen Strafcharakter 

bejahten, wobei diese Einschätzung häufiger bei den Wirtschaftsdezernenten vorkam. 

Die Befragten scheinen mithin mehrheitlich die Auflagen nach§ 153a Abs, 1 StPO als 

Äquivalent für eine an sich angezeigte Strafe anzusehen, was im Hinblick auf die 

genannten dogmatischen Bedenken aber auch die Qualität der Ermittlungen ("Durch-

ermittlung") bedeutsam ist. 

b. In direktem Zusammenhang mit der Vorfrage ist die Fragestellung "über § 153a 

StPO hat der Staatsanwalt einen sehr weitgefaßten Opportunitätsspielraum. Fühlen Sie 

sich als eine Art 'Richter vor dem Richter'?" zu sehen, die in Anlehnung an die bereits 

wiederholt zitierte Arbeit von Kausch 262) formuliert wurde, Kausch, der ebenso wie 

die Mehrzahl der befragten Staatsanwälte einen Sanktions- und Strafcharakter der 

Auflagen/Weisungen nach § 153a StPO bejaht, zieht daraus Jedenfalls für die 

Einstellung nach Abs. 1 den Schluß einer gegen Artikel 92 GG verstoßenden, materiell 

gesehen richterlichen Kompetenz der Staatsanwaltschaft. Die einerseits sicherlich 

provozierende Formulierung "Richter vor dem Richter" erschien andererseits plastisch 

genug, um sie im Rahmen einer offenen Frage den Staatsanwaltschaften zur Ein-

schätzung vorzulegen, 

In Tabelle 92 sind die Äußerungen der Befragten auf die Wertungsgruppen reduziert 

262) (Fußn. 1), 
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wiedergegeben: 

Tabelle 92: Einschätzung der Llleralur-Anslcht "SIA - Richter 

vor dem Richter'' 

zustimmend 

differenzierend 

ablehnend 

keine Angabe 

WI,- SIA (N• 161) 

N 1' 

J4 21,8 

2,6 

118 75,6 

allg, SIA (N• 97) 

N % 

24 • ·25,8 

5 5,4 
64 68,8 

Es zeigt sich, daß das label des "Richters vor dem Richter" in beiden Gruppen ganz 

überwiegend auf Ablehnung stößt, wobei diesbezüglich in fast allen Fällen, in denen 

Inhaltliche Ausführungen gemacht wurden, auf das Zustimmungserfordemis des Ge-

richts abgestellt wurde._Andererseits wurde aber auch verschiedentlich betont, daß die 

Zustimmung ganz regelmäßig erfolge und somit das Gericht möglicherweise tatsächlich 

keine eigene Sachentscheidung fälle. Letztere Beobachtung kann nach den 

Ergebnissen der Aktenanalyse durchaus bestätigt werden263>. Soll der beabsichtigte 

Entlastungserfolg bei den Gerichten wirklich eintreten, ist zumindest in umfangreichen 

Wirtschaftsstrafsachen eine - für eine begründete eigene Sachentscheidung 

ausreichende - Sachverhaltsprüfung des Richters kaum mehr möglich. 

c. Als umfassende Einschätzungs/rage zum Themenbereich der Gesamtuntersuchung 

war die offene Fragestellung "In der Literatur wird zum Teil vertreten,§ 153a StPO sei 

bei typischen Wirtschaftsdelikten grundsätzlich unanwendbar, da sich angesichts des 

materiellen aber auch des immateriellen Schadens eine 'Bagatellisierung' verbiete. Wie 

stehen Sie zu dieser Auffassung?" gedacht (Tabelle 93 s. folgende Seite). 

Während sich immerhin fast die Hälfte der allgemeinen Staatsanwälte, die inhaltliche 

Angaben zu der Frage machten, positiv oder zumindest differenzierend hinsichtlich ei-

263) Vgl. oben II. B. 1. d. und 5. a. aa. 
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Tabelle 9J: § 15Ja SIPO bei Wirtschaftsstrafsachen grpndsälz!Jch 

unanwendbar? 

positive Elnstellung 

dltrerenzlerend 

negativ 

keine Antwort 

WI,- SIA (N~ 161) 

N % 

19 12,0 
21 13,J 

118 74,7 

allg, StA (N• 9?) 

N % 

25 29, 1 

17 19,8 

44 51,2 

11 

ner grundsätzlichen Unanwendbarkeit des § 153a StPO bei Wirtschaftsstrafsachen 

äußerten, war es bei den Wirtschaftsdezernenten, die also "In eigener Sache" befragt 

waren, nur gut 1/4, das in diesem Sinne Stellung bezog, was angesichts der Ergeb-

nisse zur eigenen Anwendungshäufigkeit264) auch nicht anders zu erwarten war. 

Überwiegend wurde zur Begründung der grundsätzlichen Anwendbarkeit des § 153a 

StPO auch in Wirtschaftsstrafsachen darauf abgestellt, daß Einstellungen stets Ein-

zelfallentscheidungen seien, die nicht generell zu beurteilen seien. Auch Fälle mit 

hohen Schäden könnten nur geringe Schuld beinhalten; eine Ausnahmeregelung 

hinsichtlich der Wirtschaftsdelikte liefe auf ein unzulässiges Sonderrecht hinaus, ge-

gebenenfalls müsse der materielle Unrechtsgehalt höher gestuft werden. 

Die Befürworter der gegensätzlichen Ansicht, insbesonders die allgemeinen Staats-

anwälte, stellten dagegen die vom Gesetzgeber intendierte effektivere Bekämpfung 

der Wirtschaftskriminalität, mithin generalprävenlive Gesichtspunkte, in den Vorder-

grund. Werde dort von dem für andere Bereiche vorgesehenen Instrument des § 153a 

StPO Gebrauch gemacht, gerate die Strafverfolgung der Wirtschaftskriminalität 

insgesamt "zur Farce". 

d. Abschließend soll noch auf die (offene) Frage "Was halten Sie von einer Begrün-

dungspflicht bei Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO?" eingegangen werden. Die 

mengenmäßige Antwortverteilung ist dabei ohne Bedeutung, da offenbar eine größere 

Anzahl von Staatsanwälten die Fragestellung nicht entsprechend der Intention des 

Verfassers, nämlich als Begründung gegenüber dem Antragsteller/anzeigenden ent-

sprechend§ 171 StPO bzw. Nr. 89 Abs. 3 RiStBV, verstand. 

264) Tabellen 74 und 75. 
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Von Interesse, da möglicherweise als Hintergrund für die allgemeine Anwendungspraxis 

aufschlußreich, sind indes die einzelnen Begründungen für die verschiedenen 

Stellungnahmen. Die Befürworter einer Begründungspflicht beriefen sich überwiegend 

auf das Legalitätsprinzip. Solange die Bagatelleinstellungen nicht begründet zu werden 

bräuchten, sei letztlich alles einstellbar; es werde auf dieser Ebene Mißbrauch g e-

t rieben, der noch wachsen werde, wenn nicht im Rahmen einer Begründung die 

Beweggründe für die Einstellung offengelegt werden müßten. 

Die Gegenansicht stellte vor allem auf die Arbeitsbelastung ab, die gerade durch die 

Möglichkeit der Bagatelleinstellungen vermindert werden sollte. Inhaltlich wurde häufig 

hervorgehoben, daß "geringes Verschulden" ohnehin nur sehr problematisch zu 

begründen sei; es werde ein Rückzug auf formelhafte Begründungsmuster stattfinden, 

so daß der Begründung lediglich noch Scheinfunktion zukäme. Die tatsächlichen 

Gründe würden vermutlich ohnehin kaum angegeben werden. Vereinzelt wurde auch 

ein völliges Leerlaufen der Norm befürchtet, soweit eine Einstellung nur noch 

begründet erfolgen könne: "Dann klage ich lieber an". 

5. Zusammenfassung 

Nach den Ergebnissen der Staatsanwältebefragung läßt sich feststellen, daß die Ver-

fahrenseinstellung unter Auflagen/Weisungen nach § 153a Abs, 1 StPO in Wirtschafts-

strafsachen offenbar ebenso ihren Platz hat wie in sonstigen Strafsachen, Der Sank-

tionscharakter dieser Erledlgungsform ist dabei_ praktisch ut1bestritten, mehrheitlich 

wird Ihr sogar ein Strafcharakter zugesprochen. Wesentliches Kriterium für das Schuld-

maß Ist in Wirtschafts- wie allgemeinen Strafsachen der dem Opfer zugefügte und 

letztlich verbliebene Schaden, während sich nur für die Buchstabendezernenten auch 

besonders geeignete Deliktsgruppen (Ladendiebstahl bzw. Diebstahl geringwertiger 

Sachen) und Tätertypen (Ersttäter) ergeben, 

Das Vorliegen einer Verhandlungsebene zwischen Staatsanwalt und Verteidiger wird 

zwar ganz überwiegend eingeräumt, jedoch nur von den Wirtschaftsdezernenten 

knapp mehrheitlich auch positiv bewertet. Hinsichtlich einer schichtspezifischen 

Selektionswirkung fanden sich ambivalente Ergebnisse. 

Daß § 153a StPO In der Praxis auch zur verfahrensökonomlschen Erledigung anderen 

als Bagatellunrechts Verwendung findet, läßt sich mit den Ergebnissen der Befragung 

nicht sicher belegen. Immerhin ist die Mehrheit der Befragten in Übereinstimmung mit 

den Ergebnissen der Aktenanalyse der Ansicht, daß die Verfahren überwiegend nicht 

bis zur Anklagereife durchermlltelt werden, was darauf zurückgeführt werden könne, 

daß es aus rechtlichen oder tat'sächlichen Gründen Schwierigkeiten gäbe, Andererseits 

wird überwiegend vermutet, daß auch in Wirtschaftsstrafsachen § 153a StPO nur in 
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Fällen minderer Schwere und Schadenshöhe Verwendung findet und entsprechend 

eine grundsätzliche Nichtanwendbarkeit des § 153a StPO In den Wlrt-

schaftsstrafsach en abgelehnt. Immerhin hatte diesbezüglich ein nicht unerheblicher 

Teil der allgemeinen Staatsanwälte durchaus Bedenken hinsichtlich der Praxis seiner 

Wirtschaftskollegen, während sich im allgemeinen de Befragungsgruppen vom Ergeb-

nis her nur wenig unterschieden. 

Erheblich größere Differenzen traten bei einer altersspeziflschen Auswertung der· 

Fragen zur Einstellungspragmatik auf; insoweit erwiesen sich de jüngeren Staats-

anwälte (bis 35 Jahre) zumeist erheblich (selbst-) kritischer als ihre älteren Kollegen, 

die überwiegend (norm-) erwartungsgemäße Antworten gaben. 
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4. KAPITEL 

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

1, Ausgangspunkt 

Wo immer die Errungenschaft der Rechtsstaatlichkeit soziale Verhaltensleitlinien zu ge-

setzlichen Regelungen komprimiert, stößt man nahezu zwangsläufig an die Grenzen deren 

generell-abstrakter Begrifflichkeit, Problematisch ist dabei nicht nur die praktische 

Umsetzung der unmittelbaren gesetzgeberischen Intentionen, sondern vor allem auch die 

Fixierung des tatsächlichen Normgehalts, Wie sich einerseits hinsichtlich neuartiger 

Verhaltensformen die Frage nach einer (sinngemäßen) Anwendung bestehender Gesetze -

stellt, können diese andererseits formell über den ursprünglich intendierten Anwendungs-

bereich hinausgehen und im Einzelfall unbillige Ergebnisse bedingen, 

Besondere Tragweite erlangt dieser Gesichtspunkt im materiellen Strafrecht; denn anders 

als im Verwaltungsrecht, wo insoweit durch ein weitgefaßtes Opportunitätsermessen der 

rechlsanwendenden Behörden Korrekturmöglichkeiten bestehen, unterliegt die Straf-

verfolgung im Rahmen des Legalitätsprinzlps einer Pflicht zur Normanwendung, die an-

gesichts der fundamentalen Folgen für die Betroffenen und dementsprechend des Be-

dürfnisses nach Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit, sowie nicht zuletzt in präventivem 

Sinne, auch geboten erscheint. Wiewohl also im Grundsatz die Strafrechtsanwendung 

keine Strafwürdigkeitsüberlegungen mehr enthalten sollte - auch sie kann im lichte der 

Rechtsstaatlichkeit nur als an übergeordneten Zielen orientiertes, zweckgebundenes und 

der Einzelfallgerechtigkeit verpflichtetes Eingriffshandeln verstanden werden. Ergibt sich 

aber In concreto, daß ein Strafverfahren, wie auch eine Verurteilung bzw. ein 

Strafausspruch, in diesem Sinne der Rechtfertigung entbehrt, hat die Maßnahme jedenfalls 

zu unterbleiben; ob und inwieweit es dafür der ausdrücklichen Regelungen in §§ 59, 60 

StGB und 153, 376 StPO bedurft hätte bzw. welche selbständige Bedeutung deren 

weitergehenden Anwendungsvoraussetzungen überhaupt noch zukommen kann, mag hier 

dahinstehen, 

Während es sich insoweit aber nur um Ausgrenzungen von Fällen handelt, in denen es 

ohnehin an der Grundlage für die materielle (Straf-) Rechtsfolge fehlt, besitzt§ 153a StPO 

eine weitergehende Qualität. Indem er nämlich bei "geringer Schuld" auch ein an sich 

vorhandenes öffentliches Strafverfolgungsinteresse für kompensierbar erklä_rt, hat der 

Gesetzgeber für einen so konstrµierten Bereich nurmehr bedingter Strafwürdigkeit die 

Rechtsfolgeentscheidung über die reine Strafbemessung hinaus aus der Hand gegeben 

und in Durchbrechung des Legalitätsprinzlps auf die Strafverfolgungsorgane übertragen, 
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wenngleich den Zielen dieser Maßnahme - neben der Einzelfallkorrektur des materiellen 

Rechts vor allem die Entlastung der Justiz in Hinblick auf die Bewältigung massenhafter 

Klelnkriminalltät - Im Prinzip ihre Berechtigung nicht abgesprochen wird, ist doch der 

eingeschlagene Weg von Anbeginn Gegenstand heftiger Kritik gewesen. Neben eher 

dogmatischen Ansätzen, die eine prozeßrechtliche Entkrlminallsierung, insbesondere durch 

die Staatsanwaltschaft und über de fakto sanktionierende Auflagen, für nicht vertretbar 

hallen, finden sich vor allem krlminalpolitlsch motivierte Argumentationen, denen zufolge 

der Preis (möglicher Einzelfallgerechtigkeit) in Gestalt eines Verlustes an Rechtssicherheit 

zu hoch erscheint. Zweifel bestehen auch an einer hinlänglichen Konkretlslerbarkeit der 

Einstellungsvoraussetzungen, die einen Mißbrauch der Norm im Sinne einer einseitigen 

Selektion sozial bessergestellter Beschuldigter befürchten ließen. Entsprechend wird in 

erster Linie die Wirtschaftskriminalität als Feld möglichen Fehlgebrauchs angesehen, 

während die Einstellungspraxis bei typischen "Jedermannsdelikten", wie Verkehrs- und 

allgemeinen Steuerstraftaten, und auch das ähnlich gelagerte Erziehungsverfahren nach § 

45 JGG insoweit kaum Beachtung finden. 

Annähernd ein Jahrzehnt nach der Einführung der Norm ist sie jedenfalls tatsächlich kaum 

mehr aus dem justlzlellen Reaktionsprogramm wegzudenken; Statistiken und erste 

empirische Aufarbeitungen (Ahrens, Hertwig) belegen ihre bedeutsame Funktion im Be-

reich der Bagatelldelinquenz. 

Eine unmittelbar schlchtspezlfls.:he Selektlonswirkung war bislang nicht nachzuweisen, 

eine mittelbare Bevorteilung intellektuell wie finanziell beweglicher Beschuldigter aber 

auch nicht auszuschließen, zumal sich offenbar problematische Verfahrenssituationen, 

insbesondere Beweisprobleme, einstellungsförderllch auswirken können. 

Während aber naturgemäß bei einer rein quantitativen Betrachtung das Anwendungsfeld 

des § 1 SJa StPO ganz überwiegend auf Bagatellfälle klassischer Massenkriminalität 

beschränkt bleibt, wissen wir andererseits aus der "Bundesweiten Erfassung von 

Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten" (BWE), daß § 15Ja StPO ebenso 

ZU einem Instrument staatsanwaltschaftllcher Verfahrenserledigung in 

Wirtschaftsstrafsachen geworden ist, die Vorschrift also auch bei Del!nquenzformen 

Verwendung findet, die angesichts Ihrer hohen Gemelnschädllchkelt jedenfalls insgesamt 

und zuletzt als besonders verfolgungsbedürf!ig angesehen wurden. 

Es stellt sich damit die Frage nach den rechtlichen wie tatsächlichen Grundlagen dieser 

Praxis. 

Ohne daß im Rahmen der vorliegenden Untersuchung eine abschließende rechtliche 

Bewertung des § 1 SJa StPO erfolgen könnte, ergibt sich jefenfalls im Wege der Aus-

legung, daß sich aus der Normfassung zwar keine praktisch unbegrenzte Definitions-

kompetenz der Strafverfolgungsinstanzen aber auch keine Beschränkung auf bestimmte 
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Vergehensgruppen herleiten läßt, Vielmehr Ist im Einzelfall anhand tat- wie täterbezogener 

Kriterien (§ 46 Abs. 2 StGB) und unter Berücksichtigung empirischer Erfahrungen sowie 

normativer Wertungen festzustellen, ob die konkrete Schuld so weit unterhalb des 

Regelfalls absoluter Strafwürdigkeit in vergleichbaren Fällen liegt, daß eine andere als 

bestrafende Reaktion vertretbar erscheint. In derartigen Konstellallonen "geringer Schuld", 

d,h. hier: bedingter Strafwürdigkeit, kann auch das "öffentliche Interesse" relativiert und 

durch Auflagen/Weisungen kompensierbar sein, wenn sich als Ergebnis einer Abwägung 

zwischen den Strafzwecken der Spezial- und Generalprävention mit damit möglicherweise 

kollidierenden Gesichtspunkten, die gegen die Durchführung des Verfahrens sprechen, 

nurmehr ein geringer "Überhang" auf der Strafverfolgungsseile ergibt. In diesem Sinne sind 

konstruktiv auch Gerlngfüglgkeitseinstellungen in Wirtschaftsstrafverfahren denkbar, z.B., 

wenn der Täter eher defensiv, d,h. angesichts einer wirtschaftlichen Not- oder 

Zwangslage, einer unklaren Rechtssituation oder inkonsequenten Verhaltens öffentlicher 

Kontrolllnstanzen gehandelt hat und die wirtschaftlichen Nebenfolgen einer Bestrafung 

auch und gerade für Dritte unverhältnismäßig erschienen. Dagegen vermögen rein 

verfahrenspragmatlsche Gesichtspunkte, wie z.B. Beweisprobleme, eine solche 

Entscheidung nicht zu rechtfertigen; dies ergibt sich schon aus der Unschuldsvermutung 

und - für §. 153a StPO - aus dem Erfordernis der "Durchermittlung", folgt im übrigen aber 

auch aus dem Ausnahmecharakter der Norm in Hinblick auf die Strafverfolgungspflicht der 

Justiz. 

Inwieweit die Praxis diesen Kriterien tatsächlich gerecht wird oder aber in Wirtschafts-

strafsachen der Opportunitätsspielraum eher zu einer sachwidrigen "Bagatellisierung" an 

sich nicht geringfügigen Unrechts verwendet wird, kann nur durch eine empirische 

Detailanalyse, die bislang im Rahmen der quantitativen Untersuchungen des Gesamtfeldes 

nicht zu leisten war, ermittelt werden. Durch die Ausleuchtung von Extrembereichen der 

Normanwendung soll darüber hinaus ein Beitrag zur generellen Einschätzung ihrer 

Definitions- und Trennschärfequalität im Hinblick auf die Grenzen der Strafwürdigkeit 

sowie zu einer quasi kosten-nutzen-analytischen Betrachtung der Durchbrechung des 

Legafitätsprinzips insgesamt erbracht werden. 

II. Die empirische Untersuchung 

Methodisch wurde die empirische Untersuchung als Aktenanalyse auf der Grundlage der 

B WE sowie ergänzend als schriftliche Befragung der normanwendenden. Staatsanwälte 

durchgeführt. Mit der Aktenanalyse sollten in erster Linie die Rechtsiatsachen selbst, mit 

der Staatsanwältebefragung vor allem die Einschätzung der Praktiker dazu ermittelt 
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Gegenstand der Aktenanalyse waren zunächst die Strafverfahrensakten sämtlicher in den 

Jahren 1979/80 nach § 153a Abs. 1 StPO (vorläufig) eingestellten und zur B WE 

gemeldeten Wirtschaftsstrafverfahren des Bundesgebietes (ohne Berlin). Die darin liegende 

Beschränkung auf staatsanwallschaltliche Einstellungen sowie besonders der Umstand, 

daß die B WE aufgrund ihres vorgegebenen Erfassungsrahmens vermutlich gerade den 

"unieren Bereich" registrierter Wirtschaftskriminalität nicht vollständig abdeckt, bedingte 

eine durchaus beabsichtigte weitere Zuspitzung der Fragestellung in Richtung auf die 

Randbereiche justizieller Opportunitätskompetenz im Sinne praktischer Bagatellisierungs-

stralegien. Insoweit war die Untersuchung weniger zur Erlangung statistisch repräsen-

tativer Ergebnisse als vielmehr zur Deskription möglicherweise auch über den Untersu-

chungsrahmen hinaus symptomatischer Funktionsstrukturen angelegt. Zur Erlangung von 

Vergleichswerten hinsichtlich der Bedeutung von Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO 

innerhalb des staatsanwallschaftlichen Reaktionsapparats wurden darüber hinaus auch 

Verfahren mit sanklionslosen Geringfügigkeitseinslellungen nach§ 153 Abs. 1 StPO sowie 

solche, denen die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl - als niedrigste formelle 

Strafsanktion - beantragt hatte, in die Untersuchung einbezogen. 

Von insgesamt 565 Verfahren mit Geringfügigkeitseinstellungen oder Strafbefehlsanträgen 

der BWE wurden bei den aktenführenden Staatsanwaltschaften die Ermittlungsunterlagen 

angefordert. Diese konnten in 443 Fällen übersandt und eingesehen werden. Es ergaben 

sich aus ihnen 406 im Sinne der Untersuchungsgrundlage "einschlägige" Verfahren mtt 193 

Einstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO, 155 Einstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO und 

184 Strafbefehlsanträgen, die den Untersuchungsgruppen zugrunde gelegt wurden. Die 

Auswertung erfolgte anhand eines 257 Variablen umfassenden Erhebungsinstruments. In 

den vom Informationsgehalt dafür geeigneten Fällen erfolgte darüber hinaus eine Do-

kumentation des Sachverhalts und des Verfahrensganges. 

Für die Staatsanwältebefragung wurden zwei für das Bundesgebiet repräsentative Stich-

proben von Wirtschaftsdezernenten und allgemeinen, mit Vermögensdelikten befaßten 

Staatsanwälten gezogen und 495 Probanden ein schriftlicher Fragenkatalog zugesandt. 

Insgesamt konnten die Antworten von 258 Staatsanwälten ganz oder teilweise in obigem 

Sinne kalegorienspezifisch ausgewertet werden. 

Die Eraebnisse zeigen zunächst, daß sich die Einstellungspraxis nach § 153a Abs. 1 StPO 

in Wirtschaftsstrafsachen rein äußerlich kaum von derjenigen bei allgemeinen Strafsachen 

abhebt. Es läßt sich insoweit für den Erfassungsbereich der BWE ein Erledigungsanteil von 

2,4 % errechnen, der aber für die Wirtschaftskriminalität insgesamt noch höher liegen 

dürfte, wie sich unter anderem aus den Einschätzungen der befragten Staatsanwälte 

ergibt. Die Anwendungshäufigkeit war regional stark unterschiedlich. Zwar fühlten sich die 

Befragten mehrheitlich an Richtlinien gebunden, es herrschte aber andererseits erhebliche 
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Unklarheit über den vorhandenen Regelungsbestand. Sechs von sieben Staatsanwälten 

glaubten nicht an eine bundeseinheitliche Erledigungspraxis des§ 153a StPO. 

Die Norm wurde ganz überwiegend zur vollständigen Verfahrenserledigung verwendet. 

Weder beschuldigten- noch verfahrensbezogene Teileinstellungen kamen in nennens-

wertem Umfang vor, worin ein maßgeblicher Unterschied zum amerikanischen "plea 

bargaining" besteht. Die Zustimmung des Gerichts erwies sich In der Praxis als reine 

Formsache; auch der Beschuldigte erklärte regelmäßig ohne weiteres sein Einverständnis 

zum Auflagenvorschlag der Staatsanwaltschaft. Eigene Anregungen des Beschuldigten 

waren die Ausnahme, dann aber zumeist aussichtsreich. 

Verhandlungen bzw. "informelle Gespräche" zwischen Staatsanwaltschaft und Beschul-

digtem bzw. dessen Verteidiger waren zwar für das Vorfeld einer Einstellung nach § 153a 

StPO durchaus charakteristisch, allerdings konnte ein langwieriges "Feilschen" nicht aus 

den Akten belegt werden. Die befragten Staatsanwälte begrüßten mehrheitlich eine solche 

Verhandlungsebene, wenngleich sie (zu fast 60 %) vermuteten, daß dabei "intelligente und 

flnanzpotente" Beschuldigte im Vorteil seien, Dagegen hielt nur jeder fünfte Befragte eine 

soziale Gleichstufigkeit zwischen Staatsanwalt und Beschuldigtem für 

einstellungsförderlich. 

In immerhin 80 % des § 153 StPO-Fälle und rund 70 % der§ 153a StPO-Fälle ließen sich 

den Ermittlungsakten ausdrückliche Einstellungsgründe entnehmen, wobei allerdings nicht 

zwischen den Merkmalen "geringe Schuld" und "öffentliches Interesse" differenziert 

wurde. Während bei § 153 Abs. 1 StPO häufig auf den Tatcharakter im Sinne geringer 

objektiver Tatintensität, Abgrenzung zu intensiver Tatbeteillgten und Selbstschädigung 

des Beschuldigten abgestellt wurde, standen bei § 153a Abs. 1 StPO in erster Linie 

Momente nach der Tat, z.B. Schadenswiedergutmachungen, und vor allem prozessuale 

Situationen im Vordergrund. Jeder sechste § 153a StPO-Fall wurde ausdrücklich unter 

anderem wegen Beweisnot, jeder zwölfte allein wegen Beweisnot oder lar,ger 

Verfahrensdauer eingestellt. 

Auch die Analyse der sich aus den Aktenunterlagen ergebenden tat-, täter-, opfer- und 

verfahrensbezogenen Merkmale belegt die insoweit maßgebliche Bedeutung ver-

fahrenspragmatlscher Gesichtspunkte: 

Eindeutig deliktsspezifische Schwerpunkte waren nur in den Vergleichsgruppen, und zwar 

dort für die Kombinationen Steuerdelikte/Strafbefehl und Konkursdelikte/§ 153 Abs. 1 

StPO zu beobachten. Dabei zeichneten sich die mit einem Strafbefehlsantrag 

abgeschlossenen Ermittlungsverfahren zumeist durch gründliche Vorermittlungen der 

Finanzbehörden und, z.T. dadurch bedingt, eine klare Sach- und Rechtslage aus, wäh-

rend sanktlonslos ganz überwi~gend solche Fälle eingestellt wurden, deren materieller 

Gehalt sich (schließlich) In reinen Formalverstößen im Rahmen eines Firmenzusammen-
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bruchs erschöpfte. 

Dagegen ließen sich - und insoweit entsprechend den Resultaten der Staatsanwälte-

befragung - für § 153a Abs. 1 StPO keine derartig deutlichen Präferenzen feststellen. 

Auffallend ist jedoch, daß hier auch vermehrt gewichtigere Fallkonstellationen, wie z.B. 

aktive Bankrotthandlungen und sehr schadensintensive Steuerverstöße, vorkamen. Über-

haupt war ein hohes Schadensaufkommen offenbar zumindest kein Hindernis für Gering-

fügigkeitseinstellungen unter Auflagen. Selbst wenn man zur Vermeidung von Verzerrun-

gen durch Extremwerte die fünf höchsten Schadenssummen und darüber hinaus jegliche 

Schätzwerte außer Betracht läßt, ergab sich nämlich noch ein durchschnittlicher Schaden 

der§ 153a Abs. 1 StPO-Fälle von DM 60.000 gegenüber DM 4.000 (§ 153 Abs. 1 StPO) 

bzw. DM 26. 000 (Strafbefehl) in den Vergleichsgruppen. Insoweit ist angesichts eines 

ähnlich wie bei den Strafbefehlen zu beobachtenden Zusammenhangs zwischen Scha-

dens- und Sanktionshöhe naheliegend, daß den Geldauflagen, auf die sich der Katalog 

des§ 153a StPO praktisch beschränkt, eine "Strafersatzfunktion" zukommt. 

Täter- im Sinne von personenbezogene bzw. sozialbiographische Merkmale scheinen im 

Vorfeld von Geringfügigkeitseinstellungen in Wirtschaftsstrafsachen kaum selbständige 

Bedeutung zu besitzen; diesbezüglich ließen sich entweder keinerlei Besonderheiten 

feststellen oder aber das Merkmal lief praktisch leer, weil es bei den Ermittlungen offenbar 

überwiegend nicht erhoben wurde. Erstaunlicherweise galt letzteres auch für die 

Vorstrafenbelastung der Beschuldigten; nur in 36 % der § 153a StPO- bzw. 25 % der § 

153 StPO-Fälle war nach den Aktenunterlagen überhaupt ein Bundeszentralregister-

Auszug angefordert worden. 

Eine Ausnahme ergab sich dagegen hinsichtlich der beruflichen und wirtschaftlichen 

Situation des Beschuldigten, die naturgemäß im Zusammenhang mit den Unternehmens-

daten zu sehen ist. Hier deutete ein vermehrtes Vorkommen von rechtlich (Rechtsform des 

Betriebes) wie tatsächlich (Betriebsgröße) komplizierten Fallgestaltungen in den 

Einstellungsgruppen - besonders bei § 153a StPO - auf eine gewisse Parallelität von 

straf- und zivilrechtlichem Haftungsrisiko hin. Vor allem im Sinne des § 153 StPO ein-

stellungsförderlich schienen sich darüber hinaus ein zum Konkurs führender wirtschaft-

licher Niedergang des Unternehmens sowie die damit für den Beschuldigten verbundenen 

Folgen auszuwirken. Bei über 70 % Stellungswechseln zwischen Tat- und Abschlußent-

scheidung und einem gleichzeitigen Anteilszuwachs der Erwerbslosen von 1 % auf 22 % in 

der § 153 Abs. 1 StPO-Gruppe ist zu vermuten, daß der Staatsanwaltschaft insoweit 

häuf'g eine (weitere) Sanktionierung des Beschuldigten nicht mehr erforderlich erschien. 

Anhaltspunkte für ein opferabhängiges Entscheidungsverhalten ergaben sich nur hinsicht-

lich privater Geschädigter, die sich in nicht einmal einem Drittel der Fälle feststellen ließen. 

Insoweit war allerdings ein deutlicher Zusammenhang zwischen der (potentiellen) Be-
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schwerdemacht des Opfers, die sich vor allem in dessen "juristischer Kompetenz" aus-

drückte, und der Sanktionswahrscheinlichkelt zu beobachten, Demgegenüber kam dem 

tatsächlichen Beschwerdeverhalten offenbar ebensowenig Bedeutung zu wie einem 

Mitverschulden der Opfer. 

Die in Hinblick auf § 153a Abs. 1 StPO mit Abstand am deutlichsten konturierten Ergeb-

nisse fanden sich dagegen bei den verfahrensbezogenen Merkmalen, indem Einstellungen 

unter Auflagen in aller Regel mit einer gegenüber den Vergleichsgruppen erheblich 

aufwendige:ren und problematischeren Ermittlungssituation einhergingen: 

Mit durchschnittlich 26 Monaten dauerten die Ermittlungen (bis zur vorläufigen Einstellung) 

dort sogar 20 % länger als diejenigen der im gleichen Zeitraum durch Anklage erledigten 

BWE-Verfahren, was unter anderem auf eine offensive Verteidigungsstrategie der 

Beschuldigten zurückzuführen sein dürfte, So waren z.B. in den § 153a StPO-Verfahren 

deutlich häufiger als in den anderen Untersuchungsgruppen Verteidiger eingeschaltet und 

von den Beschuldigten nur in 19 % der Fälle ein Vollgeständnis zu erreichen (Strafbefehl: 

40 %), Als (quantitative) Elemente einer gesteigerten Verfahrenskomplexität erwiesen sich 

darüber hinaus auch der Aktenumfang (durchschnittlich 230 Blatt gegenüber 163 bzw. 

167 Blatt in den Vergleichsgruppen) und die Anzahl der Beschuldigten (53 % Verfahren mit 

zwei und mehr Beschuldigten;§ 153 StPO: 40 %; Strafbefehl: 34 %). 

Trotz eines beachtlichen Ermittlungsaufwandes konnte indes nicht einmal ein Drittel aller 

nach 153a Abs, 1 StPO eingestellten Fälle als objektiv und subjektiv vollständig 

aufgeklärt gelten; in jedem vierten Fall waren zudem trotz Aufklärungslücken die vor-

handenen Beweismittel noch nicht ausgeschöpft. Insoweit überrascht besonders die 

strukturelle Parallelität zu den sanktionslosen Einstellungen, da - im Gegensatz zu diesen 

- für§ 153a StPO ein "Durchermitteln" des Sachverhalts für erforderlich angesehen wird. 

Faßt man 16 Merkmale, von denen angenommen werden kann, daß sie Verfahrenskom-

plexität ausdrücken, zu einer Summenvariablen zusammen, bestätigt der maßgeblich 

höhere Indexwert der § 153a StPO-Gruppe den Eindruck der bivariaten Analysen. Zwar 

differenzieren einzelne Merkmale (Verfahrensdauer, Aktenumfang, Verteidigerbeteiligung) 

besonders stark, doch bleibt der höhere Komplexitätsgrad der unter Auflagen eingestellten 

Fälle davon unabhängig bestehen. 

Plakativ zusammengefaßt ergeben sich nach alledem für die drei Untersuchungsgruppen 

der Aktenanalyse folgende (relative) Merkmalscharakteristika: 

Strafbefehl - klare Sach- und Rechtslage 

- hohe Beschwerdemacht der (Privat-) Opfer 
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- geringe Verfahrenskomplexität 

§ 153 Abs, 1 StPO - geringer materieller Tatgehalt 

- Selbstschädigungen (vor allem durch Konkurs) 

- niedrige Beschwerdemacht der (Privat-) Opfer 

- geringe Verfahrenskomplexität 

,§ 153a Abs. 1 StPO - hoher Schaden 

- komplizierte Sachverhaltskonstella !ionen 

- hohe Verfahrenskomplexität. 

Die herausgearbeiteten Bemessungskriterien für "geringe Schuld" und "öffentliches In-

teresse" erreichen also nur in der § 153 Abs. 1 StPO-Gruppe auch quantita live 

Bedeutung. Als Elemente von in diesem Sinne "Geringfügigkeit" bei Wirtschaftsstrafsachen 

erwiesen sich vor allem ein relativ geringer Schaden und (Unterlassungs-) Handeln aus 

einer wirtschaftlich bedrängten Situation heraus. Bezugspunkt waren nicht selten auch 

andere - intensiver - tatbeteiligte Personen, Ein vollständiger Sanktionsverzicht schien 

offenbar besonders dann vertretbar, wenn der Beschuldigte auch seinerseits als ein 

Geschädigter der Tat bzw. ihrer Begleitumstände anzusehen und seitens des Öpfers keine 

Intervention zu vermuten war. 

Dagegen wurden unter Auflagen vor allem solche Wirtschaftsstrafverfahren eingestellt, in 

denen der Staatsanwaltschaft trotz bereits erfolgter umfangreicher Ermittlungen eine 

(weitere) anklagereife Aufklärung des Falles offenbar nicht möglich bzw. zu aufwendig 

erschien, diese aber angesichts des materiellen Tatgehalts zumindest naheliegend ge-

wesen wäre. Insoweit ergaben weder die tat- noch täterbezogenen Merkmalsanalysen mtt 

den sanktionslosen Einstellungen vergleichbare Strukturen "geringer Schuld", sondern 

vielfach ganz im Gegenteil eher (potentiell) gewichtigere Konstellationen. Besonders die 

zu einem beachtlichen Teil sehr hohen Schäden lassen vermuten, daß dem Tatbild für die 

§ 153a StPO-Fälle der Untersuchung regelmäßig kaum eine selbständige, d.h. über seine 

Aufklärbarkeit hinausgehende, Bedeutung zuk~m. Entsprechend unterschieden sich 

diesbezüglich die unter Auflagen eingestellten Fälle von den Strafbefehlsfällen auch in 

erster Linie durch ihre komplizierten Sachverhaltsgestaltungen; bezeichnend dürfte ferner 

sein, daß in 50 % der Strafbefehlsfälle mit Einspruch des Beschuldigten schließlich nach § 

153a Abs. 2 StPO verfahren wurde. 

Die dargestellten Strukturmerkmale decken sich allerdings nur teilweise auch mit der 

(Selbst-) Einschätzung der befragten Praktiker. Gut die Hälfte von ihnen räumte ein, daß 

der Hintergrund von § 153a Abs. 1 StPO-Einstellungen in komplexen Verfahren 

erfahrungsgemäß in einer problematischen Ermittlungslage bestehe und 44 % waren sogar 
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der Auffassung, die unter Auflagen eingestellten Fälle seien überwiegend nicht 

durchermittelt. Immerhin hielten 71 % der Wirtschaftsstaatsanwälte, aber nur 57 % der 

Buchstabendezernenten die nach § 153a Abs, 1 StPO eingestellten Wirtschaftsstrafsachen 

im Ergebnis für mehrheitlich solche mindere Schwere und Schadenshöhe, eine Verteilung, 

die sich konsequenterweise In der negativen Beurteilung einer grundsätzlichen 

Unanwendbarkelt des § 153a StPO für den Bereich der Wirtschaftskriminalität 
wiederfindet. 

Gegen die Einführung einer Begründungspflicht bei Einstellungen nach§ 153a Abs. 1 StPO 

wurden verfahrensökonomische Gesichtspunkte, aber auch Zweifel an einer hin-

reichenden Begründbarkelt auf der Grundlage der normativen Voraussetzungen vorge-

bracht. 

III. Schlußfolgerungen 

In Konsequenz für unseren Ausgangspunkt gilt es zunächst festzustellen, daß jedenfalls 

die ärgsten Befürchtungen, die die neugeschaffene Möglichkeit der Verfahrenseinstellung 

unter Auflagen/Weisungen als Einfallstor einer wllikürllchen Klassenjustiz prophezeiten, 

auch nach der empirischen Ausleuchtung eines Extrembereichs ihrer praktischen Anwen-

dung nicht als bestätigt gelten können, In diesem Sinne hat sich § 153a Abs, 1 StPO -

trotz eihes beachtlichen Eriedlgungsantells b.el Wirtschaftsstrafsachen - nicht zu einer 

"Oase des kapitalkräftigen Großkrlminellen" oder einem "Millionärsschutzparagraph" 

entwickelt, wie auch der Ermittlungsgang nicht zu einem "Tuschelverfahren" bzw. einem 

"Feilschen um Gerechtigkeit" entartet ist. 

Allerdings bedeutet dies keinesfalls auch eine insgesamt sachgerechte Verwendung der 

Vorschrift. Wie wir gesehen haben, sind nämlich im Gegensatz zu den sanktlonslosen 

Einstellungen nach§ 153 Abs, 1 StPO diejenigen unter Auflagen nach§ 153a Abs. 1 StPO 

selbst Im Internum der von der BWE erfaßten Wirtschaftskriminalität strukturell nicht auf die 

insoweit ·· (relativ) geringfügigen Vergehen beschränkt, sondern erfolgen Im Fall 

entsprechend komplexer und komplizierter Verfahrensgestaltungen auch bei eher schwer-

wiegenderen Konstellationen, soweit sich diese an tat-, täter- und opferbezogenen 

Kriterien und im Vergleich zu durch Strafbefehlsantrag erledigten Ermittlungsverfahren 

festmachen lassen. Entscheidungsleitend scheinen sich hier also ebensowenig wie sach-

fremde Überlegungen zum Sozialstatus der Beschuldigten die normativen Voraussetzungen 

"geringe Schuld" und "öffentliches Interesse an der Strafverfolgung" auszuwirken; viel-

mehr deuten die Untersuchungsergebnisse darauf hin, daß§ 153a Abs, 1 StPO bei Wirt-

schaftskrlmlnaDtät primär in verfahrenspragma!ischem Sinne, quasi als "ultima ratio der 

Verfahrensökonomie", Verwendung findet. 
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Indem somit einerseits ein unmittelbar schichtspeziflscher Selektionseffekt nicht nach-

zuweisen ist, sich andererseits aber offenbar Verfahrenskonstellationen einstellungsför-

derlich auswirken, die im Wege einer geschickten Verteidigungsstrategie entsprechend 

gewandter Beschuldigter in deren Sinne beeinflußbar sind, ergeben sich zunächst auf-

fällige Parallelen zu den von Ahrens und Hertwig für die allgemeine Kriminalität aufge-

zeigten Funktionsstrukturen des § 153a StPO, Während aber dort - bedingt durch den 

naturgemäß hohen Anteil von Bagatellkriminalität - das Verhältnis zu den gesetzlichen 

Einstellungsvoraussetzungen noch undeutlich blieb, wird als wesentlicher Erkenntnis-

gewinn der Detailanalyse zum Extrembereich Wirtschaftskriminalität die Feststellung einer 

strukturellen Verselbständigung der Verfahrensökonomie anzusehen sein, 

Für die rechtspolitlsche Beurteilung dieses Befundes sollte es immerhin ohne Bedeutung 

sein, ob es sich "nur'' um Ausprägungen eines Extrembereichs oder - wofür vor allem 

auch die Angaben der befragten Praktiker sprechen - um extreme Ausprägungen regel-

mäßiger Funktionsstrukturen handelt. Es Ist hier bereits verschiedentlich ausgeführt wor-

den, daß eine auf kollektive Akzeptanz moralischer Wertentscheidungen angewiesene 

Sozialordnung ihre Leitprinzipien auch im Ausnahmefall nicht in Abhängigkeit reiner All-

tagspragmatik geraten lassen darf, weshalb die Glaubwürdigkeit der Rechtspflege insge-

samt auf dem Spiel slt-hl, wenn auch nur in Teilbereichen der Strafjustiz das Unwerturteil 

weniger vom Unwertgehalt einer Tat als von den öffentliche Ressourcen bestimmt wird, 

Es soll nicht verkannt werden, daß gesellschaftliche (Un-) Wertmaßstäbe einem mehr oder 

minder starken Wandel unterliegen und dabei auch ökonomisch-pragmatische Ge-

sichtspunkte zu einer veränderten Sichtweise führen können, So mag insbesondere die 

unter anderem justlzökonomisch motivierte Zurückdrängung der Kriminalstrafe und fak-

tische Entkriminalisierung weiter Bereiche materiell rechtlichen Bagatellunrechts im Rah-

men verschiedener Diversionsprogramme wie die Ausweitung der Geringfügigkeitsein-

stellungen über § 153a StPO zum großen Teil tatsächlich mit einem derartigen Einstel-

lungswandel in bezug auf die Grenzen des Strafwürdigen einhergehen. Indem dagegen bei 

der hier in Rede stehenden Praxis des § 153a StPO das Motiv weitgehend selbst zum 

Maßstab erhoben wird, handelt es sich allerdings um eine fundamental anders geartete 

Situation, deren Diskussion unter dem Gesichtspunkt von Entkriminalisierungsbemühungen 

im Bagatellbereich einen unzutreffenden Ansatz bedeuten würde. 

Entsprechend stellt sich in diesem Zusammenhang auch nicht mehr so sehr die Frage nach 

der grundsätzlichen Berechtigung von Geringfügigkeitseinstellungen bei Wirtschafts-

kriminalität bzw. nach der Notwendigkeit einer - z.B. deliktsspezifischen - Konkreti-

sierung der Einstellungsvoraussetzungen. Wir haben im Gang der Untersuchung gesehen, 

daß die Entscheidung des Gesetzgebers, Bagatelldelinquenz in diesem Sinne nicht allein 
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materiellrechllich zu definieren, sondern delik!sübergreifend an den Schuldmaßstab und 

möglicherweise divergierende öffentliche Interessen anzuknüpfen, keineswegs einen 

"Blankoscheck" für beliebige Bagatellisierungen bedeutet, und das sich unter den ge-

gebenen Prämissen auch in Wirtschaftsstrafsachen durchaus Kriterien für einen Grenz-

bereich nurmehr bedingter Strafwürdigkeit ermitteln lassen. Vor allem aber haben die 

Ergebnisse der empirischen Untersuchung zu § 153 Abs. 1 StPO gezeigt, daß die Praxis 

diese Kriterien dort auch ganz überwiegend erkennt und zumindest Im Ergebnis zutreffend 

anwendet, von "Orientierungslosigkeit" also insoweit keine Rede sein kann. 

Zweifeßos wären andere Lösungsmodelle zur - quantitativen wie qualitativen Bewältigung 

von Kleinkriminalität denkbar; sie nehmen in der kriminalpolillschen Diskussion stets 

breiten Raum ein und brauchen an dieser Stelle nicht erneut eingehend behandelt zu 

werden, zumal auch das Ergebnis ihrer praktischen Bewährung erst abzuwarten bliebe. 

Soweit es sich um "sektorale" Alternativen im Sinne einer Entkriminalisierung bestimmter 

typischer Delik!sformen, wie z.B. Ladendiebstahl oder Verkehrsstraftaten, handelt, fände 

im wesentlichen eine Gleichsetzung von Klein- mit Massenkriminalität statt, die 

folgerichtig den Bereich wirtschaftsdelinquenten Verhaltens nicht berühren würde. Man 

mag dies besonders angesichts der absolut hohen Schäden, die nicht selten auch bei 

vergleichsweise unbedeutenden Wirtschaftsstraftaten vorkommen, unter generalpräven-

!iven Gesichtspunkten sowie nicht zuletzt auch wegen der Ausgrenzung eines möglicher-

weise besonders sensiblen Feldes potentiellen Fehlgebrauchs justizieller Opportunitäts-

kompetenz für begrüßenswert halten. Zur Lösung der Einzelfallprobleme im Grenzbereich 

der Strafwürdigkeit, die, wie dargestellt, auch bei Wirtschaftsdelinquenz - wenn nicht 

angesichts der enormen Varianzbreite denkbarer und realer Tatbestandsverwirklichungen 

gerade dort - auftreten, vermag eine derartige sektorale Beschränkung jedenfalls nichts 

Konstruktives beizutragen. 

Für das geltende Recht erhebt sich im lichte der vorgelegten Untersuchungsergebnisse 

vielmehr die Frage nach einer effektiven Kontrolle seiner praktischen Handhabung. In-

soweit hat sich ebenso wie bei Hertwig deutlich gezeigt, daß das gerichtliche Zustim-

mungserfordemis - ganz abgesehen von den Fällen, in denen es überhaupt entbehrlich ist 

- zur Korrektur der staatsanwaltschaftllchen Einstellungspraxis keinesfalls ausreicht, 

solange es sich praktisch in einem zügigen, rein formularmäßigen Verfahren erschöpft. 

Darüber hinaus muß es auch zweifelhaft erscheinen, ob seitens der Gerichte tatsächlich 

die erforderliche kritische Distanz aufgebracht wird, wenn auch in solchen Fällen kom-

mentarlos zugestimmt wird, in denen die Staatsanwälte ihren Einstellungsvorschlag aus-

drücklich nur auf Beweisprobleme oder eine lange Verfahrensdauer stützen. 

Zur Vermeidung eines strukturellen Fehlgebrauchs erschein! daher die Rechtsmittelfähig-

keit staatsanwaltschaftlicher Geringfügigkei!seinstellungen, die sich angesichts entsprech-

ender "Ausweichmöglichkeiten" auch auf§ 153 Abs. 1 StPO beziehen müßte, unerläßlich. 
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Es ist schlechterdings nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet große Teile Justizieller 

Strafrechtsanwendung einer rechtlichen Nachprüfbarkeit entzogen sind, indem das 

Klageerzwingungsverfahren gemäß § 172 Abs, 2 Satz J StPO bei Geringfügigkeitsein-

stellungen ausgeschlossen ist, Zwar mag das Institut der Klageerzwingung rechtskon-

struktiv und -systematisch der Sicherung des Legalitätsprinzips dienen, aus diesem Ge-

sichtspunkt kann Jedoch nicht die Freistellung des Opportunitätsbereichs von jedem 

inhaltlichen Rechtferligungszwang gefolgert werden, Tatsächlich bedarf es - wie wir 

gesehen haben - gerade insoweit einer Kontrollmöglichkeit des Rechtsanwendungspro-

zesses, der der eigentlichen Opportunitätsentscheidung vorausgeht, wie dies in parallelen 

Konstellationen des Verwaltungsrechts ganz selbstverständlich der Fall ist, In concreto 

muß also nicht nur die unzutreffende Annahme einer Vergehensstraftat, sondern 

zumindest auch die Heranziehung nicht sachgemäßer Kriterien zur Ausfüllung der wei-

teren Tatbestandsvoraussetzungen "geringe Schuld" und "öffentliches Interesse" für den 

Antragsteller beschwerdefähig sein, mit der Folge, daß Geringfügigkeitseinstellungen aus 

rein verfahrenspragmatischen Gesichtspunkten danach nicht bestandsfähig wären. 

Grundlage eines jeden Beschwerderechts ist aber die (Möglichkeit der) Kenntnisnahme 

vom Beschwerdegrund durch den potentiellen Beschwerdeführer, Dies kann im nicht 

öffentlichen Strafermittlungsverfahren regelmäßig nur durch Information seitens der er-
mittlungsführenden Behörde (Staatsanwaltschaft) erfolgen. Unabhängig davon, ob man die 

Rechtsmittelfähigkeit von Geringfügigkeitseinstellungen durch entsprechende Ausweitung 

des Klageerzwingungsverfahrens oder auf anderem Wege konstituiert, bedarf es also in 

jedem Fall einer dem § 171 StPO.entsprechenden Bescheidungspfllcht. Wenn gegen eine 

derartige Pflicht vorgebracht wird, sie gefährde den verfahrensökonomischen Zweck der 

Geringfügigkeitseinstellungen insgesamt, so unterstreicht dies letztlich nur ihre 

Notwendigkeit, Ein nennenswerter Zeitverlust wäre nämlich sicher nur dann zu erwarten, 

wenn sich der zusätzliche Aufwand nicht in der schriftlichen· Niederlegung der Gründe 

erschöpfte, sondern faktisch überhaupt erst eine inhaltliche Begründung erforderlich 

gemacht würde, Eben diese muß aber durch die Rechtsmittelfähigkeit sichergestellt 

werden, um zu erreichen, daß Geringfügigkeitseinstellungen eine sachgerechte 

Rechtsanwendung und nicht eine an pragmatischen Gesichtspunkten orientierte Zuschrei-

bung vorausgeht. Dagegen fördert das fehlen einer Rechtfertlgungsnotwendigkeit bei den 

§§ 153 Abs, 1, 15.'.la Abs, 1 StPO geradezu die Verselbständigung deren verfahrens-

ökonomischer Komponente, da sowohl im Falle einer Anklage bzw. eines Strafbefehls wie 

auch bei einer Einstellung nach § 170 Abs, 2 StPO (im Rahmen des § 171 StPO) eine 

schriftliche Begründung unumgänglich wäre, 

Zweifellos kann die Rechtsmittelfähigkeit der Geringfügigkeitseinstellungen keine stets 

rechtsfehlerfreie Normverwendung gewährleisten, zumal das Beschwerderecht wegen des 

allgemeinen Erfordernisses eines Rechtsschutzinteresses auf den Antragsteller beschränkt 

bleiben muß und entsprechend nicht in Jedem Fall praktische Bedeutung erlangt, Es würde 
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Jedoch über die Rechtfertfgungsnotwendigkeit im Einzelfall hinaus die Möglichkeit einer 

obergerichtllchen Entscheidungspraxis geschaffen, von der zu vermuten ist, daß sie 

strukturell rechtsverelnheitlichende und stabilisierende Funktion besitzt, 

Darüber hinaus sollte das Zuslimmunqsverfahren Insoweit "entformularjsiert" werden, als 

auch in den Antragen bei Gericht eine Inhaltliche Begründung unter Nennung der 

relevanten Einstellungskriterien obligatorisch wird, Ebenso wie bei Bescheidungen des 

Antragsstellers würde ein solches Vorgehen bei evidenten Bagatellfällen kaum mehr 

Aufwand als das Ausfüllen eines Vordrucks mit sich bringen, andererseits aber sicher-

stellen, daß in komplizierter gelagerten Fällen auch tatsächlich eine nachvollziehbare 

inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ermittlungsvoraussetzungen erfolgt. 

Letztere müßten schließlich in bundeseinheitlichen Richtlinien dergestalt präzisiert werden, 

daß die Kriterien und regelmäßigen Grenzziehungen nur bedingter Strafwürdigkeit un-

zweideutig zum Ausdruck kommen. Die Einhaltung dieser Richtlinien könnte durch ein den 

jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepaßtes behördeninternes Vorlagevertahren 

zusätzlich gefördert werden. 

Inwieweit die vorgeschiagenen Kontrollmöglichkeiten ausreichen, um die wesentlichen 

Mängel der bestehende_n Regelung hinreichend zu korrigieren, muß nach alledem gleich-

wohl offen bleiben, Die Frage wird sich vor allem je nach der grundsätzlichen dogma-

tischen Beurteilung der Durchbrechung des Legalitätsprinzips, die hier nicht abschließend 

zu behandeln war, unterschiedlich darstellen und letztlich nur von der Praxis selbst be-

antwortet werden können. Auch ist nochmals hervorzuheben, daß aus den Befunden der 

hiesigen empirischen Untersuchung Rückschlüsse nur auf die staatsanwaltschaflliche 

Handhabung der§§ 153, 153a StPO möglich sind, 

Es liegt in der Natur der Sache, daß ein flexibles Instrument vielseitige Verwendung findet, 

und zwar dies auch in Bereichen, für die es ursprünglich nicht vorgesehen war. Soweit es 

dabei zu Unzuträglichkeiten kommt, gilt es diese zukünftig so auszuschalten, daß die 

erwünschte Flexibilität im übrigen erhalten bleibt; dieser Zielsetzung sollen die 

vorstehenden Anregungen dienen, 

Mil den entsprechenden Korrekturen mag sich das praktische Anwendungsfeld der§§ 153 

Abs, 1, 153a Abs. 1 StPO strukturell auf den intendierten Grenzbereich der Straf-

würdigkeit beschränken lassen; eine andere Frage bleibt indes, ob auf diesem Wege auch 

die wesentlichen Praxisprobleme adäquat angegangen sind. 

So erscheint schon der reale Entlastungseffekt von Einstellungen nach § 153a Abs, 1 

StPO z.B. gegenüber einem Strafbefehlsverfahren in eindeutigen Bagatellfällen - auch 

unabhängig von Bescheidungs- und Begrü_ndungspflichlen - zumindest zweifelhaft. 

Zweifelhaft ist darüber hinaus aber auch die Realisierung einer eventuellen Aufwands-

ersparnis im ·Rahmen der Verfolgung schwererer Kriminalität, soweit nämkh diese or-
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ganisatorisch verselbständigt in speziellen Dezernaten oder bei Schwerpunktstaatsan-

waltschaften (Wirtschaftskriminalität) bearbeitet wird, Gerade in diesen Bereichen staats-

anwaltschaftlicher Ermittlungstätigkeit bedarf es aber spürbarer (Entlastungs-) Maßnah-

men, um die in präventivem Sinne erforderliche Effizienz der Strafverfolgung sicherzu-

stellen, Mit dem Ersten- und dem in Vorbereitung befindlichen Zweiten Gesetz zur 

Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität sowie nicht zuletzt auch dem Gesetz zur 

Bekämpfung der Umweltkriminalität von 1980 mit ihren Ausweitungen und 

Vorverlagerungen der Strafbarkeit sind sicher geeignete materiellrechtliche Schritte 

unternommen worden, die allerdings auch den Vollzugs_druck maßgeblich erhöhen. 

Weitere - prozeßrechtliche und vor allem personalpolltische - Konsequenzen werden 

folgen müssen, um die gesteigerten Normansprüche gegen die praktischen 

Ermittlungsprobleme bei komplexen und komplizierten Sachverhaltskonstellatlonen, 

Verschleierungs- und Verzögerungstaktiken entsprechend gewandter Beschuldigter sowie, 

daraus folgend, Beweis (-sicherungs-) schwierigkeiten tatsächlich durchsetzen zu 

können. 

Daß der Praxis insoweit mit der Ausweitung ihrer Opportunitätskompetenz im Bagatell-

bereich "Steine statt Brot" gegeben sind, liegt auf der Hand; aber auch die mittelbare 

Verknüpfung von Entkriminalisierungsbemühungen auf der einen und Kriminalisierungsten-

denzen auf der anderen Seite erscheint im Grundsatz nicht unbedenklich - es darf jeden-

falls nicht dazu kommen, daß als kriminell bzw, straf würdig schließlich dasjenige Verhalten 

zu definieren Ist, dessen Verfolgung und Ahndung wir uns juslizökonomisch leisten 

können, 
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Anhang 1: 

Falldokumentation 
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Fälle zu§ 153a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StPO 
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w.J.. 
Der Beschuldigte war Inhaber einer Einzelfirma, unter der er die Fabrikation von 
Textilien betrieb, Im Zuge des konjunkturellen Abschwungs verschlechterte sich der 
Ertrag des Betriebes und seine Vermögenslage zusehens, Der Beschuldigte kam In den 
Jahren 1975-1977 mit seinen Verpflichtungen mehr und mehr In Verzug, wobei er 
vergeblich versuchte, die vermeintlichen "Engpässe" durch Zeitgewinn zu überbrük-
ken, In dieser Zelt unterließ er es, die ordnungsgemäßen Bilanzen rechtzeitig zu 
erstellen und seine Gläubiger über die Finanzlage in Kenntnis zu setzen. 
Als der Konkursantrag eines Gläubigers Mitte 1977 mangels Masse angelehnt werden 
mußte, kam es zum Strafverfahren wegen Betruges und Verstoßes gegen die Bilanzie-
rungspflicht gegen den Beschuldigten, dessen ungedeckte Verbindlichkeiten sich in 
der Zwischenzeit auf DM 250.000 beliefen, 
Der Beschuldigte bestätigte sich In der Folge als Lohnfabrikant und verwendete die 
Einkünfte aus dieser Tätigkeit fast ausschließlich zur Schuldenabtragung. Mit den 
Gläubigern schloß er ein Moratorium, dessen Bedingungen er einhielt. 

Bereits im polizeilichen Ermittlungsverfahren war der Beschuldigte darauf hingewiesen 
worden, daß "eine Einstellung des Verfahrens gemäß § 153a StPO unter der Maßgabe 
angestrebt wird, daß er sich wahrheitsgetreu zu seinen Verfehlungen bekennt und 
ernsthaft bestrebt ist, seine Gesamtverpflichtungen weiterhin zu tilgen", 
Entsprechend wurde Mitte 1978 auch verfahren, Der Beschuldigte hatte sechs Monate 
die Einhaltung der Moratorlumsverpfllchtungen nachzuweisen. Zur Begründung gab 
der bearbeitende Staatsanwalt in seiner Anfrage beim Gericht an, das Moratorium 
solle nicht durch ein Strafverfahren gefährdet werden. Außerdem spreche zugunsten 
des Beschuldigten, "daß er nicht wie die typischen Wirtschaftsverbrecher unter der 
Rechtsform einer GmbH & Co. KG tätig wurde und er (auch) nunmehr bei seinem 
neuen Geschäftsbetrieb keinen Strohmann vorschiebt". 

Eill1. 
Der Beschuldigte hatte Anfang 1980 von Amerikanern unverzollte Zigaretten gekauft, 
wodurch ein Steuerschaden von DM 48 entstand. 

Der Vorgang war im Zuge gegen ihn laufender polizeilicher Hehlereiermittlungen 
bekannt geworden, wobei sich der Beschuldigte dahingehend einließ, er habe nicht 
gewußt, daß er sich bereits bei derartig kleinen Mengen strafbar mache. 

Die Polizei gab das Verfahren nach kurzer Ermittlungstätigkeit an die Staatsanwalt-
schaft ab, die umgehend die Einverständniserklärungen zur Einstellung nach§ 153a 
Abs, 1 StPO vom Hauptzollamt, dem Gericht und dem Beschuldigten einholte, wobei 
sie dem Beschuldigten erklärte, anderenfalls Strafbefehlsantrag stellen zu wollen. 

Das Verfahren wurde danach Mitte 1980 nach§ 153a Abs, 1 Nr. 1 StPO abgeschlos-
sen; dem Beschuldigten wurde auf Vorschlag des Zollamtes auferlegt, den Schaden 
wiedergutzumachen und auf die Herausgabe des beschlagnahmten Zigaretten zu 
verzichten. 

w.1. 
Das Verfahren betrifft die Tätigkeit des Beschuldigten als geschäftsführender Gesell-
schafter einer GmbH & Co KG, die schlüsselfertige Häuser erstellte, und als geschäfts-
führender Gesellschafter einer Schallplattenvertriebs GmbH. 

In den Jahren 1975 und 1976 gingen bei der Staatsanwaltschaft verschiedene An-
zeigen von Lieferanten, Käufern und Subunternehmern ein, die das Geschäftsgebaren 
der Firmen des Beschuldigten Im Zeitraum Anfang 1974 bis Mitte 1975 betrafen, Da-
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nach sollte die Baufirma In mehreren Fällen Kostenvorauszahlungen nicht auftrags-
gemäß verwendet sowie faktisch Jede Zahlung eingestellt haben. Vollstreckungs-
versuche seien dadurch gescheitert, daß der Beschuldigte den Firmensitz ständig an 
neue Briefkastenadressen verlegte. Auch die Plattenfirma sollte Rechnungen un-
bezahlt gelassen haben und zugesagte Lieferungen nicht ausgeführt haben. Insgesamt 
wurde ein Schaden von DM 92.000 behauptet. 

Die zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft konnte die subjektive Tatseite der 
behaupteten Betrüge und Untreuehandlungen nicht hinreichend aufklären, da objektiv 
zumeist nur die Nichterfüllung zivilrechtlicher Verpflichtungen vorlag. Sie befand es 
Jedoch für "bezeichnend", daß der Beschuldigte während der Ermittlungen mit der 
GmbH & Co KG und einer weiteren GmbH gleichen Geschäftsgegenstandes in Konkurs 
ging, um umgehend eine neue Bau-GmbH zu grün den. 
Neben teilweisen Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO wurde das Verfahren im 
übrigen im April 1979 nach § 153a Abs. 1 Nr. 1 StPO vorläufig eingestellt. Dem Be-
schuldigten wurde auferlegt, binnen 6 Monaten einen Teilbetrag von Insgesamt DM 
15.000 an Schadenswiedergutmachungen an 6 Geschädigte zu zahlen. 

Der Beschuldigte kam dieser Auflage nur schleppend nach, gleichwohl erfolgte im No-
vember 1979 die en dgültlge Einstellung. · 

Der Beschuldigte war Inhaber eines Eiergroßhandels, den er als Einzelunternehmen 
betrieb. 
Nachdem der Betrieb über Jahre Umsätze von ca. DM 2 Mio. p.a. erzlelte, ging die 
Rentabilität Ende 1977 stark zurück. Im April 1978 meldete der Beschuldigte Konkurs 
an, der mangels Masse abgelehnt wurde. Seither arbeitet er als Angestellter seiner 
Ehefrau In deren Gastwirtschaft für ein Monatsgehalt von DM 600. 

Mitte 1978 erstattete ein Lieferant bei der (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft über 
seinen Rechtsanwalt Strafanzeige gegen den Beschuldigten. Er selbst sowie ein 
weiterer Lieferant hatten in den Monaten Februar/März 1978 Eier Im Werte von Ins-
gesamt DM 230.000 geliefert, die vom Beschuldigten nicht mehr bezahlt wurden, 
obwohl dieser die Ware abgesetzt haben mußte. Dem Beschuldigten wurde ferner 
vorgeworfen, einen einzelnen Gläubiger begünstigt zu haben, indem er beim Weiter-
verkauf von Eiern einen verlängerten Eigentumsvorbehalt vorgetäuscht habe, so daß 
der Verkaufserlös In Höhe von DM 30.000 direkt an diesen Gläubiger gezahlt wurde. 

Der Beschuldigte bestritt für die gelieferten Eier ein adäquates Entgeld erzielt zu 
haben. Zum fraglichen Zeitpunkt habe er vielmehr erhebliche Verk.Jste erwirtschaftet. 
Die Konstruktion des verlängerten Eigentumsvorbehalts habe er nicht vollständig 
durchschaut; er habe sich dem begünstigten Gläubiger gegenüber verpflichtet gefühlt. 

Die Staatsanwaltschaft, die seinerzeit mit anderen Strafverfahren, die sie für vorrangig 
befand, überlastet war, versuchte "ohne (weiteren) unverhältnismäßig hohen Arbeits-
aufwand" eine Einstellung nach§ 153a Abs. 1 StPO zu erreichen. Nachdem sich der 
Anzeigeerstalter mit einer Wiedergutmachungszahlung von DM 3.000 an sich einver-
standen erklärt hatte, fragte der bearbeitende Staatsanwalt beim Beschuldigten an, 
der eine solche Regelung vorerst ablehnte; er wolle sich zuvor mit seinem Rechtsan-
walt besprechen. Auch auf Mahnung der Staatsanwaltschaft, in der sie ankündigte, 
Anklage vor dem Schöffengericht gern. § 263, 283c StGB zu erheben, äußerte sich 
der Beschuldigte nicht mehr. 

Ende Mal 1980 erging darauf mit Zustimmung des Gerichts eine durch die Zustimmung 
des Beschuldigten bedingte vorläufige Einstellung nach § 153a Abs. 1 Nr. 1 StPO. 
Dem Beschuldigten wurde eine Frist zur Zahlung von sieben Monaten gesetzt, mit der 
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er konkludent seine Zustimmung erteilen sollte. Nach Ablauf der Frist meldete sich der 
Rechtsanwalt des Anzeigeerstatters und teilte mit, der Beschuldigte habe noch nicht 
gezahlt, wolle es aber nach seinen eigenen Bekundungen bis Ende Januar 1981 tun. 
Dies geschah Jedoch nicht. Im März 1981 bat der Anzeigeerstalter "weiteres zu ver-
anlassen". Die Akte schließt im April 1981 ohne Hinweis auf den weiteren (vorge-
sehenen) Verfahrensgang. 

Die Beschuldigte A betrieb eine Imbißstube, für die sie Ende 1975 einen Mercedes-
PKW bestellt hatte. 
Im März 1977 beantragte und erhielt sie dafür eine Investitionszulage in Höhe von 
DM 1.550, wobei sie als Bestelldatum fälschlicherweise den J0.6. 1975 angab, da 
Voraussetzung für die Gewährung der Zulage u.a. war, daß die Investition Im ersten 
Halbjahr 1975 erfolgt war. 

Die Staatsanwaltschaft erhielt Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen In gleichge-
lagerten Parallelfällen im April 1979 Kenntnis von dem Sachverhalt. 
Sie vernahm die A, die den Vorwurf des Subventionsbetruges auch sofort einräumte, 
allerdings zu bedenken gab, daß sie auf Veranlassung der Lieferfirma gehandelt habe; 
sie selbst sei über die Antragsfristen nicht unterrichtet gewesen. Die Staatsanwalt-
schaft vernahm In der Folge auch den Ehemann der A, den Beschuldigten B, der als 
angestellter Schreiner tätig war. B erklärte, er sei es gewesen, der den Antrag aus-
gefüllt habe. Seine Frau habe damit nichts zu tun, insbesondere habe sie von der 
Rückdatierung keine Kenntnis gehabt. 

Obwohl die Unterschrift auf dem Antragsformular recht deutlich die der A war, stellte 
die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen sie Im Oktober 1980 nach § 170 Abs. 2 
StPO ein, da sie "unmittelbar mit den Manipulationen nichts zu tun" habe. Gegen B 
stellte sie das Verfahren mit Zustimmung des Gerichts nach§ 15Ja Abs. 1 Nr. 1 und 2 
StPO ein. B hatte DM 500 an die Staatskasse zu zahlen und die geleistete Zulage 
zurück zu erstatten. 

Der Beschuldigte, der zur Tatzeit 19 Jahre alt war, hatte es unterlassen, dem Arbeits-
amt, von dem er Arbeitslosenunterstützung bezog, im September 1975 Mitteilung über 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu machen. Dadurch kam ihm weitere drei Mo-
nate bis Ende des Jahres die Unterstützung unberechtlgterweise zu. Es entstand ein 
Schaden von ca. DM 2. 700. 
Der Sachverhalt wurde erst zweieinhalb Jahre später durch die Landesversicherungs-
anstalt aufgedeckt. 

Das Strafverfahren wegen Betruges wurde schließlich nach einem weiteren Jahr 
Ermittlungsdauer, In dem der Beschuldigte einen Teil des Schadens ausgeglichen 
hatte, Mitte 1979 nach § 15Ja Abs. 1 Nr. 1 StPO eingestellt, nachdem auflagegemäß 
auch der restliche Schaden wiedergutgemacht worden war. Zur Begründung verwies 
die Staatsanwaltschaft darauf, daß die Tatzelt "nunmehr dreieinhalb Jahre zurück" 
liege und der Beschuldigte versprochen habe, "die Sache so schnell wie möglich aus 
der Welt zu schaffen". 

E!l.L1.. 
Der Beschuldigte A und die .Beschuldigte B waren geschäftsführende Gesellschafter 
einer Spedition, die sie seit Januar 1978 als Folgegesellschaft einer zuvor bestehenden 
BGB-Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH führten. Tatsächlicher Betriebsleiter 
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war Jedoch bis zu seiner Inhaftierung im August 1978 (er war wegen Brandstiftung und 
versuchten Betrugs zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden) der Ehemann der B. 
Ab desem Zeitpunkt fand eine Geschäftsführung praktisch nicht mehr statt. Es wurden 
keine Bücher mehr geführt und die Sozialabgaben (DM 2.500 Arbeitnehmeranteile) 
einbehalten. Im September 1978 meldeten A und B Konkurs an, die Eröffnur)9 wurde 
Jedoch zwei Monate darauf mangels Masse abgelehnt. 

Das Ermittlungsverfahren wurde im Januar 1979 durch Mitteilung des Konkursrichters 
an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft eingeleitet. Diese ließ ein Wirtschaftsgutachten 
mit dem Ziele der Klärung des schnellen Firmenzusammenbruches erstellen, das 
Jedoch aufgrund fehlender Geschäftsunterlagen keinen P-ndgültigen Aufschluß brachte. 

Aus der Akte ist nicht ersichtlich, wann und letztlich wegen welcher Straftaten das 
Verfahren gegen A und B nach § 153a Abs. 1 StPO vorläufig eingestellt wurde. Je-
denfalls halten sie den Schaden bei der AOK wiedergutzumachen und eine Buße von 
Je DM 1.000 an die Staatskasse zu entrichten. Der B wurde diese Buße später mit 
Zustimmung des Gerichts erlassen, nachdem bekannt wurde, daß sie von Sozialhilfe 
lebte. 

Nachdem A seiner Auflage nachgekommen war, wurde das Verfahren Im Februar 1981 
en dgültlg eingestellt. 

Der Beschuldigte A war geschäftsführender Komplementär einer Kommanditgesell-
schaft mit ca. 35 Arbeitnehmern auf dem Bausektor. 
Nachdem er im November 1976 Konkurs angemeldet hatte, wurde Anfang 1977 rou-
tinemäßig die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Kurz nach Aufnahme der Ermittlungen 
erstattete zudem die Krankenkasse Strafanzeige wegen nichtabgeführter Arbeit-
nehmerversicherungsbeiträge für die Monate September/Oktober 1976 in Höhe von 
Insgesamt ca. DM 20.000. 

In dem über drei Jahre dauernden Ermittlungsverfahren ließen sich letztlich Verdachts-
momente hinsichtlich einer Strafbarkeit des Beschuldigten A wegen Betrugs (durch 
Einholung von Darlehen in der Schlußphase der Gesellschaft), Untreue (durch Privat-
entnahmen), Gläubigerbegünstigung (durch Einräumung angeblich unberechtigter 
Sicherheiten) und Verletzung der Buchführungspflicht nicht bestätigen, so daß es 
Insoweit nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde. 
Ebensowenig konnten dem Beschuldigten B, Vater des A und Kommanditist, sowie 
dem Beschuldigten C, stiller Gesellschafter der KG, Unregelmäßigkeiten nachgewiesen 
werden. Gegen sie wurde vollem Umfangs nach§ 170 Abs. 2 StPO verfahren. 
Hinsichtlich der angezeigten Sozialve rsicherungsbeltragsrückstän de stellte sich heraus, 
daß strafbewährt im Sinne der RVO nur die unterlassene Zahlung für den Monat Sep-
tember 1976 in Höhe von DM 9.200 war. Die Staatsanwaltschaft sah c:lesbezüglich das 
Verschulden des A im Hinblick auf die Höhe des genannten Betrages und "die in-
zwischen verstrichene lange Zelt" für gering an und stellte das Verfahren mit Zustim-
mung des Gerichts Im Mai 1980 vorläufig nach § 153a Abs. 1 Nr. 1 StPO ein, wobei sie 
dem Beschuldigten auferlegte, den als strafbefangenen festgestellten Betrag als 
Schadenswiedergutmachung binnen 6 Monaten an die Krankenkasse zu entrichten. 
Nachdem der Verteidiger des A erfolglos eine 12-monatlge Zahlungsfrist angeregt 
hatte, wurde der Betrag im Oktober 1980 gezahlt, so daß das Verfahren endgültig 
eingestellt werden konnte. 
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Fälle zu§ 153a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StPO 
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Der Beschuldigte hatte als alleiniger Gesellschafter einer GmbH statt der ordnungs-
gemäßen handelsrechtlichen Bilanz für das Jahr 1975 lediglich einen insoweit unzu-
reichenden Hauptabschluß erstellt. 

In dem Anfang 1977 aufgenommenen Ermittlungsverfahren wegen Vergehens nach 
§ 28Jb StGB neigte die Staatsanwaltschaft schnell zu einer Verfahrenseinstellung nach 
§ 15Ja Abs. 1 StPO gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von DM 1,200. Auf die 
entsprechende fnlrage trat der Beschuldigte über seinen Rechtsanwalt mit der 
Staatsanwaltschaft in einen längeren Austausch von Rechtsansichten ein, ohne trotz 
nochmaliger Aufforderung zu der Einstellung nach§ 15Ja StPO Stellung zu nehmen. 
Erst nachdem die Anklageschrift gefertigt und dies dem Beschuldigten mitgeteilt 
worden war, willigte er Anfang 1979 in die angebotene Regelung ein und zahlte den 
Betrag an einen Gefängnisverein. 

Der Beschuldigte war geschäftsführender Gesellschafter einer KG, die u.a. Wein aus 
Frankreich Importierte und im Inland vertrieb. Bei verschiedenen Lebensmittelkon-
trollen im Bundesgebiet wurde 1978 festgestellt, daß mehrere so auf den Markt. ge-
brachte französische Weine In den Jahren 1975-1977 Im Betrieb des Beschuldigten 
unzulässig aufgesüßt worden waren. Eine solche Süßung hätte nach den geltenden 
EG-Bestimmungen lediglich im Anbaugebiet selbst durchgeführt werden dürfen und 
stellt somit einen Verstoß gegen das Weingesetz dar. Außerdem war die Aufsüßung 
nicht kenntlich gemacht worden, was von der Staatsanwaltschaft als Betrug gewertet 
wurde. Trotz Abmahnung durch das Landwirtschaftsministerium brachte der Beschul-
digte zunächst weiterhin Weine der fraglichen Sorten in den Verkehr. Er verwies auf 
mehrere - nach den geltenden Bestimmungen allerdings unerhebliche - Genehmi-
gungen der französischen Anbauer, auf die er sich ebenso verlassen habe, wie auf ein 
Gutachten eines im Weinrecht namhaften Rechtsanwaltes. 
Im laufe des Ermittlungsverfahrens schalteten sich französische Behörden ganz 
massiv zugunsten des Beschuldigten ein, offensichtlich, um nicht einen wertvollen 
Weinabnehmer zu verlieren. 

Mit Zustimmung des Gerichts wurde das Ermittlungsverfahren Ende 1979 nach Zahlung 
einer Geldbuße in Höhe von DM 15,000 zugunsten der Staatskasse nach § 15Ja 
Abs. 1 StPO eingestellt. Der bearbeitende Staatsanwalt verwies in seiner Anfrage bei 
Gericht auf die seines Erachtens unbefriedigende materiallrechtliche Regelung in 
diesem Bereich. Auch habe der Beschuldigte nach Abmahnung nur noch seine "Rest-
bestände aufgebraucht". 

Der Beschuldigte, der von Beruf Rechtsanwalt Ist, wurde über mehrer Jahre auch in 
der Grundstücksverwaltung tätig. 
Dabei trat er offiziell als Vermittler für eine Verwaltungs-GmbH & Co KG auf, die er 
jedoch faktisch selbst beherrschte, Er ließ sich auf diesem Wege von 1972 bis 1976 
unberechtigte Courtagen In Höhe von Insgesamt mindestens DM 35.000 zahlen, die er 
durch Verdeckung der tatsächlichen Firmenverhältnisse auch der Versteuerung entzog. 

Die Staatsanwaltschaft ermittelte von Anfang 1977 bis Mitte 1980 wegen Betruges und 
Steuerhinterziehung gegen den Beschuldigten, 
Auf Anfrage erklärte sich dieser mit einer Verfahrenseinstellung nach § 15Ja Abs. 1 
StPO bei einer Geldbuße von DM 10,000 einverstanden, wobei er auf die "Wahrung 
der jeweiligen Auffassung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht" Wert legte, Ihm 
wurde darauf von der Staatsanwaltschaft bedeutet, eine solche Einschränkung komme 
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nicht In Betracht. Es werde nunmehr Anklage erhoben, um das Vorliegen oder Nicht-
vorliegen seiner Schuld gerichtlich klären zu lassen. Die Existenz immerhin geringer 
Schuld sei Voraussetzung für die Anwendung des§ 153a StPO. 

Der Beschuldigte ließ daraufhin seine Vorbehalte fallen und zahlte den Betrag an eine 
Anstalt für geistig behinderte Kinder, so daß das Verfahren wie vorgesehen Ende 1980 
eingestellt werden konnte. 

WJl. 
Der Beschuldigte war Alleingesellschafter einer GmbH, diese wiederum Komplemen-
lärin einer namhaften KG auf dem Sektor der Maschinenfabrikation. Dem Beschul-
digten wurde durch Anzeige seines Schwagers, Mitgesellschafter der KG, vorgewor-
fen, Ende 1977, um mehrere Monate verspätet, Konkursantrag über die gemeinsame 
Firma gestellt, in dieser Zelt eine Weiterverschuldung betrieben und Gelder in unver-
tretbarer Höhe für Privatzwecke entnommen zu haben. 
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Konkursvergehens, Betruges und 
Untreue ergaben, daß der Beschuldigte erst verhältnismäßig spät durch ein entspre-
chendes Gutachten von der Konkursreife der Firma Kenntnis erhalten hatte, Danach 
waren aussichtsreiche Sanierungsversuche von Ihm unternommen worden, die sich 
aber auf nicht vorhersehbare Weise zerschlugen, Im übrigen waren Privat- und Fir-
menvermögen bereits über Jahre eng miteinander verflochten und der Beschuldigte 
auch weil über seine gesellschaflsrechllichen Verpflichtungen in der persönlichen 
Haftung gewesen. 

Der bearbeitende Staatsanwalt halle aus diesem Grunde zumindest hinsichtlich der 
subjektiven Tatseite erhebliche Zweifel an der strafrechtlichen Vorwerfbarkeit der 
Verhaltensweise des Beschuldigten. Glelchwohl stellte er das Verfahren nach 3-Jäh-
rlgen Ermittlungen Mitte 1980 nach § 153a Abs, 1 StPO unter Auferlegung eines 
Bußgeldes In Höhe von DM 30.000 zunächst vorläufig ein. Obwohl der Beschuldigte 
die ihm gesetzte Zahlungsfrist von einem Monat um 5 Wochen überzog, wurde das 
Verfahren endgültig eingestellt, da, so die Staatsanwaltschaft in einem Vermerk, 
"§ 153a StPO eine Höchstfrist von 6 Monaten vorsieht, die sogar um 3 Monate ver-
längert werden kann". 

Der Anzeigende, der zunächst gegen die Einstellung Beschwerde eingelegt hatte, zog 
diese später zurück. 

Der Beschuldigte führte das Tabak- und Zeitschriftengeschäft seiner Ehefrau. An-
geschlossen war eine Toto-Lotto-Annahmestelle. In den Jahren 1971-1975 verkürzte 
er durch unvollständige Angaben in den Steuererklärungen der Eheleute deren ge-
meinsame Steuer um ca, DM 50.000. 
Das Finanzamt führte zunächst von 1977-1979 ein Bußgeldverfahren durch, in dem 
sich der Beschuldigte, vertreten durch seinen Steuerberater, auf den Standpunkt 
stellte, durch seine Mitwirkung im Rahmen der Betriebsprüfung des Finanzamtes habe 
er die Voraussetzungen einer Selbstanzeige erfüllt. Im übrigen sei er stets davon 
ausgegangen, ordnungsgemäße Angaben gemacht zu haben. Er sei auf steuerrecht-
lichem Gebiet nicht vorgebildet, 

Das Finanzamt erließ Mitte 1979 einen Bußgeldbescheid über DM 4.000 wegen leicht-
fertiger Steuerverkürzung. Bedingter Vorsatz hinsichtlich der Steuerhinterziehung sei 
zwar zu verneinen, allerdings habe der Beschuldigte bei mangelnden eigenen Fach-
kenntnissen entsprechende Auskunftsstellen befragen müssen. Gegen den Bußgeld-
bescheid legte der Beschuldigte bei unveränderter Argumentation Einspruch ein. 
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Nachdem seitens der Staatsanwaltschaft dem Steuerberater des Beschuldigten Mit-
teilung von der "Meinung des Vorsitzenden des Schöffengerichts" gemacht und erfolg-
los die Rücknahme des Einspruchs empfohlen worden war, übernahm sie Ende 1979 
~as Verfahren als Strafsache mit der Begründung, "aufgrund der durchschnittlich guten 
Intelligenz des Betroffenen (könne) die Einsicht In das fehlerhafte steuerliche Verhalten 
unterstellt werden", Vorsätzliche Handlungsweise sei daher nicht mehr auszuschließen, 
Da der Beschuldigte In der Zwischenzeit einen großen Teil der Steuerschuld 
ausgeglichen hatte, die Tatzelt nunmehr bereits 5 Jahre zurücklag und sich überdies 
die Rechtsprechung zu der Frage der Selbstanzeige als nicht einheitlich erwies, wurde 
das Verfahren schließlich Im März 1980 nach § 153a Abs. 1 StPO gegen 
Bußgeldzahlung In Höhe von DM 1.500 eingestellt. Der Steuerberater regte erfolgreich 
die Gewährung von Ratenzahlungsweise an. 

Die Beschuldigte A war bereits seit Jahren mit einer Einzelfirma im Bereich der Le-
bensmittelkonservenherstellung tätig gewesen, als er Ende 1972 mit dem Beschul-
digten B eine GmbH gründete, die die Geschäfte der Einzelfirma fortführte. 

Dabei wurden weder eine Eröffnungsbilanz nach§ 39 Abs. 1 HGB erstellt noch in der 
Folge die Handelsbücher ordnungsgemäß geführt. Als sich die Finanzlage der GmbH im 
Laute des Jahres 1973 zusehends verschlechterte und schließlich im Oktober 1973 
Zahlungsunfähigkeit eintrat, versäumten es die Beschuldigten, die gleichberechtigte 
Geschäftsführer der Gesellschaft waren, rechtzeitig Konkursantrag zu stellen. Als dies 
schließlich Anfang 1974 geschah, konnte das Konkursverfahren mangels Masse nicht 
mehr durchgeführt werden. 

Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf Anzeige einer belgischen Liefe-
rantenflrma Mitte 1974 auf. Dabei entstand der Verdacht, daß die Erlöse für die von 
der GmbH auf Kredit bezogenen Waren von vornherein zu anderen Zwecken als zur 
Bezahlung der Lieferanten verwendet worden waren, indem die Unkosten über die 
GmbH, die Gewinne aber über die Einzelfirma des A abgewickelt wurden, um die 
GmbH so bewußt Konkurs gehen zu lassen, Den Lieferanten sollte ein Schaden von 
mindestens DM 114,000 entstanden sein. 

In dem über 5 Jahre dauernden Ermittlungsverfahren, in dem der Beschuldigte A 
weder mündlich noch schriftlich zur Sache vernommen wurde, ließ sich der tatsäch-
liche Sachverhalt nicht vollkommen klären, da die ausländischen Lieferanten teilweise 
nur schwer erreichbar waren und keine eindeutigen Angaben machen konnten. Zur 
Aufarbeitung der schlecht geführten Buchunterlagen wurde ein Wirtschaftsreferent der 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft eingeschaltet, der indes aufgrund erheblicher 
Arbeitsüberlastung den Fall nicht vorantreiben konnte. Der bearbeitende Staatsanwalt 
teilte daher Im September 1979 den Beschuldigtenmit, sie seien der Straftaten nach 
§§ 283 Abs. 1 Nr. 5 und 7b StGB, 64, 84 GmbHG wie auch nach § 263 StGB hin-
reichend verdächtig, "mit Rücksicht auf die lange Dauer des Ermitllungsverfah1ens, die 
weder In ihrer Person noch in ihrem Verhalten begründet" sei, wolle er das Verfahren 
gemäß § 153a StPO nach einer Bußzahlung von Je DM 5,000 durch die Beschuldigten 
einstellen. 
Die Beschuldigten waren grundsätzlich damit einverstanden, regten aber eine Herab-
setzung des Bußgeldes an. Der Anwalt des A wurde diesbezüglich persönlich sogar 
beim Vorsitzenden des Schöffengerichts vorstellig, der seine Zustimmung zur Verfah-
renseinstellung schließlich nur unter der Bedingung der Bußgeldreduzierung auf DM 
4,000 erteilte, Die Staatsanwaltschaft verfuhr In diesem Sinne und stellte das Ver-
fahren nach Zahlung durch die Beschuldigten Anfang 1980 endgültig ein, 
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Der Beschuldigte, von Beruf Lehrer, hatte Mitte 1978 In einer Erbschaftssteuerer-
klärung einen Teil der Erbmasse nicht angegeben, der mit ca. DM 1.800 zu versteuern 
gewesen wäre. 
Das Finanzamt bemerkte dieses anläßlich einer Kontrolle und leitete im Januar 1979 
wegen versuchter Steuerhinterziehung ein Strafverfahren ein. 
Der Beschuldigte ließ sich über seinen Rechtsanwalt dahingehend ein, er habe wäh-
rend der schwierigen Erbschaftsabwicklung den nicht angegebenen Teil zur Beglei-
chung von Nachlaßschulden verwendet und daher vergessen, ihn bei der Steuer-
erklärung anzugeben. 

Das Finanzamt hielt diese Einlassung nicht für glaubhaft und regte eine Einstellung 
nach § 153a Abs. 1 StPO unter Auferlegung einer Bußgeldzahlung in Höhe von DM 
350 an. Die Staatsanwaltschaft die das Verfahren zu diesem Zweck übernahm, hielt 
die Summe angesichts des monatlichen Einkommens von DM 3.200 netto nicht für 
ausreichend und schlug eine Bußgeldzahlung in Höhe von DM 800 vor. Das Gericht 
stimmte dem vollem Umfangs zu, der Beschuldigte mit der Maßgabe, daß er damit 
nicht den gegen Ihn erhobenen Schulvorwurf akzeptieren müsse. 

Nach Zahlung der Buße an den Kinderschutzbund wurde das Verfahren im September 
1979 endgültig eingestellt. 

Der Beschuldigte war_geschäftsführender Gesellschafter eines Kreditunternehmens. Er 
stand in dem Verdacht, von 1973-1978 zahlreiche Kunden dadurch betrogen zu 
haben, daß er sog. Restschuldversicherungsprämien berechnete ohne entsprechende 
Verträge· mit Versicherungsanstalten überhaupt oder In entsprechender Höhe abzu-
schließen. 
In einem sehr aufwendigen Ermittlungsverfahren, für das u.a. extra ein EDV-Bearbeiter 
eingestellt wurde, konnten dem Beschuldlgten schließlich 14 Fälle mit einem 
Gesamtschaden von ca. DM 3.200 nachgewiesen, der Verdacht im übrigen aber nicht 
ausgeräumt werden. 

Das Verfahren wurde Ende 1979 mit Zustimmung des Gerichts nach § 153a Abs. 1 
StPO unter Auferlegung einer Geldbuße In Höhe von DM 10.000 an die Staatskasse 
eingestellt. Die Staatsanwaltschaft verwies zur Begründung neben den Be\.,eispro-
blemen auf ähnlich gelagerte Fälle und den Umstand, daß das Bundesaufsichtsamt für 
das Versicherungswesen "Jahrelang in Kenntnis der Mißstände auf dem Gebiet des 
Restschuldverslcherungswesens nichts einschneidendes unternommen" habe. 

E.ill.lZ. 
Der Beschuldigte war Steuerberater. Im Konkursverfahren eines Mandanten hatte er 
Anfang 1974 wahrheitswidrig dessen Behauptung mangelnder Deckungsmasse an 
Eides statt bestätigt. Im erst 1979 aufgenommenen Ermittlungsverfahren ließ er sich 
dahingehend ein, er habe aufgrund nur geringer Einarbeitungszeit und geschäftlicher 
Unerfahrenheit die Unrichtigkeit seiner Aussage verkannt. 

Die Staatsanwaltschaft beabsichtigte angesichts der "allenfalls fahrlässig begangenen 
Falschaussage" das Verfahren nach § 153 Abs. 1 StPO einzustellen. Das Gericht 
stimmte jedoch nur einer Einstellung nach § 153a StPO zu, zu der es nach Zahlung 
einer Geldbuße in Höhe von DM 700 an einen Sportverein auch kam. 
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Drei Beschuldigte beantragten Anfang 1979 unter Einschaltung eines vierten, eines 
Vorstandsmitgliedes Ihrer Hausbank, Landesdarlehen für den Erwerb eines Betriebs-
grundstücks, auf dem sie angeblich getrennte Gewerbebetriebe führen wollten. Sie 
verschwiegen dabei, daß sie sich durch Gründung mehrerer GmbH & Co KGs rechtlich 
und wirtschaftlich aneinander gebunden und im übrigen nicht selbst, sondern über ihre 
Ehefrauen das Grundstück erworben hatten. 

Diese Umstände führten dazu, daß Ihnen das Darlehen nicht zustand und sie Im Falle 
der Auszahlung um mindestens DM 100.000 ungerechtfertigt bereichert gewesen 
wären. Die wahren Tatsachen kamen Jedoch noch vor Auszahlung durch Ermittlungen 
der Landestreuhandstelle ans Licht, woraufhin das Wirtschaftsministerium Anzeige 
wegen Subventionsbetruges gegen alle vier Beteiligten erstattete. 
Die drei Antragsteller ließen sich dahingehend ein, der eingeschaltete Finanzberater 
hätte die Angaben korrigieren müssen, dieser selbst gab vor, nicht von der Erheblich-
keit der unrichten Angaben gewußt zu haben. 

Der bearbeitende Staatsanwalt wollte das Verfahren gegen alle Beschuldigten nach 
§ 153 Abs, 1 StPO einstellen, da ein Schaden nicht eingetreten sei. Dem widersprach 
Jedoch auf Anfrage das Wirtschaftsminlsertlum mit dem Argument, aus generalprä-
venliven Grün den sei zumindest eine Einstellung nach § 153a StPO erforderlich. 
Mit Zustimmung des Gerichts wurde das Verfahren daraufhin Anfang 1980 ,gegen alle 
Beschuldigten, die sämtlichst einen Monatsbruttoverdien_st von DM 5.000 und mehr 
hatten, gegen eine Bußgeldzahlung von Je DM 200 an das Deutsche Rote Kreuz 
eingestellt. 
Das Wirtschaftsministerium unterrichtete später In einem Rundschreiben mehrere 
Behörden über den Fall. 

Der Beschuldigte A war geschäftsführender Gesellschafter einer Gebäudereinigungs-
firma, die als GmbH & Co KG betrieben wurde. 
Der Beschuldigte B wurde in dem Unternehmen als Steuerbevollmächtigter tätig. Die 
Firma hatte einen stark wechselnden Arbeitnehmerbestand von Jeweils ca. 2,000 
Personen, die zum großen Teil nur tellzeitbeschäftigt waren. 

Durch eine Mitte 1974 durchgeführte Kontrollmaßnahme der AOK wurde aufgedeckt, 
daß im Zeitraum von April 1974 bis März 1975 erhebliche Unregelmäßigkeiten bei den 
Lohnverbuchungen der KG vorgekommen waren. Die Zahlungen waren zum Teil 
verdeckt, z.B. durch Barauszahlung oder Überweisung auf fremde Konten erfolgt, so 
daß die offiziellen Bezüge unterhalb der Sozialversicherungsgrenze blieben. Die 
Landesversicherungsanstalt brachte die Vorfälle Ende 1975 zur Anzeige, woraufhin 
sich ein umfangreiches vierjähriges Ermittlungsverfahren gegen die verantwortlichen 
Beschuldigten A und B anschloß, In dessen Rahmen auch noch verschiedene Steuer-
hinterziehungen durch verschleierte Gehaltszahlungen aufgedeckt wurden. 

Während die AOK ursprünglich einen Schadensumfang von ca. 1,5 Mio. DM für mög-
lich hielt, erwies sich dies indes als weit überzogen. Die Beschuldigten konnten nach-
weisen, daß Jedenfalls ein Großteil der monierten Buchungen durchaus ordnungsgemäß 
abgewickelt worden waren und einigten sich schließlich mit der AOK auf einen Nach-
zahlungsbetrag von DM 343.000. Der tatsächliche Umfang der nach RVO und AO 
strafbaren Handlungen blieb Jedoch vollstän dlg Im Dunkeln. 
In einem informellen Gespräch Im November 1979 zwischen den Beschuldigten, ihren 
Rechtsbeiständen und der Staatsanwaltschaft einigte man sich schließlich auf eine 
Verfahrenseinstellung gemäß § 1'53a Abs, 1 StPO nach Bußzahlung In Höhe von 
DM 30.000 (A) bzw. DM 10.000 (B) die zum Teil der Staatskasse, zum Teil einer 
Einrichtung zur Unterstützung geistig Behinderter zukam. 
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Das Verfahren richtet sich gegen zwei ehemalige Bankdirektoren A und B sowie den 
Geschäftsführer C eines großen Bauunternehmens, 
Im Rahmen eines größeren Bauvorhabens verbürgte sich Ende 1972 die (Anlagen-) 
Bank X In Höhe von ca, DM 7 Mio für das Bauunternehmen, das dafür entsprechende 
Festgelder bei der Bank einbrachte, C hatte den A und B das Geschält unter der 
Bedingung angetragen, daß für ihn persönlich Provisionen anfielen, die man sich dann 
teilen könne. Dementsprechend wurde der Baufirma eine Avalprovlsion von 1,2 % 
berechnet, während die Bank lediglich die üblichen 0,5 % erhielt. Außerdem wurden 
die für das Festgeld zu zahlenden Zinsen gegenüber der Baufirma um 0,5 % niedriger 
ausgegeben als sie tatsächlich von der Bank gezahlt wurden, Der so entstandene 
Differenzbetrag von insgesamt DM 105,000 wurde auf ein neutrales Konto gezahlt und 
später zwischen den Beschuldigten geteilt, 
Der Vorgang wurde aus nicht näher ersichtlichen Grün den 1976 von C zur Anzeige 
gebracht. 

In dem sehr umfangreichen Ermittlungsverfahren, das sich etwa über 4 Jahre hinzog 
ergab sich bald, daß A zudem in den Jahren 1973/74 in mindestens fünf Fällen für die 
Bank Finanztransaktionen unter Umgehung des Bardepotgesetzes vorgenommen 
hatte, Er hatte Beträge in Höhe mehrerer Mio DM über ausländische Firmen im Ausland 
günstig aufgenommen und als (angebliche) Anzahlungen auf fingierte Inlandsgeschäfte 
auf Festkonten der Bank überweisen lassen, Da auf diesem Wege die Mindestreserve-
pflicht des damaligen Bardepotgesetzes umgangen wurde, konnten die Beträge voll-
ständig zu den günstigen Inlandskonditionen angelegt werden und wurden nach Ablauf 
des Anlagezeitraums zurücküberwiesen. Aus diesen Geschälten hatte A Zinseinkünfte 
In Höhe von mindestens ca. DM 300.000. 

Die Staatsanwaltschaft ermlttelte ferner, daß A in den Jahren 1972 bis 1974 seine 
private Steuer um ca. DM 300,000, B für den gleichen Zeitraum um ca, DM 70,000 
durch unvollstän dge Anmeldung ihrer (Neben-)Einkünfte verkürzt hatten. 

A war hinsichtlich der vorgenannten Sachverhalte im wesentlichen geständig. Er gab 
jedoch vor, nicht erkannt zu haben, daß C bei den Verhandlungen Ende 1972 seine 
internen Rechte als Geschäftsführer überschritt und damit eine Untreue gegenüber der 
Baufirma beging, an der A und B sich beteillgten. 
B konnte trotz Haftbefehls und Fahndungsausschreibung zunächst nicht erreicht 
werden, da er sich zwischenzeitlich nach Spanien abgesetzt hatte. Erst als Ihm Ende 
1977 auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft die Verlängerung seines Passes versagt 
wurde, nahm er über seinen Rechtsanwalt Kontakt zur Staatsanwaltschaft auf. Er 
begann noch vom Ausland aus mit der Regulierung seiner Steuerschulden und er-
reichte schließlich Haftverschonung, woraufhin er Ins Inland zurückkehrte. Er konnte 
erstmals Im April 1978 vernommen werden, wobei er sich ebenfalls im wesentlichen 
geständig zeigte, Ebenso wie A berief er sich allerdings auf eine angebliche Selbst-
anzeige der Steuerhinterziehung, A und B hatten nämlich nach Beginn der Steuer-
ermittlungen ihre Einkommensverhältnisse umfassend aufgedeckt, wobei noch Provi-
sionen zu Tage traten, die die Staatsanwaltschaft bis dahin nicht vermutet hatte. Es 
entspann sich in der Folge ein lebhafter Austausch von Rechtsansichten zwischen 
Staatsanwaltschaft und Rechtsanwalt über die Frage, ob diese "Selbstanzeige" recht-
zeitig erfolgt sei, 
Zu diesem Zeitpunkt erging gegen A wegen der Finanztransaktionen, die als Ord-
nungswidrigkeit nach § 69a AWV gewertet worden waren, ein Bußgeldbescheid über 
DM 30,000, der auch bezahlt wurde, 

A regte darauf über seinen Verteidiger mehrfach an, das Restverfahren ebenfalls durch 
Auferlegung einer Buße gern, §. 153a StPO zu erledigen. Er sei bereit DM 10,000 an 
eine gemeinnützige Organisation zu bezahlen. Diesem Vorschlag schloß sich auch B 
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an, allerdings mit dem Bemerken, eine solche Summe nicht aufbringen zu können, da 
er sich für die Regulierung seiner Steuerschulden bereits stark verschuldet habe. 
Bevor diesbezüglich eine Entscheidung gefällt worden war, erhielt die Staatsanwalt-
schaft Mitte 1979 von einem weiteren Vorfall Kenntnis. A, der Inzwischen bei einem 
anderen Bankinstitut in leitender Stellung tätig war, sollte für Geschäftsfreunde an 
seiner neuen Bank sog. "Schwarzkonten" eingerichtet ahben, über die Gelder der 
Versteuerung entzogen wurden. Diese Vorgehensweise war Tell eines Gesamtkon-
zepts, mit dem die Geschäftsfreunde insgesamt DM 6 Mio Steuern hinterzogen hatten. 
Es stellte sich ferner heraus, daß A seine neue Stellung auch nur auf Vermittl.Jng der 
Genannten erhalten hatte, die in der Bank eine Kapitalsmehrheit besaßen. 

Die Staatsanwaltschaft sah im Verhalten des A Jedoch mangels subjektiver Tatseite 
keine Beihilfe zur Steuerhinterziehung sondern ledlgtich eine Ordnungswidrigkeit nach 
§§ 154 Abs. 1, J79 Abs. 2 AO. 
Nachdem A und B nochmals vorgetragen hatten, daß eine Bestrafung ihre Existenz -
Jedenfalls in leitender Stellung - vernichten würde, stellte sie das Verfahren im März 
1980 gegen beide nach§ 15Ja Abs. 1 StPO vorläufig ein. 
A hatte eine Geldbuße In Höhe von DM J0.000 zugunsten einer evangelischen, einer 
katholischen und einer privaten Sozialeinrichtung, Bin Höhe von DM 5.00b zugunsten 
der Staatskasse zu zahlen. Zur Begründung stellte die Staatsanwaltschaft neben der 
Dauer des Verfahrens vor allem auf die Geständnlsbereitschaft der Beschuldigten ab. 
Sie hätten außerdem die Provisionen und Zinsen an die Baugesellschaft zurückgezahlt 
und den Großteil ihrer Steuerschulden beglichen. B. war darauf sogar ein Teil seiner 
Steuerschuld in Höhe von DM 15.000 erlassen worden. 
Als schuldmindernd wurde ferner angesehen, daß die Beschuldigten sich bei dem 
Bürgschaftsgeschäft in einer "geschäftlichen Zwangssituation" befunden hätten, da 
"Im Welgerungsfalle ein für die Bank günstiges Geschäft verlorengegangen wäre". 
Aufgrund des persönlichen Eindrucks des A habe der bearbeitende Staatsanwalt "die 
Überzeugung gewonnen, daß bei ihm eine echte Reue vorliegt und künftig mit wei-
teren Fehlverhalten nicht zu rechnen ist". 

Die zunächst eingesetzte Zahlungsfrist von drei Monaten wurde von A eingehalten, so 
daß gegen Ihn Im Mai 1980 die endgültige Einstellung erfolgte. 
B beantragte und erreichte eine Verlängerung der Frist um weitere drei Monate. Nach 
Zahlung wurde das Verfahren gegen ihn im Oktober 1980 endgültig eingestellt. 

Das Verfahren gegen C wurde abgetrennt. Er sollte wegen Untreue zum Nachteil der 
Baugesellschaft angeklagt werden. 

w.11. 
Das Verfahren richtet sich gegen zwei Beschuldigte, geschäftsführende Gesellschafter 
einer Heizungstechnik-GmbH. 

Als das Unternehmen Ende 1973 In Konkurs ging, nahm die zuständige (Schwer-
punkt-)Staatsanwaltschaft ihre routinemäßigen Ermittlungen auf. Dabei ergaben sich 
außer einer seil Juni 1972 unvollständigen Buchführung bzw. Bilanzierung keine 
Verdachtsmomente. 

Mitte 1975 stellte die Staatsanwaltschaft weitere Ermlttungen Im Hinblick auf ihre 
Überlastung mit anderen Verfahren vorläufig zurück; erst vier Jahre später, unmittelbar 
vor Ve~ährungseintritt, wurde die Akte wieder bearbeitet. 
Unter Verweis auf die Inzwischen vergangene Zeitspanne wurde Jedoch eine Ein-
stellung nach § 153a Abs. 1 StPO ins Auge gefaßt. Nach Zustimmung des Gerichts 
und der völlig überraschten Beschuldigten, die bis dahin noch nicht einmal vernommen 
worden waren, erfolgte entsprechend die Erledigung dieses Verfahrens. Nach Zahlung 
einer Geldbuße in Höhe von Je DM 1.000 wurde es Anfang 1980 endgültig eingestellt. 
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Die Beschuldigten A und B waren Brüder. Sie arbeiteten als freie Handelsvertreter Im 
sanilärtechnlschen Bereich. 
Auf zwei Messen im Jahre 1978 betrieben sie für den X, der seinerseits auf Provl-
sionsbasls für eine größere Sanitärfirma tätig war, dessen Werbestände. Dabei kamen 
sie mit einem Kunden In Kontakt, der an einem größeren Auftrag Interesse zeigte. 
Diesen Auftrag wickelten sie in der Folge Jedoch nicht über den X, sondern auf eigene 
Rechnung ab. Als X Ende 1978 davon erfuhr, stellte er Strafantrag wegen Verstoßes 
gegen § 17 UWG gegen A und B, 

A und B, die In der Zwischenzeit nicht mehr für X tätig waren, ließen sich dahin-
gehend ein, X habe sehr wohl bereits auf der ersten Messe über einen weiteren Mit-
arbeiter Kenntnis von dem Interesse des Kunden erlangt, Jedoch diesem keinerlei 
Angebot gemacht, Als sich die Firma später nochmals an sie gewandt habe, sei ein 
eiliges und günstiges Angebot von Nöten gewesen, was X bei seiner Kalkulation 
ohnehin nicht hätte machen können, so daß er den Auftrag nie erhalten hätte. Nur 
durch den erheblichen persönlichen Einsatz von A und B seien noch so günstige 
Konditionen herauszuhandeln gewesen, daß das Angebot mit einer Gewinnspanne 
möglich geworden sei •. 

Die Staatsanwaltschaft traf sich zweimal zu informellen Gesprächen mit den Beschul-
digten und stellte das Verfahren Im Oktober 1979 ohne ausdrückliche oder ersichtliche 
Gründe mit Zustimmung des Gerichtes nach§ 153a Abs. 1 StPO ein. A und B hatten 
gemeinsam DM 500 an den Bund für Umwelt und Naturschutz zu zahlen. 

Das Verfahren richtet sich gegen die Geschwister A und B, Komplementäre einer KG, 
mit der sie seil 1963 Dampfsägewerke und einen Holzhandel betrieben. 
Anfang 1975 geriet das Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten, die Im April 1976 
zur Zahlungsunfähigkeit führten, In der Folge wurden 22 Anträge auf Abgabe einer 
eidesstattlichen Versicherung von verschiedenen Gläubigem gestellt. 97 Zwangs-
vollstreckungsvorgänge gegen die KG oder die Komplementäre persönlich hatten 
Forderungen in Höhe von insgesamt DM 189,000 zum Gegenstand. Ab Janur 1977 
geriet die Firma mit der Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für ihre 10 Arbeit-
nehmer In Rückstand. Insgesamt wurden bis November 1977 DM 18.000 Arbeitneh-
meranteile nicht oder verspätet abgeführt. 
Die AOK beantragte Im Januar, Mal, August und Oktober 1977 die Eröffnung des 
Konkursverfahrens über das Vermögen der KG. Anfang November 1977 wurde der 
letzte Antrag mangels Masse abgewiesen, nachdem die Beschuldigten im Termin eine 
eidesstattliche Versicherung gern.§ 807 ZPO abgegeben hatten. 
Die vom Konkursgericht Informierte Staatsanwaltschaft beauftragte daraufhin die 
zuständige Krlminalpolizeldienslstelle mit den strafrechtlichen Ermittlungen, die sich bis 
Ende Februar 1979 hinzogen. Dabei stellte der bearbeitende Beamte Verstöße gegen 
§§ 156, 283 Abs. 1 Nr. 1, 288, 263 StGB sowie § 529 RVO fest. Danach hatten die 
Beschuldigten In einer eidesstattlichen Versicherung Anfang November 1977 
wahrheitswidrig eine frühere Sicherungsübereignung von Holzmaterial Im Werte von 
DM 40,000 behauptet unq dadurch dieses der Haftung zu entziehen versucht. 

Die Kripo hatte ferner versucht, alle Gläubiger offen gebliebener Rechnungen ab 1972 
auf eventuelle Betrugstaten der Beschuldigten zu vernehmen. In 18 Fällen kam sie 
dabei zu einem ihrer Ansicht nach berechtigten Betrugsverdacht mit einem Gesamt-
schaden von ca. DM 55.000. 
Die Beschuldigten hatten sich dahingehend eingelassen, sie hätten bis Mitte 1977 
berechtigterweise auf eine Sanierung ihres Unternehmens gehofft. Im Rahmen der 
Verhandlungen über eine Beteiligung flnanzpotenter Dritter sei auch das Holz für ein 
Darlehen eines Interessenten sicherungsübereignet worden. 
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Nach Rückgabe der Sache an die Staatsanwaltschaften, deren Zuständigkeit in der 
Zwischenzeit gewechselt halle, so daß nunmehr eine Schwerpunklstaatsanwaltschafl 
den Fall zu bearbeiten hatte, wurde nach zwei weiteren Zeugenvernehmungen, die 
die Mögllchkell, daß das Holz tatsächlich sicherungsübereignet wurde, offenließen, 
das Verfahren Im Juni 1979 bis auf den Vorwurf der Sozlalversicherungsbeitragshinter-
ziehung nach§ 170 Abs, 2 StPO eingestellt, 

Hinsichtlich des RVO-Vergehens wurde das Verfahren nach § 15.3a Abs, 1 StPO gegen 
Zahlung einer Geldbuße In Höhe von Je DM 500 zugunsten der Staatskasse im Juli 
1979 vorläufig, Im Oktober 1979 endgültig eingestellt. Zur Begründung stellte die 
Staatsanwaltschaft darauf ab, daß bis auf einen Restbetrag von DM 1,000 die Ver-
sicherungsbeiträge letztlich gezahlt wurden. 

W,1:!. 
· Der Beschuldigte betrieb seil Ende 1970 ein Hausschlachtgewerbe als Einzelunterneh-
men. Für die Jahre 1970 bis 1975 gab er dabei Einkünfte aus "Gefälligkellsschlach-
lungen" nicht vollständig in seinen Steuererklärungen an, wodurch er seine Umsalz-
un d Einkommenssteuern um Insgesamt ca. DM 4,000 verkürzte, 

Die Staatsanwaltschaft war bei Ermittlungen gegen den Beschuldigten wegen Vieh-
diebstahls auf die fehlerhaften Steueranmeldungen gestoßen und hatte Im März 1977 
das zuständige Finanzamt mit der eigenständigen Durchführung des Steuerstrafer-
mitt lun gsve rfahren s beauftragt. 

Der Beschuldigte wurde zweimal vernommen, wobei er erklärte, er habe die Neben-
einkünfte nicht für steuerpflichtig gehalten, Im übrigen habe er seine gesamten Unter-
lagen stets seinem Steuerberater zur Erstellung der jährlichen Erklärungen übergeben 
und sei davon ausgegangen, daß damit alles seine Ordnung habe. Der Beschuldigte 
räumte aber ein, daß seine Buchführung lückenhaft gewesen sei, 

Im Mal 1979 gab das Finanzamt die Sache wieder an die Staatsanwaltschaft ab, die 
ohne weitere Eigenermittlungen sofort eine Einstellung nach § 1S.3a Abs. 1 StPO ins 
Auge faßte, dies Im Hinblick darauf, daß der Beschuldigte noch unbestraft sei und seit 
der letzten Tal ein erheblicher Zeitraum vergangen sei. Obwohl das Finanzamt eine 
Buße von DM 1,500 anregte, hielt die Staatsanwaltschaft eine solche von DM 1,200 
an die Staatskasse für ausreichend. Nach Zustimmung des Beschuldigten und des 
Gerichts wurde das Verfahren Im August 1979 vorläufig, nach Zahlung Im Januar 1980 
endgültig eingestellt. 

Der Beschuldigte A war als Verkäufer für die Anzelgeerstatterln, eine Weinkellerei, 
tätig gewesen, bevor er sich Mitte 1976 mit seiner Ehefrau, der Beschuldigten B, 
selbstän dlg machte. 

Die Anzeigeerslatlerln behauptete Ende 1976, die Beschuldigten hätten ihre Kunden-
kartei nur zum Teil wieder herausgegeben und Im übrigen vollständig abgeschrieben, 
um sie nunmehr für ihren eigenen Betrieb zu verwenden. In einem parallel laufenden 
Zivilprozeß erlangte die Anzeigeerstatterln auch eine Verurteilung der Beschuldigten 
zur Herausgabe und Unterlassung der Verwertung von dergestalt erlangten Infor-
mationen, Die Beschuldigten bestritten die Vorwürfe. 

Die zuständige Schwerpunklstaatsanwaltschafl, an die das Verfahren abgegeben 
wurde, befand B nach§§ 17 UWG, 266 StGB, A nach§§ 17 UWG, 246 StGB für straf-
bar. Sie stellte das Verfahren gegen beide Beschuldigte nach § 15.3a Abs. 1 StPO 
zunächst vorläufig ein, wobei sie A eine Buße von DM 1.500, B in Höhe von DM 100 
zugunsten der Staatskasse auferlegte. 
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B hatte vorgetragen, daß sie aufgrund ihrer schlechten Finanzsituation nicht mehr zu 
zahlen In der Lage sei und damit erreicht, daß die zunächst vorgesehene Buße von 
DM 500 reduziert wurde. Während sie die DM 100 auch fristgerecht zahlte, so daß das 
Verfahren gegen sie Anfang 1':179 endgültig eingestellt werden konnte, ließ A trotz 
Mahnung nichts mehr von sich hören, so daß gegen ihn Im Februar 1979 Anklage zum 
Schöffengericht erhoben wurde. Er wurde erstinstanzlich zu einer Geldstrafe von 55 
Tagessätzen a DM 40 verurteilt. In der Berufungsinstanz wurde das Verfahren Jedoch 
nach§ 153a Abs. 2 StPO gegen Bußzahlung von DM 1.000 eingestellt. 

Der 8eschuldlgle hatte Ende 1979 bei einer Erbschaftssteuererklärung zwei Spar-
buchguthaben nicht angegeben, die eine Steuerpflicht in Höhe von DM 2.900 aus-
gelöst hätten. 

Das Finanzamt erfuhr davon durch eine Kontrollmitteilung des Bankinstituts und leitete 
Im Februar 1980 ein Strafverfahren ein. 
Der Beschuldigte verteidigte sich damit, er habe die Steuererklärung durch seine 
Steuerberaterin ausfüllen lassen, die ihm lediglich einzelne Fragen gestellt habe. Auch 
habe er damit gerechnet, daß das Finanzamt ohnehin durch die Bankinstitute Kenntnis 
erlangen und sich Insoweit gesondert an Ihn wenden werde. Gleichwohl sei er zu einer 
Bußzahlung In Höhe von DM 500 an eine Behinderteneinrichtung bereit, wenn das 
Verfahren damit seinen Abschluß fände. 
Das Finanzamt würdigte die Einlassungen des Beschuldigten zwar als Schutzbehaup-
tung, gab das Verfahren jedoch Ende Juni 1':180 an die Staatsanwaltschaft mit der 
Empfehlung der Elns!"ellung nach § 153a Abs. 1 StPO mit der Begründung ab, es 
handele sich nur um Versuch, die verhältnismäßig geringe Steuerschuld sei inzwischen 
bezahlt und der Beschuldigte im übrigen einsichtig. 

Die Staatsanwaltschaft schloß sich dieser Einschätzung ohne weitere Eigenermitt-
lungen an und stellte das Verfahren mit Zustimmung des Gerichts, die allerdings nur 
unter "Zurückstellung von Bedenken" erfolgte, im Juli 1980 zunächst vorläufig, nach 
Zahlung der Buße im August 1980 endgültig nach§ 153a Abs. 1 StPO ein. 

E.illn. 
Der Beschuldigte war seit 1971 Alleingesellschafter einer GmbH, diese Komplementärin 
einer von ihm ebenfalls geführten KG auf dem Sektor der Kunststoffverarbeitung. 
In den Jahren 1974 und 1975 geriet die Firma in den Sog der allgemeinen konjunk-
turellen Probleme und konnte nur durch erhebliches Kreditengagement der Komman-
ditisten und verschiedener Banken zunächst ihre Geschäfte fortsetzen. 
Als sich Mille 1975 abzeichnete, daß eine Sanierung aus eigener Kraft nicht mehr 
realistisch war, versuchte der Beschuldigte eine Übernahme der Firma durch eine 
niederländische Lieferantln zu erreichen. Die Verhandlungen zogen sich jedoch sehr in 
die Länge, so daß der Beschuldigte erst nach Ihrem endgültigen Scheitern im August 
1976 Konkursantrag stellte, obwohl die KG bereits Im Februar zahlungsunfähig und 
spätestens Im Mai überschuldet war. Die Eröffnung des Konkursverfahrens wurde 
daher mangels Masse abgelehnt. 
In der Folge erstatteten die Lieferanten Strafanzeige wegen Betruges bzw. verspäteter 
Konkursanmeldung, als sie mit ihren Forderungen leerliefen. In einer dieser Strafan-
zeigen wurde dem Beschuldigten außerdem der Vorwurf des Meineides gemacht, da er 
angeblich bei Abgabe der eidesstattlichen Versicherung falsche Angaben bezüglich 
des Firmenvermögens gemacht hatte. Die Mitgesellschafter der KG, die insgesamt 
etwa DM 3.000 eingebüßt hatten, erstatteten zwar keine Strafanzeige, griffen den 
Beschuldigten Jedoch bei Zeugenvernehmungen hart an. 



- 268 -

Die Staatsanwaltschaft ermittelte insgesamt 32 Monate, beschlagnahmte 52 Ordner mlt 
Geschäftsunterlagen sowie mehrere Kartons Bankauszüge und ließ ein wirtschafts-
kriminalisllsches Gutachten des Landeskriminalamtes anfertigen. Danach ließen sich 
die Betrugs- und Melneidsvorwürfe nicht halten, so daß das Verfahren Insoweit nach 
§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde. 

Es stellte steh jedoch heraus, daß der Beschuldigte objektiv nicht nur verspätet den 
Konkursantrag gestellt hatte, son dem auch nicht ordnungsgemäß seiner Buchfüh-
rungspflicht nachgekommen war (§ 283b Abs. 1 StGB) und die Sozialversicherungs-
beiträge nicht oder nur stark verspätet abgeführt hatte(§ 529 RVO). 

Der Beschuldigte ließ steh dahingehend ein, er habe im Interesse der Firma und der 
Gläubiger so lange wie möglich die Übernahmeverhandlungen geführt, um auf diesem 
Wege doch noch zu einer Sanierung zu gelangen. Die Bilanzen habe sein Steuer-
berater erstellt; dieser sei überlastet gewesen und hätte bei Drängen sein Mandat 
niedergelegt, was noch schlimmere Folgen hätte zeitigen können. 

Im Juli 1979 machte die Staatsanwaltschaft schließlich den Vorschlag das Verfahren 
nach § 153a Abs. 1 StPO gegen Zahlung einer Buße in Höhe von DM 3.000 einzu-
stellen; Gründe wurden nicht genannt. 

Das Gericht stimmte zu, der Beschuldigte mit der Bemerkung, er fühle sich nicht 
schuldig! und mit der Anregung an einen kirchlichen Kin~ergarten zahlen zu dürfen. 
Entsprechend wurde verfahren. Obwohl der Beschuldigte die ihm gesetzte 6monattge 
Frist um 14 Tage überschritt, wurde das Verfahren Ende März 1980 endgültig einge-
stellt. 

Der Beschuldigte betrieb seit Herbst 1974 als Alleingesellschafter eine Finanzbera-
tungs-GmbH. Im April 1976 gelangte er in den Besitz eines fehlgeleiteten Verrech-
nungsschecks über DM 65.600, den er seinem Firmen-Postscheckkonto gutschreiben 
ließ. Als sich der Aussteller bei ihm meldete und das Geld zurückverlangte, weigerte er 
sich zunächst unter verschiedenen Vorwänden und zahlte den Betrag erst nachdem er 
dazu zivilprozessual verpflichtet wurde. 

Schon Im Juni 1976 hatte der Aussteller diesbezüglich Strafanzeige wegen Unter-
schlagung erstattet. Sowohl die Kripo, die das Verfahren nach zwei Monaten abgab, 
wie die Staatsanwaltschaften - drei Staatsanwaltschaften stritten sich 1 1/2 Jahre um 
Ihre Zuständigkeit in dieser Sache - fanden zunächst keinen Weg zur Aufklärung des 
Sachverhalts. Insbesondere blieb unklar, wie das Geld auf das Konto des Beschul-
digten gelangt war. Erst Im April 1978 wurde durch ein Gutachten der Oberpostdi-
rektion aufgedeckt, das es der Beschuldigte selbst war, der den Scheck zur Gutschrift 
vorgelegt hatte, und wiederum erst Im Anschluß daran wurde der gesamte Fall durch 
Vernehmung früherer Angestellter der GmbH lückenlos aufgeklärt. 

Im Juli 1979 legte nun auch der bis dahin die Aussage verweigernde Beschuldigte ein 
Geständnis ab und ließ über seinen Rechtsanwalt eine Einstellung nach§ 153a Abs. 1 
StPO vorschlagen. Der Anzeigeerstalter teilte zudem mit, er habe das Geld In der 
Zwischenzeit zurückerhalten und sei an einer Strafverfolgung nicht mehr interessiert. 
In einem informellen Gespräch zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidiger wurde 
letzterem erläutert, daß an eine Einstellung nach § 153a StPO nur unter einer Buß-
geldauflage In Höhe des Schadens, also DM 65.500, zu denken sei. Die Zustimmung 
des Beschuldigten dazu mußte mehrfach angemahnt werden bevor sie schließlich 
"zähneknirschend" erteilt wurde. 
Im Oktober 1979 wurde daher das Verfahren mit Zustimmung des Gerichts nach§ 153a 
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Abs. 1 StPO zunächst vorläufig eingestellt. Zur Begründung verwies die Staatsan-
waltschaft auf das Geständnis des Beschuldigten und die Wiedergutmachung des 
Schadens. Der Beschuldigte zahlte auflagegemäß Insgesamt DM 65.500, DM 25.000 
an die Staatskasse, DM 20.000 an die Heilsarmee, DM 10.000 an den Verein "Bürger 
und Polizei" und DM 10.500 an eine Drogenhilfeorganisation, so daß das Verfahren 
Ende Juni 1980 endgültig eingestellt werden konnte. 

W1.2. 
Die Beschuldigten A und B waren Eheleute, die sich bereits seit 1963 auf dem Bau-
sektor (Hoch- und Tiefbau, Bodenarbeiten) betätigten. 
Ihre gemeinsame OHG war 1968 wirtschaftlich am Ende, danach führte die Ehefrau A 
den Betrieb als Einzelfirma weiter, Die sich zunächst positiv entwickeln den Geschäfte 
gerieten 1971 Ins Stocken, 1972 wurden bereits erhebliche Verluste erwirtschaftet, Zu 
diesem Zeitpunkt gründete B gemeinsam mit seinem Bruder eine Hoch- und Tiefbau-
GmbH und 1974 noch eine weitere GmbH mit ähnlichem Tätigkeitsfeld. Die neuen 
Gesellschaften stützten die Firma der A durch mehrere Darlehen, die sie durch ent-
sprechende Sicherungsübereignungen abdecken ließen, 

Im September 1974 stellte das zuständige Finanzamt Konkursantrag über das Ver-
mögen der A, da sich In der Zwischenzeit Steuerrückstände in Höhe von DM 500.000 
aufgesummt hatten, die Indes nicht auf steuerstrafrechtlich relevantem Verhalten der A 
beruhten. Im Konkursverfahren stellte sich jedoch baid heraus, daß aufgrund der 
wirtschaftlichen Verbindungen mlt den beiden anderen Gesellschaften verwertbares 
Eigenvermögen der Einzelfirma nicht mehr vorhanden war, so daß es mangels Masse 
eingestellt wurde, -
Die routinemäßig vom Konkursgericht eingeschaltete (Schwerpunkt-)Staatsanwalt-
schaft ermittelte darauf Insgesamt 5 Jahre unter den Gesichtspunkten der §§ 283 
Abs. 1, 283c StGB gegen die Beschuldigten, konnte Jedoch eine Zahlungsunfähigkeit 
der Firma vor dem Konkursantrag nicht sicher feststellen. A verweigerte jede Aussage 
zur Sache. Es verblieb daher letztlich nur der Verdacht einiger unwirtschaftlicher 
Ausgaben in nicht genau bestimmbarer Höhe (§ 283 Abs. 1 Nr, 2 StGB) und 
verspäteter Sozialversicherungsbeitragszahlungen (§ 529 RVO) seitens der A. 

Das Verfahren wurde entsprechend gegen B im September 1979 nach § 170 Abs, 2 
StPO, gegen A wegen der verbliebenen Vorwürfe nach § 153a Abs. 1 StPO gegen 
Bußzahlung von DM 3.000 an einen Gefängnisverein im Oktober 1979 vorläufig, im 
November 1979 endgültig eingestellt, 

Der (1932 geborene) Beschuldigte führte seit März 1976 ein Reisebüro als GmbH 8. Co 
KG, wobei er geschäftsführender Gesellschafter beider Firmen war. Er arbeitete mit 
einem anderen Reiseunternehmen, der späteren Anzeigeerstatterin C-GmbH 
zusammen; unter anderem wickelte er Flugreisebuchungen über diese Firma ab. 
Als im März 1979 ein Konkursantrag des Beschuldigten über das Vermögen seiner 
GmbH mangels Masse abgewiesen wurde, erstattete die C-GmbH Strafanzeige wegen 
Betrugs, Untreue und verspäteter BIianzersteiiung bwz. Konkursanmeldung. Sie war 
mit einer titulierten, bereits mehr als ein Jahr alten Forderung über ca. DM 23.000 
unbefriedigt geblieben, 
Der Beschuldigte ließ sich unwledersprochen dahingehend ein, er habe bereits Ende 
1977 Konkurs anmelden wollen, habe dies aber auf Drängen seiner Hauptgläubigerin, 
der C-GmbH, zunächst unterlassen, da diese an einem Kauf seiner Firma interessiert 
gewesen sei. Als die diesbezüglichen Verhandlungen gescheitert seien, haber er 
seinen Betrieb Anfang 1978 anderweitig veräußert und danach selbst keine Geschäfte 
mehr betrieben. Er habe einen Großteil der noch offenen Forderungen zum Teil durch 
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Privatgelder gelllgl; lediglich mit der C-GmbH, der es offenbar nur um eine günstige 
Übernahme gegangen sei, habe er sich nicht vergleichen können. Ein Vorwurf könne 
Ihm nun seitens der C-GmbH nicht gemacht werden, da seil Ende 1977 keine neuen 
Schulden entstanden seien. 

Die Staatsanwaltschaft sah lediglich ein Vergehen nach §§ 130b, 177a HGB ab Januar 
1978 für gegeben an, 
Sie stellte das Verfahren Insoweit Im September 1980 vorläufig, Im Juli 1981 endgültig 
nach § 153a Abs. 1 StPO ein, wobei sie den Beschufdlgten auferlegte, In 6 Monats-
raten DM 3,000 zugunsten des "Weißen Ringes" zu zahlen, Der Beschuldigte hatte 
diesen Leistungsempfänger vorgeschlagen und zudem angeregt, Ihm Zahlung in 12 
Monatsraten zu gewähren, was Jedoch aufgrund der gesetzlichen 6-Monatsgrenze 
nicht bewilligt wurde. Die Staatsanwaltschaft sah das Verschulden für gering an, well 
:'durch das Verhalten des Beschuldigten kein weiterer Schaden eingetreten" sei und er 
"einzelne Verbindlichkeiten der KG privat beglichen" habe, 

Wegen des Unlreuevorwurfs stellte sie das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO ein, 
wogegen die C-GmbH zunächst Beschwere einlegte, diese Jedoch später zurückzog, 
Die Anzeigeerslatlerln erkundigte sich ferner auch nach der tatsächlichen Erfüllung 
der Auflage durch den Beschuldigten, 

Efil!..11. 
Das Verfahren richtet sich gegen die Verantwortlichen einer GmbH, die mit Waren aller 
Art, vornehmlich Baustoffen handelte, 
Der Beschuldigte A hatte die Firma 1976 von seinem verstorbenen Vater übernommen 
und figurierte als geschäftsführender Gesellschafter. Der 1916 geborene Beschuldigte 
B hatte bereits seil den Anfangsjahren des Unternehmens nach dem Kriege dort 
mitgearbeitet und alleinige Prokura, Faktisch bestimmte B den Geschäftsablauf; er 
hatte sich auch mit einem Lebensversicherungsanspruch über DM 100,000 für Kredit-
schulden der Gesellschaft persönlich verbürgt. 
Infolge des Zusammenbruchs wichtiger Großkunden und des verschärften Konkurrenz-
drucks während der Rezession Im Bauwesen ging auch die Rentabilität der GmbH 
stark zurück, Ende 1977 war die Firma stark überschuldet, konnte aber die laufenden 
Zahlungen bis zur Konkursanmeldung am 7.2.1979 noch leisten, In dieser Zeil wurden 
angesichts der unklaren Finanzsituation die Bilanzen nicht mehr fristgerecht erstellt; 
diejenige für das Jahr 1977 lag erst zum Zeitpunkt der Konkursanmeldung vor, 
Die Eröffnung des Konkursverfahrens wurde noch im Februar 1979 mangels einer die 
Kosten des Verfahrens deckenden Masse abgelehnt. 

Die darauf Im Mal 1979 routinemäßig eingeschaltete Staatsanwaltschaft ermittelte 
wegen verspäteter Konkursanmeldung (§ 84 GmbHG) und Verletzung der Bilanzie-
rungspflicht (§ 28.:lb Abs. 1 Nr. 3 StGB). 
A verwies darauf, daß er n"ur offiziell Geschäftsführer gewesen sei und gegenüber dem 
B praktisch keine Einflußmöglichkeit gehabt habe. Er habe auch deshalb stets auf die 
Ordnungsgemäßheil der Geschäftsführung des B vertraut, da dieser durch die persön-
liche Bürgschaft ein erhebliches Eigeninteresse daran gehabt haben müsse. 
B, inzwischen Rentner, betonte, daß es ihm nur darum gegangen sei, die Firma nach 
Möglichkeit zu reiten. Er habe die gesamte Lebensversicherungssumme bei dem 
Konkurs verloren, während Drille nicht zu Schaden gekommen seien. 

Während der Ermittlungen erstattete ein Kunde Strafanzeige gegen A wegen Betruges, 
da er für eine im September 1978 bestellte Warenlieferung keine Zahlungen erhalten 
habe, Der neue Verfahrensteil wurde jedoch sofort nach§ 170 Abs, 2 StPO eingestellt, 
da zum damaligen Zeitpunkt der Geschäftsbetrieb noch lief und Zahlungen erfolgten, 
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Im übrigen erfolgte im Dezember 1979 wegen verspäteter Konkursanmeldung und 
unterlassener Bilanzierung Einstellung nach § 153a Abs, 1 StPO gegen Bußzahlung in 
Höhe von Je DM 1.500 an die Staatskasse. Zur Begründung wurde auf die "beson-
deren persönlichen Verhältnisse" der Beschuldigten, die "keine drit!schädigende 
Absicht" gehabt hätten, abgestellt. 

Der Beschuldigten Geschwister A und B waren Kommanditisten einer Hoch- und 
Tiefbau-KG, die ca. 50 Arbeitnehmer beschäftigte. Komplementärn war ihre bereits 
80jährlge Mutier, die Jedoch nicht mehr aktiv Im Betrieb tätig war. Die Geschäfte 
führten A und B. 
Seil 1973 verliefen die Geschäfte ungünstig, so daß mehrfach Vergleichsverfahren 
durchgeführt werden mußten, um den Betrieb zu retten. Hauptgläubigerin war das 
Finanzamt, das aber trotz steigender Steuerschulden über Jahre "slillhiell", um die 
Arbeitsplätze zu erhalten. Als die Steuerschulden Mitte 1978 Jedoch auf über 1, 1 Mio 
DM angewachsen waren, stellte das Finanzamt Konkursantrag. Die Staatsanwaltschaft 
erhielt durch das Konkursgericht Kenntnis. Im laufe des Ermittlungsverfahrens ließen 
sich Verdachtsmomente Im Hinblick auf verspätete Konkursanmeldung bzw. 
Unterschlagung und Betrug durch doppelte Sicherungsübereignungen nicht bestätigen. 
Insoweit wurde das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 

Die Beschuldigten gestanden Jedoch, seit 1975 keine ordnungsgemäßen Bilanzen meh; 
erstellt zu haben (§ 283 Abs. 1 Nr. 7b S!GB), da die finanzielle Situation nicht mehr 
überschaubar gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft sah darüber hinaus Tatverdacht 
hinsichtlich nicht oranungsgemäßer Buchführung (§ 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB) und 
Gläubigerbegünsligung (§ 283c Abs. 1 StGB) für gegeben an, ließ jedoch offen, ob 
sich auch Insoweit eine Täterschaft der Beschuldigten werde feststellen lassen. 

Der Beschuldigte A hatte für den Fall, "daß eine Bestrafung unerläßlich" sei, darum 
gebeten, dies "ohne Gerichtsverhandlung durch einen bloßen Strafbefehl" zu erle-
digen. Der Beschuldigte B hatte angeregt, In diesem Fall eine Bußgeldzahlung in Höhe 
von DM 1,000 aufzuerlegen. 

Die Staatsanwaltschaft wertete beide Äußerungen als Einverständnis zu einer Sach-
behandlung nach § 153a Abs, 1 StPO und stellte entsprechend das Verfahren Ende 
1978 mit Zustimmung des Gerichts gegen A unter Auferlegung eines Bußgeldes von 
DM 800 zugunsten einer kirchlichen Einrichtung, gegen B In Höhe von DM 1,000 
zugunsten des Kinderschutzbundes ein. 

Der Beschuldigte war Geschäftsführer einer großen Speditionsfirma, die als GmbH 
betrieben wurde, 
Die Firma ging Mitte 1978 in Konkurs, das Gericht setzte routinemäßig die Staats-
anwaltschaft In Kenntnis. 

Die Ermittlungen zogen sich über 2 Jahre hin, ohne daß der Beschuldigte sich inhalt-
lich äußerte, Nach mehrfacher Vernehmung des mit den Finanzen befaßt gewesenen 
Steuerberaters ergab sich lediglich eine verspätete Bilanzerstellung für die Jahre 1975 
bis 1977, der Verdacht verspäteter Konkursanmeldung ließ sich indes nicht erhärten. 
Die Staatsanwaltschaft teilte dem Beschuldigten über dessen Anwalt mit, daß Insoweit 
beabsichtigt sei, einen Strafbefehl zu beantragen, fall5 keine Inhaltliche Stellungnahme 
mehr erfolge. Es fand darauf ein persönliches Gespräch zwischen dem bearbeitenden 
Staatsanwalt und dem Verteidiger statt, In dem letzterer eine Einstellung nach§ 153a 
Abs. 1 StPO gegen Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von DM 3.000 anregte. 
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Entsprechend wurde im Oktober 1980 mit Zustimmung des Gerichts verfahren. Der 
Beschuldigte zahlte DM J.000 an die Staatskasse, so daß das Verfahren Anfang 
November 1980 endgültig eingestellt wurde. 

Die Beschuldigten A und B waren die "Hintermänner" einer :m April 1980 gegründeten 
Kapitalanlageberatungs-GmbH, die angeblich Im Warentermingeschäft Gelder für Ihre 
Kunden anlegte. 
Die Beschuldigte C, Verlobte des A, figurierte als Gesellschafterin, ebenso wie zu-
nächst der Beschuldigte D, ein Student, der auch offiziell die Geschäftsführung über-
nahm. Nach seinem Examen Ende 1978 beschäftigte sich D Intensiver mit der Firma, 
wobei ihm alsbald Unregelmäßigkeiten auffielen, so daß er zum Februar 1979 seine 
Stellung kündigte. Neuer Geschäftsführer wurde ab April 1979 der Beschuldigte E, 
ebenfalls Student, dem bei seinen sporadischen Betätigungen der Verdacht kam, daß 
die Kundengelder zu einem erheblichen Teil veruntreut würden; als nämlich zahlreiche 
Kunden Ihre Gelder zurückforderten, waren diese für ihn unerklärlicherweise nicht 
mehr greifbar. 

E unterrichtete daraufhin Im Juni 1979 die Polizei, die ohne sein Wissen bereits einen 
Monat zuvor durch einen ehemaligen Angestellten der Firma auf die Zustände in der 
GmbH hingewiesen worden war. Anschließend stellte E Konkursantrag, wodurch das 
Finanzamt aufmerksam wurde und im Rahmen einer Betriebsprüfung im Oktober 1979 
feststellte, daß insgesamt knapp DM 100.000 an Steuern hinterzogen waren, wovon in 
den zeitlichen Verantwortungsbereich des D DM 37.000, in den des E DM 50.000 
fielen. 
Während sich In den Vernehmungen A, Bund C auf die Verantwortlichkeit der D und E 
b erlefen, stellten letztere heraus, daß sie faktisch keinen Einfluß auf das Geschäfts-
geschehen gehabt hätten. 

Das Finanzamt gab das Verfahren Im Juli 1980 an die Staatsanwaltschaft mit der 
Empfehlung ab, gegen D und E nach § 153a Abs. 1 StPO zu verfahren, da diese zwar 
offensichtlich nur Strohmänner gewesen seien, gleichwohl aber die Verantwortung für 
die Steuerhinterziehung während Ihrer Geschäftsführerzeit zu tragen hätten. 
Die Staatsanwaltschaft trennte die Verfahren gegen D und E darauf im Hinblick auf die 
beabsichtigten Einstellungen ab. Sie holte die Zustimmung der Beschuldigten zu einer 
Bußgeldzahlung in Höhe von je DM 500 zugunsten der Staatskasse mit der Bemerkung 
ein, anderenfalls werde umgehend Anklage erfolgen, wobei mit der "Durchführung 
einer Hauptverhandlung" und der ggf. zu erwartenden Verurteilung ••• Begleitumstände 
und Folgen" verbunden seien, die ihnen erspart werden sollten. 
Beide Beschuldigten stimmten darauf zu, wobei D der Staatsanwaltschaft für "Ihre 
faire Haltung" dankte, E ein längeres Schreiben mit den Worten schloß: 

"Ich hielt mein Verhalten ••• für korrekt ••• , leider macht die juristische Tretmühle 
den Sachverhalt anders. Ich besitze weder das Geld um mir teure Anwälte zuzu-
legen, noch über die nervliche Ausdauer, mir aufreibende Verfahren an den Hals zu 
hängen; zudem Ich dann mein Studium, welches ohnehin unter der Sache schwer 
gelitten hat, endgültig vergessen könnte. Ganz zu schweigen von den erwähnten 
Folgen und Begleitumständen. Schuld und Unschuld sind relative Begriffe, Ich gehe 
auf Ihren Vorschlag ein und falls dies eine gutgemeinte Lektion sein sollte, so seien 
sie versichert, daß Ich sie verstanden und gelernt habe ••• ". 

Das Verfahren wurde nach Zahlung der Buße im März 1981 endgültig eingestellt. 
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Die Beschuldlgten A und B waren geschäftsführende Gesellschafter einer mittleren 
Hoch- und Tiefbau-GmbH. 
Im Juni 1976, ein Jahr nach Gründung der Gesellschaft, geriet sie In finanzielle 
Schwierigkeiten. Obwohl es spätestens zu desem Zeltpunkt hätte geschehen müssen, 
unterließen A und B die Bilanzerstellung für 1975. Im September und Oktober 1976 
zahlten sie überdies keine Sozialversicherungsbeiträge mehr, wodurch ein Ausfall von 
DM 14.000 entstand. Kurz bevor sie Im Oktober 1976 schließlich Konkurs anmeldeten, 
veräußerten sie noch Baugeräte für DM 40.000, die der Masse nicht mehr anfielen. 

Das Verfahren war Im Oktober 1976 durch den Hinweis eines Lieferanten der GmbH in 
Gang gekommen, der erklärte, die Beschuldigten hätten überdies von Ihm unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferte Waren im Wert von DM 20.000 beiseite geschafft. 
Die Staatsanwaltschaft ermittelte insgesamt 41 Monate, wobei sie unter anderem ein 
Sachverständigengutachten des Wirtschaftsreferenten einer benachbarten Schwer-
punktstaatsanwaltschaft zur Frage der Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit 
einholte. Dieser stellte fest, daß die GmbH bereits spätestens Ende 1975 überschuldet, 
Jedoch vor Konkursanmeldung nicht zahlungsunfähig gewesen sei. Gleichwohl ging die 
bearbeitende Staatsanwaltschaft ohne weitere Ermittlungen zu diesem Komplex neben 
einer Strafbarkeit nach §§ 283 Abs. 1 Nr. 1, 283b Abs. 1 Nr. 3b StGB, 529 RVO auch 
von einer solchen nach§§ 64, 84 Abs. 1 GmbHG aus. 

Der Anwalt des A regte daraufhin im Dezember 1979 eine Einstellung nach §§ 153, 
153a StPO mit der Begründung an, sein Mandant habe zuletzt noch erhebliche Privat-
gelder in die Firma eingebracht, woraus zu ersehen sei, daß von rechtsfeindlichen 
Manipulationen keine"Rede sein könne. 
Der Anwalt des B schlug ebenfalls eine Verfahrensbeendigung nach § 153a Abs. 1 
StPO vor, dies in einem informellen Gespräch Anfang Februar 1980 mit dem bear-
beitenden Staatsanwalt. 

Dieser griff die Anregungen auf und belegte die Beschuldigten nach Zustimmung des 
Gerichts mit einer Buße in Höhe von je DM 5.000 zugunsten der Johanniter-Unfallhilfe 
(A) bzw. einer Strafentlassenenhilfsorganisatlon (B); nach Zahlung wurde das Ver-
fahren Im Mai 1980 endgültig eingestellt. 

Der 1912 geborene Beschuldigte war Inhaber eines kleinen Maschinenbau-Einzel-
unternehmens. 
Seit 1970 war er bereits steuerstrafrechtlich In Erscheinung getreten und zuletzt auch 
zu einer Freiheitsstrafe unter Strafaussetzung zur Bewährung verurteilt worden. 

Im laufe eines erneuten Strafverfahrens wegen Lohnsteuerhlnterziehung, das bereits 
vor dem Schöffengericht angeklagt war, führte das Finanzamt Im Oktober 1978 eine 
Betriebsprüfung beim Beschuldigten durch, bei der sich herausstellte, daß dieser für 
das Jahr 1976 keine Umsatzsteuererklärung abgegeben und so DM 32.000 hinter-
zogen hatte, worauf das Konkursverfahren über sein Vermögen eröffnet wurde. 
In einer Vernehmung erklärte der Beschuldigte sein Versäumnis mit seinem angegrif-
fenen Gesundheitszustand und erheblicher Arbeitsüberlastung. Nach dem Konkurs sei 
er nunmehr Rentner mit ledigllch ca. DM 1.000 monatlichen Einkünften. 

Ende Dezember 1978 gab das Finanzamt das Verfahren an die (Schwerpunkt-)Staats-
anwaltschaft ab, die es zunächst nach § 205 StPO einstellte, da Im Parallelverfahren 
ein psychiatrisches Gutachten über die Schuldfähigkeit des Beschuldigten angefordert 
war. Das Gutachten stellte verminderte Schuldfähigkeit des Beschuldigten fest, worauf 
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das Parallelverfahren nach § 15Ja Abs. 2 StPO gegen Bußzahlung In Höhe von DM 
J.000 zugunsten der Staatskasse eingestellt wurde. 
Das vorliegende Ermittlungsverfahren wurde im November 1979 aufgenommen. Die 
bearbeitende Staatsanwältin holte vom Gericht und dem Finanzamt deren Zustimmung 
zu einer Sachbehandlung nach § 15Ja Abs. 1 StPO unter Auferlegung ein er Buße von 
DM 6.000 zugunsten der Staatskasse ein. Sie hatte zwar Zweifel an der Verhand-
lungsfähigkeit des Beschuldigten, wollte Jedoch die Kosten für eine Ergänzung des 
Sachverstän cigengutachtens einsparen. 

Der Beschuldigte, der sich Jetzt erstmalig einen Anwalt nahm, ließ über diesen vor-
tragen, er sei zur Zahlung einer solchen Summe nicht in der Lage. Da das Konkurs-
verfahren mit Sicherheit ergebe, daß die Steuerrückstände beglichen werden könnten, 
rege er eine Einstellung nach § 15.3 Abs. 1 StPO, hilfsweise nach § 15Ja Abs. 1 StPO 
bei einer Buße von DM 600 an. 
Das Finanzamt lehnte eine Sachbehandlung nach § 153 Abs, 1 StPO Jedoch ab, 
obwohl In der Zwischenzeit die Steuerschulden tatsächlich beglichen waren, da der 
Beschuldigte seine Einsicht durch die früheren Strafverfahren nicht geändert habe, 
Die Staatsanwaltschaft schlug daher eine Buße von DM 1,000 vor, der allseits zuge-
stimmt wurde, vom Beschuldigten mit der Bitte um Ratenzahlungsmöglichkeit, die ihm 
auch eingeräumt wurde, 
Nach vollständiger Zahlung wurde das Verfahren Ende 1980 endgültig- eingestellt. 

Der Beschuldigte war Geschäftsführer einer Ende 1974 gegründeten Reifenhandels-
GmbH, ferner Gesellschafter bzw, Inhaber mehrerer weiterer Firmen mit unterschied-
lichem Geschäftsgegenstand. 
Wegen verschiedener Dt:likte im Zusammenhang mit diesen Unternehmungen waren 
bereits mehrere Ermittlungsverfahren durchgeführt und z.T. noch anhängig, über deren 
Ausgang nicht bekannt ist. Das hier In Rede stehende Verfahren entstand, als gegen 
den Beschuldigten im September 1976 Termin zur Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung nach § 807 ZPO für die GmbH anberaumt wurde und das Gericht den 
Vorgang der Staatsanwaltschaft zuleitete, 

Diese ermittelte, daß die Firma bereits seit Februar 1975 zahlungsunfähig war, ohne 
daß Konkursantrag gestellt worden wäre (§§ 64, 84 Abs, 1 GmbHG). Seit diesem 
Zeitpunkt waren Vollstreckungsaufträge über insgesamt ca, DM 60.000 fruchtlos 
geblieben, Seit Juli 1976 waren ferner keine Sozialversicherungsbeiträge an die AOK 
abgeführt worden, was dort zu einem Ausfall von ca. DM J.000 führte (§ 529 RVO). 
Der Beschuldigte hatte sich in der Zwischenzeit nach Südamerika abgesetzt, so daß 
das Verfahren Im März 1977 zunächst nach§ 205 StPO eingestellt wurde. 

Im Juni 1979 ließ der Beschuldigte über einen Rechtsanwalt In der BRD nach dem 
Stand der Verfahren gegen Ihn anfragen, offenbar, um seine Rückkehr vorzubereiten. 
Es kam im Juli 1980 zu Gesprächen zwischen Anwalt und Staatsanwalt in dieser 
Sache, Im Rahmen derer der Anwalt des Beschuldigten eine Einstellung nach § 15Ja 
Abs, 1 StPO unter Bußzahlung in Höhe von DM 2,000 anbot, wobei er zu bedenken 
gab, daß "auch In anderen Verfahren Bußen angeboten werden müssen". 
Die Staatsanwaltschaft fragte beim Gericht und der AOK um Zustimmung an, die auch 
erteilt wurde, wobei die AOK mitteilte, daß der Beschuldigte die Rückstände zu etwa 
2/J getilgt habe, Im übrigen habe das Arbeitsamt die Ausfälle übernommen, 

Das Verfahren wurde darauf im November 1980 nach§ 153a Abs. 1 StPO unter Auf-
erlegung einer Buße In Höhe von DM 2.000 zugunsten des Kinderschutzbundes vor-
läufig eingestellt. Zur Begründung verwies die Staatsanwaltschaft darauf, "daß die 
Taten bereits Jahre zurückliegen und der Beschuldigte nunmehr offensichtlich bestrebt 
Ist, wieder Im Inland Fuß zu fassen". 
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Zur Erfüllung wurde Ihm eine Frist von zwei Monaten gesetzt, die nach deren Ablauf 
auf fünf Monate verlängert wurde. Der Beschuldigte, der sich zwischenzeitlich im 
Inland aufhielt, zahlte Jedoch innerhalb der Frist lediglich einen Betrag von DM 200 
und wurde darauf mehrfach angemahnt. Bis Ende Oktober 1981, also 4 Monate über 
die Frist, waren DM 1.200 bezahlt. Auf die Ankündigung der Staatsanwaltschaft, 
Anklage zu erheben, teilte der Anwalt des Beschuldigten mit, sein Mandant sei nun-
mehr unbekannten Aufenthalts, offenbar wieder In Südamerika. Es sei allerdings 
denkbar, daß noch Zahlungen durch den Beschuldigten selbst oder durch seinen Vater 
erfolgten. "Wie Immer auch, bitte (er) ••• das Verfahren endgültig einzustellen". 

Ende November 1981 setzte die Staatsanwaltschaft daraufhin die angeordnete Buße 
auf den gezahlten Betrag von DM 1,200 herab und stelle das Verfahren gleichzeitig 
endgültig ein. 

Der Kinderschutzbund, der In der Folge noch weitere Zahlungen des Beschuldigten 
erhielt, mußte diese zurücküberwelsen, 

Der Beschuldigte A war Inhaber eines kleinen Teppichgeschäftes, das er als Einzel-
firma führte. 

In den Jahren 1972 bis 1974 wurde er von seinem Hauptlieferanten B in eine finan-
zielle Abhängigkeit gedrängt, In der er sich veranlaßt sah, diesem Wechselakzepte 
über mehr als DM 3,2 Mio zur Dlskon!lerung bei dessen Bank zur Verfügung zu stellen, 
denen nur Warengeschäfte von knapp DM 1 Mio gegenüberstanden. 
B wurde wegen versuchten Betruges vor dem Landgericht angeklagt, gegen A wurde 
wegen Beihilfe dazu ermittelt. Das Verfahren gegen ihn wurde im Februar 1979 aus 
dem umfangreichen Gesamtermittlungsverfahren, das seit 1974 lie·f, herausgetrennt 
und im April 1979 unter Auferlegung einer Buße in Höhe von DM 1.800 zugunsten der 
Staatskasse vorläufig eingestellt. 

Im Juli 1979 bat der Beschuldigte darum, ihm die monatlichen Raten auf DM 90 her-
abzusetzen und die Zahlungsfrist entsprechend zu verlängern, was auch geschah, 
Nach Zahlung des Betrages in schließlich insgesamt 17 monatlichen Raten wurde das 
Verfahren im Oktober 1980 endgültig eingestellt. -

Der Beschuldigte A war Inhaber eines Bau-Einzelunternehmens. Als die Firma Ence 
1985 zusammenbrach, behielt er für zwei Monate das Kindergeld für acht türkische 
Arbeitnehmer ein. Nach Konkursanmeldung Im Oktober 1975 verschwanden Arbeits-
geräte und Baustoffe Im Wert von mindestens DM 8.000 vom Firmengrundstück, von 
denen der Konkursverwalter annahm, der Beschuldigte A habe sie beiseite geschafft. 
Ferner hatte der Konkursverwalter den Verdacht, A habe finanzielle Transaktionen auf 
eine von seinen Söhnen, den Beschuldigten Bund C, gegründete Bau-GmbH vorge-
nommen, Insbesondere DM 240,000 für einen Grundstückskauf zugeschossen, die so 
der Konkursmasse ausfielen. 

Der Konkursverwalter stellte daher Im Dezember 1975 und Juli 1976 Strafanzeige bei 
der zuständigen (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft. 

Diese stellte umfangreiche Ermittlungen an, die sich über Insgesamt vier Jahre hin-
zogen. Der Beschuldigte A bestritt die Vorwürfe, Bund C wurden nicht vernommen, Es 
konnte festgestellt werden, daß das Kindergeld tatsächlich an den A zur Auszahlung 
gekommen und von diesem nicht weitergeleitet worden war; nicht feststellbar war 
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jedoch, wo eile verschwundenen Gegenstände verblieben waren und wie der Grund-
stückskauf von Bund C finanziert worden war, 
Das Verfahren zog sich in die Länge, da eine Beschlagnahme umfangreicher Unter-
lagen zunächst von den Verteidigern der Beschuldigten erfolgreich angefochten 
wurde, da der entsprechende Beschluß nicht konkret genug gefaßt war. Erst aufgrund 
einer nochmaligen Beschlagnahme konnten die erforderlichen Unterlagen zur Aus-
wertung durch den Wirtschaftsreferenten gebracht werden, der aus ihnen jedoch keine 
den Tatverdacht stützenden Anhaltspunkte ziehen konnte. 

Die Staatsanwaltschaft stellte darauf Ende 1979 ohne weiteres das Verfahren gegen B 
und C nach § 170 Abs. 2 StPO, gegen A mit Zustimmung des Gelchts nach § 153a 
Abs, 1 StPO wegen "Nichtabführung von Kindergeld" sowie Straftaten gern, §§ 226, 
283 StGB, 239, 240 KO a.F. ein. A, der Inzwischen' als Prokurist in der GmbH der B 
und C für ein Monatsgehalt von DM 700 arbeitete, hatte DM 3,500 an die Staatskasse 
zu zahlen, 

Der Beschuldigte war geschäftsführender Gesellschafter einer Anfang 1'977 gegrün-
deten Bau-GmbH. 
Bereits Ende 1977 geriet die Firma in Liquiditätsschwierigkeiten, weshalb Lieferanten-
forderungen von November und Dezember d,J. nicht mehr beglichen wurden, Im 
Februar 1978 teilte die GmbH Ihren Gläubigern durch Rundschreiben mit, man habe mit 
Abschluß des Jahres 1977 festgestellt "wie sich dies auch schon in den letzten drei 
Monaten andeutete", daß keine Ergebnisse erwirtschaftet worden seien, die den 
Betrieb liquide halten könnten, Aus diesem Grunde werde um Zahlungsaufschub 
gebeten. 
Im April 1978 meldete die GmbH Konkurs an. 

Im Januar 1979 erstattete eine Lieferantln Strafanzeige bei der für den Wohnort des 
Beschuldigten zuständigen Staatsanwaltschaft; sie war mit Forderungen In Höhe von 
DM 10.000 von Ende 1977 ausgefallen und hatte den Verdacht, daß die GmbH bereits 
zu diesem Zeitpunkt überschuldet und zahlungsunfähig gewesen sei, so daß die 
Aufträge in betrügerischer Absicht erteilt worden seien. 
Der Beschuldigte ließ durch seinen Anwalt erklären, die Überschuldung habe sich erst 
mit dem Jahresabschluß angedeutet, und Konkursreife sei nicht vor März 1978 ein-
getreten, von daher könne von Betrug keine Rede sein, 

Die mit der Sache befaßte Staatsanwaltschaft gab darauf das Verfahren Im November 
1979 an die für den Sitz des Unternehmens zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwalt-
schaft ab, die es ohne weitere Ermittlungen und ohne inhaltliche Begründung mtt 
Zustimmung des Gerichts nach§ 153a Abs. 1 StPO gegen Zahlung eines Bußgeldes in 
Höhe von DM 1.000 zugunsten des Staatskasse einstellte. 

Der Beschuldigte A war Gesellschafter einer Mitte 1970 gegründeten GmbH, diese 
Komplementärin einer KG auf dem Bausektor. Er hatte mtt diesen Firmen an der Ost-
see ein Kurzentrum für DM 17 Mio errichtet. Als Geschäftsführer der Firma fungierte 
nach außen der Beschuldigte B, ein praktizierender Arzt und ebenfalls Gesellschafter, 
cler im Innenverhältnis jedoch von der Geschäftsführung durch eine Generalvollmacht 
auf A freigestellt war, 
Der Beschuldigte C war der Steuerberater der Firmen. 

Die Wohnungen Im Kurzentrum verkauften sich schlecht, jedoch konnte zunächst 
aufgrund des Wertbestan des weitergewlrtschaftet werden. Als aber die Hausbank den 
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Hauptkredit Ende 1976 kündigte, mußte über das Vermögen der Firmen Konkurs 
angemeldet werden. 

Im Laufe des Konkursverfahrens erhielt die Staatsanwaltschaft Im Oktober 1977 
Kenntnis von dem Sachverhalt, Erst Mitte 1978 war der Zuständigkeltsstrelt zweier 
Staatsanwaltschaften beeendet, woraufhin eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft Im 
westdeutschen Raum das Verfahren übernahm, Die Staatsanwaltschaften ermittelten 
Insgesamt 22 Monate gegen die Beschuldigten, wobei sie sehr umfangreiche Ge-
schäftsunterlagen beschlagnahmten. Es stellte sich heraus, daß Steuerstraftaten 
ebensowenig In Betracht kamen wie Betrug gegenüber den Kunden und Untreue 
durch unberechtigte Prtvatentnahmen aus dem Gesellschaftsvermögen, Aufgrund 
zweier umfangreicher Gutachten eines Steuerbevollmächtlgten und des Wirtschafts-
referenten der Staatsanwaltschaft wurde auch festgestellt, daß eine Überschuldung 
der KG vor Konkursanmeldung nicht vorgelegen hatte, Indes war die GmbH bereits seit 
Anfang 1973 konkursreif gewesen und für die KG 1974/75 keine Bilanz erstellt 
worden,(§§ 84 Abs, 1 GmbHG, 283b Abs, 1 Ziff. 3b, Abs, 3 StGB). 

Gegen C wurde das Verfahren Im Februar 1979 nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, da 
er nicht bllanzierungspflichtlg war. 
Auch gegen B wurde Im Julf 1979 entsprechend verfahren, nachdem sich seine Ein-
lassung, er sei mit der Geschäftsabwicklung nicht in Berührung gekommen, bestätigt 
hatte. 

A hatte in seiner Vernehmung erklärt, er habe sich ganz auf den Steuerberater C 
verlassen; ab Februar 1976 sei er Immer wieder krank gewesen und habe daher seinen 
Geschäften nicht mehr durchgehend nachkommen können, Für den Fall, daß man ihm 
ein geringes Verschulden zur Last legen sollte, sei er bereit einen Geldbetrag in Höhe 
von DM 5,000 zu zahlen, 
Das Verfahren gegen Ihn wurde darauf Im August 1979 nach§ 153a Abs. 1 StPO unter 
Auferlegung einer Buße in Höhe von DM 5,000 zugunsten der Staatskasse vorläufig 
eingestellt, 

Der Geldbetrag wurde von seiner Ehefrau überwiesen, die erklärte, sie habe ihren 
Mann aus Rücksicht auf dessen angegriffene Gesundheit nicht informiert. Die Staats-
anwaltschaft sah die Zahlung im Hinblick auf die eigene Anregung des Beschuldigten 
In seiner Vernehmung als Auflageerfüllung an und stellte das Verfahren im September 
1979 en dgültlg ein, 

Die Beschuldigte A war Inhaber eines Omnibusunternehmens. Sein Schwiegervater, 
der Beschuldigte B, war In der Verwaltung des Unternehmens tätig. Der Betrieb war 
seit 1972 im Rahmen des Verkehrsfinanzgesetztes von 1971 als gasölbetriebsbeihilfe-
berechtlgt für den öffentlichen Personnennahverkehr anerkannt gewesen, hatte diese 
Berechtigung Jedoch Ende 1977 für ein Jahr verloren, nachdem aufgrund einer Zu-
vlelbeantragung Ermittlungsverfahren gegen A und dessen Ehefrau wegen Steuer-
hinterziehung und Subventionsbetrug gelaufen waren, Nach Ablauf dieser Sperre 
beantragte B Im September 1979 für das erste Halbjahr 1979 erneut Betriebsbeihilfe, 
wobei er Sonderfahrten fälschlicherweise als begünstigte Beförderungen auswies und 
durch Angabe überhaupt nicht nachgewiesener Fahrleistungen den rechnerisch er-
mittelten Kraftstoff-Durchschnittsverbrauch erhöhte. Insgesamt wurden ca. DM 1.200 
zuviel, nämlich DM 26.200, beantragt, 

Das zuständige Hauptzollamt bemerkte bei einer Routineprüfung diese Falschangabe 
und leitete im November 1979 ein Ermittlungsverfahren gegen A und B ein. Dabei ließ 
sich A dahingehend ein, er habe den gesamten Bereich dPm B übertragen und sich 
auf diesen verlassen. B erklärte durch seinen Anwalt, es könne sich nur um ein Ver-
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sehen gehandelt haben, da er aufgrund der früheren Vorkommnisse sehr sorgfältig 
gearbeitet habe und die Zuvlelbeantragung auch in keinem Verhältnis zu der Gesamt-
beihilfe stehe, Die Ursache des Fehlers habe vermutlich darin gelegen, daß bei einigen 
Omnibussen zeitweise die Tachoschreiber defekt waren und er daher allein auf den 
Kraftstoffverbrauch abgestellt habe. 

Das Zollamt gab das Verfahren im Mal 1980 an de zuständige (Schwerpunkt-)Staats-
anwaltschaft ab, wobei hinsichtlich A eine Einstellung nach § 170 Abs, 2 StPO emp-
fohlen wurde. B habe sich Jedoch zumindest des fahrlässigen Subventionsbetruges 
strafbar gemacht, 

Die Staatsanwaltschaft fragte umgehend ohne weitere Eigenermittlung bei Gericht und 
beim Beschuldigten B um Zustimmung zu einer Einstellung nach § 153a Abs, 1 StPO 
gegen Bußzahlung In Höhe von DM 300 zugunsten der Staatskasse an, Zur 
Begründung wurde ausgeführt, es habe sich lediglich um einen "leichtfertig began-
genen Subventionsbetrug" gehandelt; bei der konkreten Fallkonstellation habe eine 
versehentliche Einbeziehung von nlchtbeihilfeberechtlgten Fahrleistungen in den 
Antrag besonders leicht unterlaufen können. Auch sei der Differenzbetrag in Höhe von 
ca, DM 1,200 vergleichsweise gering. 

Nach erfolgter Zustimmung wurde das Verfahren gegen B wie vorgesehen im Juni 
1980 zunächst vorläufig, nach Zahlung im August 1980 endgültig nach § 153a StPO 
eingestellt. Das Verfahren gegen A wurde nach § 170 Abs, 2 StPO eingestellt. 

Der Beschuldigte war geschäftsführender Komplementär einer 1969 gegründeten 
KommancHgesellschaf!, mit der er die Erstellung von Fertighäusern betrieb, 
Das Unternehmen brach zusammen, als ein größeres Bauprojekt aufgrund des Kon-
kurses eines anderen, ebenfalls beteiligten, Unternehmens scheiterte, Der Beschul-
digte meldete im Mal 1973 Konkurs an und gab im September 1973 die eidesstattliche 
Versicherung für die KG und sich persönlich ab. Im November 1973 wurde die Er-
öffnung des Konkursverfahrens mangels einer die Kosten deckenden Masse abgelehnt, 

Einen Monat später erstattete eine Lieferantin Strafanzeige bei der örtlich zuständigen 
Staatsanwaltschaft, da sie mit Forderungen in Höhe von ca. DM 31,000 aus dem Jahre 
1972 unbefriedigt geblieben war. Sie vermutete, daß die Firma des Beschuldigten 
bereits zum damaligen Zeitpunkt konkursreif gewesen und durch Privatentnahmen 
ruiniert worden sei, Nähere Angaben konnte die Anzeigeerstaltern Indes nicht ma-
chen, 

Das Verfahren wurde an die zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft abgegeben. 
Diese stelle anhand der Konkursakten und der Jahresabschlüsse fest, daß der Be-
schuldigte mehrere Kraftfahrzeuge an seinen Steuerberater sicherungsübereignet und 
an diesen auch einen Lebensversicherungsanspruch von unbekannter Höhe abge-
treten hatte, Er hatte ferner an einen Lieferanten mehrere Forderungen der KG ab-
getreten und ihm seinen gesamten Lagerbestand zur Sicherheit übereignet. Die Bilanz 
für das Jahr 1972 wurde erst während des Ermittlungsverfahrens, Ende 1974, erstellt. 
Die Staatsanwaltschaft erwirkte Mitte 1974 einen Durchsuchungsbeschluß und forderte 
den zuständigen Gerichtsvollzieher zur Auflistung der gegen den Beschuldigten und 
die KG durchgeführten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen auf, Der Gerichtsvollzieher 
verweigerte jedoch seine Mitarbeit unter Hinweis auf seine Belastung mit anderen 
Aufgaben, Auch der Durchsuchungsbeschluß kam nicht zur Ausführung, da der Wirt-
schaftsreferent der daran teilnehmen sollte, ebenfalls arbeitmäßlg überlastet war, 
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Das Ermittlungsverfahren nahm erst Im Mal 1979, einen Monat vor Eintritt der Ver-
folgungsve~ährung, seinen Fortgang. Der bearbeitende Staatsanwalt nahm Kontakt zu 
dem Beschuldigten auf und vereinbarte mit ihm einen "Vernehmungs- und Bespre-
chungstermin", um zu erörtern, " wie In der Sache weiter verfahren werden kann, 
damit das Verfahren baldmöglich abgeschlossen werden kann". 
In diesem Termin erklärte der Beschuldigte, zum Zeitpunkt der Geschäfte mit der 
Anzelgeerstatterln sei der Konkurs keinesfalls absehbar gewesen. Die Sicherungs-
übereignungen an den Steuerberater seien zur Abdeckung eines persönlichen Dar-
lehens geschehen, diejenigen zugunsten des Lieferanten unter eheblichem Druck des 
Gläubigers. Außerdem seien davon vorwiegend solche Waren betroffen gewesen, die 
ohnehin unter (verlängertem) Eigentumsvorbehalt des Lieferanten gestanden hätten. 
Die abgetretenen Forderungen seien von zweifelhaftem Wert, da rechtlich umstritten, 
gewesen. 

Der bearbeitende Staatsanwalt schlug eine Verfahrenserledigung nach § 153a Abs. 1 
StPO gegen Zahlung einer Buße In Höhe von DM 1.000 an die Staatskasse vor, soweit 
die Vorwürfe der verspäteten Finanzierung und der Gläubigerbegünstigung durch de 
Sicherungsübereignungen an den Lieferanten betroffen seien. Im übrigen wolle er nach 
§ 170 Abs. 2 StPO verfahren. Der Beschuldigte erklärte sich damit einverstanden. 
Nach Zustimmung des Gerichts erfolgte im Juni 1979 die vorläufige, Im Januar 1980 
nach Zahlung der Buße die endgülllge Einstellung. 

Der 1911 geborene Be_schuldlgte A war Direktor und Vorstandmrtglied einer Sparkasse. 
Er führte die Geschäfte gemeinsam mit dem 1925 geborenen, anderweitig verfolgten, 
B. 

In den Jahren 1971 bis 1975 kam es zu erheblichen Verlustgeschäften aufgrund 
leichtfertiger Kreditvergabe durch A und B. Unter anderem wurden einem Kunden, der 
Mitte 1973 bereits mit DM 3,5 Mio im Obligo stand, trotz Warnung des Sparkassenver-
bandes weitere Kredite in Höhe von ca. DM 2,2 Mio eingeräumt, die nach dessen 
Konkurs uneinbringlich blieben. 

In dem hier In Rede stehenden Fall wurde diesbezüglich gegen A wegen Untreue 
gemäß § 266 Abs. 1, 2. Alt. StGB ermittelt. Es war Anfang 1978 als Doppelverfahren 
gegen A und Bin Gang gekommen und im Mai '1978 abgetrennt worden. 
Gegen B wurde Im September 1978 wegen des geschilderten Sachverhalts und um-
fangreicher weiterer Straftaten Im Zusammenhang mit seiner geschäftlichen Tätigkeit 
Anklage vor der Wirtschaftsstrafkammer erhoben, wobei die Anklageschrift 323 Selten 
umfaßte. 

Der seit 1975 pensionierte A ließ sich dahingehend ein, er habe sich gegen B nicht 
mehr durchsetzen können; dieser habe Ihn mehr und mehr von Jeder effektiven Ein-
flußnahme abgeschnitten. Wenn er sich gegen die Geschäftspraktiken des B hätte 
wehren wollen, hätte er damit rechnen müssen, vorzeitig in Ruhestand zu gehen. A 
machte den Vorschlag, das Verfahren gegen ihn nach § 153a Abs. 1 StPO gegen 
Bußzahlung In Höhe von DM 25.000 einzustellen; diese Summe entspreche seinem 
Sparguthaben. Er lege Jedoch Wert darauf, daß nicht wegen eventueller Beteiligungen 
in anderen Kreditengagements neue Verfahren eingeleitet würden. Später bat der 
Beschuldigte um eine Herabsetzung der Buße auf DM 20.000, da Ihm nur die Hälfte 
seines Sparguthabens zustehe und er auch noch weitere Verpflichtungen habe. Not-
falls werde aber seine Tochter, der das Restsparguthaben zustehe, auf diesen An-
spruch verzichten, um das Verfahren zu einem Abschluß kommen zu lassen. 
Die Staatsanwaltschaft lehnte eine niedrigere Buße als DM 25.000 ab und zögerte mrt 
der vorläufigen Einstellung bis nach der Erstellung der Anklageschrift gegen B, um 
einen Überblick über die Gesamtvorwürfe gegen A und B zu erlangen. 
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Ende Oktober 1978 holte sie die Zustimmung des Gerichts zur Einstellung mit der 
Begründung ein, A habe völlig unter dem Einfluß des B gestanden und sich nicht 
persönlich bereichert. 
Im November 1978 erfolgte die vorläufige Einstellung nach § 15Ja Abs, 1 gegen 
Bußzahlung in Höhe von DM 25.000 zugunsten der Staatskasse bei Fristsetzung von 
drei Monaten, die nach Rücksprache mit dem Beschuldigten auf 10 Monate verlängert 
wurde, 
Nach Ertüllung der Auflage wurde das Verfahren im September 1979 endgültig ein-
gestellt. 

Der Beschuldigte war Alleingesellschafter einer Bau-GmbH, Er betrieb die Firma seit-
dem er Mitte 197J aus dem Angestelltenverhältnis bei der späteren Anzeigeerstatterin 
ausgeschieden war, 
Im laufe des Jahres 1974 geriet das Unternehmen aufgrund des Konkurses zweier 
größerer Geschäftspartner in Schwierigkeiten, Im Oktober 1974 stellte der Beschul-
digte den Geschäftsbetrieb ein und war seitdem als freier Versicherungsvertreter tätig. 
Er bemühte sich in der Folge um die Regulierung der GmbH-Verbindlichkeit_en In Höhe 
von ca, DM 180,000, worauf es Im Februar 1975 mit einem Großteil der Gläubiger zu 
einem Moratorium kam, nachdem der Beschuldigte eine Quote von 20 % persönlich 
übernahm, Lediglich zwei Gläubiger, darunter die spätere Anzeigeerstatterin, mit 
einem Gesamtforderungsvolumen von ca. DM 20.000 lehnten das Angebot ab. Konkurs 
meldete der Beschuldigte nicht an. 

Im Februar 1978 kam es zur Strafanzeige an die zuständige Schwerpunktstaatsan-
waltschafl durch die frühere Arbeitgeberin des Beschuldigten. Diese behauptete,-der 
Beschuldigte habe bereits bei Entstehung der aus dem Jahre 197J stammenden Ver-
bin dllchkeite n gewußt, daß er sie nicht werde begleichen können und sei sie somit In 
betrügersicher Absicht eingegangen, Ferner stehe noch ein Teil einer Darlehensfor-
derung aus dem früheren Arbeitsverhältnis offen. Schließlich habe der Beschuldigte 
noch im August 1977 Waren für seinen Privatgebrauch im Werte von DM 521 erhalten, 
die er nur zum Teil bezahlt habe, Er habe mehrere ungedeckte Schecks in Zahlung 
gegeben und diverse Wechsel platzen lassen. 

Der Beschuldigte erklärte In seiner Vernehmung, zur Zeit der Warenbestellungen sei 
der Firmenzusammenbruch noch! nicht absehbar gewesen. Die ungedeckten Schecks 
habe er ausgegeben, als er mit größeren Konteneingängen rechnete. Die geplatzten 
Wechsel schließlich seien darauf zurückzuführen, daß er selbst Wechselausfälle gehabt 
habe, Er konstatierte, es wäre sicher für ihn "viel einfacher gewesen, den Konkurs der 
GmbH anzumelden", stattdessen habe er die persönliche Haftung für die Firmenver-
blndlichkeite n übernommen, 

Der bearbeitende Staatsanwalt lud den Beschuldigten im Oktober 1978 nochmals zu 
einem (informellen) Gespräch. Dabei einigte man sich auf eine Verfahrenserledigung 
nach § 15Ja Abs. 1 StPO gegen Bußzahlung in Höhe von DM 600 an die Staatskasse, 
der auch das Gericht zustimmte, 
Ob und wann das Verfahren endgültig eingestellt wurde, ist aus den Akten nicht 
ersichtlich, 

Der Beschuldigte Ist der "Kopf" einer internationalen Unternehmensgruppe der Le-
bensmittelbrache mit insgesamt ca. DM 800 Mio Umsatz Jahrilch, Anläßlich einer 
Betriebsprüfung im Jahre 1978 wurde vom Finanzamt ermittelt, daß er zwischen 1969 
und 1975 seine private Einkommens- und Vermögenssteuer um Insgesamt ca. DM 
142.000 verkürzt hatte, indem er Kapitalerträge nicht oder nicht vollständig ange-
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geben hatte. Im darauf eingeleiteten Steuerstrafverfahren ließ sich der Beschuldigte 
vor der Finanzbehörde durch seinen Steuerberater dahingehend ein, er habe aufgrund 
seiner expandierenden unternehmerischen Betätigung kaum Gedanken auf seine 
Steuererklärung verwendet. Vielmehr habe er diese von Im übrigen zuverlässigen 
Angestellten seines Unternehmens bearbeiten lassen und ungeprüft unterzeichnet. Ihm 
sei weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit vorzuwerfen. 

Während man sich seitens des Finanzamtes zunächst angesichts der Schadenshöhe für 
die Beantragung eines Strafbefehls aussprach, neigte der in diesem Verfahrensstadium 
informell eingeschaltete Staatsanwalt eher zu einer Sachbehandlung nach § 153a Abs. 
1 StPO. Einig war man sich dahingehend, daß In Jedem Fall Anklage erhoben werden 
sollte, falls der Beschuldigte auch weiterhin die subjektive Tatseite der 
Steuerhinterziehung leugnete. 
In einem gemeinsamen Gespräch zwischen Finanzamt, Staatsanwaltschaft, Beschul-
digtem und Steuerberater einigte man sich schließlich aber doch auf eine Verfahrens-
einstellung nach § 153a StPO unter Auferleung eines Bußgeldes in Höhe von DM 
200.000 zugunsten mehrerer gemeinnütziger Organisationen, obwohl der Beschuldigte 
bei seiner Sachdarstellung blieb. 
Die Slaatsanwaltschafl übernahm daraufhin Ende 1980 das Verfahren zur Einstellung 
wie vorgesehen. 

Der Beschuldigte war seit 1961 Inhaber eines großen Tiefbau-Einzelunternehmens. 
Insbesondere führte er Straßenbauarbeiten Im kommunalen Bereich aus. 
Auf nicht näher rekonstruierbare Weise erhielt die Polizei im April 1977 Kenntnis von 
einem Fall, In dem der Beschuldigte abredewidrlg minderwertige Baustoffe in eine 
Straße eingebaut halte, ohne dies der beauftragenden Gemeinde gegenüber offen-
zulegen·und In seiner Abrechnung zu berücksichtigen. 

Im Auftrag der zuständigen Schwerpunktstaalsanwaltschaft führte die Kripo sehr 
umfangreiche Ermittlungen durch. Sie schrieb sämtliche Gemeinden im Umkreis von 
50 Kilometern um den Sitz der Firma an und ließ sich im Falle, daß diese den Be-
schuldigten in den Jahren 1974 bis 1976 mit Slraßenbauarbeilen beauftragt hatten, 
sämtliche Unterlagen zusenden. Nach einjähriger Ermiltlungstäligkeit stellte sie ihre 
Ergebnisse In einem 75seltlgen Schlußbericht zusammen, aus dem sich ergab, daß der 
Beschuldigte zwischen 1974 und 1976 in Insgesamt 33 Bauprojekten 12 Gemeinden 
auf obige Welse um Insgesamt ca. DM 75.000 an Zuvielzahlungen geschädigt hatte, In 
weiteren 7 Projekten war aufgrund von Werklohnrückslellungen kein derartiger 
Schaden eingetreten, er hätte aber DM 18,000 betragen, wären dle Zurückstellungen 
unterblieben, Nicht berücksichtigt waren bei diesen Berechnungen etwaige Folge-
schäden aufgrund mangelhafter Straßensubstanz. 

Der Beschuldigte, der wegen Hehlerei vorbestraft und einmal vom Bundeskartellamt 
mit einem Bußgeld wegen verbotener Preisabsprachen belegt worden war, ließ sich 
dahingehend ein, die Materialänderungen seien aus Beschaffungsgründen nolwendlg 
und stets mit den Gemeinden abgesprochen gewesen. Die Zuvielberechnungen seien 
Ihm unerklärlich und nicht von ihm veranlaßt worden. 
Die Slaatsanwaltschafl verhandelte mehrfach mit dem Verteidiger des Beschuldigten 
über eine Erledigung des Verfahrens, wobei man sich Anfang 1979 auf eine Einstellung 
nach § 153a Abs, 1 StPO gegen Bußzahlung von DM 8,000 einigle. Die Staatsan-
waltschaft suchte beim Schöffengericht um dessen Zustimmung mtt der Begründung 
nach, eine Täuschung der Gemeinden sei vermutlich schwer nachweisbar; Im übrigen 
sei der Schaden nicht sehr erheblich und z. T. durch Rückstellungen zu decken. Das 
Gericht lehnte eine solche Vorgehensweise jedoch ab. Angesichts des Einkommens des 
Beschuldlglen, das dieser selbst mll DM 400.000 Jährlich bezifferte, sei zumindest ein 
Bußgeld in Höhe von DM 80,000 erforderlich; im übrigen solle das Verfahren "durchge-
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zogen" werden. Ein Freispruch sei nach Ansicht des Richters nicht sehr wahrschein-
lich; auch sei der Beschuldigte in vermögensrechtlicher Hinsicht "kein unbeschriebe-
nes Blatt". 
Der Anwalt des Beschuldigten nahm darauf direkt Kontakt mit dem Vorsitzenden des 
Schöffengerichts auf und legte ihm anhand einer Vermögensaufstellung des Beschul-
digten dar, daß dessen Finanzlage durchaus angespannt sei. Das Gericht stimmte 
darauf einer Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO unter Auferlegung einer Geldbuße In 
Höhe von DM 12.500 zugunsten der Staatskasse zu, wovon der Anwalt die Staats-
anwaltschaft unter Beifügung eines entsprechenden Schecks in Kenntnis setzte. 
Das Verfahren wurde Im Oktober 1979 endgültig eingestellt. 

Der staatenlose Beschuldigte A halte im Jahre 1969 eine Im- und Export-GmbH 
gegründet, mit der er angeblich auch israelische Folkloreveranstaltungen organisieren 
wollte. 
Im Mai 1976 verkaufte er das Unternehmen an den Beschuldigten B, einen ameri-
kanischen Staatsbürger, der es bereits knapp zwei Monate darauf an den Beschul-
digten C weiterveräußerte. Es ist nicht bekannt, wann und in welchem Umfang mit der 
Gesellschaft tatsächlich Geschäfte betrieben wurden, sie kam jedoch bereits ab 1972 
mit der Zahlung von Gewerbesteuer in Rückstand, so daß schließlich im April 1977, als 
die Rückstände auf DM 330.000 angewachsen waren, seitens des Fiskus Antrag auf 
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gestellt wurde, was Anfang 1978 zur Liqui-
dation der Firma führte. 

Die im November 1977 vom Gericht in Kenntnis gesetzte (Schwerpunkt-)Staatsan-
waltschaft kam zu der Überzeugung, daß die Firma ab 1974 konkursreif gewesen sei, 
so daß alle drei Beschuldigten die Antragspflicht des § 64 GmbHG verletzt hätten. 
A bestritt über seinen Steuerberater, der ihn in dem Verfahren vertrat, daß die Firma in 
seiner Verantwortlichkeit zahlungsunfähig gewesen sei. Die Überschuldungsbeträge 
habe er stets durch eigene Verbürgung oder Überleitung auf andere ihm gehörende 
Firmen abgedeckt. 
B erklärte, er habe den Firmenmantel in der Hoffnung erworben, zum Gesellschafts-
vermögen gehörende Grundstücke in Jerusalem mit Gewinn veräußern zu können. In 
diesem Falle wäre eine Abdeckung der Firmenverbindlichkeiten möglich gewesen. 
Nachdem sich die diesbezüglichen Verhandlungen jedoch zerschlagen hätten, habe er 
das Unternehmen umgehend weiterveräußert, wobei er davon ausgegangen sei, daß 
der neue Inhaber die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung bzw. Liquidierung unter-
nehmen werde. Der anwalllich vertretene C erklärte, er habe die Gesc..häftsführung der 
Gesellschaft faktisch nie übernommen, da ihm die Firmenunterlagen von B nicht 
übergeben worden seien. Im übrigen sei er seinerzeit alkoholkrank gewesen und 
könne sich daher nicht an Einzelheiten erinnern. 

Im März 1979 fragte die Staatsanwaltschaft bei den Beschuldigten und dem Gericht 
um Zustimmung zu einer Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO gegen Zahlung einer 
Geldbuße in Höhe von je DM 1.200 an. A und B erklärten sich einverstanden; A über-
wies noch vor der Verfügung den Betrag an eine Drogenberatungsstelle, gegen den 
erst jetzt anwaltlich vertretenen B erfolgte die vorläufige Einstellung im Mai 1979. Er 
sollte die Buße binnen 6-Monaten an einen Bewährungshilfeverein zahlen, was jedoch 
nicht geschah, so daß die Frist um 3 Monate verlängert wurde. Nunmehr zahlte B 
Ende Januar 1980 fristgerecht; die endgültige Einstellung gegen A und B erfolgte 
jedoch - offenbar aufgrund des Fortgangs des Verfahrens gegen C - erst Im November 
1981. 

C hatte die Zustimmung zu einer Verfahrenseinstellung nach § 153a Abs. 1 StPO 
zunächst verweigert, da er nichts von einer Überschuldung der GmbH gewußt habe. 
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Die Staatsanwaltschaft erhob daher Im August 1979 Anklage zum Strafrichter wegen 
fahrlässiger Unterlassung der Konkursantragsstellung nach § 84 Abs. 2 GmbHG. Der 
Anwalt des C widersprach nunmehr der Eröffnung des Hauptverfahrens mit der Argu-
mentation, die Deliktsverwlrklichung des§ 84 GmbHG sei nach dessen Wortlaut über-
haupt nur in den ersten drei Wochen nach (erstmaligem) Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit möglich. Im übrigen bat er eine Stellungnahme des Krankenhauses einzuholen, in 
dem der Beschuldigte während seiner Alkoholkrankheit behandelt worden war. Das 
darauf eingeholte psychiatrische Gutachten schloß mit der Empfehlung, den § 21 StGB 
zur Anwendung zu bringen, worauf das Gericht Im November 1981 erneut eine Ein-
stellung nach § 153a (Abs. 2) StPO, jetzt gegen Bußzahlung von DM 500 an die 
Staatskasse, womit offenbar die Gutachterkosten abgedeckt werden sollten, anregte. 
Nunmehr stimmte auch der Beschuldigte C zu, so daß das Verfahren nach Zahlung der 
Buße im Februar 1982 auch gegen Ihn en dgülllg ein gestellt wurde. 

Die Beschuldigte war seit 1966 Inhaberin einer Boutique, die sie zunächst als Einzel-
firma, ab Mitte 1975 als GmbH führte. 
Im Jahre 1976 verschlechterte sich die Ertragslage aufgrund der allgemeinen kon-
junkturellen Situation und verstärkter Konkurrenz Im lokalen Umfeld der Boutique. Da 
die Bilanz für 1976, die der Beschuldigten von ihrem Steuerberater am 9.7.1977, 9 
Tage nach der gesellschaftsvertraglich vorgesehenen Frist vorgelegt wurde, eine 
erhebliche Überschuldung auswies, meldete sie am 21.7.1977 Konkurs an, dessen 
Eröffnung je doch einen Monat darauf mangels Masse abgelehnt wurde. 

Das Strafverfahren kam im Dezember 1977 durch Strafanzeige einer anwaltlich ver-
tretenen Lieferantin bei •jer zuständigen (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft In Gang. 
Die Lieferantln war mit einer Forderung in Höhe von ca. DM 12.000, die aus April 1977 
stammte,-ausgefallen, Sie vermutete, daß die Bestellung angesichts der Überschuldung 
der GmbH in betrügerischer Absicht aufgegeben worden war. Außerdem hatte sie von 
der Beschuldigten im März 1977 einen Scheck über DM 6.000 erhalten, aufgrund 
dessen überhaupt nur weitere Lieferungen erfolgt waren, der jedoch später mangels 
Deckung nicht eingelöst wurde. Die Beschuldigte äußerte über ihren Rechtsanwalt, 
erst durch die Vorlage der Jahresbilanz 1976 habe sie die prekäre Situation der Firma 
erkannt und habe folglich zuvor keine Betrugsabsichten haben können, Sie habe auch 
mit der Einlösung des Schecks gerechnet, da das Bankinstitut zuvor und auch noch 
danach trotz geringer Überziehung des Kreditrahmens stets Auszahlungen in ver-
gleichbarer Höhe vorgenommen habe, Ferner habe sie seinerzeit mit einem größeren 
Kontenzugang gerechnet, der dann aber letztlich ausblieb, 

Da sich die Anzeigeerstatterin trotz Aufforderung seitens der Staatsanwaltschaft nicht 
mehr meldete, ging diese davon aus, es bestehe dort kein Interesse mehr am Ver-
fahrensausgang. Sie stellte das Verfahren im Februar 1979 hinsichtlich des Vorwurfs 
der verspäteten Konkursanmeldung nach§ 170 Abs, 2 StPO, hinsichtlich des Scheck-
betruges mit Zustimmung der Beschuldigten und des Gerichts nach § 153a Abs. 1 
StPO ein. Die Beschuldigte hatte binnen 3 Monaten und In 3 Raten DM 800 an einen 
Sozialberatungs-Verein zu zahlen. 

Fall 50 

Der vorliegende Fall faßt zwei Verfahren gleichen Ursprungs, die sich gegen zwei 
Angestellte einer Sparkassenzweigstelle richteten, zusammen. 
Der 1924 geborene Beschuldigte A, ohne abgeschlossene Berufsausbildung, war dort 
durchgehend von 1941 bis 1977, zuletzt als stellvertretender Zweigstellenleiter, 
beschäftigt; die 1950 geborene Beschuldigte B arbeitete seit 1965 in derselben Filiale. 
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Mitte 1975 stellte A während der Urlaubsabwesenheit des Zweigstellenleiters Unregel-
mäßigkeiten In der Kontenführung, unter anderem offenbar fingierte Konten und 
Scheckeinreichungen ohne zugrundeliegende Verkehrsgeschäfte, fest, Aufgrund einer 
Besprechung mit den übrigen Fllialmltarbeitem, an der auch B teilnahm, entwarf er 
einen Brief an den Sparkassenvorstand, in dem er die Mißstände aufdeckte, wie dies 
in einer Betriebsanordnung für derartige Fälle vorgesehen war, Er leitete den Brief 
jedoch nicht an den Vorstand, sondern zunächst an ein Verwaltungs- und Personal-
ratsmitglied, das ihn beruhigte und von der "Unhaltbarkeit" der Vorwürfe "überzeugte", 
Ähnliches geschah mit einem zweiten Schreiben Anfang 1976, Erst nach einem dritten 
Schreiben Im September 1976 ließen sich die Unregelmäßigkeiten nicht mehr verheim-
lichen, so daß der Vorstand letztlich vom Verwaltungsrat in Kenntnis gesetzt wurde, Es 
stellte sich heraus, daß unter aktiver Beteiligung zumindest des Zweigstellenleiters 
über längere Zeit ein Scheckreiterring betrieben worden war, der für die Sparkasse 
Schäden von jedenfalls über einer Million DM verursacht hatte. 

Im Rahmen des darauf eingeleiteten umfangreichen Ermittlungsverfahrens wurden 
auch A und B der Untreue verdächtigt, da sich auf mehreren Scheckformularen und 
Sparbucheintragungen ihre Handzeichen befanden. Jedenfalls hätten sie seit Mitte 
1975 von den Vorfällen gewußt und dem Vorstand entgegen der Betriebsanordnung 
keine Mitteilung gemacht, 
B räumte vor der Polizei ein, "schon einmal Gefallensunterschriften geleistet", vor 
Aufdeckung der Unregelmäßigkeiten durch A jedoch keineswegs die Tragweite und 
den Hintergrund ihrer Handlungen erkannt zu haben. Danach sei sie davon ausge-
gangen, daß .ihr Vorgesetzter A die geeigneten Schrille vornehme und daß, nachdem 
darauf nichts passierte, die Angelegenheit erledigt sei, 
A erklärte, er habe sein Vergehen für korrekt gehalten, zumal ihm der Unterschied 
zwischen Vorstand und Verwaltungsrat nicht geläufig gewesen sei und die Verwal-
tungsratsmitglieder fachkundiger als er seien. Bezüglich der von ihm vorgenommenen 
Gegenzeichnungen im Rahmen der Scheckreiterfälle wie auch in anderen Fällen sei er 
ebenfalls von der höheren Kompetenz des Zweigstellenleiters überzeugt gewesen. 
Aufgrund einer Krankheit, aber auch aufgrund der Vorfälle habe er Mitte 1977 sein 
Beschäftigungsverhältnis bei der Sparkasse beenden müssen und sei seitdem Früh-
rentner. 
Die B hatte demgegenüber ihre Stellung nicht verloren, mußte jedoch eine Gehalts-
rückstufung hinnehmen, 

Nach Trennung der Verfahren gab die Kripo sie Anfang 1979 an die zuständige 
(Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft ab, die die Beschuldigten nochmals zu "Verneh-
mungsterminen" lud, dort laut Protokoll jedoch nur "die Sach- und Rechtslage er-
örterte" und eine Einigung über eine Verfahrenserledigung nach § 153a Abs, 1 StPO 
herbeiführte. 
Mitte 1979 wurden die Verfahren nach Bußzahlung - A in Höhe von DM 3,000 zu-
gunsten der Staatskasse, Bin Höhe von DM 2,500 zugunsten einer Kindergenesungs-
einrichtung - eingestellt. 
Über den Ausgang der Verfahren gegen die übrigen Sparkassenmitglieder ist lediglich 
bekannt, daß gegen den Zweigstellenleiter vor dem Landgericht Anklage erhoben 
wurde, 

Der Beschuldigte A beherrschte im Wege unterschiedlicher Beteiligungsformen eine 
mittelständische Unternehmensgruppe der Textilbranche. 
Nachdem eine seiner Kommanditgesellschaften im Juni 1976 in Konkurs gegangen 
war, stellte sich heraus, daß diese im letzten Jahr einer anderen Firma des Beschul-
digten A, in der Geschäftsführerin formell die Beschuldigte B, hauptberuflich Buchhal-
terin der In Konkurs gegangenen KG, war, 18 zinslose Darlehen in Höhe von Insgesamt 
DM 424.600 gewährt hatte und daruch der Zusammenbruch bewirkt worden war. Die 
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Laufzeit der Darlehen betrug Jeweils 10 Jahre, davon waren die ersten 5 Jahre ttl-
gungsfrel. Den Darlehen lagen weder irgendwelche Verkehrsgeschäfte zugrunde, noch 
wurden für dieselben Sicherheiten geboten bzw. verlangt. 

Die (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft, die im Rahmen anderweitiger Ermittlungen auf 
den Sachverhalt gestoßen war, konnte zusätzliche Verdachtsmomente .hinsichtlich 
Lieferantenbetrugs, Wechsel- und Bilanzfälschungen sowie Steuerhinterziehungen 
nicht erhärten, so daß diesbezüglich das Verfahren nach§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt 
wurde. Hinsichtlich der Darlehensgewährung erklärte A, er habe nicht erkannt, daß 
diese für die KG nicht tragbar gewesen seien, da er sich seinerzeit mehr um den Ein-
und Verkauf als um die finanziellen Belange der Firma gekümmert habe. 
Die Staatsanwaltschaft konnte ihm diese Einlassung nicht widerlegen und ging daher 
nur von einer fahrlässig begangenen Bankrottstraftat I.S. der §§ 240 Abs. 1 Zif. 1, 
Abs, 2 KO a.F., 283 Abs. 1 Zif. 2, Abs. 5 Zif. 2 StGB n.F. aus. 
Diesbezüglich stellte sie das Verfahren Im Dezember 1979 mit Zustimmung des Ge-
richts nach § 153a Abs. 1 StPO gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von DM 
10,000 an die Staatskasse vorläufig, nach Zahlung im Januar 1980, endgültig ein. 
Zur Begründung verwies sie darauf, der Beschuldigte A habe persönlich keine Vorteile 
erlangt, der Vorfall liege derweil bereits J Jahre zurück und eine Anklage könne für 
den Beschuldigten im Geschäftsverkehr nachteilig sein. 

Für die Beschuldigte B, die den Darlehensvertrag für die Darlehensnehmerin unter-
zeichnet hatte, kam nach Ansicht der Staatsanwaltschaft lediglich Beihilfe in Betracht, 
die angesichts der nur fahrlässig begangenen Haupttat nicht strafbar war. 
Gegen sie wurde das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 

E!!!..2. 
Der Beschuldigte war geschäftsführender Gesellschafter einer Transport-GmbH & Co 
KG, die auch mit Baumaterialien handelte, 
Als Anfang 1979 die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Firmen 
mangels Masse abgelehnt werden mußte, erhielt die Staatsanwaltschaft durch das 
Konkursgericht Kenntnis. Wenig später erstattete auch die Hausbank Anzeige wegen 
angeblich falscher Angaben bei Kreditaufnahmen und Veräußerungen sicherungs-
üb erelgn eter Maschinen, 
Die Staatsanwaltschaft ermittelte diesbezüglich wegen Kreditbetruges und Unter-
schlagung gegen den Beschuldigten, der die Vorwürfe jedoch entkräften kon;;!e, so 
daß das Verfahren insoweit nach § 170 Abs, 2 StPO eingestellt wurde, Ebenfalls nicht 
nachweisbar waren Verdachtsmomente hinsichtlich verspäteter Konkursanmeldung 
(§§ 84 GmbHG, 130b, 177a HGB), Nichtabführung von Arbeitnehmerbeiträgen zur 
Sozialversicherung und falscher eidesstattlicher Versicherung(§ 82 GmbHG). 
Es blieb daher schließlich allein ein Verstoß gegen § 283b Abs. 1 Nr. Jb StGB durch 
nicht rechtzeitige BIianzierung für das Jahr 1974, der vom Beschuldigten auch ein-
geräumt wurde, In seiner mündlichen Vernehmung im September 1980 gab er als 
Begründung für sein Verhalten an, er habe sich vor Bilanzerstellung erst Sicherheiten 
über einige unklare Forderungsposten schaffen wollen, Gleichzeitig bot er eine Buß-
zahlung in Höhe von DM 2.000 an einen Sozialhilfeverein an, wenn das Verfahren 
diesbezüglich nach§ 153a StPO eingestellt würde, 

Entsprechend wurde verfahren, Mit Zustimmung des Gerichts erfolgte im Oktober 1980 
die vorläufige Einstellung, nach Zahlung des Betrages im Dezember 1980 die endgül-
tige Einstellung, 
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Der Beschuldigte betrieb als Elektroinstallateurmeister u.a. eine Firma für Heizungs-
bautechnik in der Rechtsform einer KG. 
infolge der allgemeinen bauwirtschaftllchen Konjunkturflaute 197.3, Im besonderen 
durch den Konkurs eines Geschäftspartners, geriet das Unternehmen Ende 197.3 in 
erhebliche Schwierigkeiten. Nachdem verschiedentlich Schecks und Wechsel geplatzt 
waren, verlor der stark um die Sanierung der Firma bemühte Beschuldigte die Kontrolle 
über die ordnungsgemäße Buchführung. Als er schließlich Im Mai 1975 Konkurs 
anmelden mußte, waren die BIianzen für 1972 und 197.3 verspätet, für 1974 überhaupt 
nicht erst eilt. 

Die zuständige Staatsanwaltschaft erhielt routlnemäßi.g vom Konkursgericht Mitteilung 
über den Zusammenbruch des Unternehmens, Sie ermittelte neben der Verletzung der 
Bilanzierungspflicht gemäß § 240 Abs. 1 Zif. 4 KO a.F. in Verbindung mit § 28.3b 
Abs, 1 Zlf. Jb StGB n.F. auch wegen Lieferantenbetruges, da zum Zeitpunkt des 
Konkursantrages noch Warenlieferungen von ca, DM 400.000 unbezahlt waren, sowie 
wegen Beiseiteschaffens von Vermögenswerten und Giäubiger!legünstlgung durch 
Ummeldung von Firmenfahrzeugen auf eine von Ihm neugegründete GmbH nach 
Konkursantrag. Letztere Verdachtmomente ließen sich Jedoch nicht hinreichend er-
härten, so daß diesbezüglich Einstellung nach§ 170 Abs. 2 StPO erfolgte. 

Hinsichtlich des Vorwurfs der verspäteten bzw. unterlassenen Bilanzierung erfolgte im 
Mai 1978 mit Zustimmung des Gerichts die vorläufige Einstellung nach§ 15Ja Abs. 1 
StPO gegen Bußzahlung in Höhe von DM 2,400 zugunsten der Staatskasse in 5 Mo-
natsraten. Die Staatsanwaltschaft führte dazu aus, gemessen an dem (ursprünglichen) 
Gesamtkomplex erscheine die Schuld vergleichsweise gering. Es sei zu berücksich-
tigen, daß der Beschuldigte die Bilanzen von einem Steuerberater habe erstellen 
lassen und selbst erheblichen Einsatz zur Sanierung der Firma geleistet habe, Wörtlich 
fuhr die Staatsanwaltschaft fort: "Sei diesem persönlich·en Engagement, verbunden mit 
einem erheblichen Zeitaufwand dürfte es für den Beschuldigten wichtiger gewesen 
sein, seine Firma vor dem drohenden Konkurs zu reiten als darauf zu achten, daß sein 
Steuerbevollmächtlgter die Bilanzen rechtzeitig erstellte". 

~-
Die Beschuldigten A und B arbeiteten im Immobiliengeschäft zusammen. A war ge-
schäftsführender Gesellschafter einer GmbH, die Eigentumswohnungen erstellte und 
verkaufte, B war Inhaber verschiedener Firmen, mit denen er vorrangig Steuerab-
schreibungsmöglichkeiten zugunsten der GmbH aufzog. 
In den Jahren 197.3 bis 1974 hatten die Beschuldigten gemeinsam einen Eigentums-
wohnungskomplex erstellt und an verschiedene Käufer veräußert. Dabei hatten sie 
angeblich den Eindruck erweckt, auch an einem Abstellplatz werde Eigentum er-
worben. Tatsächlich war dem Jedoch nicht so, vielmehr war dieser Teil des Grund-
stücks bereits nach § 19 Bundesbaugesetz abgeteilt und den Erwer!lern der Woh-
nungen stand lediglich ein Nutzungsrecht zu. 

Als der Parkplatz-Grundstücksteil Ende 1975 zwangsversteigert und vom Ersteigerer 
den Wohnungseigentümern zum Kauf angeboten wurde, bemerkten diese ihren Irrtum. 
Nun wurde auch die Endabnahme des Baus durch die Behörde versagt, da auf dem 
Wohungsgrundstück selbst keine (vorgeschriebenen) Abstellflächen erstellt werden 
konnten. Die Erwerber waren insoweit geschädigt, als sie entsprechende Ablöse-
summen wegen Nichterfüllung Ihrer öffentlich rechtlichen (Abstellplatzerstellungs-) 
Pflichten zu gewärtigen hatten, 

Die Staatsanwaltschaft nahm 1978 ihre Ermittlungen wegen Betruges gegen die Be-
schuldigten auf, die sich dahingehend einließen, sie hätten nicht etwa Eigentum, 
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sondern lediglich unverbindliche Nutzungsrechte in Aussicht gestellt. Die Staatsan-
waltschaft befand die entsprechende Vertragsklausel für mehrdeutig. "Nicht zuletzt 
wegen der Beweisschwierigkeiten" regte sie im Juni 1979 eine Einstellung nach 
§ 153a Abs. 1 StPO gegen Bußzahlung in Höhe von je DM 3.000 zugunsten der 
Staatskasse an, der das Gericht "angesichts des Umfangs der Sache und der Person 
der Beschuldigten" (Strafregister waren nicht angefordert) nur "unter erheblichen 
Bedenken" zustimmte. 
Das Verfahren wurde im Juli 1979 vorläufig, im November 1979 endgültig eingestellt. 

Die Beschuldigte arbeitete als Buchhalterin in einer großen Firmengruppe, wobei sie 
wechselnd für verschiedene Firmentöchter tätig wurde. Auf Anweisung ihres Vorge-
setzten manipulierte sie dabei seil 1972 wiederholt die Abrechnungen in eine Rich-
tung, die zu ganz erheblichen Steuerverkürzungen der Unternehmen führte. 

Die Steuerfahndung erhielt im Rahmen der konkursabwicklung der Firmen im Jahre 
1978 Kenntnis von den Falschbuchungen. Die Beschuldigte verhielt sich bei den 
zahlreichen Vernehmungen durch Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft sehr ko-
operativ und gab selbständig detaillierte Auskünfte, die zur Überführung der "Hinter-
männer" führte. Sie gab vor, nicht (immer) durchschaut zu haben, ob ihre Buchungen 
tatsächlich zu einer Fälschung der Unterlagen geführt oder sie nur den Geschäfts-
ablauf nicht richtig überblickt habe. Sie habe ihren Verdacht stets unterdrückt, da sie 
ihr Vorgesetzter mit der Versicherung beschwichtigt habe, ihre Mitarbeit sei sehr 
wertvoll für die Firma. 
Während der Ermittlungen deckle die Steuerfahndung auch private - kleinere - Steu-
erhinterziehungen der Beschuldigten auf, die diese sofort ausglich. Beide Verfahren 
wurden zusammengefaßt und schließlich im Juli 1978 gemäß § 153a Abs. 1 StPO 
gegen 'Zahlung einer Buße in Höhe von DM 9.000 an die Staatskasse eingestellt. Es 
wurde llervorgehoben, die Beschuldigte habe weder als Zeugin noch als Beschuldigte 
von ihrem Aussageverweigerungsrechl Gebrauch gemacht;· eine Einstellung nach 
§ 153a StPO entspreche auch der Bedeutung der Tat in der Gesamtschau des Ver-
fahrens (Befehlsempfängerin des dritten Gliedes der Firmenrangordnung) und dem 
Willen der Beschuldigten, den Schaden, soweit er sie selbst unmittelbar betraf, wieder-
gutzumachen. 

Der Beschuldigte ist Geschäftsführer einer großen im- und Export-GmbH. 
Die Firma arbeitet in verschiedenen voneinander unabhängigen Abteilungen. Der 
Beschuldigte koordiniert u.a. diese Abteilungen; offenbar unterstehen ihm in unter-
schiedlicher Rechtsform noch weitere Firmen, die mit der hier genannten GmbH eine 
Unternehmensgruppe bilden. 
Eine der Abteilungen Importierte 1971/72 Kerosine aus Schwarzmeerhäfen der UdSSR. 
Um die 6-prozen!lge Zollabgabe zu umgehen, wurde das Kerosin über mehrere 
Scheineinkäufe in Zusammenarb eil mit schweizerischen und niederländischen Firmen 
erworben, so daß letztlich der Anschein entstand, die Ware komme aus Jugoslawien, 
einem Land, bei dem aufgrund eines Abkommens der Zoll bei Importen entfiel. Der so 
hinterzogene Zoll belief sich auf DM 221.000. 

Der Sachverhalt kam durch eine Außenwirtschaftsprüfung des Zollamts im Jahre 1975 
ans Licht. Der Beschuldigte ließ sich dahingehend ein, er habe aufgrund der selb-
ständigen Verwaltung der GmbH-Abteilungen von der Manipulation nichts gewußt, was 
sowohl dem Zollamt wie der danach mit der Sache befaßten Staatsanwaltschaft 
angesichts der Stellung des Beschuldigten als sehr unwahrscheinlich erschien. 
Das Finanzamt setzte gegen ·die GmbH als Nebenfolge einer Aufsichtspflichtverletzung 
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des Beschuldigten eine Geldbuße in Höhe von DM 1,2 Mio fest, die ebenso wie die 
hinterzogenen Zollbeträge gezahlt wurde. 
Darauf wurde das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten von der Staatsan-
waltschaft Ende 1979 mit Zustimmung des Gerichts nach§ 15Ja Abs. 1 StPO gegen 
Zahlung einer Geldbuße In Höhe von DM 100.000 zugunsten der Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger zunächst vorläufig, Anfang 1980 endgültig eingestellt. Zur 
Begründung wurde ausgetührt, der Beschuldigte habe sich seit der Tat korrekt ver-
hallen und angesichts der wirtschaftlichen Lage sei ein solches Verhalten nicht erneut 
zu erwarten. Schließlich sei die hinterzogene Summe nur ein verschwinden kleiner Teil 
vom Gesamtzollbetrag der Firma. 

Die Beschuldigte A hatte die Einkommens- und Umsatzsteuererklärung der Jahre 1972 
bis 1974 für sich sowie ihren Ehemann, den Beschuldigten B, unrichtig vorgenommen 
und ihre gemeinsamen Steuern dadurch um mindestens DM 119.000 verkürzt. B war 
Rechtsanwalt und Mitglied des Bundestages. 

Das Finanzamt fand den Sachverhalt bei einer Betriebsprüfung irr, Oktober 1977 
heraus. Es gab die Sache bereits im Januar 1977 an die zuständige (Schwerpunkt-) 
Staatsanwaltschaft ab, die das Verfahren gegen B nach§§ 206a, 152a StPO, Art. 46 
Grundgesetz vorläufig einstellte. 
Sie erörterte die Lage mit den Eheleuten, wobei sich herausstellte, daß die Ehefrau für 
derart umfangreiche Steuererklärungen weder qualifiziert war noch ausreichend Zeil 
gehabt halle. 
Trotz Bedenken auf seilen des Finanzamtes wegen des Gleichbehandlungsprinzips 
wurde das Verfahren gegen B darauf 1980 nach § 15Ja Abs. 1 SIPO unter Aufer-
legung einer Geldbuße in Höhe von DM 18.000 zugunsten der Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger zunächst vorläufig, nach fristgemäßer Zahlung endgültig eingeslelll. 

Der Beschuldigte ist Italiener und war als Geschäftsführer einer Tochter-GmbH eines 
amerikanischen Chemiekonzerns mit dem Aufbau eines großen Unternehmens in der 
BRD befaßt. 
Wegen Fehlkalkulationen Im Zusammenhang mit dem Dollarverfall geriet die GmbH 
1978 in finanzielle Schwierigkeiten, konnte sich aber durch Kredit- und Slillhalte-
verträge mit einem Bankenkonsortium von diversen deutschen Großfirmen zunächst 
über Wasser hallen. Auch gelang es zunächst, mehrere Unternehmen zur Zurück-
nahme bereits gestellter Konkursanträge zu bewegen. 

Als Anfang 1979 schließlich doch Konkurs angemeldet werden mußte, ergab sich nach 
den Feststellungen des Sequesters der Verdacht des Vergehens nach § 84 Abs. 1 
GmbHG. 

Die routinemäßig eingeschaltete (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft ermittelte 15 
Monate, wobei seitens des Beschuldigten zunächst ein Verstoß gegen § 84 Abs. 1 
GmbHG In Abrede gestellt wurde. Nach einem informellen Gespräch zwischen dem 
bearbeitenden Staatsanwalt, dem Beschuldigten sowie dem Rechtsanwalt stimmten 
letztere Jedoch einer Einstellung nach § 15Ja Abs. 1 StPO gegen Zahlung von DM 
10.000 an Amnesty International zu. Entsprechend wurde das Verfahren im Mai 1980 
vorläufig eingestellt. Über den weiteren Verlauf Ist aus der Akte nichts zu ersehen. 
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Der Beschuldigte war der "Kopf" einer Handels-Firmengruppe. 
In den Jahren 1973 bis 1976 hatte er 2 Stadtsparkassendirektoren vor allem in Form 
von "Beraterverträgen" insgesamt DM 95.000 zukommen lassen, die ihrerseits dafür 
seiner Firmengruppe Kredite zu Sonderkonditionen eingeräumt hatten. 

Das Verfahren war im Juni 1976 als "Nebenprodukt" der Strafsache gegen die Direk-
toren entstanden, als der Verwaltungsrat der Sparkasse Strafanzeige gegen alle "Be-
ratenen" stellte, und wurde im Juni 1979 aus dem Hauptverfahren herausgetrennt. 
Die Staatsanwaltschaft konnte Jedoch nicht ermitteln, ob die Handlungen des Be-
schuldigten als Bestechung oder Vorteilsgewährung zu werten seien, was Insoweit von 
Belang war, als letztere vor dem 1.1.1975 nicht strafbar war. Der Beschuldigte hatte 
ferner geltend gemacht, In einem Verbotsirrtum gehandelt zu haben, da ihm die Stel-
lung des Stadtsparkassendirektors als Amtsträger nicht bewußt gewesen sei. Im Hin-
blick darauf wurde das Verfahren Im Juni 1979 mit Zustimmung des Gerichts nach 
§ 153a Abs. 1 StPO vorläufig eingestellt. Der Beschuldigte zahlte eine Buße in Höhe 
von DM 20.000 an "Terre des hommes", In Höhe von DM 30.000 an die Staatskasse. 

Der Beschuldigte, gelernter Maurermeister, war als selbständiger Bauunternehmer 
tätig. Diverse Projekte führte er mit anderen Arbeitnehmern In Arbeitsgemeinschaften 
durch, für die er z.T. auch federführend war. 

Die Steuerfahndung ermittelte 1976, daß der Beschuldigte für die Jahre 1973 bis 1975 
die anfallenden Umsatzsteuern zeitlich verspätet angemeldet und bezahlt hatte, so 
daß zeitliche Rückstände in Höhe von ca. DM 900.000 entstanden, die einem effek-
tiven Zinsschaden von DM 15.000 bis 20.000 entsprachen. 
Der Beschuldigte begründete sein Versäumnis zum einen mit mangelnder Kenntnis der 
korrekten Anmeldungszeil, zum anderen mit zeitweiligem Krankenhausaufenthalt, bei 
dem ihm ein Bein habe abgenommen werden müssen. 

Die Steuerfahndung gab das Verfahren 1979 an die zuständige Schwerpunktstaats-
anwaltschaft ab, die sofort eine Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO gegen Buß-
zahlung In Höhe von DM 6.000 zugunsten der Staatskasse avisierte, dies vor allem 
aufgrund des persönlichen Schicksals des Beschuldigten. Dieser Verfahrensweise 
setzte sich Indes das Finanzamt, das von der betreffenden Staatsanwaltschaft in 
Steuersachen grundsätzlich an Einstellungsentscheidungen beteiligt wird, heftig zur 
Wehr. Unter Hinweis auf das Gleichbehandlungsgebot verlangte man zumindest einen 
Strafbefehl, dem jedoch der Beschuldigte sich widersetzte. So stelle die Staatsan-
waltschaft das Verfahren schließlich ohne Zustimmung des Finanzamtes Ende 1979 
wie vorgesehen nach§ 153a Abs. 1 StPO ein. 

w..il 
Das Verfahren richtet sich gegen den ersten (A) und zweiten (B) Vorsitzenden sowie 
den Schatzmeister C eines Fußballvereins der zweiten Spielklasse. 
Der Verein hatte in den Jahren 1973 bis 1978 Umsatz- und Lohnsteuern in Höhe von 
Insgesamt DM 200.000 hinterzogen. Die Umsatzsteuerverkürzungen kamen u.a. 
dergestalt zustande, daß der Vorstand Teile der Eintrittskarten "schwarz" verkaufen 
ließ, womit zugleich der DFB um den Ihm zustehenden Teil gebracht wurde, 

Nachdem das Finanzamt im März 1977 die Ermittlungen aufgenommen halte, schaltete 
sich ein Jahr darauf die Staatsanwaltschaft ein. Der bearbeitende Staatsanwalt teilte 
dem Finanzamt mit, er sei nach verschiedenen Pressemitteilungen dienstlich ange-
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wiesen worden, Ermittlungen einzuleiten. Gleichzeitig ging auch eine Strafanzeige 
eines Vereinsmitgliedes bei der Staatsanwaltschaft ein, 
Zu diesem Zeitpunkt hatte das Finanzamt bereits gegen C einen Bußgeldbescheid 
über DM 10.250 erlassen, gegen den letzterer Jedoch Widerspruch eingelegt hatte. Auf 
Anweisung der Staatsanwaltschaft nahm das Finanzamt den Bescheid wieder zurück, 
damit in derselben Sache der Weg für ein Strafverfahren off.en bliebe. 
Nachdem die Anwälte der Beschuldigten trotz mehrfacher Aufforderung keine Stel-
lungnahme zu den Vorwürfen der Steuerhinterziehungen und des Betruges beibrach-
ten, fand im März 1979 schließlich eine Besprechung aller Beteiligten (Beschuldigte, 
Rechtsanwälte, Finanzamt, Staatsanwalt) statt, in der man sich auf Anregung der 
Rechtsanwälte auf eine Einstellung nach § 15.3a Abs. 1 StPO einigte, da es noch 
erheblicher Ermittlungen bedurft hätte, um festzustellen, welcher der Beschuldigten für 
welche Manipulationen verantwortlich gewesen war. 'Für B stand lediglich fest, daß er 
mit den Vereinsfinanzen direkt nichts zu tun hatte, andererseits aber von den 
Manipulationen gewußt hatte. Es wurde den Beschuldigten ferner zugute gehalten, 
daß sie keine persönlichen Vorteile angestrebt, sondern allein zum Wohle des Vereins 
gehandelt hätten. Aufgrund eines in der Zwischenzeit für das Vereinsvermögen durch-
geführten Vergleichsverfahrens, das mit einer Quote von .35 % abgeschlossen worden 
war, hatten die Beschuldigten A und C zudem mit persönlichen lnanspruchnahmen von 
Je ca. DM 800.000 zu rechnen. 

Nachdem die von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagenen Bußgelder in Höhe von je 
DM 12.000 für A und C sowie DM .3.000 für B zugunsten verschiedener Behinderten-
hilfeeinrichtungen vom Gericht auf DM 18.000 bzw. DM 4.500 heraufgesetzt worden 
waren, wurde das Verfahren Im Mai 1979 vorläufig, nach Zahlung einen Monat darauf 
endgültig eingestellt. 

Fall 62 

Die Beschuldigte betrieb eine Gastwirtschaft. 
Sie hatte in den Jahren 1970 bis 1975 die monatlichen Lohnsteueranmeldungen zu 
gering oder gar nicht vorgenommen, wodurch sie insgesamt etwa DM 27.000 an 
Steuern hinterzog. 

Die Steuerfahndung deckte den Sachverhalt im Novermber 1975 anläßlich einer rou-
tinemäßigen Betriebsprüfung auf. Es wurde ermittelt, daß die Beschuldigte Buchfüh-
rung und Steuersachen einem Steuerberater übergeben hatte, dem sie die jeweiligen 
Beschäftigungen meldete. Nicht aufklärbar war Jedoch, ob die zu niedrig vorgenom-
menen Anmeldungen auf Falschberechnungen des Steuerberaters oder auf Falsch-
informationen der Beschuldigten beruhten, 1975, als die Anmeldungen ganz unter-
blieben, war die Beschuldigte schwer krank gewesen. Zum Zeitpunkt der Betriebs-
prüfung waren sowohl die geschäftlichen wie die häuslichen Verhältnisse stark her-
untergekommen. 

Das Finanzamt gab das Verfahren im Februar 1979 an die Staatsanwaltschaft mit der 
Anregung ab, mit Rücksicht auf die Krankheit und schlechte steuerrtche Beratung der 
Beschuldigten wegen der Taten 1975 nach § 15.3a StPO, im übrigen nach § 170 
Abs. 2 StPO zu verfahren. Die einschlägigen Steuerbestimmungen seien zu dem kaum 
vom Fachmann und schon gar nicht vom Laien zu durchschauen. 

Ohne weitere Ermittlungen und strafrechtliche Differenzierungen stellte die Staats-
anwaltschaft das Verfahren darauf im April 1978 mit Zustimmung des Gerichts nach 
§ 15.3a Abs. 1 StPO gegen Bußz:ahlung In Höhe von DM .3.000 an eine Kirchenge-
meinde zunächst vorläufig, nach Zahlung im Januar 1980 endgültig ein. 
Die Beschuldigte, die die Frist von 6 Monaten um drei Monate überzog, mußte mehr-
fach angemahnt werden. 
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Der Beschuldigte, gelernter Stukkateurmelster, hatte über die Laienausbildung den 
Beruf des Diakons gelernt, den er auch ausübte. Daneben führte er die Stukkateur-
flrma seiner Eltern fort, wofür er Angestellte beschäftigte. Er selbst kümmerte sich um 
die Firma nur soweit ihm seine Hauptbeschäftigung Zeit dazu ließ. 

In einem Steuerprüfungsverfahren Anfang 1979 stellte das Finanzamt fest, daß durch 
fehlerhafte Umsatzsteuervoranmeldungen die Steuern für das Jahr 1978 um ca. DM 
180.000 verkürzt worden waren. Seitens des Finanzamtes war man trotz der gegen-
teiligen Behauptungen des Beschuldigten der Auffassung, daß dieser von den Falsch-
angaben zumindest Kenntnis gehabt haben müsse. Es sei Jedoch "strafmildernd zu 
berücksichtigen, daß den verkürzten Steuern nicht unerhebliche aufrechenbare Vor-
steuern" gegenüberstünden. 

Nach Abgabe an die Staatsanwaltschaft wurde die Sache dort Im April 1980 mit dem 
Beschuldigten erörtert, w obel man sich schließlich auf eine Einstellung nach § 1 SJa 
Abs. 1 StPO gegen Bußzahlung In Höhe von DM 50,000 zugunsten von 4 kirchlichen 
Einrichtungen sowie der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger einigte. 
Nach Zustimmung des Gerichts wurde das Verfahren noch im April 1979 vorläufig, im 
Dezember 1979 endgültig eingestellt. 

Das Verfahren richtet sich gegen die Betreiber einer GmbH, die Warentermingeschäfte 
vermittelte, sowie deren Angestellte, die als sog. "Telefonverkäufer" Kunden warben. 
Die Beschuldigten hatten ab Herbst 1975 ein Jahr lang sog. "Sicherheits-Doppel-
optionen" verkauft. Sie suggerierten den Kunden dabei, es handele sich um eine 
nahezu r.isikolose Geldanlage mit sicherem und hohem Gewinn. Die Optionen würden 
durch Erwerb an der Börse abgesichert. Tatsächlich Jedoch handelte es sich um sog. 
"nackte Optionen". Herausgab er waren zwei von den Hauptbeschuldigten beherrschte 
vermögenslose Briefkastenfirmen in Liechtenstein, so daß im Falle eines Gewinns die 
Kunden diesen nicht hätten realisieren können. Nur ein verschwindend geringer Teil 
der Gelder wurde tatsächlich an der Börse angelegt. Das restliche Geld wurde für 
eigene Zwecke verwendet. Den Kunden wurden teilweise Gewinne vorgetäuscht, die 
sie auf neue Geschäfte vortragen und zudem weitere Beträge einzahlen sollten. Ver-
langten Kunden ihre "Gewinne" heraus, wurden sie mit Geld anderer Kunden bezahlt. 

Das Verfahren wurde Im Juni 1976 vom Landeskriminalamt eingeleitet, nachdem In 
einer großen Tageszeitung ein Artikel über Warenterminbetrüger und ihren Rückzug 
aus dem Ballungsraum Frankfurt erschienen war. Die GmbH war auch bereits bei 
Ermittlungen in Zusammenhang mit einer anderen Warentermingeschäfts-AG "aufge-
taucht"; nunmehr stellte sich heraus, daß sie die Nachfolgefirma dieser AG war. 

Nach den Vorermittlungen wurde das Verfahren im Oktober 1976 an die zuständige 
(Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft abgegeben. Diese ermittelte, daß im Wege des 
geschilderten Optlonenverkaufs über 300 Kunden um insgesamt ca. DM 3 Mio ge-
schädigt worden waren. Bis zum Abschluß der Ermittlungen im Juni 1980 waren 10 
Beschuldigte In das Verfahren verwickelt. 

Gegen die zwei Hauptbeschuldlgten und Gesellschafter erfolgte Anklage wegen fort-
gesetzten Betrugs, gegen zwei der Telefonverkäufer A und B sollte nach§ 153a Abs. 
1 StPO verfahren werden, da sie vorgaben nicht gewußt zu haben, daß sie "nackte" 
Optionen verkauften. 
Die Staatsanwaltschaft schlug Bußgelder in Höhe von DM 20.000 (A) bzw. DM 10,000 
(8) vor. B meldete sich darauf nochmals bei der Staatsanwaltschaft und erklärte, er 
habe die von ihm vermittelten Geschäfte nachgeprüft, sie seien sämtlich ordnungs-
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gemäß abgewickelt worden. Obwohl er sich unschuldig fühle, sei er bereit, "um einen 
endgültigen Schlußstrich zu ziehen", DM 1.800 an die Krebshilfe zu zahlen. A erklärte 
sich zur Zahlung von DM 10.000 an den Vogelschutzbund bereit. 

Mit Zustimmung des Gerichts erfolgte im Oktober 1980 entsprechend den Vorschlägen 
der Beschuldigten die vorläufige Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO. Über '.ien 
weiteren und sonstigen Verfahrensgang Ist nichts bekannt. 

Die Beschuldigten A und B waren Mitarbeiter eines großen Pharma-Untemehmens. 

In dieser Eigenschaft gelangten sie regelmäßig in den Besitz von Ärztemustern, wobei 
dies in erheblich höherem Maße der Fall war, als legale Abgabemöglichkeiten bestan-
den. Für die überzähligen Arzneimittel ließen sie bei dem Beschuldigten C Firmen-
packungen nachdrucken und brachten sie so über den Beschuldigten D, einen Ein-
käufer eines Pharma-Großhandels, in den Apothekenverkehr. 

Das Verfahren war Im März 1979 durch Anzeige des Pharmaunternehmens an die 
Staatsanwaltschaft - zunächst gegen unbekannt - In Gang gesetzt worden, Nachdem 
A und B erfahren hatten, daß ihre Manipulationen entdeckt waren, holten sie den 
noch nicht abgesetzten Teil der Packungen von der Großhandlung zurück und stellten 
sich ihrem Arbeitgeber, der sie fristlos kündigte. · 

A gestand bei seiner ersten Vernehmung zunächst die Tat, um einen möglichst gün-
stigen Ausgang des Verfahrens zu erreichen. Später wurden er sowie B und D an-
wal!lich vertreten und ließen sich dahingehend ein, sie seien sich ihrer Straftaten nicht 
bewußt gewesen, auch habe sich die Firma die Sache wegen der zu reichlichen 
Probegaben selbst zuzuschreiben. D bestritt die Fälschungen als solche erkannt zu 
haben, ebenso der Druckereibesilzer C. Das Pharmaunternehmen hatte zunächst mit 
erheblichen Regressforderungen gedroht, seine Ansprüche aber, nachdem die Be-
schuldigten sich weigerten zu zahlen, nicht weiterverfolgt. 

Die Staatsanwaltschaft stellte darauf fest, daß ein materieller Schaden wohl kaum 
entstanden sei und das weitere Verfolgungsinteresse der Geschädigten offenbar fehle. 

Sie stellte das Verfahren gegen C nach § 170 Abs. 2 StPO, gegen A, B und D mit 
Zustimmung des Gerichts Mille 1980 nach§ 153a Abs. 1 StPO gegen Bußzahlung in 
Höhe von DM 2.000 (C) bzw. je DM 5.000 (A und B) an die Gerichtskasse ein. Auf die 
möglicherweise verwirklichten Delikte wurde nicht eingegangen. 

Der Beschuldigte hatte Im Dezember 1979 eine Kreditbürgschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen in Höhe von DM 48.000 für die Gründung eines Konstruktionsbüros 
beantragt, Bel einer Sitzung des Bewilligungsausschusses im Februar 1980 stellte sich 
heraus, daß der Beschuldigte in seinem Antrag Barmittel aus einem Hausverkauf in 
Höhe von DM 20.000 bis 40.000 nicht angegeben hatte. Sein Antrag wurde darauf 
mangels Vertrauensbasis abgelehnt und der Sachverhalt als versuchter Subventions-
betrug durch das Finanzministerium Im April 1980 bei der Staatsanwaltschaft zur 
Anzeige gebracht. 

Diese nahm jedoch Ermittlungen praktisch nicht vor. Der Beschuldigte erklärte in-
formell, er habe seinerzeit mangels anderweitiger Einkünfte die Mittel aus dem Haus-
verkauf zum Leben verwendet und sie daher Im Rahmen des Antrages für Irrelevant 
gehalten. Die Staatsanwaltschaft stellte ferner fest, daß bei einer Bürgschaf!süber-
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nahme durch die Hausbank des Beschuldigten für diesen Mehrkosten in Höhe von 
DM 5.750 entstanden wären. 

Bereits 4 Tage nach Eingang der Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft fragte diese 
bei der Anzeigeerstatterin um Zustimmung zu einer Verfahrenserledigung nach § 153a 
StPO an. Zur Begründung führte sie aus, daß angesichts der verhältnismäßig geringen 
nicht angegebenen Summe unklar sei, ob die Entscheidung davon überhaupt habe 
abhängig sein können. Im übrigen sei der Fall gegenüber anderen Subven!ionsbetrügen 
unbedeutend, so daß "auch der anzuwendende Grundsatz der Gleichbehandlung den 
Abschluß In der vorgesehenen Weise gebiete". Soweit kein ganz besonderes Interesse 
der Anzeigeerstatterln entgegenstehe, sei daher nach der im Bereich der dortigen 
Staatsanwaltschaft und Gerichte gehandhabten Praxis eine Einstellung nach § 153a 
StPO erforderlich. 
Nach Zustimmung der Anzelgeerstatterln und des Gerichts wurde das Verfahren Im Mal 
1980 unter Auferlegung einer Buße in Höhe von DM 3.500 zugunsten eines Kinder-
gartens vorläufig, nach Zahlung Im Juni 1980 endgültig eingestellt. 

Das Verfahren richtet sich gegen 23 Beschuldigte, die In verschiedener Stellung eine 
Warentermingeschäfts-GmbH betrieben. Aus den Aktenunterlagen ist jedoch nur der 
Verfahrensausgang gegen einen Beschuldigten zu ersehen. 
Dieser Beschuldigte war in der GmbH von November 1978 bis Oktober 1979 als "freier 
Mitarbeiter'' beschäftigt. Daneben betrieb er bereits seit 1963 einen Obst- und Ge-
müsestand mit wechselndem Standort. Zu den Warentermingeschäften war er durch 
einen Bekannten gekommen, der seine Tätigkeit als Substitut in einem Warenhaus 
aufgegeben hatte, einige Zeit als Telefonverkäufer in Warenterminsa.chen angestellt 
gewesen war und sich schließlich In dieser Branche selbständig gemacht hatte. Der 
Beschuldigte eignete sich für den Telefonverkauf hingegen nicht, so daß er in der 
GmbH vorwiegend mit Buchführungsaufgaben, Einkäufen usw. befaßt war. Darüber 
hinaus sollte er einen Schmuckvertrieb aufbauen, der als "zweites Bein" der Firma 
dienen sollte. 

Die Gesellschaft geriet erstmals im Februar 1979 in den Verdacht, Kundengelder nicht 
auftragsgemäß angelegt und wieder ausgezahlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft 
ermittelte auf Anfrage des Landeskriminalamtes im Februar 1979 sowie erneut auf die 
Strafanzeige eines Geschädigten ab Oktober 1979. Sie stellte fest, daß ca. 125 Kun-
den ein Schaden In Höhe von insgesamt ca. Dm 2,3 Mio entstanden war. Unklar ist je-
doch, inwieweit dieser Ausfall auf strafbare Handlungen (§ 263 StGB, § 189 BörsenG) 
der Beschuldigten zurückzuführen ist. 
Der Beschuldigte, der im laufe des Ermittlungsverfahrens kurzzeitig festgenommen 
wurde, betonte, daß er in keinem Fall Kundenkontakt gehabt habe. Seine Buchfüh-
rungsarbeit habe sich auch im wesentlichen auf die Führung eines Kassenbuchs 
beschränkt, zu mehr sei er einerseits nicht in der Lage, andererseits auch nicht befugt 
gewesen. Er könne nicht beurteilen, welche Straftaten bei den Finanzgeschäften 
vorgekommen seien. 

Die Staatsanwaltschaft stellte daher das Verfahren gegen ihn mit Zustimmung des 
Gerichts Im Juli 1980 gegen Zahlung von DM 20.000 an eine gemeinnützige Organi-
sation gemäß § 153a Abs. 1 StPO ein. 

E.illil 
Das Verfahren enstand im Anschluß an den Zusammenbruch eines alten Tiefbau-
Famillenunternehmens, das seit E.nde der 60er Jahre als GmbH geführt worden war. 
Nach dem Tod des langjährigen inhabers und späteren Alleingesellschafters waren die 
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Anteile zunächst an die zerstrittene Erbengemelnschaft, die den Rechtsanwalt Aals 
Treuhänder beauftragte, übergegangen. 1973 gingen sie rückwirkend auf den Todes-
fall an den Sohn des Verstorbenen, den Beschuldigten B, von Beruf Rechtsreferendar, 
der sich während der seinerzeitlgen Rezession auf dem Baumarkt um die Sanierung 
des Unternehmens durch Zweigniederlassungen bemühte und, nachdem er die zwei 
früheren Geschäftsführer C und D entlassen hatte, Ende 1973 sich selbst zum Ge-
schäftsführer bestellte. Gleichwohl mußte er Mitte 1974 Konkurs anmelden. 
Die Staatsanwaltschaft, die vom Konkursgericht "unter Hinweis auf ein gewisses 
öffentliches Interesse" Im vorliegenden Verfahren" - die örtliche Tagespresse hatte 
mehrfach berichtet - unterrichtet worden war, ermittelte gegen B wegen unterlassener 
Bilanzerstellung, unvollständiger Buchhaltung und verspäteter Konkursanmeldung, 
ferner wegen Beiseiteschaffens bzw. Verheimlichens von Vermögensbestandteilen 
gemäß § 283 Abs, 1 Nr. 1 StGB, da sich B den zuletzt einzig profitablen Unterneh-
mensteil, eine Klesgrupe, angeblich zur Sicherung eines Darlehens hatte übereignen 
lassen. 
A stand im Verdacht, an letzteren Transaktionen beteiligt gewesen zu sein; gegen C 
und D wurde unter dem Gesichtspunkt des§ 84 GmbHG ermittelt, da möglicherweise 
schon zu ihrer Geschäftsführerzeit die Gesellschaft konkursreif gewesen war. 

Die Ermittlungen mit vor allem sehr langwierigen Buchprüfungen durch den entspre-
chenden Sachbearbeiter der Landespolizeidirektion zogen sich über insg_esamt 6 Jahre 
hin und endeten für A, C und D mi: Einstellungen gemäß§ 170 Abs. 2, ebenso für B, 
Inzwischen Rechtsanwalt, soweit sich das Verfahren auf Verletzungen der Bllanzle-
run gs-, Buchführungs- und Konkursanmeldun gspflichten bezog. 
Hinsichtlich des Vergehens gegen § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB schlug die Staatsanwalt-
schaft Mitte 1980 eine Einstellung gemäß§ 153a Abs. 1 StPO gegen Bußzahlung In 
Höhe von DM 10.000, davon DM 4.000 an das Deutsche Rote Kreuz und Je DM 3,000 
an einen Rechtspflegeverein und die Staatskasse, vor. Der Beschuldigte habe als 
Rechtsreferendar zwar die- strafrechtliche Relevanz entgegen seinen Bekundungen 
erkannt, es sei aber zu berücksichtigen, daß die übertragenen Vermögensgegenstände 
nur von "geringer Werthaltlgkeit" gewesen seien, der Beschuldigte In der Tat erheb-
liche Forderungen an die GmbH gehabt habe und die Rechtslage teilweise unüber-
sichtlich gewesen sei. 

Nach Zustimmung seitens des Gerichts und des Beschuldigten wurde das Verfahren 
entsprechend abgeschlossen. 

Das Verfahren richtet sich gegen fünf Vorstandsmitglieder eines Fußball-Bundesliga-
vereins. 
In den Jahren 1972 bis 1975 und vermutlich auch zuvor hatte der Verein Steuern in 
Höhe von zumindest DM 820.000 hinterzogen, Indem Spieleinnahmen und vereinzelt 
auch Ablösesummen aus der Veräußerung von Spielern In der Buchführung nicht bzw. 
nur unvollständig erfaßt wurden und daraus Sonderzuwendungen an Spieler geleistet 
wurden. 

Das Verfahren war Im Oktober 1975 durch eine Selbstanzeige des bis dato zweiten 
Geschäftsführers beim Finanzamt In Gang gesetzt worden und umgehend an die 
Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Die Beschuldigten schoben die Verantwortung 
in erster Linie dem zwischenzeitlich verstorbenen Schatzmeister und dem durch die 
Selbstanzeige straffreien Anzei geerstatter zu. Sie selbst hätten keinerlei persönliche 
Vorteile gehabt. Ferner habe es Steuerhinterziehungen auch bereits vor ihrer eigenen 
Amtszeit Im Verein gegeben, diese seien auch bei zahlreichen Bundesligaclubs üblich, 
um die die Leistungskraft streckenweise übersteigenden Forderungen von Spielern 
befriedigen zu können. 
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Bereits im April 1977 hatten die Beschuldigten über Ihre Rechtsanwälte eine Ver-
fahrenseinstellung nach § 153a Abs, 1 StPO angeregt, zu der es aber erst zwei Jahre 
später kam, 
Die Staatsanwaltschaft konnte die Tatbeiträge der einzelnen Beschuldigten nicht 
sicher feststellen, Sie befand indes für schuldmindernd, daß sich der Verein wegen der 
allgemeinen Situation In der Fußballbundesliga offenbar keine Wettbewerbsvorteile 
verschafft habe und auch die Beschuldigten nicht eigennützig gehandelt haben, Auf 
die Steuerschuld waren zudem zunächst DM 250,000 bezahlt, der Rest im wesent-
lichen durch Sicherheiten gedeckt worden, 

Mit Zustimmung des Finanzamtes und des Gerichts wurde das Verfahren im Mai 1979 
vorläufig, Im Juli 1979 endgültig nach§ 153a Abs. 1 StPO eigestellt, 
Die Beschuldigten hatten Bußen In Höhe von DM 10,000 bis DM 40.000, Insgesamt 
DM 100.000, zu zahlen. Die Bußgeldhöhe war offenbar nach der Rangfolge der Be-
schuldigten Im Verein gestaffelt. 

Der Beschuldigte war geschäftsführender Gesellschafter einer Bauuntemehmungs-
OHG. 

Im Januar 1976 beantragte er beim zuständigen Finanzamt eine Investitionszulage zur 
Konjunkturbelebung in Höhe von DM 2,300 bezüglich eines Mercedes-PKWs, wobei er 
als Kaufabscnluß den 15, 1, 1975 angab, obwohl er das Fahrzeug bereits im November 
1974 gekauft hatte, Voraussetzung für die Gewährung der Investitionszulage war 
nämlich ein Kaufabschluß nach dem 1.1.1975. 

Die Steuerfahndung hatte den Vorfall auf nicht näher bekanntem Wege ermittelt und 
das eingeleitete Strafverfahren im Juli 1980 an die zuständige (Schwerpunkt-)Staats-
anwaltschaft abgegeben. Diese vernahm den Beschuldigten, der den Vorwurf vollen 
Umfangs zugab. 

Die Staatsanwaltschaft teilte dem Beschuldigten darauf Anfang August 1980 mit, daß 
"Verfehlungen dieser Art ... üblicherweise mit einer Geldbuße von ca. DM 5,000 gern. 
§ 153a StPO geahndet" würden. Im Hinblick auf das Geständnis "und unter der wei-
teren Voraussetzung der unverzüglichen Rückzahlung der Investitionszulage an das 
Finanzamt" sei man aber bereit, das Verfahren gegen Zahlung In Höhe von DM 3,500 
einzustellen. 
Der Beschuldigte erklärte sich einverstanden und zahlte sofort die erhaltene Sub-
vention zurück, Die Staatsanwaltschaft holte darauf die Zustimmung des Gerichts ein, 
wobei sie zur Begründung auf die Höhe des erlangten Zulagebetrages und des monat-
lichen Einkommens von ca. DM 4,000 netto sowie das Geständnis des Beschuldigten 
abstellte. 

Nach Zahlung des Betrages an eine freiwillige Feuerwehr wurde das Verfahren im 
Oktober 1980 endgültig eingestellt. 

Der Beschuldigte war Geschäftsführer einer Finanzierungs-Vermittlungs-GmbH. Von 
Juli bis September 1979 warb er in einer In der Bundesrepublik erscheinenden tür-
kirschen Zeitung, indem er Kredite bis zu DM 20,000 z.T. ohne Bürgschaft anbot. 
Dabei unterließ er es, auf seine Vermlttlerstellung hinzuweisen, so daß der Eindruck 
geweckt werden konnte, die GmbH selbst stelle die Kredite zur Verfügung. 
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Ein Konkurrent mahnte Ihn diesbezüglich ab und unterrichtete gleichzeitig das Ge-
werbeaufsichtsamt, das im Dezember 1979 über den Landrat die Kripo informierte, 
Diese holte eine Stellungnahme der "Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wett-
bewerbs e,V." ein, die In der Anzeige eine unlautere Werbung nach§ 4 UWG sah. 
Bel seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte den Vorwurf ein, Er habe die Anzeige 
auf Anraten eines türkischen Bekannten so abgefaßt und nach Abmahnung sofort 
geändert, Ferner haber er gegenüber dem Konkurrenten auch eine Unterlassungs-
erklärung abgegeben, 

Ende Januar 1980 wurde das Verfahren an die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsan-
waltschaft abgegeben, die es ohne weitere eigene Ermittlungshandlungen mit Zu-
stimmung des Gerichts und des Landrats nach§ 153a Abs. 1 StPO gegen Bußzahlung 
In Höhe von DM 300 zugunsten der Staatskasse 'im April 1980, im November 1980 
endgültig einstellte. 
Zur Begründung wurde darauf verwiesen, der Beschuldigte sei (nach eigenen An-
gaben) unbestraft und betreibe nunmehr ordnungsgemäße Werbung, Zudem habe es 
sich vermutlich um einen Einzelfall gehandelt, 

Die Beschuldigten A und B waren Gesellschafter einer "Marketing-GmbH" die den Im-
und Export von medizinischen Apparaten zum Gegenstand halte, Die Firma war Teil 
einer kleineren Unternehmensgruppe, die insbesondere der B maßgeblich beeinflußte. 
A fungierte als Geschäftsführerin der GmbH. 
A und B halten die Gesellschaft Mitte 1973 gegründet und in der Folge mJt einem 
aufwendigen Annoncenaufwand flächendeckend für ihr Betätigungsfeld geworben. 
Dabei lief der Geschäftsgang im wesentlichen über die Einrichtungen der anderen 
Firma des B. Mit mehreren Interessenten wurden sog. Exclusivverträge geschlossen, 
die ihnen gegen eine gewisse Kaution die Vertriebsrechte für die Apparate In einem 
bestimmten Bezirk zusicherten, 
Ende September 1974 meldete A Konkurs über das Vermögen der GmbH an; die Er-
öffnung des Konkursverfahrens wurde jedoch Ende November 1974 mangels Masse 
abgelehnt. 

Bereits im Februar 1974 hatte ein Zeitungsverlag Strafanzeige bei der Polizei erstattet, 
da er seine Forderung In Höhe von DM 141 gegen die GmbH nicht durchsetzen konn-
te. Im September 1974 folgte die Strafanzeige eines "Excluslvvertriebs-Kunden" der 
sich um seine Kaution in höhe von DM 16,4000 betrogen fühlte, nachdem seine Ex-
klusivltätsrechte mehrfach verletzt und das Geld angeblich verwirtschaftet worden 
war. Parallel dazu halle die Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen begonnen, nachdem 
sie anläßlich von Untersuchungen betreffend eine andere Firma des B auf Unterlagen 
gestoßen war, nach denen die GmbH bei 56 Zeitungsverlagen und Druckereien offene 
Rechnungen über Insgesamt DM 7,500 halte. 
Die zunächst getrennt laufenden Verfahren wurden darauf zusammengefaßt und von 
der zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft übernommen. 

Aufgrund der Akte nicht zu entnehmender Umstände, möglicherweise im Hinblick auf 
das gegen B laufende Parallelverfahren, wurden die Ermittlungen Jedoch erst Anfang 
1979 weiterbetrleben. 
Die Beschuldigte A ließ sich in Ihrer Vernehmung Ende März 1979 dahingehend ein, sie 
habe vollftändg "Im Schatten" des B gestanden, der faktisch das Geschäftsgeschehen 
bestimmt habe. Die Excluslvverträge und die Anzeigen habe dieser teilweise eigen-
mächtig abgeschlossen bzw. in Auftrag gegeben. Sie habe stets vorgehabt, die Rech-
nungen der Verlage zu begleichen, und dies bis Mai 1974 auch getan. Sie räumte ein, 
daß weder ordnungsgemäß Bücher für die GmbH geführt noch eine Eröffnungsbilanz 
bzw. Schlußbllanz für 1973 erstellt worden seien, 
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Auf Vorschlag der Staatsanwaltschaft erklärte sie sich mit einer Verfahrenseinstellung 
nach § 153a Abs, 1 StPO bei Bußzahlung in Höhe von DM 1,000 an die Staatskasse 
einverstanden, 

Die Staatsanwaltschaft stellte In einem Schlußvermerk fest, daß mögliche Straftaten 
wie eine leicht verspätete Konkursanmeldung zwischenzeitlich verjährt seien und 
Betrügereien durch die Anzeigeaufgabe bzw. die Excluslvveträge jedenfalls der A 
schwerlich nachweisbar seien. Hinsichtlich der unterbliebenen Buchführung und 
Bilanzierung sowie des Betruges zu Lasten des anzeigenden Zeitungsverlages wurde 
das Verfahren Im April 1979 mit Zustimmung des Gerichts wie vorgesehen nach§ 153a 
Abs. 1 StPO zunächst vorläufig, nach Zahlung der Buße im November 1979 endgültig 
eingestellt. Im übrigen erfolgte Einstellung nach§ 170 Abs, 2 StPO. 

Das Verfahren gegen B wurde nach § 154 Abs, 1 StPO eingestellt, nachdem dieser in 
dem Parallelverfahren zwischenzeitlich zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und neun 
Monaten rechtskräftig verurteilt worden war. 
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Fälle zu § 153 Abs. 1 StPO 
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E.e.!LZl 
Die Beschuldigten A und B betrieben die Produktion und den Verkauf von Maschinen 
für den Bergbau. Sie taten dies zunächst über die gesamten 60er Jahre als Gesell-
schafter einer GmbH und einer KG, die sie durch wechselnde und wechselseitige 
Beteiligungen miteinander verflochten hatten. 1971 nach Inkrafttreten des Umwand-
lungsgesetzes verbanden sie die Gesellschaften zu einer GmbH & Co KG, wobei sie als 
Geschäftsführer der Komplementärs-GmbH auftraten. 
Die bereits seit 1968 schlecht gehenden Geschäfte führten 1972/73 zum Zusammen-
bruch des Unternehmens; im März 1973 wurde der Konkursantrag bezüglich der 
GmbH, im Mal 1973 bezüglich der KG mangels Masse abgelehnt. 

Das Strafverfahren kam durch drei im März, April und Mai 1973 bei der Staatsanwalt-
schaft erstattete Strafanzeigen von Lieferanten in Gang, die vermuteten, die GmbH sei 
bereits spätestens im Laufe des Jahres 1972 zahlungsunfähig gewesen und der Kon-
kursantrag verspätet gestellt(§§ 64, 84 GmbH). 
Die Staatsanwaltschaft stellte sehr umfangreiche Ermittlungen an, die sich letztlich 
über 6 Jahre hinzogen. U.a. holte sie ein Wirtschaftssachverständigengutachten ein, 
aus dem sich ergab, daß die GmbH Mitte 1972 zahlungsunfähig geworden sei. 

Es ergaben sich weitere Verdachtsmomente hinsichtlich einer Gläubigerbegünstigung 
durch Sicherungsübereignungen im Werte von ca. DM 140.000 nach Zahlungsun-
fähigkeit sowie eines Verstoßes gegen die Buchführungs- und Bilanzierungspflicht seit 
Dezember 1972 bei der KG, ferner von Untreuehandlungen durch Verkauf von know-
how auf eigene Rechnung mit einem Schaden von über DM 80.000 und Pfandkehr 
durch Verschiebung von Materialien Im Wert von mindestens DM 70,000. 

Die Beschuldigten verwiesen wechselseitig Jeweils auf den Verantwortungsbereich des 
anderen und beriefen sich dabei widersprüchlich auf angebliche interne Kompetenz-
verteilung·en. Jedenfalls seien sie sich über ihre eigene Verantwortung nicht im klaren 
gewesen. In mehreren parallel laufenden Zivilprozessen wurden ebenfalls umfang-
reiche und widersprüchliche Vertragswerke vorgelegt, aus denen sich die materielle 
Anspruchslage nicht eindeutig ergab. Zwei Zivilverfahren wurden Ende 1975 und 
Anfang 1976 Im Hinblick auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt, da 
die eigene Sachverhaltsaufklärung zu umfangreich geworden wäre. 

Nachdem die Staatsanwaltschaft darauf, insbesondere durch den Liquidator der KG, 
der der Kläger in einem Zivilprozeß war, unter massiven Zeitdruck geriet und sowohl 
örtlich wie behördenintern die Ermittlungszuständigkeit mehrfach gewechselt hatte, 
neigte der schließlich zuständige Staatsanwalt Mitte 1978 dazu, keine weiteren Er-
mittlungen durchzuführen. Mit dem Verteidiger des A wurde zunächst eine Verfah-
renserledigung nach § 153a StPO gegen Bußzahlung in Höhe von DM 1.500 ins Auge 
gefaßt. Nach einem nochmaligen informellen Gespräch Ende 1978 zwischen A, seinem 
Verteidiger und dem Staatsanwalt, in dem der Beschuldigte darlegte, er habe bei dem 
Firmenzusammenbruch persö~ich DM 450.000 verloren, und nachdem die Zivilver-
fahren überwiegend durch Vergleich beendet worden waren, wurde das Verfahren 
Jedoch im Mai 1979 gegen beide Beschuldigten - B war nicht anwaltllch vertreten -
nach § 153 Abs. 1 StPO eingestellt. 
Zur Begründung wurde ausgeführt, in der verworrenen Situation sei die Verantwortung 
der einzelnen Beschuldigten für den sie betreffenden Teil nicht mehr aufklärbar. "Das 
überhaupt noch feststellbare Verschulden der Beschuldigten ist danach als gering 
anzusehen. Ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht nicht, da insoweit 
Wiederholungsgefahr nicht bestehen dürfte und im übrigen die zivilrechtliche Seite 
weitgehend abgewickelt worden Ist". 
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Die Beschuldigte war Inhaberin eines Radiogeschäftes, das sie als Einzelfirma betrteb. 

Nachdem sie einer Konkurrentin im Wege einer einstweiligen Verfügung bestimmte 
Werbemaßnahmen gerichtlich untersagt hatte, veröffentlichte sie diesen Erfolg in einer 
großformatigen Zeitungsanzeige, wobei sie der Konkurrentin bewußte Irreführung 
unterstellte und die Kundschaft zum Preisvergleich aufforderte. Die Konkurrentin 
erstattete daraufhin Strafanzeige wegen Verleumdung und unlauteren Wett"o.werbs. 

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren zunächst unter Hinweis auf die noch nicht 
rechtskräftige Entscheidung im EV-Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO ein, nahm es 
aber auf Beschwerde der Anzeigeerstatterin wieder auf. Ohne Inhaltliche Ermittlungs-
handlungen angestellt zu haben, stellte sie das Verfahren 3 Monate später nach § 153 
Abs. 1 StPO ein. Die Parteien hatten sich zwischenzeitlich in der Berufungsinstanz 
des Zivilstreites verglichen. Die Staatsanwaltschaft befand, daß ohne entsprechenden 
Nachweis die Unterstellung bewußter Irreführung eine Verleumdung i.S.d. § 15 UWG 
darstellte, mit einer Wiederholung aber angesichts des Vergleichs wohl nicht mehr zu 
rechnen sei. 

Der Beschuldigte war Inhaber einer Tankstelle, die er als GmbH betrieb. 

Er hatte dort im April 1980 über einige Tage einen Hinweis auf Selbstbedienungsbetrieb 
angebracht, obwohl er weilerhin die Kunden bediente. Ferner hatte er in dieser Zeit 
auch die zur Straße angebrachten Preistafeln nicht vollständig ausgefüllt. 

Ein örtlicher Konkurrent brachte diese Vorfälle bei der Polizei zur Anzeige, In der 
Vernehmung ließ sich der Beschuldigte dahingehend ein, er habe lediglich über einen 
kurzen Zeitraum die Umsatzauswirkungen der Selbstbedienung testen wollen und 
einigen Kunden Hilfestellung gegeben. Schon vor Kenntnis des Ermittlungsverfahrens 
sei der Hinweis wieder entfernt worden. Für die Preistafeln seien vorübergehend die 
entsprechenden Ziffern ausgegangen; im Tankhaus seien die Preise Jedoch deutlich 
aufgehängt gewesen. 

Nach Abgabe der Sache an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft nahm der Konkurrent 
seine Anzeige wieder zurück, da die Auszeichnungen in der Zwischenzeit ordnungs-
gemäß erfolgten. 
Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ohne weitere Ermittlungen mit gericht-
licher Zustimmung Anfang Juni 1980 nach § 153 Abs. 1 StPO ein. Zwar liege ein 
Verstoß gegen das OWiG und die Preisauszelchnungsverordnung vor, jedoch sei 
angesichts der schnellen Beseitigung die Schuld gering und kein öffentliches Interesse 
an der Strafverfolgung gegeben. 

Der Beschuldigte betrieb einen Radioeinzelhandel. Er wurde Ende 1978 von einem 
Konkurrenten angezeigt, da er in einer Zeitungsannonce für einen Jubiläumsverkauf 
mit 15-prozentigem Preisnachlaß geworben und gleichzeitig angeblich aus der Luft 
gegriffene frühere Preise als Vergleich mit aufgeführt hatte. 

Der Beschuldigte ließ über seinen Rechtsanwalt erklären, die früheren Preise ent-
sprächen seiner damaligen Kalkulation und seien somit nicht als "Mondpreise" anzu-
sehen. 
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Die Staatsanwaltschaft holte von der Industrie- und Handelskammer eine Stellung-
nahme ein, in der diese die ursprüngliche Kalkulation der Preise als realistisch be-
zeichnete, Allerdings verstoße die Werbung mit 15-prozentigem Preisnachlaß gegen 
das Rabattgesetz, weshalb der Beschuldigte auch bereits von der Industrie- und 
Handelskammer aufgefordert worden sei, derartiges zukünftig zu unterlassen, 

Im Februar 1979 wurde das Verfahren daraufhin unter dem Aspekt des § 4 UWG gemäß 
§ 170 Abs, 2 StPO, wegen des Vergehens nach § 11 RabattG gemäß § 153 Abs, 1 
StPO mit Zustimmung des Gerichts eingestellt, Eine Begründung gab die Staatsan-
waltschaft nicht, 

E!l!.1Z. 
Der Beschuldigte ist Jugoslawe und betrieb seit September 1977 als Alleingesellschaf-
ter eine kleinere GmbH auf dem Stahl- und Rohrleitungsbausektor, 
Die Geschäfte entwickelten sich jedoch nicht positiv, so daß Mille 1978 von einem 
Lieferanten wegen einer Forderung von ca, DM 900 Antrag auf Ablegung der eides-
stattlichen Versicherung und seitens der AOK wegen rückständiger Beiträge In Höhe 
von DM 12,.300 Konkursantrag gestellt wurde, 

Das Gericht informierte die Staatsanwaltschaft, die unter den Gesichtspunkten der 
§§ 26.3 StGB und 529 RVO die Ermittlungen aufnahm, 
Da der Beschuldigte In der Folge seine Rückstände bei der AOK beglich, zog diese 
ihren Konkursantrag Ende 1978 wieder zurück, stellte ihn im Januar 1979 jedoch 
erneut, als abermals Rückstände in Höhe von DM 7,800 aufgelaufen waren, Die 
Eröffnung des Konkurses wurde mangels Masse abgelehnt. 

Die Staatsanwaltschaft sah eine betrügerische Absicht des Beschuldigten hinsichtlich 
des Lieferanten ebenso wie einen Verstoß gegen die §§ 64, 84 Abs, 1 GmbHG für nicht 
nachweisbar an, da die Firma ausweislich der Kontounterlagen noch über den Jahres-
wechsel 1977/78 hinaus liquide Mittel zur Verfügung hatte. Insoweit stellte sie deshalb 
das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO ein, 

Auch im übrigen - hinsichtlich eines Verstoßes gegen § 529 RVO - sah sie Beweis-
probleme, stellte das Verfahren aber diesbezüglich mit Zustimmung des Gerichts nach 
§ 153 Abs, 1 StPO ein, da die Beiträge zum Teil nachgezahlt seien und sich der 
Beschuldigte nach Aufgabe seiner selbständigen Tätigkeit "offensichtlich In einer 
derart schlechten finanziellen Lage (befindet), daß auchdle Auferlegung einer Geld-
buße nicht geboten erscheint". 

Die Beschuldigte war Inhaberin eines Fuhrunternehmens, das sie als Einzelfirma führte, 

Als bei der AOK Anfang 1978 Sozialversicherungsbeitragsrückstände In Höhe von ca, 
DM 3,.300 aufgelaufen waren, stellte dies Im April 1978 Konkursantrag, der jedoch 
mangels Masse abgewiesen wurde, Bis Juli erhöhten sich die Rückstände noch auf ca, 
DM 6,500, 

Die Staatsanwaltschaft erhielt routinemäßig Ende August 1978 durch das Konkurs-
gericht Kenntnis von dem Sachverhalt, stellte einen Verstoß gegen § 529 RVO fest, 
erfuhr aber von der AOK, daß die Beschuldigte inzwischen ihre Rückstände regel-
mäßig entsprechend einer Tllgungsvereinbarung abtrage, 
Die Staatsanwaltschaft holte darauf ohne weitere Ermittlungen, insbesondere ohne die 
Beschuldigte überhaupt gehört zu haben, vom Gericht die Zustimmung zu einer Ein-
stellung nach § 153 StPO "unter der Voraussetzung der vollständigen Zahlung der 
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noch rückständigen Beitragsschuld" ein. Aus der Akte läßt sich kein Hinweis darauf 
entnehmen, daß die Beschuldigte von dieser Verfahrensweise Kenntnis erlangte. 
Nachdem sie die Beitragsschulden getilgt hatte, teilte die AOK dies der Staatsan-
waltschaft mit, die das Verfahren Im April 1979 nach§ 153 Abs, 1 StPO einstellte. 

E!!ill. 
Der Beschuldigte war Inhaber einer Speditionsfirma als Einzelunternehmen. Neben 
zwei vollbeschäftigten Arbeitskräften beschäftigte er mehrere Aushilfen, für die er in 
den Jahren 1975 und 1976 keine Sozialversicherungsbeiträge abführte. Der AOK 
entstand dadurch ein Ausfall von DM 6. 700, davon die Hälfte Verslchertenanteile. 
Im Jahre 1978 wurde dem Beschuldigten die Gewerbeerlaubnis aus anderen Gründen 
entzogen. 

Bereits Im April 1977 hatte die AOK beschlossen, Strafanzeige wegen eines Vergehens 
nach § 529 RVO zu steilen, dies dann aber zunächst zurückgestellt, weil der Be-
schuldigte von sich aus Ratenzahlungen anbot. Nachdem er die Zahlungen jedoch 
Mille 1978 erneut einstellte, wurde der Sachverhalt im Februar 1979 doch bei der 
Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. 

Der Beschuldigte blieb Vernehmungsterminen zweimal unentschuldigt fern. Später ließ 
er sich dahingehend ein, ihm sei nicht bekannt gewesen, daß aiich für Aushilfen 
Versicherungsbeiträge anfielen. Er habe seine Ratenverpflichtungen nicht mehr erfüllen 
können, da er nach Entzug seiner Gewerbeerlaubnis von monatlich DM 297 Sozialhilfe 
leben müsse. 
Die Staatsanwaltschaft fragte bei der AOK und dem Gericht um Zustimmung nach und 
stellte danach das Verfahren im Januar 1980 nach § 153 Abs. 1 StPO ein. Gründe 
wurden nicht ausdrücklich erwähnt. 

Der Beschuldigte Ist niederländischer Staatsbürger. Im Jahre 1978 war er als Fliesen-
leger bei einer Baufirma beschäftigt. 
Durch Strafanzeige eines anderen Bauunternehmens Anfang 1979 geriet der Be-
schuldigte in Verdacht, eine Subunternehmertätigkeit seines Arbeitgebers vorgetäuscht 
zu haben, obwohl er diese in Eigenverantwortung durchführte. Ferner sollte er Bau-
materialien Im Werte von DM 2.600 entwendet und in Schwarzarbeit verwertet haben. 

Weder durch den Anzeigeerstalter noch durch Zeugenvernehmungen verschiedener 
Bauherren, die allesamt den Beschuldigten nicht namentlich kannten und sich wider-
sprechende Personenbeschreibungen gaben, ließ sich Jedoch feststellen, ob es tat-
sächlich der Beschuldigte war, der die Straftaten begangen hatte. Dieser befand sich 
wieder in den Niederlanden und es sollte kein Rechtshilfeersuchen unternommen 
werden, bevor nicht der Täter eindeutig Identifiziert war. 
Die zunächst ermittelnde Kriminalpolizei gab das Verfahren im April 1979 an die zu-
ständige Staatsanwaltschaft ab. Diese versuchte zunächst mehrere Monate vergeb-
lich, die Arbeitgeberin des Beschuldigten zu erreichen, um dessen Personalien zu 
erlangen. Als dies schließlich im Februar 1980 gelang, wurde das Verfahren geteilt und 
"soweit Strafbarkeit ••• unter Gesichtspunkten in Betracht kommen kann, die der 
Zuständigkeit des Sonderdezernenten für Finanzstrafsachen unterfallen" abgetrennt. 
Ohne weitere Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf die ldenliflzierungsprobleme 
und ohne inhaltliche Begründung wurde der abgetrennte Teil darauf Anfang Mai 1980 
gemäß § 153 Abs. 1 StPO eingestellt. 
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Fall 81 

Das Verfahren richtet sich gegen die Verantwortlichen einer im Mal 1977 zusammen-
gebrochenen Import-GmbH & Co KG. 
Der Beschuldigte A war bis zu seinem Ausscheiden im März 1973 gemeinsam mit dem 
Beschuldigten C geschäftsführender Gesellschafter der Mitte 1972 gegründeten GmbH 
gewesen. Mitte 1974 entstand die KG, deren Kommanditisten der Beschuldigte C 
persönlich, sowie dessen Ehefrau, die Beschuldigte B, waren. 1976 war der Beschul-
digte D als geschäftsführender Gesellschafter der GmbH beigetreten. 

Die Staatsanwaltschaft ermittelte, nachdem sie vom Konkursgericht routinemäßig über 
den Zusammenbruch der Gesellschaften informiert worden war, wegen verspäteter 
Konkursanmeldung nach §§ 64, 84 GmbHG bzw. 177a, 1.30b HGB, Verletzung der 
Buchführungs- und Bilanzierungspflicht gemäß §§ 283 Abs. 1, 283b Abs. 1 StGB 
sowie Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen gemäß§§ 529, 1428 RVO und 
Betruges gegen die Beschuldigten. 
Ende 1980 trennte sie die Verfahren gegen A und B zur Einstellung nach § 15.3 Abs. 1 
StPO ab, da, soweit ihnen eine noch nicht unverjährte Straftat überhaupt nachge-
wiesen werden könne, das Verschulden jedenfalls äußerst gering sei. Dem Akteninhalt 
ließ sich nicht entnehmen, daß A und B, die im übrigen auch nicht zur Sache ver-
nommen worden waren, in irgendeiner Welse strafrechtlich relevant gehandelt hätten. 
Der Fortgang des Verfahrens gegen C und D ist nicht bekannt. 

Der 1924 geborene Beschuldigte war Flugkapitän. Er betrieb mehrere Firmen, die den 
Personen- und Güter-!Fansport auf dem Luftwege zum Gegenstand hatten. Eine seit 
1968 handesreglsterlich bestehende stille Gesellschaft, deren Geschäfte er ebenfalls 
führte, giirlet in Auswirkung des Fluglotsenstreiks 1973 und der Treibstoffpreiser-
höhungen 197 4 in Liquiditätsschwierigkeiten. Da die Eigenmittel schon in der Ver-
gangenheit zur Deckung von Verlusten verwendet worden waren, brach die Firma 
schließlich zusammen. Im August 1975 wurde auf Antrag des Beschuldigten das 
Konkursverfahren eröffnet, das Ende 1976 durch Zwangsvergleich beendet wurde. 

Während des seil Konkurseröffnung laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahrens brach auch eine vom Beschuldigten geführte GmbH gleichen Geschäfts-
gegenstandes zusammen. In den sich daraus ergebenden parallelen Strafverfahren 
wurde der Beschuldigte wegen des Vorwurfs unterlassener Bilanzierung freigespro-
chen. 
Im Hinblick auf dieses Parallelverfahren waren die hier in Rede stehenden Ermitt-
lungen, die sich, nachdem sich Verdachtsmomente eines RVO-Vergehens nicht be-
stätigt hatten, ebenfalls auf § 283b Abs. 1 Nr. 3b StGB beschränkten, Ende 1976 nach 
§ 154 Abs. 1 StPO vorläufig eingestellt worden. Nach dem Freispruch wurden sie im 
April 1979 wieder aufgenommen, das Verfahren jedoch schon im Folgemonat nach 
§ 153 Abs. 1 StPO mit Zustimmung des Gerichts eingestellt. 
Die Staatsanwaltschaft hielt lediglich fahrlässig begangene Finanzierungsunterlassung 
für möglich, die verjährt gewesen wäre. "Wegen des 'Zeitablaufs" seit Verfahrens-
beginn sei jedoch auch bei einer Vorsatztat eine Bestrafung ••• nicht mehr erforderlich. 

Der 1915 geborene Beschuldigte war als selbständiger Vermittler von Druckaufträgen 
tätig, Mitte 1980 wurde ein Antrag auf Eröffnung des Konkurses über sein Vermögen 
mangels Masse abgelehnt, den eine Gläubigerin gestellt hatte, als deren seit 1977 
titulierte Forderung nicht zu realisieren war, 

Im Rahmen des Konkurseröffnungsverfahrens hatte sich herausgestellt, daß der Be-
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schuldlgle bereits 1978 die eidesstattliche Versicherung abgegeben hatte, ferner, daß 
mehrere frührere Konkursanträge verschiedener Gläubiger von diesen stets wieder 
zurückgenommen worden waren. 
Der Beschuldigte hatte vorgetragen, er habe sich stets - zumeist erfolgreich - um 
Ratenzahlungsvereinbarungen mit seinen Gläubigern bemüht. Er betreibe bereits seit 
einiger Zeit nicht mehr die Vermittlertätigkelt, sondern sei derzeit mit gelegentlichen 
Fotoarbeiten befaßt und als Catch-Schiedsrlchter tätig. Er habe inzwischen seine 
Rente beantragt, wolle aber auch danach seine Schulden in kleinen Beträgen tilgen. 

Die Staatsanwaltschaft erhielt Ende Juni 1980 durch das Konkursgericht Kenntnis. Sie 
stellte das Verfahren sofort nach Durchsicht der Konkursakten mit Zustimmung des 
Gerichts im November 1980 nach § 153 Abs. 1 StPO ein, wobei sie auf das offenbar 
fehlende Verfolgungsinteresse der Gläubiger, die keine Strafanträge erstattet halten, 
abstellte. 

fu!!...§.i 
Der Beschuldigte, graduierter Ingenieur, war geschäftsführender Gesellschafter einer 
Bau-GmbH & Co KG mit zeitweilig 250 Beschäftigten. Er hatte das Unternehmen 1966 
von seinem Vater übernommen. 
Um den Jahreswechsel 1977/78 gingen die Gesellschaften in Konkurs; sie waren mit 
kriapp DM 1 Mio überschuldet. 
Die Staatsanwaltschaft ermittelte routinemäßig ab Januar 1978 wegen verspäteter 
Konkursanmeldung (§§ 84 GmbHG, 177a, 130b HGB). Eine im Feburar 1978 erstattete 
Strafanzeige der AOK wegen vorsätzlicher Arbeltnehmerbeitragshinterzlehung in Höhe 
von DM 50.000 wurde im April wieder zurückgenommen da sich herausgestellt hatte, 
daß die Beträge gestundet waren. 

In einem informellen Gespräch zwischen Staatsanwaltschaft und Beschuldigtem Ende 
1978 erläuterte dieser seine persönliche wie die Firmensituation. Im Baugewerbe 
werde derzeit gerade bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen ganz allgemein nicht 
mehr im üblichen Sinne kalkuliert, sondern lediglich die Konkurrenzangebote "auf 
Gedeih und Verderb unterboten, nur um im Geschäft zu bleiben". In der Hoffnung, 
einmal den "Auftrag mit großem Gewinn" hereinzubekommen, vor allem aber im Hin-
blick auf die vielen Beschäftigten sei er nicht zu einem früheren Zeitpunkt zum Kon-
kursrichter gegangen. Durch den Zusammenbruch seines Unternehmens sei seine Ehe 
gescheitert und habe er den Kontakt zu seinem Vater, der persönflch viel zur Stützung 
der Firma eingebracht habe, vollständig verloren. Gegenwärtig arbeite er als Ange-
stellter. Nach Abzug aller Ratenverbindlichkeiten blieben ihm monatlich etwa DM 
1.000. 

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren Im Hinblick auf die Einlassungen des 
Beschuldigten im Januar 1979 mit Zustimmung des Gerichts nach § 153 Abs. 1 StPO 
ein. 

Der Beschuldigte, gelernter Goldschmied, führte eine kleine Schlosserei als Einzel-
unternehmen, das nicht im Handelsregister eingetragen war. 
Im Jahre 1974 geriet er in eine bedrängte finanzielle Situation. Bis Ende 1976 wurden 
bei ihm 130 Zwangsvollstreckungsversuche durchgeführt, die ab Mai 1976 erfolglos 
verliefen. Sein Grundstück geriet im Oktober 1975 unter Zwangsverwaltung zugunsten 
einer Kreditbank, die Forderungen in Höhe von ca. DM 340.000 gegen ihn halle. 
Als er bis September 1976 für seine vier Arbeitnehmer mit ca. DM 7.000 an Sozial-
versicherungsbeiträgen in Rückstand geraten war, beantragte die AOK die Konkurs-
eröffnung über sein Vermögen, die im November 1976 mangels Masse abgelehnt 
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wurde, 

Das Gericht setzte darüber die Staatsanwaltschaft in Kenntnis, die insgesamt 41 
Monate ermittelte, Der zunächst angesichts der zahlreichen offengebliebenen For-
derungen aufgetretene Verdacht des Betruges ließ sich Jedoch nicht erhärten; dies-
bezüglich wurde das Verfahren ebenso nach § 170 Abs, 2 StPO eingestellt wie im 
Hinblick auf den Vorwurf des Verstrickungsbruches gem, § 136 StGB, Zwar waren 
früher gepfändete Sachen beim Beschuldigten nicht mehr vorgefunden worden, mit 
denen angeblich dessen Ehefrau unbekannt verzogen sein sollte, diesbezüglich war 
der Beschuldigte Jedoch in einem Prallelverfahren bereits zu einer Geldstrafe von 20 
Tagessätzen a DM 20 verurteilt worden, 

Im vorliegenden Verfahren verblieb somit allein der Vorwurf der Sozialversicherungs-
beitragshinterziehung gem. § 529 RVO. Die Rückstände hatten sich bis Januar 1977 
durch Weiterbeschäftigung zweier Lehrlinge noch auf DM 10,500, zur Hälfte Arbeit-
nehmeranteile, erhöht. Die AOK konnte Jedoch Mitte 1977 einen bereits ein Jahr zuvor 
erfolgten Pfändungs- und Überweisungsbeschluß bei einem Schuldner realisieren und 
dadurch DM 7,000 eintreiben. 

Der Beschuldigte wurde erstmalig im Februar 1980 verantwortlich vernommen, Dabei 
verweigerte er die Aussage zur Sache und kündigte die Einschaltung eines Rechts-
anwaltes an. 
Die Staatsanwaltschaft stellte Jedoch das Verfahren bereits im Mal 1980 mit Zustim-
mung des Gerichts nach § 153 Abs, 1 StPO ein. Zur Begründung verwies sie auf den 
nur noch geringen offenstehenden Betrag, die Inzwischen verstrichene Zeitspanne 
und die Tatsache, daß der Beschuldigte sich bereits seit 1974 In schlechter Finanzlage 
befand. 

Der Beschuldigte war Geschäftsführer einer Ölprodukte-GmbH, 
Im September 1979 brachte eine Konkurrentin beim Gewerbeaufsichtsamt einen Pro-
spekt der GmbH zur Anzeige, in dem für einen "TÜV-geprüften" Verbrennungsofen 
geworben wurde. Tatsächlich war dieser Ofen selbst nicht TÜV-geprüft, sondern 
lediglich ein ähnliches System einer britischen Firma. 

Das Gewerbeaufsichtsamt gab die Anzeige einen Monat später an die zustä;;'.:!ige 
(Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft weiter. Diese vernahm den Beschuldigten, der 
vorgab, der Prospekt sei vollkommen veraltet und werde bereits seit 1976 nach einer 
entsprechenden Rüge des TÜV nicht mehr verwendet, Die Staatsanwaltschaft über-
mittelte diese Einlassung der Konkurrentin mit der Bitte um Stellungnahme, anderen-
falls davon ausgegangen werde, daß man dort die Sache als erledigt betrachte. 
Nachdem die Konkurrentin 10 Wochen nichts von sich hatte hören lassen wurde das 
Verfahren wegen Verstoßes gegen § 4 UWG mit Zustimmung des Gerichts Anfang April 
1980 nach § 153 Abs, 1 StPO eingestellt. 

Der Beschuldigte, Inhaber eines Einzelunternehmens unbekannten Geschäftsgegen-
standes, hatte im März 1977 für einen von Ihm im Jahre 1975 angeschafften Pkw eine 
Subvention nach dem lnvestitionszulagengesetz 1975 in Höhe von ca. DM 1,500 
beantragt und erhalten, Dabei hatte er als Bestelldatum den 28,6, 1975 angegeben, 
obwohl er das Fahrzeug tatsächlich erst 14 Tage später in Auftrag gegeben hatte. 
Stichtag war nach dem damaligen Gesetz der 1. 7, 1975. 

Da derartige Vordatierungen seinerzeit gehäuft vorkamen, ließ die Steuerfahndung 
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routinemäßig die Anträge nachprüfen und stellte Anfang 1980 die geschilderte Un-
regelmäßigkeit fest, Gegen den Rückforderungsbescheid des Finanzamtes legte der 
Beschuldigte Widerspruch ein. 

Nach Abgabe der Sache an die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft meldete 
sich dort die Steuerberaterin des Beschuldigten und bat um Auskunft, wie man das 
Verfahren zu erledigen beabsichtige, Als ihr mitgeteilt wurde, daß "nach hier prakti-
zierter Übung mit einer Einstellung gemäß § 153 Abs, 1 StPO zu rechnen sei", kün-
digte sie die Rücknahme des Widerspruchs an. Kurz darauf erfolgte im Dezember 1980 
ohne Anfrage bei Gericht die Einstellung nach § 15.3 Abs, 1 StPO. Zur Begründung 
wurde auf die nur geringe Überschreitung des Stichtages verwiesen. 

Der Beschuldigte A war Inhaber einer Bau(Einzel-)Firma, der Beschuldigte B offiziell 
dort als Geschäftsführer angestellt; praktisch wurden die Geschäfte aber offenbar nur 
von A durchgeführt. 

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen wegen illegaler Arbeitnehmerbeschäftigungen 
entstand bei der Kripo im Oktober 1979 der Verdacht, daß auch die Firma der A und B 
als Touristen eingereiste Ausländer beschäftigte, was einen Verstoß gegen Art. 1, § 16 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz bedeutet, Sie unterrichtete das Landesarbeitsamt, 
das die Sache im Februar 1980 an die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft 
weiterleitete. 

Diese ermittelte in der Folge, daß das Unternehmen seit spätestens März 1980 keine 
Geschäftstätigkeit mehr ausgeführt hatte und die Firmenräume bereits längere Zelt leer 
standen, so daß Zweitei aufkamen, ob Jemals ein tatsächlicher Geschäftsbetrieb 
stattgefunden hatte. 

Nachdem gegen A In einem anderen Verfahren wegen Steuerhinterziehungen in Höhe 
von insgesamt ca, DM 700,000 im Rahmen einer weiteren ihm gehörenden Firma vor 
dem Landgericht Anklage erhoben worden war, stellte die Staatsanwaltschaft das hier 
geschilderte Verfahren gegen Ihn im August 1980 nach § 154 Abs. 1 StGB ein. Gegen 
B erfolgte gleichzeitig Einstellung nach § 153 Abs, 1 SIPO, da er allenfalls Strohmann 
gewesen und überhaupt eine reale Geschäftstätigkeit nur in sehr geringem Umfang 
nachweisbar sei. 

Obwohl die Aufenthaltsorte beider Beschuldigten bekannt waren, wurden sie In dieser 
Sache weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft gehört. 

Das Verfahren schließt an den hier dokumentierten Fall 145 an, 
Der Beschuldigte A hatte nach Abschluß und in Kenntnis des dortigen Betrugsver-
fahrens von den damaligen Betreibern deren "Schneeballsystem" erworben und ge-
meinsam mit den Beschuldigten B und C erneut zur Anwendung gebracht, A, der 
hauptberuflich in der Immobilienbranche tätig war, figurierte dabei als "Hintermann", 
während B und C nach außen mit einer "Verwaltungs-GmbH" auftraten. 

Das Verfahren wurde Mitte 1978 durch einen Hinweis der Polizei In Gang gesetzt. 
Diese gab die Sache nach zwei Monaten an die zuständige Schwerpunktstaatsan-
wallschaft ab. Die Beschuldigten gaben zunächst vor, die Unrealisierbarkell des 
Systems nicht zu durchschauen, Nachdem ihnen dies vom Wirtschaftsreferenten 
jedoch verdeutlicht worden war, begannen sie unaufgefordert, den bereits gewor-
benen Personen ihre Einlagen mit Zinsen zurückzuzahlen. 
Im Hinblick darauf wurde das Verfahren gegen alle drei Beschuldigten im September 
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1980 nach § 153 Abs, 1 StPO eingestellt, 

Das Verfahren richtet sich gegen einen vierfach wegen Betrugs- und Verkehrsdelikten 
vorbestraften ehemaligen Oberst und hochausgezelchneten Jagdflieger des zweiten 
Weltkrieges. 

Bel Ermittlungen des Landeskriminalamtes wegen Gemäldediebstählen und Hehlerei 
geriet der Beschuldigte 1976 in Verdacht als freier Vertreter Kriegswaffen einer öster-
reichischen Firma in den internationalen Handel gebracht zu haben ohne eine ent-
sprechende Lizenz zu besitzen, 
Das eingeschaltete Bundeskriminalamt leitete die dreijährigen Ermittlungen, im Rahmen 
derer sich der Verdacht bei Telefonüberwachungen verstärkte, ohne daß ein tat-
sächlicher Geschäftsabschluß nachzuweisen gewesen wäre, Bei einer Wohnungs-
durchsuchung wurden allerdings einige Scharffeuerwaffen sowie Munition gefunden, 
für die keine Besitzberechtigung vorlag, 
Es stellte sich ferner heraus, daß der Beschuldigte von den geheimen Ermittlungen auf 
nicht feststellbarem Wege aus der zunächst informell eingeschalteten Staatsanwalt-
schaft erfahren hatte. 
Mitte 1979 gab das BKA die Akte an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Entschei-
dung, Diese stellte fest, daß der Beschuldigte seine Verhandlungen offenbar über-
wiegend aus Geltungssucht geführt und sich vor Vertragsabschluß stets zurückge-
zogen habe, Ihm könne somit nur der Vorwurf des unerlaubten Waffenbesitzes ge-
macht werden, Da der Beschuldigte "krank und senil sei, (erscheine) eine Bestrafung 
... zwecklos", Das Verfahren wurde daher nach § 153 Abs, 1 StPO eingestellt, 

Die Beschuldigte war Gesellschafterin und gleichzeitig angestellte Buchhalterin einer 
kleinen Armaturenbau-GmbH, 
Sie hatte für die Monate Februar bis Juli sowie September bis Dezember 1973 keine 
Lohnsteueranmeldungen vorgenommen und so ihre Steuern um Insgesamt ca. DM 
22.000 verkürzt. Wegen gleicher Delikte hatte sie bereits in früherer Zeit zwei Buß-
geldbescheide erhalten, 

Das Finanzamt hatte bei einer Lohnsteueraußenprüfung den erneuten Steuerverstoß 
festgestellt und im Januar 1974 das Strafverfahren eingeleitet, 
Die Beschuldigte erschien dort erst nach mehrfachen Ladungen und der Drohung, die 
Sache umgehend an die Staatsanwaltschaft zu geben, zur Vernehmung. Sie begrän-
dete ihr Versäumnis mit betrieblichen, finanziellen und persönlichen Problemen, 
Ohne ersichtlichen Grund ruhte das Verfahren in der Folge über 4 Jahre. Ende 1978 -
der Betrieb war Inzwischen aufgegeben - vermerkte das Finanzamt den "Abschluß der 
Ermittlungen" und gab das Verfahren an die Staatsanwaltschaft mit der Empfehlung ab, 
Strafbefehl über 60 Tagessätze a DM 50 zu beantragen. 
Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren jedoch angesichts der langen Verfah-
rensdauer Im Januar 1979 nach§ 15.3 Abs, 1 StPO ein, Das Gericht hatte mit dem 
Hinweis zugestimmt, daß "auch im Hinblick auf Art, 6 MRK ... Bedenken (bestünden), 
die Beschuldigte jetzt noch 'aus blauem Himmel' mit einem Strafbefehl zu überzie-
hen". 

Der Beschuldigte war geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH, mit der er eine 
private Fachschule für Datenerfassung betrieb. In Zeitungsannoncen warb er mit einer 
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vierwöchigen Datentypistinnenausbildung, die In der freien Wirtschaft Spitzenver-
dienstmöglichkeiten schaffen sollte, Die Ausbildungsgebühr betrug DM 1,900, 

Mitte 1979 gingen bei der Staatsanwaltschaft zwei Strafanzeigen von frisch einge-
bürgerten Ausländerinnen ein, die auf obigem Wege geworben worden waren und 
wenig bzw. gar keine Deutschkenntnisse besaßen, Sie behaupteten, ihnen sei vpm 
Beschuldigten zugesichert worden, daß Ihre Sprachkenntnisse für den Kursus aus-
reichten, Als sich später herausgestellt hatte, daß ohne solche Deutschkenntnisse der 
Kurs wertlos sei, hatte der Beschuldigte die Kursgebühren zivilrechtlich eingeklagt, 
Der Beschuldigte erklärte demgegenüber - wie bereits im Zivilprozeß - die Anzeige-
erstatterinnen hätten bei der Vorstellung verständliches Deutsch gesprochen, Zudem 
sei es ihr eigenes Verschulden, wenn sie etwas unterschrieben, was sie nicht ver-
stünden, 

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren im August 1980 mit Zustimmung des 
Gerichts nach § 153 Abs, 1 StPO ein. Zur Begründung führte sie aus, Betrug sei dem 
Beschuldigten nicht nachzuweisen, Insoweit stehe Aussage gegen Aussage, die 
Zivilverfahren hätten auch ergeben, daß der Beschuldigte nicht getäuscht habe, 
Soweit durch die Werbung § 4 UWG verletzt sei, sei das Verschulden im Hinblick auf 
die "Eigenverantwortlichkeit der Betroffenen bei Abschluß derartiger Verträge" gering. 

Der zur Tatzeit 20jährige Beschuldigte - vorbestraft wegen Diebstahls zu 6 Monaten 
mit Bewährung - hatte im Oktober 1978 in einer Gaststätte von der Wirtin unverzollte 
Zigaretten und Whisky aus US-Truppenbeständen erworben. 

Als er am gleichen Abend von der Polizei wegen des Verdachts des Autodiebstahls 
vernommen wurde, kamen die illegalen Geschäfte heraus, die er auch sofort einge-
stand, Die Polizei gab die Sache an die Zollfahndung ab, die einen Verstoß gegen 
§ 397 AO bei einem Schaden in Höhe von DM 69,90 feststellte, den der Beschuldigte 
sofort ausglich, 
Sie gab das Verfahren umgehend an die zuständige Staatsanwaltschaft mit der Emp-
fehlung weiter, das Verfahren angesichts des niedrigen Schadens nach § 45 Abs. 2 
JGG einzustellen. 
Die Staatsanwaltschaft stellte keine Eigenermittlungen mehr an, Im Februar 1979 
erfolgte mit Zustimmung des Gerichts Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO. 

Der Beschuldigte ist freier Rechtsanwalt, 
Er wurde im Mai 1978 bei der Kripo wegen Betruges angezeigt, nachdem er den An-
zeigeerstalter, einen Kreditvermittler, wegen dessen Annoncenwerbung namens eines 
angeblichen Mandanten abgemahnt und DM 730 Anwaltskosten berechnet hatte, Der 
Anzeigeerstatter hatte Hypotheken-Baugelder für "Umschuldungen" angeboten, was 
der Beschuldigte laut Abmahnung und unter Berufung auf ein beigefügtes Urteil eines 
Landgerichts für nicht statthaft hielt, da darauf nicht deutlich genug die Vermittler-
eigenschaft des Anzeigeerstalters hervorgehe, Der Beschuldigte hatte für die Ab-
mahnung ein vorgedrucktes Formular verwendet und lediglich den Namen des An-
zeigeerstatters und dessen Annonce dort eingefügt. 
Letzterer hatte daher den Verdacht, der Beschuldigte betreibe derartige Abmahnungen 
serienmäßig und ohne Auftraggeber, zumal er den angeblichen Mandanten nicht hatte 
ausfindig machen können. Die Polizei gab das Verfahren umgehend an die zuständige 
Staatsanwaltschaft, diese sofort an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft weiter, da dort 
angeblich ein Verfahren wegen überhöhter Honorarforderungen gegen den Beschul-
digten laufen sollte, das tatsächlich jedoch bereits nach § 170 Abs, 2 StPO eingestellt 
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war. 
Der Beschuldigte erklärte, er habe für seinen Mandanten, der Im übrigen kurz zuvor 
selbst auf gleiche Weise abgemahnt worden sei, zwei parallele Verfahren gleicher Art 
betrieben und daher zur Arbeitserleichterung ein Formular entworfen. Die Abmah-
nungen seien später nicht weiterverfolgt worden, da es in dem parallelen Fall zu 
Schwierigkeiten gekommen sei. 

Die Staatsanwaltschaft stellte zwar die Existenz des angeblichen Mandanten fest, 
vernahm diesen Jedoch nicht selbst zu dem Sachverhalt. Auch findet sich kein Hinweis 
in der Akte, daß den Fragen, ob die Werbung des Anzeigeerstalters tatsächlich wett-
bewerbswidrig und die Honoraransetzung berechtigt war, seitens der Staatsanwalt-
schaft nachgegangen worden wäre. 
Sie stellte das Verfahren wegen versuchter Nötigung und versuchten Betruges im März 
1979 mit Zustimmung des Gerichts nach § 153 Abs. 1 StPO ein, wobei zur Begrün-
dung lediglich formularmäßlg festgestellt wurde, daß man vom Vorliegen eines Einzel-
falls ausgegangen sei. 

Das Verfahren richtet sich gegen den geschäftsführenden Gesellschafter einer in 
Konkurs gegangenen Elektrotechnik-GmbH. 
Aus nicht näher ersichtlichen Gründen erhielt die zuständige (Schwerpunkt-)Staats-
anwaltschaft im April 1975 durch das Landeskriminalamt Kenntnis davon, daß der 
Antrag des Beschuldigten auf Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen 
der GmbH vom November 1974 einen Monat später mangels Masse abgewiesen wor-
den war. Wenig später erstattete eine Lieferantin Strafanzeige gegen den Beschul-
digten, da sie für eine Lieferung von September im Werte von ca. DM 3.000 keine 
Zahlungen _mehr erhalten hatte und sich daher betrogen fühlte. 

Die Staatsanwaltschaft ermittelte, daß bei der AOK noch Arbeitnehmerbeitragsrück-
stände für die Monate September und Oktober 1974 in Höhe von ca. DM 3.000 be-
standen und die Bilanz für das Jahr 1973 nicht erstellt worden war. Anhaltspunkte für 
eine verspätete Konkursanmeldung ergaben sich nicht. 

Der Beschuldigte, der zwischenzeitlich eine Stellung in Äthiopien angenommen hatte, 
ließ über seine Ehefrau eine vorbereitete Erklärung einreichen, in der er jeden et-
waigen strafrechtlichen Vorwurf im Zusammenhang mit dem Konkurs von sich wies. Er 
habe dabei selbst durch Aufnahme von selbstschuldnerischen Krediten DM 260.000 
verloren und sei schon Jetzt durch Vorpfändung auf 20 bis 25 Jahre verschuldet. Seine 
einzige Schuld sei es, durch Ehrlichkeit und Gutmütigkeit seine Familie in Jahrelange 
Mittellosigkeit und Trennung geführt zu haben. 
Im Hinblick auf die Ortsabwesenheit des Beschuldigten wurde das Verfahren im August 
1975 zunächst vorläufig nach § 205 StPO eingestellt und erst knapp 4 Jahre später 
wieder aufgenommen, als sich ein Rechtsanwalt des Beschuldigten meldete und nach 
dem Sachstand anfragte. Der Anwalt trug vor, der Beschuldigte habe sich in der 
Zwischenzeit in Ghana eine bescheidene Existenz aufgebaut, die durch eine Verur-
teilung gefährdet werden könne. Auch sei er von dort aus bemüht, seine Schulden im 
Inland zu regulieren, was ebenfalls bei einer Strafverbüßung nicht gewährleistet sei. 
Der Verteidiger warf abschließend die Frage auf, ob nicht die Interessen der Gläubiger 
an einer Befriedigung ihrer Forderungen eventuell einem möglichen Strafanspruch 
vorrangig seien. 

Die Staatsanwaltschaft stellte darauf in einem abschließenden Aktenvermerk fest, eine 
verspätete Konkursanmeldung werde sich nicht nachweisen lassen. Gleiches gelte für 
den vermuteten Betrug zu Lasten der Anzeigeerstatterin. Im übrigen - hinsichtlich des 
RVO-Vergehens und der unterlassenen Bilanzerstellung - werde sich in Anbetracht der 
Ortsabwesenheit des Beschuldigten vor Ablauf der Verjährungsfrist ohne sein Zutun 
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kaum eine Hauptverhandlung durchführen lassen. Das Verfahren wurde daher insoweit 
Anfang August 1979 mit Zustimmung des Gerichts nach§ 153 Abs. 1 StPO eingestellt. 

Die Beschuldigte war formell lnhaberln einer Holz- und Möbelbau-Einzelfirma. 
Tatsächlich führte Jedoch ihr Ehemann die Geschäfte, der indes offiZlell nicht als 
Firmeninhaber auftrat, da er bereits 3 Jahre zuvor mit einem anderen Unternehmen In 
Konkurs gegangen war, 
Als auch die neue Firma in erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten geriet, wurde sie 
zunächst von der örtlichen Sparkasse mit Krediten gestützt, die Jedoch auch nicht 
mehr den Konkurs Mitte 1979 verhindern konnte. Das _sich anschließende Ermittlungs-
verfahren des Giroverbandes gegen die Verantwortlichen der Sparkasse wegen zu 
hoher Kreditvergabe wurde schließlich eingestellt, 

Das Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigte kam im September 1979 durch 
Mitteilung des Konkursgerichtes an die Staatsanwaltschaft in Gang. Von den Im Rah-
men derartiger Konkurs-Ermittlungsverfahren routinemäßig überprüften Tatbeständen 
ergab sich lediglich eine Verletzung des § 529 RVO durch Nichtabführung von Arbeit-
nehmeranteilen zur Sozialversicherung für die Monate November/Dezember 1978 in 
Höhe von DM 16,000. 
Diesbezüglich erfolgte im Dezember 1980 mit Zustimmung des Gerichts Einstellung 
nach § 153 Abs, 1 StPO, da die Beschuldigte faktisch die Geschäfte nicht In den 
Händen halte und so "ein - wenn auch angesichts der nahezu hoffnungslosen finan-
ziellen Lage zur Tatzeit vermeidbarer - Irrtum ••• nicht auszuschließen" sei. 

w.ll 
Das Verfahren richtet sich gegen die geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH, A 
und B. A war Deutscher und Student der Rechtswissenschaft, B, Türke, studierte 
Volks- und Betriebswirtschaft, Beide halten die Gesellschaft Mitte 1978 gegründet, um 
mit ihr verschiedene Maklergeschäfte und den Handel mit Schafskäse zu betreiben. 
Ein Jahr darauf mußte die Gesellschaft Jedoch bereits wieder Konkurs anmelden, da 
sie bei einem Käsegeschäft hohe Verluste gemacht halte und keine Mitte! aufbrachte, 
um eventuelle Schadensersatzforderungen einzuklagen, 

Das Verfahren war Im Dezember 1979 durch Abgabe des Konkursgertchts an die 
Staatsanwaltschaft in Gang gekommen. Diese stellte fest, daß die Beschuldigten nur 
eine mangelhafte Buchführung und für 1978 noch keine Bilanz erstellt hatten. Sie 
stellte das Verfahren wegen Vergehens gemäß § 283b Abs, 1 StGB Jedoch Im Novem-
ber 1980 mit Zustimmung des Gerichts gemäß § 153 Abs, 1 StPO ein, da sich der 
strafrechtliche Vorwurf nur auf ein Jahr Geschäftstätigkeit und eine Bilanz erstrecke 
und die Beschuldigten Im übrigen unbestraft seien, 

Die Beschuldigten A, B und C waren geschäftsführende Gesellschafter einer Tex-
tlllenherstellungs- und Vertlebs-GmbH. A halte die Gesellschaft 1971 als "Ergänzung" 
zu den von seiner Ehefrau betriebenen Boutiquen gegründet. Im September 1974 
waren B und C, hauptberuflich Architekten, In die Gesellschaft eingetreten, Die Ehe-
frau des B beteiligte sich an den Boutiquen, 
Da zu diesem Zeitpunkt die Geschäfte gut gingen, hatte A bereits frühzeitig den 
Vertrieb der GmbH auf ein Vertreter-System umgestellt, d.h. die Bestellungen wurden 
von den Außendienstmitarbeitern hereingeholt und die Produktion ohne Überprüfung 
der Liquidität der Jewelllgen Auftraggeber durchgeführt. Aufgrund des In der Textil-
branche üblichen relativ hohen Zahlungsziels und des Umstandes, daß die Vertreter 
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unabhängig von der Durchführbarkeit der Aufträge ihre Provisionen erhielten, geschah 
es in der Folge, daß viele Kunden sich erst sehr spät als kreditwürdig erwiesen und die 
Zahlungen ausfielen, 
Als sich im November 1974 herausstellte, daß trotz nominal ausreichend hoher Forde-
rungsbestände die Verbindlichkeiten real nicht mehr abdeckbar waren, beantragte A 
die Eröffnung eines Vergleichsverfahrens, das im August 1975 wieder eingestellt wurde 
und in ein Anschlußkonkursverfahren mündete. 

Die (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft erhielt davon routinemäßig durch das Konkurs-
gericht Mitteilung. Im Oktober 1975 zeigte die AOK an, daß dort für den Monat No-
vember 1974 keine Sozialversicherungsbeiträge mehr eingegangen seien. Die Staats-
anwaltschaft gab darauf im November 1975 die Akten der Kriminalpolizei zur Ermitt-
lung. 
Aus unerfindlichen Gründen begannen die polizeilichen Ermittlungen Jedoch tatsächlich 
erst zwei Jahre später und verzögerten sich sodann nochmals erheblich, da in der 
Zwischenzeit die Buchführung der GmbH beim Konkursverwalter verloren gegangen 
war. 

Vor den 43 angeschriebenen Gläubigern fühlte sich lediglich eine lieferantin betrü-
gerisch getäuscht. Bel ihr hatten die Beschuldigten noch am 30.10.1974 eine Bestel-
lung getätigt und am 31.11.1974, also bereits nach Vergleichsantragsstellung, einen 
Wechsel in Zahlung gegeben, der schließlich auch platzte, Der lieferantin war da-
durch angeblich ein Schaden In Höhe von ca. DM 8.000 entstanden. Es entstand 
ferner der Verdacht, daß die Beschuldigten noch nach Konkurseröffnung Ende 1975 
Waren aus ihrem Lager abgefahren und den Boutiquen ihrer Ehefrauen zugeführt 
hätten. Für 1973 war keine Bilanz mehr erstellt worden. 

Erst Anfang 1979 wurden die Beschuldigten zu den Vorwürfen gehört. Sie bestritten 
übereinstimmend, Vermögensgegenstände der GmbH beiseite geschafft zu haben. 
Vielmehr habe die angeblich geschädigte lieferantln selbst ohne Quittung und quasi im 
Handstreich Waren im Werte von ca. DM 30.000 aus dem Lager abtransportiert. Bel 
der Warenbestellung Ende Oktober und auch bei der Wechselhingabe sei man davon 
ausgegangen, zahlen zu können. A erklärte, die Bilanz für 1973, die laut Gesell-
schaftsvertrag erst am 31.10.1974 fertiggestellt sein mußte, habe man auf Anraten des 
Rechtsanwalts und späteren Konkursverwalters nicht mehr erstellen lassen, da nicht 
sichergestellt gewesen sei, daß man den Steuerberater würde bezahlen können, Die 
Beschuldigten hätten persönlich Jeweils zwischen DM 80,000 und DM 160.000 ver-
loren. 

Ende April 1979 gab die Polizei das Verfahren an die Staatsanwaltschaft zurück, die 
die Beschuldigten im November 1979 zu einer letzten Vernehmung lud, Nunmehr 
meldete sich erstmalig eine Anwaltskanzlei zur Verteidigung der Beschuldigten und bat 
um Akteneinsicht. 
Die Staatsanwaltschaft hob darauf die Vernehmungstermine wieder auf und stellte das 
Verfahren im Dezember 1979 nach § 153 Abs, 1 StPO ein. Zur Begründung führte sie 
aus, die Bilanz 1973 sei laut Gesellschaftsvertrag erst am 31.10.1974 zu erstellen 
gewesen, dies sei trotz Verstoßes gegen § 41 GmbHG vom Notar so augenommen 
worden, so daß die Fristüberschreltung bis zur Vergleichsantragstellung danach nur 
gering sei. Hinsichtlich des Betruges zu Lasten der lieferantln sei nicht geklärt, ob 
durch Warenentnahme der Lleferantln ein Schaden tatsächlich eingetreten sei. Zu 
berücksichtigen sei schließlich, daß sämtliche Beschuldigte erhebliche persönliche 
Verluste erlitten hätten. 

Fall 99 

Die Beschuldigte A, diplomierte Volkswirtin, war seit Übernahme 1974 Alleingesell-
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schafterin und formell Geschäftsführerin einer GmbH & Co KG auf dem Immobilien-
und Baumarkt, Ihr Ehemann, der Beschuldigte B, führte fakllsch die Geschäfte des 
Unternehmens, 
Die Firma war bereits seit 1972, noch vor Übernahme durch die A, überschuldet und 
Ende 1976 mit einem Minussaldo von ca, DM 2 Mio konkursreif, Gleichwohl stellt.en die 
Beschuldigten keinen Konkursantrag. 

Im September 1978 erstatteten 3 Immobilienkäufer Strafanzeigen gegen die Beschul-
digten bei der Staatsanwaltschaft, da sie sich im Rahmen der Geschäfte betrogen 
fühlten, Gegen B wurde das Verfahren schon bald darauf gemäß § 154 StPO einge-
stellt, da er wegen vergleichbarer Straftaten zuvor bereits zu 4 Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt worden war. A war diesbezüglich nichts nachzuweisen, so daß Insoweit Ein-
stellung nach§ 170 Abs, 2 StPO erfolgte, , 

Im Rahmen der Betrugsermittlungen war die Staatsanwaltschaft jedoch auf die 
schlechte Finanzsituation der Firma aufmerksam geworden und halte aufgrund eines 
eingeholten Wlrtschaftssachverständigengutachtens auch von der hohen Überschul-
dung zum Jahresende 1976 Kenntnis erhalten, Sie hatte ferner ermitl-elt, daß die KG 
noch im Jahre 1977 von einer örtlichen Bank einen Kredit über DM 2,9 Mio erhalten 
und die A deshalb offenbar auch nach Kenntnis der Bilanz 1976 im Mal des Folge-
jahres noch auf eine Sanierung des Unternehmens gehofft hatte. 

Aus diesem Grunde stellte sie das Verfahren gegen A wegen unterlassener Konkurs-
anmeldung im Dezember 1980 nach § 153 Abs, 1 StPO ein, Auf die Einholung der 
Zustimmung des Gerichts wurde verzichtet, da "geschütztes Rechtsgut der §§ 130a, 
130b, 177a HGB ... im weitesten Sinne das Vermögen der Gläubiger" sei, 

Das Verfahren richtet sich gegen 6 Beschuldigte, Inhaber bzw. Angestellte einer Wein-
und Sektkellerei, die in Form einer GmbH betrieben wurde. 
Die Gesellschaft war 1974 als Nachfolgeunternehmen mehrerer kleinerer Kellereien 
gegründet worden, Zunächst übernahm die damals 23jährige Beschuldigte A, Tochter 
des ebenfalls Beschuldigten B, der der Inhaber der größten Mutterkellerei gewesen 
war, die Geschäftsführung. In der Folge kam es wiederholt zu Unregelmäßigkeiten bei 
der Weinverarbeitung, die in zahlreichen Beanstandungen der zuständigen Wein-
prüfstelle an das chemische Untersuchunsamt Trier ihren Niederschlag fanden, Ferner 
wurde in drei Fällen Wein als geprüfter Qualitätswein in den Verkehr gebracht, obwohl 
das entsprechende Zertifikat noch nicht erteilt war, 
Als die Behörde darauf die Zuverlässigkeit der A in Frage stellte und die Gesellschafter 
aufforderte, einen neuen Geschäftsführer zu bestellten, übernahm der Beschuldigte C, 
Onkel der A, der zwar selbst Gesellschafter der GmbH war, im wesentlichen aber 
einen eigenen - branchenfremden - Betrieb führte, Ende 1975 die Geschäftsführung. 
Als aber auch danach die Beanstandungen durch die Weinprüfstelle nicht zurück-
gingen, wurde der Betrieb vorübergehend behördlich geschlossen, 
Im Januar 1976 übernahm der Beschuldigte c, ebenfalls Gesellschafter der GmbH, 
übergangshalber die Geschäftsführung, worauf das Unternehmen seine Tätigkeit 
wieder aufnehmen durfte. Er wurde Im April 1976 durch den Beschuldigten E abgelöst, 

. der die Firma bis zu deren Liquidation im Oktober 1976 führte, Auch unter der Ge-
schäftsführung von D und E kam es jedoch noch zu Beanstandungen wegen fehler-
hafter Weinaufbereitung. 

Die für Weinstrafsachen überbezirkllch zuständige Staatsanwaltschaft hatte das Straf-
verfahren im März 1976 aufgrund entsprechender Meldungen des chemischen Unter-
suchungsamtes eingeleitet, Sie ermittelte außer gegen die genannten Geschäftsführer 
A, C, D und E auch gegen den Kellerelangestellten F, der die Weinbereitung durch-
geführt hatte, und gegen B, da dieser angeblich auch In der GmbH maßgeblichen 
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Einfluß auf die Kellereiarbeil gehabt haben sollte. 

F ließ sich dahingehend ein, er habe mangels eigener Fachkenntnisse Im wesentlichen 
nach den Anweisungen der A und B die Weine verarbeitet. Das Verfahren gegen ihn 
wurde nach § 170 Abs, 2 StPO eingestellt. Gegen B war In der Zwischenzeit ein 
umfangreiches anderweitiges Strafverfahren angelaufen, worauf das hier in Rede 
stehende Verfahren nach§ 154 StPO eingestellt wurde, 
Gegen A erhob die Staatsanwaltschaft im Juli 1979 Anlage zum Schöffengericht 
wegen drei ihn ihre Geschäftsführerzeit fallende Weinauslieferungen als Qualitätsweine 
- insoweit wegen Betruges i.S.d. § 263 StGB - sowie wegen der Unregelmäßigkeiten 
im übrigen, die als Ordnungswidrigkeiten i.S.d. Weingesetzes angesehen wurden. 

Gegen C, D und E stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren im Oktober 1979 nach 
§ 153 Abs. 1 StPO ein, obwohl in ihren Verantwortungsbereich keine Straftaten, 
sondern allenfalls Ordnungswidrigkeiten gefallen waren. Zur Begründung wurde aus-
geführt, C und D seien lediglich "Strohmänner" gewesen. Eine Einstellung nach § 170 
Abs. 2 StPO scheitere aber daran, "daß sie als Geschäftsführer der GmbH die kauf-
männische Verantwortung für das Unternehmen übernommen haben und deshalb auch 
überwachungspfllchllg" gewesen seien. B sei im wesentlichen nur noch mit der Ab-
wicklung der Firma befaßt gewesen. Auch gegen ihn habe aber nicht nach § 170 
Abs. 2 StPO verfahren werden können, "nachdem in der Zeit seiner Geschäftsführung 
Beanstandungen vorlagen". 

E!!L.1Ql 
Die Beschuldigten A und B waren Gesellschafter einer GmbH, die sich mit der Her-
stellung von Gabelstaplern befaßte und in Zusammenarbeit mit einer Bank als Nach-
folgerin einer anderen notleidend gewordenen Firma Anfang 1976 gegründet worden 
war. A fungierte zudem als Geschäftsführer. 
Als sich Mitte 1977 herausstellte, daß das vorgesehene Sanierungsprogramm geschei-
tert war und die GmbH in Konkurs gehen mußte, kam es zu mehreren Strafverfahren 
gegen die Beteiligten, unter anderem dem vorliegenden aufgrund der Strafanzeige 
einer um DM 25.000 geschädigten Lleferantenfirma wegen verspäteter Konkursan-
meldung. 

Die anfangs mit der Sache befaßte Staatsanwaltschaft gab das Verfahren bereits nach 
kurzer Zeil an die zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft ab, die ermittelte, d~R 
die GmbH bereits Ende 1976 überschuldet und zahlungsunfähig gewesen war. 
Sie befand A als Täter der §§ 64, 84 GmbHG, B, der stets beratend tätig geworden 
war, als Teilnehmer für strafbar und wollte das Verfahren zunächst nach § 153a Abs. 1 
StPO unter Auferlegt.mg einer Geldbuße In Höhe von Je DM 2,000 einstellen. Der 
Beschuldigte A war damit auch grundsätzlich einverstanden, regte allerdings eine 
gegenüber B niedrigere Buße an. B erklärte sich zweimal einverstanden, widerrief 
seine Erklärungen Jedoch Jeweils kurz darauf und verlangte danach in mehreren 
Schreiben an die Staatsanwaltschaft kategorisch die Einstellung wegen erwiesener 
Unschuld, worauf seitens der Staatsanwaltschaft über Monate nicht reagiert wurde. 
Ohne daß weitere Ermittlungshandlungen angestellt worden wären, stellte sie das 
Verfahren schließlich Mitte 1979 gegen A nach § 153 Abs. 1 StPO, gegen B nach 
§ 154 StPO ein, da die subjektive Tatseite letztlich nicht nachweisbar und im übrigen 
der Schaden gering sei. B war in der Zwischenzeit in anderer Sache wegen Nötigung 
zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt worden. 

Fall 102 

Das Verfahren richtete sich gege('l den 1929 geborenen geschäftsführenden Gesell-
schafter einer GmbH & Co KG auf dem Bausektor. 
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Sein Im September 1977 eingereichter Konkursantrag wurde im gleichen Monat man-
gels Masse abgelehnt, worauf das Gericht routinemäßig die Staatsanwaltschaft In 
Kenntnis setzte. 

Diese brachte bei der AOK in Erfahrung, daß der Beschuldigte neben kleineren Rück-
ständen aus den Monaten März und Juni 1977 in Höhe von ca. DM 1.000 für seine 19 
Beschäftigten angeblich Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung In Höhe von 
DM 11.000 für die Monate Juli bis September 1977 nicht ordnungsgemäß abgeführt 
habe. Der Beschuldigte erklärte dazu, er habe für August/September überhaupt keine 
Löhne und Gehälter mehr bezahlt, so daß auch keine Abgaben angefallen seien, was 
schließlich auch von der AOK eingeräumt wurde. 

Die Staatsanwaltschaft stellte danach wegen der Rückstände für März/ Juni 1977, die 
der Beschuldigte inzwischen beglichen hatte, das Verfahren mit Zustimmung des 
Gerichts und der AOK im April 1979 nach § 15.3 Abs. 1 StPO ein, da es sich mög-
licherweise um ein Versehen gehandelt habe. 
Hinsichtlich der ein routinemäßig angestellten Ermittlungen wegen verspäteter Kon-
kursanmeldung gem. §§ 84 GmbHG, 177a, 130b HGB und falscher bzw unterlassener 
Buchführung/BIianzierung gem. §§ 283 Abs. 1, 283b Abs. 1 StGB wurde das Ver-
fahren nach § 170 Abs, 2 StPO eingestellt, 

Der Beschuldigte A war seit 1972 geschäftsführender Gesellschafter einer Bau-GmbH 
& Co KG. Der Beschuldigte B war "Hauptgesellschafter" und Namensgeber des Unter-
nehmens, das er in eine Vielzahl ähnlicher Gesellschaften im In- und Ausland ein-
gebettet hatte. Diese anderen Firmen dienten z. T. als Kreditbeschaffer für die hier in 
Rede stehende KG, 
Nachdem Ende der 60er Jahre noch Jahresumsätze In Höhe von DM 4-7 Mio getätigt 
wurden, geriet das Unternehmen danach in den Sog der negativen konjunkturellen 
Entwicklung auf dem Bausektor. Gegenüber sinkenden Erlösen ließen sich die Un-
kosten nicht adäquat ausbauen, was auf die Rentabilität des Unternehmens durch-
schlug. Zumindest 1975 arbeitete die Firma mit Verlust, ab 1976, als der Umsatz unter 
1 Mio DM gesunken war, mit größeren Einbußen. Als Folge ergaben sich zumindest In 
der 2, Hälfte 1976 Zahlungsschwlerlgkelten, die Anfang März 1977 zur Zahlungs-
einstellung führten. Zu diesem Zeitpunkt wurde seitens einer Gläublgertn Konkurs-
antrag gestellt, der Im Mal 1977 mangels Masse abgelehnt wurde, 

Die routinemäßig eingeschaltete Staatsanwaltschaft ermittelte, daß bei vier verschie-
denen Krankenkassen für August i 976 sowie für die Monate November 1976 bis April 
1977 Sozialversicherungsbeitragsrückstände in Höhe von Insgesamt DM .30.000, davon 
die Hälfte Arbeitnehmeranteile, bestanden, Eine Kasse erstattete diesbezüglich Straf-
anzeige. 
Eine Lieferanlln, deren Forderung In Höhe von DM 1,100 nicht beglichen worden war, 
wies die Staatsanwaltschaft auf ihren Verdacht hin, daß die Konkursanmeldung vor 
März 1977 hätte erfolgen müssen. 
Diese Vermutung wurde Jedoch durch ein umfangreiches Gutachten des Wirtschafts-
referenten der benachtbarten (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft widerlegt. 
Der Beschuldigte A selbst gab an, der Firmenzusammenbruch sei lediglich auf uner-
wartete und möglicherweise unberechtigte Privatentnahmen In Höhe von DM 350,000 
durch den Beschuldigten B bewirkt worden. Überhaupt sei dieser zuletzt bei ver-
schiedenen Kreditanstalten in schlElchten Leumund geraten, weshalt> diese Ihre Kredit-
rahmen deutlich elngeschränl<t hätten. Die Sozlalversicherungsbeltragsrückstände 
bezögen sich auf Gehälter, die tatsächlich nicht mehr zur Auszahlung gelangt seien, 
sie seien Jedoch zwischenzeitlich weitgehend ausgeglichen, 
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Ende Januar 1979 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen A hinsichtlich 
des RVO-Vergehens mit Zustimmung des Gerichts nach § 153 Abs. 1 StPO ein. Sie 
bezog sich dabei auf die erfolgte Schadenswiedergutmachung und - formularmäßig -
darauf, daß es sich um einen Einzelfall gehandelt habe. Hinsichtlich des Verdachts der 
unterlassenen (rechtzeitigen) Konkursanmeldung, sowie Betruges zu Lasten des 
Lieferanten erfolgte Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO. 
Das Verfahren gegen 8 wurde wegen eines aufgetauchten Verdachts der Pfandkehr (§ 
136 StGB) abgetrennt. 

w..J..Q.!i 
Der Beschuldigte war von 1954 bis 1976 geschäftsführender Komplementär einer 
mittelständischen Bank, die als KG geführt wurde. 
Als Im Zuge der Flaute im Bauwesen eine der Hauptkreditnehmerinnen, eine Unter-
nehmensgruppe mit mehreren Gesellschaften und Einzelfirmen, 1976 zusammenbrach, 
war auch die Bank nur noch durch Übernahme anderer Geldinstitute zu reiten. Der 
Beschuldigte verlor dabei ebenso wie die übrigen Gesellschafter seine Stellung und 
erhebliche Gelder. 

Das Ermittlungsverfahren kam Mitte 1978 durch Anzeige zweier ehemaliger Komman-
ditisten der Bank, einer vorsitzender Richter am OLG i.R., der andi::re Rechtsanwalt 
und Notar, In Gang. Sie warfen dem Beschuldigten vor, der genanntenFlrmengruppe 
vcn 1970 bis 1976 weil über das Limit hinaus und ohne hinreichende Sicherung Kre-
dite eingeräumt und dadurch den Niedergang der Bank bewirkt zu haben. Ihm seien im 
Gegenzuge dazu persönlich von der beherrschenden Figur der Firmengruppe sehr 
günstige Immobilien bescriafft worden. 
Ferner habe der Beschuldigte auch anderen Kunden im Teilzahlungsbereich unzu-
reichend gesicherte Kredite eingeräumt und schließlich eine Bürgschaft in Höhe von 
ca. DM 1 Mio übernommen ohne dies dem Verwaltungsrat mitzuteilen. Insgesamt sei 
den Gesellschaftern durch die Handlungsweise des Beschuldigten ein Schaden von 
zuminde,o;t DM 2 Mio entstanden. 

Die Staatsanwaltschaft ermittelte 19 Monate wegen Untreue nach § 266 Abs. 1 StGB, 
wobei sie die beiden Anzeigeerstalter und den Beschuldigten mehrfach ausführlich 
vernahm und In dem inzwischen neu geführten Bankhaus die Vorgänge nachzuzeich-
nen versuchte. 

Sie kam dabei zu dem Ergebnis, daß dem Beschuldigten lediglich für die Zeil ab 1974 
und hinsichtlich der Kreditgewähnmg an die Firmengruppe ein Vorwurf zu machen sei. 
Erst ab diesem Zeitpunkt waren die sich zunächst zur allseitigen 7ufriedenheit ent-
wickelnden Kreditbeziehungen schwierig geworden. 
Die Staatsanwaltschaft befand das Verschulden insoweit jedoch für gering, da für eine 
Fortführung der Kreditgewährung gesprochen habe, die angefangenen Bauvorhaben 
zu vollenden, um überhaupt Absatzmöglichkeiten zu schaffen. Auch habe es durchaus 
realistische Aussichten auf eine Stützung der Firmengruppe durch Auslandsgewinne 
gegeben, die sich dann jedoch schließlich zerschlagen hätten. 

Das Verfahren wurde daher Anfang 1980 mit Zustimmung des Gerichts nach § 153 
Abs. 1 StPO eingestellt. 
"Abweichend von den üblichen Gepflogenheiten" begründete der bearbeitende Staats-
anwalt die Entscheidung gegenüber den Anzelgeerstattern schriftlich über neun 
Schreibmaschinenseiten, 

Fall i05 

Der frühere bulgarische Staatsangehörige, seil 1975 in der Bundesrepublik lebende, 
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Jetzt staatenlose Beschuldigte A, vorbestraft wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, 
Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes, war seit Mai 1979 geschäftsfüh-
render Gesellschafter einer Bau- und Montage-GmbH. Die Eintragung der Gesellschaft 
hatte er durch Vortäuschung der handwerksrechtlichen Voraussetzungen erreicht, 
indem er einen zum Schein geschlossenen Arbeitsvertrag mit einem "technischen 
Betriebsleiter" bei der Handwerkskammer vorgelegt hatte. Das tatsächliche Be!äti-
gungsfeld der Firma war jedoch der illegale Arbeitnehmerverleih von meist als Touri-
sten In die Bundesrepublik eingereisten Türken und Jugoslawen an eine andere Bau-
firma. 
Ein echtes Firmendomizil hatte die GmbH des Beschuldigten A nicht. Wie - nach den 
aktenkundigen Erfahrungen der bearbeitenden Staatsanwaltschaft - in solchen Fällen 
nicht unüblich, führte A die "Buchhaltung" und Geschäftsunterlagen in einem Akten-
koffer mit sich herum und führte die Geschäfte von -seinem Jeweiligen Aufenthaltsort 
aus. Seine Freundin, die Beschuldigte B, die - jedenfalls zum Schein - als Angestellte 
in der GmbH beschäftigt war, chauffierte A zu den verschiedenen Baustellen. 

In der Zeit von Mai 1979 bis Februar 1980 verlieh A 42 nicht im Besitz einer Arbeits-
genehmigung befindliche Ausländer, was insgesamt 8,273 Arbeitsstunden und einem 
Umsatz von DM 184.430 entsprach. Er gab für diese Zeit weder Umsatz- noch Lohn-
steuervoranmeldungen ab, wodurch ein Steuerschaden in Höhe von DM 54.000 ent-
stand. Außerdem führte er keine Sozialversicherungsbeiträge ab, was bei der AOK zu 
einem Ausfall von DM 18.000 (Arbeitnehmeranteile) führte. 

Das Verfahren war im Februar 1980 durch einen Hinweis auf illegale Ausländer bei der 
Polizei, die die Sache sofort an die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft 
weiterleitete, in Gang gekommen. A wurde in Untersuchungshaft genommen, im Juli 
1980 angeklagt und einen Monat darauf wegen Vergehen gemäß§§ 15 AÜG, 370 AO, 
529 RVO zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt. 

Die Beschuldigte B hatte sich dahingehend eingelassen, von den Geschäften des A 
nichts näheres gewußt zu haben, was durch die Ermittlungen nicht wiederlegt werden 
konnte. Die Staatsanwaltschaft ging "aufgrund der gesamten Umstände" davon aus, 
daß "eine eventuelle Schuld der Beschuldigten (wegen Beihilfe zu den Straftaten des 
A) Jedenfalls gering wäre, so daß ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 
nicht besteht", Sie stellte das Verfahren im Juli 1980 nach§ 153 Abs. 1 StPO ein. 

Fall 106 

Der Beschuldigte A war Verwaltungsoberinspektor bei einer Landesversicherungs-
anstalt. 
In den Jahren 1978 und 1979 hatte er durch Manipulation am Buchhaltungscomputer 
fiktive Versicherungsgelder in Höhe von insgesamt ca. DM 107,000 auf Konten seiner 
Ehefrau, der Beschuldigten B, und des Beschuldigten C überweisen lassen, Die B 
hatte er erst nach Beendigung der Manipulationen kurz vor Eingang der Gelder, C 
noch später informiert. 

Das Verfahren war im August 1979 durch Strafanzeige der Landesversicherungsanstalt 
entstanden. 
Der Beschuldigte A war voll geständig, gab jedoch zu bedenken, daß er zur Tatzeit 
beruflich sehr angestrengt gewesen sei, auch habe ihm die Landesversicherungs-
anstalt das Vergehen durch mangelnde Sicherheitsvorkehrungen sehr leicht gemacht. 
Die B, die zunächst als Zeugin gehört worden war, ehe das Verfahren auch auf sie 
wegen Beihilfe zu Betrug und Untreue ausgedehnt wurde, erklärte, sie sei zwar nicht 
mit aer Handlungswei~e ihres Mannes einverstanden gewesen, habe aber nicht ein-
schreiten können, ohne ihn praktisch anzuzeigen. 
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.3egen sie wurde das Verfahren mit Zustimmung ces Gerichts Im April 1980 nach § 153 
Abs. 1 StPO eingestellt, da sie sich in einer notstandsähnlichen Situation befunden 
habe. Gegen A wurde Anklage erhoben und auf eine Freiheitsstrafe mit Bewährung 
erkannt. Das Verfahren gegen C, dem man die subjektive Beihilfeseite nicht 
nachweisen konnte, wurde nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 

Fall 107 

Die Beschuldigten A und B waren geschäftsführende Gesellschafter einer Sauna-
Technik-GmbH. 
Als Anfang 1978 der Konkurs über das Unternehmen eröffnet und zwei Monate später 
mangels Masse wieder eingestellt wurde, begann die zuständige (Schwerpunkt-) 
Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen. 
Es ergab sich, daß Zahlungsunfiihigkeit noch nicht vor Konkursantragstellung ein-
getreten war, wohl aber die Gesellschaft bereits die Jahre 1974 bis 1976 mit Verlust 
abgeschlossen hatte. ferner stellte sich heraus, daß die B lediglich bis März 1977 in 
der Geschäftsführung tätig gewesen war. 
Die Staatsanwaltschaft ging darauf hinsichtlich B zunächst von verspäteter Konkurs-
anmeldung und Bilanzerstellung zu Jahresende 1976 aus. Als B jedoch nachweisen 
konnte, daß sie bereits Anfang März 1977 ausgeschieden war, wurden dieselben 
Delikte zum Jahresende 1975 unterstellt. 
Ence März 1979 teilte die Beschuldigte B mit, sie müsse für ein Jahr mit ihrem Ehe-
mann nach Westafrika reisen. Die Staatsanwaltschaft stellte darauf das Verfahren nach 
§ 153 Abs. 1 StPO ein, da sie Inzwischen festgestellt hatte, daß die Gesellschaft 1975 
wieder mit geringem Gewinn gearbeitet habe und zudem der Beschuldigte A intern für 
die Buchhaltung der Firma zuständig gewesen sei. 
A wurde wegen Vergehens gern. §§ 283 Abs. 1 Ziff. 7b StGB, 84 GmbHG, 529 RVO 
vor dem Schöffengericht angeklagt. 

Fall 108 

Das Verfahren richtete sich gegen 6 Beschuldigte. 
Der Beschuldigte A war geschäftsführender Gesellschafter einer großen Gebäude-
relnlgungs-GmbH mit ständig zwischen 600 und 800 Teilzeitbeschäftigten; B war 
Prokurist dieser Firma. C, D und E waren als Leiter der Buchhaltung beschäftigt und 
zwar C bis Juni 1975, D von Juli 1975 bis April 1978 und E danach. Die Beschuldiqte 
F war während des ganzen Zeitraums In der Buchhaltung in untergeordneter Funktion 
tätig gewesen. 

Von Juni 1975 bis Mai 1978 war In der Lohnbuchhaltung der Firma manipuliert worden. 
Um Teilzeitbeschäftigte unter die Sozialversicherungsgrenze zu drücken, waren ihre 
Löhne nur zum Teil auf ihren Namen abgerechnet und im übrigen über Konten sog. 
"Blinder", d.h. frührer Arbeitnehmer, die buchmäßig nicht gelöscht worden waren, 
gebucht worden (vgl. auch Fall 19). 

Nachdem D im Streit aus der Firma ausgeschieden war, hatte er den Sachverhalt Ende 
Juni 1978 bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Betriebsprüfungen der 
AOK und der Steuerfahndung ergaben, daß auf die genannte Weise an Sozialver-
sicherungsbeiträgen rund DM 728.000 und an Steuern DM 193.000 hinterzogen wor-
den waren (§§ 529 RVO, 370 AO). 
Die Beschuldigten A, B und D schoben steh zunächst wechselseitig die Verantwortung 
tür die Manipulationen zu, bis sie schließlich übereinstimmend einräumten, maßgeblich 
daran beteiligt gewesen zu sein. Gegen sie wurde im Mai 1979 Anklage zum Schöf-
fengericht erhoben. 
Das Verfahren gegen die Beschuldigten C, E und F wurde praktisch nicht betrieben; es 
wurden weder ihre persönlichen Daten ermittelt noch Stellungnahmen eingeholt. Aus 
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Anlaß der Anklageerhebung gegen die übrigen Beschuldigten befindet sich ein 
Vermerk in der Akte, wonach, soweit die Beschuldigten C und E tatverdächtlg seien, 
"aufgrund des Jeweiligen Tatzeitraums" (ein Monat) eine Einstellung nach § 15.3 StPO 
angezeigt" sei. "Aufgrund der untergeordneten Tätigkeit der Beschuldigten F sollte 
auch Insoweit eine Einstellllng nach § 15.3 StPO erfolgen". Tatsächlich wurde das 
Verfahren hinsichtlich C, E und F Im Februar 1980 ohne weiteres nach § 15.3 Abs. 1 
StPO eingestellt. 

Nach Anklageerhebung versuchten die Anwälte der A, B und D eine Einstellung nach 
§ 15.3a StPO zu erreichen. Die Staatsanwaltschaft lehnte dies jedoch aus grundsätz-
lichen Erwägungen, nach denen sie bei der Höhe der hinterzogenen Beträge handele, 
ab. Sie blieb auch ble dieser Haltung, nachdem der namhafte Anwalt des A auf einen 
dort nach § 15.3a Abs. 1 StPO erledigten Fall hinwies, in dem die Vorstandsmitglieder 
eines Fußballvereins Steuerhinterziehungen in Höhe von DM 820.000 zu verantworten 
hatten (vgl. hier Fall 69). 
Die Beschuldigten wurden erstinstanzlich zu Freiheitsstrafen zwischen 6 und 8 Mo-
naten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. 
B ließ über seinen Anwalt zunächst Berufung unter Wiederholung seines Antrags auf 
Einstellung nach § 15.3a StPO einlegen, die er Jedoch später zurückzog. 
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Strafbefehlsfälle 
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Der 1921 geborene Beschuldigte hatte in den Jahren 1964 bis 1976 ein Dachdecker-
Unternehmen betrieben, Danach hatte er die Firma an seinen Sohn übergeben und 
dort noch bis Oktober 1980 als Angestellter mitgearbeitet, Seit November 1981 ist der 
Beschuldigte Rentner, 
Während der gesamten Zelt seiner selbständigen Tätigkeit hatte er in seinen l:inkom-
menssteuererklärungen zu niedrige Beträge angegeben, desgleichen für den Leitraum 
1972 bis 1976 bei den Umsatz-, Gewerbe- und Vermögenssteuererklärungen, wodurch 
ein Gesamtsteuerschaden von knapp DM 200.000 entstand. 

Das Finanzamt hatte den Sachverhalt bei einer routinemäßigen Betriebsprüfung An-
fang 1978 aufgedeckt und im März 1978 ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der 
Beschuldigte räumte dort die Vorwürfe 'dem Grunde nach' ein, bestritt aber die Höhe 
der Steuerverkürzungen. Ihm als Laien seien auch die einschlägigen Steuervorschriften 
nicht hinreichend geläufig gewesen. 
Das Finanzamt gab das Verfahren im November 1980 an die zuständige (Schwer-
punkt-)Staatsanwaltschaft ab, wobei sie eine Anklageerhebung anregte, da die Sache 
"wegen des Umfangs der Verkürzungshandlungen und der Höhe der verkürzten Steu-
erbeträge ... für das Strafbefehlsverfahren nicht geeignet" sei. Gleichwohl beantragte 
die Staatsanwaltschaft ohne weitere Ermittlungen im Januar 1981 beim c:;chöffenge-
richt einen Strafbefehl über 320 Tagessätze a DM 60, der erging unel , echtskräftig 
wurde. 

Der Beschuldigte hatte 1972 gemeinsam mit seinem Vater und einem weiteren Gesell-
schafter eine GmbH & Co KG errichtet, deren Zweck die Planung und Erstellung sowie 
der Verkauf von Eigentumswohnungen war. Bis zum Jahresende 1974 wurde ein 
Bauprojekt abgeschlossen, danach lediglich die bis dahin noch nicht verkauften vier 
Wohnungen verwaltet und schließlich veräußert. Nach dem Ausscheiden des dritten 
Geselllschafters sowie dem Tod seines Vaters war der Beschuldigte ab Februar 1975 
Alleingesellschafter sowohl der KG wie der Komplementärs-GmbH. Er war ferner 
Inhaber dreier Einzelfirmen der Druck- und Anzeigenbranche. 
Bereits 1973 war der Beschuldigte In den Verdacht geraten, im Zusammenhang mit der 
Firmengründung falsche Angaben über die tatsächlich erbrachten Stammeinlagen vor 
dem Registergericht gemacht zu haben (§ 82 GmbHGJ. Er war diesbezüglich jedoch 
Anfang 1974 freigesprochen worden, nachdem er dem Gericht zum Beweis für die 
erbrachten Einlagen ein Kassenbuch der GmbH vorgelegt hatte. 

Das vorliegende Strafverfahren entstand im September 1978, als der Beschuldigte auf 
Antrag zweier Gläubiger die eidesstattliche Versicherung für die GmbH ablegen mußte 
und das Gericht die Staatsanwaltschaft darüber in Kenntnis setzte. Nachdem kurz 
darauf der Beschuldigte die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen 
seiner beiden Gesellschaften beantragte, die im November 1978 auch erfolgte, be-
auftragte die Staatsanwaltschaft die Kripo "mit der Durchführung der erforderlichen 
Ermittlungen", die bis Juli 1980 andauerten. 
Dabei stellte sich heraus, daß die Buchführung nicht laufend geführt, sondern teilweise 
nachträglich und unrichtig erstellt worden war. Insbesondere war auch das bereits 
erwähnte Kassenbuch, dessen Richtigkeit der Beschuldigte in seiner eidesstattlichen 
Versicherung bestätigt hatte, manipuliert worden, 
Ab 1974 hatte der Beschuldigte die GmbH & Co KG praktisch "ausbluten" lassen und 
eingehende Gelder durch Umbuchungen verschiedener Art letztlich zugunsten seiner 
anderen Firmen verwendet. Auf diesem Wege waren bis zur Konkursanmeldung ca. 
DM 150.000 veruntreut worden, die schließlich zur Gläubigerbefriedigung fehlten. Die 
Konkursreife war spätestens mit Ende 1976 eingetreten, wovon der Beschuldigte 
spätestens ein Jahr darauf bei Vorlage der Bilanz 1976 auch Kenntnis erlangt hatte. 
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Der Beschuldigte ließ sich zu den Vorwürfen inhaltlich nicht ein. Nachdem er vor der 
Polizei jede Aussage verweigert hatte, meldete sich sein Rechtsanwalt bei der Staats-
anwaltschaft erst im September 1980, als diese sich der Erteilung eines Reisepasses 
widersetzte. Der Verteidiger kündigte eine ausführliche schriftliche Stellungnahme und 
ein Sachverständigengutachten an, die jedoch nicht erfolgten, da angeblich die Buch-
haltungsunterlagen nicht mehr auffindbar waren. 

Anfang Mai 1981 schloß die Staatsanwaltschaft, die das Verfahren zwischenzeitlich 
Intern von ihrer Wirtschaftsabteilung bearbeiten ließ, die Ermittlungen ab, Hinsichtlich 
der Vorwürfe des Bankrotts gemäß § 283 Abs, 1 StGB durch nicht ordnungsgemäße 
Führung der Kassenbücher und daraus folgend Erstellung unrichter Bilanzen sowie der 
falschen Versicherung an Eides Statt gemäß § 156 StGB wurde das Verfahren gemäß 
§ 154 StPO eingestellt. Im übrigen - wegen verspäteter Konkursanmeldung gemäß 
§ 84 GmbHG sowie Untreue gemäß § 266 StGB - beantragte sie beim Schöffengericht 
einen Strafbefehl über 500 Tagessätze ä DM 50, der erging und rechtkräftig wurde. 

Die Eheleute A und B betrieben ein Einzelunternehmen, das die Verteilung von Werbe-
material an Einzelhaushalle zum Gegenstand hatte, Die A war als Inhaberin der Firma 
eingetragen, B figurierte offiziell als Vertriebsleiter, Die Frima hatte sich auf dem Markt 
mit Dumping-Preisen durchgesetzt. Sie erhielt von zahlreichen Unternehmen ver-
schiedenster Art Werbebroschüren und -zeitschriften für ein bestimmtes Gebiet, die sie 
durch Subunternehmen und Einzelverteiler in die Haushalte zustellen ließen. 
Durch Strafanzeige eines ehemaligen Mitarbeiters X, der offenbar im Streit aus dem 
Unternehmen ausgeschieden war und gegen den die Beschuldigten bereits ein Straf-
verfahren wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung initiiert 
hatten, an die Staatsanwaltschaft gerieten A und B Im April 1978 in den Verdacht, seit 
Mitte 1977.beträchtliche Teile des Werbematerials nicht verteilt, sondern umgehend an 
Altpapierverwertungen weitergeleitet zu haben, X wollte angeblich selbst wiederholt 
solche Transporte durchgeführt haben und berief sich diesbezüglich zudem auf seinen 
ehemaligen Kollegen Y, der seine Behauptungen auch bestätigte, Die der Kontrolle der 
Auslieferung dienenden Bestätigungszettel einiger Empfänger seien zudem zur Täu-
schung der Auftraggeber gefälscht worden. Ferner behauptete X, A und B hätten 
durch falsche Schadensabrechnungen nach einem Kfz-Unfall einen Versicherungs-
betrug begangen und sich zudem d-er Steuerhinterziehung und Urkundenfälschung 
strafbar gemacht, indem sie die Lohnabrechnungen ihrer Mitarbeiter so manipuliert 
hätten, daß diese in entsprechende Sozialversicherungsfrelgrenzen gefallen seien. 
Schließlich hätten A und B ihre Subunternehmer und Einzelverteiler unter Androhung 
von Gehaltsabzügen genötigt, auch an Feiertagen und nachts Werbematerial zu 
verteilen, 

A und B, die die Firma Inzwischen in eine GmbH umgewandelt hatten, bestritten die 
Vorwürfe vollen Umfangs. Die Lieferungen an Altpapierverwerter hätten lediglich 
überschüssiges Werbematerial betroffen, insoweit sei man mit den Auftraggebern einig 
gewesen. Im übrigen habe man die Geschäfte stets ordnungsgemäß abgewickelt. 
Offensichtlich handele es sich bei der Strafanzeige um einen Racheakt des X. 
Ermittlungen bei zwei angeblich betroffenen Auftraggebern ergaben, daß dort durch-
aus Unregelmäßigkeiten beobachtet, diesbezüglich aber keine intensiveren Kontroll-
maßnahmen durchgeführt worden waren. 

Im Dezember 1978 erstattete eine der bereits vernommenen Auftraggeberfirmen 
Strafanzeige gegen die A wegen eines Vorfalls, der nur indirekt mit den obigen Be-
schuldigungen in Zusammenhang stand. A hatte bei der anzeigenden Firma Garten-
mobiliar gekauft und dieses mit Scheck bezahlt, den sie später sperren ließ. 
m anschließenden Zivilstreit hatten A und B sich dahingehend eingelassen, sie hätten 
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noch offene Forderungen aus Werbungsverteilungen gegen die Firma gehabt, die diese 
wegen angeblich unvollständiger Verteilung nicht beglichen hätte. Dies hätten sie erst 
später bemerkt und dann den Scheck sperren lassen, Beim Kauf habe keine betrü-
gerische Absicht vorgelegen. Entsprechendes erklärten die Beschuldigten später auch 
gegenüber der Staatsanwaltschaft, 

Diese stellte das Verfahren hinsichtlich der Vorwürfe des Versicherungsbetruges, der 
Steuerhinterziehung, der Urkundenfälschung und der Nötigung im Januar 1979 nach 
§ 170 Abs, 2 StPO ein, da sich die Verdachtsmomente des X diesbezüglich nicht 
erhärtet hatten, 
Wegen Betruges durch Nichtauslieferung des Werbematerials und Zahlung mit dem 
später gesperrten Scheck beantragte sie gleichzeitig Strafbefehl beim Schöffengericht 
über je 60 Tagessätze a DM 45, die auch ergingen, 

Die Beschuldigten legten Einspruch ein, worauf sie in der Hauptverhandlung im Sep-
tember 1979 freigesprochen wurden, X hielt aufgrund eines "Vergleiches" in einem von 
A und B gegen ihn angestrebten Privatklageverfahren seine Behauptungen nicht mehr 
aufrecht und auch der zweite Anzeigeerstalter hat sich mit den Beschuldigten zwi-
schenzeitlich zivilrechtlich geeinigt, 

Die Beschuldigte war Komplementär einer Maschinenfabrlkatlons-KG mit ca, 300 
Arbeitnehmern, die über verschiedene Betelllgungen im In- und Ausland in einer 
mittleren Unternehmensgruppe verflochten war. 
Mitte der 70er Jahre begann die KG aufgrund von ungünstigen Beteiligungen, Kon-
kursen von Geschäftspartnern und nicht durchschlagenden Neuentwicklungen mit 
Verlust zu arbeiten. Anfang 1977 konnte das Unternehmen noch einmal durch Kredit-
einräumung mehrerer Banken und Sparkassen über insgesamt ca. DM 5 Mio sowie 
Gründung einer Betelllgungsgesellschaft der Arbeitnehmer kurzfristig aufgefangen 
werden. Dieser "Sicherheitenpool" war nach Vorlegung von Jahresabschlußbllanzen 
1975 und 1976, vor allem aber aufgrund der wechselseitigen Beteiligungen der Ban-
ken und der Beteiligungsgesellschaft zustande gekommen, erwies sich jedoch in der 
Folge als nicht geeignet, das Unternehmen langfristig zu sanieren, Als nach erfolg-
losem Verlauf eines Vergleichsverfahrens im Januar 1978 das Anschlußkonkursver-
fahren eröffnet wurde, halte die KG Verbindlichkeiten von ca. DM 21 Mio, denen kaum 
nennenswerte realisierbare Aktiva gegenüberstanden, 

Das Strafverfahren wurde von der zuständigen (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft rein 
routinemäßig nach Eröffnung des Konkursverfahrens eingeleitet, Noch Im selben Monat 
äußerten jedoch verschiedene Banken den Verdacht, die vorgelegten Bilanzen seien 
in Richtung auf eine günstigere Ertragslage des Unternehmens manipuliert worden, so 
daß ein Kreditbetrug durch den Beschuldigten zu .vermuten sei. 
Der Verdacht wurde In der Folge durch die Zeugenaussagen mehrerer führender 
Mitarbeiter des Beschuldigten verstärkt, wonach insbesondere die bilanzielle Wert-
ansetzung der sog. "Halbfabrikate", d.h. noch nicht vollständig fertiggestellter Ma-
schinen, im Wege von internen Kostenträgerrechnungen, also Vorfakturierungen, 
erfolgt sei, Dadurch seien nicht die tatsächlichen Wertbestände in bilanzrechtllchem 
Sinne, also die Summe aus Material und Arbeitsaufwand, sondern die vermuteten 
Verkaufserlöse zum Ansatz gekommen, Ferner habe der Beschuldigte die von den 
Mitarbeitern erstellten Inventurlisten willkürlich durch handschriftliche Einfügungen 
nach oben abgeändert und dadurch in der Bilanz einen erheblich höheren Stand als 
tatsächlich vorhanden ausweisen lassen. 

Der Beschuldigte, der erstmalig Im November 1980 vernommen wurde, erklärte, Ko-
stenträgerrechnungen seien zur Bewertung der Aktivseite durchaus üblich, Allerdings 



- 323 -

habe er dieses System erst neu eingeführt, so daß es möglicherweise noch nicht 
· einwandfrei funktioniert habe, Die vorfakturlerten Produkte seien überwiegend bereits 

fest kontrahiert gewesen und nach BIianzersteiiung abgesetzt worden, 
Änderungen in der lnvernturliste habe er lediglich bei der Wertansetzung vorgenom-
men, da auch ältere Bestände z.T. sehr günstig veräußert worden seien, 

Die Staatsanwaltschaft prüfte die Rechtslage sehr sorgfältig und stellte fest, daß die 
Vorfakturierungen angesichts der bereits bestehenden Abnahmeverträge nicht als 
Bilanzfälschungen mit den entsprechenden Täuschungsfolgen bei Vorlage anzusehen 
seien. Anderes ergab sich jedoch bezüglich der veränderten Inventurlisten, Aus den 
beschlagnahmten Unterlagen ließ sich ersehen, daß der Beschuldigte durch Vorsetzen 
von Ziffern die Bestände von zwei- auf dreistellige Anzahl gebracht und dadurch In 
der Bilanz 1975 deren Wertansetzung um insgesamt etwa DM 543,000 erhöhte hatte. 
Ein Betrug zu Lasten der Banken ließ sich gleichwohl mangels kausalen Schadens 
nicht nachweisen, da von deren Seite zwischenzeitlich eingeräumt wurde, daß die 
Kreditgewährung in erster Linie aufgrund der Bildung des Sicherheltenpools, also der 
Beteiligung auch anderer Kreditunternehmen, erfolgt war. Es blieb somit beim Vorwurf 
des Kreditbetruges nach § 265b Abs, 1 StGB, für den ein Schadenseintritt nicht er-
forderlich ist. 

Nach Abstimmung mit dem Verteidiger des Beschuldigten erging diesbezüglich im April 
1981 Strafbefehl über 100 Tagessätze a DM 25. 
Der Beschuldigte hatte zuvor dargelegt, inzwischen als kaufmännischer Angestellter 
bei einer Handelsfirma für ein monatliches Bruttogehalt von DM 1.050 tätig zu sein. Er 
sei zudem aus dem Konkurs der KG mit Millionenforderungen belastet, die er nicht 
begleichen könne, 

Der Beschuldigte war Inhaber eines Elektroinstallationsbetriebes, den er als Einzel-
unternehmen führte. Bedingt durch erhebliche Forderungsausfälle mußte er Ende 1977 
die Eröffnung des Konkursverfahrens beantragen, die im Juli 1978 mangels Masse 
abgelehnt wurde, da auch die noch vorhandenen Forderungen sich als äußerst un-
sicher erwiesen, Danach arbeitete der Beschuldigte als Geschäftsführer in der bran-
chengleichen GmbH seiner Ehefrau, 

Die Staatsanwaltschaft wurde nach Ablehnung der Konkurseröffnung durch das Kon-
kursgericht informiert. Ihre routinemäßigen Nachforschungen ergaben keinerlei An-
haltspunkte für Steuer- oder Konkursdelikte im engeren Sinne. Der Beschuldigte hatte 
jedoch in der Zeit von Januar bis Mai 1977 für seine acht Arbeitnehmer Sozialver-
sicherungsbeiträge in Höhe von DM 2,550 (Arbeitnehmeranteile) nicht abgeführt, 
weshalb die zuständige Krankenkasse gegenüber der Staatsanwaltschaft_ bereits im 
November 1978 "für den Fall der Anklageerhebung Verurteilung zu Schadenswieder-
gutmachung" anregte, 
Die Staatsanwaltschaft beantragte jedoch im Dezember 1979 wegen Vergehens gemäß 
§ 529 RVO beim Strafrichter einen Strafbefehl in Höhe von 25 Tagessätzen a DM SO, 
der auch erlassen wurde, 
Der Beschuldigte ließ über seinen Rechtsanwalt ohne inhaltliche Begründung Ein-
spruch einlegen und gleichzeitig den zuständigen Strafrichter ablehnen, da dieser ihn 
in früheren Zivilstreitigkeiten angeblich benachteiligt habe und mangelnde Kompetenz 
für wirtschaftliche Sachverhalte habe erkennen lassen. Nachdem sein Gesuch wie 
auch eine beantragte Terminverlegung abgelehnt worden waren, wurde der Einspruch 
im Juli 1980 - der Beschuldigte war zum Termin nicht erschienen - verworfen, 

h einem langwierigen Wiederelnsetzungsverfharen, mit dem der Beschuldigte schließ-
lich ebenso Erfolg hatte wie mit dem erneuten Ablehnungsgesuch befand das zustän-
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dige Landgericht intern, daß es sich bei der Sache "nicht um eine Wirtschaftsstraftat 
im Sinne des§ 74c GVG" handele, 
In der erneuten Hauptverhandlung im Juli 1981 wurde das Verfahren ohne Eintritt In 
die SachveFhaltsermittlung in allseitigem Einvernehmen sofort nach § 153a Abs, 2 
StPO vorläufig eingestellt und dem Beschuldigten auferlegt, den Schaden in 6 Monats-
raten wiedergutzumachen, Im Februar 1982 wurde die Frist um nochmals 3 Monate 
verlängert, im Mai 1982 erfolgte nach Zahlung der letzten Rate die endgültige Ein-
stellung. 

Der Beschuldigte war geschäftsführender Gesellschafter einer nur 4 Monate beste-
henden GmbH, die vor allem auf dem Bausektor tätig war. Das Konkursverfahren 
wurde im September 1979 eröffnet. 

Das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren wurde durch die gleichzeitige Über-
sendung der Konkursakten eingeleitet und dauerte insgesamt 4 Monate, 
Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Verletzung der Buchführungspflicht gemäß 
§ 283b Abs, 1 StGB sowie wegen Nichtabführung von Arbeitnehmeranteilen 7ur So-
zialversicherung in Höhe von DM 33,000 gemäß § 529 RVO. Letzteres wurde vom 
Beschuldigten nach anfänglichem Abstreiten auch vollständig eingeräumt, Es wurde 
diesbezüglich im Juli 1980 beim Amtsgericht ein Strafbefehl über 110 Tagessätze a 
DM 30 be~ntragt, der auch erlassen und rechtskräftig wurde, 

Angesichts der nur kurzen Tätigkeit der GmbH konnte von einer Verletzung der Buch-
führungspflicht noch nicht ausgegangen werden, so daß diebezüglich Einstellung nach 
§ 170 Abs, 2 StPO erfolgte. 

Der Beschuldigte ist von Beruf Kraftfahrer. 
In seiner Steuererklärung für das Jahr 1978 machte er Beträge für Fahrten mit dem 
Privatwagen zur Arbeit geltend, für die er tatsächlich einen Firmenwagen benutzt 
hatte, und versuchte so seine Steuern um DM 356 zu verkürzen, 

Das Finanzamt deckte den Sachverhalt Im März 1980 durch Nachfrage beim Arbeit-
geber auf, Auf die Ladung des Beschuldigten erschien dessen Er.iefrau zur Verneh-
mung und erklärte, es habe sich bei den unrichtigen Angaben um ein Versehen ge-
handelt, das dadurch zustande gekommen sei, daß ein Cousin ihres Mannes die Steu-
ererklärung erstellt habe, 
Das Finanzamt wertete diese Einlassung ohne weitere Nachforschungen als Schutz-
behauptung und beantragte im Oktober 1980 beim Amtsgericht einen Strafbefehl über 
5 Tagessätze a DM 50, der auch erging und rechtskräftig wurde. 

Der Beschuldigte A, promovierter Jurist, war bis August 1979 Vorstandsvorsitzender 
einer Bauträgergesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Danach wurde 
er als selbständiger Bauträgerunternehmer tätig, 

Im Juli 1978 hatte die Aktiengesellschaft In einer Preisliste für den Verkauf von 38 
Ferienwohnungen erklärt, die angebotenen Wohnungen hätten "Seesicht". Tatsächlich 
aber war ein direkter Blick auf den See nur von einem Teil der hufeisenförmig zum See 
gestellten Wohnanlage aus möglich, 

Im Mai 1979 erstattete ein Käufer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen den 
A. Von der von ihm erworbenen Wohnung aus war der See nur seitlich und in einem 
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kleinen Ausschnitt zu sehen, wenn man direkt ans Fenster trat, Ein Schaden war 
letztlich jedoch nicht eingetreten, da der Käufer im gleichzeitig laufenden Zivilprozeß 
eine Wandlung des Vertrages erreichen konnte, 
Die (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft ermittelte wegen § 263 StGB zunächst auch 
gegen den Beschuldigten B, der die Wohnung dem Anzelgeerstatter verkauft hatte, 
stellte das Verfahren diesbezüglich aber im Mai 1980 gemäß§ 170 Abs, 2 StPO wieder 
ein, da B selbst keine falschen Angaben gemacht hatte, Im April 1980 machte sie dem 
A das Angebot, das Verfahren gegen ihn gemäß § 153a Abs, 1 StPO einzustellen, 
wenn dieser bereit wäre, eine Buße in Höhe von zwei Monatseinkommen an eine 
gemeinnützige Einrichtung zu zahlen, Nachdem A über seinen Rechtsanwalt dieses 
Angebot abgelehnt hatte, beantragte die Staatsanwaltschaft Im Juli 1980 beim Amts-
gericht wegen Vergehens gemäß § 4 Abs. 1 UWG einen Strafbefehl über 60 Tages-
sätze a DM 100 der auch erging. Im Hinblick darauf wurde das Verfahren wegen 
Betruges nach § 154a StPO eingestellt. 

A legte gegen den Strafbefehl Einspruch ein und wurde in der Hauptverhandlung im 
Oktober 1980 aus Rechtsgründen freigesprochen, wobei darauf abgestellt wurde, daß 
unter "Seesicht" kein "Panoramablick" zu verstehen sei, 
Die Staatsanwaltschaft legte zunächst Berufung ein, zog diese jedoch im Dezember 
1980 wieder zurück. 

E!lLl.1Z. 
Der Beschuldigte gründete einen HiFi-Geräte-Vertrieb als Einzelunternehmen, 1975 
wandelte er die Firma mit einem Partner in eine GmbH um. Ab 1978, nachdem der 
Partner wieder aus der F'irma ausgestiegen war, war er alleiniger Geschäftsführer, 
Im Dezember 1979 meldete er bei einer Überschuldung der GmbH von DM 340.000 
Konkurs an. Die Gesellschaft war jedoch bereits spätestens Ende 1977 - die Bilanz, 
die Im April 1978 erstellt wurde, wies eine Überschuldung von DM 120,000 aus -
konkursreif gewesen, was dem Beschuldigten aus der genannten Bilanz und mehreren 
Scheckprotesten auch bekannt war, Gleichwohl hatte er seinen Geschäftsbetrieb 
fortgeführt und Waren auf Kredit bestellt. Zum Zeitpunkt der Konkursanmeldung waren 
auf diesem Wege 13 Lieferanten um insgesamt ca, DM 150.000 geschädigt worden, Ab 
Januar 1979 war die Buchführung sowie die Erstellung der Bilanz 1978 unterblieben. 

Das Verfahren kam durch zwei Strafanzeigen von Lieferanten im Dezember 1979 und 
Im Februar 1980 in Gang. Im September 1980 beantragte die (Schwerpunkt-)Staats-
anwaltschaft gegen den Im wesentlichen geständigen Beschuldigten wegen fort-
gesetzten Lieferantenbetruges in 6 Fällen, Konkursverschleppung gemäß§ 84 GmbHG 
und Bankrotts gemäß § 283 Abs, 1 Nr. 5 und Nr, 7b beim Schöffengericht Strafbefehl 
über 200 Tagessätze a DM 40, der erging und rechtskräftig wurde. Wegen Liefe-
rantenbetruges in weiteren 7 Fällen erfolgte Einstellung nach§ 154 Abs. 1 StPO. 

Nachdem der Beschuldigte im August 1981 in einem anderen Verfahren vom Amts-
gericht zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen a DM 40 verurteilt worden war, 
erfolgte im November 1981 eine Gesamtstrafenbildung zu 265 Tagessätzen a DM 33. 
Die veränderte Tagessatzhöhe entsprach den zwischenzeitlichen Einkommensver-
hältnissen des Beschuldigten, der nunmehr als Kraftfahrer tätig war. 

w..m. 
Die Beschuldigte war in dem Gärtnereibetrieb Ihres Ehemannes für die Buchhaltung 
zuständig, 
Dabei versäumte sie es, für die Zeit von Oktober 1978 bis Dezember 1979 die Um-
satzsteuervoranmeldungen rechtzeitig abzugeben, wodurch sie einen Steuerbetrag 
von ca. DM 7,800 hinterzog, 
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Die Beschuldigte war voll geständig, Sie begründete ihr Versäumnis mit familiärer 
Überbelastung; sie habe unter anderem ihre kranke Schwiegermutter zu versorgen 
gehabt, 
Das Finanzamt, das die Ermittlungen selbständig durchgeführt hatte, gab im Februar 
1981 einen Strafbefehlsentwurf über 40 Tagessätze a DM 10 an die Staatsanwalt-
schaft, die zunächst Bedenken hinsichtlich der niedrigen Tagessätze hatte. Nachdem 
sie den Antrag schließlich gleichwohl dem Schöffengericht vorgelegt hatte, lehnte 
dieses den Erlaß des Strafbefehls ab, da formell der Ehemann für den Betrieb ver-
antwortlich gewesen sei und offenbar auch von dem Versäumnis der Beschuldigten 
gewußt habe. Die Staatsanwaltschaft schloß sich nunmehr ebenfalls diesen Bedenken 
an und leitete die Akte wieder dem Finanzamt zu, das Jedoch auf dem Strafbefehl 
beharrte und notfalls eine Vorgehensweise nach § 408 Abs. 2 StPO beantragte, 

Entsprechend wurde verfahren. In der Hauptverhandlung erkannte das Schöffengericht 
auf !line Geldstrafe In Höhe von 25 Tagessätzen a DM 15. Dabei stellte das Gericht vor 
allem darauf ab, daß auf die Steuerrückstände noch keine Zahlungen erfolgt waren, 

Der Beschuldigte ist seit 1959 In leitender Stellung bei einem Großkonzetn mit 13 
Firmen und 9 Beteiligungen bei einem Jahresumsatz von insgesamt 1,5 Mrd DM und 
1.450 Arbeitnehmern tätig. Seit 1971 hat er Prokura für alle Tochterfirmen, seit 1979 
ist er einer von zwei Geschäftsführern der Holding-GmbH, 
Im Jahre 1977 war die Übernahme einer Metallverarbeitungsfirma geplant. Zu diesem 
Zwecke gründete die Firmengruppe eine neue Metallbau-GmbH, deren Geschäfts-
führer zunächst formal der Beschuldigte wurde. Er führte unter anderem die Ver-
handlungen mit dem ehemaligen kaufmännischen Leiter X der alten Firma, der über-
nommen werden sollte und später als Geschäftsführer für die neue GmbH vorgesehen 
war. Da die Gehaltsvorstellungen des X erheblich über dem Angebot des Beschul-
digten lagen, einigte man sich schließlich auf ein dem Gehaltsgefüge des Konzerns 
angepasstes Arbeitsentgelt, sowie zusätzlich eine Zahlung von DM 200.000 , zahlbar 
In drei Jahresraten für die Einbringung geheimen technischen know-hows durch X. X 
hatte sich diesbezüglich als Mitgesellschafter einer schweizerischen Gesellschaft, die 
er mit einem Partner zur Verwertung deren know-hows gegründet hatte, ausgegeben, 
Diese Firma sollte auch die Zahlungen erhalten, 
Nach Zahlung der ersten Rate stellte sich jedoch aufgrund eines banktechnischen 
Versehens heraus, daß X tatsächlich lediglich das Briefpapier der Schweizer Firma 
verwendet, das Geld jedoch auf sein Privatkonto hatte fließen lassen. Da X auch 
bereits weitere steuerrechtliche Unkorrektheiten in seinem neuen Arbeitsfeld nach-
gewiesen worden waren, wurde er fristlos entlassen, 

Im Mai 1978 wurde der Beschuldigte im Rahmen steuerstrafrechtlicher Ermittlungen 
gegen den X von der Steuerfahndung zeugenschaftlich vernommen, Dabei brachte er 
auch den vorstehenden Sachverhalt zur Sprache, worauf das Finanzamt auch gegen 
Ihn ein Strafverfahren wegen Lohnsteuerhinterziehung einleitete. In ihren Aktenver-
merken hielt es die Steuerfahndung für evident, daß die Zusatzvereinbarung über die 
Lieferung des know-hows zur Umgehung der Lohnsteuerpflicht (DM 25,000 auf die 
erste Rate) geschlossen worden und tatsächlich Tell des Dienstvertrages mit X ge-
wesen war. 

Nach Abgabe an die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft beantragte diese 
ohne nochmalige Vernehmung des Beschuldigten im Mal 1980 wegen Vergehens 
gemäß § .370 AO beim Strafrichter einen Strafbefehl über 80 Tagessätze a DM 120, 
der im September 1980 erging. 

Der Beschuldigte ließ über seinen Rechtsanwalt Einspruch einlegen und diesen durch 
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einen J0-seitlgen Schriftsatz begründen. Darin wurde betont, daß der Beschuldigte 
selbst wie auch die von ihm vertretenen Firmen sich steuerlich stets einwandfrei 
verhalten hätten und wegen einer im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen absolut 
geringfügigen Summe wie der hier in Rede stehenden niemals ihre Untadeligkeit ris-
kieren würden. Der Beschuldigte sei von X in mehrfacher Hinsicht getäuscht worden, 
vor allem über die Firmenverhältnisse in der Schweiz. Er habe daher auch keine 
Veranlassung gehabt, daran zu zweifeln, daß die Zahlungen tatsächlich an eine 
juristische Person gingen. Zudem habe er den Sachverhalt selbst bei seiner Zeugen-
vernehmung in vollständig gutem Glauben, daß er mit eventuellen Straftaten des X 
nichts zu tun habe, der Steuerfahndung gegenüber zur Kenntnis gebracht. Es liege 
somit zumindest eine strafbefreiende Selbstanzeige vor. Schließlich sei er - der Be-
schuldigte - auch in der gesamten Zeugenvernehmung nicht über sein Aussagever-
weigerungsrecht für den Fall der Selbstbeschuldigung belehrt worden, woraus zu-
sätzlich deutlich werde, daß zum damaligen Zeitpunkt die Steuerfahndung keine 
Kenntnis von den Vorfällen gehabt haben könne. 

Das Gericht setzte den bereits festgelegten Hauptverhandlungstermin ab und holte 
umgehend die Zustimmung von Beschuldigtem und Staatsanwaltschaft zu einer Ein-
stellung nach § 153a Abs. 2 StPO gegen Zahlung von DM 4.000 an das Rote Kreuz 
ein. Im Dezember 1980 erfolgte die vorläufige, nach Zahlung im März 1981 die end-
gültige Einstellung. 

Der Beschuldigte hatte bis Juli 1978 einen Textilhandel als Einzelfirma betrieben, 
seinen Gewerbebetrieb- jedoch danach wegen Zahlungsunfähigkeit eingestellt. Im 
September 1978 gab er In einem Zwangsvollstreckungsverfahren wegen rückständiger 
Mietforderungen über DM 2. 700 die eidesstattliche Versicherung ab, wobei er seinen 
Bausparve'rtrag, auf den er bereits DM 2.400 eingezahlt hatte, verschwieg. Seine 
beiden Luxus-Pkws hatte er bereits 2 Monate zuvor an seine Mutter für ein angeb-
liches Darlehen über DM 70.000 sicherungsübereignet. 

Das Verfahren entstand im April 1979 durch Strafanzeige der Gläubigerin obiger 
Zwangsvollstreckung an die Staatsanwaltschaft. Sie richtete sich auch gegen die 
Mutter des Beschuldigten wie den Notar, der die Sicherungsübereignung aufgenommen 
hatte. Gegen letztere stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren jedoch im November 
1980 nach § 170 Abs. 2 StPO wieder ein, da sich eine Beihilfe zur Gläubigerbegün-
stigung nicht hinreichend sicher nachweisen ließ. Zwar hielt die Staatsanwaltschaft es 
für sehr unwahrscheinlich, daß eine Renterin ein derartig hohes Darlehen - zumal 
nach ihren eigenen Bekundungen In bar - geben könne, nach ständiger Rechtsspre-
chung sei Jedoch eine über die reine Annahme der ungerechtfertigten Begünstigung 
hinausgehende aktive Beihilfehandlung erforderlich, die hier nicht bewiesen werden 
könne. 

Der Beschuldigte hatte die falsche eidesstattliche Versicherung eingestanden, eine 
Gläubigerbegünstigung Jedoch bestritten, was die Staatsanwaltschaft aus obigen 
Gründen nicht für glaubhaft hielt. Sie beantragte gegen ihn im November 1980 wegen 
Vergehen gemäß§§ 156, 28Jc StGB beim Strafrichter einen Strafbefehl über 60 Ta-
gessätze i! DM 25, der auch erlassen wurde. Der zunächst eingelegte Einspruch wurde 
im März 1981 zurückgenommen. 

Der Beschuldigte war derweil als faktischer Geschäftsführer im Textilhandel seiner 
geschiedenen Ehefrau, mit der er wieder zusammenlebte, für ein Bruttogehall von 
DM 1.000 zuzüglich Spesen beschäftigt. Der von ihm gefahrene Luxus-Pkw stand im 
Firmeneigentum. 
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Der Beschuldigte A war Geschäftsführer einer kleinen Trockenbau- und Stukkateur-
GmbH. Er hatte diese Funktion im Dezember 1976 übernommen, als sich die Firma 
bereits in erheblichen Zahlungsschwierigkeiten befand und er aus seiner vorherigen 
Lohntätigkeit dort noch Außenstände in Höhe von ca. DM 9.000 hatte. Er hoffte, auf 
diesem Wege am ehesten an sein Geld zu gelangen. Der eigentliche Firmeninhaber, 
der Beschuldigte C, ein Jugoslawe, kümmerte sich nicht um die Geschäfte. 
Mitte März 1977 beantragte die AOK die Eröffnung des Konkursverfahrens über das 
Vermögen der GmbH, nachdem noch rund DM 5.000 an Sozialversicherungsbeiträgen, 
davon etwa die Hälfte Arbeitnehmeranteile, für die Monate November und Dezember 
1976 offenstanden. In dem Antragsverfahren stellte sich heraus, daß praktisch keine 
Vermögenswerte mehr vorhanden waren, und daß A ~ich selbst noch am 31.3.1977 
eine Forderung der GmbH gegen die Firma des Beschuldigten Bin Höhe von DM 6.900 
abgetreten und über DM 3.000 auch eingezogen hatte. Die Eröffnung des 
Konkursverfahrens wurde daher im Mai 1977 mangels Masse abgelehnt. 

Im Juli 1977 erhielt die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft Kenntnis durch 
das Konkursgericht. Sie beschränkte ihre Ermittlungen vollständig auf den Verdacht 
der Gläubigerbegünstigung durch die lnsich-Abtretung das A. Letzterer erklärte, er 
habe die Abtretung auf Anraten und im Beisein des B, bei dem er damals <trbei!ete, in 
dessen Geschäftsräumen vorgenommen. Er habe nicht durchschaut, daß er sich damit 
strafbar machen könne. 

Ab August 1977 wurde darauf auch gegen B wegen Anstiftung zu einem Vergehen 
nach § 283c StGB ermittelt. B ließ sich dahingehend ein, er sei über die finanzielle 
Situation der GmbH des A nicht unterrichtet gewesen und habe daher auch keinen 
Anstiftervorsatz gehabt. Dieser Darstellung wurde durch A widersprochen, der angab, 
dem B deutlich gemacht zu haben, daß er keine Möglichkeit sehe seine Ansprüche 
gegen die Firma noch zu realisieren. B habe ihm dann den beschrittenen Weg emp-
fohlen, da dies angeblich der einzige Ausweg gewesen sei. 

Im März 1980 schloß die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen durch Strafbefehls-
anträge an den Strafrichter ab. Gegen A wurde wegen Gläubigerbegünstigung eine 
Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen a DM 50, gegen B wegen Anstiftung dazu eine 
solche in Höhe von 25 Tagessätzen a DM 60 beantragt. 
Das Verfahren gegen A wegen unterlassener rechtzeitiger Konkursanmeldung gemäß 
§ 84 GmbHG und Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen gemäß § 529 RVO 
wurde nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 
Gegen C wurde nach § 205 StPO verfahren. Er war unbekannten Aufenthalts und 
sollte angelbich in Jugoslawien umgebracht worden sein. 

Der Strafbefehl gegen A wurde rechtskräftig, B legte Einspruch ein und wurde in der 
Hauptverhandlung im August 1980 zu einer Geldstrafe in Höhe von 25 Tagessätzen a 
DM 300 verurteilt. Auf seine Berufung wurde das Verfahren im Juli 1980 vom Land-
gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft nach § 153a Abs. 2 StPO gegen 
Bußzahlung in Höhe von DM 10.000 an die Staatskasse eingestellt. 

Der Beschuldigte ist Norweger und Berufskraftfahrer. 
Am 24.5.1979 reiste er mit einem Lkw seiner Arbeitgeberfirma in die Bundesrepublik 
ein, wobei er im Rahmen der Zollabfertigung einen Treibstoffausweis für ein anderes 
Fahrzeug vorlegte, auf dem das amtliche Kennzeichen abgeändert war. Mittels des 
Treibstoffausweises, auf dem die Menge des eingeführten Benzins vermerkt ist, er-
mitteln die Zollbehörden die dafür zu entrichtenden Einfuhrabgaben. Das vorgelegte 
Papier wies 165 Liter Dieselkraftstoff weniger als tatsächlich mitgeführt aus, was 
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einem Zollbetrag von DM 83,60 entspricht, 

Die Zollbehörden bemerkten die Täuschung aufgrund des überschriebenen Kenn-
zeichens, Der Beschuldigte war sofort geständig und begründete seine Handlung 
damit, daß er lediglich DM 250 bei sich gehabt habe, Er entrichtete die vollen Abgaben 
und zusätzlich Sicherheit in Höhe von DM 160 auf die zu erwartende Strafe. 

Die Zollbehörde gab das Verfahren Im Februar 1980 an die Staatsanwaltschaft ab, die 
ohne eigene Ermittlungen einen Monat darauf beim Amtsgericht wegen Vergehens 
gemäß §§ 370 AO, 267 Abs, 1, 3,Alt, StGB Strafbefehl über 5 Tagessätze a DM 30 
beantragte, der auch erging und rechtskräftig wurde. 

Der Beschuldigte, selbständiger Landwirt, hatte in seinen Subventionsanträgen auf 
Gewährung von Gasölbetriebsbeihilfe für die Jahre 1976 bis 1978 nicht angegeben, 
daß er neben seinen landwirtschaftlichen Maschinen auch einen privaten Pkw mit 
Dieselkraftstoff betrieb, 

Das bearbeitende Landwirtschaftsamt unterrichtete darüber im Dezember 1980 die 
Staatsanwaltschaft, wobei unter Zugrundelegung einer jährlichen Fahrleistung von 
12.000 Kilometern eine Zuvielbeantragung von Gasölbetriebsbeihilfe in Höhe von 
DM 1.500 errechnet wurde. 
Der Beschuldigte gab in seiner Vernehmung an, er habe seinen Privat-Pkw keines-
wegs ständig aus dem Betriebstank befüllt. 1976 habe er stets an öffentlichen Tank-
stellen getankt und auch 1977/78 lediglich in Ausnahmefällen auf die eigenen Be-
stände zurückgegriffen. Für diesen Zeitraum räumte er einen Verbrauch von etwa 
1. 100 Litern ein, was einem Subventionsbetrag von DM 450 entspricht, 

Die Staatsanwaltschaft beantragte im Mai 1981 hinsichtlich der eingestandenen Menge 
wegen Vergehens nach § 264 StGB beim Amtsgericht einen Strafbefehl über 10 Ta-
gessätze a DM 80. Der Beschuldigte legte keine Rechtsmittel ein, 

Der Beschuldigte, von Beruf Landwirt, hatte in seinen Gasölbelriebsbeihilfeanträgen 
für die Jahre 1976, 1977 und 1979 nicht angegeben, daß er neben landwirtschait-
llchen Maschinen auch einen Privat-Pkw mit Dieselkraftstoff betrieb. In seinem Antrag 
für 1978 hatte er das Fahrzeug Jedoch angegeben. 

Das Landwirtschaftsamt als Subventionsvergabestelle teilte den Sachverhalt im De-
zember 1980 der Staatsanwaltschaft mit. Ausgehend von einer Gesamtfahrleistung von 
38.000 km In den drei fraglichen Jahren hatte man eine zu Unrecht beantragte Bei-
hilfe In Höhe von DM 1.400 errechnet, 
Der Beschuldigte erklärte, er habe die Anträge nicht selbst ausgefüllt; diesbezüglich 
sei ihm Jeweils ein Vertreter der Gasöllieferantenfirma behilflich gewesen, der die 
Eintragungen nach seinen - des Beschuldigten - Angaben vorgenommen habe. In den 
Jahren 1976 und 1977 habe er seinen Privatwagen jedoch nicht aus dem Betriebstank 
betankt, sondern sei aus Kostengründen Jeweils ins nahegelegene Ausland gefahren. 
Ab 1978 habe sich diese Verfahrensweise nicht mehr gelohnt. Die unterlassene 
Eintragung für 1979 müsse auf einem Versehen beruhen. 

Die Staatsanwaltschaft stellte darauf das Verfahren hinsichtlich der Jahre 1976 und 
1977 Im Mai 1981 nach § 170 Abs, 2 StPO ein und beantragte gleichzeitig wegen 
Vergehens nach § 264 StGB für den Subventionszeitraum 1979 beim Amtsgericht 
Strafbefehl über 10 Tagessätze a DM 100, der auch erging und rechtskräftig wurde, 
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Der Subventionsschaden nur für 1979 betrug DM .388. 

Der 1926 geborene, zweifach wegen Diebstahls und fahrlässiger Körperverletzung mit 
Geldstrafen vorbestrafte Beschuldigte war bis 1974 als Schauspieler tätig gewesen. 
Obwohl er danach am Theater nur noch als Disponent für reine Büroarbeit eingesetzt 
wurde, machte er In seinen Lohnsteuererklärungen 1975 bis 1978 weiterhin spezielle 
Werbungskosten für Schauspieler und Regisseure, die aufgrund der berufsbedingten 
örtlichen Flexibilität gewährt wurden, geltend. 1976 reichte er überdies zwei gefäl-
schte Bescheinigungen ein, aus denen sich angebliche Schauspieler-Engagements 
ergaben. Das Finanzamt halte von den Steuerhinterziehungen bei einer Lohnsleuer-
außenprüfung Kenntnis erhalten und den Beschuldigten bereits 1978 auf die fehler-
haften Angaben hingewiesen, Dabei gestand dieser auch die noch unentdeckten 

· Fälschungen, Gleichwohl ließ er sich Ende 1978 für das Folgejahr erneut mit der 
Berufsbezeichnung "Schauspieler" steuerrechtlich falsch eintragen, Der tatsächlich 
eingetretene Steuerschaden für 1975 bis 1978 betrug ca, DM 7,500, der (für 1979) 
versuchte DM 2,500, 
Im Februar 1979 wurde das Steuerstrafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet, 
Dieser erklärte, er habe sich nicht damit abfinden können, daß seipe Karriere als 
Schauspieler altersbedingt beendet gewesen sei und stets gehofft, doch noch neue 
Engagements zu erhalten, Seine Straftaten seien vor diesem Hintergrund als Kurz-
schlußreaktlon anzusehen. 
Das Finanzamt gab das Verfahren Ende Januar 1981 an die Staatsanwaltschaft mit der 
Empfehlung ab, wegen der Vergehen nach §§ .370 AO und 267 StGB unter Be-
rücksichtigung der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten, der inzwischen ar-
beitslos geworden war, Im Strafbefehlswege zu verfahren. 
Ohne weitere Eigenermittlungen angestellt zu haben, beantragte die Staatsanwalt-
schaft einen Monat darauf beim Amtsgericht einen Strafbefehl über .30 Tagessätze 
a DM 50, der erging und rechtskräftig wurde. 

Das Verfahren ist Tell einer umfangreichen flrmeninternen Auseinandersetzung mit 
zivil- und strafrechtlichen Mitteln, nachdem sich die zwei Inhabergruppen zerstritten 
hatten. 
Die Eheleute A und B hatten sich 1974 mit X und dessen Mutter Y zusammengetan 
und eine kleinere Bau-GmbH aufgezogen. Die A war Mehrheitsgesellschafterin gegen-
über der Y und gleichzeitig Geschäftsführerin neben dem (angestellten) Hauptge-
schäftsführer X. B wurde als angestellter Prokurist tätig, Zwischen den beiden Grup-
pen kam es zum Streit, da offenbar sowohl X wie A, aber auch B vereinnahmte Fir-
mengelder zu Privatzwecken entnahmen, Nachdem A solche Privatentnahmen des X 
in Höhe von angeblich ca, DM 100,000 entdeckt hatte, versuchte sie diesen auf einer 
eilends einberufenenGesellschafterversammlung abzuberufen und erstattete Strafan-
zeige gegen Ihn. Die Gegenseite focht darauf die Gesellschafterversammlung und den 
Abberufungsbeschluß aus formalen Gründen an. Y erstattete Im September 1977 
Strafanzeige gegen A wegen deren Privatentnahmen sowie mehrerer angeblicher 
Straftaten Im Zusammenhang mit der Gesellschafterversammlung und der Darstellung 
derselben im Anfechtungsverfahren. Es folgten Anfang 1979, nachdem die A inzwi-
schen Konkurs angemeldet hatte, drei weitere Strafanzeigen des X, unter anderem 
auch gegen B und den Rechtsanwalt der A und B, den Beschuldigten C, in denen er 
neben den bereits von Y vorgebrachten Anschuldigungen Bilanzmanipulationen und 
Steuerhinterziehungen der A behauptete. C sollte sich durch falsche Angaben Im 
Anfechtungsverfahren des Prozeßbetruges strafbar gemacht haben, 
Im August 1979 erstattete eine Lieferantenftrma Strafanzeige wegen Lieferanten-
betruges, da sie kurz vor Konkurs noch Waren Im Werte von DM 17,000 geliefert 
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hatte. 

Die (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschafl führte sehr umfangreiche Ermittlungen mit 
zahlreichen Zeugenvernehmungen durch, in denen sich vor allem nicht klären ließ, ob 
die Privatentnahmen der A und B Veruntreuungen darstellten, da sie zumindest nach-
träglich stets als Gehaltsvorschüsse oder Darlehen legalisiert worden waren. Die 
Verdachtsmomente im Hinblick auf Straftaten im Zusammenhang mit der Gesellschaf-
terversammlung stellten sich als unbegründet heraus, nachdem im Zivilverfahren 
rechtskräftig geklärt worden war, daß zwar die Abberufung des X, nicht aber die 
Versammlung selbst unwirksam gewesen war. Auch der Verdacht von Steuerstraftaten 
wurde vom Finanzamt nicht bestätigt, 

Im Juli 1980 wurde X aufgrund der Strafanzeige der A vom Landgericht wegen Ver-
untreuung von Firmengeldern zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung 
verurtelll, wobei das Gericht die Aussagen der A und B, die als Zeugen aufgetreten 
waren, für glaubhaft hielt, 
Die Staatsanwaltschaft stellte darauf die Verfahren gegen A, B und C, soweit sie die 
von X und Y angezeigten Sachverhalte betrafen, im Mai 1981 nach§ 170 Abs, 2 StPO 
ein. Im Rahmen der Ermittlungen war jedoch zutage getreten, daß die A die Bilanz für 
1977 nicht mehr erstellt hatte und im letzten Monat vor Konkursanmeldung, im No-
vember 1980, Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung in Höhe von DM 313 nicht 
8mehr entrichtet hatte. Diesbezüglich beantragte die Staatsanwaltschaft ebenfalls Im 
Mai 1981 einen Strafbefehl beim Strafrichter über 25 Tagessätze a DM 10, der auch 
erging und rechtskräftig wurde, 
X und Y gingen gegen die Einstellung nach§ 170 Abs, 2 StPO bis zum Klageerzwin-
gungsverfahren vor, hatt_en jedoch keinen Erfolg, 

Die Beschuldigte war seit 1967 Inhaberin eines Gebrauchtwagenhandels. 
Im Jahre 1978 inserierte sie in insgesamt 38 Fällen In einer Tageszeitung Fahrzeuge 
und Reifensätze, wobei sie es unterließ, auf den gewerblichen Charakter der lnsera-
tlon hinzuweisen, Den Eindruck günstiger Privatangebote verstärkte sie z. T. noch 
durch individualisierende Angaben, 

Der Sachverhalt wurde bei den Strafverfolgungsbehörden durch einen anonymen 
Hinweis Ende Dezember 1978 an den Wirtschaftskontrolldienst bekannt. Die Kriminal-
polizei vernahm zunächst die Beschuldigte, die angab, nicht gewußt zu haben, daß 
eine Kenntllchmachung gewerblicher Werbung vorgeschrieben ist, Im Februar 1979 
wurde das Verfahren an die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft abgegeben, 
die keine eigenen Ermittlungshandlungen mehr anstellte, sondern lediglich den Aus-
gang zweier Zivilrechtsstreite abwartete, in denen Kunden gegen die Beschuldigte auf 
Wandlung klagten, da sie sich durch (sachlich) unrichtige Werbeangaben in den 
Zeitungsannoncen getäuscht fühlten. 

Nachdem die Beschuldigte In beiden Verfahren unterlegen war, beantragte die Staats-
anwaltschaft Im Oktober 1979 beim Strafrichter einen Strafbefehl über 40 Tagessätze 
a DM 50 wegen Verstoßes gegen § 4 UWG, der auch erging und rechtskräftig wurde, 
Als Beweismittel legte sie auch die Zlvilprozeßunterlagen, die direkt nichts mit dem 
Gegenstand des Strafverfahrens zu tun halten, vor, "um das planmäßige Vorgehen der 
Angeschuldigten zu verdeutlichen". 

Fall 128 

Der Beschuldigte halte es als Alleingesellschafter einer Kunststoffverarbellungs-GmbH 
bereits seit Firmengründung Im August 1975 unterlassen, eine ordnungsgemäße Buch-
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haltung zu führen. Für 1975 wurde keine Bilanz erstellt, ferner erst im Oktober 1976 
Konkursantrag gestellt, obwohl die GmbH bereits ab Januar 1976 zahlungsunfähig 
war. 

Die (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft wurde durch das Ko.nkursgerlcht im November 
1976 in Kenntnis gesetzt. Sie beschlagnahmte die gesamten aus 26 Ordnern- beste-
henden Geschäftsunterlagen und ließ sie durch den Wirtschaftsreferenten auswerten. 
Dabei ergaben sich neben den oben genannten Tatsachen auch Verdachtsmomente in 
Richtung auf Wechselbetrügereien in der Schlußphase der Gesellschaft und falsche 
Angaben über geleistete Stammeinlagen vor dem Registergericht, 

Der Beschuldigte gab in seiner Vernehmung an, er habe die Buchführung und Bilanz-
erstellung einem Steuerberater übertragen, der dies fedoch nicht erledigt habe, Die 
Konkursreife der Firma sei ihm frühestens im Juli 1976 erkennbar gewesen, danach 
habe er keine Geschäfte mehr getätigt, 

Im Februar 1980 erging ein Strafbefehl gegen den Beschuldigten wegen Vergehens 
gegen §§ 283 Abs, 1 Nr. 5 und Nr. 7b StGB, 84 GmbHG über 80 Tagessätze a DM 30, 
der auch rechtskräftig wurde, 
Hinsichtlich der Verdachtsmomente einer falschen Aussage nach § 82 GmbHG wurde 
das Verfahren nach § 154 StPO eingestellt. 
Eventuelle Straftaten Im Zusammenhang mit Wechselhingaben wurden nicht weiter 
verfolgt, da die möglichen Geschädigten sich trotz Aufforderung an der Aufklärung 
nicht beteiligten. 

Der Beschuldigte war Komplementär einer KG im Sanitärinstallationsbereich. 
Das Unternehmen war bereits seit 1936 in Familienhand und ursprünglich von seinem 
Vater als Einzelunternehmen geführt worden. Nach dessen Tod wandelte es die Mutter 
des Beschuldigten 1956 in eine OHG um, ehe es 1972 bei Eintritt des Beschuldigten 
die Rechtsform einer KG erhielt. Die Firma beschäftigte ca. 40 Arbeitnehmer. 
Ab 1973 arbeitete die KG mit Verlust, nachdem die Rezession auf dem Baumarkt mit 
zahlreichen Konkursen von Geschäftspartnern zu erheblichen Forderungsausfällen 
geführt hatte. Bis Ende 1976 hatte sich ein Gesamtverlust von knapp 1 Mio DM aufge-
summt, der bis dahin durch Bankkredite überbrückt werden konnte. Mitte Januar 1977 
war die Kreditlinie jedoch ausgeschöpft, und es kam zu ersten Scheckprotesten. Da 
die Gesellschaft faktisch zahlungsunfähig war, meldete der Beschuldigte am 1.2.1977 
Konkurs an. 

Die vom Konkursgericht sofort unterrichtete (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft be-
auftragte nach ersten Vorermittlungen im Oktober 1977 die Kriminalpolizei mit der 
Aufklärung eines etwaigen strafbaren Hintergrundes des Konkurses, die sich bis Juni 
1980 hinzog. Dabei ließen sich Verdachtsmomente hinsichtlich Lieferantenbetruges 
durch umfangreiche Warenbestellungen in der Schlußphase der Gesellschaft mit einem 
Gesamtschaden von ca. DM 450.000 nicht erhärten, da die Konkursentwicklung vor 
der tatsächlich eingetretenen Zahlungsunfähigkeit nicht sicher vorhersehbar gewesen 
war. Ebensowenig bestätigten sich Anhaltspunkte für überhöhte Privatentnahmen und 
unvollständige Abführungen von So zlalverslcherungsbeiträgen. 
Es stellte sich jedoch heraus, daß die Bilanzen für die Jahre 1973 und 1974 verspätet 
sowie diejenige für 1975 bis zum Zeitpunkt des Konkursantrages überhaupt nicht 
erstellt worden waren, 
Der Beschuldigte ließ sich zu den Vorwürfen inhaltlich nicht ein; sein Steuerberater, 
den er mit diesen Aufgaben betraut hatte, erklärte, die Verzögerungen seien auf die 
erheblichen Bilanzpositionen "unfertige Arbeiten", die annähernd den I.Jmfang der 
gesamten Jahresumsätze erreichten und eine solide Bilanzerstellung sehr erschwerten, 
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zurückzuführen. 

Nach Rückleitung der Sache von der Kriminalpolizei an die Staatsanwaltschaft be-
antragte diese im Januar 1981 beim Strafrichter wegen fortgesetzen Vergehens nach 
§ 283 Abs, 1 Nr. 7b StGB in den Jahren 1973 bis 1975 einen Strafbefehl über 90 
Tagessätze a DM so, der auch erging. 
Im übrigen stellte sie das Verfahren nach§ 170 Abs, 2 StPO ein. 

Der Beschuldigte schaltete nunmehr einen Rechtsanwalt ein und ließ durch diesen 
zunächst Einspruch einlegen, der später wieder zurückgenommen wurde, Er regte 
Jedoch Ratenzahlungen In Höhe von DM 500 an, da er sich nach dem Konkurs selbst 
in einer schwierigen Finanzsituation befinde, Er sei inzwischen freiberuflich als be-
ratender Ingenieur tätig und müsse von seinem Nettoeinkommen von ca, DM 2,500 bis 
DM 3.000 noch monatlich etwa DM 1.000 an seine früheren Gläubiger bezahlen. 

Der 1947 geborene Bauingenieur A und der 1925 geborene Gärtner B betrieben seit 
1973 gemeinsam als geschäftsführende Gesellschafter eine Landschaftsbau-GmbH mit 
13 Arbeitnehmern, B war daneben noch Inhaber einer Gärtnerei, über die er u.a. 
Aufträge für die GmbH beschaffte. 
Im laufe des Jahres 1975 schlug die allgemeine Rezession auf dem Bausektor auch 
auf den Betrieb der Beschuldigten durch, so daß sich die Auftragslage erheblich 
verschlechterte und man auch auf branchenfremde Arbeiten ausweichen mußte. um 
die Firma zu halten. U.a. führte die GmbH Kanalarbeiten für die Post durch, wobei 
durch krankheitsbedingten Ausfall mehrerer Arbeiter Termine nicht eingehalten werden 
konnten und erhebliche Vertragsstrafen anfielen. 
Die Bilanz. zum Jahresende 1975 wies. eine Überschuldung in Höhe von DM 76,000 
aus, die sich im Folgejahr nochmals um mindestens DM 200.000 erhöhte. Die Be-
schuldigten, die zunächst die Verluste durch selbstschuldnerische Kreditaufnahmen 
aufgefangen hatten, kamen ab September 1976 mit der Zahlung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen in Verzug und konnten ab Oktober 1976 keine löhne mehr bezahlen. 
Auf Antrag der AOK wurde das Konkursverfahren über das Vermögen der GmbH im 
Januar 1977 eröffnet und zwei Monate später mangels einer die Kosten des Ver-
fahrens deckenden Masse wieder eingestellt. 

Die hiervon vom Konkursgericht in Kenntnis gesetzte (Schwerpunkt-)Staatsanwall-
schaft ermittelte, daß bis zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung für September 1976 ca. 
DM 3,000 an Arbeitnehmeranteilen offengeblieben waren. Vom Konkursverwalter 
erfuhr sie ferner, daß es In der Schlußphase der Gesellschaft zu Mehrfach-Sicherungs-
übereignungen von Firmengegenständen und zu Kollisionsfällen von Forderungsab-
tretungen mit vereinbarten (verlängerten) Eigentumsvorbehalten gekommen sein sollte, 
deretwegen Zivilprozesse anhängig seien. Die diesbezüglich aufgenommenen 
Ermittlungen wegen Betruges wurden jedoch Anfang 1980 nach § 170 Abs. 2 StPO 
wieder eingestellt, da derselbe Sachverhalt bereits anderenorts rechtshängig war und 
die Beschuldigten dort freigesprochen worden waren, 
Anfang 1978 teilte das Finanzamt mit, daß man dort ein Steuerstrafverfahren gegen 
die Beschuldigten eingeleitet habe, da angeblich lohn- und Umsatzsteuern in Höhe 
von DM 60.000 verkürzt worden seien. Diesbezüglich erfolgte jedoch keine Über-
nahme des Verfahrens, über dessen Ausgang auch nichts bekannt ist. 

Ohne daß die Beschuldigten zu den Tatvorwürfen vernommen worden wären, bean-
tragte die Staatsanwaltschaft Im Januar 1980 beim Amtsrichter wegen Vergehen 
gegen §§ 84 GmbHG, 529 RVO Strafbefehl In Höhe von je 50 Tagessätzen a DM 30 (B) 
bzw. DM 50 (A), die auch ergingen, Die Beschuldigten, die in der Zwischenzeit beide 
anwaltllch vertreten waren, legteri dagegen fristgerecht Einspruch ein. In der Haupt-
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verhandlung Ende Oktober 1980 wurde das Verfahren gegen sie nach § 15.3a Abs, 2 
StPO gegen Zahlung einer Geldbuße In Höhe von je DM 500 an die Staatskasse ein-
gestellt, B, dessen Anwalt diese Erledigung angeregt hatte, hatte bereits vor der 
Hauptverhandlung DM .300 elnbezahll, 

Fall 1.31 

Das Verfahren richtete sich gegen die Eheleute A und B, geschäftsführende Gesell-
schafter einer GmbH für Überdachungen und Fenstereinbau. 
Die Gesellschaft war Im März 1974 gegründet worden, nachdem A mit einer Einzel-
firma gleichen Geschäftsgegenstandes In Konkurs gegangen war, Auch die neue Firma 
entwickelte sich nicht günstig, was offenbar neben allgemeinen konjunkturellen 
Ursachen auch in einer ungeordneten Geschäftsführung begründet war, So konnte 
weder eine Eröffnungsbilanz noch die Jahresbilanz 1974 durch denSteuerberater der 
Beschuldigten erstellt werden, da ihm trotz wiederholter Aufforderungen die erfor-
derlichen Unterlagen nicht zugeleitet wurden. Im Jahre 1975 wurden überhaupt keine 
Bücher mehr geführt, nachdem der A Anfang Februar eine Freiheitsstrafe wegen 
räuberischer Erpressung angetreten hatte und die B mit der alleinigen Geschäfts-
führung überfordert war. Ab diesem Zeltpunkt gerieten auch die Zahlungen der GmbH 
mehr und mehr ins Stocken, was zunächst noch mit einem Bankkredit, für den sich die 
Eltern des A selbstschuldnerlsch verbürgten, auszugleichen versucht• wurde, Für die 
Monate Januar, Februar und April bis Juli 1975 führte B Arbeitnehmeranteile zur 
Sozialversicherung In Höhe von insgesamt DM 4.600 für Ihre -8 Arbeitnehmer nicht an 
die Versicherungsträger ab, Ende August 1975 meldete B Konkurs an. Die Eröffnung 
des Verfahrens wurde jedoch kurz darauf mangels einer die Kosten deckenden Masse 
abgelehnt. 

Die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwallschafl wurde davon routinemäßig Im 
November 1975 durch das Konkursgericht unterrichtet. Kurz darauf folgte eine Straf-
anzeige einer Werbeagentur, die für die Beschuldigten Anfang 1975 eine Annonce, mit 
der diese stille Teilhaber suchten, aufgegeben hatte und Ihre Kosten In Höhe von DM 
.366 nicht eintreiben konnte, Die Anzelgeerstatterln hatte offenbar schon längeren 
Kontakt mit den Beschuldigten und vermutete einen strafbaren Bankrott. Angeblich 
sollte A gegenüber dem Inhaber der Anzelgeerstatterln vor Gesellschaftsgründung 
geäußert haben, er werde jetzt eine GmbH gründen, da könne ihm nicht viel passie-
ren, wenn er In Konkurs gehe. 

Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Kriminalpolizei mit den "erforderlichen Ermitt-
lungen", die bis August 1977 andauerten, 
A erklärte, vor der Polizei keine Angaben machen zu wollen, 6 wurde dreimal ver-
nommen, wobei sie sehr ausführliche Angaben über den Geschäftsverlauf und den 
Firmenzusammenbruch machte, Allerdings betonte sie wiederholt, daß sie aufgrund 
mangelnder Ausbildung nicht habe beurteilen können, wann Konkursreife Im Sinne des 
Gesetzes anzunehmen gewesen sei, 

Nach Abgabe an die Staatsanwaltschaft blieb das Verfahren dort ohne erkennbaren 
Grund bis Anfang 1980 liegen. Ohne weitere eigene Ermittlungshandlungen, lnsbe-
sonders ohne den A gehört zu haben, erging Im Februar 1980 die staatsanwaltschaft-
liche Abschlußverfügung, Gegen A wurde wegen unterlassener Bilanzierung nach 
§ 28.3 Abs, 1 Nr, 7b StGB, gegen 6 wegen desselben Delikts sowie Verstoßes gegen 
§ 529 RVO Strafbefehl über 50 Tagessätze a DM 20 (B) bzw • .30 Tagessätze a DM .30 
(A) beantragt und erlassen, Im übrigen wurde das Verfahren nach§ 170 Abs, 2 StPO 
eingestellt, 

w..m.. 
Der Beschuldigte betrieb seit 1970 eine Gärtnerei als Einzelunternehmen, In der er 
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früher auch italienische Gastarbeiter beschäftigt hatte. Nachdem solche Arbeitnehmer 
nicht mehr zu gewinnen waren, beschäftigte er ab Ende 1979 illegal eingereiste 
Türken In seinem Betrieb. Für diese Arbeitskräfte entrichtete er keine Sozialversiche-
rungsbeiträge; insgesamt entstanden so bei dem zuständigen Sozialversicherungs-
träger etwa DM 13.000 an Beitragsforderungen, davon die Hälfte Arbeitnehmeranteile. 

Der Verdacht war auf den Beschuldigten gefallen, als bei einer Heizölkontrolle der 
Zollfahndung im November 1979 Ausländer vom Betriebsgelände flüchteten. Die 
Zollfahndung unterrichtete die Stadtverwaltung, die ihrerseits die Polizei verständigte. 

Der Beschuldigte räumte den Sachverhalt vollen Umfangs ein, gab jedoch vor, er habe 
nicht gewußt, daß illegal eingereiste Ausländer nicht als HIifskräfte beschäftigt werden 
dürften. 
Die Polizei gab das Verfahren im Juli 1980 an die zuständige (Schwerpunkt-)Staats-
anwaltschaft ab, die ein halbes Jahr darauf einen Strafbefehl über 110 Tagessätze a 
DM 60 wegen Beihilfe zum Vergehen gegen das Ausländergesetz in 5 Fällen und 
Beitragshinterziehung nach § 529 RVO, tateinheltlich begangen mit Betrug zum Nach-
teil des Sozialversicherungsträgers, beim Schöffengericht beantragte. Der Strafbefehl 
wurde erlassen und rechtskräftig. 
Die illegal eingereisten Türken wurden anderweitig verfolgt. Über den Ausgang der 
Verfahren gegen sie ist nichts bekannt. 

Der Beschuldigte, freier Rechtsanwalt, hatte seit 1975 trotz Mahnungen des Finanz-
amtes keine Einkommens- und Umsatzsteueranmeldungen vorgenommen. Die so bis 
Mitte 1980 aufgelaufenen Steuerbeträge bellefen sich auf insgesamt ca. DM 111.000. 

i'n Juni 1980 leitete das Finanzamt wegen unterlassener Umsatzsteuervoranmeldungen 
für die Monate Oktober 1979 bis Mal 1980 mit einem Gesamtsteuerbetrag von DM 
2.240 ein Steuerstrafverfahren ein. Im übrigen war bereits Strafklageverbrauch ein-
getreten; es sollte diesbezüglich auch eine Verurteilung erfolgt sein, über die jedoch 
keine Einzelheiten bekannt sind. 
Nachdem der Beschuldigte trotz Aufforderung zu den Vorwürfen keine Stellung be-
zogen halte, beantragte das Finanzamt im September 1980 beim Strafrichter einen 
Strafbefehl über 80 Tagessätze a DM 80, der jedoch nicht erlassen wurde, da der 
Richter die Zuständigkeit des Schöffengerichts für gegeben hielt. Das Finanzamt gab 
darauf das Verfahren Im Oktober 1980 an die (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschafl ab. 
Diese stellte durch Nachfragen bei einem früheren Kollegen fest, daß der Beschuldigte 
bereits seil vielen Jahren unter epileptischen Anfällen gelitten und dadurch auch seine 
berufliche Tätigkeit vernachlässigt habe. Sie holte ein psychiatrisches Gutachten über 
die Schuldf ählgkelt des Beschuldigten ein, das im Ergebnis die Anwendung des § 21 
StGB empfahl. Der Beschuldlgle hatte sich bei den nervenärzlllchen Untersuchungen 
hlnsfchtllch der Straftaten einsichtig gezeigt und die Versäumnisse mit seiner krank-
heitsbedlngten Antriebsschwäche begründet, die sich noch gesteigert habe, nachdem 
sich seine Ehefrau von Ihm getrennt habe. Die zu erwartende Strafe werde Ihn weni-
ger treffen als die nachfolgenden Anwaltskammer- und Ehrengerichtsverfahren, die 
Ihn In seiner beruflichen Existenz bedrohten. ' 

Die Staatsanwaltschaft beantragte im April 1981 beim Schöffengericht einen Straf-
befehl über 50 Tagessätze a DM 40, der erging und rechtskräftig wurde. 
Nachdem der Beschuldigte drei Monate darauf die eidesstattliche Versicherung ab-
geben mußte, wurde er zur Ableistung der Ersatzfreiheitsstrafe geladen, die er jedoch 
durch eine Ratenzahlungsvereinbarung abwenden konnte. 
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Mischfälle 
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Die beiden Beschuldigten A und B waren als Angestellte einer Speditionsfirma Mitte 
1979 mit der Abwicklung eines Kriegswaffentransports durch die Bundesrepublik 
befaßt. Als sich herausstellte, daß die Firma dabei keinen Gewinn zu erwarten hatte, 
fertigte A eine fingierte Bundeswehrrechnung an, die er von seinem dort beschäftigten 
Vater mit einem Dienstsiegel versehen ließ. B nahm diese "Rechnung" in seine Kosten-
abrechnung für die französische Empfängerfirma auf, die daraufhin den unberechtigten 
Teil in Höhe von DM 2.200 mitbezahlte. A und B waren an diesem unberechtigten 
Gewinn nicht beteiligt. 

Im Verlaufe des Ermittlungsverfahrens wegen Betruges und Urkundenfälschung, das 
überwiegend von der Zollfahndung durchgeführt wurde, nahm sich der ebenfalls 
beschuldigte Vater des A das Leben. Aus diesem Grunde wurde das Verfahren Ende 
1980 gegen A nach Zahlung einer Geldbuße in Höhe von DM 1.500 an die Staatskasse 
gern, § 153a Abs, 1 StPO eingestellt. Obwohl das Gericht auch hinsichtlich B eine 
solche Sachbehandlung anregte, "da der kriminelle Gehalt der Tätigkeit von A wohl 
größer als der von B" sei, wurde gegen letzteren gleichzeitig Strafbefehl in Höhe von 
30 Tagessätzen a DM 60 beantragt und erlassen. 

Das Verfahren richtete sich gegen fünf Beschuldigte. Aus der (unvollständigen) Akte 
läßt sich folgendes rekonstruieren: 

Der (Haupt-)Beschuldigte A war Inhaber einer Einzelfirma in der Metallbranche ge-
wesen, mit der er im September 1974 In Konkurs ging. Ursache für den Niedergang 
des Unternehmens waren in erster Linie offenbar gewagte Investitionen mit sehr kurzer 
Eigenkapitaldecke über fünf Jahre gewesen, die die Liquidität der Firma Z)J stark 
strapaziert hatten, Die Konkursanmeldung erfolgte daher letztlich zu spä(. In der 
Schlußphase der Gesellschaft hatte A offenbar versucht, ihm nahestende Gläubiger 
"über den Konkurs zu retten". Seiner Schwiegermutter, der Beschuldigten B, die ihm 
ein Darlehen über DM 8.500 gewährt hatte, übereignete er zur Sicherheit seine Wohn-
zimmereinrichtung sowie zwei Kraftfahrzeuge. Ebenso "sicherte" er alte Forderungen 
seines Steuerberaters, des Beschuldigten C. Der Beschuldigte D war im März 1973 auf 
Anraten des C als stiller Teilhaber mit DM 100.000 in die Firma eingetrelen. Als er 
Anfang 1974 die finanziellen Schwierigkeiten bemerkt hatte, hatte er die Einlage in ein 
Darlehen umwandeln und sich bis auf einen Rest von DM 38.000 auszahlen lassen. Im 
übrigen hatte auch er sich Sachwerte übereigenen lassen. 
Schließlich hatte sich auch der Beschuldigte E, Rechtsanwalt des A, Forderungen 
sichern lassen, die allerdings erst nach Eintritt der Illiquidität entstanden waren. 

Das Verfahren gegen E wurde daher nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, da der 
Tatbestand der Gläubigerbegünstigung in diesem Fall nicht verwirklicht war. 
In den anderen Fällen bejahte die bearbeitende (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft 
jedoch das Vorliegen von Straftaten nach § 283c StGB bei A bzw. der Beteiligung 
daran durch die B, C und D. 
Nachdem der Konkursverwalter die Sicherungsübereignungen angefochten halte, glich 
die B den entstandenen Schaden durch Zahlung von DM 2.000 in die Masse aus; C 
zahlte aufgrund eines Vergleiches DM 10.000. 

Die Staatsanwaltschaft stellte darauf im März 1980 das Verfahren gegen B mit Zu-
stimmung des Gerichts nach § 153 Abs. 1 StPO ein, da "der Schaden wiedergutge-
macht" sei. Gegen C und D erfolgte gleichzeitig die vorläufige Einstellung nach § 153a 
Abs. 1 StPO unter Auferlegung einer Geldbuße in Höhe von DM 8.000 (C) bzw. DM 
10.000 (D) zugunsten der Staatskasse. Nach Zahlung im Mal wurde das Verfahren 
auch gegen sie endgültig eingestelÜ. 
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A wurde wegen der geschilderten Gläubigerbegünstigungen, darüber hinaus wegen 
mehrfachen Betruges und Bankrottstraftaten vor dem Landgericht angeklagt und im 
Mai 1981 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung zuzüglich einer 
Geldstrafe von .310 Tagessätzen a DM 70 verurteilt. 

Das Verfahren richtet sich gegen drei "leitende Angestellte" einer Wohnungsbau-GmbH 
mit Insgesamt 25 Arbeitnehmern, Die Mütter der beschuldigten Eheleute A und B haten 
die Firma im April 1977 gegründet und, da der A keine Gewerbeerlaubnis erhalten 
hatte, als nominellen Geschäftsführer den Beschuldigten C angestellt, D, ausgebildeter 
Wirtschaftsingenieur, betrieb hauptberuflich eli:,e ihm gehörende Unter-
nehmungsberatungs-GmbH, Seine tatsächliche "Geschäftsführertätigkeit" in der Bau-
firma beschränkte sich auch dort auf gelegentliche Beratungstätigkeit. Faktischer 
Geschäftsführer war der Beschuldigte A, offiziell als "Produktionsleiter" beschäftigt. 
Seine Ehefrau B figurierte als "kaufmännische Leiterin" des Unternehmens. 

Nachdem die Gesellschaft bereits von vornherein mit der Pflichteinlage von DM 20.000 
erheblich unterkapitallslert war, geriet sie sehr schnell In finanzielle Schwierigkeiten. 
Sie befand sich vom ersten Monat an mit den Sozlalversicherungsbeitragszahlungen im 
Rückstand, der bis Februar 1978, als die AOK schließlich Konkursantrag stellte, auf 
DM 42.000, davon die Hälfte gemäß § 529 RVO strafbefangene Arbeitnehmeranteile, 
angesetzt war. Ebenfalls im Februar 1978 kündigte C seinen Vertrag, worauf nunmehr 
A als Geschäftsführer eingetragen wurde. 

Nach Konkurseröffnung im April 1978 informierte das Gericht die Staatsanwaltschaft. 
Im März und Dezember 1979 folgten zwei Strafanzeigen der AOK gegen A und C 
wegen der Beltragsninterzlehung. 
Die Staatsanwaltschaft stellte darüber hinaus fest, daß die Handelsbücher der GmbH 
zu keinem Zeitpunkt ordnungsgemäß geführt worden waren, was angesichts der 
permanenten Überschuldung des Unternehmens einen Verstoß gegen § 28.3 Abs. 1 
Ziff. 5 StGB darstellte. 

Der Beschuldigte C stritt zunächst jede Verantwortlichkeit für die Unregelmäßigkeiten 
ab und verwies auf den faktischen Geschäftsführer A sowie dessen Ehefrau. A stellte 
sich seinerseits auf den Standpunkt, C habe als eingetragener Geschäftsführer auch 
die strafrechtliche Verantwortung zu tragen, räumte aber später seine eigene Be-
telllgung ein. 

Im Juni 1981 beantragte die Staatsanwaltschaft gegen A und C wegen gemeinschaft-
lich begangener Sozialverslcherungsbeitragshinterziehung und unterlassener Buch-
führung biem Schöffengericht Strafbefehle über Je 75 Tagessätze a DM 100. 
Hinsichtlich weitergehender Verdachtsmomente bezüglich Gläubigerbegünstigung und 
Untreue bzw. Unterschlagung, die sich nicht hatten hinreichend erhärten lassen, 
stellte sie das Verfahren nach § 154 Abs. 1 StPO ein. 
Das Verfahren gegen die Beschuldigte B, die lediglich der Vorwurf der unordentlichen 
Buchführung treffen konnte, wurde gleichzeitig nach § 15.3 Abs. 1 StPO eingestellt. 
Zur Begründung führte die Staatsanwaltschaft aus, die Beschuldigte habe stark unter 
dem Einfluß Ihres Ehemannes gestanden und auch tatsächlich nur das verbuchen 
können, was ihr von A und C dazu überlassen worden sei. 

Nach Erlaß der Strafbefehle legte lediglich C durch seinen Rechtsanwalt Einspruch ein. 
Der Anwalt schrieb den bearbeitenden Staatsanwalt persönlich an und bat um einen 
Gesprächstermin zur Erledigung der Sache. Man sei bereit, die Verantwortlichkeit 
hinsichtlich des RVO-Vergehens einzuräumen, soweit die Verletzung der Buchfüh-
rungspflicht nicht dem C angelastet werde, Der Staatsanwalt stellte In seiner schrill-
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liehen Antwort klar, daß einer möglicherweise avisierten Einstellung nach §§ 153, 153a 
StPO Im Hinblick auf das RVO-Vergehen "die Dauer der Tatzeit und die Höhe des 
Schadens" entgegenstünden, Bezüglich des Konkursdeliktes sei die Schuld nicht als 
gering anzusehen, weil sich C ganz offensichtlich nur in sehr geringem Maße bemüht 
habe, die Ihm als GmbH-Geschäftsführer obliegenden Verpflichtungen zu ertüllen, 
Schließlich wies der Staatsanwalt noch darauf hin, daß ggf, eine Wiederaufnahme des 
nach§ 154 Abs, 1 StPO eingestellten Verfahrensteils geprüft werden müsse. 

In dem nachfolgenden Gespräch einigte man sich schließlich auf eine Einstellung des 
Konkursvergehens ebenfalls gemäß § 154 Abs, 1 StPO, der Beschuldigte akzeptierte 
Im Gegenzug für das verbliebene RVO-Delikl das bereits im Strafbefehl aufgeworfene 
Strafmaß. 

Entsprechend erfolgte im Dezember 1981 die Verurteilung durch das Schöffengericht. 

Die Beschuldigten A und B, beide gelernte Steuerberatergehilfen, waren geschäfts-
führende Gesellschafter einer Bauträger-GmbH & Co KG. Diese Rechtsform war ge-
wählt worden, nachdem die ursprüngliche Komplementärin, Ehefrau eines der Be-
schuldigten, verstorben war, 
Ab 1977 betrieben A und B zudem eine weitere GmbH, mit der sie eigene Bauaus-
führungen tätigten. Danach war B aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles praktisch 
an der Geschäftsführung nicht mehr beteiligt, 

Die geschäftlich eng verflochtenen Firmen gerieten aufgrund schlechter Bauleistungen 
sofort In erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, Schon aus der Bilanz 1977, die aller-
dings erst im Juli 1979 erstellt wurde, ergab sich die Konkursreife der Bau-GmbH; 
gleiches galt für die Bauträger-GmbH & Co KG. Zu diesem Zeitpunkt gründeten die 
Beschuldigten eine Nachfolge-GmbH, bevor sie schließlich im September bzw. No-
vember 1979 die Konkursanträge für die alten Gesellschaften stellten. 

Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren kam bei der Staatsanwaltschaft im Oktober 
1979 durch Strafanzeige eines Lieferanten in Gang, der Im Anschluß an den Bau-
GmbH-Konkurs einen betrügerischen Bankrott sowie Gläubigerbegünstigung durch 
einseitige Gewinnerwirtschaftung bei der KG zu Lasten der GmbH vermutete, was 
einen Monat später jedoch bereits durch den Konkurs der KG widerlegt wurde. 

Aufgrund einer weiteren Strafanzeige Im Februar 1980 ermittelte die Staatsanwalt-
schaft zudem wegen Betruges durch Entgegennahme von Baukostenvorauszahlungen 
ohne entsprechende Bauabsichten in der Schlußphase der Gesellschaften. Sie wertete 
jedoch die Gründung der Nachfolge-GmbH als Indiz für eine mögliche Absicht, die 
Arbeiten doch noch fertigzustellen und stellte das Verfahren im März 1981 diesbezüg-
lich ebenso gemäß § 170 Abs. 2 StPO ein, wie hinsichtlich der Vorwürfe der Gläubi-
gerbegünstigung sowohl zugunsten der KG (siehe oben) wie auch der Nachfolge-
gesellschaft. 

Bezüglich verspäteter Bilanzierung für 1977 und 1978 sowie verspäteter Konkurs-
anmeldung, jeweils bezogen auf die Bau-GmbH, beantragte die Staatsanwaltschaft 
gleichzeitig beim Strafrichter Strafbefehl über 50 Tagessätze a DM 30, der auch 
erging, Hinsichtlich derselben Straftaten, bezogen auf die KG, wurde das Verfahren 
nach § 154 Abs, 1 StPO eingestellt. 

Bezüglich B erfolgte Einstellung nach § 153 Abs, 1 StPO, da er zwar formell ver-
antwortlich war, aber aufgrund _Arbeitsunfähigkeit tatsächlich kaum Einfluß auf die 
Geschäftsführung genommen hatte. 
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A, der zunächst Einspruch gegen den Strafbefehl halte einlegen lassen, zog diesen in 
der Hauptverhandlung wieder zurück, nachdem sein Verteidiger mit dem Vorschlag, 
das Verfahren gegen ihn nach § 153a Abs, 2 StPO einzustellen, bei der Staatsanwalt-
schaft durchgedrungen war. 

Der 1946 geborene Beschuldigte A hatte im Februar 1978 eine Diskothek eröffnet, die 
er zunächst als Einzelfirma betrieb. Als er im Rahmen verschiedener Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen gegen ihn persönlich die eidesstattliche Versicherung abgeben 
mußte, wandelte er das Unternehmen im April 1978 unter Beteiligung des 1958 ge-
borenen Beschuldigten B und seiner Schwester In eine GmbH um, Geschäftszweck 
war nunmehr neben dem Betreiben der Diskothek auch die Einrichtung und Unter-
haltung einer Raubtierdressurschule, 
Als erster Geschäftsführer wurde A eingetragen. Er unterließ es jedoch in der Folge 
ebenso, das Stammkapital einzuzahlen wie Ende 1978 bei eingetretener Zahlungs-
unfähigkeit Konkurs anzumelden. Statt dessen veranlaßte er den Beschuldigten C im 
April 1979 die Geschäftsführung zu übernehmen, Als schließlich B im Juni 1979 den 
Konkursantrag stellte, unterrichtete das Gericht die zuständige Staatsanwaltschaft. 
Diese ermittelte, daß zu keiner Zeit die vorgeschriebenen Umsatzsteuervoranmel-
dungen abgegeben oder eine ordnungsgemäße Buchführung durchgeführt worden 
waren. Ferner waren AOK-Beiträge vorenthalten und vor Konkurseröffnung noch 
Sachgüter der Haftungsmasse entzogen worden, 

Die Staatsanwaltschft erachtete jedoch das Verschulden der Beschuldigten für gering, 
da kein erheblicher Schaden und kein persönlicher Vorteil eingetreten waren, alle 
Beschuldigten in kaufmännischen Angelegenheiten unerfahren waren und die jeweilige 
Verantwortlichkeit intern nicht klar aufgeteilt war. Hinsichtlich A wurde speziell be-
rücksichtigt, daß er sich in schlechter psychischer Verfassung befunden habe und das 
zeitweise Vorliegen des § 21 StGB wahrscheinlich gewesen sei. 

Mit Zustimmung des Gerichts wurde das Verfahren gegen B im Juni 1980 nach § 153 
Abs. 1 StPO eingestellt, gegen A und C vorläufig nach § 153a Abs. 1 StPO unter 
Auferlegung von Geldbußen in Höhe von jeweils DM 600 an die Staatskasse. 

Die Beschuldigten kamen diesen Auflagen jedoch nicht innerhalb der Frist bis Oktober 
1980 nach, worauf gegen sie Anklage wegen Gründungsschwindels(§ 82 GmbHG) und 
Verletzung der Buchführungspflicht (§ 283b Abs, 1 StGB) erhoben wurde und sie in 
Untersuchungshaft genommen wurden. 
In der Hauptverhandlung im August 1981 vor dem Schöffengericht beantragte der 
Verteidiger des A zunächst die Verfahrenseinstellung gemäß § 154 Abs. 1, weil sein 
Mandant in der Zwischenzeit in anderer Sache zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten 
unter Strafaussetzung zur Bewährung verurteilt worden war. Er werde in diesem Falle 
die eingelegte Berufung zurückziehen. 
Während sich die Staatsanwaltschaft mit dieser Regelung einverstanden erklärte und 
hinsichtlich C Einstellung nach § 153a Abs, 2 StPO gegen Bußzahlung in Höhe von 
wiederum DM 600 anregte, schlug das Gericht für beide Angeklagten eine Verfah-
renserledigung nach § 153a Abs, 2 StPO vor, wonach A DM 1.500 zahlen, C ange-
sichts seiner schlechten Finanzlage 40 unentgeltliche Arbeitsstunden leisten sollte. A 
erreichte noch eine Herabsetzung der Buße auf DM 1.000, die er an einen Tierschutz-
verein zahlen wollte. Im übrigen wurde verfahren wie vom Gericht vorgeschlagen, 

Der Beschuldigte A war seit 1971 Inhaber einer Stickerei-Firma, Im Jahre 1972 grün-
dete er eine weitere Einzelfirma, über die er den Textilvertrieb abwickelte. Diese 
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zweite Firma übertrug er schon bald seiner Ehefrau, der Beschuldigten B, wobei er 
jedoch selbst voll vertretungsberechtigt blieb. 

Da sich die kalkulierten Preise als nicht erzielbar herausstellten und wachsende In-
vestitionen erforderlich wurden, andererseits aber konjunkturbedlngte Forderungs-
ausfälle, in einem Fall in Höhe von DM 200.000, zu verkraften waren, waren die eng 
miteinander verflochtenen Firmen bereits im laufe des Jahres 1973 wirtschaftlich am 
Ende. Spätestens Im September trat Zahlungsunfähigkeit und damit Konkursreife ein. A 
leitete ein (außergerichtliches) Vergleichsverfahren ein, mit dem er seine Gläubiger 
zum Stillhalten bewog, bis schließlich im September 1974 doch Konkursantrag gestellt 
werden mußte, der zwei Monate später mangels Masse abgelehnt wurde. 
In der Zwischenzeit waren die Warenbestellungen und -lieferungen weitergelaufen. 
Zum Zeitpunkt der Konkursanmeldung waren noch auf diese Weise nach Zahlungs-
unfähigkeit entstandene offene Lieferantenforderungen in Höhe von DM 5.000 vor-
handen. Im übrigen hatte der Beschuldigte Gefälligkeitswechsel auf die Firma seiner 
Frau gezogen und diese diskontieren lassen. Die den Wechseln zugrunde liegenden 
Warenlieferungen waren jedoch durch gleichzeitige Scheckziehung bezahlt worden, 
was der Bank nicht bekannt war, Als die Wechsel schließlich zu Protest gingen, 
entstand der Bank in insgesamt 6 Fällen ein Schaden von ca. DM 32.000. 
Das Verfahren war im November 1973 durch Strafanzeige der geschädigten Bank an 
die Polizei entstanden, Nach Ablehnung des Konkursantrages unterrichtete ferner das 
Gericht die Staatsanwaltschaft über den aufgetauchten Verdacht des Lieferanten-
betruges sowie der Nichtabführung von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung 
für die Monate Mal bis September 1974 in Höhe von insgesamt DM 1.300. 
Nach Zusammenfassung wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft übernom-
men und die Kripo mit den erforderlichen Ermittlungen beauftragt. Diese legte Ende 
1977 einen sehr umfangreichen Bericht vor, in dem sie A des Wechselbetruges in 6 
Fällen, des Lieferantenbetruges in 5 Fällen und des Vergehens der Sozialversiche-
rungsbeitragshinterziehung, B lediglich des Wechselbetruges in 6 Fällen bezichtigte. 

In einer Vernehmung vor der Staatsanwaltschaft im Februar 1980 - ein Grund für die 
verzögerliche Bearbeitung des Falles ist nicht ersichtlich - bestritt A ausdrücklich jede 
Betrugsabsicht, woraufhin die Staatsanwaltschft im Juli 1980 - r,ach knapp sieben-
jährigen Ermittlungen! - eine Einstellung des Verfahrens gegen A gemäß§ 153a Abs, 1 
StPO nach Zahlung von DM 4,000 an eine Sozialberatungsstelle, gegen B gemäß 
§ 153 Abs. 1 StPO vorschlug. Entsprechend wurde nach Zustimmung des Beschul-
digten und des Gerichts im September 1980 verfahren. 
Im Januar 1981 erhielt A eine Ratenzahlungsregelung bis Juli 1981 bewilligt, danach 
erfolgte die endgültige Einstellung. A war zu diesem Zeitpunkt als Geschäftsführer 
einer Textilvertriebs-GmbH seiner Mutter bei einem monatlichen Bruttoverdienst von 
DM 3.000 beschäftigt. 

Der Beschuldigte A Ist Inhaber einer als Einzelfirma geführten sog. "Versandschlach-
terei" und betreibt eine damit verbundene gewerbliche Schweinemast, indem er Ferkel 
einkauft und in zahlreichen fremden Ställen verteilt im Lohnverfahren mästen läßt. 

In den Jahren 1977 und 1978 verkürzte er seine Umsatzsteuer um insgesamt knapp 
DM 200.000, die er im Wege des Vorsteuer-Umsatzsteuer-Ausgleichs erlangte, indem 
er Insgesamt 65 Schweine "schwarz" einkaufte und darüber hinaus zahlreiche im 
Lohnmastverfahren stehende eigene Schweine nicht regelmäßig verbuchte, sondern 
bei Schlachtreife als Zukauf auswies, Darüber hinaus ließ er in zahlreichen Fällen 
Schweine vor dem Verkauf "umstempeln", d,h,, den ordnungsgemäß aufgebrachten 
Qualitätsstempel herausschneiden und durch einen solchen höherer Klasse ersetzen, 
wodurch er die Straftatbestände. der Urkundenfälschung gern. § 267 StGB und des 
lnverkehrbrlngens falsch ausgezeichneter bzw, den Anschein besserer als tatsäch-
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llcher Qualität erweckender Lebensmittel gemäß §§ 17 Abs, 1, 52 Abs, 1 Lebens-
mittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) erfüllte, 

Erste Verdachtsmomente waren bei der Polizei bereits 1978 durch einen anonymen 
Brief einiger Bauern entstanden, in dem letztere die Vermutung äußerten, daß A 
Schweine In besseren Güteklassen verkaufte, als er sie bei ihnen eingekauft habe, Das 
Ermittlungsverfahren wurde jedoch erst im Januar 1979 eingeleitet, nachdem sich der 
Verdacht in einem Ermittlungsverfahren gegen einen Lieferanten des A verstärkt hatte, 
Gleichzeitig wurde das beim Finanzamt laufende Steuerstrafverfahren übernommen. 
Bel einer sofort erfolgten Untersuchung des Betriebes wurde festgestellt, daß an den 
"Umstempelungen" auch der Bruder B des Angeklagten, der als Verkaufsleiter In der 
Firma angestellt war, die beiden Fleischbeschauer C und D sowie in mindestens einem 
Fall auch der Auszubildende E beteiligt gewesen sein mußten, 

B war diesbezüglich auch geständig, während C und D, zunächst zeugenschaftlich 
vernommen, die Aussage verweigerten, 
A räumte den Sachverhalt zwar ein, sein Rechtsanwalt vertrat Jedoch wiederholt den 
Standpunkt, es seien damit keine Straftaten begangen, Später bat man um Erledigung 
Im Strafbefehlswege, um die schwere wirtschaftliche Krise der Firma nicht noch zu-
sätzlich durch die negative Publizität eines Hauptverhandlungstermins zu beiein-
flussen, 

Tatsächlich beantragte die Staatsanwaltschaft im Oktober 1980 einen Strafbefehl 
gegen A über 500 Tagessätze a DM 140, der auch erging und rechtskräftig wurde, Als 
strafmildernd wurde dabei ausdrücklich berücksichtigt, daß der hohe Steuerschaden 
zwischenzeitlich durch Verrechnung mit bestehenden Gegenforderungen des A aus zu 
hohen Voranmeldungen ausgeglichen worden war, der Betrieb in einer schwierigen 
Lage sei und "hinsichtlich der Umklassifizierungen solche Manipulationen in der Bran-
che weit verbreitet angetroffen worden sind und die Branche möglicherweise einem 
starken Druck ihrer Arbeitnehmerschaft auf Lieferung nur der besten Qualitätsstufen 
ausgesetzt war und noch ist". 

Das Verfahren gegen E wurde nach § 170 Abs, 2 StPO eingestellt, "da er als Aus-
zubildender im Zweifelsfalle noch keine genaue Kenntnis der Vorgänge" gehabt habe, 

Das Verfahren gegen die Beschuldigten B, C und D wurde im Februar 1981 nach 
§ 153a Abs, 1 StPO endgültig eingestellt, nachdem sie auf eine entsprechende An-
deutung der Staatsanwaltschaft sofort Jeweils DM 500 an die örtliche Kirchengemeinde 
gezahlt halten, 

Der Beschuldigte war alleiniger Geschäftsführer einer 1971 gegründeten Abschrei-
bungsgesellschaft In Form einer GmbH & Co KG, an der eine Reihe von Komman-
ditisten mit Einlagen von Insgesamt über DM 8,5 Mio beteiligt waren, Das Projekt der 
Firma bestand In der Entwicklung eines kleinen Verkehrsflugzeuges, das vor allem in 
Entwicklungsländern zum Einsatz kommen sollte, Nachdem sich die Unternehmung 
zunächst recht positiv entwickelte, die Konzeption erstellt und mit dem Aufbau des 
Prototyps begonnen war, ferner bereits ein beachtliches Abnehmerinteresse bestand 
sowie Bundes- und Länderzuschüsse über ca, DM 10 Mio in Aussicht gestellt worden 
waren, stellte sich Im laufe der Zelt heraus, daß die Gesamtkosten doch zu niedrig 
veranschlagt waren und eine Durchführung des Projektes im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Fonds nicht möglich war. Der Beschuldigte beantragte Im Dezember 
1976 die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der Gesellschaften, die einen 
Monat darauf mangels Masse abgelehnt wurde, 
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Das Ermittlungsverfahren kam Mitte 1977 durch zwei Strafanzeigen In Gang. Dem 
Beschuldigten wurde darin vorgeworfen, bewußt ein nicht realisierbares Projekt auf-
gezogen zu haben, sowie in der Schlußphase des Unternehmens Gläubiger benach-
teiligt zu haben, Die Staatsanwaltschaft ermittelte darüber hinaus, wie in derartigen 
Fällen üblich, wegen verspäteter Konkursanmeldung, Nichtabführung von Arbeit-
nehmeranteilen zur Sozialversicherung und fehlender bzw. unvollständiger Buch-
führung und Bilanzierung, 

Es wurde festgestellt, daß vor Konkursanmeldung keine Überschuldung bzw. Zah-
lungsunfähigkeit der Gesellschaften vorgelegen habe, und daß das Projekt einen 
durchaus seriösen Zuschnitt hatte. Bezüglich §§ 84 GmbHG, 130b, 177a HGB, 2 46, 
283 Abs. 1 Zlff, 1, 283c StGB erfolgte daher Einstellung nach § 170 Abs, 2 StPO, 
Für November 1976 hatte der Beschuldigte die Sozialversicherungsbeiträge um einen 
Monat verspätet abgeführt, diesbezüglich erfolgte im Februar 1980 Einstellung nach 
§ 153 Abs, 1 StPO, 

Für die Jahre 1974 und 1975 war die Bilanzierung unterblieben. Wegen Vergehens 
gemäß § 283b Abs, 1 Ziff, 3b StGB beantragte die Staatsanwaltschaft im März 1980 
beim Amtsgericht einen Strafbefehl über 70 Tagessätze a DM 50, der auch erlassen 
wurde. 
Im Hinblick darauf erfolgte wegen teilweise unvollständiger Buchführung sowie ver-
späteter Bilanzierung in den Jahren 1971 bis 1973 Einstellung nach § 154 Abs, 1 
StPO. 

Gegen den Strafbefehl legte der Beschuldigte Einspruch ein, worauf es nach mehreren 
informellen Gesprächen zwischen dem Rechtsanwalt des Beschuldigten, der Staats-
anwaltschaft und dem Ämtsrlchter im September 1980 noch vor Anberaumung eines 
Hauptverhandlungstermins zur vorläufigen Einstellung nach § 153a Abs, 2 StPO gegen 
Zahlung elne·r Geldbuße In Höhe von DM 10,000 zugunsten der Staatskasse kam, 
Nachdem der Beschuldigte die ihm zunächst gesetzte Frist von vier Monaten nicht 
eingehalten hatte, erfolgte Fristverlängerung um zwei Monate, die ebenfalls ohne 
Zahlung verstrich, Im April 1981 wurde daraufhin das Verfahren wieder aufgenommen 
und In der Hauptverhandlung Im Juli 1981 erneut nach § 153a Abs, 2 StPO, nunmehr 
unter Aufertegung einer Buße von DM 15,000 zugunsten der Staatskasse, vorläufig 
eingestellt, Der Beschuldigte hielt die ihm Jetzt gesetzte einmonatige Frist ein, so daß 
danach die endgültige Einstellung erfolgte, 

.~ 

Der Beschuldigte A war bereits In der Vergangenheit mit einer ihm gehörenden Bau-
firma in Konkurs gegangen, bevor er 1975 ein neues Tiefbauunternehmen in der 
Rechtsform einer GmbH aufbaute, A selbst war geschäftsführender Gesellschafter, 
seine Ehefrau 8 verwaltete einen weiteren Gesellschaftsanteil treuhänderisch für ihn. 
Die restlichen Anteile besaß der Beschuldigte C, Angestellter einer großen Baufirmen-
gruppe treuhänderisch für D, den Seniorchef dieser Gruppe, Um dem Großkonzern 
Einfluß auf den Geschäftsverlauf der GmbH zu sichern, war zudem ein "Beirat" ge-
bildet worden, dem u.a. D und dessen Sohn E angehörten, und der anstelle der Ge-
sellschafterversammlung die wichtigen Entscheidungen fällte. 

Das neue Unternehmen entwickelte sich Jedoch von vornherein ungünstig und wies 
bereits In einem ersten bilanzlellen Überblick Mitte 1975, der allen Beschuldigten 
bekannt war, hohe Verluste aus. Spätestens Ende 1976 war die Gesellschaft kon-
kursreif, der entsprechende Antrag wurde Jedoch erst Ende 1977 gestellt, als die Firma 
Schulden In Höhe von rund einer halben Million DM hatte. Das Gericht, das das 
Konkursverfahren Anfang 1978 mangels Masse einstellen mußte, unterrichtete darauf 
die zuständige Staatsanwaltschaft. 
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Diese ermittelte, daß in der Zeit von Oktober 1975 bis August 1976 Lohnsteueran-
meldungen in Höhe von etwa DM 20.000 unterblieben und Ende 1977 Arbeitnehmer-
anteile zur Sozialversicherung in Höhe von mindestens DM 14.000 nicht abgeführt 
worden waren. Ab 1976 waren keine Bilanzen oder Inventuren mehr durchgeführt 
worden, sowie ab September 1977 Jede Buchführung unterblieben. · 

Die anwaltlich vertretenen Beschuldigten, mit Ausnahme des C, verweigerten in ihren 
Vernehmungen Jede Aussage und bestritten jeweils ihre Verantwortlichkeit für die 
Versäumnisse. C räumte ein, von den unterbliebenen Lohnsteueranmeldungen gewußt 
zu haben. 
Die Staatsanwaltschaft trennte das Verfahren gegen ihn darauf im März 1980 ab und 
stellte es mit Zustimmung des Gerichts und des Beschuldigten nach § 153a Abs. 1 
StPO gegen Zahlung von DM 5.000 an die Staatskasse ein. Zur Begründung wurde 
darauf abgestellt, daß C als "Strohmann" für D keine faktischen Einwirkungsmög-
lichkeiten aus dem Geschäftsablauf gehabt habe, daß er nicht vorbestraft sei und sich 
einsichtig gezeigt habe. 

Nachdem auch A zunächst jede Schuld bestritten hatte, fand im März ·1980 ein in-
formelles Gespräch zwischen seinem Anwalt und der bearbeitenden Staatsanwältin 
statt, in dem ersterer einen Strafbefehl über DM 9.000 akzeptieren und "gewisse 
Sachverhalte" einzuräumen anbot, wenn das Verfahren gegen die B eingestellt würde. 
Die Staatsanwältin erklärte sich einverstanden, soweit A, der sein früheres erhebliches 
Vermögen sämtlichst seinen Familienangehörigen übertragen hatte und nunmehr selbst 
mittellos war, im Vorwege DM 9.000 überweise. Es hänge nämlich, so die Staatsan-
wältin in einer Aktennotiz, "im wesentlichen vom guten Willen und der Einflußnahme 
des Beschuldigten (A) auf die Empfänger seiner Vermögenswerte ab, ob er noch ••• 
aus diesem Vermögen Geldstrafen begleichen kann und will". 
A ließ umgehend die geforderte Summe zur Verfügung stellen, worauf im Mai 1980 das 
Verfahren gegen B nach § 153 Abs. 1 StPO eingestellt und gleichzeitig Strafbefehl 
über 90 Tagessätze a DM 100 wegen Vergehen nach §§ 370 AO, 529 RVO, 283 
Abs. 1 Ziff 5 Abs. 5 StGB gegen ihn beim Schöffengericht beantragt wurde, der auch 
erging und rechtskräftig wurde. 

Hinsichtlich der D und E wurde das Verfahren ebenfalls nach § 153 Abs. 1 StPO 
eingestellt, da es bezüglich ihrer Tatbeteiligungen erhebliche Beweisprobleme gab. 

Efili..ill.. 
Der Beschuldigte A war Komplementär einer von ihm als KG betriebenen Kfz-Re-
peraturwerkstatt mit 12 Beschäftigten. Sein ebenfalls beschuldigter Schwiegersohn B, 
von Beruf Rechtsanwalt, war Kommanditist mit einer Nenneinlage von DM 60.000. 

Als im Juni 1978 die Gesellschaft in Konkurs ging, wurde die (Schwerpunkl-)Staats-
anwaltschafl vom Konkursgericht eingeschaltet. 
Im August erstattete auch eine Kundin Anzeige, die kurz vor dem Konkursantrag einen 
ungedeckten Scheck über DM 5. 721 von der KG erhalten halte. 
Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, daß A es unterlassen hatte, für die 
Monate April und Mai 1978 die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung in Höhe 
von DM 4.700 abzuführen. Er hatte ferner in seiner Bilanz für 1977 ein Grundstück 
seiner Ehefrau fälschlicherweise als Anlagevermögen der Gesellschaft aktiviert. 
Schon Mitte 1976 hatte A seiner Tochter Waffen im Wert von DM 7.000-8.000 siche-
rungsübereignet und vorübergehend übergeben, ohne daß diese eine entsprechende 
Besitzberechtigung besaß. Neben dem Verstoß gegen§§ 53 ff. Waffengesetz (WaffG) 
kam er dadurch auch in den Verdacht der Gläubigerbegünstigung, ebenso wie durch 
die Bestellung einer Grundschuld in Höhe von DM 50.000 zugunsten des B auf dem 
Firmengrundstück. Letzterer Vorgang belastete den B selbst, der außerdem im Ver-
dacht stand, seine Kommandltelnlage tatsächlich nicht erbracht zu haben. 
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Das Ermittlungsverfahren wurde sehr gründlich betrieben; es fanden Durchsuchungen 
bei den Beschuldigten statt, und der Wirtschaftsreferent der Staatsanwaltschaft er-
stellte zwei umfangreiche Gutachten zur Lage des Unternehmens. Letztlich ließen sich 
Jedoch nur das RVO-Delikt, fahrlässig begangene Falschbilanzierung und das Waffen-
vergehen nachweisen. 
Das Verfahren wurde hinsichtlich des B im November 1979 nach§ 170 Abs. 2 StPO 
eingestellt, ebenso hinsichtlich des A, soweit es die Verdachtsmomente im übrigen 
betraf. 
Im Hinblick auf die nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträge wurde das Verfahren 
gegen A nach§ 153a Abs. 1 Satz 1 mit der Maßgabe eingestellt, daß der Beschuldigte 
A die Rückstände nachzahle, dies mit Rücksicht auf den kurzen Tatzeitraum und die 
frühere ordnungsgemäße Erfüllung der Arbeitgeberpflichten. Im übrigen erfolgte Ein-
stellung nach § 153 Abs, 1 StPO; die fahrlässige Falschbilanzierung hatte keinen 
wirtschaftlichen Schaden verursacht und die Ubergabe der Waffen war nur kurzzeitig 
erfolgt. 

Die Beschuldigten A und B, 1950 und 1956 geboren, hatten im Jahre 1977 von ihrem 
verstorbenen Vater dessen Einzelfirma, einen kleinen Verzinkereibetrieb mit ca. 20 
Angestellten, übernommen und mit ihrem jüngeren Bruder in Form einer KG fortgeführt. 
B war Komplementär, A und der Bruder Kommanditisten. Während A die Geschäfte der 
Gesellschaft führte, nahm B darauf keinen Einfluß. 

Durch einen anonymen Hinweis im März 1979 wurde die Polizei davon in Kenntnis 
gesetzt, daß in dem Unternehmen fünf Gabelstapler statt mit Dieseltreibstoff mit Heizöl 
betrieben würden. Das zuständige Hauptzollamt übernahm die Ermittlungen wegen 
Mineralölsteuerhinterziehung gegen A und B, den verantwortlichen Produktionsleiter C 
sowie die Arbeiter D, E, F, G und H, die u.a. auf den Fahrzeugen eingesetzt waren 
und diese auch betankt hatten. 

D, E, F und G gaben unumwunden zu, seit März 1977 zu etwa der Hälfte Heizöl 
verbraucht zu haben. Sie erklärten übereinstimmend, dies sei ohne direkte Anweisung 
stets dann geschehen, wenn z.B. in der Spätschicht der Schlüssel für die Diesel-
zapfsäule nicht erreichbar gewesen sei. Eine andere Verhaltensweise sei ihnen nicht 
zumutbar gewesen, da sie ihre Arbeitsplätze nicht gefährden wollten. Eigene Vorteile 
seien ihnen nicht erwachsen. 
H gab vor, nur In einem Einzelfall Heizöl getankt zu haben ohne daß ihm dies bewufjt 
gewesen sei. 
A, B und C ließen sich dahingehend ein, sie hätten von der Verwendung des Heizöls 
für den Gabelstaplerbetrieb nichts gewußt. A räumte a!!erdlngs ein, durch bessere 
Überwachung die Vorfälle hätte verhindern zu können. 

Das Zollamt ermittelte, daß tatsächlich etwa die Hälfte des verbrauchten Treibstoffs -
4500 Liter - Heizöl gewesen war, was einer Mineralölsteuerverkürzung von ca. DM 
1.800 entspricht. 

Es gab den Fall Im Juni 1980 an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft ab, die das 
Verfahren nach weiteren drei Monaten gegen die fünf Arbeiter mit Zustimmung des 
Gerichts nach § 153 Abs. 1 StPO einstellte. Objektiv liege bei ihnen zwar eine Steuer-
hinterziehung vor, es müsse jedoch berücksichtigt werden, daß sie entscheidend zur 
Aufklärung des Falles beigetragen und auch keinen entscheidenden Vorteil aus den 
Hinterziehungen gehabt hätten. Ferner falle entlastend ins Gewicht, daß sie sich in 
einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber Ihrem Arbeitgeber befanden. 

Hinsichtlich der Beschuldigten B Jnd C wurde das Verfahren im Oktober 1980 mit 
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gerichtlicher Zustimmung gemäß § 153a Abs. 1 StPO nach Bußgeldzahlung In Höhe 
von DM 600 (8) bzw. DM 200 (C) an die Staatskasse eingestellt; C sei nur geringe 
Tatbeteiligung nachweisbar, B habe faktisch keinen Einfluß auf das Betriebsgeschehen 
gehabt. 

Gegen A erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Vergehens nach § 370 Abs. 1 
Zlff. 2 AO zum zuständigen Schöffengericht, da er unzweifelhaft "der eigentliche Chef 
und Verantwortliche der Firma" set. Er wurde Im März 1981 wegen fahrlässiger Steuer-
verkürzung nach § 378 AO zu einer Geldbuße in Höhe von DM 750 verurteilt. Das 
Gericht begründete die Angemessenheit seiner Entscheidung mit der Tatsache, daß 
auch "gegen Mitverantwortliche das Verfahren nach§ 153a StPO eingestellt wurde". 

Die zwei Beschuldigten betrieben eine GmbH, mit der sie auf der Grundlage des sog. 
"Schneeballsystems" Handelsvertreteragenturen verkauften. Den Erwerbern, die 
namhafte Summen (Im Falle des Anzeigenden ca. DM 26.700) für diese Agenturen 
bezahlten, wurden vollkommen unrealistische Gewinnaussichten durch Aufbau eines 
entsprechenden "Unterbaus" in Aussicht gestellt. Die unrealistischen Berechnungs-
grundlagen waren jedoch derart offensichtlich, daß den Beschuldigten ein Betrug nicht 
nachgewiesen werden konnte. 

In dem Verfahren, in das zwischenzeitlich auch "pro honore" und die "Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs" eingeschaltet waren, sollte schließlich gegen 
beide Beschuldigten wegen des verbleibenden Vorwurfs aus § 4 UWG nach § 153a 
Abs. 1 StPO eingestellt werden. Während der eine Beschuldigte den Vorschlag an-
nahm, lehnte der andere mit der Begründung ab, er fühle sich nicht schuldig und habe 
kein Geld für eine Bußzahlung. 
Das Verfahren gegen ihn wurde daraufhin nach § 153 Abs. 1 StPO eingestellt. 

Efil!.lli. 
Das Verfahren richtet sich gegen die Eheleute A und B, die in Form einer GmbH & Co 
KG ein Wohnungsbauunternehmen führten. Die A trat dabei nach außen als Geschäfts-
führerin, der B lediglich als Gesellschafter und Steuerbevollmächligter auf. Tatsächlich 
führte B jedoch auch die Geschäfte der Firma. 
Sie war 1972 zur Durchführung eines Bauprojektes mit einem Volumen von DM 11 Mio, 
das Im wesentlichen über eine Sparkasse mitfinanziert wurde, gegründet worden. Ende 
1976 kündigte die Sparkasse den bis dahin auf 7,5 Mio lautenden Kredit und betrieb 
die Zwangsvollstreckung In das Bauprojekt. 

In diesem Zusammenhang nahm die zuständige (Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft 
ohne näher erkennbaren Auslöser erstmalig Ihre Ermittlungen auf, da der Verdacht 
bestand, daß die Gesellschaften bereits längere Zelt konkursreif gewesen seien. 
Im August 1978 stellte die Industrie- und Handelskammer aus dem gleichen Grund 
Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Firma, 

Der Wirtschaftsreferent der Staatsanwaltschaft ermittelte, daß die Gesellschaften 
spätestens nach der Kreditkündigung zahlungsunfähig gewesen seien; ferner seien die 
Bilanzen für die Jahre 1972 bis 1976, die laut Gesellschaftsvertrag bis Juni des Folge-
jahres zu erstellen waren, um jeweils ca. ein halbes Jahr verspätet fertiggestellt 
worden. 

B erklärte dazu, die Bilanzentwürfe seien rechtzeitig erstellt gewesen, lediglich die 
Reinschriften trügen das verspätete Datum. Im übrigen habe man stets In z.T. aus-
sichtsreichen Vergleichsverhandlungen mit verschiedenen Banken und der Sparkasse 



- 347 -

gestanden, so daß ein Konkursantrag verfrüht gewesen wäre. 
A ließ sich inhaltlich nicht ein. 

Gegen sie wurde das Verfahren angesichts Ihrer nur scheinbaren Geschäftsführer-
tätigkeit wegen Beihilfe zu den Straftaten des B (§§ 283b Abs. 1 Ziff 3b StGB, 130a, 
b, 170a HGB, 64, 84 GmbHG) mit Zustimmung des Gerichts gern.§ 153a Abs. 1 StPO 
gegen Bußzahlung in Höhe von DM 3.000 zugunsten eines Straffälligenhilfevereins im 
Januar 1980 vorläufig, im Juni 1980 endgültig eingestellt. 
Der Rechtsanwalt des B regte auch für diesen eine entsprechende Verfahrenser-
ledigung an, zumal inzwischen eine Übernahme des Unternehmens und a,ußerge-
richtllche Einigung mit der Sparkasse getroffen worden waren, Der bearbeitende 
Staatsanwalt, der sich bereits in einem früheren Verfahrensstadium als Notiz vorge-
merkt hatte, daß eine Einstellung nach§ 153a StPO nicht in Betracht komme, lehnte 
den Vorschlag ab, da "die gesetzlichen Voraussetzungen der Norm nicht vorliegen". Er 
beantragte im Februar 1980 vor dem Schöffengericht einen Strafbefehl über 90 Tages-
sätze a DM 60, der auch erging und rechtskräftig wurde. 

Die Beschuldigten A und B waren geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH, über 
die sie Geschenkartikel herstellten und vertrieben. B betrieb überdies noch 3 weitere 
GmbHs unterschiedlichen Geschäftsgegenstandes. 
Die A halte die Firma zunächst als Einzelunternehmen betrieben; die Umwandlung zur 
Gesellschaft unter Beteiligung des B erfolgte Ende 1977, als die Schulden gegenüber 
den Firmen des B eine andere Geschäftsfortführung nicht mehr zuließen. Tatsächlich 
hatte die A aber zu kein_er Zeit realen Einfluß auf das Unternehmen gehabt, da sie als 
"Strohfrau" für ihren Ehemann auftrat. 

Das Strafverfahren gegen A und B entstand, als B für die GmbH im Mai 1979 die ei-
desstattliche Versicherung abgab und das Gericht die Sache der zuständigen (Schwer-
punkt-)Staatsanwaltschaft zur Kenntnis brachte, Gleichzeitig erstattete eine Liefe-
rantln Strafanzeige, da sie eine Forderung von ca, DM 100.000 gegen die Firma nicht 
realisieren konnte und vermutete, daß die GmbH bereits seit längerem konkursreif 
gewesen sei. Ihr Konkursantrag führte Im August 1979 zwar zunächst zu Eröffnung 
des Verfahrens, es wurde jedoch wenig später mangels Masse wieder eingestellt. 
Der Konkursverwalter stellte fest, daß bis Ende 1978 die Forderungen und Verbind-
lichkeiten annähernd ausgeglichen gewesen waren, wenngleich für die Jahre 1977 
und 1978 keine Bilanzen vorlagen. Ab Januar 1979 war jedoch jegliche Buchführung 
unterblieben, und bereits Im März 1979 eine Überschuldung von ca. DM 400.000 
gegeben, obwohl erhebliche Einnahmen vorgekommen sein mußten. Von einem ehe-
maligen Mitarbeiter der GmbH hatte der Konkursverwalter ferner erfahren, daß der B 
das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Firma weggeschafft und an den Sitz 
seiner anderen Firmen verbracht hatte. Er vermutete daher, daß die Beschuldigten die 
GmbH "zugrunde gerichtet" hätten, 

Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen unterlassener Konkursanmeldung und unter-
lassener Buchführung bzw. Bilanzierung gegen A und B sowie wegen Beiselteschaffen 
von Vermögensgegenständen nach§ 283 Abs. 1 Zlff 1a, 7b StGB gegen B. 
B räumte in seiner Vernehmung ein, die Gesellschaft sei zum Jahreswechsel 1978/79 
praktisch illiquide gewesen. Bei Abgabe seiner eidesstattlichen Versicherung Im April 
1979 sei er auch vom Gericht auf seine Konkursanmeldepfllcht hingewiesen worden, 
er habe von der Antragstellung aber aus Kostengründen abgesehen, wozu ihm auch 
sein Rechtsanwalt geraten habe. Er habe Anfang 1979 die Firma praktisch an seinen 
Wohnort verlegt, um sie dem Zugriff der A und ihres Ehemannes zu entziehen, da er 
sich noch bezüglich seiner alten Verbindlichkeiten daraus befriedigen wollte. Die 
abgefahrenen Sachen seien ihm sicherungsübereignet gewesen, Er habe zu diesem 
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Zeitpunkt noch mit einer Sanierung gerechnet und von den hohen Außenständen 
nichts gewußt, Bei dem Konkurs habe er persönlich schließlich sein gesamtes Ver-
mögen, ca. DM 250.000, eingebüßt, 
Die A ließ sich dahingehend ein, sie habe Anfang 1979 von der Firmenentwicklung 
keine Kenntnis mehr gehabt, da sie seit diesem Zeitpunkt fernab des Firmensitzes 
wohne, Von dem Konkurs habe sie erst nachträglich durch das Gericht erfahren, Es 
laufe derzeit die Scheidung von ihrem Ehemann; sie habe auch keine eigenen Ein-
künfte mehr. 

Die Staatsanwaltschaft schlug darauf im Januar 1980 eine Einstellung nach § 15.3a 
Abs. 1 StPO gegen Bußzahlung in Höhe von DM 7,000 (8) bzw. DM 1,000 (A) vor, der 
seitens des Gerichts auch zugestimmt wurde, 
A ließ von ihrem erst Jetzt eingeschalteten Rechtsanwalt mitteilen, daß sie sich nicht 
schuldig fühle, wobei nochmals betont wurde, daß sie keine Einkünfte habe. Die 
Staatsanwaltschaft stellte darauf mit Zustimmung des Gerichts das Verfahren gegen sie 
im April 1980 nach § 15.3 Abs. 1 StPO ein, 
Gleichzeitig erfolgte gegen B die vorläufige Einstellung nach § 15.3a Abs. 1 StPO, 
obwohl noch keine Zustimmung des Beschuldigten erfolgt war. Ihm wurde auferlegt, 
binnen 6 Monaten DM 7,000 an den Bund der Kriegsblinden zu zahlen. Im Mai 1980 
fragte die Staatsanwaltschaft beim Verteidiger des B an, ob seitens des Beschuldigten 
mit einer Zustimmung zu rechnen sei. Man sei allerdings der Ansicht, dieses sei bereits 
früher anläßlich einer (angeblichen) Bußgeldreduzierung von DM 12.000 auf DM 7.000 
(wofür sich aus der Akte keinerlei Anhaltspunkte ergeben!) erfolgt. B ließ darauf sein 
Einverständnis erklären und zahlte den Betrag, so daß das Verfahren gegen ihn Ende 
Oktober 1980 endgültig eingestellt wurde, 

Die Anzeigeerstatterin legte gegen die Einstellung zunächst Beschwerde ein, zog 
diese jedoch später wieder zurück, 

Die Beschuldigten A und B waren leitende Angestellte eines großen Wohnungsbau-
unternehmens und dort im Grundstücksein- und -verkauf tätig, 
In den Jahren 1971 bis 1974 kassierten sie im Zusammenhang mit von ihnen getätig-
ten Grundstücksgeschäften erhebliche Provisionen und Abstandszahlungen, Da ihnen 
dies nach ihren Dienstverträgen nicht gestattet war, schalteten sie z, T, als "Vermittler" 
Strohmänner bzw. fingierte Personen, z,T. aber auch "echte" Makler ein, die ihnen -
ggf. nach Abzug ihres eigenen Anteils - die Beträge weiterleiteten, Die so erlangten 
Nebeneinnahmen gaben sie nicht in ihren Steuererklärungen an, wodurch Steuer-
hinterziehungen in Höhe von ca, DM 9.3,000 für den Zeitraum 1971 bsi 197.3 bei A und 
in Höhe von ca, DM 2.3.000 für 1971/72 für B eintraten, 
Die Beschuldigte C, Ehefrau des A, hatte die unrichtigen Steuererklärungen mitunter-
schrieben und für verschiedene Transaktionen ihre Konten zur Verfügung gestellt. Der 
1902 geborene Beschuldigte D, Onkel der C, sowie dessen Sohn E hatten in einigen 
Fällen als "Vermittler" gearbeitet. 

Das Verfahren war auf unbekanntem Wege bei der Steuerfahndungsstelle in Gang 
gekommen und richtete sich zunächst nur gegen den A. Im Laute der Ermittlungen 
wurden Jedoch auch die Aktivitäten der anderen Beteiligten aufgedeckt, so daß die 
(Schwerpunkt-)Staatsanwaltschaft nach Abgabe des Verfahrens im August 1978 auch 
gegen B, C, D und E die Strafverfolgung aufnahm. 
A und B, die inzwischen ihre Stellungen durch Kündigung des Arbeitgebers verloren 
hatten und nunmehr als selbständige Immobilienmakler tätig waren, betonten, ihr 
persönlicher Einsatz für die Firma habe in keinem Verhältnis zu ihren Gehältern ge-
standen. Schon aus diesem Grunde habe man stets an eine Verselbständlgung ge-
dacht. Das Wohnungsbauunternehmen habe im übrigen auch durchaus Vermittlungs-
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provisionen akzeptiert, so daß man die eingenen Aktivitäten wie geschehen über 
Drille abgerechnet habe, Die Versteuerung sei z,T. aus Nachlässigkeit, z.T. aber auch 
aus Unwissenheit über die Steuerpflichtlgkei! unterblieben, 
C und D wurden als Beschuldigte nicht vernommen. In einer Zeugenaussage hatte D 
seine Tatbeteiligung jedoch vollen Umfangs eingeräumt. Sein Rechtsanwalt regte nach 
Ausweitung des Verfahrens auch auf D in Anbetracht dessen hohen Alters eine Ver-
fahrenserledigung nach § 153a StPO an, E verweigerte offiziell jede Aussage zur 
Sache, informell erklärte er jedoch nur in einem einzigen Fa// telefonisch eine Makler-
tätigkeit bestätigt zu haben, die er tatsächlich nicht ausgeführt hatte. 

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen A und B wegen des Vorwurfs der 
Untreue gegenüber ihrem Arbeitgeber im Oktober 1979 Im Hinblick auf die wegen der 
Steuerdelikte zu erwartenden Strafen nach § 154 StPO ein. 
Bezüglich der Steuerstraftaten ergingen Strafbefehle über 300 Tagessätze a DM 50 (A) 
bzw. 80 Tagessätze a DM 50 (B), die auch rechtskräftig wurden, 
Das Verfahren gegen C, D und E "wegen Steuerhinterziehung u.a." wurde im No-
vember 1979 mit Zustimmung des Gerichts ohne Angabe von Gründen nach § 153 
Abs. 1 StPO eingestellt. 

Die Beschuldigten A, B, C und D waren als Arbeitnehmer bei einem Mineralö/groß-
handel beschäftigt. Seit Ende 1976 zapften sie dort wiederholt unversteuertes Benzin 
für ihren Privatbedarf ab, 
Der Beschuldigte E nahm im August 1979 von B 40 Liter gestohlenen Benzins anstelle 
von Bargeld an. 

Die Firma hatte Ende 1979 durch eine Privatdetektei die Benzindiebstähle aufgedeckt 
und bei der Polizei zur Anzeige gebracht, Diese ermittelte wegen Verstoßes gegen 
§ 244 StGB und § 370 AO. Die inzwischen fristlos gekündigten Beschuldigten A, B, C 
und D wurden zur Vernehmung einen Tag in Haft genommen. Dabei gab A zu, von 
März bis Juni 1979 ca, 600 Liter Benzin entwendet zu haben, B räumte für den Zeit-
raum von 2 bis 3 Jahren insgesamt ca. 2.400 Liter ein, der anwa/tlich vertretene C 
gab vor, lediglich 60 Liter von B erhalten zu haben, im übrigen aber nicht am Dieb-
stahl aktiv beteiligt gewesen zu sein, D, der von einem namhaften Rechtsanwalt 
verteidigt wurde, gestand den Diebstahl von ca, 900 Liter Benzin. Weitere Angaben 
machte er nicht. 
Der Beschuldigte E bekannte sich zu dem ihn treffenden Hehlerelvorwurf, Er habe 
gewußt, daß es sich um gestohlenen Kraftstoff handele und einen Gewinn von etwa 
DM 20 gemacht. 

Das Verfahren gegen ihn wurde sofort nach Abgabe an die Staatsanwaltschaft im 
August 1980 mit Zustimmung des Gerichts und des Hauptzollamtes im Hinblick auf den 
geringen Schaden nach § 153a Abs. 1 StPO gegen Zahlung einer Buße von DM 100 
an den Kinderschutzbund eingestellt. 
Gleichzeitig ergingen gegen A, B und C Strafbefehle, gegen A über 40 Tagessätze a 
DM 45, gegen B über 100 Tagessätze a DM 50 und gegen C über 60 Tagessätze a 
DM 40, 
Gegen D sollte Anklage erhoben werden, da "die Menge des entwendeten unver-
steuerten Mineralöls ... in der Hauptverhandlung zu klären sein (wird)". 

Das Verfahren richtete sich gegen den Inhaber (A) und den Prokuristen (B) einer 
Abwrackwerft, die als Einzelfirma betrieben wurde, 
Sie kauften Binnenschiffe zum Abwracken auf, wobei sie den Verkäufern Ab wrack-
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bescheinigungen ausstellten, für die diese nach Löschung im Blnnenschlffahrtsregister 
eine Abwrackprämie aus öffentlichen Mitteln erhielten. 
In neun nachgewiesenen Fällen in den Jahren 1974 bis 1978 kam es indes tatsächlich 
mangels entsprechender Kapazitäten nicht sofort zur Verschrottung. Die Schiffe 
wurden vielmehr noch monatelang als Lager- bzw. Transportschiffe verwendet. Auf 
diese Weise kamen unberechtigte Subventionen in Höhe von DM 77.000 zur Aus-
zahlung. In einem Fall hatte B die Verschrottung wahrheitswidrig an Eides statt be-
stätigt. 

Der Sachverhalt wurde aktenkundig, als ein solches offlzlell bereits verschrottetes und 
gelöschtes Schiff Mitte 1978 im Hafen sank. Die Wasser- und Schitfahrtsdlrektion 
brachte die Sache Ende 1978 bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Die 
Ermittlungen beschränkten sich dort zunächst auf den A, bis sich nach drei Monaten 
herausstellte, daß B den betroffenen Bereich prak!Jsch selbständig führte. Das Ver-
fahren gegen A wurde Im Mal 1979 wegen der Vergehen nach §§ 271 (Löschung Im 
Register) und 264 StGB unter Auferlegung einer Buße In Höhe von DM 30.000 zu 
gleichen Teilen an die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, den Bund 
gegen Alkohol im Straßenverkehr und die Staatskasse nach § 153a Abs. 1 StPO 
eingestellt. 
Gegen B erging wegen derselben Delikte sowie § 156 StGB Strafbefehl über 250 
Tagessätze a DM 160. B legte durch seinen RechtsanwaW Einspruch ein, der sich 
weder auf die Vorwürfe der §§ 156, 251 StGB noch die Strafhöhe, sondern allein auf 
den Vorwurf des Subventionsbetruges, den er nicht ertragen könne, bezog. Nachdem 
die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten mitgeteilt hatte, daß eine andere Subsum-
tion als vorgenommen nicht erfolgen werden, zog B den Einspruch zurück. 
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Anhang 2: 

Variablenliste der Aktenanal'{se 
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1. Allgemeine Angaben zum Verfahren (gegen alle Beschuldigten} 

1. Landgerichtsbezirk der aktenführenden Staatsanwaltschaft 

2. Art der Staatsanwaltschaft 

3. Aktenzeichen 

4. Anzahl der Beschuldigten 

5. Anzahl der Totaleinstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO 

6. Anzahl der Teileinstellungen nach § 153a Abs. 1 StPO 

7. Anzahl der Totaleinstellungen nach § 153 Abs; 1 StPO 

8. Anzahl der Tellelnstellungen nach § 153 Abs. 1 StPO 

9. Anzahl der Strafbefehlsanträge 

1 O. Anzahl der Anklagen 

11. Beginn des Ermittlungsverfahrens 

1 2. Abschluß des Ermittlungsverfahrens 

13. Dauer des Ermittlungsverfahrens 

14. Umfang des Aktenstoffes 

II. Angaben zur Person des Beschuldigten 

15. Alter z.Zt. der ersten Tat 

16. Aller z.Zt. der (letzten} Entscheidung 

17. Geschlecht 

18. Nationalität 

19. Familienstand 

20. Anzahl der Kin der 

21. Sozialstatus der Herkunflsfamille 

22. fester Wohnsitz (z.Zt. der Abschlußvertügungl 

23. Strafregisterauszug 

24. Anzahl der Vorstrafen 

25. Zeitpunkt der letzten Vorstrafe 

26. Anzahl der Vorstrafen wegen Wirtschaftsdelikten im Sinne des§ 74c Abs. 1 GVG 

27. Art der höchsten Vorstrafe 

28. frühere Einstellungen nach § 153a StPO 

29. frühere Einstellungen nach § 153 StPO 

30, Eintragung im Gewerbezentralregister 

31. Schulbildung 

32. Berufsausbildung 

33. Erlernter Beruf 
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34. Wirtschaftsklasse 

35. Berufliche Stellung z.Zt. der ersten Tat 

36. Wirtschaftsklasse 

37. Dauer der Stellung vor der ersten Tat 

38. Stellung noch z.Zt. der Abschlußverfügung? 

39, Verlust der Stellung in Zusammenhang mit der vorgeworfenen Straftat? 

40. Falls Veränderung, berufliche Stellung z.Zt. der Abschlußverfügung 

41. Wirtschaftsklasse 

42. Monatliche Einkünfte (brutto, z.Zt. der ersten Tat) 

43. Monatliche Einkünfte (netto, z.Zt. der ersten Tat) 

44. Monatliche Einkünfte (brutto, z.Zt. der Abschlußverfügung) 

45. Monatliche Einkünfte (netto, z.Zt. der Abschlußverfügung) 

46. Vermögen (z.Zt. der Abschlußverfügung) 

47. Überschuldung (z.Zt. der ersten Tat) 

48. Überschuldung (z.Zt. der Anzeigeerstattung) 

49. Überschuldung (z.Zt. der Abschlußverfügung) 

50. Zusammenhang der vorgeworfenen Taten mit der beruflichen Stellung? 

III. Angaben zum wirtschaftlichen Umfeld des Beschuldigten 

51. Zusammenhang der vorgeworfenen Taten auch mit dem Unternehmen, in dem 
der Beschuldigte berufliche tätig Ist? 

52. Falls 51. Ja, Rechtsform des Unternehmens 

53, Falls 51. ja, Wirtschaftsklasse des Unternehmens 

54. Falls 51. ja, Betriebsgröße 

55. Falls 51. ja, Schein- bzw.~Brlefkastenfirma 

56, Falls 51. Ja, Unternehmensverflechtung 

57. Falls 51. ja, Konkurseröffnung 

58. Falls 51. ja und Beschuldigter in der Betriebsleitung, lief auch gegen Angestellte 
oder Prokuristen Ermittlungsverfahren in derselben Sache? 

59. Falls 51. ja und Beschuldigter Angesteller fiel auch gegen Vorgesetzten Ermittlungs-
verfahren in derselben Sache? 

60. Beschuldigter Inhaber/Gesellschafter bei anderen Unternehmen 

61. Zusammenhang der vorgeworfenen Tat mit den anderen Unternehmen? 

62. Rechtsform des größten Unternehmens 

63. Wirtschaftsklasse des größten Unternehmens 
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IV. Angaben zur Tat, zum Opfer und zur Einleitung des Verfahrens 

64, Zeitpunkt der ersten Tat 

65. Zeitpunkt der Verfahrensentstehung 

66. Zeitpunkt der Konkretisierung des Tatverdachts auf den Beschuldigten 

6 7. Erstmalige Erwähnung der Einstellungsmöglichkeit nach § 153a StPO durch die 
StA oder Beschuldigten/Verteidiger 

68. Zeitpunkt der vorläufigen Einstellung nach§ 153a StPO 

69. Zeitpunkt der Verfahrensbeendigung durch die StA 

70. Art der Verfahrensentstehung 

·71. Kenntnisgebende Person 

72. Anzahl der Anzeigen durch Privatpersonen 

73. Anzeigen durch private Unternehmen 

7 4. Anzeigen, die von Unternehmen oder Privatpersonen erstattet wurden, zu denen 
der Beschuldigte oder sein Arbeitgeber In geschäftlichen Beziehungen stand 

75. Anzeigen, die durch "Opfer" (= Geschädigte) erstattet wurden 

76. Anzeigen an die Polizei oder andere "unterstaatsanwaltschaftliche" Ermittlungs-
organe 

77. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft 

78. Anzahl der natürlichen Personen, die als Opfer !estgestellt wurden 

79. Davon: Deutsche 

80. Anzahl der natürlichen Personen als Opfer (geschätzt) 

81. Allgemeinheit als Opfer 

82. Juristische Personen des öffentlichen Rechts, sonstige lnstitullonen des Staates 
(Behörde) als Opfer 

83. Größere Personenhandelsgesellschaften oder größere juristische Personen des 
Privatrechts als Opfer 

84. Falls 83. ja, Rechtsform 

85. Kleinere Gesellschaft bzw. juristische Person mit individualislerbaren Trägern als 
Opfer 

86. Falls 85. Ja, Rechtsform 

87. Einzelhandelsunternehmen als Opfer 

88, Wirtschaftsklasse des Opfers 

89, Arbeitgeber als Opfer 

90, Arbeitnehmer als Individualopfer 

91. Kollege als Individualopfer 

92. Ausbildung des lndlvldualopfers 

9 J. Ausgeübter Beruf des Individualopfers 

9 4. Juristische Versierthelt eines Opfers 

9 5. Juristische Vertretung eines Opfers im Ermittlungsverfahren 

96. Täter- (Individual-) Opfer-Beziehung 
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97, "Mitverschulden" des Opfers 

98. Höhe des festgestellten Gesamtschadens (In TDM) 

99. Höhe des festgestellten Gesamtschadens bei weniger als DM 1,000,-

100. Höhe des geschätzten Gesamtschadens (in TDM) 

101. Versicherungsmäßige Abdeckung des Schadens 

102. Zivilrechtliche Verfahren gegen den Beschuldigten wegen der Straftaten 

103, Zivilrechtliche Verfahren seitens des Beschuldigten gegen die Geschädigten 

104. Sonstige Verfahren gegen den Beschuldigten 

1 OS. Größe des Tatorts 

106. Lage des Tatorts 

V. Angaben zum Ermittlungsverfahren insgesamt 

1u7. Dauer des gesamten Ermittlungsverfahrens gegen den Beschuldigten 

108. Juristische Vertretung 

109, Zeitpunkt der erstmaligen Einschaltung eines Anwalts 

110. Einschaltung von Wirtschafts- und Verbraucherschutzorganisationen 

111. Einschaltung von l?resse 

112, Sachverständigengutachten 

113, Auftraggeber 

114. Art des Sachverständigen 

115. Wesentliches Thema des Gutachtens 

116. Ergebnis des Gutachtens 

117, Etikettierungen durch Sachverständigen 

118. Sonstige Gutachten/Stellungnahmen 

119. Art der sonstigen Gutachten/Stellungnahmen 

120. Hausdurchsuchung(en) beim Beschuldigten Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 

121, Vorläufige Festnahme/Sistierung im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 

122. Verhaftung 

123. Gesamtdauer der U-Haft in Monaten 

124. Ergebnis der Vernehmung vor dem Haftrichter 

125. Besonderes Verhalten des Beschuldigten vor dem Haftrichter 

VL Angaben zur Ermittlung vor Abgabe an die Staatsanwaltschaft 

126. Ermittlungsführende Behörde 

127. Dauer des Ermittlungsverfahrens vor Abgabe an die StA 

128, Umfang der "vorstaatsanwaitschaftllchen" Ermittlungen 
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129, Juristische Vertretung 

130. Anzahl der Vernehmungen 

131. Nichterscheinen des Beschuldigten zu Vernehmungen trotz Benachrichtigung 

132. informelle Gespräche zwischen Ermittlungsorgan und Beschuldigtem/ Anwalt 

133. Schriftliche Stellungnahmen des Beschuldigten bzw. Anwaltes 

134, Ergebnis der Einlassungen 

135. Wechselndes Aussageverhalten 

136. Einstellung des Beschuldigten zur (gestandenen) Tat 

137. Besonderes Verhalten des Beschuldigten bei der. Vernehmung 

138. Schadenswiedergutmachung ohne zivilprozessuale Verpflichtung oder Verwaltungs-
akt 

139. Schadenswiedergutmachung aufgrund zivilprozessualer Verpflichtung oder Verwal-
tungsakt 

140, Vorheriger Hinweis auf eventuelle positive Auswirkungen einer Schadenswieder-
gutmachung? 

141. Vernehmung von Geschädigten 

142. Vom Ermittlungsorgan angenommene Straftaten des Beschuldigten 

143, Anzahl der angenommenen realkonkurrierenden Fälle 

144, Wertende Äußerungen über persönliche Eigenschaften des Beschuldigten durch 
Ermittlungsorgan 

145. Wertende Äußerungen über wirtschaftliche Eigenschaften des Beschuldigten 

146. Wertende Äußerungen über persönliche Eigenschaften der Opfer 

147. Wertende Äußerungen über wirtschaftliche Eigenschaften der Opfer 

148. Aktenvermerk zu subjektiven Tatbestandsmerkmalen vor Abgabe and die StA 

149. Beschwerden über Ermittlungstätigkeit an Vorgesetzte 

VII. Angaben zur staatsanwaltschaftlichen Ermittlungstätigkeit 

1 SO. Umfang der Ermittlungen 

151, Dauer der Ermittlungen 

152, Verteidigerbeistand 

153. Anzahl der Verteidiger 

154. Anzahl der Vernehmungen des Beschuldigten 

155. Nichterscheinen des Beschuldigten trotz Benachrichtigung 

156. informelle Gespräche zwischen StA und Beschuldigtem bzw, Verteidiger 

157. Schriftliche Stellungnahmen des Beschuldigten bzw. Verteidigers 

158. Ergebnis der Einlassungen 

159. Wechselndes Aussageverhalten 

160, Einstellung des Beschuldigten zur (gestandenen) Tat 

161. Besonderes Verhalten des Beschuldigten bei der Vernehmung 
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162. Anregung seitens des Beschuldigten bzw. Verteidigers das Verfahren nach§ 153 
Abs. 1 einzustellen 

163. Anregung der Einstellung nach§ 153a Abs. 1 StPO 

164. Falls 163. ja, Leistung von Auflagen oder Weisungen angeboten? 

165. Falls Geldbetrag angeboten, Höhe 

166. Darüber hinaus Übernahme von (weiteren) Kosten angeboten? 

167. Schadenswiedergutmachung ohne zlvilprozessuale Verpflichtung oder Verwaltungs-
akt 

168. Schadenswiedergutmachung aufgrund zlvilprozessualer Verpflichtung oder Verwal-
tungsakt 

169. Vorheriger Hinweis auf eventuelle positive Auswirkungen einer Schadenswiedergut-
machung? 

170. Vernehmung von Geschädigten 

171. Von der SIA angenommene Straftaten des Beschuldigten 

172. Anzahl der angenommenen realkonkurrlerenden Fälle 

173. Anzahl der angenommenen In Fortsetzungszusammenhang stehenden Fälle 

174. Nach § 170 Abs. 2 StPO ausgeschiedene Strafta !bestände 

175. Unsichere Beweislage durch Aussageverweigerung des Beschuldigten bei den 
nicht nach§ 170 Abs. 2 StPO eineslellten Fällen 

176. Unsichere Beweislage durch Aussageverweigerung von Zeugen, bei den nicht 
nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellten Fällen 

177. Unsichere Beweislage aus sonstigen Gründen 

178. Ausschöpfung der Beweismittel hinsichtlich nicht vollständig aufgeklärter Tatseiten 

179. Wertende Bemerkungen über persönliche Eigenschaften des Beschuldigten durch 
die S!A 

180, Wertende Äußerungen über wirtschaftliche Eigenschaften des Beschuldigten 

181. Wertende Äußerungen über persönliche Eigenschaften der Opfer 

182. Wertende Äußerungen über wirtschaftliche Eigenschaften der Opfer 

183. Beschwerden über Ermittlungstätigkeit der StA an Vorgesetzte 

VIII. Angaben zur staatsanwaltschafllichen Entscheidung und zum weiteren Verfahren 
bis zur endgültigen Einstellung 

184. Abschluß der Ermittlungen in der Akte vermerkt? 

185. Art der Abschlußentschetdung 

186. Initiator der Verfahrenseinstellung nach§§ 153 f. StPO 

187. Nicht endgültig gewordene "Abschlußentscheidungen" 

188. "informeller Rücklauf" von seilen des Gerichts vor Einstellungsentscheidung der SIA 

189. Falls Teileinstellung, Anzahl der realkonkurrterenden Einzelfälle die eingestellt wur-
den 

190. Falls Teileinstellung, Höhe des ·"elngeslelllen Schadens" 

191. Falls Teileinstellung, betraf der eingestellte Teil eine gestandene Tal? 
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192, Falls Teileinstellung, betraf der eingestellte Teil das oben (Nr. 90 ff.) näher bezeich-
nete Individualopfer? 

193. Falls Teileinstellung, Umfang des eingestellten Teils 

194. Mehrere "nachgeschaltete" Einstellungen nach § 153a StPO in derselben Sache 

195, Falls Einstellung nach § 153a Abs, 1 StPO, Art der Auflagen oder Weisungen 

196, Auflagen/Weisungen außerhalb des Katalogs? 

197. Art der Auflagen/Weisungen außerhalb des Katalogs 

198, Höhe der Wiedergutmachung nach§ 153a Abs, 1 Satz 1 Nr, 1 StPO 

199, Höhe des Geldbetrages nach§ 153a Abs, 1 Satz 1 Nr. 2 StPO 

200, Handel! es sich bei einer Auflage nach§ 153a Abs, 1 Satz 1 Nr. 2 um die Aufer1e-
gung von Verfahrenskosten? 

201. Frist Im Sinne des § 153a Abs. 1 Satz 2 StPO 

202, Gewährung von Ratenzahlungsweise 

203. Wichtigste Gründe für die Einstellungsentscheidung 

204. Definition (sversuch) der "geringen Schuld" durch die Staatsanwaltschaft 

205. Definition (sversuch) des "öffentlichen Interesses" durch die Staatsanwaltschaft 

206. Einstellungsentscheidung in Abgrenzung zu intensiver Tatbeteiliglen? 

207. Fundstelle der Einstellungsgründe 

208. Art der Abfassung des Einstellungsbeschlusses 

209, Leistungsempfänger 

210. Aufhebung/ Außervollzugsetzung eines etwaigen Haftbefehls Im Rahmen der Ein-
stellungsentscheidung? 

211. Aufhebung/ Außervollzugsetzung anderer Sicherungsmaßnahmen nach StPO? 

212. Rücksprache des Sachbearbeiters mit Dienstvorgesetzten vor Einstellung? 

213. Zustlmmungsanfrage bei Gericht? 

214, Zustimmung des Gerichts 

215, Anregungen des Gerichts aufgegriffen? 

216. Zustlmmungsanfrage bei Beschuldigtem 

217, Abfolge der Zustimmungsanfragen 

218. "Zustimmungsmotlvlerende Erläuterungen" 

219. Koppelung der Zustlmmungsanfrage bei Beschuldigtem 

220. Mit Anfrage Zahlkarte zugesandt? 

221. Zustimmung durch Beschuldigten erfolgt? 

222. Verteldlgereinschaltung im Zustlmmungsverfahren 

223. Eigene Vorschläge hinsichtlich Auflagen und Weisungen durch Beschuldigten/Ver-
teidiger Im Zustlmmungsverfahren 

224. Berücksichtigung der Vorschläge des Beschuldigten/Verteidigers? 

225, Zusllmmungsanfrage bei Anzeigenerstalter 

226, Zustimmung erteilt? 

227. Anhörung beteiligter Behörden 
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228, Mitteilung von vorläufiger Einstellung an Leistungsempfänger 

229, Nachträgliche Änderung der Frist 

230. Zustimmung des Beschuldigten 

231. Zustimmung des Gerichts 

232. Erfüllung der Auflagen/Weisungen 

233, Fristeinhaltung 

234, "Mahnung" 

235. Endgültige Einstellung nach § 153a Abs. 1 StPO 

236. Mitteilung von endgültiger Einstellung an Beschuldigten/Verteidiger 

237. Mltledung von endgültiger Einstellung an Gericht 

238, Mitteilung von endgültiger Einstellung an Anzeigeerstatter 

239. Mitteilung von endgültiger Einstellung an beteiligte Behörden 

240, Klageerzwlngungsverfahren 

241. Ergebnis des Klageerzwingungsverfahrens 

242. Grund für die Unzulässigkeit des Antrags 

IX. Angaben zum gerichtlichen Verfahren 

243, Strafbefehl beantragt 

244. Strafbefehl erlassen 

245, Anzahl der festgesetzten Tagessätze 

246, Höhe der festgesetzten Tagessätze 

247. Höhe der festgesetzten Geldstrafe 

248. Sonstige Rechtsfolgen 

249, Höhe der Geldbuße gegen juristische Person(envereinigung) 

250, Einspruch 

251. Einspruch mit anschließender Einstellung 

252, Einspruch mit anschließender Hauptverhandlung 

253, Anklageerhebung 

254. Eröffnung des Hauptverfahrens 

255. Gericht des Hauptverfahrens 

256. Gerichtliche Entscheidung der ersten Instanz 

257. Angenommene Straftaten 
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